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Dritte Sitzung - Troisieme seance 

Mittwoch, 20. September 1989, Vormittag 
Mercredi 20 septembre 1989, matin 

08.00h 

Vorsitz- Presidence: Herr lten 

89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 16. August 1989 (BBI III. 169) 
Message et projets d'arrete du 16 aoüt 1989 (FF IIL 165) 

Präsident: Ich orientiere Sie über den Ablauf der Debatte: 
Wir werden über das gesamte Programm, über alle vier Be
schlüsse A, B, C und D, eine gemeinsame Eintretensdebatte 
durchführen. Demnach werden zuerst die Berichterstatter aus 
der Kommission die Beschlüsse A, Bund C vorstellen und an
schliessend Herr Thür den Beschlussentwurf D. 
Dann erfolgt die Begründung der Nichteintretens- bzw. Rück
weisungsanträge. Anschliessend nehmen die Frak1ionsspre
cher Stellung, dann die Einze,redner, die Kommissionsspre
cher und der Bundesrat. Als nächstes werden wir über die 
Nichteintretens- bzw. Rückweisungsanträge abstimmen, da
mit das Plenum von Anfang der Detailberatung an weiss, auf 
welche Beschlüsse eingetreten wird. 
Bei der Detailberatung sind im Augenblick bereits etwa 40 An
träge gestellt. Bei einer sehr optimistischen Beurteilung des 
Zeitbedarfs für die Behandlung eines einzigen Antrages mit 15 
Minuten können Sie selber etwa berechnen, wie lange die 
heutige Beratung dauern dürfte. 

Bundesbeschluss A 
Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Blocher 
Nichteintreten 

Bundesbeschluss B 
Antrag der Kommission 
Eintreten 

Bundesbeschluss C 
Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Stocher 
Zurückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, eine berei
nigte Vortage vorzulegen, die einen bestimmten Anlageanteil 
im Wohnungsbau (Hypotheken) vorsieht, um allfällige nega
tive Folgen im Wohnungsbau zu mildern und gleichzeitig die 
Streuung des Grundeigentums zu verbessern. 

Antrag der liberalen Fraktion 
Nichteintreten 

Antrag Biet 
Nichteintreten 

Antrag der freisinnig-demokratischen Fraktion 
Nichteintreten 

Bundesbeschluss D (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Entwurfes der Minderheit 
Minderheit 
(Thür) 
Titel 
Bundesbeschluss über die Einschränkung des Erwerbs von 
Grundeigentum 
Einleitungssatz 
Die Bundesversammlung beschliesst: 

M.1 
Titel 
Juristische Personen 
Wortlaut 
Juristische Personen und andere vermögensfähige Personen 
werden während der Dauer von 10 Jahren vom Erwerb von 
Wohneigentum ausgeschlossen. 

M.2 
Titel 
Natürliche Personen 
Wortlaut 
Natürliche Personen dürfen während einer Dauer von 1 O Jah
ren Liegenschaften nur erwerben. wenn sie weniger als 3 Lie
genschaften und nach dem Erwerb nicht mehr als 1 O 000 m2 

Land in Eigentum besitzen. 

M.3 
Titel 
Ausnahmen 
Wortlaut 
Juristische Personen. welche sich als Zusammenschlüsse 
von Selbstbewirtschaftern präsentieren oder im Sinne des 
WEG preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, sind 
vom Verbot in Artikel 1 ausgenommen. 

M.4 
Titel 
Schlussbestimmung 
Abs. 1 
Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. 
Abs.2 . 
Er wird nach Artikel 89bis Absatz 1 BV als dringlich erklärt und 
tritt am Tage seiner Verabschiedung in Kraft. 
Abs.3 
Er gilt bis zum 31. Dezember 1999 (Referendumsklausef nach 
Artikel 89bis Absatz 3 BV). 

Arrete federal A 
Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Proposition Blocher 
Ne pas entrer en matiere 

Arrete federal B 
Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Arr6te federal C 
Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposition Blocher 
Renvoi au Conseil federal avec mandat de presenter un projet 
amende prevoyant une part determinee d'investissements 
dans la construction de logements (hypotheques) afin d'atte
nuer d 'eventuelles consequences negatives en ce domaine et 
d'ameliorer simultanement la distribution de la propriete fon
ciere. 
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Proposition Biel 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition du groupe radical-democratique et du groupe 
liberal 
Ne pas entrer en matiere 

Arrete federal D (nouveau) 
Proposition de Ja comm1ss1on 
Majorite 
Rejet du projet de la minorite 
Minonte 
(Thür) 
Titre 
Arrete federal sur la restriction de l'acquisition de propriete fon
ciere du .... 
Phrase introductive 
L'Assemblee federale de la Confederation suisse arrete: 

M.1 
Titre 
Personnes morales 
Texte 
Les personnes morales et autres personnes disposant de 
moyens financiers ne pourront pas acquerir la propnete de lo
gements pendant 10 ans. 

M.2 
Titre 
Personnes physiques 
Texte 
Les personnes physiques ne peuvent acquerir d'immeubles 
pendant une duree de 1 O ans que si elles en possedent moins 
de 3 et que la surface totale apres l'acquisition n'est pas su
perieure a 10 000 m2 . 

Art. 3 
Titre 
Exceptions 
Texte 
Sont exceptees de l'interdiction prevue a l'article premier les 
personnes morales composees d'exploitants a titre personnel 
ou qui mettent a disposition des logements a des prix avanta
geux au sens de la loi federale encourageant la construction et 
l'accession a la propriete de logements. 

Art. 4 
Titre 
Dispositions finales 
Al. 1 
Le present arrete est un arrete de portee generale. 
Al. 2 
II est declare urgent conformement a l'article 89bis. alinea pre
mier, de la constitution, et il entre en vigueur le jour de son ad
option. 
Al. 3 
II s'applique jusqu·au 31 decembre 1999 (Clause referendaire 
selon art. 89bis, al. 3, cst.). 

Bühler, Berichterstatter: In der vergangenen Sommersession 
hat sich unser Rat während eines ganzen Tages mit einer par
lamentarischen Initiative Leuenberger Moritz sowie mit einer 
Kommissionsinitiative betreffend Einführung einer Sperrfrist 
befasst. Der Rat hat mit überwältigender Mehrheit, mit 155 zu 
1 O Stimmen. beschlossen, der Kommissionsinitiative Folge zu 
geben. Anschliessend wurde beschlossen, die Detailbera
tung nicht durchzuführen, sondern das Geschäft an die Kom
mission zurückzuweisen, damit es zusammen mit den weite
ren vom Bundesrat damals in Aussicht gestellten Ma.ssnah
men beraten werden könne. 
Nachdem damals eine ausgedehnte Eintretensdebatte statt
fand, scheint es mir heute überflüssig zu sein, nochmals auf 
die ganze Breite der Problematik des Bodenmarktes im nicht
landwirtschaftlichen Bereich einzutreten. Dass die damals 
ausführlich geschilderte Problematik vorhanden ist, blieb in 
der Debatte im Sommer unbestritten. 

Darum sei zusammenfassend lediglich folgendes festgehal
ten: Art und Weise unserer Bodennutzung hat in den letzten 
Jahren zu grossen Problemen und zum Teil auch zu Missbräu
chen geführt. Die Bodenpreisentwicklung weist eine verhäng
nisvolle Dynamik auf. In den letzten zehn Jahren sind die Bo
denpreise weit stärker angestiegen als die allgemeine Teue
rung. Insbesondere seit 1985 fand eine eigentliche Boden
preisexplosion statt. was breiten Kreisen unserer Bevölkerung 
verunmögiicht. Grundeigentum zu erwerben. Den grössten 
Anstoss bei der Bevölkerung erwecken in diesem Zusammen
hang die sogenannten Kaskadenverkäufe. 
Um einen Markt. der aus dem Gleichgewicht geraten ist. wie
der ins Gleichgewicht zu bringen. gibt es aus marktwirtschaft
licher Sicht zwei Möglichkeiten: entweder vermehrt man das 
Angebot. oder man vermindert die Nachfrage. 
Im Anschluss an die zur Diskussion stehenden Sofortmass
nahmen muss zweifellos durch eine Revision des Raumpla
nungsgesetzes und der dazugehörenden Verordnung sowie 
durch steuerliche Massnahmen der Kantone auf die Ange
botsseite eingewirkt werden. Wir dürfen uns von dieser Ange
botsvermehrung aber nicht allzu stark blenden lassen; denn 
die Möglichkeit zur Angebotsvermehrung innerhalb der beste
henden Bauzonen wird von relativ kurzer Dauer sein. Die nach 
diesem Konzept anschliessend nötige Vergrösserung der 
Bauzonen stösst in unserem dichtbesiedelten Land an Gren
zen, die nicht leichtfertig überschritten werden dürfen. Unsere 
jetzigen Generationen haben seit dem Zweiten Weltkrieg mehr 
Land verbraucht als die früheren Generationen während Jahr
hunderten: Wenn wir den zukünftigen Generationen auch 
noch eine wirtschaftliche Tätigkeit zugestehen wollen, dann 
darf diese - meines Erachtens unheilvolle Entwicklung nicht 
unvermindert andauern. 
Bundesrat und Kommission kommen deshalb zum Schluss, 
dass neben Massnahmen auf der Angebotsseite. die etwas 
mehr Zeit beanspruchen. auch auf der Nachfrageseite Schritte 
nötig sind. Die Kommission hat darum allen drei vom Bundes
rat unterbreiteten Bundesbeschlüssen grossmehrheitlich zu
gestimmt. 
Nun noch kurz etwas zu den einzelnen Bundesbeschlüssen. 
Bundesbeschluss A. Sperrfrist: Das Konzept entspricht weit
gehend demjenigen. das Ihnen die Kommission im Sommer 
unterbreitet hat und über das ausgiebig diskutiert wurde. Der 
Unterschied liegt vor allem darin, dass die Kommissionsinitia
tive eine nicht abschliessend formulierte Ausnahmeregelung 
an die Kantone delegiert hatte. während die neue Vorlage die 
Ausnahmen und die Bewilligungen für vorzeitige Veräusse
rungen abschliessend aufzä,hlt. Zudem hat die Kommission 
die sogenannte Publikationspflicht eingeführt. Darauf werden 
wir bestimmt in der Detailberatung noch zurückkommen. 
Die Verfassungsmässigkeit schliesslich wurde in unserer 
Kommission nur ganz am Rande gestreift. Nachdem der Bun
desrat aufgrund des Gutachtens von Professor Aubert, unse
res ehemaligen Ständeratskollegen, die Verfassungsmässig
keit als gegeben betrachtete, bestand in unserer Kommission 
keine Veranlassung, daran zu zweifeln. Aber auch darauf wer
den wir in der Detailberatung sicher noch zurückkommen. 
Die Kommission hat dem Beschluss A in der Gesamtabstim
mung mit 13 zu 1 Stimmen bei drei Enthaltungen zugestimmt. 
Ich empfehle Ihnen namens der Kommission ebenfalls, auf die 
vorläge A einzutreten. 
Zur Vorlage 8, Bundesbeschluss über eine Pfandbelastungs
grenze für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke: Mit diesem 
Bundesbeschluss wird die Nachfrage etwas gedämpft, indem 
nur diejenigen Personen Grundstücke kaufen können, die mi
nimale Eigenmittel dazu bereitgestellt haben. Damit wird der 
Kreis der Kaufinteressenten etwas kleiner, so dass Angebot 
und Nachfrage wieder etwas näher zusammenrücken. Nach
frager, die nur aus spekulativer Absicht Wohneigentum oder 
Bauland erwerben wollen, sollen nach Möglichkeit vom Bo
denmarkt ferngehalten werden. Die Pfandbelastungsgrenze 
wird uns diesem Ziel, wie die Erfahrung auf dem landwirt
schaftlichen Sektor gezeigt hat. einen Schritt näher bringen. 
Mit diesem Beschluss wird aber als Nebenwirkung auch noch 
ein Beitrag gegen das Uebel der Schwarzzahlungen geleistet, 
denn das gekaufte Grundstück kann nur bis zu 80 Prozent des 
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im Grundbuch eingetragenen Kaufpreises belastet werden. 
Wer also einen zu tiefen Preis im Grundbuch eintragen lässt 
und einen Teil des Preises schwarz zahlt. der schneidet sich 
ins eigene Fleisch. weil er entsprechend weniger Geld auf die 
Liegenschaft aufnehmen kann. 
Damit auch junge Ehepaare oder Unternehmer ihre eigene 
Wohn- bzw. Geschäftsliegenschaft erwerben können. wenn 
sre noch keine Eigenmittel besitzen, hat die Kommissions
mehrheit die Pfandbelastungsgrenze bei selbstgenutztem Ei
gentum aufgehoben. Eine Kommissionsminderheit möchte 
allerdings die auf 90 Prozent erhöhte Belastungsgrenze ge
mäss Antrag des Bundesrates beibehalten. 
Die Kommission hat den beremigten Bundesbeschluss mit 19 
gegen O Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen, was ich 
Ihnen ebenfalls empfehlen möchte. 
Nun noch zum Bundesbeschluss C. Bundesbeschluss über 
Anlagevorschriften für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
und für Versicherungseinnchtungen: Die Einrichtungen der 
beruflichen vorsorge und die Versicherungen verfügen über 
sehr grosse Kapitalien. Jährlich wächst diese Summe - mit 
steigender Tendenz-um heute nahezu 20 Milliarden Franken. 
Diese Anleger werden versuchen. einen ansehnlichen Teil die
ses Kapitals in Grundstücke anzulegen. Das wird in den kom
menden Jahren zu einer Zunahme der Nachfrage und im End
effekt zu einer zunehmenden Kollektivierung des Grundeigen
tums führen. Es war daher für die Kommission unbestritten. 
dass die Anlage dieser institutionellen Anleger in schweizeri
sche Grundstücke etwas beschränkt werden sollte. um da
durch den privaten Interessenten vermehrt die Möglichkeit 
zum Erwerb von Wohneigentum zu eröffnen. Damit zusam
menhängend musste natürlich die Möglichkeit anderer An
lagen. wie z. B. in ausländische Grundstücke sowie in Aktien, 
erweitert werden. Die Anlagevorschriften sollen zudem so aus
gestaltet werden, dass sie die institutionellen Anleger ver
mehrt zur Gewährung von Hypothekardarlehen an ihre Versi
cherten veranlassen. 
Insbesondere die Pensionskassen haben sich in unzähligen 
Briefen bei uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern be
schwert gegen die ihnen dadurch auferlegten Einschränkun
gen. Dabei haben sie, beinahe auf die Tränendrüsen 
drückend, ihre sozial wohltätige Funktion zur Bereitstellung 
von preisgünstigen Wohnungen hervorgehoben. Wie weit 
diese institutionellen Anleger tatsächlich eine soziale Funktion 
zur Beschaffung von Wohnraum ausüben, möchte ich jedem 
einzelnen zur Beurteilung überlassen. Fest steht aber eindeu
tig, dass ohne Beschränkungen diese genannten Anleger in 
zunehmendem Masse eine Steigerung der Nachfrage verur
sachen werden. Diese Tatsache kann nicht wegdiskutiert wer
den. 
Wenn wir die Kriterien des freien Marktes spielen lassen wol
len, dann gibt es nur die zwei gleichwertigen Kriterien. um An
gebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen: 
Wie schon erwähnt, ist entweder das Angebot zu vermehren 
oder es ist die Nachfrage zu reduzieren. Genau diesen zweiten 
Punkt Reduktion der Nachfrage, hat dieser Bundesbeschluss 
zum Ziel. 
Sie müssen nämlich bedenken. dass die riesige Summe von 
20 Milliarden Franken jährlich eine steigende Nachfrage nach 
Grundstücken auslösen wird, die wir niemals mit einer Ver
grösserung des Angebotes auffangen können. Um diesen 
Nachfrageansturm etwas reduzieren zu können. bleibt nach 
Ansicht der Kommission keine andere Wahl, als diese Gelder 
wenigstens zu einem ansehnlichen Teil in andere Bahnen zu 
lenken. 
Darum beantragt Ihnen die Kommission mit 15 gegen O Stim
men bei 4 Enthaltungen. auch auf diese Vorlage einzutreten. 
Sie haben zum Beschluss C einen Antrag Müller-Meilen aus
geteilt erhalten, der in der Kommission nicht vorlag, aber nach 
meiner persönlichen Meinung die praktische Handhabung 
dieses Beschlusses sogar bedeutend vereinfachen könnte. 
Ich bitte Sie also nochmals. auf diese Vorlage einzutreten und 
die Nichteintretensanträge abzuweisen. 

M. Houmard, rapporteur: La situation du marche immobilier 
est preoccupante, chacun le sait. L'evolution effreneedes prix 

influence non seulement le marche du logement mais incit& 
egalement les entreprises a rechercher les conditions-cadres 
nettement plus favorables a l'etranger. On cite en exemple une 
entreprise argovienne ayant obtenu 60 000 metres carres an 
Alsace au prix de 13 francs le metre carre. y compris Ja viabi. 
lite et meme le raccordement ferroviaire, alors que dans la 
region au sesitue la maison mere. ce prixs'eleve a 1000francs 
le metre carre. II est donc incontestable que des mesures s·im
posent, mais il faudrait pouvoir etudier ce sujet avec serenrte 
Or. on sait, pour en avo,r fait l'experience a plusieurs repnses 
deja - je vous rappelle l'arrete sur la surchauffe et l'arrete ur. 
gent en faveur de la foret - que les arretes urgents se traitent 
avec precipitation et sous le coup de l'emotion. Le nombre 
d'amendements deposes le president vient de nous en an
noncer plus de 40 - est plus eleve que celui discute en com. 
mission. ce qui demontre bien que ce n'est pas, pour le Parle
ment, la maniere la plus efficace de travailler. 
Nous devons etre conscients que les decisions que nous 
prendrons ne resoudront malheureusement pas les pro
blemes souleves par le marche immobilier .. Le programme 
d'urgence du Conseil federal s'attaque a la speculation fon
ciere outrageuse. Les trois arretes sont a considerer comme 
des mesures limitees dans le temps, destinees a endiguer 
voire a calmer. la flambee du marche immobilier jusqu'au 
moment ou d'autres dispositions plus efficaces seront elabo
rees. Le but de ces trois arretes est modeste. Aussi l'appareil 
administratif a mettre en place doit-il rester dans des limites 
tres restreintes. Les rapports partiels du programme de re. 
cherche publies par !'Institut des sciences economiques et 
sociales de l'Universite de Fribourg, qui viennent de nous 
parvenir, demontrent a souhait la complexite du probleme. II 
en decoule que les mesures envisagees n'auront pratique
ment aucune influence sur les prix des terrains a bätir. 
La partie macro-economique du rapport 32, soit le marche 
foncier dans les zones de construction, analyse de quelle 
rrianiere certaines constellations relatives a la croissance eco
nomique, aux taux d'interets et a l'implantation peuvent creer 
des situations favorables a une hausse acceleree, voire explo
sive, des prix des terres. Le rapport aboutit, on s'en doutait. a 
la conclusion que la forte croissance economique que la 
Suisse a connue au cours de ces dernieres annees est un des 
facteurs essentiels de la tendance a la hausse effrenee des 
prix des terrains a bätir, mais la confirmation de cette constata
tion situe la portee relative des remedes envisages par le Con
seil federal et acceptes dans les grandes lignes par notre com
mission. 
II en resulte que la lutte contre la speculation sera d'autant 
plus efficace que l'on retablira, dans les meilleurs delais. Je 
fonctionnement du marche foncier en harmonisant le mieux 
possible l'offre et la demande. Ce sont en effet ces conditions
cadres inadequates qui creent une situation de manque en
gendrant un attrait speculatif. Or, par la loi sur l'amenagement 
du territoire et l'ordonnance d'application y relative. l'Etat fixe 
un certain nombre de regles qui limitent l'utilisation du terrain. 
Je pense en particulier aux plans de zone trop restrictifs qui 
empechent l'extension horizontale. aux indices d'occupation 
qui fixent l'utilisation verticale du terrain, a l'ordonnance d'ap
plication qui ne permet pas une nouvelle utilisation d'immeu
bles desaffectes. La fixation de surfaces minimales a l'implan
tation de nouvelles constructions ou la limitation abusive du 
nombre d'etages conduit inevitablement a une baisse de l'in
tensite de l'utilisation du sol et par consequent a une demande 
accrue des surfaces a bätir. En revanche, une efevation 
generale des indices d'utilisation equivaut a une hausse de 
l'offre des possibilites de bätir. Le sol devient ainsi en quelque 
sorte extensible, ou simplement mieux utilise, donc moins 
rare. 
En consequence, il est urgent de se pencher en toute serenite 
sur des solutions globales. On se rend compte. un peu tard 
il est vrai, que l'administration et le Parlement auraient eu avan
tage a consacrer teur temps a de telles solutions plutöt que 
de l'investir dans l'etude de !'initiative ville-campagne ou des 
arretes urgents. 
C'est dans cet esprit que la commission a demande au Con
seil federal de mettre tout en oeuvre pour accelerer la revision 
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de la loi sur l'amenagement du territoire et pour adapter dans 
les meilleurs delais l'ordonnance d'application. 
Le programme d'urgence que nous etudions a fait l'objet 
d'une consultation rapide lancee a la fin du mois de juin. II a ete 
adopte le 16 aout 1989 par le Conseil federal. En resume. ce 
programme comporte quatre volets: un delai d'interdiction de 
revente pour les immeubles non agricoles doit etre introduit 
avec effet retroactif: une charge maximale dont les immeubles 
peuvent etre greves doit etre fixee: et les prescriptions relatives 
aux placements immobiliers des caisses de pensions et des 
compagnies d'assurances doivent etre renforcees: enfin. le 
Conseil federal nous annonce une revision de l'ordonnance 
sur l'amenagement du territo1re. Ce dernier projet n·a pas ete 
porte a notre connaissance, s1 ce n'est par une esquisse des 
objectifs. Cette revision peut toutefois. seion sa teneur. influen
cer le marche de fai;on preponderante. 
L'arrete A concerne l'introduction d'un delai d'interdiction de 
revente des immeubles non agricoles; j'insiste sur le mot «re
vente». II vise en effet les ventes «en cascaoe». c'est-ä-dire le 
commerce immobilier par intermediaires. qui procure des 
benefices excessifs sans que le revendeur lui-meme ait fourni 
des prestations importantes. II s'agit, par cet arrete. de com
battre les exces juges souvent scandaleux par de !arges cou
ches de la population et par les milieux politiques. L'interdic
tion de revente, limitee dans le temps. doit pouvoir etre appli
quee rapidement et. comme nous l'avons dit. avec un appareil 
administratif reduit au minimum. Deux articles retiendront par
ticulierement notre attention: l'article 2 qui traite des excep
tions au champ d'application et l'article 4 qui regle les autorisa
tions d'alienation anticipee. 
Article 2: afin de simplifier la procedure. il appartiendra au con
servateur du registre foncier d'examiner lui-meme les motifs 
d'alienation en tenant compte des personnes concernees, 
des clauses du contrat ou d'autres actes authentiques. C'est 
donc au conservateur qu 'il appartiendra de regler les cas d' ex
ception prevus a I' article 2. 
Article 4: les autonsations d'alienation anticipee seront traitees 
par les cantons qui designeront au moins une autorite com
petente en matiere d'autorisation et une autorite de recours. 
Ces deux articles doivent tout simplement empecher de bio
quer la construction lorsque l'alienation a eu lieu dans des 
conditions normales. c'est-a-dire lorsqu'il y a. par exemple, 
une prestation importante de la part de l'agent immobilier, 
prestation que I' on situe a 15, voire 20 pour cent de la valeur de 
l'immeuble. II serait en effet pour le moins choquant de freiner 
un marche immobilier qui se deroule normalement. alors 
meme que le marche du logement est asseche. L'ensemble 
des mesures d'exception ou des possibilites d'alienation anti
cipee sera traite lors de la discussion par articles. 
Deux autres sujets donneront egalement lieu a discussion. II 
s'agit de la duree de l'interdiction: un, trois, cinq ou dix ans, et 
de l'article 7bis introduit par la majorite de la commission. soit 
celui relatif a l'obligation pour les cantons de publier les tran
sactions immobilieres. Ces deux points feront egalement l'ob
jet de la discussion par articles. 
Les deux autres arretes, l'arrete B, c'est-a-dire celui concer
nant la charge maximale en matiere d'engagement, et l'arrete 
C ayant trait aux dispositions en matiere de placement pour les 
institutions de prevoyance professionnelle et pour les institu
tions d'aßsurance, sont a considerer comme un complement 
a l'arrete sur l'interdiction de la revente en cascade. II s'agit en 
fait de diminuer la demande pour freiner quelque peu le 
marche immobilier. 
L'arrete sur la charge maximale en matiere d'engagement des 
immeubles non agricoles cherche a limiter la participation au 
marche immobilier a ceux qui disposent des moyens finan
ciers propres correspondant a l'ensemble de leur engage
ment futur. Le Conseil federal fixe a 20 pour cent en regle 
generale et a 1 o pour cent pour les particuliers le montant mini· 
mum des fonds propres necessaires a l'acquisition d'un bien 
immobilier. Cette mesure vise a eviter des charges trop ele
vees. specialement lorsque les taux hypothecaires sont a la 
hausse. 
Toutefois, la commission entend faciliter l'accession des jeu
nes gens a la propriete; nous pensons ici en particulier aux 

jeunes artisans qui ont besoin de liquidites pour s'installer. 
Pour eviter que ces jeunes gens recourent a des prets non 
couverts. donc ade l'argent eher. la commission. par 10 voix 
contre 7, propose de ne fixer aucun plancher de fonds propres 
pour les particuliers qui utiliseraient l'objet a titre personnel. 
Quanta l'arrete C. qui concerne les dispositions en matiere de 
placement. il vise principalement a limiter l'emprise anonyme 
sur les biens immobiliers. Cet arrete ne passera certainement 
pas la rampe sans de grandes discussions. On sait que. pour 
sa part. la commission du Conseil des Etats a refuse d'entrer 
en matiere. 
Les caisses de retraite ont un besoin annuel d'investissements 
de l'ordre de 20 milliards de francs. Les placements doivent of
frir une protection contre l'inflation et permettre de financer les 
ailocations de rencherissement. Pour remplir ces conditions, 
les investissements se realisent obligatoirement par l'achat 
d'actions ou d'immeubles, ou encore sous forme de prets hy
pothecaires. Vu l'obligation de repartir les risques, il existe. 
pour les institutions de prevoyance du deuxieme pilier, une li
mite superieure a leurs placements immobiliers. Elle estfixee a 
50 pour cent de la fortune totale. Pour les prets hypothecaires, 
la limite maximale est fixee a 50 pour cent. Actuellement, la 
moyenne des placements immobiliers, basee sur la valeur 
comptable. avoisine 20 pour cent. 
Le projet d'arrete du Conseil federal prevoit, a l'article 3. de li
miter a 25. 20 ou 30 pour cent la part de placements immobi
liers en Suisse. Ces dispositions n'auraient en fait aucune 
consequence sur les grandes societes d'assurance et les 
grandes institutions de prevoyance. Mais il taut considerer 
que les valeurs comptables prises en compte dans les statisti· 
ques sont nettement inferieures a la valeur effective des im
meubles. Or, l'article 5 de cet arrete fixe les bases de calcul 
pour apprecier si les limites du placement sont respectees. La 
nouvelle evaluation se base sur la valeur effective calculee en 
tenant compte de la valeur de rendement et de la valeur reelle. 
Si, d'une part, cette nouvelle evaluation permet un veritable 
contröle des limites maximales, il faut, d'autre part, craindre 
que plusieurs institutions. et en particulier les petites caisses 
de pension communales, soient desormais exclues du 
marche immobilier. 
On doit donc se poser deux questions fondamentales. Premie
rement, est-il judicieux d'utiliser un arrete urgent, donc limite 
dans le temps, pour s'ecarter des directives en matiere d'eva
luation, fixees a l'article 48 de la LPP et dans son ordonnance 
d'application. ou ne serait-il pas preferable de traiter un tel ob
jet dans une procedure normale? Deuxiemement, ne serait-il 
pas judicieux de retenir une formule comme celle prevue par la 
proposition Müller-Meilen ou eventuellement Jaeger. qui li
mite l'application de cet article aux nouveaux placements? 
Nous aurons a en decider. La majorite de la commission a ac
cepte la proposition du Conseil federal. Personnellement, je 
vous recommande l'entree en matiere, afin de freiner quelque 
peu la collectivisation, respectivement la mainmise anonyme 
sur la propriete fonciere. En decidant d'entrer en matiere, nous 
aurons ensuite la possibilite de faire un amendement dans le 
sens preconise par la proposition Müller-Meilen. 
Mon propos peut se resumer ainsi: ne nous faisons pas d'illu
sions! Les trois arretes presentes par le Conseil federal et ac
ceptes par la commission ne sont qu'un pis-aller, sans effet 
sur les prix du marche immobilier. L'essentiel, c'est-a-dlre atta· 
quer avec conviction la revision de la loi sur I' amenagement du 
territoire, raste l'objectif prioritaire que doivent se fixer le Con
seil federal et le Parlement. 
Notre legislatif ayant decide au mois de juin l'entree en matiere 
sur l'arrete A, je n'y reviens pas. Au nom de la commission, je 
vous demande d 'entrer en matiere sur les arretes B et C. Quant 
a l'arrete D, la commission l'a rejete a. l'unanimite, moins une 
voix. Donc, je vous recommande de ne pas entrer en matiere 
sur ce point. 

Thür, Sprecher der Minderheit: Mit der Begründung meines 
Minderheitsantrages verbinde ich zugleich die Fraktionserklä
rung. Herr Brelaz wird dann den zweiten Teil übernehmen. 
In der bundesrätlichen Botschaft finden wir jene Stelle, welche 
zur Beurteilung der hier zur Diskussion stehenden Bundes-
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beschlüsse von Bedeutung ist. Ich zitiere daraus. Seite 12: 
«Das vorliegende Paket zeitlich befristeter Massnahmen kann 
und will dieses ehrgeizige Ziel der Ursachentherapie nur an
satzweise erreichen. Sein Zweck ist vielmehr. den nötigen zeit
lichen Spielraum zu gewinnen. um die mittel- und langfristigen 
Dispositionen zu treffen. Es muss anschliessend von einem 
Massnahmenpaket abgelöst werden. das eine tiefgreifende 
Ursachentherapie ermöalicht.» 
Das tönt gut, und man könnte eigentlich ohne grosse Diskus
sion diese Bundesbeschlüsse verabschieden, wenn man tat
sächlich der Ueberzeugung sein könnte. dass in diesem Land 
der politische Wille da ist. in diesen fünf Jahren Jene mittel- und 
langfristigen Oispos1t1onen zu treffen. die eben für eine tiefgrei
fende Ursachentherapie nötig wären. 
Genau da haben wir von der grünen Fraktion erhebliche Zwei
fel. Diese Zweifel beginnen schon dann. wenn man die Bot
schaft konsultiert und feststellt, dass sie sich weitgehend mit 
den mittel- und langfristigen Massnahmen im Sinne einer An
gebotserweiterung befasst. Ich verweise auf die Vorschläge im 
Zusammenhang mit der Raumplanungsverordnung, die uns 
einen Vorgeschmack davon geben. Die Revision des Raum
planungsgesetzes wird ebenfalls von diesen Kreisen gefor
dert. 
Man tut also so. als ob die Probleme, die wir heute zu lösen 
hätten. damit zusammenhängen. dass wir zu wenig Boden auf 
dem Markt hätten. Wie steht es nun mit dieser Behauptung? 
Sie ist schlicht falsch! Wenn man sich etwas in den Statistiken 
umschaut, stellt man fest, dass noch nie so viel Boden verbaut 
worden ist. wie seit das Raumplanungsgesetz in Kraft ist. Ich 
will damit nicht behaupten, dass das einen Zusammenhang 
hat, aber mindestens die Tatsache ist bemerkenswert, dass 
noch nie so viel Land tatsächlich verbaut worden ist. Ich 
möchte Ihnen dies anhand einiger Zahlen verdeutlichen: 
Rund ein Viertel der 120 000 heute existierenden Einfamilien
häuser wurden in den letzten zehn Jahren gebaut, d. h. in ei
ner Flächenzahl ausgedrückt: es wurden 1 O 000 Hektaren 
überbaut. 1960 belegten Einfamilienhäuser 35 700 Hektaren. 
Heute ist es fast das Dappelte, nämlich 66 000 Hektaren. Wir 
haben in den letzten zehn Jahren die überbaute Fläche um 15 
bis 20 Prozent vergrössert. Wenn das so weitergeht, werden 
wir sie in den nächsten 20 bis 30 Jahren verdoppelt haben. 
Und da will man behaupten, das Problem liege darin, dass we
gen des Raumplanungsgesetzes zu wenig Angebot vorhan
den sei! 
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Bundesbeschlüsse sug
gerieren, dass die bösen Spekulanten für die gewaltige Ex
plosion der Bodenpreise verantwortlich seien. Meines Erach
tens führt diese Analyse in die falsche Richtung. Spekulanten 
konnten nur deshalb gewaltige Gewinne realisieren, weil in 
den letzten Jahren eine unbändige Nachfrage zu befriedigen 
war, eine Nachfrage, die einerseits auf die ständig wachsen
den Bedürfnisse nach mehr Wohnraum zurückzuführen ist 
und andererseits auch damit zusammenhängt, dass in den 
letzten Jahren der Hochkonjunktur Boden als Kapitalanlage 
eine grosse Anziehung genoss. 
Solange von optimistischen Nutzungserwartungen ausge
gangen werden kann das wird mit dem immer knapper wer
denden Boden auch in den nächsten Jahren der Fall sein -, 
wird sich dieser Anlagedruck auf den Boden nicht reduzieren. 
Wollen wir also, wie auch der Bundesrat uns beliebt machen 
will, mittel- und langfristig tatsächlich einer Ursachentherapie 
das Wort reden, dann kommen wir doch um die Frage nicht 
herum, wie eine langfristige Reduktion der Nachfrage in die 
Wege geleitet werden kann. Das heisst eben, dass eine quanti
tative Erwerbsbegrenzung doch zu diskutieren ist. Genau an 
diesem Punkt setzt mein Vorschlag für einen vierten Bundes
beschluss an. 
Die Kommissionsreferenten haben ausgeführt, dass diese 
drei Bundesbeschlüsse auch in diese Richtung zielen, indem 
sie an der Nachfrageseite anpacken. Das ist so nicht richtig. 
Sie führen lediglich für eine befristete Zeit zu einer künstlichen 
Reduktion der Nachfrage. Wenn dann diese Zeit abgelaufen 
ist, wird eben diese künstlich reduzierte Nachfrage wieder ex
plodieren und dann die Grundstückpreise weiter in die Höhe 
treiben, wenn es uns nicht gelingt, in dieser Zeit tatsächlich 

auch mittel- und langfristig auf der Nachfrageseite eine Rect!Jlc, 
tion durchzusetzen. Wir sind nicht die einzigen, die auf diesen 
problematischen Punkt der Sperrfrist hingewiesen haben. 
Der Bundesrat verwirft den Gedanken einer quantitativen er. 
werbsbegrenzung mit dem Hinweis, dies erfordere einen zu 
hohen administrativen Aufwand und sei auch politisch stark 
umstritten. Wenn man natürlich alle Massnahmen, die geeig. 
net wären. den Bodenmarkt wieder zu stabilisieren, deshalb 
keiner näheren Prüfung unterzieht. weil man den politischen 
Widerstand fürchtet, dann kann man tiefgreifende Kausalthe
rapie, wie sie der Bunderat in Aussicht stellt, sowieso vergas. 
sen. Oder worin soll sie noch bestehen, wenn man einerseits 
die Marktmechanismen nicht in Frage stellen und dann ande
rerseits lediglich mittel- und langfristig auf der Angebotsserte 
Ideen entwickeln will? Das Resultat solcher Bemühungen 1st 
klar: der Nachfrage wird freier Lauf gelassen, das Angebot hat 
sich mittel- und langfristig dieser Nachfrage anzupassen. 
Wenn man anerkennt. dass einerseits der Boden nur in sehr 
beschränktem Masse vermehrbar ist und andererseits zu viele 
Nachfrager auf den Markt drängen. bleibt grundsätzlich nur 
die Möglichkeit, gewisse Nachfrager langfristig vom Markt 
fernzuhalten. Und genau dieses Ziel verfolgte ja bekanntlich 
auf konsequente Art und Weise die Stadt-Land-Initiative. in
dem sie ein Nutzungseigentum postulierte. Wir müssen doch 
heute erkennen, dass diese Initiative uns tatsächlich auch in 
dieser Diskussion einen wesentlichen Schritt werter gebracht 
hätte. 
Der Scherbenhaufen, vor dem wir heute stehen, ist nicht zu
letzt darauf zurückzuführen, dass in diesem Land der politi
sche Wille zu längst fälligen, grundlegenden Reformen auf al
len Gebieten. eben auch auf dem Gebiet des Bodenrechtes. 
fehlt. Das Trauerspiel der Energiepolitik haben wir gestern er
fahren. So ist es nicht verwunderlich, dass wir immer mehr mrt 
Notrecht und Sofortprogrammen den schlimmsten Auswüch
sen irgendwelcher Probleme hinterherrennen, weil wir nicht 
mehr fähig sind, rechtzeitig das Nötige vorzukehren. Im Be
reich des Bodenrechts müsste man eigentlich eingestehen. 
dass man auf die Vorschläge der Stadt-Land-Initiative wieder 
zurückkommen müsste. 
Trotz dieser Einsicht gehe ich mit meinem Antrag viel weniger 
weit. Ich möchte nämlich mit meinem Vorschlag einen trag
fähigen Kompromiss zur Diskussion stellen, der auch dem Ab
stimmungsergebnis Rechnung trägt. Ich habe deshalb jene 
Punkte ausgeklammert, welche in der Abstimmungskampa
gne am meisten kontrovers waren. 
Konkret verzichte ich in meinem Vorschlag auf eine generelle 
Einführung eines Nutzungseigentums. Im weiteren schlage 
ich vor. dass eine Erwerbsbeschränkung nur das Wohneigen
tum betreffen soll. Das heisst, für den ganzen Bereich der Ge
werbe-. Industrie- und Landwirtschaftszonen wird keine Be
schränkung verlangt. Das war ja jener Punkt, der in der Kam
pagne um die Stadt-Land-Initiative am meisten zu Diskussio
nen Anlass gegeben hat. Das ist an sich bedauerlich, weil sich 
in diesem Bereich in den nächsten Jahren der Druck verstär
ken wird und wir dann vielleicht in einigen Jahren darauf zu
rückkommen müssen. Ferner verlange ich, dass juristische 
Personen nur dann Wohneigentum erwerben können, wenn 
sie gemäss Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz preis
günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen sowie wenn es 
sich um Zusammenschlüsse von Selbstnutzern handelt. Da
mit wäre garantiert- das ist ein Argument, das Herr Bundesrat 
Koller in der Kommissionsberatung vorgetragen hat -, dass 
der Wohnungsneubau weiter funktionieren könnte. 
Es ist mir bewusst. dass ein solcher Bundesbeschluss ledig
lich während einer Uebergangszeit Geltung haben kann, da ja 
die Bodenprobleme auch dadurch nur sektoriell angegangen 
werden. Mir scheint aber. dass in der heutigen Situation die
ses Vorgehen gerechtfertigt ist, weil wir ja notrechtliche Mass- , 
nahmen diskutieren. Ich bin der Auffassung, dass diese 
Grundgedanken mittel- und langfristig aber in eine Verlas· 
sungsgesetzgebung übergeführt werden müssen, wobei 
dann die einzelnen Punkte noch offenbleiben können. 
Soweit das von mir vorgeschlagene Konzept. Man kann nun 
einwenden, dass dieser oder jener Punkt zu wenig ausgereift 
sei, dass es willkürlich sei, die Zukaufssperre bei drei liegen-
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schatten anzusetzen und dass Missbräuche auch mit meinem 
Bundesbeschluss nicht ausgeräumt werden können. Das ist 
altes richtig. Sie können meinetwegen die von mir vorgeschla
genen Bestimmungen in Artikel 1. 2 und 3 nach Belieben zer
zausen. Vor diesen Uebungen ist auch der Bundesrat nicht 
gefeit, wie die 40 Abänderungsanträge, die auf meinem Tisch 
11egen, zeigen. 
Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist doch der. ob wir heute 
bereit sind. in einem vierten Bundesbeschluss eine quantita
tive Begrenzung des Eigentums vorzusehen. Der Bundesrat 
und die Kommission waren hierzu nicht bereit. Ich wäre also 
durchaus bereit, einem Rückweisungsantrag zuzustimmen. 
wenn der Grundsatzentscheid in diesem Rat gefällt würde, ei
nen vierten Bundesbeschluss mit dieser Zielsetzung zu be
schliessen. 
Hinsichtlich der anderen Bundesbeschlüsse kann ich mich 
kurz fassen. Wir haben grosse Zweifel, ob sie tatsächlich etwas 
taugen. 
Beim Bundesbeschluss über die Pfandbelastungsgrenze ist 
zunächst darauf hinzuweisen. dass er auf die Preisbildung 
keine Auswirkungen haben wird. Zudem wird sich der Markt 
sehr bald an die neue Lage anpassen. Diese Pfandbela
stungsgrenze wird eine ganze Reihe von Umgehungsmög
lichkeiten, also auch hier. hervorbringen. Nicht einsichtig ist. 
weshalb nur die grundpfändlich gesicherten Darlehen erfasst 
werden. Kredite sind ja auch auf anderem Weg erhältlich. Un
gerecht ist sodann die Belastungsgrenze. weil sie die finanziell 
Schwächergestellten trifft. Auf der anderen Seite räumen wir 
ein, dass nicht auszuschliessen ist, dass einige Missbräuche 
auf diesem Weg ausgemerzt werden können. 
Der vorgeschlagene Bundesbeschluss über die Anlagevor
schriften für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge basiert of
fenbar auf der Einsicht des Bundesrates. dass eine zu starke 
Konzentration von Grundeigentum bei den juristischen Perso
nen, insbesondere bei den Pensionskassen, stattgefunden 
hat. Nur stellt sich meines Erachtens die Frage. ob diesem Pro
blem allein durch Anlagevorschriften begegnet werden kann. 
Die Lösung muss unseres Erachtens eher in der Richtung ge
sucht werden. dass zwar der Wohnungsbau der Pensionskas
sen nicht eingeschränkt wird. sie aber nach dem Bau irgend
wie verpflichtet werden können, den Wohnraum wieder an die 
Versicherten abzugeben. 
Gerade in städtischen Agglomerationen ist es für die meisten 
Privatpersonen undenkbar, überhaupt noch ein Bauvorha
ben, einen Neubau realisieren zu können. weshalb die Pensi
onskassen als Bauträger durchaus eine Funktion erfüllen kön
nen. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie ihr Anlagebe
dürfnis hauptsächlich im Grundeigentum befriedigen müs
ser1. Das könnte auch durch grundpfandgesicherte Hypothe
ken geschehen. 
Zusammenfassend kann ich namens der grünen Fraktion er
klären, dass wir, trotz einiger Skepsis. welche die Wirksamkeit 
der drei vorgeschlagenen Massnamen betrifft. diesen zustim
men werden. Wir sind aber der Auffassung, dass die Schwä
chen dieser Massnahmen substantiell behoben werden könn
ten. und zwar mit einem vierten Bundesbeschluss. wie ich ihn 
vorschlage, der auf eine quantitative Begrenzung des Eigen
tums hinzielt. Im übrigen werden wir uns allen Anträgen wider
setzen, die eine weitere Verwässerung der bereits stark dezi
mierten Bundesbeschlüsse bezwecken. 

Blocher: Ich habe bereits in der letzten Session zur Sperrfrist 
gesprochen. Ich werde mich relativ kurz fassen, weil sich die 
Wahrheit seit damals nicht verändert hat. Das Problem, vor 
dem wir stehen - nur damit wir wissen, wovon wir sprechen-, 
ist die zu grosse Bodenpreissteigerung. Das ist das Problem, 
das wir doch lösen sollten. Alles andere sind Nebenprobleme. 
Die zu grossen Bodenpreissteigerungen haben Nachteile, 
volkswirtschaftlich, in der Industrie, im Gewerbe, bei Mieten, 
für die Teuerung usw: Bei jedem Gut, dessen Preise zu stark 
steigen, stimmt etwas nicht mehr mit Angebot und Nachfrage. 
Daraus muss man die Konsequenzen ziehen. 
Wir haben aus verschiedenen Gründen eine ausserordentlich 
grosse Nachfrage nach Boden zu verzeichnen. Hauptgrund 
ist die gute Konjunktur. In guten Konjunkturzeiten ist die Nach-

frage nach allen Gütern, aber auch nach Boden. gross. Darum 
- das haben wir Ende der sechziger Jahre. Anfang der sieb
ziger Jahre schon einmal erlebt - war der Beschluss der Natio
nalbank. die Zinssätze zu heben, der entscheidende Schritt. 
auch zur Dämpfung der Bodenpreissteigerung. So haben wir 
auch in den letzten Monaten bereits eine Beruhigung erlebt. 
weil die Konjunktur gedämpft wird. Das ist ein Beschluss. der 
ökonomisch und volkswirtschaftlich standhalten kann. Ob es 
erwünscht ist dass man die Konjunktur dämpft, ist eine an
dere Frage. Ich glaube. dass es notwendig ist. weil wir eine 
überhitzte Konjunktur haben. 
Wir haben andere Nachfragegründe. Einer davon ist. dass 
nach der Börsensituation 1987 verschiedene Anleger auf den 
Boden ausgewichen sind. weil namentlich bei Pensionskas
sen ein relativ kleinliches Performancedenken stattgefunden 
hat, statt dass man eine langfristige Betrachtung angestellt 
hätte. Boden als Anlageobjekt ist nicht der Grund der Boden
preissteigerung, sondern die Folge davon. Man wollte das 
Geld in Güter anlegen, die im Preis steigen. 
Der Spekulant ist nie der Verursacher einer Preissteigerung, 
bei keinem Gut Er nützt eine Preissteigerungssituation nur 
aus. Das muss man immer sehen. Wenn Sie Spekulation ver
hindern wollen - das gilt bei jedem Gut -. müssen Sie dafür 
sorgen, dass das Gut im Preis nicht mehr steigt. Dann hört die 
Spekulation sofort auf. Wir haben das 1974 erlebt: Konjunktur
einbruch. höhere Zinssätze. Zusammenbruch der Boden
preise und Konkurse von Liegenschaftsfirmen: damit hörte so
fort die Spekulation auf. 
Nun haben wir tatsächlich eine kurzfristige Spekulation und 
auch unschöne Dinge. Ich gebe zu. dass diese Sperrfrist
Beschlüsse wahrscheinlich gewisse Auswüchse bei kurzfristi
gen Spekulationen bekämpfen könnten. Aber mich stören die 
zu starken Bodenpreissteigerungen, und dieses Grundpro
blem können alle drei Beschlüsse nicht lösen. 
Zur Sperrfrist: Eine Sperrfrist birgt die Gefahr in sich, dass die 
Verknappung des Angebotes für kurzfristige, notwendige 
Handänderungen vergrössert wird. und gleichzeitig heizen 
Sie die langfristige Spekulation an. Resultat ist eine weitere 
Preissteigerung, weil das Angebot an Boden verknappt wird. 
Sie schaffen sehr viele Ausnahmetatbestände. das habe ich 
gesehen. Gut. das wird das Problem lindern, aber man muss 
sehen: Der grosse Nachteil der Sperrfrist ist. dass sie eine Ver
knappung des Angebots erzeugen kann, vor allem wenn sie 
etwas schlecht gehandhabt wird. 
Wenn Sie zudem all diese Ausnahmetatbestände regeln und 
untersuchen müssen. dann schaffen Sie eine ungeheure Bü
rokratie auf der Stufe der Kantone. Sie müssen mal schauen, 
was bei den Ausnahmebestimmungen alles geprüft werden 
muss. Es ist gar nicht möglich, dass hier rechtzeitig Ent
scheide getroffen werden. Ich bin der Meinung, dass sich der 
kleine Vorteil der kurzfristigen Spekulationsbekämpfung -ver
glichen mit dem grossen Nachteil einer weiteren Bodenpreis
steigerung, gekoppelt mit dieser Bürokratie - nicht lohnt. Ich 
sage: Wir dürfen auf diesen Bundesbeschluss nicht eintreten; 
dabei bin ich mir nach dem. was in der Sommersession pas
siert ist. bewusst, dass das keine Chance hat. 
Zum zweiten Bundesbeschluss über Pfandbelastungsgren
zen: Ich habe dazu keinen Antrag gestellt. Aber Sie müssen 
wissen, dass das keine grosse Wirkung auf die Bodenpreise 
hat. Es hat vielleicht soziale Aspekte; mit dem Bodenpreisstei
gerungsproblem hat das jedoch eigentlich nichts zu tun. Aber 
es lohnt sich nicht, diesen Bundesbeschluss zu bekämpfen. 
Beim Bundesbeschluss für Anlagebauvorschriften habe ich ei
nen Rückweisungsantrag gestellt. Hier zielt nämlich die Ab
sicht des Bundesrates auf die Nachfrageseite: Weniger Kapi
talanlagen in Grundstücken, namentlich in nicht bebauten 
Grundstücken; das könnte etwas bringen. Allerdings muss 
man sich im klaren sein, dass das nur kurzfristig etwas bringen 
kann, auf die Dauer nicht. Spekulationen sind immer die Folge 
und nie die Ursache der Bodenpreissteigerung. Ich bitte Sie, 
das zu bedenken. 
Wenn Sie eine solche Vorschrift erlassen. müssen Sie auch re
geln, was mit den übrigen 75 Prozent der Anlagen geschieht. 
Es ist sehr gefährlich, wenn Sie das nicht regeln, weil die Pen
sionskassen heute Träger des Wohnungsbaus sind. Wenn Sie 
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sie aus dem Wohnungsbau drängen, besteht die Gefahr, dass 
eine Verknappung im Wohnungsbau, Mietzinssteigerungen 
und eine Misere in diesem Sektor die Folgen sind. Ich bin der 
Meinung, man müsse einen gewissen Anteil der Pensionskas
sengelder in Hypotheken umlagern. Das wäre die erwünschte 
Streuung des Eigentums, und das Eigentum wäre weniger 
stark bei Pensionskassen konzentriert 
Sie sehen an den zahlreichen Minderheitsanträgen (Müller, 
Bodenmann usw.). dass hier noch relativ viel an Details geba
stelt werden soll. Wenn wir diese Vorschrift- sie hat nicht aller
höchste Dringlichkeit - an den Bundesrat zurückweisen. damit 
er dieses Instrumentarium verfeinert. könnte das eine wirk
same Massnahme auf dem Gebiet der Streuung des Grundei
gentums sein. aber auch in der Verbesserung der Wohnungs
bausituation. 
Was sollte man eigentlich generell zur Verringerung der Bo
denpreissteigerung tun? Ich muss es hier in aller Klarheit sa
gen: Zu den Hauptschuldigen der Bodenpreissituation gehö
ren die Politiker, und zwar aller Parteien: nicht nur etwa 
«grüne» und «rote» Politiker, wie das in bürgerlichen Kreisen 
gesagt wird, sondern auch die in den bürgerlichen Reihen. Wir 
haben es fertiggebracht, in den vergangenen 15 Jahren im 
nichtlandwirtschaftlichen Gebiet - im Baugebiet - den Boden 
dermassen zu verbürokratisieren und zu blockieren, dass eine 
Verknappung des Angebotes - Herr Thür. es geht nicht um die 
Verknappung des Angebotes an Bauland, sondern von bau
reifem Land - eingetreten ist Grundstücke. auch wenn sie er
schlossen oder halb erschlossen sind, können nicht bebaut 
werden. Das ergibt Landpreissteigerungen um ein Vielfaches, 
ohne dass jemand einen Nutzen daraus zieht. 
Wir müssen den Boden liberalisieren, und wir müssen die 
Dummheiten, die in den letzten 15 Jahren im Planungs- und 
Baubereich gemacht worden sind, rückgängig machen. Es 
freut mich sehr, dass zum Beispiel Herr Herczog in einem Be
richt der Nationalfonds-Studie zum gleichen Schluss kommt. 
Herr Herczog, leider etwas spät, nicht wahr! Vor 15 Jahren, als 
wir in Zürich angetreten sind, wäre es besser gewesen. Die Po
litiker sagen heute: Es sind die Spekulanten. Hauptschuldige 
sind aber die Politiker! Ich bitte, das einzusehen, dann werden 
wir auch eine rechte Therapie ergreifen. 

Burckhardt: Wenn während der Kommissionsberatung- zum 
Teil aus Mangel an intensiver Kenntnis - die Meinung bestan
den hat, dass die Tätigkeit der institutionellen Anleger einen 
Teil der Begründung der Verteuerung von Grund und Boden 
und vor allen Dingen der Verknappung für privates Liegen
schaftseigentum darstellt, so hat sich nachher doch ergeben, 
dass diese Befürchtung falsch ist. Es würde einen zu harten 
Eingriff in den Markt der Liegenschaften bedeuten, wenn man 
diese sozial gesunden und vor allen Dingen finanziell unab
hängigen Liegenschaftsbesitzer (die der Mieterschaft entge
genkommen können und welche zu ihr auch ein gutes Verhält
nis haben) in der vorgeschlagenen Weise in diesen Beschluss 
einbeziehen würde. 
Deshalb ist die liberale Fraktion der Meinung, den Beschluss 
C könne man aus der Gesamtvorlage zurücknehmen. Sie 
stellt den Antrag auf Nichteintreten zum Beschluss C. 

Blel: Ich empfehle Ihnen Nichteintreten auf den Beschluss C. 
Einige Bemerkungen, damit Sie sehen, von welcher Warte aus 
ich spreche: Ich bin Stiftungsrat einer Pensionskasse mit 
44 000 Aktiwersicherten, 8500 Rentnern und 11 000 Wohnun
gen. Das ist zumindest ein Indiz, dass ich eine ganz beschei
dene Ahnung habe vom Thema, das wir hier behandeln. Aber, 
lieber Herr Präsident, ich habe keine Tränen zu vergiessen. 
Das entspricht meinem Temperament schon gar nicht; ich 
fechte anders. 
Zum Problem: Sie haben heute von verschiedenen Rednern 
eindeutig gehört, wo die Ursachen liegen. Herr Blocher hat Ih
nen gesagt, wo die Probleme liegen. Wir haben diese Be
schlüsse danach anzusehen, ob sie einen Beitrag zur Lösung 
dieses Problems leisten oder nicht. Ich erspare mir, des lan
gen und breiten noch einmal zu analysieren, welches die Ursa
chen der verschiedenen Phänomene sind. Sie können sie üb
rigens auch in der Botschaft nachlesen. Der Bundesrat kommt 

zur gleichen Analyse. Allerdings zieht er einige 
Schlüsse. 
Wir wissen wenig über das Problem der institutionellen 
leger insgesamt. Wtr haben einige Zahlen, und anhand 
Zahlen können wir ausrechnen. dass ihr Einfluss ganz gewai. 
tig überscMtzt wird. Von den schätzungsweise 3.15 MilliarcteQ: 
Franken, die m Mehrfam,henhausern 1nvest1ert sind, entfallen'. 
vielleicht ein Fünftel auf die Pensionskassen und vielleicht 8111 
Zehntel aut, die Versicherungsgesellschaften. Das sind einige 
wenige Grossenordnungen. Mehr Zahlen haben wir nicht Zl.11' 
Verfügung, sondern wir müssen versuchen. das aus dem etl'l
zelnen abzuleiten. 
In den letzten Jahren ist - worauf Herr Blocher richtig hinge.. 
wiesen hat- als Folge der Koniunkturüberhitzung eine zusäti
liche Bodenteuerung eingetreten. Genau in dieser Zeit haben 
zahlreiche Pensionskassen sehr viel weniger in Immobilien in. 
vestiert als früher, weil sie im Unterschied zu dem, was immer 
behauptet wird. sehr genau rechnen. Unsere Kasse hat 1986 
295 Wohnungen fertiggestellt, 1987 106 Wohnunen, und 1988 
waren es noch 13. Wir haben also sehr stark abgebaut, weil wir 
eben genau rechnen und weil wir nicht Mietpreise verlangen 
wollen, die niemand bezahlen kann. Die letzte Bodenpreisstei
gerung ist also zweifellos nicht auf die Tätigkeit der lnstitutier 
nellen zurückzuführen. 
Der Bundesrat bestätigt übrigens unsere Unkenntnis über die 
grösseren zusammenhänge. Er berichtet in seiner Botschaft 
von einer Nationalfonds-Studie, die man in Auftrag gegeben 
hat. um den Einfluss der institutionellen Sozialversicherung 
auf dem Immobilienmarkt abzuklären. Die Erkenntnisse dürf
ten nächstes Jahr vorliegen. Aber wir erhalten die Botschaft 
schon jetzt, und erst noch dringlich. Das ist eine merkwürdige 
Einstellung. 
zweitens ist, Herr Bundesrat, was Sie der Oeffentlichkeit unter
breiten, so voller Widersprüche, dass ich nur staunen kann. 
Sie geben den institutionellen Anlegern eine sehr gute Note. 
das können wir verschiedentlich nachlesen. Sie sagen, sie 
hätten auf dem Bodenmarkt stabilisierend gewirkt, sie seien 
vernünftige Vermieter. Trotzdem wollen Sie nun auf sie los-· 
gehen. Was wollen Sie eigentlich? Einmal gehen Sie von 25 
Prozent des Bestandes der Anlagen aus. S.ie begehen damit 
einen der grundlegendsten ökonomischen Irrtümer. Jeder 
Student lernt schon im ersten Semester, dass man nie Strö
mungsgrössen mit Bestandesgrössen vermengen darf. Was 
Sie wollen, ist die Nachfrage nach Boden dämpfen, die von 
jetzt an wirkt. Was hat nun der Wohnungsbestand einer Pensi
onskasse, der in den letzten 20 oder 30 Jahren aufgebaut wor
den ist, überhaupt damit zu tun? Wenn Sie schon etwas tun 
wollen, müssten Sie die jährliche Anlagequote beschränken. 
aber nicht auf einen Bestand abstellen. 
Nun kommt ein Weiteres hinzu. Man nimmt an - auch das 
weiss man nicht so genau-, dass im Durchschnitt 19 Prozent 
der Anlagen der Pensionskassen Immobilien sind. Da kann 
man sich fragen, wozu dann die Regelung von 25 Prozent aus
geht. Diese Zahl 19 täuscht. Wir wissen genau, dass die priva
ten Pensionskassen in der Regel 20 und mehr Prozent ihrer 
Anlagen in Immobilien haben. Die öffentlichen sind bei 1 O Pro
zent. Wollen Sie wirklich den öffentlichen Pensionskassen hier 
freies Feld geben und die privaten zurückbinden? 
Noch einige Worte zu den Alternativen, die Sie den Pensions
kassen anbieten. Die sind nicht so umwerfend. Sie verweisen 
einmal darauf, sie sollten mehr in Wertschriften anlegen. Ha
ben Sie vergessen, was sich 1987 ereignet hat? Da sind zahl
reiche Kassen, vor allem öffentliche, auf den Boden der Wirk
lichkeit zurückgekommen, nach dem Börsensturz, als siege
waltige Korrekturen in ihren Bilanzen vornehmen mussten. Sie 
wollen also die Pensionskassen dazu zwingen, praktisch zu 
spekulieren, etwas anderes kann das ja nicht heissen. Sie wol
len sie darauf drängen, an den Aktienmärkten zu investieren 
oder Obligationen zu kaufen. 
Herr Bundesrat Koller, ich frage Sie ganz konkret. Wtr wissen, 
dass die Pensionskassen 1 O bis 15 Milliarden im Jahr anlegen 
müssen. Stellen Sie sich einmal die Folgen vor, wenn nur die 
Hälfte davon auf dem schweizerischen Aktienmarkt oder Obli
gationenmarkt auftreten würde. In diesem engen Markt würde 
das zu ganz gewaltigen Kurssteigerungen führen, die Rendi-
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ten würden rasch fallen. und die Banken und Börsenhändler 
wären diejenigen, die die Hände reiben könnten. weil sie näm
lich Millionen an Courtage-Gebühren einstreichen könnten. 
Das wäre die Folge. 
Dann haben Sie uns ein noch schöneres Rezept gegeben. Die 
Pensionskassen sollen fünf Prozent ihrer Bestände im Aus
land in Immobilien anlegen. Herr Bundesrat, da hängt es mir 
aus. Der gleiche Bundesrat der Beschlüsse erlässt. der den 
Ausländern den Erwerb von Grund und Boden verbietet, vor 
allem zu Anlagezwecken. will nun die Pensionskassen ins 
Ausland lenken. Fünf Prozent wären möglicherweise 10 Milli
arden Franken. Wie stehen wir hier international da? Das. was 
wir dem Ausland selber verbieten. wollen wir unseren Kassen 
empfehlen. Da hört für mich die Logik in der Politik einfach auf. 
Aber vielleicht ist es so. wie Herr Stocher indirekt gesagt hat: 
Politik hat gelegentlich mit Logik wenig zu tun. 
Welches wären die Folgen dieses Beschlusses? Den institutio
nellen Anlegern würden sie grösste Probleme bereiten. Sie 
könnten nicht mehr, wie es eigentlich ihre Aufgabe ist. ihre An
lagen optimieren. weil man ihnen einen Teil der Möglichkeiten 
wegnähme. 
Wenn Sie die institutionellen Anleger vom Bodenmarkt zurück
drängen wollen, bleiben die Immobiliengesellschaften trotz
dem weiter auf diesem Markt tätig. Sie wollen mehr Privaten 
den Zugang ermöglichen: Privates Eigentum fördern ist eine 
Ueberlegung, die man durchaus machen kann, aber auf die 
Bodenpreisentwicklung hat das überhaupt keinen Einfluss. 
Ein Weiteres: Wir wollen ja auch den knappen Boden besser 
nutzen. Es können doch nur Grossanleger verdichtet bauen 
und den Raum. den wir noch zur Verfügung haben, sinnvoll 
nutzen. Das, was Sie nun machen, wirkt in dieser Hinsicht di
rekt kontraproduktiv. 
Ich komme zum letzten Punkt. Zweifellos wird das Angebot an 
Wohnraum zurückgehen. Ja, was wollen Sie dann tun? Mir 
bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als allen Woh
nungssuchenden die Adressen jener Politiker zu vermitteln, 
die diesen Beschlüssen zustimmen, die dazu führen, dass wir 
nicht mehr genügend Wohnungen anbieten. 
Dieser Beschluss ist kontraproduktiv. Er bringt uns nichts zur 
Lösung unserer Probleme. Deshalb empfehle ich Ihnen Nicht
eintreten. 

Scheidegger: Ich spreche für die FDP generell zum Boden
paket und auch zum Nichteintreten beim Beschluss C. 
Es ist ja offensichtlich: Die kleinen Schönwetterwolken, wel
che die bodenpolitischen Diskussionen im Nationalrat in der 
Sommersession begleiteten, scheinen sich über die Sommer
pause zum Teil zu schweren Gewitterwolken entwickelt zu ha
ben. Noch herrschte in der Sommersession bodenpolitisch ei
nigermassen Rückenwindsituation. Dieser Rückenwind hat 
sich allerdings verändert. nicht nur in eine Flaute, vielmehr in 
einen Gegenwind. Die sommerliche Ferienpause wurde die 
Zeit des öffentlichen Nachdenkens zur Bodenproblematik. 
Wissenschaft. Lobbies aller Fakultäten äusserten sich nun un
terschiedlich zum Bodenproblem und zu den bundesrätlichen 
Vorschlägen. Vorwiegend war da Gegenwind bis Sturm zu ver
spüren. Da tauchten plötzlich überall altbekannte Belehrun
gen auf, ganz nach dem Motto: Etwas tun, aber es darf nichts 
passieren. 
Es bleiben da wenige, einsame granitene Findlinge in der wet
terwendischen politischen Landschaft, aus der meist nur we
nig konkrete Vertröstungen auf längerfristige Massnahmen 
sprossen. 
Aber eines blieb zurück, nämlich das Bodenproblem, und da
mit das Bodenpreisproblem. Zwar wirkte sich die Juni-Debatte 
im Nationalrat etwas dämpfend auf die Spekulation aus, aber 
Exzesse wurden weiterhin aus allen Landesgegenden gemel
det. 
Ziel der Sofortmassnahmen, wie sie nun unter der Bundes
hauskuppel diskutiert und verabschiedet werden sollen. ist es, 
die Spekulationsmentalität auf dem Bodenmarkt zu unterbin
den, Auswüchse zu bekämpfen, die Nachfrage nach Boden 
kurzfristig zu dämpfen und in bescheidenem Mass das Ange
bot an baureifem Land zu vergrössern. Wir sind davon über
zeugt, dass von einem Teil der Massnahmen u. a. auch eine 

psychologische, die Spekulation bremsende Wirkung aus
geht. Für die FDP bildet eine Verbesserung des Boden- und 
Wohnungsmarktes ein Problem erster Ordnung. Allerdings 
sollen alle Massnahmen zur Verbesserung des Boden- und 
Wohnungsmarktes aufgrund einer umfassenden Lagebeurtei
lung beschlossen werden. 
Wir sind der Meinung, dass die bodenpolitischen Sofortmass
nahmen des Bundes dieser Anforderung nur teilweise gerecht 
werden. Mit den Sofortmassnahmen möchte der Bundesrat 
vor allem auf der Nachfrageseite intervenieren. Wir sind der 
Meinung. dass dieser Versuch ohne klare und rasche Mass
nahmen auf der Angebotsseite kontraproduktiv ist. Wir stehen 
nämlich unmittelbar vor einer eigentlichen Wohnungsnot oder 
sind schon mitten drin, weshalb diese Sofortmassnahmen -
isoliert betrachtet das Problem sogar vergrössern könnten. 
Ich spreche da insbesondere vom Beschluss C. 
Am 1 Juni 1989 ist der tiefste je registrierte Leerwohnungs
bestand festgestellt worden. Man kann über die genaue Zahl 
von Wohnungen hinter dieser Kennziffer streiten. Die Tendenz 
auf dem Bodenmarkt wird aber angegeben. Das Problem ist 
heute. dass wir vor einer Wohnungsnot stehen und dass der 
minime Leerwohnungsbestand den Mieter in eine schwierige 
Situation bringt. 
Es besteht auch ein Spannungsfeld zwischen der Klage über 
die sogenannte ausufernde Ueberbauung der Landschaft und 
dem rasch wachsenden Bedarf an Wohnfläche je Einwohner. 
Zwischen 1970 und 1985 ist die Bevölkerung nur um 4 Prozent 
gewachsen, der Wohnungsbedarf allerdings um 30 Prozent. 
Damit ist klar, dass einer sich laufend steigenden Nachfrage 
ein zu geringes Angebot gegenübersteht. 
Die Sofortmassnahmen dürfen also die jetzige Situation auf 
dem Bodenmarkt bezüglich Angebot nicht verschlechtern, 
bessere sowie mittel- und langfristige Massnahmen nicht ver
hindern. Dashalb ist die FDP für Modifikationen des bundes
rätlichen Multipaketes. Die Sofortmassnahmen müssen durch 
ursachentherapeutische Massnahmen ergänzt und in einem 
späteren Zeitpunkt abgelöst werden. Die laufenden Revisio
nen und Arbeiten im Bereich der Raumplanung und des Bo
denrechtes im Siedlungsbereich, aber auch die Revision des 
bäuerlichen Bodenrechtes müssen zügig, nein, zügiger vor
angetrieben werden! Mittel- und längerfristig ist auch eine Re
vision der einschlägigen Verfassungsbestimmungen zu prü
fen. 
Daneben sind vor allem die Kantone und Gemeinden aufgeru
fen, ihre heute schon bestehenden Möglichkeiten in fiskali
scher. raumplanerischer. baupolizeilicher Kompetenz auszu
schöpfen; denn sie können ganz wesentlich Bodenpolitik be
treiben. Die neuesten Studien zum Thema Boden brachten 
zwar nur teilweise mehr Transparenz in die Bodenfrage, verur
sachten aber trotzdem noch mehr schwach begründete Op
position gegen das bundesrätliche Bodenpaket. 
In der Tat verfügen wir über viel zuwenig Informationen zum 
Bauboden in der Schweiz. So weiss beispielsweise der Bun
desrat nicht, wieviel Prozent oder Quadratmeter von einer fünf
jährigen Sperrfrist überhaupt betroffen sind. Es ist ja anzuneh
men, dass der grösste Teil des marktmässig handelbaren 
überbauten oder unüberbauten Bodens mehr als fünf Jahre 
im Besitz eines Eigentümers ist und demnach von der Sperr
frist gar nicht betroffen wird. Deshalb kann man hier auch nicht 
von einem Rückstau sprechen, der immer etwa angesprochen 
wird; denn man weiss ja die Zahlen gar nicht, und die Vermu
tungen gehen eher dahin, dass es nur kleine Prozentzahlen 
sind. 
Nun zur Verfassungsfrage. Man erinnert sich: Bereits 1963 be
fasste sich Professor Huber mit der Frage der Verfassungs
mässigkeit der Sperrfrist für Bauland. Er kam zu einer positiven 
Beurteilung, wie auch Professor Aubert im Frühsommer 1989. 
Während sich die Kommission des Nationalrates diskussions
los dieser Meinung anschloss, bekundeten Rechtsgelehrte 
des Ständerates Mühe und möchten das Bundesratspaket auf 
den Weg des obligatorischen Referendums verweisen. Die 
FDP schliesst sich hier der Auffassung des Bundesrates und 
der Kommission des Nationalrates an. Bei der Sperrfrist ist die 
FDP für Eintreten; der Streit wird sich ja vor allem um die Frist 
drehen. Hier ist die FDP für drei Jahre. Zudem wird eine Aus-
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weitung im Sinne des Vorstosses Fischer vorgeschlagen; die
ser ist analog dem Ständerat. Man wollte hier bereits eine Diffe
renz bereinigen. 
Zu Diskussion Anlass geben wird heute in diesem Saal sicher 
die Publikationspflicht von Handänderungen und deren 
Preise. Diese wurde in letzter Minute von einem Teil des Natio
nalrates in die Sofortmassnahmen. Sperrfrist eingeschmug
gelt Wir fragen uns aber. ob das Fuder hier nicht überladen 
wird. Natürlich ist es wichtig. endlich Transparenz auf dem Bo
denmarkt zu haben. Dieses Problem wird aber auf Vorschlag 
des Bundesrates mit der Revision des bäuerlichen Boden
rechtes für den ganzen schweizerischen Boden gelöst. Aller
dings hat die FDP-Fraktion gestern beschlossen. den Anträ
gen Maitre und Coutau mehrheitlich zuzustimmen. Es wäre 
nur noch wünschbar, dass sich diese beiden Herren treffen 
und sich auf einen Vorschlag einigen könnten. 
Zur Belehnungsgrenze. Hier sind wir ebenfalls für Eintreten. 
Allerdings da bin ich mit Herrn Blocher einverstanden-: Un
erfreulich bei diesem Paket ist die Tatsache, dass in Erwartung 
des Bundesratsbeschlusses zurzeit Grundpfandtitel auf Vorrat 
errichtet werden. und zwar rn grosser Zahl. Der Beschluss wird 
also permanent unterlaufen. Es ist ja erstaunlich. dass eines 
der reichsten Länder eine im internationalen Vergleich so tiefe 
Eigentumsquote hat. Auch der Bundesrat ist entsprechend 
der Meinung, dass das Jetzige Verhältnis 70 zu 30 nicht noch 
verschlechtert werden sollte. Man wird sich zur Eigentums
förderung noch viel, sehr viel einfallen lassen. wenn in Zukunft 
Eigentum nicht mehr nur im Erbgang möglich sein wird. Si
cher ist die Belehnungsgrenze für Eigennutzung keine Förde
rungsmassnahme. Junge Leute kommen doch im Normalfall 
gar nicht um eine Vollfinanzierung herum. Zudem fördert diese 
Belehnungspolitik das Zwangssparen. und zwar auf Kosten 
der berühmten 25 Prozent, die vom Einkommen für den Frei
zeitkonsumbereich aufgewendet werden. Die FDP unterstützt 
hier die Kommissionsmehrheit des Nationalrates. 
Damit ich dann nachher nicht mehr ans Mikrophon kommen 
muss, möchte ich Ihnen auch noch gerade meinen kleinen re
daktionellen Aenderungsantrag empfehlen. Es ist ein Antrag, 
der den Vollzug vereinfacht. 
Zum dritten Paket. zum BVG. Auch wir sind hier für Nichteintre
ten wie zwei Vorredner. Wir sind für Nichteintreten und nicht 
etwa für Rückweisung, denn bei einem Paket Sofortmassnah
men sollten diese Massnahmen sofort getroffen werden - oder 
aber dann auf dem ordentlichen Weg. Deshalb schlagen wir 
nicht den Weg der Rückweisung vor, sondern den Weg des 
Nichteintretens. 
Wir stellen uns bei diesem Paket für gewisse Bereiche sogar 
die Frage der Verfassungsmässigkeit. Die Gesamtbeschlüsse 
sollten ja die Spekulation im Auge haben. nicht den Woh
nungsbau. Es würden da gute Anbieter von Wohnungen vom 
Markte gefegt - ich will jetzt keine Namen nennen, sie wurden 
uns im einzelnen vom Bundesrat in der Kommission mitgeteilt. 
Aber nicht nur grosse Kassen hätten Mühe, sondern eben 
auch kleine Kassen,.(die beispielsweise einen Teil ihres Kapi
tals im eigenen Betrieb haben, dazu noch einen kleinen Häu
serblock von sechs Millionen Franken). Sie haben sofort um 
50 Prozent ihres Kapitals in Boden und Liegenschaften inve
stiert. Das sind ja keine bösen Spekulanten, sondern seriöse 
Anbieter von Wohnungen. Nicht übersehen werden darf hier 
die Frage der Risiken der BVG-Anlagen im Wertschrittenge
schäft. Man darf den 19. Oktober 1987 nicht vergessen. Auch 
ich habe so eine BVG-Kasse zuhause, auch wir mussten 
schwere Verluste einstecken. Sie konnten allerdings in der 
Zwischenzeit wieder wettgemacht werden, aber die Risiken 
sind ganz eindeutig da. 
Natürlich ist der Anlagedruck des BVG-Geldes auf Boden- und 
Liegenschaftsmarkt ein Problem. Es müssten bessere Lösun
gen gefunden werden, darin gehen wir mit dem Bundesrat ei
nig. Das kann aber nicht mit diesem Schnellschussverfahren 
gehen, sondern erst nach eingehenden Ueberlegungen: Man 
muss Alternativanlagen schaffen usw. Es braucht also etwas 
Zeit, und wir wollen ja keine Negativwirkungen für den ausge
trockneten Wohnungsmarkt. 
In diesem modifizierten Sinn spricht sich die FDP für das Bo
den-Multipaket des Bundesrates aus. 

M. Cavadini: Les mesures immediates en matiere de droit fon
cier dans le secteur urbain ne resolvent pas le probleme de 
base. qui est de disposer d'un nombre suffisant de logements 
a des pnx accessibles. Nous pouvons donc, comme l'a 
precise M. Scheidegger, les adopter pour combattre une 
specu!ation malsaine. mais seulement pour une periode tran
s1toire. La duree de vatidite des arretes devrait permettre de 
trouver des solutions a ce probleme. En effet, les tensions du 
marche immobilier ont ete provoquees. notamment par une 
offre insuffisante. par des couts de construction et de renova
tion toujours plus eleves qui augmenteront davantage encore. 
a la suite des mesures d'amenagement du territoire et de pro
tection de l'environnement ainsi qu·en raison de l'elevation 
des couts de financement. Agir sur ces causes n'est pas facile. 
C'est pour cela que le groupe radical presente un postulat 
contenant un certain nombre de propositions positives allant 
dans ce sens. 
La Confederation a deja eu l'occasion d'etudier ce probteme 
et a edicte, en 1974. une loi federale pour la construction et 
l'accession a la propriete de logements. Parmi les elements 
essentiels de cette loi figuraient l'encouragement a la cons
truction de logements en general, les mesures speciales desti
nees a abaisser les couts des loyers et des mesures encoura
geant I 'accession a la propriete d · appartements et de maisons 
familiales. 
A oartir de 1986, le financement des mesures prevues par 
cette loi a ete realise grace a un credit-cadre qui vient a 
echeance a la fin de l'annee prochaine et qui comprenait, 
entre autres, 515 millions de francs a fonds perdu. 
L'experience de l'application de cette loi peut etre consideree 
comme positive. meme si eile connait des limites. En effet, en 
1989, comme lors des annees precedentes, les logements 
subventionnes prevus dans l'ensemble des cantons sont au 
nombre d' environ 2500, auxquels il faut ajouter 1000 autres lo
gements realises dans le cadre des mesures d'accession ä la 
propriete. Or, l'an dernier. en Suisse, an a construit 41 000 lo
gements. L'action de la Confederation interesse donc moins 
de 10 pour cent environ du marche suisse. Pour cette annee, 
an prevoit une nouvelle diminution de la construction de loge
ments, qui s·aggravera encore du fait de l'augmentation des 
taux hypothecaires. 
Teiles sont les raisons pour lesquelles notre postulat propose 
une revision de la loi federale de 1974, en vue d'en elargir le 
champ d'application et afin de permettre une intervention plus 
efficace sur le marche. De plus, lors de la demande d'un nou
veau credit-cadre. qui devra etre presentee l'annee prochaine, 
il est necessaire que la Confederation fournisse un effort accru 
dans ce domaine. Une information plus poussee sur les possi
bilites d'utilisation des fonds ainsi mis a disposition s'impose 
encore. 
Notre postulat demande en outre que les capitaux accumules 
pour la prevoyance professionnelle puissent etre affectes, 
dans certaines limites, a l'achat d'un appartement ou d'une 
maison familiale destinee a l'usage personnel de l'acheteur. 
Cette disposition devrait etre analogue a celle que le Conseil 
federal a prise cette semaine en ce qui concerne le troisieme 
pilieret qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1990. 
Enfin, nous soutenons l'intention du Conseil federal d'utiliser 
de fac;on plus rationnelle les possibilites de construction et de 
renovation d'immeubles existants. Cet objectif se trouve sou
vent en contradiction avec les dispositions evoquees ci-des
sus. II est evident que l'action de la Confederation pourra etre 
completee par d'autres mesures de reduction des couts des 
loyers et d'encouragement a l'accession a la propriete, mesu
res deja prises par les cantons et les communes, et qui pour
raient etre intregrees dans ces dispositions. Le postulat du 
groupe radical doit donc etre considere comme une contribu
tion positive a la solution du probleme du logement dont la 
speculation n·est pas Ja cause essentielle. 

Bundl: Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion plädiere 
ich für Eintreten auf die drei Bundesbeschlüsse des Bundes
rates. Nicht. weil wir von den vorgeschlagenen Massnahmen 
begeistert wären - es ist auch nicht die ungeteilte Meinung un
serer Fraktion, allzu viele Zweifel über die Wirksamkeit bleiben 
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im Raum stehen-. wir möchten aber eintreten, um die Chance 
zu geben. dass diese minimalen Schritte. die da zur Bekämp
fung der Bodenspekulation getan werden, einen kleinen Er
folg zeitigen können. 
Damit ist ausgesagt. dass wir diese Massnahmen als ein Mini
malprogramm betrachten. dem dringend weitere, griffigere 
Massnahmen folgen müssen. Die Ursachenbekämpfung 
muss an anderen Orten ansetzen. Sie kann auch nicht mit den 
skizzierten Vorschlägen 1m Raumplanungsbereich angegan
gen werden. 
Diverse persönliche Vorstösse aus unserer Fraktion zeigen 
den Weg, der nach unserer Meinung eingeschlagen werden 
sollte. Ich erinnere an Vorkaufsrechte zu begrenzten Preisen 
für Mieter. aber auch für Gemeinwesen, an Einspracherechte 
gegen spekulative Liegenschaftenkäufe, an verpflichtende 
Gewährung von zinsgünstigen Hypotheken durch die Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge an die Versicherten und an 
eine Preiskontrolle für den nicht landwirtschaftlich genutzten 
Boden. 
Wir sind nicht der Auffassung des Bundesrates. dass die Aus
arbeitung eines neuen Bodenrechtsartikels in der Bundesver
fassung erst auf längere Sicht ins Auge zu fassen ist. Gerade 
wenn der Bundesrat selber betont, der Handlungsspielraum 
des Bundes im Bereich des Bodenrechts sei im Siedlungs
bereich eng, muss er doch die notwendig werdenden Verfas
sungskompetenzen rasch realisieren. Mindestens 1st ein Ver
fassungsartikel mittelfristig und nicht erst langfristig notwen
dig. 
Es befremdet auch, dass der Bundesrat in diesem Zusam
menhang nur von Sicherung des bestehenden und vom Zu
gang zu neuem Eigentum redet. nicht aber auch die längst fäl
ligen Korrekturen zur Bekämpfung der Missbräuche im Bo
denbereich anstrebt (Botschaft Seite 16). Von äusserster 
Dringlichkeit ist eine Kompetenznorm zur Bekämpfung der so
zial und volkswirtschaftlich schädlichen Auswirkung der Kon
zentration und der spekulativen Gewinne beim Grundeigen
tum. 
Im übrigen ist es höchst paradox und völlig unbegreiflich, wie 
gewisse Fraktionen die eigentliche Lösung der Bodenfrage in 
der Oeffnung der Bauzonen erblicken wollen. Ihr Rezept be
steht nebst dem altbekannten Hinweis auf verdichtetes Bauen 
in der Erweiterung und Neuerschliessung von verfügbarem 
Bauland. Sie tun das unbekümmert dessen, dass nach wie vor 
pro Sekunde ein Quadratmeter kostbaren Kulturlandes in der 
Schweiz geopfert wird, unbekümmert dessen, dass lautend 
ins Grüne hinaus gebaut wird. Unbekümmert dessen, dass 
unsere Generation masslos mit der Bodenbeanspruchung 
umgeht. so als gelte es. heute alles aufzubrauchen. unbeküm
mert um das Erbe, das wir unseren Nachkommen überlassen 
sollten, die auch auf dem knappen und beschränkten Raum 
Schweiz überleben müssen. So geht es nicht. Das Heil kann 
nicht in der Oeffnung aller Schleusen bestehen. Es muss viel
mehr in erster Linie bei der Bekämpfung der Missbräuche ge
sucht werden. 
Nach diesen grundsätzlichen Gedanken noch einige Bemer
kungen zu den einzelnen Massnahmen. 
Beim Bundesbeschluss über die Sperrfrist ist der Katalog der 
Ausnahmen und der Verkäufe mit Bewilligungen schon so 
lang, dass man sich fragen muss. ob die Vorlage so überhaupt 
noch eine Wirkung habe. Insbesondere die Bestimmung in Ar· 
tlkel 4Absatz 1 Buchstabe c über die Bauträger, die auch noch 
eine Ausnahmebewilligung erhalten sollen, ist inakzeptabel. 
Sie würde den Veräusserungen Tor und Tür öffnen und die 
Spekulation womöglich geradezu anheizen. Wir beantragen 
mit der Kommissionsminderheit, diesen Passus zu streichen. 
Für die sozialdemokratische Fraktion ist es ferner ausschlag
gebend, dass die Sperrfristdauer, die wir gemäss dem Verfah
ren in der Landwirtschaft auf zehn Jahre fixieren möchten, min
destens nicht noch unter fünf Jahre angesetzt wird. Zudem ist 
es für sie auch unbedingt erforderlich, dass die Veröffentli
chung der Eigentumsübertragungen von Grundstücken reali
siert wird, wie es die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen 
hat. Sollten bei diesen drei Punkten wesentliche Abschwä
chungen vorgenommen werden, behält sich die sozialdemo
kratische Fraktion vor, diese Vorlage abzulehnen. 

10-N 

Beim Bundesbeschluss B über die Belastungsgrenzen stim
men wir in bezug auf das selbstgenutzte Grundeigentum der 
Minderheit Portmann zu. Beim selbstgenutzten Eigentum mit 
der Ansetzung der 90-Prozent-Grenze 1st ein gewisser Sozial
schutz berechtigt und notwendig. 
Bundesbeschluss C über die Anlagen der Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge unterstützt unsere Fraktion ebenfalls 
mehrheitlich. Sie ist der Meinung, dass lediglich der Hinweis 
auf den positiven Beitrag der beruflichen Vorsorgeeinrichtun
gen an den Wohnungsbau den gesamten Zusammenhang zu 
wenig mitberücksichtigt. Zwar gehören diese im allgemeinen 
zu den seriösen Anlegern. die langfristig gesicherten Wohn
raum anbieten. Diese Einrichtungen treten aber auch wie die 
übrigen institutionellen Anleger - als kaufkräftige Promotoren 
auf dem Bodenmarkt auf und tragen damit nicht selten dazu 
bei, die Bodenpreise in die Höhe schnellen zu lassen. Sie ver
mehren auch die Anonymität des Grundeigentums. und die 
meisten ihrer Wohnungen dienen in der Regel eher gehobe
nen Ansprüchen. 
Was uns aber insbesondere veranlasst. der vorgeschlagenen 
Begrenzung der Anlagemöglichkeiten in Boden zuzustim
men, ist die auch im Artikel 3 Absatz 2 vorgesehene Möglich
keit. in Grundstücken insgesamt bis zu 80 Prozent zu investie
ren. sofern diese gemäss dem Gesetz über Wohnungsbau 
und Eigentumsförderung des Bundes oder einer entspre
chenden kantonalen Gesetzgebung erfolgt. Das heisst mit an
deren Worten: sofern die beruflichen Vorsorgeeinrichtungen 
in die Sparte des preisgünstigen Wohnungsbaues einsteigen. 
Und das ist doch geradezu das klassische und ursprüngliche 
Ziel der Einrichtungen oder sollte es eigentlich sein-: ihr Ka
pital vermehrt in eine soziale Richtung zu lenken. Von Begren
zung kann also keine Rede sein, soweit sich die Anlagen im 
Rahmen des preisgünstigen Wohnungsbaues bewegen. 
Aus diesen Gründen bitten wir, der bundesrätlichen Vorlage 
zuzustimmen. 
Noch ein Wort zur vom Bundesrat beabsichtigten Aenderung 
de[ Raumplanungsverordnung, die zusammen mit diesen So
fortmassnahmen verabschiedet werden soll: Wir möchten den 
Bundesrat bitten. dieses Projekt fallenzulassen. Es geht nicht 
an, auf dem Verordnungswege wichtige raumplanerische Be
stimmungen vor der bevorstehenden Gesetzesrevision festzu
legen und damit gefährliche Präjudizien zu schaffen. Inhaltlich 
überzeugen weder die Vorschläge betreffend zwingender Er
schliessung noch jene betreffend Weilerzonen. Es gibt Kan
tone, in denen schon heute bedeutende Teile der Bauzonen
reserven voll erschlossen und neue Weilerzonen überflüssig 
sind, weil schon genügend differenzierte Bauzonen möglich 
sind. 
Wir ersuchen also den Bundesrat. auch angesichts der von 
den Kantonen geübten massiven Kritik. auf diese vorgese
hene Verordnungsänderung zu verzichten. 
Zum Schluss noch folgende Bemerkung: Die vorgesehenen 
Massnahmen sind Bestandteil eines Uebergangsrechts. Sie 
sind befristet. Innert dieser relativ kurzen Fristen kann man Er
fahrungen sammeln und diese auswerten. Wenn die erhofften 
Wirkungen nicht eintreten sollten. kann man die Beschlüsse 
auslaufen lassen. Noch eine Feststellung: Manche, die heute 
zu diesen Bundesbeschlüssen, zu diesen kleinen Schritten 
nein sagen, gehören zu jenen Leuten, die Scheingefechte füh
ren und so tun, als ob sie für weitergehende Massnahmen zu 
haben wären. Solche weiterführende Signale wurden mehr
fach von verschiedenen Seiten gesetzt. entsprechende Vor
stösse wurden eingereicht. Aber siehe da: Dazu sagen die 
gleichen Leute auch nein. Das ist die Politik, die jene vernünfti· 
gen Schritte nach vorne sabotiert. 
Um einem bescheidenen Anfang eine Chance zu geben, be
antragen wir Eintreten und Zustimmung zu den drei Beschlüs
sen des Bundesrates. 

M. Brelaz: Le probleme pose par la speculation a notre so
ciete devient inquietant. non seulement pour les citoyens et les 
locataires. mais pour l'ensemble de l'economie suisse. En ef
fet. la speculation a des consequences bien connues sur le 
coüt des loyers. Si le terrain devient plus eher a cause de la 
speculation, le prix des loyers est evidemment adapte. La 
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Suisse qui. dans certaines de ses villes. a pratiquement les 
loyers les plus chers du monde. se trouve dans une situation 
qui devient totalement inacceptable. tant politiquement 
qu · econom1quement. 
En outre. les petites et moyennes entreprises. qui souhaite
raient investir dans de nouvelles constructions. peuvent se 
heurter au meme phenomene. En effet. pour certains types 
d'entreprises. le coüt du terrain peut peser relativement lourd 
et. avec rouverture du marche europeen. elles risquent d'etre 
encouragees a quitter notre pays. Cette augmentation des pnx 
en cascade est catastrophique pour l'ensemble de l'econo
mie. 
De plus. la pression, malgre l'amenagement du territoire. inci
tant ä declasser des terres agricoles ou d'autres sur le plan 
communal pour augmenter !es reserves de terrains ä bätir qui 
sont dejä aujourd'hui tres importantes, va egalement s'ac
croitre. C'est donc aussi un probleme pour le maintien ä terme 
d'une agriculture dans notre pays. 
II est donc urgent d'agir. II ne faut passe contenter de parler. 
Les speculateurs sont de veritables sangsues de la societe 
helvetique puisqu'ils prelevent aussi bien le sang de l'econo
mie que celui des locataires et de l'ensemble des travailleurs. 
Ces sangsues, dont il est difficile de se debarrasser, sont bien 
inserees entre le tissu et le corps de l'economie et font !'impos
sible pour qu'aucune mesure ne soit prise. Efles l'ont 
demontre clairement dans le cadre de la votation sur !'initiative 
«ville-campagne». Pour elles. le seul principe valable en ma
tiere legislative. i'immobilisme, est en route et rien ne saurait 
l'arreter. Un changement nuirait evidemment aux interets des 
speculateurs. 
Aujourd'hui, quelle est la volonte politique pour la recherche 
d'une solution efficace? Comme M. Thür. j'estime que ces 
arretes, sans etre ininteressants. s'attaquent ä une tres petite 
partie du probleme. En fait. si l'on souhaite etre efficace. il fau
drait trouver une solution tres proche avec peut-etre quel
ques amenagements de detail de l'esprit qui caracterisait 
!'initiative «ville-campagne». Comme cette derniere a ete re
jetee de faQon tres nette, il n'est evidemment pas question de 
la reprendre. En revanche, on peut en conserver la partie la 
moins contestee. C'est l'esprit du projet que soutiennent M. 
Thür et le groupe ecologiste. 
Pour nous, une situation catastrophique, ou tendant a le deve
nir, necessite des mesures urgentes visant aussi ä limiter la 
demande. Ainsi. le blocage durant dix ans des achats par les 
societes ou les particuliers disposant dejä de plus de 1 o ooo 
metres carres - une forme de societe camouflee - est une solu
tion, etant entendu que, dans le domaine immobilier. on ne 
doit pas penaliser les gens qui construisent des bätiments 
pour leur propre exploitation (les commerces. les industries, 
etc.) et ceux qui mettront a disposition sur le marche des loge
ments ä prix avantageux. Cette solution est meilleure, parce 
qu'elle s'attaque aux causes du probleme. En bloquant une 
partie du marche durant un certain nombre d'annees, c'est-ä 
-dire en excluant certa1ns investisseurs non souhaites, on 
pourrait inerter les investissements speculatifs ä aller dans 
d'autres directions. Marne s'ils demeurent nuisibles, ils le sont 
souvent moins que des placements dans le domaine qui nous 
occupe. 
D'autres solutions sont imaginables. Parexemple, les preleve
ments sur les plus•values en est une. Le canton de Vaud l'envi
sage. Elle n'est pas ininteressante, mais pour les gens qui re
vendent tout de suite, il faudrait appliquer un taux de preleve
ment sur la plus-value de 90 a 100 pour cent et non de 30 a 50 
pour cent. Cela dit, les prelevements sur les plus-values sou
levent la question des dessous de table, ce qui n 'est pas negli
geable. C'est la raison pour laquelle nous preferons envisager 
des mesures comme celles decrites precedemment. 
Deuxiemement, en allant dans le sens de la motion du Conseil 
des Etats, il serait bon d'eviter une capitalisation des sols. En 
effet, pour un certain nombre de speculateurs, il est extreme
ment interessant de garder des terrains en zones constructi
bles, souvent tres longtemps, et de ne les affecter qu'ensuite. 
Une telle pratique justifierait des changements de zone qui for
ceraient les proprietaires ä vendre leur terrain ou ä l'utiliser 
pour la construction. 

..................... ··-------

Je reviens aux trois arretes qui nous concernent directe, 
Tout d'abord, je m'aper9ois qu'il y a un nombre de prc 
tions invraisemblable - je ne me rappelle pas en avoir 
tant pour des textes si courts depuis une dizaine d'ann, 
qui traduit un malaise face ä certaines suggestions et sL 
une volonte de diluer le probleme dans un debat intermirn 
Apropos de l'arrete A. nous pensons qu'il ne peut pas nu 
qu'il limitera le systeme de boule de neige que nous a 
vecu ces dernieres annees et surtout ces derniers mois. T, 
fois. toutes les mesures proposees dans les arretes A 
decouragent beaucoup plus !es petits speculateurs 
speculateurs institutionnels qui travaillent souvent sur 
longues durees et planifient mieux leurs investissemen:, 
telles mesures filtreront donc le haut du panier mais n·ag 
pas en profondeur. 
L·arrete B peut aussi decourager le petit speculateur. Maii 
possibilites de construction de cha1nes de credit empeche 
de voir que les personnes concernees ne disposent pas c 
a 20 pour cent de fonds propres. Cet arrete serait bon. < 

pourrait decourager quelques personnes. Cependant. 
taut pas trop miser sur son efficacite. etant donne les cha 
bancaires que l'on peut construire deja aujourd'hui. 
L'arrete C aborde un point interessant. En effet, les caisse 
pension ne sont pas toutes aussi innocentes qu'on sout 
nous le faire croire. Certains de leurs placements sont for 
les ä la societe. mais font parfois aussi monter le prix des 
rains. Les caisses de pension achetent quelquefois un 
n·importe quoi. Si nous acceptons cet arrete, il taut etre ci 
cient de ses effets pervers et etre prets, d'ici une ou deux 
nees si c'est necessaire, ä en modifier certains aspects 
detail. Ces derniers le seront peut-etre dejä par l'avalan 
des propositions presentees. 
Voilä en ce qui concerne l'opinion du groupe ecologiste 
prefere son systeme - celui contenu dans la proposition Th 
aux modalites presentees. II estime que les arretes urgenti 
question decouragent surtout les petits speculateurs et 1 
chent peu les speculateurs institutionnels. Neanmoins, 
constituent un premier petit pas dans la bonne direction. 

Burckhardt: Die drei dringlichen Bundesbeschlüsse, welc 
die beiden Räte in dieser Session zu verabschieden hab 
kommen einem chirurgischen Eingriff an einem Patien 
nahe, dessen Gesundheit die Aerzte für derart gefährdet 1 
ten, dass sie andere Therapien als zu wenig effizient beur 
len. 
Wenn die Fraktion der Liberalen teilweise auf die vom Bund 
rat vorgeschlagenen Sofortmassnahmen eintritt, so tut 
dies auf der Basis der folgenden klaren Vorgaben ihres Den 
kratieverständnisses: 
1 Grund und Boden sind ein köstliches Gut der Volksgeme 
schaft; köstlich auch im biblischen Sinne. 
2. Einen Hauptpfeiler jeder echten Demokratie stellt das Re< 
jeden Bürgers dar. privates Eigentum an Grund und Boden 
erwerben. Dem Staat steht es zu, öffentlich-rechtliche Gesel 
zu erlassen, die die privatrechtliche Verwendung von Gru1 
und Boden regeln. 
3. Jeder, ob privater Bürger oder staatliches Amt, hat c 
Pflicht, auf das Sorgfältigste mit Grund und Boden umzu1, 
hen. Dies gilt auch für den Staat als Bauherr von Einrichtungi 
des öffentlichen Interesses. 
Finanzielle Auswüchse privaten Eigentumsrechtes an Grur 
und Boden, die missbräuchlich sind, aber auch übertrieber 
Massnahmen öffentlicher Bürokratismen, vor allem, wenn s 
sich anmassen, in an sich gesunde Funktionen des privatE 
Bau- und Bodenwesens einzugreifen oder flagrant falsche c 
fentliche Planungsmassnahmen einzuführen, müssen im 11 
teresse einer freien und kreativen Entwicklung der gesamte 
schweizerischen Volkswirtschaft bekämpft und eliminiert we 
den. 
Die liberale Fraktion hat sich aus diesen Gründen schon in dE 
Junisession prinzipiell für die Einführung einer Sperrfrist ir 
Sinne des vorliegenden Bundesbeschlusses A ausgesprc 
chen, allerdings nur unter Einhaltung einer Sperrfristlänge vo 
drei Jahren und einem Ablauf ihrer Gültigkeit im Jahre 199< 
Sie bleibt bei dieser Stellungnahme in der Erkenntnis, dass di, 
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derzeitige überhitzte Boden- und Liegenschaftsmarktsituation 
da und dort zu Missbräuchen durch zynische Zwischenhänd
ler geführt hat. welches ohne jegliches Eigennsiko und ohne 
die geringste kreative Leistung ihrem Eigennutz nach,gehen. 
Es sei aber betont. dass diese Symptome keineswegs markt
beherrschend oder markttypisch sind. Es gilt hier. Anfängen 
zu wehren. die zu «bösen Häusern» führen konnten. Die libe
rale Zustimmung geht auch davon aus. dass die Sperrfrist eine 
befristete Massnahme ist, welche das Grundrecht privaten 
Landbesitzes nicht gefährden darf. 
Dem Zusatzvorschlag der Kommissionsmehrheit. Eigentums
übertragungen von Grundstücken zu veröffentlichen. folgt die 
liberale Fraktion mehrheitlich nicht. Es mag vielleicht sein. 
ctass eine solche Veröffentlichung zusätzliche Transparenz 
und damit eine Beruhigung der Bodenpreise herbeiführen 
könnte. Ebenso gut könnte aber auch das Gegenteil eintreten. 
indem eben veröffentlichte zu hohe Preise anderen ein 
schlechtes Beispiel geben könnten. Ausschlaggebend aber 
ist, dass dieser Zusatzbeschluss eine weitere staatsbürokrati
sche Einrichtung darstellt, von denen wir nachgerade im 
Bausektor mehr als übergenug haben. Es bedeutet im übri
gen einen weiteren Schritt in Richtung öffentliche Aufsicht und 
in Richtung «Jedermann ist jedermanns Polizist». kurz. zur Ver
dichtung einer Atmosphäre gegenseitigen Misstrauens. die 
unserem eidgenössischen Gemeinsinn nicht entsprechen 
kann. 
Im Bundesbeschluss B werden Grenzen der Fremdgeldbela
stungen von Liegenschaften behandelt. Die liberale Fraktion 
ist geneigt, dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit zu fol
gen. Als Mitglied der Kommissionsminderheit erlaube ich mir 
die folgenden Bemerkungen: 
Einer Familie von Privatunternehmern entstammend. welche 
traditionsgemäss dem liberalen Demokratie- und Wirtschafts
verständnis sehr verpflichtet ist, bin ich nach dem Grundsatz 
erzogen worden, Immobilienbesitz dürfe nie übermässig mit 
Fremdgeld belastet werden, wolle man wirtschaftlich nicht in 
ungesunde Abhängigkeit geraten. Die derzeitigen Schulden
wirtschaftsprinzipien sind mir deshalb eher fremd. 
Bestärkt in meiner vielleicht altmodischen Auffassung der 
Rolle von Schulden im Wirtschaftsleben werde ich durch die 
unüberschaubare Ueberschuldungsmisere auf der internatio
nalen Bühne, deren Gefahren uns allen ja gar nicht unbekannt 
sind. So bleibt mir die offenbar moderne Tendenz einer un
beschränkteren Schuldenphilosophie 1m Liegenschaftswe
sen fremd und das Verständnis dafür fehlt mir. dass bei uns in 
der Schweiz ungefährlich sein soll, was die Weltwirtschaft ge
fährdet: nämlich das wenig begrenzte Aufnehmen. das zuwe
nig begrenzte Aufnehmen von Geldmitteln, die anderen Leu
ten gehören. 
Der Versuch. der heutigen Fremdfinanzierungsphilosophie 
näher zu kommen, führt zur Frage, ob durch Unterscheidung 
zwischen produzierenden Immobilien der aktiven Wirtschaft 
und konsumierenden Immobilien des passiven Gebrauchs 
abgestufte Fremdbelastungshöhen und somit marktgerech
tere Verhältnisse geschaffen werden könnten. Das wäre zu 
prüfen. 
Die Antwort auf diese Frage ist mit Bestimmtheit niwht leicht zu 
finden. Die Suche nach ihr könnte letzten Endes zur Erkennt
nis führen, dass sie in den Verantwortungsbereich jedes ein
zelnen gehört und staatlich gar nicht gefunden werden kann. 
Hier darf höchstens auf die Gefahr übertriebenen Schulden
machens in Hochkonjunkturzeiten hingewiesen werden. 
Es ist heute in diesem Hause schon erwähnt worden, was 
anno 197 4 alles passiert ist, als die Spekulanten mit überschul
deten Liegenschaften plötzlich im leeren Raum hingen. Die 
Unglücksfälle, die damals entstanden sind und bis zu Selbst
mord geführt haben, wollen wir nicht ganz vergessen. 
Zum Beschluss C habe ich mich heute morgen schon kurz ge
äussert. Aus noch einem weiteren Grund muss er zurückge
wiesen werden: Allein die Durchführungsschwierigkeiten wür
den einen derartigen Apparat verlangen, dass es unmöglich 
wäre, hier Klarheit zu schaffen. 
Noch ein kurzes Wort zur Verflüssigung des Bodenmarktes 
durch Vermehrung des Baulandes. Hier stehen sich zwei vitale 
Gegensätze gegenüber: einerseits vermehrtes Bedürfnis 

nach Bauland für Wohnungsproduktion. andererseits Bewah
rung des noch vorhandenen grünen Landes für zukünftige Ge
nerationen: Herr Bundi hat sich schon sehr deutlich dazu ge
äussert. Die Antwort in dieser Sache kann nur eine Verdich
tung der Baulandnutzung sein. Das Messen guter Einordnung 
von Bauten in das Siedlungsganze durch Tiefhalten der soge
nannten Ausnützungsziffer war. ist und wird immer unter dem 
Titel «terrible s1mplification» einzuordnen sein. 
Ein weiterer Punkt: das Desideratum, möglichst zahlreiche 
Schweizer am Liegenschaftseigentum teilhaben zu lassen. 
Das unbedingt nötige sparsamste Umgehen mit Land wird 
tendenziell vom Eigentumshaus zum Stockwerkeigentum füh
ren müssen. Hier gilt es, Investitions- und Teilungswege zwi
schen institutionellen Anlegern und Privaten zu finden. welche 
ein Nebeneinander erlauben. 
Den Planern. Juristen, Oekonomen. Architekten und Konsu
mentenverbänden steht hier ein weites Feld neuer kreativer 
Bewährung zur Verfügung. Mögen sie es nutzen und fähig 
werden, den Weg aus ihrer wohlgeordneten bürokratischen 
Routine heraus in die Lebendigkeit und in den engagierten 
Dienst an einer Sache zu finden, die letzten Endes unsere Hei
mat ist. 

Luder: Entgegen den Darstellungen in den Medien hat die 
SVP-Fraktion beschlossen, den drei bodenrechtlichen Sofort
massnahmen im Siedlungsbereich zuzustimmen. weil sich in 
letzter Zeit die Lage auf dem Bodenmarkt rasant verschärft hat. 
Das Angebot kann die grosse Nachfrage nicht mehr decken, 
und als Folge davon steigen die Bodenpreise auf eine Höhe, 
die für viele ein Aussteigen bedeutet. 
Entgegen dem Grundsatz für eine breite Streuung des Grund
eigentums sind es immer weniger, die den Boden besitzen. 
Rein spekulative Geschäfte haben zugenommen. Das sin.d 
Geschäfte. die nur die Erzielung eines möglichst hohen Ge
winnes in kurzer Zeit zum Ziele haben, ohne für den Boden et
was zu tun. Dies geschieht zulasten derjenigen, die den Bo
den brauchen zum Wohnen, fürs Gewerbe, für Fabrikations
und Industriebetriebe. 
Die Landwirtschaft, wir Bauern. haben ein grosses Interesse 
daran, dass sich der Bodenmarkt im Siedlungsbereich norma
lisiert. Der Baulandmarkt übt einen grossen Einfluss auf den 
Markt mit landwirtschaftlichem Boden aus. Der Zusammen
hang ist ja einfach: Je mehr der Bauer für Verkauf des Bau
lands einnimmt, um so mehr kann er für landwirtschaftlichen 
Boden bezahlen. Nicht aus nichtigem Anlass steigen die 
Preise für landwirtschaftliches land noch stärker als diejeni
gen für Bauland. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist das Sofortprogramm zu be
grüssen. Die drei Bundesbeschlüsse werden der Preissteige
rung entgegenwirken und die Nachfrage nach Grundstücken 
vermindern. Wunder werden aber keine vollbracht werden 
können. deshalb erwachsen auch Widerstände gegen die Vor
lage: der Schaden sei grösser als der Nutzen; Angebot und 
Nachfrage stünden nach wie vor nicht im Einklang; das Bo
denangebot werde durch diese Massnahmen verknappt. 
Trotz diesen Einwänden empfiehlt die SVP-Fraktion Zustim
mung zu allen drei Bundesbeschlüssen. weil eine psychologi
sche Wirkung auf dem Bodenmarkt eintreten wird. Wenn sich 
das Parlament gegen die kurzfristige Spekulation ausspricht. 
wird schon aufgrund dieses Beschlusses diese Spekulation 
zurückgehen. Zudem wird so Zeit geschaffen, bessere Mittel 
und längerfristige Massnahmen mit dem Instrument der 
Raumplanung und der Besteuerung vorzubereiten. Die SVP 
legt grossen Wert darauf, die mit den Sofortmassnahmen ge
wonnene Zeit zu nutzen, um diese Sofortmassnahmen durch 
bessere ablösen zu können. Darum hat die Fraktion eine 
dringliche Interpellation eingereicht, die eine Ablösung durch 
bessere Massnahmen beinhaltet. 
Zu den einzelnen Vorlagen: 
Zum Beschluss A. Sperrfrist: Die Dauer der Sperrfrist muss im 
Zusammenhang mit dem Ausnahmekatalog gesehen werden. 
Dieser Ausnahmekatalog klammert diejenigen, die für den Bo
den und mit dem Boden eine Leistung vollbringen, aus. Ge
troffen wird die kurzfristige Spekulation. Auf der anderen Seite 
ist die Sperrfrist völliges Neuland. Die tatsächlichen Auswir-
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kungen auf das Angebot an Bauland sind noch unbekannt. 
Das Wohnungsangebot darf beim heutigen Mangel an Woh
nungen nicht verknappt werden. Die Mehrheit der SVP-Frak
tion befürwortet deshalb eine dreijährige Sperrfrist. 
Ich selber. mit einer Minderheit. werde für eine fünfjährige 
Sperrfnst stimmen. weil die Zeit für andere Massnahmen sonst 
zu knapp wird. 
Dem Antrag der Kommissionsmehrheit. Eigentumsübertra
gungen von Grundstücken zu veröffentlichen. kann nicht zu
gestimmt werden. Ein solches Vorhaben stand nicht in der kur
zen Vernehmlassung der Interessierten in diesem Sommer. 
und die Veröffentlichung kann bei einer eventuellen Volksab
stimmung über die Sofortmassnahmen zum Aufhänger für die 
Ablehnung der Massnahmen werden. 
Zum Beschluss 8. Belastungsgrenze: Die SVP erachtet die 
Pfandbelastungsgrenze als brauchbar. um die Nachfrage 
nach Boden zu vermindern. Zum Erwerb von Grundeigentum 
soll ein minimes Eigenkapital vorhanden sein. Dem Vorschlag 
des Bundesrates wird der Vorzug gegeben: vier Fünftel des 
Verkehrswertes als allgemeine Belastungsgrenze. neun Zehn
tel als Belastungsgrenze für selbstgenutztes Eigentum. 
Man kann sicher darüber diskutieren. ob die Aufhebung der 
Belastungsgrenze für selbstgenutztes Eigentum den Betroffe
nen dienlich ist. Ein minimes Eigenkapital gibt dem Selbst
nutzer aber eine gewisse Sicherheit. zum Beispiel bei steigen
den Hypothekarzinsen. Eine neue Runde ist ja leicht angekün
digt. 
Zum Beschluss C. Anlagevorschriften: Am knappsten war in 
unserer Fraktion die Annahme dieses Beschlusses. Den soge
nannten institutionellen Anlegern kann man nicht absprechen. 
dass sie auf dem Wohnungsmarkt einen ansehnlichen Teil 
von den Neuwohnungen erstellen, die wir nötig haben. Auf der 
anderen Seite ist mit einem unbeschränkten Auftreten dieser 
Anleger eine neue Eigentumsstruktur in die Wege geleitet: An 
die Stelle des privaten Grundeigentums tritt ein kollektives 
Grundeigentum. Es ist nicht unbedenklich, wenn man beim 
Volk und bei den Arbeitgebern Geld für Vorsorge- und Versi
cherungseinrichtungen in der Grössenordnung von jährlich 
20 Milliarden angesparten Mitteln einzieht und mit diesem 
Geld das Volk und auch die Arbeitgeber auf dem Liegen
schaftsmarkt wiederum konkurrenziert. 
Die Begrenzung auf 25 Prozent für Anlagen in Grundstücken 
in der Schweiz ist verantwortbar, weil auch dieser Beschluss 
nur eine beschränkte Zeit Gültigkeit hat, weil die Versicherun
gen und Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen ihres Wachstums 
immer noch mit einem Viertel dieses Wachstumssubstrates 
auf dem Bodenmarkt bleiben - das sind immerhin ungefähr 
fünf Milliarden Franken pro Jahr- und weil den Versicherungs
und Vorsorgeeinrichtungen neue Anlagemöglichkeiten ge
schaffen werden können. Solche Anträge liegen ja vor, und wir 
haben in dieser Debatte darüber zu befinden. 
Zum Schluss stellt sich die Frage der Verfassungsmässigkeit. 
Professor Aubert hat die Verfassungsmässigkeit erneut be
jaht. Von anderen Staatsrechtlern wird die Verfassungsmäs
sigkeit in Frage gestellt. Für jeden Standpunkt liesse sich 
wahrscheinlich auch hier ein Experte finden. Die SVP-Fraktion 
würde sich nicht gegen eine obligatorische Volksabstimmung 
wehren. Damit wäre auch der Streit um die Verfassungsmäs
sigkeit beigelegt. 
Den Bundesbeschluss D lehnt die Fraktion ab. 

Weder-Basel: Tag für Tag steigen die Bodenpreise und klet
tern in sagenhafte Höhen. Das führt dazu ich wundere mich, 
dass das noch niemand gesagt hat -, dass der sogenannte 
Mittelstand sich heute kaum mehr Eigenheime leisten kann, 
ganz zu schweigen von denjenigen, die dem unteren Mittel
stand angehören: Sie haben in letzter Zeit den Traum vom Ei
genheim gründlich ausgeträumt. 
Boden muss wie Luft und Wasser als Monopolgut bezeichnet 
werden. Es stellt sich bei uns die grundsätzliche Frage, ob Bo
den als Handelsobjekt überhaupt in den Preismechanismus 
der freien Marktwirtschaft passt. Boden kann nämlich nicht wie 
Zwilch und Faden, wie Autos und Velos und Kühlschränke und 
Fernseher der stets steigenden Nachfrage angepasst werden. 
In unserem Wirtschaftssystem bräuchte der Boden eigentlich 

eine Sonderbehandlung, wie z. 8. in Israel: Dort ist die Allge
meinheit im Besitz von über 90 Prozent des Grund und ßo. 
dens: dort wird dieser Grund und Boden im Baurecht. und 
zwar nach marktwirtschaftlichen Prinzipien, vergeben. Das 
führt dazu, dass die Grundrente und der immerwährende Zins. 
der für den Boden erhoben wird. in die Staatskasse messt. das 
heisst dorthin. wo er hingehört. 
Wir sagen in unserer Fraktion Ja zur Sperrfrist Speziell gibt uns 
der Umstand zu denken. dass sich der Bodenbesitz neuer
dings in den Händen einer neuen Schicht grosser, anonymer 
in- und ausländischer Kap1talbes1tzer konzentriert. Wir würden 
uns nicht wundern. wenn dubioses Kapital aus dem Ausland 
hier noch eine Rolle spielen würde. 
Der gesamte Boden in der Schweiz befindet sich heute im Be, 
sitz von etwas mehr als zehn Prozent der Bevölkerung; die 
restlichen etwa 90 Prozent sind diesen zehn Prozent tribut
und zinspflichtig. Boden ist aber auch zum lukrativen Tummel
platz für Bodenspekulanten geworden. Ich bin nicht derselben 
Auffassung wie Herr Blocher, dass die Politiker schuld sind, 
dass es Bodenspekulanten gibt, und dass man diese Leute in 
Schutz nehmen muss: denn das sind diejenigen, die auf dem 
Bodenmarkt drauskommen. 
Normale Bürger erleben einmal. dass sie etwas kaufen oder 
verkaufen. Die Spekulanten hingegen sind immerwährend da
bei und wissen. wie sie sich zu verhalten haben. Sie scheffeln 
arbeitsfreie Millionen noch und noch und haben zudem einen 
weiteren Vorteil: sie haben gegenüber den normalen Bürgern 
oftmals einen Informationsvorsprung. Ich habe mich schon oft 
gefragt, wieso denn jetzt wieder ein Spekulant in den Besitzei
nes Stückes Land kam, das dann ein halbes Jahr später einge
zont oder aufgezont wurde. Diesem Informationsvorsprung 
müsste man nachgehen: Er kann ja nur aus der staatlichen 
Verwaltung kommen. Es ist immer so, dass die Spekulanten 
besser als die anderen Leute wissen, wie man sich auf dem 
Markt bewegt. 
Auf diesem Gebiet treffen Sie auf die Sünden der Vergangen
heit: Auf dem Immobilienmarkt wurde lange Jahre mit zuwenig 
Eigenkapital gearbeitet. Banken, Versicherungen und Pensi
onskassen haben Gelder gegeben bis zu hundert Prozent und 
darüber hinaus. Das führte dazu, dass die Hausbesitzer nach
her - sobald die Hypothekarzinse anstiegen - nicht so gut ge
sichert waren. 
Der Boden ist aber auch wegen der Spekulationserwartung 
zum eigentlichen Hit geworden: Wer Zeit, Geld und Musse hat. 
wird im Schlaf Millionen verdienen. Dann reinvestiert er und 
schläft weiter. und dann wird er nochmals Millionen verdienen. 
Es ist eine Frage der Zeit. der Geduld. des nötigen Kapitals 
und der dazu nötigen Ruhe. Wenn wir dieser Entwicklung 
freien Lauf lassen, gefährden wir - das muss auch gesagt sein 
- alle unsere sozialen Errungenschaften: Was nützt uns eine 
noch so anständige Altersrente, wenn sie nur noch für die 
Miete und nicht mehr für den Lebensunterhalt ausreicht? 
Ein Wort an dieser Stelle auch zur vorgeschlagenen Publikati
onspflicht bei Handänderungen: Diese unterstützen wir, denn 
sie dient der Information der Oeffentlichkeit, wendet sich -
wenn richtig angewendet gegen die Spekulation und verhin
dert Günstlingswirtschaft und Informationsvorsprung. Hier er
innere ich auch an den Vorstoss unseres Fraktionskollegen 
Andreas Müller. Er möchte, dass die Pensionskassen weiter
hin Wohnungen bauen, dass sie aber auch auf dem Hypothe
karmarkt auftreten. Die Banken bekämen da potente Konkur
renz. Daher sollte dieser Gedanke weiterverfolgt werden. Die 
Motion von Andreas Müller lege ich unserem Bundesrat warm 
ans Herz. 
Wer vom Boden redet und nichts von den Hypothekarzinsen 
sagt oder die Hypothekarzinsaufschläge falsch interpretiert, 
wie das Herr Blocher gemacht hat, der ist nicht ehrlich. In fnü
heren Zeiten stiegen die Hypothekarzinse viertelprozent
weise. In letzter Zeit hingegen haben sich die Grossbanken 
angewöhnt, diesen Schritt halbprozentweise und in erhöhter 
Geschwindigkeit nachzuvollziehen, und zwar machen sie das 
nicht aus marktpolitischen Gründen. sondern nach Abspra
che. Die Banken sitzen - gemäss Feststellung unserer Kartell
kommission - auf einem Monopol und können mit den Hypo
thekarzinsen quasi machen, was sie wollen. 
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nere daran, dass die Schweiz mit 345 Milliarden Fran
trypothekarisch verschuldet ist: Rechnen Sie selbst aus, 
ein Prozent ausmacht! Bei 345 Milliarden hypothekari

Verschuldung macht ein Prozent 3.45 Milliarden Fran
aus. Ich sage das nur, um darzulegen, dass wir dafür be
sein müssen, dass die Marktwirtschaft auf dem Hypothe

wieder zum Funktionieren kommt. 
t,ereitS gesagt stimmt die LdU/EVP-Fraktion den ersten 
Besehlüssen nur mit Bedenken zu. Wir wissen ganz ge

·daSS dies nur eine Feuerwehrübung 1st, die ganz offen
Ich - das wissen auch andere- nicht viel bringt. Beim dnt

Punkt ist unsere Fraktion geteilter Auffassung. 
in unserer Fraktion schwebt aber etwas ganz anderes 

• Sie sind Anhänger der Freiwirtschaftslehre. Wir sind der 
ung, dass es richtig wäre. den Boden zurückzukaufen. 

bedingte, dass man ein Vorkaufsrecht einführte und die
Boden dann im Baurecht oder in Pacht abgegeben wird, 

-wie gesagt - marktwirtschaftlichen Grundsätzen, denn 
~ der Boden eignet sich gar nicht für den Preismechanismus, 

.,, :wie er bei uns funktioniert. Wir wünschen also. dass die Bau
.:,i,18Chte und die Pacht nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen 
:i;; ausgelegt würden. Auf diesem Weg müssten wir aber auch die 
•::~t„ Mehrwertabschöpfung einführen. Es gäbe noch eine Reihe 

0 :anderer Schritte, die einzuleiten wären. aber die Mehrwertab· 
, IChöpfung gehört zum allerdringendsten. Es ist aber lediglich 
der Kanton Basel-Stadt, der die Abschöpfung der planen
sehen Mehrwerte überhaupt kennt. Dieser Weg müsste auf 
eidgenössischer Ebene nachvollzogen werden. 
Das Bodenproblem ist so ernst, weil viele soziale Errungen
schaften daran hängen, so dass wir es dringend lösen sollten. 
Auf dem Weg dorthin müssten wir auch Wege beschreiten, die 
ungewöhnlich sind. 

Nussbaumer: Bis zum Jahre 1985 genügten raumplaneri
sche und baupolizeiliche Vorschriften für die Regelung des 
Bodenrechtes im Siedlungsgebiet. Seither ist eine 1 OOprozen
tlge Preissteigerung allen Bodens in diesem Land eingetreten. 
Die CVP ist über die Auswirkungen dieser landesweiten Bo
denpreisteuerung stark beunruhigt. Der Boden hat zu viele 
Funktionen zu erfüllen. Er ist für uns alle Wohn-. Arbeits- und 
Erholungsort. Er hat im Interesse der Erhaltung der Unab· 
hängigkeit unseres Landes auch einen Teil unserer Ernäh
rungsbasis sicherzustellen. Er ist im wahrsten Sinne des Wor
tes unsere Lebensgrundlage. Die Missstände der letzten 
Jahre sind aus dem Umstand heraus gewachsen, den Boden 
gleichsam als reines Anlageobjekt anstelle von Goldbarren 
oder als blosse Handelsware zu horten. Aus der Sicht der ab
solut liberal gesinnten Kreise sind alle staatlichen Eingriffe in 
die Bodenpolitik zu vermeiden. Diese Kreise glauben an die 
Selbstregulierung des Bodenmarktes, selbst wenn der Boden 
ein nicht vermehrbares Gut ist. Diese Philosophie führt zur Bal
lung des Grundeigentums in den Händen der Kapitalanleger 
und der juristischen Personen, welche vor allem als Immobili
enfirmen und anonyme Gesellschaften auftreten. 
Es sind heute auf dem Bodenmarkt zwei Gruppen aktiv, die 
sich scharf konkurrenzieren. Auf der einen Seite steht die 
Gruppe der Selbstbewirtschafter mit Eigenbedarf. Auf der an
deren Seite stehen die Bodenhändler und Geldanleger, die 
den Boden als Ware oder als sicherstes Anlageobjekt miss
brauchen. Die freisinnige These, wonach genug Boden für alle 
Ansprüche bereitzustellen sei, geht nicht auf. Sonst müssten 
wir zuletzt den Oberbühlchnubel und das Matterhorn auch 
noch einzonen. 
Werden die Kapitalanleger in diesem Land nicht zurückgebun
den, so verdrängen sie die junge Generation vom Markt. Und 
sie verdrängen alle jene vom Markt, die den Boden als Lebens
grundlage brauchen. Die CVP will im Gegensatz zu anderen 
Bundesratsparteien die Anleger und Händler zurückbinden, 
weil diese junge Familien und das Kleingewerbe vom Markt 
verdrängen. Es ist eine Illusion zu glauben, der Boden könne 
sowohl Lebensgrundlage als auch Anlageobjekt bleiben. 
Der Staat muss dort eingreifen, wo der Eigennutzer, der zum 
Wohnen und zum Arbeiten Land braucht, vom Boden ver
drängt wird. Er muss auch dafür sorgen, dass eine breite 
Streuung des Grundeigentums erhalten bleibt. weil sonst die 

sozialen Spannungen rasch anwachsen könnten. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Sofortmassnahmen müssen auf 
dem Bodenmarkt schwergewichtig gegen die zunehmenden 
Ansprüche der Juristischen Personen gerichtet werden. 
Es ist eigenartig. dass die liberalsten Verfechter des absolut 
verstandenen Grundeigentums nur gegen Staatsinterventio
nen auftreten, anstatt auch das Vordringen der anonymen 
Bodenaufkäufe zu bekämpfen. Wenn eines fernen Tages der 
Boden nur noch anonymen Gesellschaften gehörte. dann 
hätte der einzelne Bürger weniger Einfluss auf das Gesche
hen, als wenn der Boden verstaatlicht wäre. Die CVP tritt für 
das Privateigentum und für die Privilegierung der Eigennut
zung auf. Sie anerkennt die soziale Verpflichtung des Grundei
gentums. Sie erwartet vom Landeigentümer eine verantwor
tungsvolle Ausübung der garantierten Eigentumsfreiheit. 
Nun zur Sperrfrist: Diese hat den Zweck, die Nachfrage der 
Bodenhändler, welche ohne eigene Mittel und ohne eigenen 
Bedarf Boden kaufen und verkaufen, einzudämmen. Die 
Sperrfrist ist dazu ein sehr geeignetes Mittel, wenn die Ausnah
mebedingungen nicht so weit gefasst werden, dass jeder 
Bodenkäufer, auch wenn er noch so preistreibend zugekauft 
hat, nachher noch Teuerungsausgleich und Nachverzinsung 
erhält und seinen Besitzstand wahren oder sogar noch meh
ren kann. Eine fünfjährige Sperrfrist mit Ausnahmen, wie sie 
die nationalrätliche Kommission vorschlägt, wird eine Beruhi
gung in der Nachfrage nach sich ziehen. Eine dreijährige 
Sperrfrist - ich sage das an die Adresse der FDP - wäre nur 
dann wirkungsvoll, wenn alle Ausnahmen gestrichen würden. 
Zu einer solch undifferenzierten Lösung sagt die CVP nein. 
Eine dreijährige Sperrfrist mit vielen Ausnahmen wäre eine 
blasse Alibiübung. Jene Kreise, die die Sperrfrist als solche 
bekämpfen und glauben, es entstünde daraus ein verknapp
tes Angebot auf dem Bodenmarkt, sind dem Irrglauben erle
gen, die Spekulanten und Promotoren des Bodenhandels 
seien die einzigen Anbieter auf diesem Gebiet. 
Ihr Anteil macht nur etwa 10 Prozent aus. Sie verkaufen kaum 
mehr Boden an Selbstbewirtschafter, weil der zu teuer einge
kaufte Boden meistens nur noch von Kapitalanlegern auf
gekauft werden kann. Die Sperrfrist ist eine Barriere gegen 
die ungeheuren Preissteigerungen, und genau dieses Ziel 
muss angestrebt werden, wenn wir dem Eigennutzer Zugang 
zum Boden erhalten wollen. 
Im liberalen Staat muss für die Mehrzahl der Bevölkerung, 
die sich zu gegen 90 Prozent aus Arbeitnehmern zusammen
setzt, die Möglichkeit offenstehen, nicht nur über das Erb
recht, sondern auch über den Vertrag Wohnungseigentum 
zu erwerben. Wenn wir nichts unternehmen, wird das Ge
werbe wegen der steigenden Verkehrswerte sowohl aus den 
angestammten Standorten in den Ortschaften als auch aus 
den zu teuer werdenden Industriezonen verdrängt werden. 
Herr Blocher, mit Ihrem zweiten Nichteintretensantrag zur 
Sperrfrist wollen Sie offenbar demonstrieren, dass ohne Herrn 
Blocher nichts geschieht und dass mit Herrn Blocher über
haupt nichts geschehen darf. 
Der Schweizerische Gewerbeverband verlangte unverständli
cherweise, es sei für den Handel mit unüberbauten Grund
stücken die Sperrfrist zu streichen. Für den Kleingewerbler 
bedeutet diese Aussage eine Verhöhnung seiner legitimen 
Ansprüche durch seinen eigenen Verband. 
Die CVP-Fraktion empfiehlt Ihnen mit grosser Mehrheit. einer 
fünfjährigen Sperrfrist zuzustimmen und weitergehende Aus
nahmen, als sie die Kommission beschlossen hat, abzuleh
nen. Unsere Fraktion lehnt mehrheitlich eine generelle Pflicht 
zur Veröffentlichung der Liegenschaftsverkäufe ab. Die CVP 
könnte sich einer fakultativen Veröffentlichung durch die Kan
tone anschliessen. Daher könnte sie den Anträgen Maitre/ 
Coutau ohne weiteres zustimmen. 
Die Pfandbelastungsgrenze für nichtlandwirtschaftliche 
Grundstücke wird von unserer Partei mit grosser Mehrheit 
begrüsst. Dieser Beschluss wäre nicht notwendig geworden, 
wenn die Banken bei ihrer alten Praxis geblieben wären, nur 
bis zu 75 oder 80 Prozent des Verkehrswertes Hypotheken 
zu geben und eine Eigenfinanzierung vorauszusetzen. Aber 
es werden staatliche Normen immer dort notwendig, wo 
übermarcht wurde, und da haben die Banken übermarcht. 
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Dieser Beschluss der Belastungsgrenze ist dringend notwen
dig. 
Zu den viel umstrittenen und geschmähten Anlagevorschrif
ten: Wir haben in diesem Land nicht nur die kleinen. anständi
gen Pensionskassen. Wir haben auch viele 1rnrnobilienhänd
ler. wir haben Versicherungsgesellschaften mit viel Geld. die 
den privaten Bodenerwerber. der den Boden für die eigene Le
bensgrundlage braucht. vorn Markt verdrängen. 
In einer Reihe von Vorstössen aus allen Ecken dieses Parla
ments wird seit Jahren verlangt. der Bund müsse für die An
lage der Mittel aus der beruflichen Vorsorge Vorschriften erlas
sen. Es sind zwar nur einige wenige. aber grosse Pensions
kassen. die ihre Mittel direkt anlegen und dabei mehr als 30 
oder 50 Prozent in Liegenschaften plazieren. Trotzdem stimmt 
die CVP diesem Beschluss zu. weil sie die Auswüchse be
kämpfen will. 
Es sind nicht nur die braven Pensionskassen. die ihr Geld in 
Mehrfamilienhäuser anlegen. Es sind vor allem auch - Herr 
Siel -die Pensionskassen der Grossverteiler. zum Beispiel der 
Migros. angepeilt. die sich seit Jahren grösste Landreserven 
innerhalb und ausserhalb der Bauzonen zulegen, um dann 
durch das Gewicht des grossen Eigentümers die Behörden zu 
Neueinzonungen oder Aufzonungen zu zwingen. Hier kann 
man sagen: Die Migros hat's. die Migros trifft's! 
Bei Bodenpreissteigerungen von 20 Prozent pro Jahr gehen 
auch Pensionskassen leider dazu über, Boden zu kaufen, 
ohne denselben zu überbauen. Sie holen den Ertrag von 4 bis 
5 Prozent aus der Bilanz und erzielen ausserdern noch einen 
realen Wertzuwachs von 15 Prozent, der zur Erhöhung der stil
len Reserven dient. Für sich allein gesehen ist solches Ge
schäftsgebaren durchaus verständlich. Hätten nämlich diese 
Pensionskassen Hypotheken gewährt, wäre deren Zins zwar 
eingeflossen, die Realwertsteigerung jedoch ausgeblieben. 
Die CVP ist überzeugt, dieser Beschluss sei mindestens bis 
zur Aenderung des BVG notwenig. Im Sinne einer Verständi
gungslösung könnte sie sich einer leichten Modifizierung der 
Begrenzung der einzelnen Anlagen anschliessen. 
Zum Schluss noch ein Beispiel, wie es etwa auf dem Boden
markt zu und her geht: Eine Gemeinde in der Nähe von Olten 
besass kein Angebot mehr an Bauland. Sie hat dann 
50 000 rn2 Land erschlossen. Dieses Land gehörte Privaten. 
Das Land wurde bereitgestellt, voll erschlossen. Dann kam 
eine Pensionskasse aus einer Grossagglomeration und kaufte 
diese 50 000 rn2 zum doppelten je in dieser Gegend bezahlten 
Preis zusammen. Nun soll Herr Stocher den Spekulanten ent
zweiteilen: in denjenigen, der agiert. wenn die Preise steigen, 
und denjenigen, der spekuliert und dabei kein Unrecht tut! 
Ein anderes Beispiel: Ein junger Familienvater. der seine Er
sparnisse bei einer Bank angelegt hat und ein Bausparkonto 
bei einer Versicherungsgesellschaft besass, wollte ein Rei
hen-Einfamilienhaus für 530 000 Franken kaufen. Es war ihm 
zu diesem Preis angeboten worden. Er verlangte 24 Stunden 
Bedenkzeit. um mit seiner Gattin Rücksprache zu nehmen. 
was ja nicht so abwegig ist. Anderntags wurde ihm eröffnet. 
die Liegenschaft koste jetzt 630 000 Franken. Er konnte sie 
nicht mehr kaufen. Aber es waren seine Versicherer. die ihn als 
Versicherten konkurrenziert haben. Die Liegenschaft blieb 
dann noch zwei Jahre leer und wurde zwei Jahre später für 
800 000 Franken verkauft. 
Im Namen der CVP-Fraktion bitte ich Sie, vor allem auch dem 
dritten Bundesbeschluss zuzustimmen. Ende dieser Session 
sollten wir allen drei Beschlüssen zum Durchbruch verhelfen, 
damit unser Volk den Glauben an sein Parlament nicht verliert. 

M. Couchepin: II a fallu 20 ans, des tätonnements, des ex
periences, plusieurs leis, pour trouver, dans le domaine de la 
vente d'immeubles aux etrangers, une solution qui se tienne et 
soit applicable efficacement. S'il a fallu 20 ans pour trouver 
une bonne Solution dans ce secteur, il serait illusoire de vouloir 
faire en un seul ete une loi parfaite contre la speculation fon
ciere. Nous sommes condamnes, dans cet exercice, a la plus 
grande modestie. II faut, si l'on veut etre efficace, si l'on ne veut 
pas creer des frustrations inutiles, se contenter d'un texte sim
ple, qui marque une volonte politique claire: celle de lutter 
contre les abus les plus scandaleux de la speculation fonciere, 

les fameuses ventes «en cascade» sans risques mais porteu
ses de profits demesures. Pour cela, il suffit d'une interdiction 
de revente limitee dans le temps, a trois ans ou cinq ans. la 
n·est pas l'importance. mais avec le moins d'exceptions posst
bles. 
Le but poursuivi est en effet avant taut psychologique et a tra
vers cet effet psychologique on veut atteindre des resultats 
pratiques: il faut rendre la speculation peu sure, il taut desequi
librer le speculateur et l'empecher de faire des gains surs en 
jouant sur les faiblesses du marche. Une interdiction de re
vente limitee dans le temps suffit. le marche immobilier etant 
en fait d"une extraordinaire comptexite: il est different d'une 
region a l'autre, le marche immobilier touristique se distingue 
du marche immobilier de I' habitat principal, et il est egalement 
different quant aux partenaires qui contribuent a l'animer: des 
grandes regies aux architectes, en passant par l'immeuble 
construit par une famille, la palette des possibilites est tres 
!arge. 
Une reglementation federale qui irait dans le detail est con
damnee par definition a eire injuste. a privilegier les problemes 
de certaines regions par rapport a d'autres. II faut donc se con
tenter de fixer des principes simples aux cantons et aux com
munes, dont on neglige le r61e important que ces dernieres 
peuvent jouer. Aux banquiers des differentes regions d'agir. II 
faut etre simple et concis, afin d'eviter que l'on mette trop d"es
poirs impossibles.a realiser dans ces arretes. Une frustration 
conduirait a une reglementation permanente avec le risque, 
comme cela s·est produit a l'etranger, de bloquer le marche 
immobilier et de favoriser une penurie due a la legislation en 
matiere de logement. On voit poindre ce danger dans les 
arretes B et C. 
Je suis favorable a l'entree en rnatiere sur l'arrete A, avec le 
moins d'exceptions possibles. rnais je n"accepte pas l'entree 
en matiere sur l'arrete C qui a plus d'effets pervers que positifs. 
Pourquoi limiter, par exemple, l'investissement des caisses de 
pensions alors qu'elles sont probablement parmi les proprie
taires les plus comprehensifs, les plus sociaux, et qu'elles fa
vorisent la mobilite du logement, ce qui n'est pas negligeable 
a une epoque de grands mouvements de population et de 
deplacements rapides? Dans tous !es cas, les problemes sou
leves et susceptibles d'etre resolus par les arretes B et C ne 
peuvent pas l'etre par des arretes urgents, pris dans un climat 
d'emotion et de precipitation. Si l'on veut faire de la bonne 
legislation. it faut viser un seul but, a savoir casser la pointe de 
la speculation et renvoyer a une legislation ordinaire Jes re
medes a lang terme. 

Leuenberger Moritz: Es wurde diesem Paket gegenüber der 
Vorwurf der Untauglichkeit erhoben: Die Sperrfrist ist nicht un
sere Idee, sie ist ursprünglich die Idee des Hauseigentümer
verbandes des Kantons Zürich. Es wird behauptet, diese 
Sperrfrist nütze nichts, sondern sie schade. Aber Herr Blocher 
hat den Beweis für seine Behauptung selbst nicht erbracht, 
sondern er verlangt vom Bundesrat. er solle nachweisen, dass 
sein Paket auch sicher etwas nütze. Diese Haltung scheint mir 
etwas unlauter zu sein, denn wir alle wissen natürlich: Solange 
in der Bundesverfassung nur gerade die Eigentumsfreiheit 
des Bodens garantiert ist, aber nicht seine soziale Verpflich
tung, gibt es keine sofortige Ideallösung. Niemand hat eine 
solche bereit. 
Es wurde kritisiert, das Paket sei eine Symptombehandlung. 
Das stimmt, es ist eine Pflästerlipolitik, denn jedes Sofortpro
gramm ist eine Pflästerlipolitik. Es gibt eben Situationen, da 
muss zunächst einmal ein Notpflaster angebracht werden, be
vor die Operation durchgeführt werden kann. Das ist hier um 
so mehr angebracht, als wir uns ja über die Grundtherapie gar 
nicht einig sind. 
Es liegen raumplanerische Ideen herum: Man müsse verdich
ten, man müsse das Bauland verflüssigen; es gibt die Idee der 
Steuerabschöpfung; und letzte Woche wurden noch 31 liberale 
Thesen in die Luft gelassen. Das ist alles gut und recht, aber wir 
müssen aufpassen, denn wenn wir jetzt nichts unternehmen, 
können all diese Thesen, die ja vorerst nurThesen sind, dereinst 
gar nichts mehr nützen, weil die Wunde derart wächst und 
wächst, dass man später überhaupt nichts mehr machen kann. 
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Beachten Sie. dass schon jetzt die Bodenpreise zum Teil so 
tioeh sind. dass nicht einmal mehr die Pensionskassen mit
bieten. Sie müssen auch sehen. dass dieses Paket nicht nur 

;1!$:aus diesen drei Beschlüssen besteht, die der Bundesrat uns 
vorschlägt, sondern auch die Mietrechtsrevision gehört dazu: 
Kündigungsschutz und eine Mietzinskontrolle dämpfen den 
Ertrag aus den Grundstücken und haben somit eine dämp
fende Wirkung auf die Bodenpreise. 
Wer heute nur einfach nein sagt. reiht sich ein in dieses publizi
stische Sperrfeuer einiger Oekonom1e-Professoren (die zwar 
überall schreiben, sich aber einer Diskussion am Fernsehen 
verweigern). die an ihre ökonomischen Theorien und vor allem 
an den Markt glauben wie an einen Götzen. Sie übersehen. 
dass dieser Götze. dieser Markt für viele Leute gar nicht mehr 
existiert: AHV-Rentner ohne Pensionszahlungen können an 
diesem Markt als Mieter nicht mehr mitsprechen; Obdachlose 
können bei diesem Markt nicht mehr mitmachen: Mieter. die 
eine Wohnung in einer Stadt suchen. können in diesen Markt 
nicht mehr eindringen; auch eine Familienmutter Ul1d ein Fa
milienvater mit einem respektablen Einkommen von 80 000 
bis 100 000 Franken, die sich eine Eigentumswohnung kaufen 
möchten, können das heute nicht mehr. Für alle diese Leute 
gibt es diesen Markt, den alle diese Professoren beschwören. 
nicht mehr. Wir hatten schon mal solche Zeiten. als der Boden 
nur Adeligen und Lehnherren zugänglich war. Das gemeine 
Volk konnte nicht eindringen. 
Es ist eine Errungenschaft der Demokratie. dass der Boden in 
irgendeiner Form jedermann zugänglich ist. Es ist ein Anlie
gen der sozialen Demokratie. dass es keine Spannungen ge
ben soll und dass 1m Prinzip jedermann ein Dach über dem 
Kopf haben soll. 
Wer heute in allem Ernst daherkommt und überhaupt nichts 
tun will, zeigt keine soziale Verantwortung und arbeitet gegen 
die grosse Mehrheit aller Schweizerinnen und Schweizer. 

Giger: Dass in der Bodenpolitik etwas nicht mehr stimmt.· 
mussten wir leider in den letzten Jahren zur Kenntnis nehmen. 
Die markant gestiegenen Bodenpreise sind Ausdruck einer 
grossen Nachfrage, ausgelöst durch die gute Wirtschaftslage, 
den steigenden Wohlstand und gesellschaftliche Veränderun
gen. Dieser Nachfrageüberhang ist auch weitgehend die 
Folge einer Angebotsverknappung durch fehlende Bauland
erschliessungen und Rückzonungen. 
Wie schon so oft, sieht sich der Staat veranlasst. in das freie 
Spiel von Angebot und Nachfrage einzugreifen. obwohl er sel
ber früher durch raumplanerische Massnahmen zu stark in 
das marktwirtschaftliche Gefüge eingegriffen hat und an der 
heutigen Situation auf dem Bodenmarkt nicht ganz unschul
dig ist. Ich zweifle deshalb daran. ob mit den vorgesehenen 
Sperrfristen für die Veräusserung von Grundstücken das Pro
blem in den Griff zu bekommen ist. 
Eine vorübergehende Verknappung kann sogar kontrapro
duktiv wirken. Weit mehr nützen könnten eine Erschliessungs
pflicht der Gemeinde oder Zugeständnisse an den Grundbe
sitzer, sein Bauland selber erschliessen zu dürfen. Der uner
wünschten Baulandhortung könnte begegnet werden durch 
Einforderung von Erschliessungskostenbeiträgen bei Grund
eigentümern einerseits und vor allem durch höhere Besteue
rung des unüberbauten Landes andererseits. 
Um rein spekulative Geschäfte - d. h. kurzfristige Grundstück
verkäufe mit hoher Gewinnabschöpfung, bei denen keine ei
gentliche Marktleistung dahintersteckt - zu unterbinden, sind 
stärkere fiskalische Erfassungen angezeigt. Von diesen Mass
nahmen sollte eine abschreckende Wirkung auf kurzfristige, 
spekulative Transaktionen ausgehen. Grosszügiger sollte sich 
der Fiskus allerdings bei der Förderung des Wohneigentums 
zeigen. Ich denke dabei an die Umwandlung von Mietwohnun
gen in Eigentumswohnungen, an steuerliche Erleichterungen 
bei der Ersatzbeschaffung von Wohneigentum, aber auch der 
Nutzung der angesparten Mittel der zweiten Säule zur Eigen
tumsbildung. 
Die Einführung einer Pfandbelastungsgrenze müsste an und 
für sich begrüsst werden. Eine allzu grosszügige Finanzierung 
von Grundstücken und Liegenschaften ist mitschuldig an der 
heutigen verfahrenen Situation auf dem Bodenmarkt. Von die-

ser angestrebten Regelung müssten meines Erachtens 
selbstgenutzte und neu überbaute Grundstücke ausgenom
men werden. 
Was die Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge und der 
Versicherungen anbetrifft habe ich aus eigener Erfahrung ein 
gewisses Verständnis für die vorgeschlagenen Massnahmen. 
Dabei bin ich überzeugt. ebenfalls aus eigener Erfahrung, 
dass sie die kleinen Vorsorgeeinrichtungen stärker behindern 
würden als grosse. Zurückhaltung müsste in erster Linie beim 
Ankauf bereits bestehender Liegenschaften geübt werden. 
Diese restriktiven Massnahmen könnten unter Umständen 
kontraproduktiv wirken und sich in einem verminderten Ange
bot preisgünstiger Wohnungen auswirken. 
Abschliessend möchte ich festhalten. dass diese Massnah
men konjunktureller und nicht struktureller Art sein müssen. 
Der Bundesrat sichert dies in seiner Botschaft ausdrücklich zu. 
Es besteht somit kein zwingender Grund, die Gesetze der 
freien Marktwirtschaft strukturell zu ändern. Es geht vielmehr 
darum, das Gleichgewicht auf dem Bodenmarkt wiederherzu
stellen. Was die Angebotsseite anbelangt, wage ich zu hoffen, 
dass die Revision des Raumplanungsgesetzes dem Markt er
lauben wird. wieder ein besseres Gleichgewicht zu finden, und 
die getroffenen Massnahmen eine Politik zur Förderung des 
privaten Wohneigentums ermöglichen. Entsprechende An
träge werde ich zu gegebener Zeit unterstützen. 

Bonny: Ich werde mich in meinem kurzen Votum auf den Bun
desbeschluss C beschränken. Bei solchen Beschlüssen ist es 
sehr wichtig, dass wir nicht nur die Hauptstossrichtung, die 
Bodenfrage. im Auge haben. sondern auch die indirekten Aus
wirkungen sehen. Gerade in dieser Beziehung liegt es mir 
daran aufzuzeigen. wie sich das Problem aus der Sicht unse
rer Pensionskassen darbieten würde. 
Das Bundesgesetz über die zweite Säule schreibt klar vor, 
dass dieses Geld - es ist das Geld der ·Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber sicher anzulegen sei, dass die Risiken verteilt 
werden müssen. dass eine angemessene Rendite heraus
geholt werden muss und dass eine genügende Liquidität ge
währleistet sein muss. Was machen wir nun? Wir reduzieren 
diese maximale Begrenzung für Liegenschaften um die Hälfte. 
Dadurch zwingen wir die Pensionskassen. auf Wertschriften, 
insbesondere auf Aktien, umzusteigen. Jeder von uns muss 
wissen, dass wir damit eine sehr grosse Verantwortung über
nehmen. Es besteht ja heute ein Anlagebedarf für die zweite 
Säule von 15 und 20 Milliarden Franken pro Jahr. Das würde 
also über den Daumen gepeilt bedeuten. dass etwa 8. 10 oder 
12 Milliarden zusätzlich in dieses Wertpapiergeschäft einflies
sen würde. 
Nehmen wir einen sicheren Titel: Schweizer Chemie. Namens
titel. Sie sind seit Beginn des Jahres um 80 und sogar mehr 
Prozent gestiegen. Wollen Sie die Vorsorgeeinrichtungen 
zwingen, solche Aktien zu kaufen? Können Sie die Verantwor
tung dafür übernehmen? Können wir die Verantwortung dafür 
übernehmen. wenn es an der Börse wieder einmal zu einer 
scharfen Korrektur kommt, wie das beim Crash vom Oktober 
1987 der Fall war? Ich glaube, wir müssen dieses Risiko se
hen. 
Ich habe weniger Angst für die grossen Pensionskassen; sie 
verfügen meist über ein gutes Anlagemanagement. Die Leid
tragenden werden die Pensionskassen der kleineren und mitt
leren Betriebe sein, die sich ein solches Management gar nicht 
leisten können. Diese risikovollen Operationen würden mit 
den Geldern durchgeführt, die für die vorsorge der schweizeri
schen Arbeitnehmerschaft vorgesehen sind! Das ist eine Si
tuation. die man nicht durch leichte Korrekturen, gutgemeinte 
Anträge, die Anlagegrenzen noch etwas zu erhöhen, korrigie
ren kann. Da muss man klipp und klar sagen: Das Eintreten ist 
nicht zu verantworten. 
Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, die Auswirkung auf 
den Boden selber. Ich habe an einem konkreten Beispiel Ein
sicht genommen in die Unterlagen. Es handelt sich um ein Un
ternehmen. das aus Tradition regelmässig Mehrfamilienhäu
ser für seine Angestellten errichtet. Werden wir das abstellen 
müssen, weil der Anlagestand der Immobilien etwa bei 67 Pro
zent ist? Gerade diejenigen Kollegen und Kolleginnen, die der 
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Landwirtschaft nahestehen oder in den Gemeinden arbeiten, 
möchte ich an zwei Zahlen erinnern: Die Pensionskasse des 
Schweizerischen Gemeindeverbandes hat einen Anteil an Im
mobilien von 60 Prozent. Das würde also bedeuten. dass sie 
während sechs bis acht Jahren keine Immobilien mehr er
werben könnte. Die VLG, der Verband landwirtschaftlicher Ge
nossenschaften, hat einen Anteil von 51 Prozent. Auch sie 
könnte während einigen Jahren ketne Immobilien mehr er
werben. 
Die Pensionskassen wirken im übrigen doch als Moderatoren 
und Stabilisatoren auf dem Bodenmarkt. Daher gibt es nur ein 
klares Nein zum Bundesbeschluss C. 

M. Melzoz: Je reste convaincu que l'institution d'un controle 
temporaire des prix de tous les immeubtes non agricoles 
constitue. dans les circonstances presentes. le seul moyen de 
mettre un terme a la speculation immobiliere et d'assainlr le 
marche. Notre conseil ayant dit non a une teile proposition 
defendue au cours de la session de juin par M. Leuenberger 
Moritz, je me resignerai a voter les trois arretes urgents, non 
sans avoir au prealable jete un regard critique sur leur contenu 
et exprime l'opinion que les Instruments forges par le Conseil 
federal pour lutter contre la speculation fonciere ne sont pas 
tout a fait a Ja hauteur de l'enjeu. Jene suis pas sur que le Con
seil federal vise juste; son tir manque singulierement de force 
de penetration. Au surplus, il laisse le champ libre a des forces 
qu1 continueront. demain, a se manifester sur Je marche immo
bilier avec la meme perversite qu'auiourd'hui. Manifestement, 
le Conseil federal a manque d'ambition. de determination. II 
n'a pas vu ou pas voulu voir que la lutte contre la speculation 
fonciere passe aussi par l'adoption d'autres mesures touchant 
a l'amenagement du territoire, au droit de preemption, ainsi 
qu'a la publicite des transactions immobilieres et a la fiscalite, 
toutes mesures qui auraient du etre integrees dans le paquet 
que nous discutons aujourd'hui ma1s qui sont renvoyees a des 
Jours meilleurs. II est regrettable que le Conseil federal ne juge 
pas utile d'agir aujourd'hui deja dans ces domaines, attendant 
pour ce faire que les groupes d'experts et de travail charges 
d'examiner ces problemes lui aient rendu leurs rapports. Je 
deplore cette tai;:on d'apprehender ce dossier au moment 
meme Oll Je marche connait les tensions extremes que l'on 
sait. J'en deduis que la volonte politique d'accelerer le pas et 
d' avancer de fai;:on coherente sur un !arge front fait defaut. 
En matiere d'amenagement du territoire, les choses sont suffi
samment claires, le dossier suffisamment connu pour qu'il soit 
possible deja maintenant de prendre les dispositions qui s'im
posent pour combattre la thesaurisation des terrains a bätir. 
Ce sera fait dans quelques mois, nous dit-on, mais pendant ce 
temps la speculation continuera a sevir. Le temps est venu 
d'obtenir des communes qu'elles remplissent correctement 
leur obligation d'equiper les zones a bätir, de taxer a leur va
leur venale plutot qu'a leur valeur de rendement les terrains 
thesaurises par des proprietaires speculant sur les hausses de 
prix a venir. Le temps est aussi venu de rendre possible l'ex
propriation ou le transfert en zone intermediaire des terrains a 
bätir qui ne seraient pas mis en valeur dans un delai raisonna
ble. 
En ce qui concerne l'institution d'un droit de preemption en fa
veur de locataires, de cooperatives d'habitation, de collecti
vites publiques, probleme pose dans cette salle il y a plusieurs 
annees deja, on s'etonne d'entendre le Conseil federal affir
mer que les etudes y relatives se poursuivent, que la question 
doit etre examinee dans un contexte plus large et indepen
damment des mesures urgentes. Cela signifie que plusieurs 
annees s'ecouleront encore avant que nous puissions nous 
determiner sur des propositions dont on doit reconnaitre 
qu'elles sont d'une actualite brulante, qu'elles pourraient con
tribuer a resoudre les problemes du droit foncier et a favoriser 
une relance de la construction de logements a loyers 
moderes. 
Enfin, en ce qui concerne la publicite des transactions immobi
lieres, il a fallu que la commission prenne les initiatives utiles 
pour rappeler au Conseil federal que la transparence du 
marche immobilier constitue un element capital de la lutte 
contre la speculation. Les trois arretes urgents representent a 

mes yeux un premier pas, bien timide il est vrai, qui dort tres ra,. 
pidement etre suivi par d'autres initiatives, plus riches de sub$. 
tance, dans les domaines que je viens d'evoquer. 

M. Ducret: A l'occasion des debats de notre conseil du moig 
de juin dernier. la quasi unanimite s'etait taite sur la necessne 
de combattre les pratiques speculatives et parasitaires qlJI 
sevissent dans le domaine immobilier depuis quelques an
nees. Pour ma part, j'ai apporte mon soutien au principe de 
mesures d'un caractere strictement conjoncturel, destinees, 
ne serait-ce que par leur effet psychologique, a freiner, sinon 
stopper, l'emballement actuel des prix fonciers. 
Toutefois. comme d'autres. j'ai assorti mon approbation d'une 
reserve importante: que ces mesures ne deploient pas d' effets 
pervers qui entraveraient dans leurs activites ceux qui n'ont 
aucune intention speculative et qui constituent encore dans ce 
pays, il taut bien le dire, la tres grande majorite des alienateurs 
et des acquereurs de biens immobiliers. En d'autres termes. 
ces mesures ne devraient pas penaiiser le secteur de la cons
truction, comme ce fut le cas en 1965 ou en 1973 apres 
l'adoption des mesures anti-surchauffe du Conseil federal, 
avec toutes les consequences directes et indirectes qu'elles 
eurent sur notre economie en general et sur les emplois en 
particulier. 
Cela etant rappele, je dois malheureusement constater que la 
precipitation qui preside a l'examen et au vote de ces arretes. 
nous conduit tout droit dans une sorte d'approximation legis
lative que nous voulions precisement eviter et qui justifie, il faut 
bien le dire, a posteriori, les craintes de ceux qui preconisaient 
- par exemple et s'agissant du premier arrete- un delai d'inter
diction de revente relativement court (deux ans par exemple) 
sans derogation ou presque. Une telle solution aurait eu pour 
merite de simplifier l'application de cette mesure et d'eviter les 
inevitables lourdeurs administratives qui vont tout naturelle
ment decouler d'un texte Oll, par la force des choses et des 
interets les plus divers et les plus contradictoires, le nombre 
des exceptions et des motifs d'autorisation sera directement 
proportionnel a la duree du delai. Des lors, force est d'admet
tre que nous nous trouvons dans une situation confuse. Mesu
res urgentes ou superfetatoires, de courte ou de longue duree. 
conjoncturelles ou structurelles, nous devrons faire des choix 
et adapter nos votes a ceux-ci. Mais quels que soient ces der
niers, nous devrons nous garder de considerer que nous 
avons accompli notre devoir et que nous avons trouve la pa
nacee a la situation de desequilibre et de penurie du marche 
immobilier helvetique. Ce n'est pas en agissantexclusivement 
sur la demande que nous pourrons degager des solutions im
posees par cette situation. Comme l'a tres bien compris le 
Conseil federal dans son projet de revision de la loi sur l'ame
nagement du territoire, tout au moins ce qu'il nous en dit dans 
son message du 16 aout 1989, il nous faudra agir egalement 
en stimulant l'offre de terrains a bätir et de logements par la 
mise en valeur des zones constructibles, par une augmenta
tion judicieuse des indices d'utilisation actuels, par la simpfifi
cation, voire l'abrogation des lois et des reglements qui paraly
sent la construction, par un traitement accelere des opposi
tions et des recours, en un mot, par tous les moyens propres a 
encourager et non a decourager ceux qui ont pour metier et 
vocation de construire. Ce qu'il nous faut aujourd'hui en 
Suisse, ce sont des reformes hardies et audacieuses, si l'on 
veut eviter une socialisation du sol a I' egard de laquelle le peu
ple a recemment encore et tres clairement manifeste son hos
tilite. 
En conclusion, je considere que les deux premieres mesures 
qui nous sont proposees - meme si elles ne sont pas suffisan
tes comme tout le monde en convient, a commencer par le 
Conseil federal - constituent un premier pas vers une stabilisa
tion, une moderation des prix immobiliers. J'en admets donc 
le principe, mais je resterai critique ä l'egard de toutes lasten
tatives visant a faire jouer a !'Etat un röle qui excederait celui 
d'un simple regulateur du marche. Quant au troisieme arrete, 
j'avdlle avoir ete convaincu par les arguments de ceux qui 
considerent que les investissements des caisses de pension 
sont, tres generalement et contrairement a ce que d'aucuns 
pretendent, plutöt de nature a favoriser la stabilite des prix et 
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des loyers. c·est pourquoi je refuserai d'entrer en matiere sur 
cetarrete. 

M. Longet: Evidemment. on peut avoir des opinions divergen
tes sur l'efficac,te du programme propose par le Conseil 
federai. Mais le de bat qu 'il occasionne permet neanmoins une 
premiere prlse de responsabilite claire face au fleau de la 
speculation. Nous constatons qu'il y a dans cette salle une li
gne de partage nette entre ceux qui souhaitent veritablement 
mettre en oeuvre des mesures efficaces contre le fleau de la 
speculation et ceux qui s · emploient en manoeuvres retardatai
res de taute sorte pour proteger les quelques pourcents de 
speculateurs parmi les proprietaires immobiliers. 
Pour nous ce constat vaut la peine d'etre repete - la specula
tion n'est rien d'autre qu'une immense dime des temps mo
dernes prelevee sur les secteurs productifs de 1·economie. sur 
les petits propnetaires individuels et sur les locataires qui, 
taut-il le rappeler, sont majoritaires dans ce pays. Je m'etonne 
toujours de voir la solidarite qui existe dans l'economie entre 
les secteurs productifs et les secteurs paras,tes. speculatifs. 
Je trouve cette solidarite perverse. Elle n'a aucune raison 
d'etre. II est particulierement indefendable de refuser la publi
cite du marche foncier. Sur ce point precis, chacun prendra 
ses responsabilites devant I' electorat. 
Evidemment. nous devons entrer en matiere, mais aussi aller 
plus loin. Si l'on me permet une compara1son avec un tra1te
ment medical. on peut dire que le Conseil federal nous pro
pose une aspirine pour ca!mer le mal. alors qu'il nous taut un 
scalpel pour l'extirper ä la racine. Travailler sur le fand de la 
maladie ne signifie pas seulement nous octroyer quelque 
delai pour attenuer la souffrance, mais c'est developper une 
politique volontariste de promotion des formes non speculati
ves de propriete. 
II est souvent question de modales allant dans ce sens, dans le 
domaine des cooperatives. ou des droits de superficie. II nous 
taut veritablement pousser ce type d'appropriation du sol, car 
eile nous donne la garantie que cette partie au moins est sous
traite ä la speculation, tauten permettant directement de don
ner satisfaction au besoin de logements sociaux. Compte tenu 
de cet aspect. la crainte d'une trop grande emprise du deu
xieme pilier doit etre relativisee, du moins dans la mesure Oll les 
biens-fonds geres par le deuxieme pilier le sont de fa<;on pari
taire, comme l'exige la loi, et Oll l'on arrive a investir principale
ment et prioritairement dans le domaine du logement social. 
II faut encore s·attacher ä une autre donnee de base. La ligne 
de partage entre les theoric1ens de l'offre et ceux de l'action 
sur la demande apparait ciairement dans ce debat. Or. il me 
semble evident que la marge d'augmentation de l'offre est fai
ble. Tous ceux qui pretendent le contraire font semblant 
d'ignorer la realite. 
Si l'on veut garder les bases territoriales necessaires aux fonc
tions de l'agriculture, des zones de verdure et de nature. on est 
oblige d'admettre qu'il ne reste plus beaucoup de marge pour 
accroftre l 'offre. II taut aussi constater que la bataille pour le sol 
ne se joue pas dans n'importe quel secteur de la zone agri
cole, mais dans les 10 pour cent les plus fertiles dont la moitie 
a deja ete consommee depuis la fin des annees quarante. 
Dans ces conditions, laisser agir les tendances dites natu
relles du marche engendre des effets particulierement pervers 
et correspond ä une tres lourde selection par l'argent, taut ä 
fait insoutenable et incompatible avec l'idee que le logement 
est un droit social primordial. 
Campte tenu de cet argument, ce qui se passe aujourd'hui 
avec le sol est un test de la maniere dont on doit garer la rare
faction d'une ressource naturelle. Comme vous le savez, le sol 
n'est pas la seule ressource naturelle qui peut se rarefier. 
En conclusion, je dirai-comme d'autres qui se sont exprimes 
a cette tribune - que, devant l'impossibilite de produire davan
tage de sol, ii faut se rappeler que nos predecesseurs ont juge 
suffisamment importante la permanence des fonctions de 
l'agriculture pour les sortir durablement de la speculation. Le 
marche subsiste dans I' allocation des terres, mais les prix sont 
limites. II laut donc admettre que, pour une autre fonction vitale 
du sol, ä savoir le logement, il nous faudra egalement plafon
ner les prix. II n'y a pas d'autre therapie de fand que celle-ci. 

11-N 

Müller-Aargau: Erlauben Sie mir einige zusätzliche Bemer
kungen zum Bundesbeschluss C in Ergänzung des Votums 
unseres Fraktionssprechers. 

Die Liste der Postulate und ihre Datierung in der Botschaft er
setzen fast eine Anklageschrift an den Bundesrat: Wiek 1984, 
Bundi 1984, Neukomm 1986. So lange, d. h. jahrelang, hat 
man allgemein um die Unzulänglichkeit im Bereich Boden
und Liegenschaftsbesitz und -handel gewusst und konkrete 
Anregungen und Vorschläge an den Bundesrat adressiert. 
Und es geschah nichts. Dann plötzlich Notrecht. und war 
Notrecht bei Beschluss C im Bereiche sowohl der eigentlichen 
Bodenspekulation als auch bezüglich der Eigentumsstreu
ung, weier Anliegen. die war zusammenhängen, aber 
durchaus nicht beide für Notrecht geeignet sind. 

Notrecht anwenden über Nacht, um eine plötzliche unerträgli
che Entwicklung zu stoppen im Kompetenzbereich des Bun
desrates. hat seinen Sinn. Unbehaglich wird es erst. wenn Not
recht langfristig vorbereitet wird und fast ebensoviel an Debat
ten und Vorbereitungen braucht wie ein ordentliches Revisi
onsverfahren. Notrecht hat eine Eigenheit. die mir grundsätz
lich zuwider ist: Notrecht verbietet nur und sagt nur nein und 
hofft immer, dass gewisse Prozesse abgebremst oder abge
stoppt werden. Eine ordentliche Revision, Herr Bundesrat, 
kann aber auch kreativ sein, kann Vorschläge einbringen, die 
neue Prozesse einleiten und auslösen. 

Wenn nun der Bundesrat über die Sofortmassnahmen nicht 
nur die institutionellen Anleger vom Bodenmarkt abhalten will. 
sondern auch die Postulate zur Eigentumsstreuung mitein
bezieht, füge ich mich halt ins Unvermeidliche und verlange, 
dass dann auch mein in der letzten Session als Motion über
wiesener Vorstoss einbezogen wird. 

Nachdem der Bundesrat gewillt war. mein Anliegen als Postu
lat entgegenzunehmen, dann aber vom Nationalrat gewun
gen wurde. die Motionsform zu akzeptieren, wäre es stossend, 
wenn in dieser Sache nichts passierte, nur weil der Ständerat 
sie noch nicht behandelt hat. Das ist der Grund, dass ich - an 
sich ungern - in diesem Zusammenhang nun einen entspre
chenden Antrag einbringen muss; sonst ist auf diesem Ge
biete - Bereich Eigentumsstreuung - einiges und eben allzu 
viel präjudiziert. 

Reimann Fritz: Ich muss immer wieder darüber staunen, wie 
sehr man sich bemüht. eine Situation herunterzuspielen, 
wenn es darum geht, Massnahmen zu ergreifen. Dabei wissen 
wir alle, dass man den Boden nicht wie ein Produkt behandeln 
kann. das man in einer Mangelsituation beliebig vermehren 
kann, um so ungebührliche Preissteigerungen zu vermeiden. 
Weil eben beim Boden das Gesetz von Angebot und Nach
frage nicht zum Tragen kommen kann, muss die öffentliche 
Hand eingreifen, um unzumutbare Auswüchse zu vermeiden. 
Diese Aufgabe der Bundesbehörden wurde in der Vergangen
heit offensichtlich mit dem Vorwand bodenpolitischer Ein
wände vernachlässigt, weshalb man heute gewungen ist. 
aus einer Notsituation heraus mit einem Schnellverfahren zu 
operieren. 

Es ist meines Erachtens auch falsch, den Pensionskassen die 
Schuld an der Bodenspekulation und Preistreiberei in die 
Schuhe zu schieben. Natürlich ist durch die Anhäufung von 
Spargeldern in der weiten Säule ein zusätzliches Anlagebe
dürfnis entstanden; aber gerade die Pensionskassen sind An
leger, welche Liegenschaften nicht zum Weiterverkauf erwer
ben. Im Gegenteil, der Erwerb durch eine Pensionskasse kann 
spekulative Kaskadenkäufe verhindern. Das gleiche gilt übri
gens auch für den Landerwerb durch die Gemeinden, womit 
der Boden der Spekulation entzogen werden kann. Leider 
wurde auf diesem Gebiet in der Vergangenheit zuwenig getan, 
obwohl es auch gute Beispiele fortschrittlicher Gemeinden 
gibt. 

Trotz meinen Bemerkungen betreffend Pensionskassen 
stimme ich dem Bundesbeschluss C zu. Man könnte aller
dings diese Massnahmen zusätzlich anreichern, ohne die 
Pensionskassen in ihren Aktivitäten einzuschränken oder zu 
bevormunden. Ich denke da an eine weniger kapitalintensive 
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Finanzierung der zweiten Säule. was zu einer Entschärfung 
auf dem Anlagemarkt beitragen würde. Ich werde bei der Be
gründung meiner Motion näher darauf eintreten. 
Ich unterstütze auch Absatz 2 der Motion 88.825 des Ständera
tes. Dieser Wortlaut deckt sich mit meiner zweiten Motion be
treffend Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge. Eine Ver
lagerung der Anlage des Deckungskapitals vom Immobilien
markt auf Hypothekardarlehen würde nicht nur den Immobili
enmarkt entlasten, sondern auch den Hypothekarzinsanstieg 
dämpfen. 
Die Antwort des Bundesrates zu meinen beiden Motionen ist 
erst vor einer halben Stunde eingetroffen. Ich werde mich des
halb bei der Behandlung derselben dazu äussern. Im übrigen 
empfehle ich Ihnen. auf die drei Bundesbeschlüsse einzutre
ten. Es würde von der Mehrheit der Bevölkerung wohl kaum 
verstanden. wenn wir in dieser Situation nichts beschliessen 
würden. 

Mme Jeanpretre: Les mesures que nous propose le Conseil 
federal arrivent trop tard par rapport a des signaux d'alarme 
precurseurs qu'il aurait fallu prendre en compte il y a des an
nees. Je veux parler de l'endettement hypothecaire le plus 
haut du monde et qui a augmente de fa9on spectaculaire ces 
quatre dernieres annees. II y a un caractere non seulement 
malsain mais amoral dans la situation fonciere actuelle et I' Etat 
s'en rend complice qui voit ses caisses regorger de l'argent de 
la speculation. alors que des locataires s'essoufflent a payer 
des loyers exorbitants. 
Rappelons qu'a la session de juin. en invoquant la sauvegarde 
d'une certaine moralite, nous avons legifere de fa9on incisive 
afin d'interdire le commerce de films brutaux. J'ose cette com
paraison que la situation sur le marche du logement est eile 
aussi brutale et la speculation tout aussi devoyee que ce que 
nous avons condamne dans un tout autre domaine. Pour
rons-nous enfin nous rendre a cette evidence que le systeme 
d'economie liberale est incapable de regler le chaos qui regne 
en matiere fonciere? Bien plus, il l'a engendre en considerant 
le sol comme une vulgaire marchandise ou un bien reproducti
ble. 
C'est non seulement nos mentalites que nous devons chan
ger mais aussi notre credo politique. Nous devons avoir du sol 
une approche ecologique certes, dans le sens du respect que 
nous lui devons en tant que bien rare, non extensible, et res
pecter ceux qui en ont l'usage et le mettent en valeur par leur 
travail. mais nous devons aussi sauvegarder sa quantite et 
non seulement sa qualite. Aurait-on l'idee d'attribuer au plus 
offrant l'eau ou l'air qu'on respire en tant que biens vitaux? 
C'est ainsi que l'Etat doit jouer son röle car notre systeme fon
cier est pollue au point que nous devons mener une reforme 
fondamentale de notre droit foncier et pas seulement prendre 
des mesures superficielles. Le delai que nous propose le Con
seil federal, qu'il soit de trois ou de cinq ans, peu importe. nous 
permettra d'y reflechir, mais personnellement, ma conviction 
est faite: nous devons nous acheminer vers un systeme ou les 
collectivites publiques devront acquerir le sol pour le mettre a 
disposition sous forme de droit de superficie par exemple. 
II est illusoire d'imaginer que ce sont des mesures d'amena
gement du territoire qui vont regler le probleme de la distor
sion entre l'offre et la demande. D'ailleurs, quand on parle de 
ces mesures, ici meme. ce ne sont pas les plus incisives et les 
plus efficaces qui passent la rampe. 
L'argument que l'on nous sert, en plus, est que la creation de 
nombreuses zones a bätir detendrait le marche, donc freine
rait la hausse des prix. En fait. l'analyse du marche foncier 
revele qu'il n'existe pas de concurrence a l'interieur des zones 
a bätir et que les prix s'alignent toujours sur les plus chers. 
II est illusoire aussi d'imaginer que la densification va amener 
une diminution des prix. Certes. la densification de l'espace 
est une mesure intelligente pour l'amenager, mais plus laden
site sera elevee plus les prix seront chers. A+on vu, par exem· 
ple, un immeuble de sept etages construit en 1989 dont les ap
partements seraient moins chers que ceux d'un immeuble de 
trois etages construit a la meme epoque? Ce sont les sirenes 
de la speculation fonciere qui nous le predisent: densifions, et 
cela coutera moins eher. 

En conclusion. je me rejouis de la reponse du Conseil fad 
J'intervention parlementaire que j'ai faite au sujet d'un drOit 
preemption pour les collectivites publiques. J'ai presente 
proposition a l'article 5bis sur laquelle nous aurons a nous 
primer. En l'etat actuel, il est vrai. le detai va nous aider 
reftechir a des mesures plus fondamentales et, personn 
ment. c·est la seule mesure du paquet qui nous est soumis 
le Conseil federal que je soutiendrai. 

Zbinden Paul: Noch vor kurzem haben wir bei der 
Land-Initiative lautstark Massnahmen gegen die Woh 
spekulation verlangt. In der Junisession konnten wir Paria,. 
mentarier uns mit unseren Forderungen kaum genug überbie
ten. Ein Aufschrei gegen steigende Grundstückspreise ging 
durch diesen Saal, ja durch das ganze Land. 
Heute können wir nun diesen Stier bei den Hörnern packen. 
Der Bundesrat hat gehandelt. Er hat rasch gehandelt. An uns 
ist es nun. zur Tat zu schreiten und Versprechungen einzuhal,. 
ten. Statt dessen müssen wir beobachten, dass einige unter 
uns offenbar Angst vor dem eigenen Mut bekommen. 
Was wollen wir eigentlich? Wir wollen vorweg den Courant nor
mal im Grundstückshandel aufrechterhalten. Alles andere 
wäre falsch. Aber wir wollen andererseits der Spekulation, der 
Preistreiberei und den Kaskadenverkäufen kurzfristig und 
rasch zu Leibe rücken. Wir tun gut daran, beim Lamentieren 
über die unselige Entwicklung uns selbst auch an der Nase zu 
nehmen, da wir als Gesetzgeber bei den stetig steigenden Bo
denpreisen und Baukosten tüchtig mitangeheizt haben. Wir 
haben das Bauland künstlich derart verknappt, dass alles ver
teuert wurde: durch unsere restriktive Raumplanung, durch 
die sture Bausperre ausserhalb der Bauzonen, durch die 
Blockade der bestehenden Bausubstanz und nicht zuletzt 
durch die hohen Ansprüche nach Fruchtfolgeflächen in Zeiten 
normaler Versorgung. 
Ich spreche nicht einmal von der fiskalischen Belastung und 
nicht von den baupolizeilichen Schikanen in Kantonen und 
Gemeinden. Jetzt wollen und müssen wir auf Bundesebene 
handeln. Dabei müssen all jene mithelfen, welche an dieser 
unerfreulichen Entwicklung bona fide oder mala fide teilhaben. 
Es darf niemand kneifen. Alle Beteiligten müssen ihren Beitrag 
leisten. 
Das Massnahmenpaket des Bundesrates für den Immobilien
markt ist meines Erachtens angemessen, effizient und auch al
len zumutbar. Aber die Massnahmen müssen auch einfach 
sein. Es ist meines Erachtens barer Unsinn, nun mit diesen So
fortmassnahmen alles in die Beschlüsse hineinzwängen zu 
wollen. Sofortmassnahmen können nicht jeden Einzelwunsch 
erfüllen. Diesbezügliche Anträge lehne ich ab. Dafür plädiere 
ich für eine Sperrfrist von drei Jahren und etwas weniger Aus
nahmen. 
Von der Angebotseite betrachtet wirkt die Sperrfrist zwar als 
Bremse, aber sie trifft zu Recht die überflüssigen Wiederver
käufe mit völlig ungerechtfertigten Gewinnen. Meines Erach
tens dürften drei Jahre genügen. wenn eben die Ausnahmen 
restriktiv gehandhabt werden. 
Nebenbei vermerkt lehne ich auch die amtliche Veröffentli
chung der Grundstückkäufe ab,' nicht nur weil sie naturge
mäss preistreibend ist. sondern auch weil das der Missgunst 
und dem Hader Vorschub leistet. Aber als Gegengewicht müs; 
sen dringend raumplanerische, deregulierende Massnahmen 
das Angebot an Bauland und an Bausubstanz vergrössem. 
Der Bundesrat muss in diesem Bereich entsprechend seinen 
Absichtserklärungen sofort handeln. Ohne solche Gegen
steuer droht die Sperrfrist kontraproduktiv zu wirken. 
Von der Nachfrageseite betrachtet stand in den vergangenen 
Jahren, insbesondere von der zweiten Säule her, offensicht· 
lieh zu viel Kapital für Anlagen in Immobilien zur Verfügung. 
Dasselbe gilt für kreditgewährende Banken, welche gelegent
lich hundert Prozent und mehr des Kaufpreises als Kredit ge
währten und damit der Spekulation mit fremden Mitteln Tür 
und Tor öffneten. Deshalb unterstütze ich beide diesbezügli
chen Massnahmen auf der Nachfrageseite: jene für ein Mini
mum an Eigenmitteln für Immobilienkäufe - wobei das Eigen
heim weiterhin gefördert werden soll-, aber auch die offenbar 
umstrittene Massnahme für die Begrenzung der Anlagen der 
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allzU reichlich fliessenden Mittel der zweiten Säule und der Le
t,ensversicherungen. Diese Kapitalien können schadlos und 
risikofrei vermehrt der Börse zugeführt werden. Der Lobbyis
mus, der gegen diese Vorlage wirkt, mutet gelegentlich gera
dezu unheimlich an. 
Alle vier Massnahmen müssen greifen: Die Sperrfrist die Ei
genmittelerfordernisse und die Anlagebeschränkung auf 
Stufe des Gesetzgebers. die raumplanerische Regulierung 
auf der Stufe des Bundesrates. Der Grundstücksmarkt ist an 
seiner Spitze krank. Er bedarf einer raschen und wirksamen 
Kur. 

M. Carobbio: Permettetemi. in questo dibattito !in qui tutto 
sv1zz:ero tedesco e svizzero romando, di portare anche la voce 
della Svizzera italiana. 
Una regione in cui la speculazione fondiaria e particolarmente 
forte e intensa e pesante soprattutto per gli inquiiini. 
Una regione in cui le varie AG Immobilien di Wetzikon. di Zu
rigo, le Frutiger AG di Berna finanziate da banche di Lucerna e 
Zurigo operano senza scrupoli. 
Una regione in cui le assicurazioni private. come la Patria, co
struiscono e vendono rapidamente anche se poi nel Ticino 
queste assicurazioni private non pagano ehe 1'1.4 per cento 
delle imposte delle persone giuridiche e dove operano anche 
casse pensioni pubbliche di cantoni svizzero tedeschi. 
Questo per dire ehe la Svizzera italiana e particolarmente inte
ressata a misure efficaci di lotta contro la speculazione fondia
ria. 
Concretement. cela signifie que, a mon avis, il taut aujourd'hui 
entrer en matiere sur les arretes qui nous sont proposes. 
malgre leur portee limitee. Une autre attitude ne serait pas 
comprehensible. Je regrette meme le retard avec lequel ces 
propositions nous sont faites. Nous avons perdu un temps 
precieux et le vin risque fort d'etre tire avant que nous ayons 
fini notre täche. 
Sur la base de cette constatation. je dois prendre position et 
protester contre le fait que, dans ce Parlament, en invoquant 
des motivations soit juridiques soit economiques, il y ait en
core des personnes comme M. Blocher ou les representants 
du groupe liberal qui s'opposent a l'entree en matiere sur l'un 
ou l'autre des arretes. II taut denonncer aussi le fait qu'en 
deposant quantite de propositions d'amendements certains 
collegues cherchent a limiter l'efficacite des mesures propo
sees, notamment, par exemple, en limitant a trois ans le delai 
de revente des terrams, alors que l'interet general des locatai
res. des entreprises et des collectivites publiques demanderait 
un effort de la part du Conseil federal visant a des interventions 
rapides qui, du reste, ne peuvent que representer un premier 
pas. 
En effet, tout en appuyant les mesures proposees par le Con
seil federal. je trouve evident que celles-ci sont loin de suffire 
pour lutter vraiment contre le speculation fonciere et la stop
per. ce qui, je pense, est aussi l'avis du Conseil federal lui
meme. En realite, les mesures proposees s'attachent aux et
fets plus qu'aux causes du mal. Je peux donc les accepter en 
tant que mesures d'urgence et a la seule condition qu'elles 
soient suivies d'autres, plus efficaces. Nous avons besoin sur
tout d'une nouvelle politique fonciere, d'une politique axee sur 
la reduction de la demande, sur la limitation de la propriete 
privee et sur l'augmentation de la propriete fonciere publique. 
Cela dit, je me permets de faire encore deux remarques sur le 
contenu de deux des arretes: apropos du premier, ainsi que le 
propose une minorite de la commission, je suis d'avis qua, 
pour renforcer son efficacite, il taut prolonger le delai de re
vente des immeubles de cinq a dix ans et il taut introduire, 
comme le propose la majorite de la commission, des disposi
tions favorisant la transparence des operations immobilieres. 
Ce sont deux propositions qui, a mon avis, rendront encore 
plus efficaces des mesures qui risquent, pour le reste, d'etre 
trop moderees. 
Entin, il faut soutenir aussi l'arrete C non pas, comme le dit le 
Conseil federal, comme mesure visant a eviter une collectivisa
tion de la propriete, mais comme une mesure limitee dans le 
temps et visant a reduire l'afflux important de capitaux sur le 
marche foncier, qui contribuent, dans la situation actuelle, a 

faire augmenter !es prix. Les propositions du Conseil federal 
sur cet arrete doivent etre completees par d'autres facilitant 
l'amenagement de logements sociaux. 
Voila les quelques considerations que je voulais faire pour ap
puyer l'entree en matiere sur les trois arretes. 

Müller-Meilen: Ich spreche zum Bundesbeschluss C. Er steht 
in besonderem Masse im Dilemma zwischen Bodenpreispoli
tik und Wohnungspolitik. Uebergeordnetes Ziel aller Sofort
massnahmen für das Bodenrecht im Siedlungsbereich ist es 

die Preise für Mietwohnungen und Eigenheime in Grenzen 
zu palten. Das kann nur gelingen. wenn Angebot und Nach
frage sowohl auf dem Boden- wie auch auf dem Wohnungs
markt wieder einigermassen im Gleichgewicht sind; es sei 
denn. man wähle die etatistische. bürokratische Methode. bei 
der der Staat dem einzelnen vorschreibt, wieviel Wohnraum er 
benützen darf, was sicher nie akzeptiert würde. 
Dämpfend auf die Wohnungs- und Mietpreise wirken nicht nur 
Massnahmen zur Dämpfung der Bodenpreise. sondern auch 
Wohnungsbesitzer, die eine zurückhaltende Wohn-Preis-Poli
tik betreiben, deren Mietzinse also längerfristig den Durch
schnitt eher tief halten. Die Pensionskassen und Lebensversi
cherungen gehören allein dadurch, dass sie als Konkurrenten 
auf dem Bodenmarkt auftreten, zu jenen. die die Konkurrenz 
auf dem Bodenmarkt verschärfen und damit auch die Preise 
erhöhen. Sie gehören aber andererseits auch zu jenen, die 
dämpfend auf die Mietpreise einwirken. 
Man sollte allerdings ihren Einfluss auch nicht überschätzen. 
In ihrer gesamten Bilanzsumme machte der Liegenschaften
besitz 1988 noch 18,2 Prozent aus. Sicher wäre es aber unsin
nig, diese Anbieter von in der Regel preisgünstigen Wohnun
gen von der Bauproduktion künftig auszuschliessen, es sei 
denn, man wolle die Wohnungsnot verschärfen, um nachher 
um so lauter über den Wohnungsmangel jammern zu können. 
In vielen Fällen legen Pensionskassen von Betrieben oder Ver
bänden oder von Gewerkschaften übrigens ihre Gelder in Be
triebswohnhäusern oder in Häusern an. die vor allem den Be
triebsangehörigen zur Verfügung stehen. oder sie gewähren 
Hypotheken. Die Betriebs- oder Verbandsangehörigen haben 
also auch in dieser indirekten Form einen Vorteil aus dem 
Zwangssparen für die zweite Säule. 
Auch den Lebensversicherern sollte die Möglichkeit, einen 
Teil ihres Kapitals in Liegenschaften anzulegen, nicht genom
men werden. Gegenwärtig sind 2400 Wohnungen von ihnen 
im Baubewilligungsverfahren, auf die zahlreiche Wohnungs
suchende dringend warten. Es gilt zudem, den Realwert der 
Spareinlagen für die zweite Säule zu sichern und den Berufs
tätigen die Rente aus der zweiten Säule zu gewährleisten. 
Ich halte den Bundesbeschluss C aus diesen Gründen an sich 
für höchst problematisch. Die ausgleichende, stabilisierende 
Wirkung des Wohnungsbaus und der Mietpreispolitik der Pen
sionskassen und Lebensversicherer überwiegt meines Erach
tens gegenüber der bodenpreissteigernden Wirkung ihres 
Auftretens auf dem Liegenschaftenmarkt deutlich. Missbräu
che sind selten zu verzeichnen. Ob es überhaupt Vorschriften 
braucht. ist nicht erwiesen. Ich werde deshalb für Nichteintre
ten stimmen. 
Falls Eintreten beschlossen wird. bitte ich Sie, für meinen 
Eventualantrag zu stimmen. der eine dämpfende Wirkung 
ohne bürokratische Fesseln erreichen will. Er beschränkt sich 
darauf, eine Grenze für die Neuanlagen der Pensionskassen 
und Lebensversicherungen festzulegen, und vermeidet eine 
mühsame, zeitraubende und problematische Neueinschät
zung des gesamten Wohnungsbestandes. 

Portmann: Das Preispferd brennt auf dem Bodenmarkt nicht 
durch, weil es die Spekulanten peitschen, sondern weil der 
Sauboden zu knapp und damit zu heiss geworden ist. Der ver
rückte Preistrieb beim Boden findet demnach in den Köpfen 
statt. Das hat die Spekulation entdeckt und nutzt es. Aber die 
Folge davon, nämlich dass der Boden für junge Familien zu 
teuer wird, zielt vom Kopf direkt ins Herz; denn der Boden ist 
ein Gut, an dem die Seele hängt. Wenn ein Lebensgebiet. an 
dem Kopf und Herz der Bürger hängen, drunter und drüber 
geraten Ist wie der Boden, dann hat die Führung im Land ein--
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zuschreiten und die Unordnung durch Ordnung zu ersetzen; 
denn der Boden ist- als unser Staatsgebiet- das eine Element 
unserer Gemeinschaft. Dass wir jetzt einschreiten müssen. 
das ist der Kern unseres Contrat social. des stiilschweigend 
abgeschlossenen Grundvertrages zwischen den Regierten 
und den Regierenden im Land. 
Ordnung schafft man 1m Rechtsstaat durch Recht. also ist die 
Unordnung beim Bauboden auch durch Recht in Ordnung zu 
bringen. Der Markt hat sich im Rahmen des Rechts zu bewe
gen. das wir erlassen. und er kann dies auch. Wer jedoch Er
klärungen abgibt wie: «Wir können mit Rechtsvorschritten 
nicht verhindern. dass die Bodenpreise galoppieren. denn sie 
galoppieren. weil die Nachfrage zu gross und das Angebot zu 
klein ist» oder: «Nur mit Markt- und mit Geldmechanismen. 
nicht aber mit Rechtsvorschriften können wir hier entstören» 
oder: «Das Paket von Rechtsvorschriften bewirkt nichts weiter 
als mehr Bürokratie», wer so redet. redet sich als Marktwirt
schaftler. die wir ja mehr oder weniger alle sind, Mut zu und 
sonst gar nichts. Wer im Rechtsstaat seine Verantwortung als 
Mitregierender wahrnimmt. hat den Versuch zu wagen. mit 
den Mitteln des Rechts Ordnung in das in Unordnung gera
tene Terrain Boden zu bringen. 
Niemand kann die Emotionen im Volk um den Boden zurück
dämmen oder stoppen. Wir können und müssen diese Emo
tionen aber kanalisieren. Dass wir - die wir selber verunsichert 
sind - das nicht mit Begeisterung tun. wirft uns niemand vor. 
Aber wenn wir nichts tun. dann wirft uns das Volk Blindheit vor. 
Blindheit vor einer Grundfrage unseres Zusammenlebens. Es 
wäre nicht verantwortbar, auf einen der drei Bundesbe
schlüsse hier nicht einzutreten. 
Ein Wort zum entworfenen Anlagebeschluss C: Bisher hat nie
mand starke Argumente gegen das Eintreten auf diesen An
lagebeschluss vorgetragen; nur laut und breit waren sie. 
Wenn wir allen institutionellen Anlegern gestatten. zu 100 Pro
zent in den Bodenmarkt zu gehen. aber nur zu 25 Prozent in 
die mehr oder weniger doch theoretische Sparte Eigentum, 
besteht für die institutionellen Anleger kein Grund. hier auf
zubegehren. Amerika, du hast es hier nicht besser; denn in 
den USA haben die Pensionskassen am Bodenmarkt nichts 
zu suchen. Bleiben wir bei den fünf Jahren Sperrfrist, und blei
ben wir bei allen Ausnahmen sparsam. Notrecht nützt nämlich 
nur, wenn es auch rigid angewendet wird. 

Fischer-Seengen: Ich habe in der Sommersession - wie Herr 
Bloch er - einen Nichteintretensantrag bezüglich der Sperrfrist 
gestellt. Die damals vorgebrachten Argumente treffen nach 
wie vor zu. Die Sperrfrist hat mehr Nachteile als Vorteile. Zwar 
ist sie geeignet. gewisse Spekulationsgeschäfte zu vermeiden 
oder wenigstens hinauszuschieben. Die Zahl der handelbaren 
Grundstücke wird jedoch reduziert. Wir bewirken eine Ange
botsverknappung. Wir haben gewissermassen eine staatlich 
verordnete Baulandhortung, wie sich Herr Rhinow kürzlich 
ausgedrückt hat. Es ergibt sich keine Stabilisierung der Bo
denpreise. ganz im Gegenteil, wir nehmen eine weitere Ver
teuerung in Kauf. Die Bildung von Grundeigentum wird noch 
mehr erschwert. Es erfolgt eine noch grössere Konzentration 
des Grundeigentums bei wenigen. 
Die zu erlassenden Bestimmungen sind auch hinsichtlich des 
Vollzugs überhaupt nicht durchdacht. Die Kantone werden 
überfordert sein. Eine Behördenorganisation ist nicht vorhan
den. Zudem gewärtigen wir eine Aufblähung der ohnehin 
schon grossen Bürokratie. 
Herr Scheidegger hat in der Sommersession geglaubt. eine 
Schönwetterwolke zu erkennen. Ich glaube, er hat das mit ei
ner Seifenblase verwechselt oder allenfalls mit einer Fata Mor
gana. Es ist doch eine klassische Alibiübung, was wir hier ab
halten. Obwohl praktisch niemand an Sinn und Wirksamkeit 
der Sperrfrist glaubt. obwohl hinter vorgehaltener Hand viele 
zugeben, dass diese Massnahme nicht nur nichts nützt, son
dern kontraproduktiv ist, wird diese Vorlage unterstützt, nur 
um gegen aussenden Willen zu dokumentieren, dass man in 
dieser Situation etwas unternehmen will. Wir betreiben so lee
ren Aktivismus. Ich käme mir unredlich vor, wenn ich solches 
Tun unterstützen würde. 
Was ist bei dieser Erkenntnis zu tun? Die Mehrheit hat in der 

Sommersession Eintreten auf die Sperrfrist beschlossen 
Mein Demokratieverständnis hindert mich daran. nun erneut 
einen Nichteintretensantrag zu stellen. Allerdings unterstütze 
ich den Antrag Blocher. Ich unterstütze aber vor allem auch all 
jene Anträge. die der Schadensminderung dienen. die vor af. 
lern zum Ziel haben. Behinderungen des Wohnungsbaus zu 
vermeiden. zum Beispiel durch eine Reduktion der Sperrfrist 
auf drei Jahre und durch eine gezielte Erweiterung des Aus. 
nahmenkatalogs. Ich habe einen entsprechenden Antrag ein
gereicht. 
Nicht zu vergessen sind die flankierenden Massnahmen auf 
der Angebotsseite. Das Parlament wird noch Gelegenheit ha
ben, bei der Revision des Raumplanungsgesetzes solche 
Massnahmen zu behandeln. Vor allem denke ich an die Er
schliessungspflicht der Gemeinden mit Perimeterbeiträgen 
der Grundeigentümer. an die Erhöhung der Ausnützungszif
fern, an eine bessere Nutzung der Bausubstanz. 
Ich werde somit dem Antrag Blocher zu Beschluss A zustim
men. Dagegen finde ich den Rückweisungsantrag Blocher zu 
Beschluss C falsch. Wenn wir eine Sofortmassnahme erlassen 
wollen, müssen wir heute ja oder nein sagen. Wenn wir diese 
weiter hinausschieben. ist sie ohnehin wirkungslos. 

Gysin: In der Bodenpolitik hat man jahrelang auf die Segnun
gen der Raumplanung gewartet. Man wartete vergebens. Teils 
war die Planung überfordert. teils erfolgten Fehlentscheide. 
Wir haben es schon mehrmals gehört: Die Bodennachfrage 
steigt. Die meisten Einwohner sind an der Steigerung direkt 
und indirekt beteiligt. Und diese Nachfrage kann man nicht 
aus der Welt schaffen. 
Die Botschaft des Bundesrates spricht zwar von einer Dämp
fung der Nachfrage. Aber tatsächlich wird durch die angebli
che Dämpfung einfach ein Teil der Nachfrage nicht befriedigt. 
Sie verschwindet nicht; sie staut sich im Gegenteil an, und 
zwar mit preistreibendem Effekt. Heute wird diese Nachfrage 
vor allem deshalb nicht voll befriedigt. weil Recht, Planung und 
Politik das Angebot behindern. Man muss deutlich ausspre
chen, dass Recht. Planung und Politik die Hauptverantwort
lichen sind. Wir wissen doch um Normen. Pläne und Einzelent
scheide in Gemeinden. die innerhalb der Bauzone das Bauen 
behindern oder sogar verhindern, oder von Reglementen, die 
einem dichteren Bauen entgegenstehen. 
Wollen wir etwas erreichen, so muss in dieser Beziehung so 
rasch als möglich etwas geschehen und nicht erst längerfri
stig. Eine Aenderung durch bessere Erschliessung und Bau
verdichtung ist dringlich. Denn kein anderer Weg führt zu einer 
wirklichen Besserung. Das ist auch der Grund, warum ich in 
dieser Session eine entsprechende Motion eingereicht habe. 
Man erklärt uns allerdings, die Sperrfrist und das übrige Dring
lichkeitspaket würden uns zu einer Atempause verhelfen. Ich 
frage: Eine Atempause für wen? Vielleicht für die Politiker, aber 
ganz sicher nicht für das Volk. Denn das Massnahmenpaket 
staut hauptsächlich die Nachfrage auf. was das Volk im wahr
sten Sinne des Wortes einmal teuer bezahlen wird. Man er
weckt aber beim Volk zugunsten des Paketes den gegenteili
gen Eindruck. also unbegründet. 
Ich gebe zu: Die Botschaft des Bundesrates ist diesbezüglich 
vorsichtiger. Ich zitiere aus der Botschaft, Seiten 18 und 19: 
«Preissteigerungen werden mit einer Sperrfrist nicht verhin
dert. sondern - je nach Entwicklung - nur zeitlich verlagert.» 
Mit anderen Worten: Was heute das Volk fraglos erwartet, wird 
mit der Sperrfrist überhaupt nicht erreicht. Es kann sogar noch 
schlimmer werden. Das dürfen wir nicht mit gefälligen Worten 
überdecken. Die sogenannte «Atempause» ist eine gefährli
che Illusion. Ich bin -wie Sie alle- gegen kurzfristige Spekula
tionsgeschäfte, doch holt der Spekulant nicht mehr heraus, 
als was ein angespannter Markt hergibt. Sonst würde er näm
lich nichts ausrichten. Ohne Verbesserung auf der Angebots
seite gibt es keine Abhilfe. Das Massnahmenpaket befasst 
sich aber nicht mit der Angebotsseite. 
Ich weiss, man hat sich mit diesem Paket in diesen Reihen 
mehr oder weniger abgefunden. Es wäre darum aussichtslos. 
wenn ich zum Beispiel die Sperrfrist bekämpfen möchte. Aber 
ich empfehle Ihnen nachdrücklich, die entscheidende Korrek
tur beim Angebot mit allen Kräften zu beschleunigen und nicht 
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uber Jahre hinzuziehen. Bessere Erschliessung und Bauver
dichtung müssen rasch verwirklicht werden und sollten ei· 
gentlich Priorität haben. Das wollte ich hier mit aller Deutlich· 
keit darlegen. 

M. Spielmann: L'intensite du debat demontre l'importance 
qu'a prise. dans notre pays. le phenomene de la speculation. 
De tout temps il est vrai. des voix se sont elevees contre ce 
phenomene. contre l'exploitation du sol comme une vulgaire 
marchandise. contre l'inegalite de ses repartitions et l'illegi
timite des enrichissernents qui en resultent. Ceux qui pre· 
naient la parole a ce sujet etaient le plus souvent consideres. 
soit comme des mauvais esprits, soit comme de simples enne
mis de l'economie de marche ou du systeme politique. 
Aujourd'hui, c'est le Conseil federal qui sonne le tocsin, alors 
que l'incendie fait des ravages depuis des annees. II propose 
de prendre des mesures urgentes pour limiter les degäts de 
l'incendie a defaut de vouloir l'eteindre. Ce seul fait demontre 
deja l'importance qu ·ont prise le phenomene de la speculation 
et les aspects negatifs qui en resultent. 
Aujourd'hui. sur presque tous les bancs de ce conseil. la 
necessite d'intervenir n'est pratiquement plus contestee. Mais 
l'importance meme du sujet et son urgence ne doivent pas 
empecher ce Parlement de rester lucide. de garder a l'esprit 
quelques regles fondamentales et incontournables. Le ren
cherissement du sol resulte d'un processus qui echappe au 
domaine du droit. II est possible de legiferer pour ralentir la 
montee des prix du sol. retarder la prise de benefices, repartir 
et utiliser de maniere differente sa plus-value. mais pas d'em
pecher ce rencherissement. La veritable solution du rencheris
sement du sol porte sur des questions bien plus essentielles 
qui echappent aux moyens juridiques. soit sur des concep
tions politiques et de fond dans le domaine foncier. La nature 
meme du sol et son utilisation exigent en fait aujourd'hui la 
mise en place d'une politique resolument novatrice. Le sol ne 
peut etre considere comme une vulgaire marchandise et les 
phenomenes dont nous debattons maintenant mettent en lu
miere l'incapacite de l'economie liberale de repondre aux be
soins. 
J'en viens aux propositions presentees par le Conseil federal. 
En ce qui concerne l'interdiction de revente, j'ai releve dans le 
precedent debat d'entree en matiere qu'elle ne penalisera que 
ceux qui n'auront pas les moyens financiers de faire de la pa
tience une vertu rentable. Elle va auss, renforcer le processus 
qui fait que les proprieta1res attendent parce que les prix mon
tent et que les prix montent parce que les proprietaires atten
dent. processus qui se fait en definitive au detriment de la 
construction et d'une necessaire detente dans le marche du 
logement. Ces interdictions de revente ne peuvent se justifier 
que dans la mesure ou ce temps sera utilise pour mettre en 
oeuvre des moyens efficaces portant sur les questions centra
les que j'ai deja soulignees. 
Concernant les problemes lies aux investissements du 
deuxieme pilier. encore une fois, ils sont reels. lls ne resultent 
pas non plus des questions foncieres mais portent sur le prin
cipe meme de ce deuxieme pilier. Nous aurons l'occasion, 
lors de debats fournis, de revenir sur cette question. On a deja 
aborde ce problerne au mornent du krach boursier et du röle 
de ses investissements. Le probleme de fond est que ce 
systeme de capitalisation engendre une accumulation de ca
pital absolument ingerable - plus de 200 milliards - qui aug
mente de 15 milliards par annee. En definitive, le principe de la 
repartition ou de la capitalisation pour la retraite est en cause, 
et non pas le probleme foncier. 
Ouoi qu'il en seit, des mesures urgentes doivent etre prises. 
Elles n'auront de sens que si l'on ne vide pas encore de taute 
substance le peu de mesures proposees par le Conseil 
federal, que je considere comme un minimum. C'est, helas, ce 
qui semble etre l'objectif des multiples amendements 
deposes. 
Pour ma part, je me prononcerai en faveur de l'entree en ma
tiere et, chaque fois, dans le sens d'une plus grande efficacite, 
car la lutte contre la speculation merite aujourd'hui l'attention 
de l'ensemble de ce Parlament. 

Herczog: Je hilfloser man in der heutigen Politik einem Pro
blem gegenübersteht. desto mehr sollen Zeichen gesetzt oder 
«Pflaster aufgeklebt» werden, auch wenn diese Pflaster neben 
der Wunde liegen. Heute könnte etwas ähnliches geschehen. 
Zur Sperrfrist: Ich fürchte. die Wiederverkaufssperre könnte 
gewissermassen zu einem Impulsprogramm für Treuhänder 
werden. Sie wissen: Der Bodenmarkt ist heute weitgehend ein 
Finanzmarkt. Wenn die Freisinnigen am letzten Wochenende 
sagten. man sollte wieder zu einem «funktionsfähigen Boden
markt» zurückkehren. ist das sehr euphemistisch. wenn nicht 
gar eine Fiktion. Sie wissen, dass der Boden vielfach Anlage
objekt ist und nicht in erster Linie von der nachfolgenden Nut· 
zung bestimmt wird. Vor allem werden die Preise heute mit der 
allgemeinen Zinsentwicklung oder mit der Geldpolitik der Na
tionalbank verknüpft. Das heisst. dass die Sperrfrist heute pro
blemlos den Liegenschaftenhandel in einen Handel von Op
tionen auf Immobilien überführen könnte. Das heisst. es wer
den Kaufrechte gehandelt, die nach Fristablauf einlösbar sind. 
Das entspricht etwa den Kaufrechten auf Aktien. die dann letzt
lich die Aktienkurse bestimmen. Mit der Sperrfrist wird es näm
lich nicht gelingen, jene aus dem Markt zu entfernen. die kurz· 
fristige Gewinne erzielen. 
Ich bin auch sehr skeptisch. ob 'die Preissteigerung dadurch, 
dass man Optionen verkaufen kann, effektiv gedämpft würde. 
Im allerbesten Fall könnte die Sperrfrist eine psychologische 
Wirkung haben. Ich hoffe nur, dass es nicht bei den Falschen 
psychologische Wirkung hat. 
Bei den Pensionskassengeldern - ich finde diesen Vorschlag 
des Bundesrates am besten erstaunt es mich, dass von bür
gerlicher Seite her derart massiv und erst nach den Communi· 
ques der Pensionskassen eingefahren wird. Es ist der Vor· 
schlag, den man am besten dahingehend korrigieren kann, 
dass zum Beispiel die Pensionskassen Hypothekargelder als 
Festhypotheken und zu günstigen Bedingungen abgeben, 
zum Beispiel wenn jemand gewillt ist, Wohnungen zur Kosten
miete zu erstellen. 
Es ist klar, dass wir auf der Nachfrageseite einhaken müssen. 
Das heisst. dass man die Vorrechte für Eigengebrauch, zum 
Beispiel für Baurecht, für Gewährung von Hypotheken, aus
bauen muss, dass man also den Bodenbesitz resp. die Kauf
möglichkeit für juristische Personen im weitesten Sinn ein
schränkt. 
Noch zu einem weiteren Thema, das nur am Rande erwähnt 
wurde, das aber der Bundesrat gewissermassen im Köcher 
führt, nämlich die Revision der Raumplanungsverordnung. 
Die dort formulierte Erschliessungspflicht ist eine absolut 
überholte Ideologie. Sie führt- grob mit einem Schlagwort ge
sagt - zur Veragglomerisierung unserer Landschaft. Die Bau
zonen auf Vorschuss zu erschliessen, widerspricht heute 
jeglicher Zielsetzung, die man auf der Ebene Gemeinde und 
Kanton. aber auch auf bundespolitischer Stufe raum
planerisch definiert. Es ist absolut unsinnig, auf der grünen 
Wiese zu bauen; man muss im bereits überbauten Gebiet 
bauen. 
Weiter zur Raumplanungsfrage; es wird ja hier oft darüber ge
sprochen. Die einfachste Vermehrung des Angebotes sei 
selbstverständlich die Ausdehnung oder zumindest die Aus
schöpfung der Bauzonen. Ich möchte Sie daran erinnern, 
dass wir in der Schweiz 250 000 Hektaren eingezontes Land 
haben, Davon sind lediglich 120 000 Hektaren Nettobauflä
che, also effektiv überbaut, das heisst etwas weniger als die 
Hälfte. Somit hat man eine qualifizierte Verdichtung anzustre
ben. In der Raumplanung muss heute dezidiert dahingehend 
gewirkt werden, dass bei den Kantonen eine Siedlungskontin
gentierung eingeführt wird, d. h. eine Siedlungsbeschrän
kung auf die bereits überbauten Gebiete, innerhalb derer man 
sich zu arrangieren hat. 

M. Ruffy: J'aimerais profiter de ce debat pour faire quelques 
remarques generales qui m'amenent a croire que les mesures 
que nous prenons aujourd'hui sont probablement necessai· 
res, mais qu'elles sont certainement insuffisantes. J'aimerais 
mettre aussi en garde ceux qui estiment que le remede reside 
dans l'abandon d'une politique rigoureuse de l'amenagement 
du territoire. 
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Depuis une vingtaine d'annees. on note que l'economie fon
ciere est devenue tout ä fait independante de l'economie 
generale et je dirais - dangereusement independante. Se
rait-ce parce que le marche fonc1er s'est professionnalise? II 
est difficile de le pretendre. Toujours est-il qu'il ne reagit pas du 
tout conformement aux autres secteurs. qu'il est devenu objet 
de placements, de valeur refuge. avec la malheureuse appro
bation des etablissements bancaires. On ioue aujourd'hui 
avec les terrains comme on joue ä l'avion. 
En 1960, rendettement hypothecaire en Suisse representait 
approximativement le 50 pour cent du produit national brut, 
aujourd'hui il le depasse et de beaucoup. AI' evidence. des ac
teurs misent sur la rarefaction ineluctable du sol. et depuis la 
finde la guerre. les prix des terrains augmentent; depuis 1960 
ils augmentent beaucoup plus rapidement que l'indice du 
coüt de la vie. 
Dans de telles circonstances, certains esprits, vous en faites 
partie, Monsieur Blocher, s'obstinent a vouloir ranger Je sol. 
les terrains dans la categorie des produits, produits indus
triels, produits qu·on peut mettre sur le marche et vous pensez 
trouver une solution en preconisant l'augmentation de l'offre, 
en renon9ant en fait aux mesures d'amenagement du terri
toire. dont les effets seraient la rarefaction de l'offre de terrains 
a batir. 
Je crois qu'a propos d'un tel raisonnement il convient de re
marquer qu'il n'y a pas de production. pas plus qu'il n'y ade 
consommation d'espace. au sens quantitatif du terme. En rai
son de l'intensite de l'utilisation du sol en Suisse. lorsqu'un ter
rain est mis en zone a bätir. il est soustrait a une zone agricole. 
Par aiileurs, et contrairement a ce que certains pensent. il n 'y a 
pas de penurie de terrains a bätir. M. Herczog a dit qu'il y avait 
a disposition environ 50 pour cent des zones a bätir pour la 
construction. Je peux dire qu'en ce qui concerne le canton de 
Vaud, a moins d'une entree de la Suisse dans le Marche com
mun, nous sommes en mesure d'accueillir la population qui 
viendra dans le canton d'ici une trentaine voire une quaran
taine d'annees. II n'y a donc pas de penurie. 
Plus surprenant encore par rapport aux lois du marche, le prix 
des terrains peut rester tres haut en depit d'une offre abon
dante. Le district de Nyon compte parmi les districts vaudois 
les plus riches en terrains a bätir disponibles. C' est neanmoins 
celui ou se pratiquent les prix les plus eleves. Les profession
nels connaissent les prix et savent les maintenir; la seule fa9on 
de lutter consisterait a lutter contre la thesaurisation. 
Demanteler la politique de I' amenagement du territoire, autori
ser les constructions en renonc;:ant a l'etablissement et a la li
mitation de zones coherentes, ce serait doublement catastro
phique. Tres rapidement les nouveaux terrains ouverts a la 
construction verraient leurs prix rejoindre ceux des autres et 
!'eventuelle diminution des prix serait largement compensee 
par des charges d'equipement beaucoup plus lourdes. On 
n'aurait certainement rien gagne sur le plan de l'economie, 
mais on aurait tout perdu, en revanche, sur celui de l'econo
mie du sol et pour sür que les 450 000 hectares de terres d'as
solement seraient desormais introuvables. 
Ces dernieres constatations m 'amenent a dire que la modifica
tion de l'ordonnance de la loi sur I' amenagement du territoire -
mesure qui se veut compfementaire des arretes urgents - se 
comprend dans le sens d'une recherche de coherence. Ce
pendant, les perspectives qu'elle ouvre, si l'on respecte les 
conditions que le groupe d'experts avait preconisees, notam
ment pour l'assoupfissement de l'article 24, sont minimes. 
Faire croire que cet assouplissement permettra de detendre la 
pression sur les terrains a bätir est illusoire et induit en erreur. 
Je voterai les arretes urgents et, plutöt que d'encourager la 
modification de l'ordonnance, je prefererais, Monsieur le Con
seillerfederal, que vous abordiez, le plus rapidement possible, 
la revision de la loi sur l'amenagement du territoire. 

Hess Peter: Ihre Kommission hat zu Beginn dieses Jahres ein
stimmig und ohne Enthaltung beschlossen, dass eine Sperr
fristlösung zu erlassen sei. Wir wollten bei diesem Schritt die 
Gelegenheit benützen, um eines der zahlreichen Versprechen 
einzulösen, die im Umfeld der Stadt-Land-Initiative insbeson
dere von bürgerlicher Seite abgegeben worden waren. 

In der Zwischenzeit ist die vom Bundesrat ergänzte und ver 
besserte Vortage teilweise arg zerzaust worden, zu Unrecht 
wie ich meine. 
Viele unter uns haben in den letzten Wochen und auch heutE 
wieder verkündet. die vorgeschlagenen Massnahmen se1er 
wirkungslos. ja kontraproduktiv. Die grosse Verunsicherunc 
ist. wie erwartet. eingetroffen. Doch was will das Massnahmeri 
paket? Die Sperrfrist und die Belastungsgrenze zielen aus 
schliesslich auf die volkswirtschaftlich schädlichen Aus 
wüchse der kurzfristigen Kaskadenkäufe. Dank eines bereit~ 
heute weitgefächerten Ausnahmenkatalogs wird entgegen a, 
len Unkenrufen die Wohnbauproduktion, insbesondere aucr 
der soziale Wohnungsbau. nicht beeinträchtigt. Es darf alsc 
weiterhin gebaut werden. Dabei sind wir uns aber auch be 
wusst. dass Massnahmen zur Verflüssigung des Bodenmark 
tes - sie sind heute aufgezählt worden - rasch folgen müssen 
Nur nebenbei bemerkt: Auf kantonaler und gemeindliche, 
Ebene haben wir es 1n der Hand, mit einer Straffung des Bau
bewilligungsverfahrens bereits heute die Bautätigkeit kurzfri
stig spürbar zu erleichtern. 
Mit der Aenderung der Anlagevorschriften soll ein erster 
Schritt gegen die nach wie vor steigende Anonymisierung des 
Grundeigentums getan werden. Auch hier geht es nich1 
darum, die Wohnbauaktivitäten der institutionellen Anleger 
generell einzuschränken. Wenn wir aber dem Privateigentum 
noch einen Stellenwert einräumen wollen, müssen die anlage
suchenden Kapitalströme endlich in neue Bahnen gelenkt 
werden. Dabei stehen beileibe nicht nur spekulative Anlagen 
in Aktien zur Verfügung. Im Bereich der Hypothekarfinanz1e
rung sowie im Bereich der Finanzierung grosser öffentlicher 
Bauvorhaben - «Bahn 2000», Neat usw. - eröffnen sich ins
künftig vollgültige, mündelsichere Alternativen. 
Mich beunruhigt es, dass der Wille, endlich etwas zu tun, an
gesichts der geschilderten Verunsicherungen erlahmt ist. 
Raufen wir uns doch wieder zusammen. Besinnen wir uns auf 
unseren Auftrag. Die angekündigten Massnahmen haben zu
sammen mit der Hypothekarzinssteigerung bereits erste posi
tive Wirkungen auslöst. Wenn wir bereit sind, ernsthaft hinter 
die vorgelegten Beschlüsse zu stehen und sie nicht durch 
viele, teilweise unnötige Aenderungsanträge zu verwässern. 
tun wir einen ersten wichtigen Schritt. Wir demonstrieren näm
lich, dass wir die erkannten Missstände nicht tatenlos hinneh
men wollen. Wir schaffen uns zusätzlich den zeitliche[! Frei
raum, nun endlich die dringenden Massnahmen raumplaneri
scher und fiskalischer Natur auszuarbeiten. 
Noch zwei kurze Bemerkungen: Herr Herczog, das Auswei
chen über den Handel mit Kaufrechten und Optionen ist mei
nes Erachtens aufgrund der klaren Umschreibung in Artikel 1 
des Beschlusses A ausgeschlossen. 
Eine zweite Bemerkung zu Herrn Thür: Ich bin auch Mitglied 
der Kommission Parlamentsreform. Herr Thür hat mit seinem 
Antrag in der Kommission eine Debatte von beinahe zweistün
diger Dauer ausgelöst. Keine einzige Stimme ist zugunsten 
seines Antrages abgegeben worden. Er nimmt es sich heraus. 
nun auch hier wieder den gleichen Antrag einzureichen. Ich 
bin der Meinung, das hat nichts mit vernünftiger Parlamentsar
beit zu tun. Hier müssen wir ansetzen und solche Missbräuche 
in Zukunft verhindern. 

Dreher: Wenn diese Sperrfrist zu einem Erfolg führt, dann ist 
dieses Parlament Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis. Wir 
stossen damit ein volkswirtschaftliches Axiom um, wenn wir 
annehmen, dass die Preise eines Gutes durch seine Verknap
pung sinken. Das widerspricht doch jeglicher Erfahrung und 
jeglicher Vernunft. 
Ich habe in der Junisession bereits darauf hingewiesen, was 
zu tun ist. Es ist vor allem das eingezonte Bauland zu erschlies
sen. Dabei gilt es zu verhindern, dass so, wie es jetzt vor sich 
geht, Bauunternehmer, Architekten usw. Land kaufen, es mit 
allen möglichen Verpflichtungen belasten, dann zu hohen 
Preisen weitergeben, während die Gemeinden das sichere In
kasso bei der Grundstückgewinnsteuer abwarten. Aus diesem 
Grund haben die Gemeinden gar kein Interesse an einer Er
schliessung des Baulandes. Wir müssen unsere Baugesetze 
revidieren - ich denke an das Zürcher Planungs- und Bauge-
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setz, ein Bauve1~inderungsgesetz, wie es in Fachkreisen all
gemein genannt \Wird. 
Ich komme nuri ~eh zu meinem wichtigsten Argument. Wir 
haben am 4. C}ezember über die Stadt-Land-Initiative gegen 
die Bodensp~tation abgestimmt. Sie wissen, wer dahinter
stand. Es wareiri Linkskreise bis zum linksextrem politisieren
den WWF. Offent:rcirhatder Schutz von Pflanzen und Tieren et
was mit der schwei;zerischen Bodenpolitik zu tun. Wie ist denn 
das Resultat h,srawsgeKommen? Man hat doch wirklich mobil 
gemacht. um, ·oas Volk an die Urne zu bringen. und gesagt. 
man müsse etw1as gegen die Spekulation tun. Was ist heraus
gekommen? Es 1~t doch ein Nein des Volkes herausgekom
men. wie es dmm1cher nicht hätte ausfallen können: Auf Bun
desebene hamioo wir 69.3 Prozent Nein-Stimmen erzielt: damit 
ist doch widerlegt, dass das Volk diese Dringlich
keitsbest1mmu1ngen. diese Sperrfrist wolle. 
Was man hier diSikutiert. ist nicht die öffentliche Meinung, son
dern die ve~lichte Meinung. Wer auf liberalem Boden 
steht, kann drnch dazu nur nein sagen. Wir wissen. wo wir an
setzen müssei11. aber wir sollten doch nicht eine neue Bürokra
tie aufbauen. mur um wieder «Zeichen zu setzen». Es ist noch 
keine vier Jahre her. haben Sie hier eine Walddebatte abgehal
ten, in der in Jeidem' Votum einer Zeichen setzen wollte. Was ist 
herausgekommen? Gar nichts! 
Wir werden alei.o gegen diese Beschlüsse stimmen. 

M. Zlegler; Vous $Bvez bien que la speculation est une catas
trophe pour ll!!s. iacatatres. qu 'eile est une veritable peste d' au
jourd 'hui. Si, on demande ä Geneve ä l'association des loca
taires, ä l'AS'LOCA aux avocats, aux personnes qui, tous les 
jours, s'occup,ent de la protection des locataires, luttant tous 
les jours conc~r:nent contre les speculateurs - ce n·est pas 
une crise du loqe,nent que nous avons ä Geneve, c·est une 
catastrophedlu logement- tous ces gens-lä vous repondront 
que la caU5l!ll en est la surabondance de liquidites dans les 
banques. C'e!:Jt parce que nos banques regorgent d'argent. 
ne sachant plus J'.,1Ue faire de cet argent qui s'accumule dans 
leurs caves d'Afä 8aba, qu'elles avancent aux speculateurs 
jusqu 'ä 120! pour cent: elles paient d · avance I 'objet tout entier; 
alles avanc:ent souvent les frais de notaire, !es frais de registre 
commercial, etc. 
Autrement dit le-.s speculateurs. les Gaon, Tamman, les Stäu
bli, Nicod, 113'.$1..au'lzzari. les Barbey, tous ces predateurs de 
l'immobilier- i"le risquent jamais un sou et ne risqueront pas 
beaucoup J.'l>Bndant quelques temps encore avec les 20 pour 
cent qu'on fe:t'ilr demande de capitaux propres. Ce sont les 
grandes banqU1es d'affaires de l'Emirat helvetique qui sont 
coupables .. 
Nous somlll!1l!'l!i le deuxieme pays le plus riche du monde en ce 
qui conceme•ie revenu par tete d'habitant derriere les Emirats 
arabes uniss t..es Emirats arabes unis ont du petrole, !'Emirat 
helvetique, lui. ca de l'argent sale comme matiere premiere. 
Cette matiere~niere-lä. cette surabondance de liquidites de 
nos banques, cet argent de fuite, cet argent de la drogue. cet 
argent des pays du tiers monde, de l'evasion fiscale, et tout 
autre argent 'iiiä.le et gris sont la cause principale des agisse
ments des pre<nateurs de I' immobilier dans les grands centres 
urbains de notre pays. 
Vous m 'obje!:j,terez que cela n' a rien a voir avec les arretes dont 
nous discuttrlns ce matin. Eh bien si! Et je m'adresse mainte
nant au Con•il federal. S'il est serieux et s'il veut reellement 
lutter contre cette peste qu'est la speculation immobiliere - et 
je sais qu'il leveut - il faut que, sur les autres fronts, il prenne 
les mesures qui1$'1ffl.11\pOsent. Et lä, les mesures ne sont pas pri
ses. Vous lesavez, dans la nouvelle loi sur le blanchiment d'ar
gent, la neglige.nce n'est pas punie, la loi ne sert donc ä rien. 
Vous savez que les sequestres sur les comptes douteux ne 
sont que raremeirnt accordes, ä deux exceptions pres ces deux 
dernieres armees, et vous savez que le departement de M. Kol
ler n'applique l'entraide judic.iaire internationale que d'une 
fa9on tres Pa:fl'cOimonieuse. J'ai note un certain nombre d'exem
ples tout a fait ahurissants sur la speculation ä Geneve, a Zu
rich et a Bäle, CJ!l.10 je n'ai pas le temps d'exposer, mais vous 
savez tous a quels ravages se livrent dans nos villes les preda
teurs de l'immobilier: ce gangsterisme des temps modernes, 

vous savez qui le paie: ce sont des gens normaux. comme 
vous et moi, ce sont les locataires qui paient les profits de ces 
predateurs. 
Mais la racine du mal. eile est dans le capital en fuite. dans le 
manque de transparence des comptes ä numero. dans l'ar
gent sale qui afflue - et qu1 est estime aujourd hu1 ä 500 m1l
liards de francs de depöts. Si le Conseil federal veut lutter 
contre la specu!ation. c'est lä qu il doit prendre des mesures 
legislatives et edicter des ordormances. il le peut. 
J'ai cite tout ä !'heure trois exemples: entraide. sequestre et 
introduction de la negligence dans la loi que nous discuterons 
dans six mois. contre le blanch1rnent d'argent. S'il ne prend 
pas ces mesures. s · i! ne lutte pas lui-meme contre ces fleuves 
boueux d'argent sale et gris qui s·engouffrent dans l'Emirat 
helvetique, 11 ne mettra pas fin ä la moindre speculation par au
cun arrete qu, portera sur des delais, sur une mini-transpa
rence ou meme sur des moyens autonomes dont les specula
teurs devraient faire usage pendant quelque temps. 
Je voterai pour rentree en matiere sur tous les arretes mais je 
demande au Conseil federal de mettre fin, par les moyens que 
j'ai indiques, ä l'afflux de l'argent sa!e qui permet la specula
tion en Suisse. 

Hänggi: Ich bin teilweise erstaunt über die Argumente, die ge
gen diese Sofortmassnahmen vorgebracht wurden. Auf der ei
nen Seite wird von Schaumschlägerei geredet, von Alibiübun
gen. von Massnahmen. die nichts nützen, auf der anderen 
Seite wird gewarnt vor negativen Auswirkungen. sei es bei der 
Verschärfung der Wohnungsnot oder bei erneuten Preisstei
gerungen. Was stimmt? Richtig ist, dass diese Massnahmen 
kein Wunderheilmittel sind und es auch nicht sein können. Si
cher ist aber, dass sie ein Wegweiser sind an einem Wegkreuz. 
ein Wegweiser, der die Bodenpolitik in eine andere Richtung 
bringen kann. Es darf-doch nicht unsere Absicht sein, auf dem 
Weg, auf dem wir uns befinden. weiterzugehen. als ob nichts 
wäre. Mit diesen Sofortmassnahmen steht deshalb nicht mehr 
und nicht weniger auf dem Spiel als die Glaubwürdigkeit unse
res Parlaments. Wir brauchen dringend eine Beruhigung auf 
dem Bodenmarkt. damit die Folgemassnahmen im Bereiche 
der Raumplanung, der Baugesetzgebung, der Kapitalbe
steuerung und des neuen Bodenrechtes getroffen werden 
können. 
Nun einige Bemerkungen zu den Argumenten, wie sie gegen 
diese Beschlüsse, insbesondere gegen die Bundesbe
schlüsse A, Bund C, vorgebracht worden sind. Beim Bundes
beschluss A wird von Angst vor der Bürokratie gesprochen. 
von Angst vor einer neuen Preiswelle. von Angst vor den Publi
kationen. Wer hat aber eigentlich Angst? Sicher nicht die jun
gen Menschen. die jungen Familien, welchen der Ist-Zustand 
die Möglichkeit von einem Eigenheim, von Wohneigentum ab
solut unmöglich macht. Sicher auch nicht jene 70 Prozent der 
Schweizer. die überhaupt kein Wohneigentum haben. Es ist 
bezeichnend, dass sogar gegen die Veröffentlichung nun 
Sturm gelaufen wird, gegen eine Veröffentlichung, wie sie zum 
Teil in den Kantonen über hundert Jahre Praxis ist. Auch hier 
die Frage: Wer hat denn eigentlich Angst? Ich meine. saubere 
Geschäfte brauchen die Oeffentlichkeit nicht und nie zu 
scheuen. 
Zum Bundesbeschluss B. Die Belastungsgrenze ist zugege
benermassen nicht ganz unproblematisch. Ich meine aber, 
dass sie auch eine wichtige sozialpolitische Komponente 
beinhaltet, indem sie die Besitzer eher zu Eigentümern als nur 
zu Verwaltern macht. 
Den grössten Widerstand erfährt der Bundesbeschluss C. 
Wenn beim Bundesbeschluss A von Spekulanten, von Kaska
denkäufen und -verkäufen die Rede ist, so ist es unbestreit
bar, dass auch im Bereich der Pensionskassen Sünden be
gangen wurden. Nicht primär um zu spekulieren, sondern rein 
aus der Situation heraus, dass ein grosses Volumen vorhan
den ist und dass damit auch bei überzahlten Preisen immer 
noch eine gute Rendite herausschaut. 
Herr Siel hat sich sehr wirkungsvoll für seine Pensionskasse 
gewehrt; eine sehr grosse und an sich sicher gute Kasse. Aber 
wollen wir letztlich den grössten Teil des Bodeneigentums den 
Pensionskassen zuschanzen? Dafür bin ich nicht Die kleinen 
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Kassen müssen in dieser Debatte einmal mehr dafür herhal
ten. dass die grossen Kassen noch grösser werden können. 
Ich möchte die soziale Einstellung der meisten dieser Kassen 
überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich werfe den Pensions
kassen vor. in den letzten Jahren wenig Innovationsfreudigkeit 
gezeigt und wenig Mut gehabt zu haben. um neue Modelle der 
Eigentumsförderung mitzufinanzieren. Die 25-Prozent
Grenze. die umstritten ist, ruft auch nacn meinem Dafürhalten 
nach einigen Ausnahmen. so insbesondere bei der Möglich
keit der Renovationen. der Umbauten. Wertvermenrungen. die 
nicht zu den 25 Prozent gerechnet werden sollten. aber auch 
bei der Wohnbau- und Eigentumsförderung. Ich habe einen 
entsprechenden Antrag eingereicht. 
Ich unterstütze alle drei Beschlüsse des Sofortmassnahmen
paketes des Bundesrates, nicht. weil ich an ein Wunder 
glaube. aber weil ich überzeugt bin. dass sie ein taugliches 
Mittel sind. um die Situation auf dem Bodenmarkt zu beruni
gen. Inflations- und Spekulationsmentalität zu brechen. 
Ich hoffe, dass unser Rat den Mut hat. hier und heute mehr zu 
tun. als nur ein Zeichen zu setzen. 

Präsident: Herr Thür hat das Wort für eine persönliche Erklä
rung. 

Thür: Herr Hess wirft mir vor. ich stelle einen Antrag. obwohl 
ich schon die Kommissionssitzung damit rund zwei Stunden 
belastet habe. Angesichts der etwas ermüdenden Diskussion 
möchte ich eine kleine Entspannungsübung und Herrn Hess 
einen kleinen Dreisatz zur Auflösung vorschlagen. Ich habe 
nachgeschaut: Das Protokoll umfasst 87 Seiten. die Sitzung 
dauert 14 Stunden, sämtliche von mir vorgetragenen Voten 
umfassen zwei Seiten; das gibt nach meiner Rechnung, wenn 
Sie schnellrechnen können - 840:87x2 - genau 18 Minuten. 

Eisenring: Darf ich dort anknüpfen, wo Herr Moritz Leuen
berger grundsätzliche Bemerkungen angebracht und erklärt 
hat, wir hätten im Bodensektor keinen Markt mehr. Das Heil· 
mittel. wenn kein Markt mehr besteht. liegt darin. wieder einen 
zu schaffen. Dieser Problematik können wir nicht ausweichen, 
wobei wir allerdings mit zwei schwierigen Voraussetzungen zu 
kämpfen haben. nämlich erstens dass der Boden nicht ver
mehrbar ist und zweitens dass dem Boden nach unserer 
Ueberzeugung eine soziale Verantwortung zuzumessen ist. 
Nun möchte ich aber darauf hinweisen. dass die Entwicklung, 
die wir leider in unserem Land feststellen müssen. diejenige al
ler sozial fortschrittlichen Länder ist. Nur die Planwirtschafts· 
länder kennen diese Entwicklung nicht. Denen laufen die 
Preise nicht davon, dafür aber, wie die letzte Zeit zeigt, die 
Menschen! 
Zur bundesrätlichen Botschaft. die etwas knapp ausfiel: Die 
verfassungsrechtlichen Ausführungen sind mindestens als 
mager zu bezeichnen. In der Not gilt kein Gebot. Diesem 
Grundsatz folgt der Bundesrat und holt Gutachten ein. Das ist 
sein gutes Recht. Aber er geht hier einmal mehr das Risikoei
ner Verfassungsgerichtsbeschwerde ein. Ich glaube nicht. 
dass ein Teil der vorgeschlagenen Massnahmen verfassungs
rechtlich zu vertreten ist. 
Ich möchte insbesondere darauf hinweisen, dass - ob die Vor
lage nur drei, fünf oder zehn Jahre Gültigkeit hat; während die
ser Zeit gibt es immer die Möglichkeit einer Verlängerung -der 
Bundesrat die Massnahmen wieder, auch zwischenzeitlich, 
zurückrufen kann; davon ist dann in der Botschaft nirgends 
die Rede. Sie wissen: Wenn sich dieser ganze Kontrollappa
rat, der Bewilligungsapparat einmal installiert hat, dürfte er 
kaum mehr zu beseitigen sein. 
Die Frage: Wenn wir einen neuen Markt schaffen wollen - um 
bei der Terminologie von Herrn Leuenberger zu bleiben -, so 
müssen wir uns mit zwei Dingen auseinandersetzen: Auf der 
einen Seite mit der möglichen Nachfragedämpfung, was aber 
zu einer Steuerung der Nachfrage führen könnte - dies 
schliesslich auch im Wohnungsbau, wie die Planwirtschafts
staaten zeigen - und auf der anderen Seite mit der Angebots
steigerung. Muss denn bereits eingezontes Land nicht endlich 
zum Verkehrswert besteuert werden, muss zwar eingezontes, 
aber nicht ins Angebot gelangendes Land, das weiterhin bäu· 

1 
erlich betrieben wird, auf alle Zeiten hinaus die BundesoiJ.:l 
garantien geniessen. in der Annahme, dass das Land ;~·
nächsten Generation noch einmal das Zwei- und Dreifactiii 
bringt? Muss nicht ein Angebotszwang eingefüh 
Muss ein Erschliessungszwang eingeführt werden. 
- wenn einmal eingezont ist - Rückzonungen verbieten. um il 
nen Gemeinden einen Riegel zu stossen. in denen die 9-
wohner. nachdem sie sich einmal etabliert haben. unter Siel 
bleiben und keine «fremden Fötzel» mehr auf ihrem Te!Tllil 
wohnen lassen wollen? 1 
Insbesondere fehlen in der bundesrätlichen Botschaft u~ 
natürlich auch in oer Vorlage Jedwelche Bestimmungen ubg 
die nötige Zwangsamortisation der Hypotheken. Die Zwangs 
amortisat1on der Hypotheken ist vom Bundesrat zwar vor etw1 
1 O Jahren abgelehnt worden. So wird darüber heute kein einzi 
ges Wort verloren. Dagegen wird erklärt. man könne bis 81 
Prozent des Verkehrswertes belasten. Heisst das dann etwa 
dass diejenigen. die heute mit 40 Prozent belastet haben. ai.i 
80 Prozent ansteigen. um sich wieder Geld zu beschaffen. mi 
dem sie weiteres Land erwerben können? Die kontraproduh 
tive Wirkung solcher Bestimmungen ist nicht zu übersehen. 
Das Hauptproblem der Vorlage besteht darin, dass wir mit kle 
nen Massnahmen etwas zu tun gedenken, wo die entsche 
denden Massnahmen bei den Kantonen und Gemeinden voi 
gekehrt werden sollten. Bewahren Sie sich im eigenen lntei 
esse vor der Situation. dass der Bund mit seinen Massnahme1 

was Sie auch beschliessen. wir sind gegen alles - ins Leer, 
stösst und am Schluss wir den Schwarzen Peter der Unfän1c 
keit in der Hand haben. • 
Schwergewichtig geht es um die Durchführungsmassnahme1 
bei den Kantonen und Gemeinden, und dort weiss man, das 
der Bund mindestens bisher - sich nicht durchsetzet 
konnte. Wir müssen uns vor Illusionen hüten. Was ich heut1 
gehört habe, war nur eine Ansammlung von Illusionen im pos1 
tiven und im negativen Sinn. Wir brauchen schon etwas Ve1 
nunft im Staate Schweiz. und dies betrifft in diesem konkrete1 
Fall die Kantone und die Gemeinden. 
Ich bitte den Bundesrat, die Verantwortlichkeiten in diese 
Richtung endlich klar festzulegen. 

Rechsteiner: Im «Tages-Anzeiger»-Magazin vom letzten Wo 
chenende konnten wir wieder einmal lesen, wie es um die Ver 
mögensverteilung in unserem Land bestellt ist. Die ärmerer 
50 Prozent unserer Bevölkerung besitzen ganze 2 Prozent dei 
Vermögens. also praktisch nichts; dafür besitzen die reichster 
2 Prozent 40 Prozent des Vermögens. Das ist eine enorme Un 
gleichheit, und diese wird durch die Verhältnisse auf dem Bo 
denmarkt noch verschärft. Die Minderheit der Bodenbesitze 
erzielt teilweise riesige arbeitslose Gewinne. Das NationalE 
Forschungsprogramm «Boden» hat ja bestätigt, dass sich die 
Bodenpreise innert sechs Jahren etwa verdoppelt haben 
Diese Zahlen liegen weit über dem Wirtschaftswachstum, wei1 
über der Teuerung, aber vor allem weit über der Lohnentwick 
lung. Die jährliche Grundrente - dieses Einkommen ohne Ar· 
beit- ist in der Schweiz vor Jahreh einmal auf rund 5 Milliarden 
Franken geschätzt worden. Heute wäre es vermutlich noch 
weit mehr. Dieses Geld fliesst in die Tasche der meistens 
schon Reichen, der Bodenbesitzer. Die Gewinne fallen aber 
nicht vom Himmel; sie müssen erarbeitet werden, sie müssen 
in erster Linie bezahlt werden durch die grosse Mehrheit der 
Mieterinnen und Mieter. Was heute mit dem Boden passiert, ist 
eine gewaltige Umverteilung von unten nach oben, also von 
den Aermeren zu den Reicheren. Und die Not der einen im Be
reich des Bodens ist der Gewinn der anderen. Die Ursache für 
diese Verhältnisse ist zweifellos das heutige Bodenrecht, das 
eigentlich nichts anderes ist als ein Boden-Unrecht. 
Die Sofortmassnahmen des Bundesrates sind auf dem Hinter
grund dieses Befundes nicht falsch; sie vermögen vielleicht et
was zu dämpfen, aber sie ändern nichts an diesem zentralen 
Boden-Unrecht. Die Hauptschwäche des Paketes besteht 
also nicht in dem, was vorgeschlagen wird, sondern in dem, 
was nicht vorgeschlagen wird. Es ist zu bedauern, dass ver
passt wurde. tiefergreifende Massnahmen vorzuschlagen und 
durchzusetzen. In diesem Sinne ist es zum Beispiel enttäu
schend, was der Bundesrat zu unseren Vorstössen zur Einfüh-

michael.tellenbach
Textfeld



N 1333 Bodenrecht im 

rung eines Einspracherechts gegen spekulative Geschäfte mit 
dem Boden zu sagen hat oder zu den Vorkaufsrechten für ge
meinnützige Wohnträger und für die Gemeinden. Es wird ein
fach auf später vertröstet. Das ist bei der heutigen Lage auf 
dem Bodenmarkt unhaltbar. Oder. um auf Herrn Blocher zu
rückZukommen: Er mag recht haben. wenn er sagt, dass die 
Politiker an der heutigen Misere mitschuldig seien. Mitschul
dig aber nicht. weil sie gehandelt hätten, sondern weil sie nicht 
gehandelt haben: sie sind in dem Sinne mitschuldig gewor
den, dass sie nichts getan haben. Oder: Wenn jemand Lände
reien besitzt, wie sie Herr Blocher offenbar besitzt. die weitge
hend nicht in der Bauzone eingezont sind. dann versteht man 
natürlich auch. weshalb für ihn die Bürokratie der Sündenbock 
ist. 
Aber die Mehrheit der Mieterinnen und Mieter. die dauernden 
Mietzinserhöhungen ausgesetzt ist oder Schweizerinnen und 
Schweizer, welche an der Erhaltung unserer Landschaft noch 
ein Interesse haben und die Schweiz nicht im Stil der letzten 
dreissig Jahre zubetoniert haben wollen. haben natürlich ein 
anderes Verständnis von der Notwendigkeit staatlichen Han
delns. Sie befürworten beispielsweise eine Mietzinskontrolle, 
sie befürworten auch eine griffige Raumplanung und ein
schneidende rechtliche Massnahmen. Zu gut können sie be
schreiben. was von den Marktapologien des Herrn Eisenring 
zu halten ist. Diese Marktapologeten hatten Ja bisher die 
Macht, sie und die Mehrheit in diesem Parlament. Trotzdem 
sind diese Verhältnisse eingetroffen. 

M. Segond: Ces dernieres annees. la speculation a fait littera
lement exploser le marche immobilier. Chacun de nous a pu le 
constater: les immeubles ont passe de main en main, certams 
plusieurs fois par annee. prenant de plus en plus de valeur a 
chaque transaction. Tous les criteres traditionnels, tels que le 
rendement ou la valeur du sol, ont vole en eclat La loi de I' offre 
et de la demande s'est pleinement deployee. Les biens immo
biliers ont ete traites comme des biens mobiliers. Et le marche 
immobilier est devenu une sorte de marche boursier. 
Face a cette situation qui provoque a juste titre l'indignation de 
nombreux citoyens, il est important et urgent de marquer une 
volonte politique. C'est ce qu 'a fait le Conseil federal. 
Les propositions du Conseil federal ne repondent pas a tous 
les problemes et n'utilisent pas tous les moyens. Elles ne 
repondent pas a tous les problemes en ne tenant pas suffisam
ment compte de cette forme de propriete immobiliere repan
due en Suisse romande, qu'est la societe immobiliere qui fac1-
lite de nombreux abus. Les propositions du Conseil federal 
n'utilisent pas non plus tous les moyens de casser la specula
tion teile que la fiscalite ou, a plus long terme, l'encourage
ment plus reel, plus important a ces promoteurs a but ideal 
que sont les cooperatives, les fondations ou d'autres associa
tions de citoyens. 
Toutes ces insuffisances sont comprehensibles: il n·est evi
demment pas possible de regler ces problemes compiexes 
dans le cadre de mesures urgentes et provisoires. Mais une tn

suffisance doit en tout cas etre reparee: c·est celle qui a trait a 
la publicite des transactions immobilieres. 
A Geneve, les speculateurs ont eu la täche largement facilitee 
par un jugement du Tribunal federal qui a supprime cette pu
blicite cantonale des transactions immobilieres, a un moment 
ou, precisement, le prix des terrains et des immeubles explo
sait. Je crois qu'il est aujourd'hui non seulement necessaire 
mais indispensable de reintroduire cette publicite: les promo
teurs immobiliers peu scrupuleux ont, a l'evidence, horreur de 
travailler au grand jour. Nous ne devons donc pas permettre 
plus longtemps aux plus malins de cacher leurs scandaleux 
profits par le secret des transactions. Tous ceux qui ont ex
amine objectivement cette question le savent et le disent. La 
transparence du marche immobilier est la cle la plus impor
tante pour lutter contre la speculation. Les responsables du 
programme national de recherche sur le sol le disent et le 
prouvent. A Geneve, les milieux immobiliers et de locataires, 
qui sont rarement d'accord, le sont en tout cas sur ce point: il 
taut retourner a la publicite des montants des transactions im
mobilieres sur le plan national ou, a tout le moins, sur le plan 
cantonal. 
12-N 

Enfin, la speculation immobiliere n'a pas que des consequen
ces economiques, financieres ou rneme urbanistiques. Elle a 
surtout des consequences humaines qui, pour des personnes 
ägees ou des familles. peuvent etre terribles. C' est pourquoi la 
!utte contre la speculation fonciere est etroitement liee a la revi
sion du droit de bail: ces immeubles qui sont achetes. vendus, 
une ou plusieurs fo1s. a des prix surfaits. sont, au bout de la li
gne. finances par les locataires. De ce fait les hausses de loyer 
pratiquees au moment du changement de locataire atteignent 
des sommes que ne Justifient rn le logement ni sa remise en 
etat Des centaines de locataires a Geneve rei;;o1vent des 
conges a buts purement speculatifs qu1. pour des familles 
nombreuses ou pour des personnes ägees qui ont toujours 
habite le meme 1mmeuble, peuvent avoir des consequences 
dramatiques. 
Face a cette Situation, il laut avoir une volonte politique ferme 
et claire de remettre de l'ordre. C'est pourquo1 je vous invite a 
voter l'entree en matiere sur les arretes A et B. Meme si ces 
mesures n·ont qu'un caractere provisoire, meme si elles ne 
repondent pas a tous les problemes provoques par la specula
tion. elles permettent de manifester une volonte politique 
ferme de donner un signal clair a l'opinion publique. par lequel 
le Conseil national dit aux speculateurs: «Stop, cela suffit c'est 
assezl» 

Reichling: Wir stehen offensichtlich vor einer schwierigen Auf
gabe. das hat die Eintretensdebatte gezeigt. Wir sehen auch. 
dass der Erfolg der vorgeschlagenen Massnahmen unter
schiedlich beurteilt wird, durch fast alle parteipolitischen Rei
hen hindurch. 
Zwei Phänomene schaffen uns Schwierigkeiten: Dies ist ein
mal der aus dem Gleichgewicht geratene Markt für Liegen
schaften und Wohnungen. Diese Marktverzerrung hat zu den 
teilweise wirklich unerträglichen Preissteigerungen geführt. 
Auf der anderen Seite ist es die Spekulation, die natürlich über
haupt nur florieren kann, weil dieses Marktungleichgewicht 
besteht. Wenn der Primäreffekt nicht vorhanden wäre. könnte 
auch nicht spekuliert werden, auf alle Fälle nicht in diesem au
genfälligen Ausmass. 
Nun müssen wir uns natürlich bewusst sein: Die wirksamen In
strumente zur Bekämpfung beider Phänomene liegen heute 
vollständig in kantonaler Kompetenz: Das Raumplanungs
gesetz gibt den Kantonen alle Möglichkeiten, zweckmässige 
Planungs- und Baugesetze zu schaffen. Die Kantone können 
diese Gesetze zweckmässig anwenden. Es fehlt nicht an einer 
Bundeskompetenz an die Kantone. Es ist primär Aufgabe der 
Kantone, den Markt in Ordnung zu bringen. Die Situation ist 
auch in der Schweiz recht unterschiedlich: Die Verhältnisse 
sind nicht in allen Kantonen gleich. Was mich am meisten er
staunt, ist die Tatsache. dass die Kantone selbst in Lethargie 
verharren und nicht tätig werden. 
Auch gegen die Spekulation ist das beste Instrument die Kom
petenz der Kantone. Mit Sicherheit dai, wirksamste Mittel ist 
die Abschöpfung der Gewinne, und diese liegt in kantonaler 
Kompetenz: Jeder Kanton kann Grundstückgewinne ab
schöpfen, er kann sie bei kurzfristigen Wiederverkäufen sogar 
extrem stark abschöpfen. Er kann damit die eigentliche Spe
kulation vollständig unterbinden; das ist kantonale, nicht Bun
deskompetenz. 
Wir sind nun in der ungemütlichen Lage, dass wir wegen der 
Lethargie der Kantone auf Bundesstufe Not- und Sofortmass
nahmen erlassen sollten, um eine Welt zu heilen, die eigent· 
lieh von den Kantonen, vielleicht teilweise sogar von den Ge
meinden, geheilt werden müsste. 
Dieser kantonale Bereich steht hier nicht zur Diskussion, ob
wohl dazu sehr viel gesagt worden ist, Stichworte wie bei
spielsweise Baumarktverflüssigung oder Erschliessung von 
Bauland. Das sind alles kantonale Angelegenheiten. Darüber 
sollten wir hier nicht sprechen. und ich möchte nur ein Wort 
dazu sagen: Ich bin nicht der Meinung, dass wir in der Zeit der 
absoluten Bauhochkonjunktur mit vermehrtem Bauen und der 
raschen Ausschöpfung der vorhandenen Bauzonen das Pro
blem lösen können. Wenn schon, dann kommt nur die bes
sere Ausnützung der schon überbauten oder fertig erschlos
senen Parzellen und der schon vorhandenen Gebäude in 
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Frage, um kurzfristig eine Entlastung zu bringen. Tatsächlich 
gibt es sehr viele schlecht genutzte Räume im Gewerbe- und 
Wohnsektor, die rasch eine Entlastung bringen könnten, mög
licherweise mit ganz einfachen kantonalen Gesetzesanpas
sungen. Die uns vorgeschlagenen Mittel tragen alle die Gefahr 
in sich, kontraproduktiv zu wirken. 
Ich komme zum Hauptzweck meines Votums: Wenn wir wol
len. dass der Bund in drei oder fünf Jahren wirksame Not
massnahmen ergreift. so ist dies nur möglich, wenn wir Mass
nahmen beschliessen, zu denen der Bundesrat voll stehen 
kann. Ich rate Ihnen also dringend an. bei dieser grossen Zahl 
von Einzelanträgen nur solchen zuzustimmen. die auch vom 
Bundesrat für richtig anerkannt werden. Wir dürfen nicht glau
ben, dass der Bundesrat. wenn wir ihm etwas aufzwingen. das 
er für schädlich oder unnötig hält, in der Lage ist, in wenigen 
Jahren etwas Wirksames zustande zu bringen. 
Mein dringender Appell: Stimmen Sie in allen Punkten nur An
trägen zu, die vom Bundesrat befürwortet werden: Dann kann 
er in den nächsten drei bis fünf Jahren zeigen, ob er mit diesen 
Mitteln die Notsituation tatsächlich sanieren kann. Dann kön
nen wir daraus auch die Schlussfolgerungen für das Verhalten 
nach Ablauf dieser Frist ziehen. 

Flscher-Hägglingen: Ich glaube, es ist heute sehr viel Richti
ges an diesem Pult gesagt worden, aber auch sehr vieles, das 
einer näheren Prüfung nicht standhalten würde. 
Wir müssen mit all jenen einiggehen, die gesagt haben. die 
heutige unbefriedigende Situation sei auf die gestörten Markt
verhältnisse zurückzuführen. Als einer, der von Berufes wegen 
tagtäglich mit dem Grundstückhandel in Berührung kommt, 
stelle ich fest: Die Nachfrage an Boden ist gegenwärtig ausser
ordentlich gross; es gab noch keine Zeit. in der so viele Eigen
heime gebaut wurden wie heute. Das muss auch einmal ge
sagt werden. Es wird immer so getan, als seien die Hürden 
heute so hoch, dass der einzelne überhaupt kein Haus mehr 
bauen könne. Das stimmt in der Praxis überhaupt nicht: 
Schauen Sie sich einmal die Ueberbauungen an! 
Es wurde auch gesagt, der Boden werde heute vielfach nur 
noch für die Anlage gekauft. Auch das stimmt nicht: Die Käufer 
kaufen das Land, damit sie es überbauen oder selbst bewoh
nen können. Es ist so, dass die meisten Käufer heute die 
Grundstücke viel schneller erschliessen und überbauen wol
len, als sie das wegen all der vielen Vorschriften können, die 
vorhanden sind: Schauen Sie sich doch einmal die Auflagen 
an. die einem Bauwilligen gemacht werden; lesen Sie einmal 
die seitenlangen Baubewilligungen. die bald nicht mehr ohne 
juristische Hilfe ausgedeutscht werden können. 
Wenn Sie dann endlich eine Bewilligung haben, dann kommt 
das lange Einsprache- und Beschwerdeverfahren, vor allem 
von Leuten verursacht, die vor vier, fünf Jahren ein Haus ge
baut haben und das Gefühl haben, es soll niemand mehr bei 
ihnen wohnen. weil sie ins Grüne gezogen sind. Hier müssen 
wir uns vielleicht auch an der Nase nehmen. 
Es ist auch nicht so, dass Immobiliengesellschaften und Bau
konsortien nur gegründet werden, damit sie spekulative Ge
winne erzielen: Heute kann der einzelne vielfach ein Grund
stück nicht mehr selber erschliessen. Es braucht ein speziali
siertes Unternehmen, das Bescheid weiss über all die Vor
schriften und auch über die Mittel verfügt, die zum voraus in
vestiert werden müssen, damit eine Erschliessung überhaupt 
möglich wird. Hier können nur noch grosse Unternehmen tätig 
werden. 
Es ist vorhin gesagt worden, dass dieses Problem im Bereich 
des kantonalen Rechts liegt. Das ist richtig. Die öffentliche 
Hand müsste nun endlich Ernst machen mit ihrer eigenen For
derung, der Boden müsse besser ausgenützt werden. Die öf
fentliche Hand hat die unsinnigen Ausnützungsziffern erfun
den. Sie ist es, die verbietet, dass man alte Bausubstanzen 
ausbaut. Nehmen Sie einmal die vielen Scheunen, die in unse
rem Land leer stehen, diese dürfen nicht genutzt werden für 
Wohnraum, weil dies wegen irgendeinem Paragraphen nicht 
möglich ist. Ich habe kürzlich gelesen, dass in einer Stadt 
keine weiteren Hochhäuser mehr gebaut werden. Bei diesen 
hohen Preisen muss aber wieder vermehrt in die Höhe gebaut 
werden! Das ist doch die beste Ausnützung, und das behin-

dert wirklich niemanden. Warum können Büroräume nicht im 
10. oder 11. Stock liegen - statt dass Flächen mit nur zwei oder 
drei Stockwerken überbaut werden? Hier müssen die Ge
meinde- und Kantonspolitiker tätig werden und ihre Ansichten 
zum Teil grundlegend ändern. 
Ich lehne diese drei Beschlüsse ab, weil sie mich vor allem von 
der Vollzugsseite her nicht befriedigen. Man sagt zwar, diese 
Vorschriften tangierten nur einen ganz kleinen Teil der Hand
änderungen. Das ist eben in der Praxis nicht der Fall: Bei jeder 
Handänderung muss geprüft werden, ob diese drei Be
schlüsse zur Anwendung kommen. Es braucht Abklärungen, 
Bescheinigungen, Bewilligungen usw., und dann haben wir 
genau dieselben Verzögerungen bei der Abwicklung von 
Handänderungen wie im Baubewilligungsverfahren. Wir soll
ten ehrlich sein und der Bevölkerung keinen Sand in die Au
gen streuen: Mit unseren Beschlüssen wecken wir sehr 
grosse Erwartungen. und die Ernüchterung wird in zwei bis 
drei Jahren recht gross sein. 
Deshalb kann ich diesen Beschlüssen nicht zustimmen. 

Bühler, Berichterstatter: Wir stehen am Ende einer wieder lan
gen Eintretensdebatte. Ich möchte deshalb nicht auf die ein
zelnen Votanten und nicht auf Ihre Begründungen eintreten. 
Das ist nämlich, wie mir Altmeister Paul Eisenring in freundli
cher Weise mitteilte, nicht Sache der Kommissionssprecher, 
sondern Sache des Bundesrates. und daran will ich mich hal
ten. Darum meinerseits nur eine kurze. zusammenfassende 
Schlussbemerkung. 
Es ist nach wie vor ungewiss, was die Sperrfrist wirklich bringt. 
Aber einmal müssen wir irgendwo beginnen, um den ganz kla
ren Missbräuchen auf dem Bodenmarkt zu begegnen, besser 
heute als erst morgen. Der Bodenmarkt wird auch ganz we
sentlich von psychologischen Momenten beeinflusst. Wir sind 
uns in der Kommission im klaren, dass die Sperrfrist weder ein 
Wundermittel noch ein Patentrezept ist, das die Bodenfrage 
und die Spekulation mit einem Schlage lösen würde. Aber es 
sprechen gute Gründe dafür, wenn man sich die Erfahrung 
beim landwirtschaftlichen Boden zunutze macht. Die Argu
mente, die Sperrfrist verknappe das Angebot, sie sei in bezug 
auf den Preis sogar kontraproduktiv, sind fehl am Platze. Le
sen Sie den Text der Ausnahmen und der vorzeitigen Bewilli
gungsmöglichkeiten ganz genau durch, und dann werden Sie 
erkennen, dass mit Ausnahme der kurzfristigen Spekulation 
kaum etwas anderes davon ernsthaft betroffen ist. Zudem 
müssen Sie die drei vom Bundesrat unterbreiteten Beschlüsse 
plus die Revision der Raumplanungsverordnung als Ganzes. 
als Paket betrachten, und dann kann wahrlich nicht von einer 
Verengung des Angebotes gesprochen werden. 
Wenn man die massive Kritik am Beschluss A, also an der 
Sperrfrist, und deren Herkunft analysiert, kommt man zum 
Schluss. so laut aufschreien könne nur jemand, der etwas zu 
befürchten hat! Also ist der Beschluss sicher nicht ganz wir
kungslos. Die beiden Bundesbeschlüsse B und C gehen 
marktwirtschaftlich in die richtige Richtung, sie vermindern 
nämlich die Nachfrage. Das wirkt zwar nicht gegen die Speku
lation wie der Beschluss A. aber es wirkt preisdämpfend. Das 
geballte Sperrfeuer, das insbesondere auf den Beschluss C 
hier abgefeuert wurde, erstaunt mich doch ein wenig! Man 
scheint zu vergessen, dass während der Atempause, die uns 
diese befristete Sofortmassnahme gibt. langfristige Massnah
men auch auf der Angebotsseite geschaffen werden sollen. 
Die riesigen Summen, die von selten der institutionellen An
legerin den nächsten Jahren nachfragesteigemd auf dem Bo
den- und Liegenschaftsmarkt erscheinen, werden, auch wenn 
sie nicht spekulativer Absicht sind, durch die übergrosse 
Nachfrage zu einer weiteren, nochmaligen Preissteigerung 
führen. Verhelfen wir doch mit der Zustimmung zu diesen drei 
Bundesbeschlüssen dem Bundesrat zu einem kleinen Zeitge
winn, damit er Strategien entwickeln kann, um das Uebel an 
der Wurzel anzupacken. 
Ich bitte Sie nochmals namens der Kommission: Stimmen Sie 
den Anträgen, wie sie auf der Fahne vorliegen, also den Be
schlüssen A, B und C, zu, und lehnen Sie die Nichteintretens
anträge ab. 
Der Bundesbeschluss D ist derart systemfremd, dass sich 
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· lange Ausführungen dazu sicher erübrigen. Ich möchte Ihnen 
deShalb namens der einstimmigen Kommission - mit Aus
nahme des Antragstellers - empfehlen, diesen Beschluss ab
iulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: Je serai tres bref. Tout a ete dit, 
~me si l'on n·a rien entendu de nouveau. La ma1onte des 
1ntervenants accordent une portee relative aux remedes envi
sages par le Consetl federal et, en toute obJectivite. il laut ad
mettre que les mesures envisagees n ·auront prat1quement au
cune influence sur !es prix des terrains a bätir. 
Au nom de la comrniss1on. nous vous recommandons de rati
fier la decision du mois de juin et d·entrer en matiere sur 
rarrete A: introduction de delai d'interdiction de revente des 
lmmeubles non agricoles. Suivant la teneur finale que nous lui 
donnerons. cet arrete permettra au moins d'eviter ces reven
tes excessives qui dejä. par leur publicite, derangent et jettent 
souvent une ombre sur 1 ·ensemble du marche immob1lier. Ces 
reventes ont egalement une influence nefaste sur le plan so
c!al lorsque des «petits malins» utilisent cette possibilite pour 
augmenter les loyers. II nous faut donc y mettre un frein. Vous 
aurez, lors de la discussion de detail, la possibilite de souscrire 
certains amendements qui donneront une couleur plus li
berale ou plus restrictive suivant votre decision. 
Cet apres-m1di, a la reprise des debats. le Conseil federal 
repondra aux 40 intervenants. En consequence. Je ne prends 
pas position mais je vous invite ä entrer en matiere sur les 
arretes A, B et C. Quanta l'arrete D, c'est une proposition qui 
est, a mon sens. impraticable. qui conduirait ä une paralysie 
du marche, alors que nous souhaitons un meilleur fonctionne
ment. Je vous recommande donc de ne pas entrer en matiere 
sur ce dernier arrete. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13. 1 O Uhr 
La seance estlevee a 13 h 10 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. Sofortmassnahmen 
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Bundesrat Koller: Sie haben bereits in der Junisession und 
auch heute die besorgniserregenden Verhältnisse auf dem 
Bodenmarkt eingehend diskutiert. Ich kann mich daher dies
bezüglich kurz fassen, zumal sich seither auf dem Boden
markt nichts Wesentliches geändert hat. 
Zwar ist zuzugeben, dass die Hypothekarzinssteigerungen 
eine erwünschte Nachfragedämpfung bewirken. Wir wissen 
aber keineswegs, wie lange die erhöhten Hypothekarzinsen 
diese nachfragedämpfende Wirkung ausüben werden. 
Nach der Auffassung des Bundesrates bleibt es daher bei fol
gender Situationsanalyse: 
Nach wie vor besteht eine ausgeprägte Knappheit an Wohn
und Gewerberaum. Der Mangel an baureifem Land und die 
Preissteigerungen halten ebenso an wie die Tendenz zur wei
teren Anonymisierung des Grundeigentums. Der Bodenmarkt 
ist zweifellos in den letzten beiden Jahren recht eigentlich aus
ser Rand und Band geraten. Nach Auffassung des Bundes
rates wäre daher ein weiteres Zu- und Abwarten im Sinne ei
nes Laisser-faire nicht mehr zu verantworten. 
Ich bin all jenen dankbar. die anerkannt haben. dass der Bun
desrat die Initiative zu diesen Sofortmassnahmen. die in bei
den Räten von Ihnen ausgegangen ist, rasch aufgenommen 
und Ihnen innert nützlicher Frist ein Sofortmassnahmenpaket 
unterbreitet hat. Dabei war sich der Bundesrat durchaus be
wusst. wie schwierig es ist, den Bodenmarkt vor allem kurz
fristig - zu steuern. Es liegt mir daher daran. noch einmal Ziel 
und Zweck dieses Sofortmassnahmenpakets auf dem Ge
biete des Bodenrechts klar herauszustellen. 
Der Bundesrat ist sich bewusst, dass es mit diesen drei dringli
chen Bundesbeschlüssen und mit der Totalrevision der Raum
planungsverordnung, die wir als einen Bestandteil dieses Pa
ketes in Aussicht genommen haben. zweifellos nicht gelingen 
wird, das Bodenproblem als solches zu lösen. Es wird uns da
mit auch nicht gelingen. Angebot und Nachfrage wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen. Aber der Bundesrat hat die begrün
dete Hoffnung, dass es uns mit diesen bodenrechtlichen So
fortmassnahmen gelingen wird, erstens die Spekulationsmen
talität zu brechen und die schlimmsten Auswüchse der Speku
lation zu bekämpfen und zu verhindern. zweitens die Nach
frage nach Boden immerhin zu dämpfen und das Angebot. so
weit dies ,m Rahmen von Sofortmassnahmen überhaupt mög
lich ist, auszudehnen mit dem Ziel. wenigstens eine Beruhi
gung und eine gewisse Stabilisierung des Bodenmarktes zu 
erreichen. Drittens geht es dem Bundesrat vor allem darum, 
mit diesen Sofortmassnahmen Zeit für eine verbesserte Ursa-

chentherapie zu gewinnen. Das und nichts mehr möchte der 
Bundesrat mit dem Ihnen unterbreiteten Sofortmassnahmen
paket erreichen. 
Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine Bemerkung 
zur Ursachenanalyse. Ich bin mit Ihnen durchaus einverstan
den. dass die Spekulation nicht in erster Linie die Ursache, 
sondern eine Wirkung der gestörten Verhältnisse auf dem 
Bodenmarkt ist. Exorbitante Spekulationsgewinne, hinter 
denen keinerlei echte Leistung steht sind für unsere Bevölke
rung zu Recht ein Aergernis. und sie zersetzen damit unsere 
staatliche Gemeinschaft. Daher ist der Bundesrat überzeugt, 
dass wir allen Grund haben, auch diese Auswirkungen der 
gestörten Verhältnisse auf dem Bodenmarkt zu bekämpfen. 
Im übrigen haben wir uns sehr bemüht und das ist die 
Hauptänderung gegenüber der Initiative Ihrer damaligen 
Kommission -, diese Bekämpfung der Spekulation immerhin 
so weit in eine gewisse Kausaltherapie einzubinden, als das 
im Rahmen von Sofortmassnahmen überhaupt möglich ist. 
Ich verweise auf den Bundesbeschluss über die Pfandbela
stungsgrenze, über die neuen Anlagevorschriften und über 
die Totalrevision der Raumplanungsverordnung. 
Dass aber ein Anschlussprogramm im Sinne einer vertieften 
und verbesserten Kausaltherapie unbedingt nötig ist, darüber 
bestehen beim Bundesrat keinerlei Zweifel. Zu diesem Pro
gramm einer verbesserten Kausaltherapie gehört aus unserer 
Sicht in erster Linie die Revision des Raumplanungsgeset
zes. Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes möchten 
wir vor allem fünf Ziele erreichen: Wir möchten eine bessere 
Abgrenzung zwischen Besiedlungs- und Landwirtschafts
gebiet erreichen, wir möchten die Bereitstellung von baurei
fem Land innerhalb der Bauzonen fördern. wir möchten die 
Siedlungsqualität fördern, wir möchten differenziertere Aus
nahmen in bezug auf die Bauten ausserhalb der Bauzonen, 
und nicht zuletzt möchten wir mit der Revision des Raumpla
nungsgesetzes vor allem das Instrumentarium zur Durchset
zung des Gesetzes verbessern. denn vieles wäre bereits 
heute möglich, wird aber mangelhaft durchgesetzt. Daneben 
wird zu diesem Anschlussprogramm auch die Weiterentwick
lung gewisser privatrechtlicher Institutionen gehören wie bei
spielsweise das Vorkaufsrecht für Mieter. 
Die Arbeiten zu diesem ganz zentralen Anschlussprogramm 
sind bereits im Gang. Wir werden die Vernehmlassung zum 
revidierten Raumplanungsgesetz noch diesen Herbst eröff
nen können. Im übrigen möchte auch ich hier an die Kan
tone und Gemeinden appellieren, die ihnen zustehenden 
weitreichenden - insbesondere fiskalischen, raumplaneri
schen und baupolizeilichen Kompetenzen wahrzunehmen. 
Ich denke vor allem an Vorschriften über das verdichtete 
Bauen, an die Erhöhung der Ausnützungsziffern, an effizien
tere Ausgestaltungen der Grundstückgewinnsteuer, an die 
Schaffung kommunaler Wohnanteilspläne. an kantonale oder 
kommunale Vorschriften über die Erhaltung von Wohnraum. 
Es wäre - da stimme ich mit Herrn Nationalrat Eisenring, 
aber auch mit Herrn Nationalrat Reichling vollständig überein 

staatspolitisch äusserst fatal, wenn man meinte, die Lösung 
des Bodenproblems einseitig vom Bund erwarten zu dürfen. 
Im Gegenteil. ohne tatkräftige Mitwirkung der Kantone und 
Gemeinden sind die bodenpolitischen Massnahmen des 
Bundes und zwar sowohl die heutigen Sofortmassnahmen 
wie spätere Anschlussmassnahmen zum vornherein zum 
Scheitern verurteilt. 
Man hat in der Diskussion angeregt, ob es nicht wirksamer 
gewesen wäre. wenn wir im Rahmen dieser Sofortmassnah
men gewisse Teile der Raumpla.nungsgesetzrevision vor
weggenommen hätten. Ich muss Ihnen sagen, das wäre 
unrealistisch, und dafür ist mir die Raumplanungsgesetz
revision auch zu gut. Der weite und breite Widerstand gegen 
einzelne Elemente der zu revidierenden Raumplanungsver
ordnung, die wir inzwischen in Vernehmlassung gegeben 
haben, haben uns überklar gezeigt, dass gerade beim zentra
len Punkt einer Neuordnung des Erschliessungsrechtes ein 
sehr. sehr schwieriger Meinungsbildungsprozess vor uns 
steht. Es wäre daher zweifellos unerwünscht und wenig sinn
voll, diese zentrale Raumplanungsgesetzrevision in zwei Pa
kete aufzuteilen. 
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Ertauben Sie mir nun noch einige Bemerkungen zu den drei 
dringlichen Bundesbeschlüssen. 
Bei der Ausgestaltung des Bundesbeschlusses über die 
Sperrfrist bei der Weiterveräusserung von Grundstücken 1m 
Siedlungsgebiet scheint uns - ich möchte Sie bitten. sich das 
bei den künftigen Entscheiden vor Augen zu halten mass
geblich: die Dauer der Sperrfrist in Kombination mit den Aus
nahmen, die Sie vorsehen. 
Der Bundesrat 1st überzeugt. dass einerseits mit der Dauer der 
Sperrfrist von fünf Jahren und anderseits mit einem doch recht 
differenzierten Ausnahmenkatalog - ich verweise vor allem auf 
Artikel 4 Buchstabe c mit der Bauträaerklausel - hier eine rich
tige Mitte gefunden worden ist; denn eine Sperrfrist überzeugt 
konzeptionell nur dann. wenn sie entweder kurz ist und hart 
greift oder aber wenn sie bei längerer Dauer - einen differen
zierten Ausnahmenkatalog aufweist. 
Nach den Beratungen in Ihren vorbereitenden Kommissionen. 
vor allem nach der Beratung in der Ständeratskomm1ss1on, 
besteht nun aber eine akute Gefahr. dass Sie eine sehr kurze 
Sperrfrist mit sehr vielen Ausnahmen kombinieren. Das wäre 
zweifellos eine fatale Uebung. denn wenn Sie eine sehr kurze 
Sperrfrist mit sehr vielen Ausnahmen kombinieren, dann kann 
man leicht voraussagen. dass die Effizienz sehr. sehr gering 
sein wird und dass der ganze Effekt dieses ersten dringlichen 
Bundesbeschlusses weitgehend darin bestehen wird. dass 
die verantwortlichen Entscheidinstanzen in den Kantonen ei
nen sehr grossen administrativen Aufwand zu treiben haben. 
Wir möchten aber nicht. aass man am Schluss sagen muss: 
Ausser Spesen - nämlich administrativem Aufwand - nichts 
gewesen! 
In bezug auf die Wirksamkeit dieser Sperrfrist für die Weiterver
äusserung von Grundstücken im Siedlungsgebiet bezie
hungsweise in bezug auf die Befürchtung, diese Sperrfrist 
könnte vor allem auf dem Wohnungsmarkt kontraproduktiv 
wirken, möchte ich Sie bitten, doch folgendes zu bedenken: 
Ich bedaure zwar mit Ihnen, dass wir keine gesamtschweizeri
sche Bodenstatistik haben. Hätten wir eine umfassende 
schweizerische Bodenstatistik, dann wäre selbstverständlich 
auch dem Bundesrat die inhaltliche Fixierung dieses Mass
nahmenkataloges viel. viel leichter gefallen. Nachdem das 
aber nicht der Fall ist, mussten wir uns, als wir unsere Mass
nahmen entwarfen, leider an wenige, sehr sektorielle wissen
schaftliche Untersuchungen halten. 
Immerhin möchte ich in diesem Zusammenhang auf eine Un
tersuchung hinweisen. die im Kanton Basel-Stadt durchge
führt worden ist. Der Kanton Basel-Stadt hat festgestellt. dass 
die Anzahl kurzfristiger Handänderungen, bei denen zudem 
ein Gewinn von mindestens 10 Prozent herausschaute. von 3 
bis 5 Prozent im Jahre 1985 auf 10 Prozent im Jahre 1988 an
stieg. Ich ziehe aus dieser Untersuchung folgende zwei 
Schlüsse: 
Erstens - ich glaube. das kann man nicht genug betonen 
blockiert die Sperrfrist nicht den ganzen Bodenmarkt. Daher 
sind Befürchtungen. dass deswegen die ganze Wohnungs
produktion zusammenbrechen könnte, zweifellos weit über
rissen. Ein ganz grosser Teil - ich glaube. ich kann aufgrund 
der vorliegenden Untersuchungen mit gutem Grund sagen: 
der weitaus überwiegende Teil - der Grundeigentümer ist 
durch diese Sperrfrist überhaupt nicht betroffen. Die Mass
nahme trifft aber jene, die wir wirklich treffen wollen, jene, die 
diese wiederholten Kaskadenverkäufe tätigen. 
Zweitens darf man aus diesen Untersuchungen doch folgern, 
dass der Trend zu kurzfristigen Verkäufen mit sehr grossen 
Gewinnen in der letzten Zeit ständig zugenommen hat und da
her unsere Sperrfrist in ihrer Wirkung wirklich zielkonform und 
adäquat sein wird. 
Dafür, dass die kontraproduktiven Wirkungen auf dem Woh
nungsmarkt nicht eintreten werden, sorgen die Ausnahmebe
willigungen, vor allem - ich verweise noch einmal darauf- die 
Bauträgerklausel. 
Zum zweiten dringlichen Bundesbeschluss. zur Pfandbela
stungsgrenze. Mit der Pfandbelastungsgrenze sollen gewisse 
Spekulationsfälle verhindert und die Nachfrage nach Boden 
gedämpft werden. Allen Unkenrufen zum Trotz handelt es sich 
offensichtlich um eine wirksame Massnahme. Wie liesse sich 

denn sonst erklären, dass seit dem Bekanntwerden des bun
desrätlichen Pakets zusätzliche Grundpfandtitel auf Vorrat er
richtet werden? Die kürzlichen Erhöhungen der Hypothekar
zinse werden zudem auch hier nicht genügend Gegensteuer 
geben. So rasch und überraschend die Zinserhöhungen er
folgten. so schnell könnte der nachfragedämpfende Effekt bei 
Zinssenkungen Jedoch wieder verschwinden. Die Zinsgestal
tung liegt zudem nur zu einem Teil in unseren Händen. Aus all 
diesen Ueberlegungen ist der Bundesrat überzeugt. dass wir 
auch an diesem zweiten Bundesbeschluss mit gutem Grund 
festhalten. 
Schliesslich zum dritten Bundesbeschluss über die neuen An
lagevorschnften für die institutionellen Anlegec Auch hier 
möchte ich einleitend noch einmal herausarbeiten. welches 
Ziel wir mit diesem Bundesbeschluss verfolgen. Dem Bundes
rat geht es darum, mit diesem Bundesbeschluss die Nach
frage nach Boden auch in diesem Bereich zu dämpfen. Er ver
spricht sich davon einen nachlassenden Druck auf dem Bo
denmarkt. aber. was ebenfalls wichtig ist, auch einen Umlenk
effekt für die anzulegenden Gelder im Sinne einer vermehrten 
Hypothekengewährung. 
Schliesslich erwarten wir von diesem Bundesbeschluss, dass 
die Privaten selber wieder vermehrt eigene Erwerbschancen 
haben und dass wir damit einen Beitrag zum - wie wir meinen 

nach wie vor berechtigten eigentumspolitischen Ziel eines 
breit gestreuten, selbstgenutzten Eigentums leisten können. 
Daraus ersehen Sie auch. dass dieser Bundesbeschluss ne
ben der nachfragedämpfenden Wirkung, die unmittelbarer An
lass zu diesem Bundesbeschluss war. auch eine eminent 
staats- und sozialpolitische Komponente hat. 
Das ist auch der Grund, Herr Siel, weshalb wir der Meinung 
sind. dass wir bei diesem Bundesbeschluss den Bestand mit
berücksichtigen müssen. denn es wäre zweifellos sehr proble
matisch, wenn wir den heutigen, bei einzelnen institutionellen 
Anlegern doch schon sehr hohen Grad von Bodenkonzentra
tion einfach als irrelevant auf die Seite schieben würden. Das 
war der eigentliche Grund, weshalb wir an das übrigens beste
hende System des Bestandes angeknüpft haben und nicht al
lein an den Zuwachs. Aber wie ich Herrn Siel kenne, ist er sich 
durchaus bewusst, dass hinter seinen interessanten ökonomi
schen Ausführungen eben doch auch handfeste Interessen la
gen. (Heiterkeit) 
Im übrigen möchte ich aber auch hier klarstellen: Die institutio
nellen Anleger sind uns als Wohnungsproduzenten durchaus 
willkommen. Es geht auch komplett an der Sache vorbei, 
wenn in Jüngster Zeit der Eindruck erweckt worden ist, der 
Bundesrat hätte mit diesem dritten dringlichen Bundesbe
schluss die institutionellen Anleger als Spekulanten oder als 
unsoziale Wohnungsvermieter behandeln und korngieren 
wollen. Die institutionellen Anleger sollen durchaus auch wei
terhin eine bedeutende Rolle als Produzenten oder Abnehmer 
von Neuwohnungen spielen können. 
Unerwünscht ist dagegen. wenn die institutionellen Anleger 
den Bodenmarkt immer mehr dominieren und den Privaten 
von diesem Markt mehr und mehr verdrängen. Dabei ist eben 
m,tzuberücksichtigen. dass in diesem Bereich alljährlich zu
sätzliche Vermögen in der Grössenordnung von 15 bis 20 Milli
arden Franken Anlage suchen. Während daher die Nachfrage 
nach Boden von seiten der institutionellen Anleger jedes Jahr 
in ganz grossem Umfang steigt. wissen Sie alle, dass das An
gebot an Bauland stagniert. Jedes von den institutionellen An
legern zusätzlich erworbene Grundstück schliesst deshalb 
zwangsläufig andere Personen von diesem' Grundeigentum 
aus. Darin liegt der wesentliche Unterschied zwischen Grund
stücken und anderen marktmässig gehandelten Gütern, weni
ger im unflexiblen Angebot an Boden. Nach Meinung des Bun
desrates gilt es daher, mit diesem dritten dringlichen Bundes
beschluss einmal die Nachfrage zu dämpfen, anderseits aber 
auch diesen eigentumspolitisch bedrohlichen Trend einer im
mer weitergehenden Anonymisierung des Grundeigentums 
ein für allemal zu brechen. 
Anderseits möchte der Bundesrat - und das möchte ich be
reits hier in bezug auf eine Vielzahl von Anträgen sagen - kei
nen Zwang auf die institutionellen Anleger bei der Anlage ihrer 
Mittel ausüben. Das sei vor allem auch gegenüber Herrn Na-
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tionalrat Bonny festgehalten. Wir hoffen aber, dass wir. indem 
wir die Anlagemöglichkeiten in Grundeigentum beschränken. 
indirekt einen wesentlichen Anreiz zur vermehrten Ausrich
tung von Hypothekardarlehen ausüben. Während die Banken 
nämlich ih.ren Anteil am Hypothekargeschäft von 82 Prozent 
im Jahre 1978 auf 88 Prozent im Jahre 1988 ausbauten, 
schrumpften die Anteile der Pensionskassen und Lebensver
sicherer im Hypothekargeschäft entsprechend. Wie unter gel
tendem Recht ist es möglich. dass ein Anleger wegen bereits 
hoher Grundstückbestände mit einer geplanten Ueberbau
ung oder Investition über die erlaubte Limite zu liegen käme. 
Dafür haben wir in unserem Bundesbeschluss bereits eine 
Ausnahmevorschrift von dreijähriger Dauer tn Artikel 6 vorge
sehen. 
Wenn Sie nun immer noch Bedenken hätten. dass dieser Bun
desbeschluss die Produktion von Neuwohnungen beeinträch
tigen könnte. dann möchte ich Ihnen empfehlen, Anträgen zu
zustimmen. wie sie beispielsweise Herr Nationalrat Hänggi 
eingebracht hat. wonach dann eine gezielte Ausnahmemög
lichkeit bestünde. aber nur in den Bereichen des Wohnungs
baus für eigenes Personal und des preisgünstigen Woh
nungsbaus. 
Eine solche Ausnahme, die klar auf diese Zielsetzung einge
schränkt wäre. könnte wahrscheinlich auch der Bundesrat ak
zeptieren. Wir möchten aber nicht. dass künftig die Institutio
nellen unabhängig vom Wohnungsbau nach wie vor beliebige 
Freiheiten hätten. ihre Vermögen und Erträge in Grundeigen
tum anzulegen. 
Der Bundesrat hat sodann bewusst darauf verzichtet. den Pen
sionskassen und Lebensversicherern bestimmte Anlagen 
zwingend vorzuschreiben. Der Entscheid, eine bestimmte An
lage zu tätigen, liegt immer noch voll und ganz beim betreffen
den Anleger, und das soll unserer Meinung nach auch so blei
ben. Was wir ihm vorgeben. sind lediglich Anlagebegrenzun
gen auf den einzelnen Gebieten. also Grundeigentum. Aktien, 
ausländischer Boden usw.; denn nach Meinung des Bundes
rats kann eine Nachfrage nicht künstlich erzwungen werden. 
Hingegen kann über die Einschränkung der Direktanlagen in 
Grundstücken - wie gesagt - ein Anreiz für ein entsprechen
des Angebot geschaffen werden. 
Im übrigen möchte ich ein Missverständnis nochmals aus
räumen: Kein institutioneller Anleger wird, wenn dieser dritte 
dringliche Bundesbeschluss angenommen wird. aufgrund 
der neuen Vorschriften zum Verkauf irgendeines Grund
stückes gezwungen. Die neuen Anlagevorschriften führen 
auch nicht zu einem Anlagenotstand. Wir haben bewusst die 
Limiten in den übrigen Anlagekategorien beträchtlich aus
gedehnt. Vor allem wäre es sehr erwünscht. dass die Institutio
nellen vermehrt Hypothekardarlehen gewähren. die heute ja -
wenigstens zu den jetzigen Zinssätzen - auch ganz klar ein
träglicher sind als Investitionen in eigenem Grundeigentum 
und eigenen Wohnungsbau. 
Es wird immer wieder argumentiert, wenn man diesen dritten 
Bundesbeschluss annähme, werde der Wohnungsmarkt zu
sammenbrechen. Ich möchte Sie immerhin darauf hinweisen. 
dass auch hier die Argumentation sehr. sehr widersprüchlich 
ist, wobei ich es - wie gesagt - auch bedaure, dass wir nicht 
noch klareres Zahlenmaterial zur Verfügung haben. Einerseits 
betonen nämlich die institutionellen Anleger ihre wichtige 
Rolle als Anbieter und Produzenten von Wohnungen und war
nen vor einem Einbruch beim Wohnungsmarkt infolge der 
neuen Anlagevorschriften. Gleichzeitig geistern aber durch 
den Blätterwald von den Institutionellen selber gelieferte Zah
len, wonach ihr Anteil an der Neuwohnungsproduktion seit 
1980 nur 3 bis 6,5 Prozent ausgemacht hat. Geht man davon 
aus, ist zum vornherein klar, dass das Argument eines Zusam
menbrechens des Wohnungsmarkts bei der Annahme dieses 
Bundesbeschlusses sehr weit hergeholt ist. 
Im übrigen sollten Sie bei diesem dritten Bundesbeschluss 
doch auch noch eines bedenken: Es macht sich zweifellos 
sehr gut, in Parteiprogrammen als Ziel der Eigentumspolitik 
die Förderung breit gestreuten, selbstgenutzten Eigentums zu 
deklarieren und auf der andern Seite die Bekämpfung der 
Konzentration des Grundeigentums in der Hand weniger zu 
beklagen. Sehr viel schwieriger ist es offenbar, etwas Konkre-

tes in dieser Richtung zu tun. Ich möchte Ihnen zurufen: Wenn 
Ihnen mit diesen eigentumspolitischen Zielsetzungen ernst 
ist, dann gilt hier der Spruch: Hie Rhodus, hie salta! 
Noch einige Bemerkungen zum Bundesbeschluss D betref
fend die Einschränkung des Erwerbs von Grundeigentum. 
Diesen Minderheitsantrag empfiehlt der Bundesrat aus materi
ellen und formellen Gründen zur Ablehnung. Der Bundesrat 
lehnt eine Erwerbssperre in dieser Form und als dringlichen 
Bundesbeschluss klar ab. Die zulässige Maximalzahl und Ma
ximalfläche für den Erwerb durch natürliche Personen er
scheint uns zudem reichlich willkürlich und. was die Fläche 
anbelangt, sogar zu hoch. Auch hätte der totale Ausschluss 
der juristischen Personen zweifellos bedenklich kontrapro
duktive Wirkungen auf den Wohnungsmarkt, und das selbst 
dann, wenn in diesem Bundesbeschluss für den preisgünsti
gen Wohnungsbau eine Ausweichklausel vorgesehen ist. Da 
bestünde zweifellos tatsächlich die Gefahr, dass die Woh
nungsbauproduktion allzu sehr zurückginge. Dass dieser ra
dikale Plan. der uns hier unterbreitet wird, sich im übrigen 
auch nicht auf die Verfassung abstützen kann, hat der Autor 
selber anerkannt. Wir sind daher überzeugt. dass derartige ka
pitale Aenderungen unseres Bodenrechtes in einem Sofort
massnahmenprogramm auf keinen Fall Platz finden können. 
Der Bundesbeschluss D scheint uns aber auch formell nicht 
ausgereift. Es hat beispielsweise wenig Sinn. eine Sperrfrist 
vorzusehen, die nur einige Wochen weniger lange dauert, als 
der Bundesbeschluss in Kraft bleibt. 
Ich komme zum Schluss. Es ist zweifellos relativ leicht. die bo
denrechtlichen Sofortmassnahmen des Bundesrates zu kriti
sieren: denn es liegt in der Natur von Sofortmassnahmen, 
dass sie ein Problem noch nicht lösen, ein Ziel noch nicht voll 
erreichen, sondern vorerst lediglich günstige Voraussetzun
gen für die später folgenden entscheidenden Hauptmassnah
men schaffen können. Dabei fällt immerhin auf. dass die Kritik 
an den Sofortmassnahmen des Bundesrates in sich selbst 
sehr widersprüchlich ist. Während die einen dem Sofortmass
nahmenpaket praktisch jede Wirkung absprechen, beschwö
ren andere das Gespenst des Zusammenbruchs des Woh
nungsmarktes. Sehr viel schwieriger scheint es. irgendwelche 
konsensfähigen Alternativen vorzuschlagen. Solche sind 
nach Auffassung des Bundesrates weder heute hier im Saal 
noch in der öffet1tlichen Diskussion präsentiert worden. Die 
einzige mögliche Alternative zum Massnahmenpaket des 
Bundesrates ist daher - bei licht besehen - den Dingen weiter 
ihren lauf zu lassen und unsere Mitbürgerinnen und Mitbür
ger auf eine spätere. sicher erst in der nächsten Legislaturperi
ode mögliche Revision des Raumplanungsgesetzes zu vertrö
sten. Dass diese Revision des Raumplanungsgesetzes sehr, 
sehr viel Zeit brauchen wird, ist in unserem direktdemokrati
schen und föderalistischen Staat von vornherein klar; das zei
gen - wie gesagt - auch die Reaktionen der Kantone auf die 
Totalrevision der Raumplanungsverordnung. Sie stehen da
her heute - genau genommen - vor der Wahl, entweder be
züglich des Bodenrechtes im Siedlungsbereich in dieser Le
gislaturperiode nichts zu tun oder aber jene Sofortmassnah
men zu treffen. die die schlimmsten Auswüchse der heutigen 
Spekulation vermeiden helfen und zur Lösung des Boden
problems einen wesentlichen Beitrag leisten können. 
Nach Auffassung des Bundesrates ist jedenfalls ein weiteres 
Laisser-faire oder Vertrösten auf spätere, bessere bodenpoliti
sche Massnahmen in der heutigen Situation und angesichts 
der im Zusammenhang mit der Stadt-Land-Initiative abgege
benen Versprechen nicht zu verantworten. Zuviel steht auf 
dem Spiel. Der Boden hat menschliche Grundbedürfnisse zu 
erfüllen, allen voran Ernährung und Wohnen. Der Boden hat 
aber auch staatspolitische Grundanliegen zu befriedigen. In 
einer die Freiheit des Individuums achtenden Gesellschaft ist 
es imperativ geboten, dem einzelnen die Chance offenzuhal
ten, aufgrund eigener Leistung - durch Vertrag und nicht bloss 
durch Erbrecht Wohneigentum erwerben zu können. Wenn 
wir nicht alles tun, diese Chance zu wahren, sind kontrapro
duktive Auswirkungen auf unsere Eigentums- und Wirtschafts
ordnung über kurz oder lang unvermeidlich. 
Es ist zweifellos schön und vielversprechend, sich in Parteipro
grammen für selbstgenutztes Grundeigentum und gegen die 
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Konzentration von Boden in den Händen weniger auszuspre
chen. Noch schöner und besser ist es, neben der Bekämp
fung der heute grassierenden Spekulation für die Realisierung 
dieser eigentumspolitischen Ziele auch etwas Konkretes zu 
tun. Sie haben es in der Hand, heute einen ersten wichtigen 
Schritt in diese Richtung zu tun, indem Sie allen drei dringli
chen Bundesbeschlüssen zustimmen und alle Nichteintre
tensanträge und Rückweisungsanträge ablehnen. 

Präsident: Wir werden über die Fragen des Eintretens auf die 
Beschlüsse A. B, C und D entscheiden. 

Bundesbeschluss A- Arrete federal A 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit (Eintreten) 
Für den Antrag Blocher (Nichteintreten) 

Bundesbeschluss B - Arrete federal B 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

154Stimmen 
15Stimmen 

Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Bundesbeschluss C - Arrete federal C 

Abstimmung - Vote 

Minorite 
(Burckhardt, Allenspach, Fischer-Seengen, Früh, Luder, 
Scheidegger, Zwingli) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsident: Wir werden über die Frage des Titels und den Min
derheitsantrag Burkhardt bei Artikel 7bis entscheiden. 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Scheidegger, Allenspach, Burckhardt. Ducret, Fischer-Seen
gen, Früh, Houmard) 
Abs. 1 
.... während drei Jahren .... 
Abs. 2bis4 
Zustimmung zum Entwurtdes Bundesrates 

Minderheit II 
Für den Antrag der Kommission (Eintreten) 
Für den Antrag Liberale Fraktion/ 
Freisinnig-demokratische Fraktion/Siel 
(Nichteintreten) 

87 Stimmen (Ammann, Bäumlin Richard, Bundi, Meizoz, Ruffy, Thür) 
.... während zehn Jahren .... 
Abs. 2bis4 

75 Stimmen Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Präsident: Herr Blocher hat Ihnen beantragt, die Vorlage an 
die Kommission zurückzuweisen. Kommission und Bundesrat 
lehnen den Rückweisungsantrag ab. 

Abstimmung - Vote 

Für den Rückweisungsantrag Blocher 
Dagegen 

Bundesbeschluss D - Arrete federal D 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Thür (Eintreten) 
Dagegen 

Detailberatungen - Discussions par articJes 

54Stimmen 
SO Stimmen 

38Stimmen 
115Stimmen 

A. Bundesbeschlusa über eine Sperrfrist für die Veräusse
rung nichttandwlrtschaftllcher Grundstücke 
Arrete federet concernant un delal d'lnterdiction de re
vente des immeubles non agrlcoles 

Titel 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... Grundstücke und die Veröffentlichung von Eigentumsüber
tragungen von Grundstücken 
Minderheit 
(Burckhardt, Allenspach, Fischer-Seengen, Früh, Luder, 
Scheidegger, Zwingli) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
.... non agricoles et la publication des transferts de la propriete 
immobiliere 

Antrag Humbel 
Abs. 1 
Nichtlandwirtschaftliche, unüberbaute Grundstücke dürfen 
nach ihrem Erwerb während fünf Jahren weder als Ganzes 
noch in Teilen veräussert werden. Bei Mehrfamilienhäusern 
(drei und mehr Wohnungen) gilt, vom Eigentumserwerb an 
gerechnet, die zehnjährige Sperrfrist. 

Eventualantrag HumbeJ 
(Falls der erste Satz in Absatz 1 abgelehnt werden sollte) 
Abs. 1 
Nichtlandwirtschaftliche, unüberbaute Grundstücke dürfen 
nach ihrem Erwerb während drei Jahren .... 
Abs.4 
Streichen 

Art.1 
Proposition de Ja commission 
Ma1orite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite/ 
(Scheidegger, Allenspach, Burckhardt, Ducret, Fischer-Seen
gen, Früh, Houmard) 
Al. 1 
.... dans les trois ans .... 
Al. 2a4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite II 
(Ammann, Bäumlin Richard, Bundi, Meizoz, Ruffy, Thür) 
Al. 1 
.... dans les dix ans .... 
Al. 2a4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Humbel 
Al. 1 
Les terrains non agricoles non bätis ne peuvent etre alienes ni 
en entier ni par parcelles pendant les cinq ans qui suivent leur 
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acquisition. Pour les maisons plurifamiliales (trois logements Mit unserer Zustimmung zu solcher Symptombekämpfung ist 1 

ou plus), un delai d'interdiction de revente de dix ans est ap- Jedoch die bestimmte Erwartung verbunden, dass sie wenig. 
plicable a compter de l'acquisition. stens entsprechend nachhaltig erfolgt - deshalb die zehnJäh

Proposition subsidiaire Humbel 
(Au cas oü la prem1ere phrase du 1 er alinea serait rejetee) 
Al. 1 
Les terrains non agricoles non bätis ne peuvent etre alienes ni 
en entier n1 par parcelles pendant les trois ans qui sU1vent leur 
acquisition. 
Al. 4 
Biffer 

Scheidegger, Sprecher der Minderheit 1: Ich kann mich sehr 
kurz fassen. Ich habe heute morgen bereits die Meinung zu 
diesen drei Jahren kundgetan. Wir haben im Frühjahr von der 
FDP-Fraktion bereits diese drei Jahre verlangt. Wir haben es 
wieder in der Kommission versucht und sind leider nicht 
durchgekommen. Wir möchten daran festhalten. 
Einen Schönheitsfehler jetzt im ganzen Abstimmungsablauf 
muss ich zugeben. Wir hatten gehofft, drei Jahre und mög
lichst wenig Ausnahmen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie 
viele Ausnahmen dann noch durchkommen. Ein Ordnungs
antrag wurde vom Präsidenten eher abgelehnt. Deshalb müs
sen wir jetzt über die Frist entscheiden, ohne dass wir wissen, 
was wir dann noch für Ausnahmen einbauen. Die Meinung der 
FDP war aber drei Jahre und möglichst wenig Ausnahmen. 
Darüber haben wir jetzt zu befinden. 

Ammann, Sprecher der Minderheit II: Im Sinne von verschie
denen Vorrednern handelt es sich bei der in Artikel 1 vorge
schlagenen Sperrfrist von fünf Jahren um das Kernstück der 
ganzen bodenrechtlichen Feuerwehrübung. Dabei gilt es aber 
nicht nur einen Schwelbrand, sondern einen Vollbrand zu be
kämpfen. Die Eimerspritze genügt da nicht mehr, es braucht 
mindestens ein Tanklöschfahrzeug mit genügend Wasservor
rat und Wasserdruck. Gefragt ist also nicht irgendein Alibipflä
sterchen, sondern ein nicht zu knapp bemessenes Heilpfla
ster. 
Im Wissen um die Problematik und um den vorläufigen Cha
rakter aller hier diskutierten Massnahmen schlage ich Ihnen 
im Namen der Kommissionsminderheit II die Verlängerung 
der Sperrfrist auf zehn Jahre vor. Entscheidend ist nämlich we
niger die Problematik der Massnahmen, die ja in jedem Falle 
zeitlich beschränkt sind, sondern vielmehr. ob die kurze Atem
pause von Regierung und Parlament genutzt wird für eine 
grundlegende Neuordnung auf dem Gebiete der Raumpla
nung, des Bodenrechtes und des Mieterschutzes. 
Der Boden ist knapp, nicht vermehrbar und hat als Existenz
grundlage für den Menschen eine zentrale und soziale Funk
tion. Das Recht auf Wohnung - auf eine erschwingliche Woh
nung - ist für uns von elementarer Bedeutung und wurde des
halb seit Jahrzehnten gefordert. Die bürgerliche Mehrheit in 
diesem lande wusste es besser. Mit der Degradierung des 
Bodens zur gewöhnlichen Handelsware öffnete sie bei noto
risch gestörten Marktverhältnissen zwangsläufig Tür und Tor 
zu übelsten Auswüchsen auf dem sogenannten Immobilien
sektor. Die zynische Ausbeutung wehrloser Mieter durch eine 
gewissenlose Minderheit von Spekulanten ist aktenkundig. 
Allzu viele mussten in den vergangenen Jahren und Monaten 
in ohnmächtigem Zorn zusehen, wie ihre Löhne und Sozial
renten durch masslose Mietpreistreiberei ausgehöhlt wurden 
und als arbeitsloses Einkommen in die Taschen parasitärer 
Spekulanten flossen. Hier sammelt sich sozialer Konfliktstoff, 
der hoffentlich in nicht allzu langer Zeit wie ein Bumerang auf 
gewisse bürgerliche Eigentumsideologen zurückfallen dürfte. 
Vorkaufsrechte für die öffentliche Hand, gemeinwirtschaftliche 
Bauträger und Mieter sowie die Abgabe von Bauland nur noch 
im Baurecht wären unter anderem bestens geeignet, zur Ent
spannung der Lage beizutragen. Der Rezepte sind viele, ein 
Konsens ist jedoch nicht in Sicht. Gerade deshalb aber ge
winnt die konkrete Ausgestaltung dieser Dringlichkeitsbe
schlüsse derart an Bedeutung. 
Nun ist diese Sperrfrist - wie schon gesagt wurde - nicht un
sere Idee. Sie stammt sogar vom Hauseigentümerverband. 

nge Frist - und dass wir uns in diesem Saale innert nützlicher 
Frist auch über die Ursachenbekämpfung einig werden. Wir 
wollen doch nicht nur die kurzfristigen Kaskadenverkäufe 
sondern auch die mittelfristige Spekulation verhindern. Unter'. 
suchungen zeigen, dass auch bei einer fün~ährigen Sperrfrist 
kaum zehn Prozent der Verkäufe erfasst würden. Eine zehn. 
jährige Frist wäre deshalb nicht nur wirksamer, sondern auch 
deckungsgleich mit dem bäuerlichen Bodenrecht. 
Nicht zu vernachlässigen ist schliesstich die Wechselwirkung 
zwischen Ausnahmeregelungen und Sperrfrist. Bundesrat Ar
nold Koller wies schon in der Kommission auf diese zusam
menhänge hin: «Je zahlreicher die Ausnahmen, desto länger 
die Sperrfrist.» Da sind wir mit ihm einig! Nach den Beratungen 
in den Kommissionen aufgrund der vorliegenden Anträge ist 
zu befürchten, dass dieser Bundesbeschluss von Ausnahmen 
durchlöchert werden wird wie ein Emmentalerkäse. Wäre es 
da nicht besser, zuerst diese Woge von Ausnahmen über uns 
ergehen zu lassen und hernach die Sperrfrist hinaufzusetzen? 
So oder so: Wir halten an unserem Antrag auf eine zehnjährige 
Sperrfrist fest und bitten Sie um Ihre Zustimmung. Jahrelan
ges Laisser-faire fordert nun seinen Tribut. Zahlen Sie ihn im 
Sinne eines Lehrgeldes! 

Humbel: Wir alle sprechen von der Streuung des Grundeigen
tums, von der Förderung des Wohneigentums. Bestandteil 
des Grundeigentums sind ja auch Einfamilienhäuser und Ei
gentumswohnungen. Die Kämpfer dafür werden zwar von eini
gen in diesem Saal als Illusionisten deklariert. Mit dem doch 
harten Vorschlag von Bundesrat und Kommission ist zu be
fürchten, dass der Wohnungsbaumarkt in arge Schwierigkei
ten kommen könnte. Eventuell wird er sogar da und dort zu
sammenbrechen. Da bin ich mit der Analyse von Herrn Bun
desrat Koller nicht ganz einverstanden. Es wird vielen Mitbür
gern nicht mElhr möglich sein, aufgrund dieses Bundesbe
schlusses ein Eigenheim zu erwerben. Will man wirklich ein 
solches Ziel erreichen, und dies in der Schweiz, wo wir ohne
hin schon eine der tiefsten Eigentumsquoten in Europa ha
ben? Herr Scheidegger hat heute morgen darauf hingewie
sen: Alle Parteiprogramme loben bekanntlich in den höchsten 
Noten die Verbreiterung des Eigentums. 
Ich nehme wieder einmal den Bericht der Expertenkommis
sion «Wohneigentumsförderung» hervor. Dieser ist im Eid
genössischen Volkswirtschaftsdepartement geboren. Ich lese 
da: «Dezember 1979», also zehn Jahre jung. Es gibt hier 38 
Anträge, viele Ideen, Empfehlungen. Wir müssen uns gerade 
heute fragen: Was ist denn erreicht worden? Leider nicht viel. 
Von Bern aus haben wir für diese Eigentumsförderung nicht 
sehr viel getan. Immerhin ein Kompliment an den Bundesrat. 
dass er dieser Tage Erleichterungen geschaffen hat, indem 
der Einsatz der gebundenen Selbstvorsorge für die Eigen
tumsförderung erleichtert werden kann. 
Mein Antrag richtet sich gegen die Händler von Grund und Bo
den, weil diese nur am Boden Geld verdienen wollen und 
sonst weiter nichts unternehmen. Mitglieder von Baukonsor
tien stellen Häuser auf. Für die Handwerker bringt das Arbeit. 
Handwerk und Gewerbe haben doch bis heute einen wichti
gen Beitrag zur Förderung des Wohneigentums geleistet. Das 
muss hier und heute einmal deutlich festgehalten werden. Die 
fünfjährige Frist ist doch bei Einfamilienhäusern und Stock
werkeigentumswohnungen recht lange. Sollten Sie meinen 
Antrag ablehnen, bin ich der Meinung, dass die dreijährige 
Frist statuiert werden sollte. Es liegt auf der Fahne ein Antrag 
der Kommissionsminderheit für drei Jahre vor, weshalb ich 
meinen Eventualantrag zurückziehen kann. 
Zum zweiten Teil meines Antrages: Leider sind in den letzten 
Jahren Mehrfamilienhäuser zu eigentlichen Handelsobjekten 
geworden. Das vor allem hat zu einer gewaltigen Preissteige
rung geführt. Eine solche Entwicklung bedauern wir selbstver
ständlich alle. Mehrfamilienhäuser sind doch langfristige An
lagen, nicht nur von Pensionskassen, Stiftungen, Immobilien
gesellschaften. sondern auch von Privaten. Der Vorschlag ei
ner zehnjährigen Sperrfrist für Mehrfamilienhäuser ist nicht 
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meine Idee. sondern sie ist in der Motion von Herrn Ständerat 
Carlo Schmid enthalten. die wir wahrscheinlich ebenfalls 
heute abend noch beraten und behandeln werden. 
Wenn wir schon einen befristeten Bundesbeschluss erlassen 
wollen. sollten wir diesen Vorschlag 1n unserem Rat aufneh
men. Er verdient auch Ihre Unterstützung. inbesondere des
halb. weil mit dieser Sperrfristbestimmung einige Mietzinser
höhungen verhütet werden können. eine weitere Komponente 
für den Mieterschutz. 
Ein anderer Punkt: Wir haben in den Kantonen 
ten mit dem dieses Bundesbeschlusses 
wir bald feststellen mussen. Es wurde auch schon darauf hin
gewiesen. Es werden Kaufvertrage abgeschlosseri. Sie sind 
während Wochen. Ja Monaten in der Schwebe. weil die zustan
digen Behörden und Amtsstellen irgendwelche Abklärungen 
noch vornehmen mussen. Das Genehmigungsverfahren wird 
also nicht nur eine kleine Weile dauern. 
Zum Schluss nochmals: Beim reinen Landhandel bin ich für 
eine Sperrfrist von fünf Jahren. Das Könnte auch in der Praxis 
gut spielen. Diese Bestimmung hatte vor allem eine grosse 
PräventiV'vVtrkung. Ich möchte erneut auf die Befürchtung hin
weisen, dass die Streuung des Wohneigentums wahrend der 
Dauer des Bundesbeschlusses eben doch gestoopt wird. 
Auch bin ich für eine Sperrfrist bei den Mehrfamilienhäusern. 
hier für eine solche von zehn Jahren. Die ubrigen Bestimmun
gen im Entwurf gelten ohne weiteres auch fur die nun vorge
legte, etwas andere Konzeption. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. Wenn Sie dies tun 
- darüber mache ich mir absolut keine Illusionen - müsste Ab
satz 4 in Artikel 1 gestrichen werden. 

Kühne: Das Konzept besteht tatsächlich darin. dass sich die 
Ausnahmen und die Sperrfrist in Uebereinstimmung befinden 
mussen. Je grösser die Ausnahmen. um so länger muss die 
Sperrfrist sein. Oder sie können es auch umgekehrt sagen. 
wie es Herr Scheidegger gesagt hat: Je kurzer die Sperrfrist. 
um so weniger Ausnahmen können zugelassen werden. 
In der Fassung der Kommission und des Bundesrates stehen 
aber doch relativ viele Ausnahmen, und das bedingt die fünf
jährige Sperrfrist. Wenn Sie nach Herrn Scheidegger vorge
hen wollten. müssten jetzt Anträge vorhanden und ausgeteilt 
sein, die die Ausnahmen reduzieren. Wenn Sie die Anträge 
durchgehen, finden Sie keine Vorschläge von dieser Seite. 
Deshalb bitte ich Sie. das als Ganzes zu sehen und nicht das 
Huhn zu rupfen. Ich bin für eine fünfjährige Sperrfrist und die 
Ausnahmenbestimmungen gemäss der Fahne. 

Bühler, Berichterstatter: In Artikel 1 geht es um die Dauer der 
Sperrfrist. Da wir davon ausgehen mussen wie das Herr 
Kühne soeben gesagt hat -. dass recht viele Ausnahmen si
cher mindestens 1ene, die von der Kommission beantragt wer
den - bei den Artikeln 2 und 4 belassen werden. wäre es tat
sächlich eine Untergrabung der Wirksamkeit dieses Bundes
beschlusses. wenn die Sperrfrist lediglich auf drei Jahre fest
gelegt wurde. 
Die Kommission hat sich 1n einer Eventualabst1mmung mit 8 
Stimmen für drei Jahre und mit 6 Stimmen für zehn Jahre aus
gesprochen. 
In der definitiven Abstimmung obsiegte der bundesrätliche 
Antrag von fünf Jahren gegenüber drei Jahren mit 11 zu 6 
Stimmen. 
Namens der Kommissionsmehrheit empfehle ich Ihnen. der 
fünfjährigen Frist zuzustimmen, weil wir sonst einen zu langen 
Ausnahmenkatalog besitzen. 
Nun noch ein Wort zum Antrag Humbel. Sofortmassnahmen 
sollten einfach zu handhaben sein. Nach dem Antrag Humbel 
wird die Sache wesentlich komplizierter. Zudem würde für die 
Ein- und Zweifamilienhäuser überhaupt keine Sperre mehr be
stehen. was auch aus der Sicht der Gleichbehandlung wohl 
eher problematisch wäre. Mit der Bauträgerklausel. die der 
Bundesrat und die Kommission beschlossen haben, sind 
keine negativen Auswirkungen zu befürchten. 
Ich bitte Sie, namens der Kommission, den Antrag Humbel ab
zulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: Je voudra1s faire une remarque pour 
le Bulletin officiel. La redactton du prem1er alinea devra1t etre 
revue. La formule «ni en entier ni par parcelles» devra1t etre 
remplacee oar «en tout ou en partie». Le texte sera1t donc le 
sU1vant "Les 1mmeubles non aaricoles ne peuvent etre 
alienes en tout ou en part1e dans ie-s cinq ans qu1 suivent leur 
acqu1sition." 
Nous devons donc choisir 1·une des solutions qui nous sont 
oroposees. Le Conseil federal et la ma1orite de la comm1ss1on 
.;ous proposent cinq ans. Une rninorite I Sche1degger propose 
tro1s ans. Une minonte II Ammann propose d1x ans et nous 
avons encore une proposit1on HumbeL M. Humbel fait en rea
lite deux propos1t1ons: une prem1ere propos1tion par laqueHe 11 
d1stingue !es terrains non oätis et II fixe une duree d'interdic
t1on de cinq ans: des ma1sons pluri fam11iales. trois logements 
ou plus. pour 1esque!!es il voudrait fixer la duree de l'interdic
tion a dix ans. Cette prooos1tion comporte certes un aspect so
cial interessant. mais eile bloque en outre la vente d'immeu
bles locat1fs. et ceci pour une longue duree pour laquelle nous 
n avons pas la possibilite de faire de previs1ons serieuses. Je 
vous rappelle egalement que nous recherchons des solutions 
simples et qu'il s·agit d'un arrete urgent Je vous propose 
donc de vous en tenir a la propos1tion de la comm1ssion. 
La propos1tion subsidiaire Humbel a ete retiree. La commis
s1on a decide par 11 vo1x contre 6 de fixer la duree a c1nq ans. 
Personnellement. j' avais vote et je voterai la duree de trois ans. 

Bundesrat Koller: Entscheidend ist zweifellos. dass die Sperr
fnst im Zusammenhang mit dem Ausnahmenkatalog gesehen 
wird. Wenn Sie davon ausgehen, dass Jene Ausnahmebewilli
gungen, die Ihnen der Bundesrat vorgeschlagen hat und die 
wir in der nationalrätlichen Kommission noch aufgenommen 
haben, nachher geltendes Recht werden. sind fünf Jahre zwei
fellos eine angemessene Lösung: wir mussen dann keine kon
traproduktiven Auswirkungen befürchten. und zwar vor allem 
aus zwei Gründen: erstens fällt Oberhaupt nur ein geringer Teil 
aller Grundstücke unter diese Sperrfrist und im übrigen hat 
der Bundesrat mit der Bauträgerklausel zweifellos die allfälli
gen kontraproduktiven Auswirkungen zum vornherein verhin
dert. Demgegenüber wäre eine so kurze Frist wie drei Jahre 
nur dann zu rechtfertigen. wenn sie wirklich ganz wenige Aus
nahmetatbestände hätte zweifellos musste man dann bei
spielsweise auf diese Bauträgerklausel verzichten. Demge
genüber weckt eine zehnJährige Frist doch Bedenken, ob da
durch der Bodenmarkt nicht zu stark und auf zu lange Zeit ver
festigt wurde. 
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen. am ursprüngli
chen Antrag aes Bundesrats von fünf Jahren festzuhalten. 
Noch ein Wort zum Antrag von Herrn Humbel. Gegen seinen 
Antrag sprechen vor allem zwei Argumente: das der Einfach
heit und das1enige der Praktikabilität Wir haben bei der Aus
gestaltung dieser Sofortmassnahmen bewusst darauf Be
dacht genommen. für den Grundbuchverwalter keine schwie
rigen administrativen Arbeiten zu verursachen. Ob ein Mehrfa
milienhaus vorliegt und aus wieviel Wohnungen es besteht ist 
beispielsweise aus dem Grundbuch nicht ohne weiteres er
sichtlich. Daher wären da weitere Nachforschungen nötig, und 
deshalb scheint mir dieser Vorschlag gegen das Gebot der 
Praktikabilität und der Einfachheit zu verstossen. Im übrigen 
glaube ich auch hier, dass selbst bei Mehrfamilienhäusern 
eine zehnjährige Sperrfrist gerade kontraproduktiv sein 
könnte, etwas, was Herr Humbel ja auch vermeiden möchte. 

Abstimmung - Vote 

Präsident: Ich schlage Ihnen folgendes Vorgehen vor: In ei
ner ersten Eventualabstimmung stellen wir die Minderheit 1 
(Scheidegger) (3 Jahre) der Minderheit II (Ammar;m) (10 
Jahre) gegenüber. 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag Minderheit 1 93 Stimmen 
Für den Antrag Minderheit II 65 Stimmen 
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Zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag Minderheit 1 89 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 93 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Hum bei 
Für den Antrag der Mehrheit 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Bühler, Berichterstatter: Ich bin Ihnen im Namen der Kommis
sion zu Absatz 4 in Artikel 1 noch eine Erklärung schuldig. 
In Absatz 4 wird der Geltungsbereich mit demienigen der 
Sperrfrist für landwirtschaftliche Grundstücke abgestimmt. 
Nach Artikel 218 Absatz 2 OR. der für die landwirtschaftlichen 
Grundstücke gilt, wird Bauland nicht erfasst. Dieses soll des
halb unter die hier zur Diskussion stehende Sperrfrist fallen. 
Die Rechtsprechung hat den Begriff Bauland hinreichend um
schrieben: «Bauland liegt vor. wenn das Land sofort überbaut 
werden darf.» 
Mit diesem Absatz 4 wird also sichergestellt. dass alle Grund
stücke entweder unter die Sperrfrist des OR oder unter diesen 
Bundesbeschluss fallen. 

M. Houmard. rapporteur: II a ete question en commission de 
definir le terrain ä bätir et nous avons ete charges de faire une 
declaration pour le proces verbal. 
A l'alinea 4. an a harmonise le champ d'application avec celui 
du delai d'interdiction pour les immeubles agricoles. Selen 
1· article 218, alinea 2 du Code des obligations. les terrains ä 
bätir ne sont pas vises. lls le seront. en consequence. par le 
delai d'interdiction dont il est question ici dans cet arrete. La JU· 
risprudence a defini de maniere suffisamment exacte ta notion 
deterrain ä bätir. Je le prec1se: il y aterrain abätirlorsque leter
rain peut etre bäti immediatement. Par ailleurs. le champ d'ap
plication de cet arrete federal recouvre celui de l'arrete concer
nant la charge maximale en matiere d'engagement des im
meubles non agricoles. 

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam. dass 33 Rats
mitglieder für die Abstimmung bei Artikel ?bis eine Abstim
mung unter Namensaufruf verlangt haben. 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Einleitung, Bst. a, c, e - h 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst. b 
b. an den Ehegatten oder einen Verwandten in gerader Linie 
des Veräusserers; 
Bst. d 
d. im Rahmen eines gerichtlichen Nachlassvertrages oder .... ; 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.2 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Phrase introductive, /et. a, c, e - h 
Adherer au projet du Conseil federal 
Let. b 
b. Au conjoint au a un parent en ligne directe de l'alienateur; 
Let. d 
d. Par voie de concordat judiciaire, de realisation torcee au 
d'expropriation; 

Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 

a. das Grundstück durch Erbgang, Ehevertrag oder 
rechtliche Auseinandersetzung erworben wird; 
b .. 
C. 

Art.3 
Proposition de la commission 
Al. 1. 2 
Adherer au pro1et du Conseil federal 
Al.3 

a. L'immeubte est acquis par vo1e de succession, contrat de 
rnariage ou liquidation de biens: 
b ... .. 
c .... . 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 

a .... . 
b .... . 
C .... . 

d. das Grundstück an den Mieter oder Pächter zum Ertrags
wert veräussert wird; 
e. die Veräusserung der unaufschiebbaren Erfüllung unmittel
barer öffentlicher Aufgaben dient; 
f. die Veräusserung den Zwecken des Wohnbau- und Eigen
tumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 oder entspre
chender kantonaler Vorschriften dient; 
g. die Uebertragung eines Grundstückes im Rahmen einer 
Umwandlung, Fusion oder Liquidation einer Einzelfirma, Per
sonengesellschaft oder juristischen Person erfolgt, soweit da
durch nicht die vorliegenden Bestimmungen über die Sperr
frist umgangen werden. 
Abs.2 
Als Gewinn im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a gilt die Diffe
renz zwischen dem bei der Veräusserung erzielten Erlös und 
dem Anlagewert. Dieser setzt sich zusammen aus dem seiner
zeit entrichteten Erwerbspreis. erhöht um die Teuerung be
rechnet nach dem Landesindex der Konsumentenpreise, und 
den während der Besitzesdauer gemachten wertvermehren
den Aufwendungen (Investitionen). 

Minderheit 
(Meizoz, Ammann, Bäumlin Richard, Bundi, Ruffy, Thür. We
der-Basel) 
Abs. 1 Bst. c 
Streichen 
Eventualantrag 
c ..... und dabei keinen Gewinn erzielt hat. 
Für den Rest des Absatzes 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Leuba 
Abs. 1 Bst. b 
b. das Grundstück während mindestens einem Jahr dem Ver
äusserer oder seiner Familie als Wohnung dient .... 

Antrag Fischer-Seengen 
Abs. 1 
Die kantonale Behörde .... 
a ... .. 
b .... . 
c. der Veräusserer das Grundstück als Bauland oder zum Um
bau erworben hat und selbst oder durch Dritte massgeblich 
mit Arbeit oder Materiallieferungen an der Planung, Erschlies-
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sung des Grundstückes oder Erstellung des Baus mitgewirkt 
hat; 
cbis (neu). der Erwerber Bauland zum Zwecke der Ueberbau
ung erwirbt und eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt; 
d . .... 
Abs. 3 (neu) 
Die Bewilligungsbehörde widerruft ihren Entscheid, wenn ihn 
der Erwerber durch falsche Eingaben erschlichen hat oder 
wenn mit der Ueberbauung gemäss Absatz 1 Buchstabe cbis 
nicht innert eines Jahres begonnen worden 1st. 

Antrag Humbel 
Abs. 2, zweiter Satz 
.... Dieser setzt sich zusammen aus dem seinerzeit entrichte
ten Erwerbspreis. erhöht um die effektiv bezahlten Schuld
briefzinsen, und den während der Besitzesdauer gemachten 
wertverrnehrenden Aufwendungen (Investitionen). 

Antrag Al/enspach 
Abs.2 
Als Gewinn nach Absatz 1 Buchstabe a gilt die Differenz zwi
schen dem Veräusserungserlös und den Gestehungskosten, 
einschliesslich Verzinsung des investierten Kapitals. den Steu
ern und öffentlichen Abgaben sowie den Auslagen für die not
wendigen und wertvermehrenden Aufwendungen. 

Antrag Seiler Hanspeter 
Abs.2 
Als Gewinn im Sinne von Artikel 1 Buchstabe a gilt die Diffe
renz zwischen dem bei der Veräusserung erzielten Erlös und 
den um einen Zuschlag von drei Hundertstel pro Jahr erhöh
ten Gestehungskosten. Die Gestehungskosten umfassen den 
Erwerbspreis (einschliesslich Nebenkosten), die Auslagen für 
die während des Besitzes gemachten wertvermehrenden Auf
wendungen (Investitionen) sowie eine angemessene Verzin
sung des Eigenkapitals. 

Art.4 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 

a .... . 
b .... . 
c .... . 
d. L'immeuble est aliene a la valeur de rendement au locataire 
ou au fermier; 
e. L'alienation sert a l'accomplissement immediat de täches 
publiques auxquelles l'immeuble est directement affecte: 
f. L' alienation sert les buts vises par la loi federale du 4 octobre 
1974 encourageant la construction et l'accession a la pro
priete de logements ou par les dispositions cantonales y relati
ves; 
g. Le transfert de l'immeuble a lieu dans le cadre de la con
version, de la fusion ou de la liquidation d'une raison individu
elle, d'une societe de personnes ou d'une personne morale, 
dans la mesure ou les dispositions sur le delai d'interdiction 
n'en sont pas eludees. 
Al. 2 
Est un benefice au sens du 1 er alinea, lettre a, la difference en
tre le produit de l'alienation et la valeur d'investissement. Cel
le-ci se compose du prix pour lequel l'immeuble a ete acquis 
en son temps, augmente de la hausse du prix calculee selon 
l'indice suisse des prix a la consommation, et des depenses 
generatrices de plus-values (investissements) effectuees pen
dant la duree de la possession. · 

Minorite 
(Meizoz. Ammann. Bäumlin Richard. Bundi, Ruffy, Thür, We
der-Säle) · 
Al. 1 let. C 

Bitter 

Proposition subsidiaire 
c. L'alienateur a acquis .... des materiaux et qu·il n'en retire au
cun benefice. 
Pour /e reste de /'alinea 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Leuba 
Al. 1 let. b 
b. L'immeuble a. pendant un an au moins. servi de loge
ment .. 

Proposition Fischer -Seengen 
Al. 1 
L' autorite cantonale ... 
a ... .. 
b .... . 
c. L'alienateur a acquis l'immeuble comme terrain a bätir ou 
pour y faire des transformations et qu'il a participe lui-meme 
ou par l'entremise de tiers. pour une part importante, aux tra
vaux de planification, d'equ1pement ou d'edification de la 
construction en fournissant du travail ou des materiaux; 
cb1s (nouveau). L'acquereur reprend du terrain a bätir a des 
fins de construction et possede un permis de construire va
lide; 
d ..... 
Al. 3 (nouveau) 
L'autorite de surveillance annule sa decision lorsque l'acque
reur a fourni de fausses indications pour l'obtenir ou lorsque 
les travaux de construction prevus au 1 er alinea, lettre c, ne 
sont pas commences dans l'espace d'un an. 

Proposition Humbel 
Al. 2, deuxieme phrase 
.... Celle-ci se compose du prix pour lequel l'immeuble a ete 
acquis en son temps. augmente des interets effectivement 
payes sur cedule hypothecaire et des depenses generatrices 
de plus-values (investissements) effectuees pendent la duree 
de la possess1on. 

Proposition Allenspach 
Al. 2 
Est un benefice au sens du 1 er alinea, lettre a, la difference en
tre le produit de l'alienation et le cout de production, y compris 
l'interet du capital investi, l'impöt et les redevances publiques 
ainsi que les frais pour des depenses indispensables et 
generatrices de plus-values. 

Proposition Seiler Hanspeter 
Al. 2 
Est un benefice au sens du 1 er alinea. lettre a, la difference en
tre le produit de l'alienation et le cout de production augmente 
d'un supplement de 3 pour cent par an. Le cout de production 
comprend le prix de l'acquisition (y compris !es frais accessoi
res), les depenses generatrices de plus-value (investisse
ments) effectuees pendent la duree de possession. ainsi 
qu'un interet approprie sur le capital propre. 

Abs. 1-AI. 1 

M. Melzoz, porte-parole de la mi.norite: Les dispositions de 
l'article 4, premier alinea, lettre c de l'arrete A, telles que propo
sees par le Conseil federal et approuvees de justesse par la 
commission, constituent sans doute le point faible du disposi
tif que nous sommes appeles a mettre en place pour freiner la 
speculation fonciere. Voici pourquoi: la pratique n'est pas nou
velle, mais de plus en plus repandue, qui voit des profession
nels du bätiment, ingenieurs, architectes. entrepreneurs, arti
sans, fournisseurs, s'associer pour acheter les terrains a bätir, 
puis les mettre en valeur apres s'etre reparti le travail sans faire 
intervenir la concurrence, donc a des prix qui ne sont pas 
necessairement les plus bas, pour ensuite vendre les bäti
ments d'habitation ainsi edifies. 
Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans un premier temps, les in-
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genieurs et architectes pen;oivent des honoraires pour leurs 
prestat1ons de service (etablissement des plans etc.) et que les 
entrepreneurs, artisans et fournisseurs prelevent leur part de 
benefice sur les travaux executes. Jusque-la rien que de tres 
normal. Ce qu1 l'est moins, c·est que. dans un second temps, 
les acteurs de ce scenario qu1 se Joue pratiquement en circuit 
terme, tirent un nouveau benefice. souvent considerable. de la 
vente des immeubles qu'ils ont construits. benefice qui. lui, ne 
correspond a aucune prestation nouvelle ou supplementaire, 
un benefice qui se nournt uniquement des tens1ons d'un 
marche qui ne fonctionne plus. 
Voici un exemple de fra1che date. tout a fait significatif de ce 
que je v,ens d' avancer. Ur1 bätiment locat,t edifie en 1988/1989 
par des professionnels du bätiment. dont le cout de revient 
revele par le decompte final de construction se monte a 6 mil
lions de francs, est revendu quelques mois apres l'ache
vement des travaux pour le prix de 8 millions de francs. soit. en 
l'occurrence, un benefice de 35 pour cent ou de 2 millions de 
francs pour des personnes ou societes dont les prestations 
ont deja ete honorees une premiere tois au stade de la cons
truction. II en resulte ainsi une aggravation correspondante 
des loyers. Dans un autre cas. Monsieur le Conseiller federal, 
des 1mmeubles construits avec l'aide federale au logement ont 
procure aux professionnels du bätiment. toujours auteurs et 
acteurs du meme scenario, un benefice du meme ordre. Ainsi, 
une operation qui n'aurait probablement pas pu voir le jour 
sans l'aide de la Confederation se revele en finde compte JU
teuse pour ceux qui l'on realisee. 
Les professionnels du bätiments que le Conseil federal prend 
sous sa bienveillante protection ne sont plus dans leur röte 
lorsque, s'etant attribue des travaux de construction d'un im
meuble, ils sont a la fois donneurs et executeurs d'ordres. II y 
a. en l'occurrence, une confusion des röles qui conduit a des 
prix surfaits que les locataires, au bout de la chaine, sont ap
peles a payer. II taut mettre un terme ade telles pratiques qui, 
outre qu'elles procurent a leurs auteurs des benefices injusti
fies, debouchent - comme Je viens de le dire - sur une aggra
vation des loyers. II taut donc mettre un terme ade telles prati
ques - dis-je - et non pas les encourager, comme souhaite le 
faire le Conseil federal qui, pour justifier sa propos1tion, met en 
evidence la necessite de ne pas entraver la construction de lo
gements. Ce raisonnement n'est pas soutenable. 11 l'est d'au
tant moins que ce genre d'operations. dont je viens de denon
cer la perversite, ne porte generalement pas sur des loge
ments a loyers moderes, autrement dit construits avec l'aide 
des pouvrnrs publics, ma1s bien plutöt sur des logements ä 
loyers eleves, des logements residentiels. Le probleme n'est 
pas de savoir si l'on construit assez de logements d·un point 
de vue purement quantitatif, mais bien plutöt de savoir a qui 
sont destines les logements que l'on met sur le marche, a 
quelles conditions de loyers ces logements seront mis a la dis
position des personnes a la recherche d'un logis. Voila le vrai 
probleme. 
Autoriser l'alienation anticipee au sens des dispositions de 
l'article 4, premier alinea. lettre c. de l'arrete. c·est donner une 
sanction officielle a une pratique qui a largement contribue a 
l'aggravation des coüts des terrains, des couts de construc
tion et en fin de compte des loyers des appartements produits 
dans de telles conditions. · 
Cette faille dans le dispositif que nous mettons en place pour 
freiner la speculation doit etre comblee. Au surplus, on voit mal 
pourquoi, Monsieur le Conseiller federal. an privilegie ainsi 
une categorie particuliere d'investisseurs. Cela vous a sans 
doute echappe. Le texte que je combats offre en effet une pos
sibilite enorme de contourner la loi a tous ceux qui, demain, 
seraient tentes de profiter des failles offertes par l'arrete A. II 
leur suffira de s'associer a des professionnels du bätiment. 
Comme on le voit, nous ouvrons la voie a des speculations 
enormes, du type de celles qui ont defraye la chronique a Fri
bourg avec la vente des terrains de Beauregard a des In
genieurs, des architectes. des ma1tres d' etat. des artisans, des 
entrepreneurs dans le cadre de l'operation que vous savez. Si, 
aujourd'hui. nous souscrivons au texte que vous nous propo
sez. Monsieur le Conseiller tederat. beaucoup de gens dans 
ce pays, qui se livrent a des pratiques semblables a celles que 

je viens de rappeler. seront soulages de savoir qu'ils pourror 
continuer a s 'y adonner et a en tirer de !arges profits. 
Mesdames et Messieurs. si vous ne pouvez vous resoudre 
avec moi, a bitter cet article. acceptez au moins de soumettn 
l'autorisation d'alienation anticipee a la condition que l'aile 
nateur n'en tire aucun benefice. 

M. Leuba: Nous l'avons deja dit et entendu tout au long de 1, 
matinee, ce que l'on veut combattre ici c'est la speculation et JE 

crois qu'il y a encore une majorite dans ce conseil desireusi 
de combattre la speculation sans porter atteinte au droit di 
propriete lorsqu'il est legitime et notamment lorsque la pro 
pnete sert au logement ou a I' activ,te protessionnelle du pro 
prietaire. Nous avons meme entendu notre vice-president s' er 
prendre vivement a ceux qui considerent le sol comme unE 
marchandise comme une autre. D'ou la necessite de lutte 
particulierement contre cette tendance. 
Or, ce que nous vous proposons ici, c'est veritablement unE 
exception pour ceux qui occupent leur propre logement ou qu 
utilisent leur propre propriete pour leur activite profession 
nelle. Le Conseil federal a d'ailleurs reconnu la justesse dE 
cette exception puisqu'il prescrit a l'article 4, alinea 1 er, lettrE 
b, que l'autorisation est accordee lorsque «l'immeuble a, pen 
dant deux ans au moins, servi de logement a l'alienateur ou c 
safamille ... .». 
La seule divergence avec le Conseil federal c'est que nou~ 
pensons que ce delai de deux ans esttrop lang, un delai d'une 
annee serait suffisant et raisonnable. Le delai de deux ans ne 
tient pas campte de la mobilite professionnelle. II neglige le fail 
que celui qui de bonne foi, a acquis son logement - un appar 
tement ou eventuellement une petite maison - peut etre 
contraint soudainement, qu'il soit independant ou salarie. a 
demenager parce qu'il doit changer d'activite professionnelle. 
Si l'on veut eviter qu'il y ait pure speculation, il taut evidem
ment un certain temps d'occupation du logement, mais celui 
qui occupe son logement pendant une annee n'est pas un 
speculateur, il ne specule pas sur la propriete de son logement 
et s'il doit changer de logement au bout d'une annee pour des 
raisons imperatives, il n'y a aucune raison de lui refuser l'auto
risation. lmagine-t-on le speculateur qui demenagerait toutes 
les annees dans le but de realiser chaque fois une affaire im
mobiliere? C'est une situation tellement absurde que je n·ai 
pas besoin d'insister sur ce probleme. 
Puisque je suis vaudois, je pense notamment aujourd'hui aux 
travailleurs d' Hermes-Precisa qui ont peut-etre acquis un loge
ment, au cours de l'annee derniere, et qui, pour retrouver du 
trava1I, devront peut-etre se deplacer dans une autre region du 
canton. Va+on leur interdire de revendre le logement qu'ils 
occupent parce qu'ils ne l'auront pas garde deux ans? Cela 
me parait absurde, cela va au-dela de ce qui est necessaire 
pour Jutter contre la speculation, et je vous assure qu'avec un 
delai d'une annee, nous ne courons aucun risque, nous elimi
nons deja torcement les speculateurs. 
Des lors, je vous invite a vous rallier a l'amendement que je 
propose, qui est d'ailleurs un amendement mineur quant a sa 
portee, mais qui assouplit la loi en faveur de ceux qui le men
tent manifestement. 

Fischer-Seengen: Wir haben Eintreten beschlossen. Nun gilt 
es, alles zu tun, um unerwünschte Auswirkungen dieses Be
schlusses möglichst zu begrenzen. 
Vor allem darf die Wohnbautätigkeit nicht zum Erliegen kom
men. Sie darf deshalb nicht allzu stark behindert werden. Viel
mehr muss der Baulandmarkt verflüssigt werden, d. h. jene 
Grundstücke, die unmittelbar überbaut werden sollen, müs
sen handelbar bleiben. Sie dürfen nicht dem Markt entzogen 
werden, denn wer Bauland zur Ueberbauung kauft oder sol
ches mit dieser Zwecksetzung verkauft, ist kein Spekulant. 
dem das Handwerk gelegt werden müsste. Im Gegenteil. er 
verdient Unterstützung in seinen Bemühungen, zusätzlichen 
Wohnraum zu schaffen. 
In der ständerätlichen Kommission ist eine Ergänzung von Ar
tikel 4 mit dieser Zielsetzung beschlossen worden. Sie bringt 
eine bescheidene Oeffnung mit der erklärten Absicht, den 
Wohnungsbau durch die Sperrfristmassnahmen nicht allzu 
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sehr zu behindern. Ich habe diese Formulierung in meinen An
trag in der Absicht übernommen. auf einer Position aufzu
bauen, die bereits in einem erlauchten Gremium überdacht 
und gutgeheissen worden ist. obwohl auch andere Formulie
rungen denkbar gewesen wären. 
zu Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c. Hier ist vom Veräusserer die 
Rede. Er soll Grundstücke verkaufen können. wenn er selber. 
so wie es der Bundesrat vorschlägt. zur Planung, Erschlies
sung oder Realisierung beigetragen hat. Zusätzlich soll nach 
meiner Auffassung und derjenigen der standerätlichen Kom
mission auch derjenige in den Genuss dieser Erleichterung 
kommen, der Planung und Erschliessung oder Bau durch 
Dritte hat ausführen lassen. 
zu Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe cbis und Absatz 3. Hier 1st vom 
Erwerber die Rede. Dieser soll Bauland erwerben können. 
wenn er es unmittelbar überbauen will und hierfür eine rechts
kräftige Baubewilligung vorweisen kann. Weil man in diesen 
Fällen eine zukünftige Handlung als Voraussetzung für die Ge
währung einer Ausnahme zugrunde legt, muss als Pendant 
auch eine Massnahme für den Fall vorgesehen werden. dass 
der Erwerber die Auflage nicht erfüllt. die zur Ausnahmebewilli
gung geführt hat, wenn er beispielsweise das Grundstück 
nicht überbaut. Diesem Zweck dient Absatz 3. Dieser besagt. 
dass die Uebertragungsbewilligung rückgängig gemacht 
wird. wenn mit der Ueberbauung nicht innert Jahresfrist be
gonnen wird. Diese Frist entspricht der Gültigkeitsdauer einer 
Baubewilligung und ist angemessen. 
Mit der Zustimmung zu diesem Antrag, hinter dem nicht nur 
die ständerätliche Kommission. sondern auch die geschlos
sene freisinnige Fraktion steht, stellen Sie den Wohnungsbau 
trotz Sperrfrist einigermassen sicher. Dagegen kann wohl 
kaum jemand etwas einwenden. 

Gysln: Nach der Abstimmung über drei oder fünf Jahre ist es 
evident, dass die Sperrfrist ein schwerer und schematischer 
Eingriff ist. Er trifft viele Fälle. die nicht spekulativer Art sind. 
Deshalb kommt man nicht um eine einlässliche Regelung der 
Ausnahmen herum. 
Es muss dafür gesorgt werden, dass die Bautätigkeit nicht ge
drosselt wird. Oder will etwa von Ihnen jemand verantworten. 
dass noch weniger Wohnungen gebaut würden? Wohl nicht. 
Der Buchstabe c, den wir beraten haben. bietet nur teilweise 
eine Lösung an. nämlich dann, wenn Jemand ein Grundstück 
hat, darauf baut und es innerhalb der Sperrfrist als überbaute 
Liegenschaft weiterverkaufen will. Dabei handelt es sich nur 
um die Sperrfrist beim Weiterverkauf der überbauten Liegen
schaft und nicht um den Erwerb des Baulandes. 
Der Ihnen präsentierte Antrag Fischer-Seengen betrifft einen 
anderen Sachverhalt. Jemand, der noch nicht Eigentümer des 
Bodens ist, projektiert einen Bau und holt die Baubewilligung 
ein. Das ist statthaft und kommt oft vor. Vorsichtshalber kauft 
er den Boden nicht. bevor die Baubewilligung unter Dach ist. 
Darauf aber wird der Erwerb des Bodens fällig. Wird der Er
werb nicht gestattet, so fällt die Ueberbauung dahin. So ver
hält es sich nach Artikel 1 des Beschlusses, selbst bei einem 
blassen Kauf- oder Baurecht. Nicht einmal die Einräumung ei
nes blassen Baurechts wäre gestattet. Soweit damit Umge
hungsgeschäfte verhindert werden sollten. kann man zustim
men, aber wo eine ernsthafte Bauabsicht besteht, ist die Sperr. 
trist eine unangebrachte Bauverhinderung, ob es sich um ein 
Baurecht oder um einen eigentlichen Kauf handelt. Nach dem 
Antrag Fischer-Seengen muss der Erwerber den Nachweis lei
sten, dass er binnen eines Jahres mit den Bauarbeiten be
ginnt. Dieser Nachweis ist übrigens einfacher zu erbringen als 
jener nach Buchstabe c. Mit anderen Worten: Der effektiv Bau
willige soll Bauland erwerben können, gegebenenfalls auch 
ein Baurecht. 
Man wendet vielleicht ein, die Sache mit dem bauwilligen Er
werber sei schon recht, aber der Verkäufer des Bodens könnte 
kurzfristig spekuliert haben. Gelegentlich mag das zutreffen, 
aber ich frage: Was nützt es, den Erwerb zu blockieren. wenn 
dadurch ein Neubau verhindert wird? Diese Folge ist nicht nur 
unnütz, sie ist sogar schädlich. Dem Verkäufer macht es eher 
weniger aus, auf den Ablauf der Sperrfrist zu warten. In der Re
gel wird er dabei nicht viel verlieren. Unvergleichlich schwerer 

wiegt aber die Bauverhinderung, und zwar für die Allgemein
heit. Sie bedeutet Verknappung und Verteuerung des Ange
bots. das sich niemand herbeiwünschen sollte. 
Ich bitte Sie. nachdem Sie der fün~ährigen Sperrfrist zuge
stimmt haben. unbedingt den Antrag Fischer-Seengen zu un
terstützen. 

Bäumlin Richard: Ich spreche zu Buchstabe c und möchte 
den Antrag meines Kollegen Meizoz unterstützen. Es geht um 
die sogenannte Bauträgerklausel. Wie Sie sehen, soll es Bau
trägern möglich sein zu veräussem. Sie sollen also nicht an 
die Sperrfrist gebunden sein. Meines Erachtens geht es hier 
um eine höchst folgenreiche und bedenkliche Relativierung 
der Sperrfrist überhaupt. In der Kommission 1st. von bürgerli
cher Seite übrigens. geltend gemacht worden. in Agglomera
tionen könne man ohne Bauträger gar nicht mehr bauen. Die 
Konsequenz ist dann, wenn diese Information stimmt - ich 
habe nicht im Sinn, sie in Zweifel zu ziehen-, dass für alle Neu
bauten in Agglomerationen - und das ist das, was die Wirkung 
nun wirklich einschränkt - die Sperrfrist schliesslich nicht 
mehr gelten würde. 
Nichts gegen das Prinzip, wonach jede Leistung ihren Lohn 
verdient. Aber wenn Sie nun eine Textanalyse des Buchstaben 
c machen, sehen Sie. dass nicht nur Leistungen in Arbeit in ir
gendwelcher Form (körperliche Arbeit, Arbeit als Planer, als 
Architekt) abgegolten werden können. Nein, hier kann auch 
ein spekulativer Gewinn mit abgedeckt werden. Jemand, der 
sich sagt: «Ich verdiene mein Geld, indem ich im grossen Stil 
überbauen will», und einen Architekten anstellt. kommt in den 
Genuss der Wohltat dieses Buchstaben c. Das kann gerade 
der grosse Spekulant·sein, wenn er nur irgend etwas leistet. 
Auch wenn man gewisse Anforderungen an diese Leistung 
stellt, bleibt es doch dabei. dass auch ein spekulativer Gewinn 
mit abgegolten werden kann. 
Nun weiss ich. dass man das zu rechtfertigen sucht, indem 
man diesen spekulativen Gewinn nicht Spekulationsgewinn, 
sondern Abdeckung des Unternehmerrisikos nennt, das man 
schützen müsse, weil sonst niemand mehr als Bauträger auf
trete. Ich finde, das dies nicht geht. Wir sollten diese Relativie
rung der Sperrfrist streichen. Es soll der Buchstabe a genü
gen. Dem Handwerker, der kauft. oder der Handwerkerge
meinschaft, die kauft und dann gemeinsam weiterverkauft, ist 
mit dem Buchstaben a voll und ganz gedient. Diejenigen, die 
wirklich im grossen spekulieren, sollte man nicht. wie vorgese
hen, über den Buchstaben c noch besonders schützen. 
Man sagt. die Streichung von Buchstabe c beeinträchtige die 
Bautätigkeit. Ja. wenn einer gewissen Art von Bauträgern das 
Handwerk ein bisschen verleidet wird, so stört mich das nicht. 
Es gäbe dann mehr Raum auf dem Uegenschaftsmarkt für 
Bauträger anderer Art. zum Beispiel in der Gestalt von Wohn
genossenschaften, wo auch diejenigen, die einmal die Woh
nungen bewohnen werden, eher die Möglichkeit haben, mit
zureden als bei Bautätigkeiten im grossen, die von anonymen 
Bautragern organisiert werden. 
Ich möchte Sie bitten. diesem Streichungsantrag zuzustim
men. Sonst ist die Sperrfrist zu sehr relativiert, und die Feuer
wehrübung, um die es bei diesen Bundesbeschlüssen gehen 
soll, wird dann immer mehr zu einer blass schauspielerischen 
Darstellung einer Feuerwehrübung. 

Hess Peter: Ich beantrage Ihnen, die beiden Anträge Meizoz 
abzulehnen, gleichzeitig aber auch beim Antrag Fischer
Seengen Absatz cbis und Artikel 4 Absatz 3 abzulehnen. Ich 
durfte Ihnen heute morgen ausführen, dass das Ziel des Sperr
beschlusses die volkswirtschaftlich schädlichen Kaskaden
käufe sind, dass wir mit diesem Sperrbeschluss aber nicht die 
Bautätigkeit, vor allem nicht die Wohnbautätigkeit treffen wol
len. 
In konsequenter Fortsetzung dieses Grundsatzes hat der Bun
desrat meines Erachtens zu Recht den Artikel 4 Buchstabe c in 
seine Vorlage aufgenommen. 
Im Rahmen der weiteren Analyse dieses Vorschlages in Litera 
c hat die ständerätliche Kommission. meines Erachtens eben
falls zu Recht, die durch den Grundeigentümer selbst in Auf
trag gegebenen oder selbst vorgenommenen Bauarbeiten als 
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hinreichenden Grund für eine Ausnahmebewilligung einge
fügt. In diesem Sinne kann der Ergänzungsantrag oder der 
Aenderungsantrag Fischer-Seengen zu Buchstabe c über
nommen werden. Der Buchstabe cbis hingegen gehört nicht 
an diese Stelle. Ich kann dies deshalb dartun. weil ich ur
sprünglich bei der früheren nationalrätlichen Initiative-Version 
einen praktisch gleichlautenden Antrag eingebracht habe. 
aber damals in einem anderen Umfeld. ohne den Vorschlag 
des Bundesrates. Bei der Lösung, die uns hier vorgelegt ist. 
haben wir praktisch in zwei verschiedenen Absätzen die glei
che Lösung vorgeschlagen. 
Herr Fischer-Seengen hat heute morgen das Trauerlied von 
der überforderten Verwaltung gesungen. Hüten wir uns. hier 
nun mit der Litera cbis und vor allem dann mit dem Widerrufs
verfahren bei Artikel 4 Absatz 3 eine überforderte Verwaltung 
heranzuzüchten. Ich kann mir schlechthin nicht vorstellen, 
dass im Grundbuchverkehr nach Jahresablauf Grundstück
übertragungen wieder rückgängig gemacht werden sollten; 
das wird wirklich zu einem Verwirrspiel ausarten. Das berech
tigte Anliegen all jener. die im Wohnbau weiterhin aktiv sein 
wollen. aber auch das der privaten Interessenten im Wohnbau 
ist durch den Buchstaben c hinreichend geschützt. so dass 
Sie auf die beiden andern Absätze verzichten können. 

Bühler, Berichterstatter: Beim Buchstaben c haben wir es mit 
der sogenannten Bauträgerklausel zu tun. Diese Bauträger
klausel haben der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit 
bei den vorzeitigen Bewilligungen aufgenommen. weil wir die 
in der Eintretensdebatte befürchtete kontraproduktive Wir
kung im Hinblick auf die Bereitstellung von Wohnungen und -
nicht zu vergessen - auch auf die Mietpreissteigerungen nicht 
heraufbeschwören wollten. Wenn Sie dem Antrag der Minder
heit zustimmen, besteht diese Gefahr eindeutig stärker. als 
wenn wir die Bautätigkeit mit Buchstabe c nicht behindern. 
Nur wenn Sie eine Verknappung der Wohnbautätigkeit wün
schen - und ich hoffe. das wünscht eigentlich niemand-. dann 
können Sie diesem Antrag der Minderheit zustimmen und 
Buchstaben c streichen. Die Mehrheit - sie war nicht so klein. 
wie Kollege Meizoz meinte (es waren immerhin 12 gegen 7 
Stimmen) - empfiehlt Ihnen. den Antrag der Minderheit ab
zulehnen. 
Noch ein Wort zum Eventualantrag: Dieser ist auf jeden Fall 
abzulehnen, weil nicht praktikabel. Wenn jemand ein Objekt 
kauft, um es zu überbauen oder zu renovieren. dann verkauft 
er es doch sicher nicht, ohne einen minimalen Gewinn zu er
zielen; denn er will mit seiner Arbeit, die er dort investiert. wirk
lich auch etwas verdienen. Deshalb ist dieser Eventualantrag 
nicht praktikabel. Die Kommission hat auch diesen Antrag mit 
1 O gegen 8 Stimmen abgelehnt. Ich bitte Sie. dies ebenfalls zu 
tun. 
Nun noch ein Wort zum Antrag Leuba. Er möchte, dass die 
Grundstücke nur während eines Jahres dem Veräusserer oder 
seiner Familie als Wohnung bzw. Geschäftsliegenschaft die
nen müssten. Ich kann Ihnen hier nicht im Namen der Kom
mission einen Antrag stellen. Der Kommission lag dieser An
trag nicht vor. Mir scheint aber ein Jahr doch etwas kurz be
messen zu sein; ich empfehle Ihnen, der Kommission zuzu
stimmen. 
Beim Antrag Fischer-Seengen haben wir es mit einem Antrag 
zu tun, wie er aus der ständerätlichen Kommission hervorge
gangen ist. Unserer Kommission lag dieser Antrag nicht vor. 
Ob es bei Litera c richtig ist, dass wir noch «durch Dritte» er
gänzen - also nicht nur die Bauträger selbst, sondern durch 
Dritte-. möchte ich doch etwas bezweifeln. Ich möchte den 
Entscheid aber Ihnen überlassen. weil wir ihn in der Kommis
sion nicht diskutiert haben. 
Hingegen scheint mir Artikel cbis doch etwas eine zu starke 
Oeffnung darzustellen. Ich bitte Sie daher. diesen Zusatz ab
zulehnen. Absatz 3 werden wir behandeln. wenn wir darauf zu 
sprechen kommen. 

M. Houmard, rapporteur: II s'agit de l'article 4, c·est-a-dire de 
l'autorisation d'alienation anticipee delivree par l'autorite can
tonale. 
A la lettre b, M. Leuba nous fait une proposition qui - il l'a dit 

lui-meme - a un effet secondaire. II souhaite fixer la periode 
durant laquelle l'alienateur a occupe le logement a une annee 
au lieu des deux ans prevus par le Conseil federal. II veut en fait 
faciliter le changement de domicile du a des conditions econ0 . 

miques difficiles. 
A la lettre c. nous avons quatre propositions. La majorite sou. 
tient la solution du Conseil federal, c'est-a-dire. selon laquelle 
il y a un rapport avec l'activite professionnelle de l'alienateur 
La minorite Meizoz demande de bitter la lettre c, ce qui revient 
effectivement a bloquer egalement le courant normal des 
transactions. Quant a la proposition subsidiaire Meizoz. eile 
n'apporte pas de solution. car il ne se trouvera pas de vendeur 
ayant participe a l'edification de la construction pour une part 
importante et qui. malgre tout, voudra aliener un terrain sans 
benefice. 
Nous en arrivons a la proposition Fischer-Seengen. soit celle 
qui a ete retenue par la commission du Conseil des Etats. M. 
Fischer demande d'ajouter «a participe lui-meme au par 
l'entremise de tiers» et de bitter «dans le cadre de son activite 
professionnelle». 
II s'agit donc de mettre sur pied d'egalite le proprietaire, qui a 
acquis un terrain et l'a mis en valeur. et les mandataires ou les 
entrepreneurs. On veut ainsi. par cette proposition, elargir le 
cercle des ayants droit a une autorisation anticipee. a tout pro
prietaire qui participe pour une part importante a des travau~ 
de plus-value. Je crois que cette remarque est tres importante. 
Quant a la solution figurant sous cbis. eile n'a non plus ete 
presentee a la commission. II est clair qua l'intervenant va plus 
loin, puisqu'il parle «de terrain a bätir a des fins de construc
tion» et «possede un permis de construire valide». On ouvre ici 
encore bien davantage la possibilite. 
Je vous rappelte que nous voulons nous attaquer avant tout 
aux ventes en cascade et non pas bloquer la construction. Par 
consequent, je vous recommande, soit la solution de la com
mission, qui a ete acceptee par 12 voix contre 7. soit eventuel
lement avec un amendement. la solution proposee par M. Fi
scher-Seengen. 

Bundesrat Koller: Herr Leuba geht mit dem Bundesrat einig, 
dass jemand. der ein Grundstück erworben und es als Woh
nung in Eigennutzung gebraucht hat, nicht an eine fünfjährige 
Sperrfrist gehalten sein soll. wenn er wegen eines Wohnort
wechsels, beispielsweise wegen einer beruflichen Verände
rung, dieses Grundstück verkaufen möchte. Eine Divergenz 
besteht einzig bei der Dauer dieser vorgeschriebenen Selbst
nutzung. Dem Bundesrat scheint eine zweijährige Dauer der 
Selbstnutzung zumutbar. und zwar aus folgenden Ueberle
gungen: Wenn jemand schon ein Grundstück mit Haus er
wirbt, um es als seine eigene Wohnung zu nutzen. dann tut er 
das doch mit einer gewissen festen Absicht. an einem Ort zu 
bleiben. Wenn seine Erwartungen sich nun aus irgendeinem 
Grunde nicht erfüllen. wird ein solcher Wohnortwechset jage
wöhnlich auch nicht eine sofortige Verschiebung, beispiels
weise der ganzen Familie. nötig machen. Deshalb schien uns 
der Nachweis einer zweijährigen Selbstnutzung zumutbar. 
aber vor allem auch nötig und gerechtfertigt, um Missbräuche 
zu vermeiden. die allenfalls möglich würden. wenn jemand ein 
solches Grundstück nur im Hinblick auf die Weiterveräusse
rung einfach ein Jahr selber nutzen würde. Das waren die 
Ueberlegungen, die uns zu den zwei Jahren geführt haben. 
Bei der Litera c geht es um das schwierige und heikle Problem. 
einerseits kontraproduktive Wirkungen dieser Sperrfrist vor al
lem auf dem Wohnungsmarkt zu vermeiden, andererseits aber 
nicht wieder durch allzu weit gefasste Ausnahmetatbestände 
Spekulationsgeschäften Tür und Tor zu öffnen. Der Bundesrat 
ist davon überzeugt. dass er diesen schwierigen Mittelweg mit 
der Litera c in Artikel 4 gefunden hat. Diese Litera c will keines
wegs, wie das von Herrn Meizoz geltend gemacht worden ist. 
die Baumeister und andere Bauträger privilegieren, sondern 
wir möchten vermeiden, dass infolge der Sperrfrist der Woh
nungsmarkt allzu sehr beeinträchtigt wird. Wir bezwecken mit 
dieser Vorschrift. dass de~enige. der sich auf Litera c beruft. 
nachweisen muss. dass er massgeblich - wir haben in der 
Kommission an eine Beteiligung von etwa 12 bis 15 Prozent 
gedacht - durch Arbeit oder Materiallieferungen mitgewirkt 
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hat. Wir wollen keinerlei Privilegierungstatbestand schaffen, 
sondern auf diese Weise kontraproduktive Auswirkungen auf 
dem Wohnungsmarkt vermeiden. 
Ich darf gegenüber Herrn Nationalrat Bäumlin auch festhalten. 
dass nach Auffassung des Bundesrates eine blosse Geldlei
stung und damit reine Spekulationsgeschäfte durch die For
mulierung dieser Litera c eindeutig nicht abgedeckt sind. An
d~rerseits ist der Bundesrat davon überzeugt. dass vor allem 
der Vorschlag von Herrn Fischer-Seengen in bezug auf die Li
tera cbis eindeutig zu weit gehen würde und daher abzuleh
nen ist denn damit würde das Ventil so weit geöffnet. dass ein 
Erwerber von Bauland 1a nur eine Baubewilligung haben und 
erklären müsste, er habe dieses Grundstück zum Zwecke der 
Ueberbauung erworben. Das eröffnet nach Meinung des Bun
desrates Spekulationsgeschäften wieder Tür und Tor und wi
derspricht vor allem auch dem Prinzip der Praktikabilität des 
Sperrfristbeschlusses; denn wie in diesem Antrag ja festgehal
ten ist, müsste dann die Bewilligungsbehörde die Bewilligung 
widerrufen. wenn sich herausstellt. dass der Bau tatsächlich 
nicht begonnen worden ist. Das Kaufgeschäft müsste rück
gängig gemacht werden. Derart komplizierte Mechanismen 
sind mit Sofortmassnahmen zweifellos nicht vereinbar, son
dern würden lediglich eine übermässige administrative Bela
stung und sehr viele Unannehmlichkeiten auch für die betrof
fenen Parteien nach sich ziehen. 
Ich beantrage Ihnen entschieden, diesen Buchstaben cbis 
und Absatz3 abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Abs. 1 Einleitung und Bst. a 
Al. 1 introduction et /et. a 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. b-AI. 1 let. b 

Für den Antrag Leuba 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. c-AI. 1 let. c 

56Stimmen 
90Stimmen 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag Fischer-Seengen 78 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 81 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung - Oeuxieme vote pre/iminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 114 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 56 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Eventualantrag der Minderheit 

Abs. 1 Bst. cbis (neu) -Al. 1 /et. cbis (nouveau) 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Fischer-Seengen 
Dagegen 

Abs. 1 Bst. d-g-AI. 1 let. d-g 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

111 Stimmen 
58Stimmen 

68Stimmen 
87Stimmen 

Humbel: Jetzt gilt es zu retten, was noch zu retten ist. Ich gehe 
nach der Devise meines Aargauer Kollegen Fischer-Seengen 
vor. Ich werde meinen Antrag begründen. Ich kann nicht be
greifen, weshalb anstelle der effektiv ausgewiesenen Zinsen 
ein Teuerungsbetrag nach dem Lebenskostenindex zum Er
werbs- bzw. Kaufpreis dazu gerechnet wird. Richtiger wäre 
doch, hier die tatsächlichen Zinszahlungen für die Grund
pfandschulden zu berücksichtigen, wie das bei den Investitio
nen vorgesehen ist. Hier können ja auch die effektiv ausgewie
senen Aufwendungen berechnet werden. Der Zuschlag der 
Teuerung nach dem Index kann zu einem Vabanquespiel wer-

den. Die Berücksichtigung von effektiv ausgewiesenen Zah
lungen ist doch gerechter, z. 8. eben die Schuldbnefzinsen. 
Ich habe bewusst diese Variante gewählt, um auf eine Lücke 
im vorgelegten System hinzuweisen. Ich hätte auch den Ab
zug der Schuldzinsen nur beim Verkauf von Baulandgrund
stücken und von nicht genutztem Wohnungseigentum be
schränken können, zum Beispiel im Anschluss an eine neue 
Ueberbauung. Ich habe dies bewusst nicht getan. Wenn ich 
hier keinen Erfolg habe, so hoffe ich, dass der Ständerat eine 
bessere und gerechtere Lösung vorschlagen wird. Eine Lücke 
im System besteht meines Erachtens. 
Nun noch zum Begriff «Anlagewert»: Andere sprechen von Ge
stehungskosten, Sie können dies den Anträgen entnehmen. 
Wenn der Bundesrat bestätigen kann, dass die effektiv bezahl
ten Schuldzinsen für Schuldbriefe im Anlagewert inbegriffen 
sind - eventuell auch nur beim Bauland und bei nicht genutz
tem Wohnungseigentum, also im Anschluss an neue Ueber
bauungen -, dann kann ich den Antrag ohne weiteres zurück
ziehen. Eine Definition des Begriffes «Anlagewert» bzw. Geste
hungskosten zuhanden der Materialien wäre sicher sehr sinn
voll. Vielleicht habe ich die Botschaft nicht genau gelesen, das 
kann der Fall sein. 
Nun noch zum Index: Beim Grund und Boden, bei Liegen
schaften sprechen wir doch immer vom Baukostenindex, und 
zwar vom Baukostenindex des Statistischen Amtes der Stadt 
Zürich. Meines Wissens ist das der einzige Baukostenindex in 
der Schweiz. Er wird übrigens zweimal im Jahr herausgege
ben und am 1. April und am 1 . Oktober publiziert. Warum hat 
man nicht diesen Index gewählt, wenn schon das ganze index
gebunden sein sollte? Der Zürcher Baukostenindex ist doch 
gesamtschweizerisch vollumfänglich anerkannt. Der Lebens
kostenindex gefällt mir gar nicht. Für die Beantwortung dieser 
Frage bin ich sehr dankbar, entweder dem Kommissionsspre
cher oder Herrn Bundesrat Koller. 

Seiler Hanspeter: Ich bin der Meinung, ein Gesetzestext sollte 
für jeden gut lesbar sein, speziell auch für den Betroffenen. Wir 
schaffen ja Gesetze und Normen nicht für die Juristen, son
dern für die Bürger und die Bürgerinnen dieses Staates. Meine 
erste Bemerkung dient der Praktikabilität, wie auch Herr Bun
desrat Koller hier mehrfach betont hat. Wenn wir neue Geset
zesbestimmungen dieser Art schaffen, so rufen sie meist auch 
nach einer Vergrösserung der Administration beim Vollzug. 
Zum Beispiel ist hier eine solche Klausel eingebaut. Ein Er
werbspreis als Hauptteil der Gestehungskosten soll nicht im 
Hinblick auf die Teuerung berechnet. nach dem Landesindex 
der Konsumentenpreise erhöht werden, sondern unserer Mei
nung nach in der Berechnung, z. B. von drei Hundertsteln pro 
Jahr. Das mag vielleicht nicht immer ganz gerecht sein und 
der effektiven Teuerung entsprechen. Dafür ist dieser Ansatz, 
auf einem angemessenen Durchschnitt basierend, für jeden 
Betroffenen klar, berechenbar, erkennbar, und der administra
tive Aufwand wird in diesem Bereich bestimmt auf ein Mini
mum reduziert. 
Mit einer zweiten Differenz will ich eine klare Aussage des Ge
setzestextes erreichen. Im Begriff «Auslagen». «Kosten» oder 
wie man das benennen will, sind nach üblicher Auslegung -
wie ich mich belehren lassen musste - alle gehabten oder ge
tätigten Zahlungen, zum Beispiel auch Zinsen für benötigtes 
Fremdkapital, enthalten. Diese Ansicht haben mir auch Kom
missionsmitglieder bestätigt. Wer nun aber Eigenkapital in
vestierte, kann den Eigenkapitalzins bei dieser Regelung nicht 
mitberücksichtigen. Diese rechtsungleiche Behandlung 
möchte ich mit dem letzten Teil meines Antrages ausschalten. 
Im Teil B dieses Massnahmenpaketes wollen wir ja ausdrück
lich eine teilweise Finanzierung mittels Eigenkapital vorschrei
ben. Wenn wir nun im Teil A den mit Eigenkapital investieren
den Käufer gewissermassen strafen, setzen wir uns berechtig
terweise dem Vorwurf der Widersprüchlichkeit aus. Was man 
in Teil B propagiert, kann man doch nicht in Teil A ausschlies
sen. Es geht also erstens darum, die Aufrechnung von drei 
Hundertsteln im Jahr vorzunehmen, anstatt nach dem Lan
desindex der Konsumentenpreise aufzurechnen, und zwei
tens um den Einbezug des Eigenkapitalzinses. 
Ich habe festgestellt, dass Kollege Allenspach diesen letzten 
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Punkt in seinem Antrag mitberücksichtigt. Ich halte deshalb 
meinen Antrag nur als Eventualantrag aufrecht also nur dann, 
wenn der Antrag Allenspach abgelehnt werden sollte. 

Allenspach: In Artikel 4 Absatz 2 schlagen Bundesrat und na
tionalrätliche Kommission Gewinndefinitionen vor. die in Wi
derspruch zu handels- und bilanzrechtlichen Gewinndefinitio
nen. in Widerspruch zum Bundessteuerrecht und auch zum 
Grundstückgewinnsteuerrecht der meisten Kantone stehen. 
Ueblicherweise entspricht der Gewinn der Differenz zwischen 
Kosten und Erlös. Den Erlös festzustellen, ist relativ einfach. 
Aber was sind Kosten? Dazu gehören sicher der Kaufpreis und 
die Nebenkosten. Dazu gehören auch die Steuern und die öf
fentlichen Abgaben, deren Basis die Immobilie ist. Das ist in 
keiner einzigen Definition erwähnt, auch nicht tn Jenen der Lie
genschaftssteuern, wie sie verschiedene Kantone kennen: Pe
rimeterabgaben beispielsweise gehören eindeutig ebenfalls 
zu den Kosten. Solche Kosten werden auch bei der Grund
stückgewinnsteuer als abzugsfähig anerkannt. 
Dass die während der Besitzesdauer gemachten notwendi
gen und wertvermehrenden Aufwendungen berücksichtigt 
werden müssen, versteht sich von selbst Das sind Kosten, die 
sich im Verkaufserlös - zum Teil sogar sehr direkt - nieder
schlagen. 
Es verbleibt sodann die Frage der Verzinsung des in der Im
mobilie investierten Kapitals. Dabei kann man nicht zwischen 
Eigenkapital und Fremdkapital unterscheiden. Auch das Ei
genkapital muss kalkulatorisch verzinst werden. Dies verlangt 
auch das Bundessteuerrecht mit der Besteuerung des kalku
latorischen Eigenmietwertes. 
Die Verzinsung des gesamten investierten Kapitals gehört zu 
den Kosten. Es würde allen betriebswirtschaftlichen bilanz
und steuerrechtlichen Grundsätzen widersprechen, wenn wir 
die normale Verzinsung des investierten Kapitals als Gewinn 
bezeichnen würden. Wenn die Zinskosten nicht als Kosten be
rücksichtigt werden dürfen, wie dies gemäss den Anträgen 
des Bundesrates und der nationalrätlichen Kommission ge
schieht, müsste der Verkäufer sein Grundstück mit Verlust ver
kaufen, um in den Genuss seiner Bewilligung nach Absatz 1 
Buchstabe a zu kommen. Weil aber niemand mit Verlust ver
kaufen will, bliebe Buchstabe a wirklich ein toter Buchstabe. 
Es ist meines Erachtens unmoralisch, dem Bürger ein Recht 
auf Bewilligung vorzugaukeln und ihm dann dieses Recht 
durch eine wirtschaftlich und rechtlich mehr als problemati
sche Legaldefinition des Gewinnes wieder zu entziehen. 
Es ist Bundesrat und nationalrätlicher Kommission offenbar 
auch nicht ganz wohl, die Zinskosten nicht zu berücksichti
gen. Sie schlagen vor, die Gestehungskosten jährlich mit dem 
Konsumentenpreisindex heraufzusetzen. In der ständerätli
chen Kommission wurde sogar eine fixe Erhöhung um jährlich 
3 Prozent bei den Gestehungskosten in Erwägung gezogen. 
Es ist, mit Verlaub gesagt, widersinnig, den effektiven Kosten
faktor Zins zu negieren und auszuklammern und statt dessen 
einen fixen Korrekturfaktor - den Korrekturfaktor Lebensko
stenindex - einzuführen, der mit den Kosten der Liegenschaft 
überhaupt nichts zu tun hat. 
Sonst soll der Bundesrat inskünftig auf eine Verzinsung der 
Bundesobligationen verzichten und den Nominalwert der Ob
ligation jährlich um 3 Prozent oder um den Landesindex der 
Konsumentenpreise erhöhen. Das wäre die Konsequenz einer 
solchen bundesrätlichen Konzeption. Aber ich glaube nicht, 
dass der Bundesrat zu diesen Konditionen wirklich Geld er
hielte. Der Versuch, vom Lebenskostenindex statt von den 
Zinskosten auszugehen, stellt bei der Legaldefinition Gewinn 
einen untauglichen Versuch am falschen Objekt dar. 
In der nationalrätlichen Kommission ist diese Frage einge
hend erörtert worden. Bundesrat Koller liess sich damals of
fensichtlich von meinen Gedankengängen beeindrucken. Er 
sagte, die Verwaltung werde diesen Antrag noch einmal über
denken und bereinigen. Er - Bundesrat Koller - sei der Mei
nung, es sei die richtige Lösung, vom Kapitalzins - unabhän
gig von Eigen- oder Fremdfinanzierung - auszugehen und die 
Teuerung nicht zu berücksichtigen. So Bundesrat Koller in der 
Kommission. 
Ich we,ss nun nicht, welche Einflüsse Bunaesrat Koller veran-

lasst haben, von dieser richtigen Lösung abzuweichen. Wa 
aber heute in Artikel 4 Absatz 2 als Gewinndefinition vorg1 
schlagen wird, widerspricht der ökonomischen Vernunft, w 
derspricht allen Usanzen unserer Rechtsordnung. 
Ich bitte Sie deshalb, die bundesrätliche Fassung und die Fa: 
sung der nationalrätlichen Korr.mission abzulehnen und me 
nem Antrag zuzustimmen. 

Reichling: Es wäre ja nun wirklich paradox, wenn wir in einen 
speziellen Bundesbeschluss eine gewisse Eigenfinanzieruni 
beim Liegenschaftenhandel vorschreiben würden und im vor 
hergehenden Beschluss dann diese Verzinsung des gesetz 
lieh vorgeschriebenen Eigenkapitals verbieten würden. Eigen 
kapital sind keine Auslagen, sind keine Zahlungen. das ist eir 
Teil des Verkaufspreises. der verbleibt. Er ist also nicht enthal 
ten in der bundesrätlichen Fassung. 
Bezüglich Praktikabilität bin ich der Auffassung, dass wir eim 
pauschale Lösung finden müssen und nicht nach den Zufällig 
keiten des Indexes vorgehen können. Das würde die ganzE 
Berechnung kolossal erschweren. 
Ich ersuche Sie deshalb, und ich bitte auch den Bundesrat 
sich diese Frage der Eigenkapitalverzinsung nochmals ZL 
überlegen und dem Antrag Seiler zuzustimmen. 

Bühler, Berichterstatter: Zuerst zur Frage von Herrn Humbel 
Bauzinse sind in der Fassung der Kommission enthalten, gam 
eindeutig. 
Zu den Anträgen Seiler Hanspeter und Allenspach. Einerseits 
geht es darum, ob das investierte Eigenkapital auch verzinst 
werden soll oder nicht. Das ist eine Frage, die Sie entscheiden 
müssen. Andererseits ist der Antrag Seiler genau identisch mit 
der ständerätlichen Kommission: Es ist nicht die ausgewie
sene Teuerung anzurechnen, sondern 3 Prozent pro Jahr. 
Dies ist nun tatsächlich eine bedeutend einfachere Regelung 
als aufs Komma genau die Teuerung für jedes Jahr auszurech
nen. Wir sollten dieser vereinfachten Lösung zustimmen, auch 
wenn das in dieser Form der Kommission nicht vorgelegen ist. 
Ob die Frage der Verzinsung gerechtfertigt ist oder nicht, die 
Kommission hat die andere Fassung gewählt. Persönlich 
muss ich Ihnen offen gestehen. dass es mir auch widersprüch
lich scheint, wenn man einerseits hier keine Verzinsung vor
sieht, andererseits aber im Beschluss B eine minimale, z. 8. 
20prozentige Eigenfinanzierung verlangt. Ich könnte deshalb 
auch in diesem Sinne den Anträgen Allenspach oder Seiler zu
stimmen. Mir scheint der Antrag Seiler günstiger zu liegen, 
weil er der ständerätlichen Fassung bedeutend näher kommt. 
Wenn Sie zwischen diesen beiden eine Eventualabstimmung 
durchführen, möchte ich Sie doch bitten - um dieses Diffe
renzbereinigungsverfahren möglichst einfach zu gestalten -
mit dem Ständerat zu stimmen, also dem Antrag Seiler zuzu
stimmen. 

Humbel: Aufgrund der Erklärung unseres Kommissionspräsi
denten, dass die Bauland- und Baukreditzinsen im Anlagewert 
bzw. in den Gestehungskosten inbegriffen sind, kann ich mei
nen Antrag zurückziehen. Das ist wichtig für die Interpretation 
dieses Begriffes. 

M. Houmard, rapporteur: II s'agit ä l'article 4, alinea 2, de defi
nir ce que I' on entend par «benefices». II est en effet necessaire 
de definir cette notion de prix de revient afin que les organes 
d'execution, c'est-a-dire les cantons, utilisent les memes ba
ses de calcul. 
Nous avions trois propositions. M. Humbel vient de retirer la 
sienne, il en reste donc deux: la proposition Allenspach et la 
proposition Seiler Hanspeter ainsi que la proposltion de la 
commission. Je crois que la proposition de la commission 
n'est pas suffisamment claire quant a la definition du capital 
qui est pris en compte pour le calcul de l'interet. C'est pour
quoi je vous propose de choisir entre la proposition Allens
pach et la proposition Seiler. 
II s'agit avant tout. je le repete, de definir quel est le capital qui 
doit etre pris en compte, c'est-a-dire le capital propre et le capi
tal etranger. Et je crois que l'une ou l'autre de ces deux solu
tions permettra de le definir clairement et de savoir exactement 
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de quoi il s'agit et de quel benefice on parle a cet article 4, 
atinea 2. II y a d'ailleurs. selon le proces-verbal, une propos1-
tion de la commiss1on du Conseil des Etats qui est tres proche 
de la solution Seiler. 

Bundesrat Koller: Ich darf vielleicht die engagiert geführte De
batte insofern etwas entdramatisieren, als dieser Ausnahme
tatbestand des gewinnfreien Verkaufs im praktischen Leben 
wahrscheinlich sowieso relativ selten sein wird. Das ist aber 
kein Grund. diesen gewinnfreien Verkauf im Bundesbe
schluss nicht doch präzis zu definieren. Ich gebe Ihnen gerne 
zu dass uns das mit dieser ersten Formulierung, die Sie auf 
de~ Fahne finden, noch nicht ausreichend gelungen ist. 
Es geht vor allem um zwei Probleme: Unbestritten ist. dass 
sich der Gewinn aus der Differenz zwischen Erlös und Geste
hungskosten ergibt. Was soll aber alles unter die Gestehungs
kosten fallen? Hier haben Sie ja nun auch mehrere Antrage. Es 
geht vor allem um die Frage, ob die Kapitalverz!nsung auch 
dazuzuzählen sei, wobei das Herr Humbel für verzinstes 
Fremdkapital, Herr Seiler für das Eigenkapital bejaht. 
Wir haben die Frage noch einmal überpruft. Der Bundesrat hat 
bewusst auf die Berücksichtigung der Zinsen verzichtet, weil 
dies weder beim Gewinnanspruch im Entwurf zum bäuerli
chen Bodenrecht noch bei den kantonalen Grundstückge
winnsteuern vorgesehen ist. Wir haben diese Frage noch ein
mal durch die Eidgenössische Steuerverwaltung uberprüfen 
lassen. 
Wie die Anlage finanziert wird, ob mit fremden oder eigenen 
Mitteln, sollte zweifellos - da bin ich mit Ihnen einig - unerheb
lich sein. Betriebswirtschaftlich müssten eigentlich beide Ar
ten von Zinskosten berücksichtigt werden. Es kann jedoch 
darauf verzichtet werden. weil diese Zinskosten durch den er
zielten Vermögensertrag abgegolten werden. Hingegen - das 
möchte ich ausdrücklich festhalten - ist für die Bauzinsen ge
mäss neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine 
Ausnahme zu machen, weil ihnen kein in der fraglichen Zeit er
zielter Ertrag gegenübersteht. So die neueste Rechtspre
chung des Bundesgerichts. Die Bauzinsen sind daher den Ge
stehungskosten zuzurechnen. 
Aufgrund dieser Ueberlegungen ergibt sich nun eigentlich 
eine Formulierung dieses Absatzes 2, wie er 1n der ständerät
lichen Kommission angenommen worden ist. Leider liegt die
ser Antrag Ihnen hier noch nicht vor. Sie kennen aber meine 
Stellungnahme. Ich bin überzeugt, dass wir im Rahmen des 
Differenzbereinigungsverfahrens die richtige, einwandfreie 
Fassung dann noch finden werden. Sie stimmt übrigens mit 
dem Antrag von Herrn Seiler im ersten Satz überein, hingegen 
müsste der zweite Satz im Antrag von Herrn Seiler dann lau
ten: «Die Gestehungskosten erfassen den Erwerbspreis ein
schliesslich die Nebenkosten (wobei nach dieser bundesge
richtlichen Rechtsprechung dazu auch die Bauzinsen gehö
ren) sowie die Auslagen für notwendige und nützliche Auf
wendungen.» 
Diese Formulierung wird zweifellos im Ständerat durchgehen. 
Sie liegt hier leider nicht als formulierter Antrag vor. Deshalb 
würde ich Sie der Praktikabilität halber eigentlich bitten, zu
handen dieser Bereinigung im Ständerat der Lösung zuzu
stimmen, die der Variante der ständerätlichen Kommission am 
nächsten kommt. Das ist jene von Herrn Seiler. 
Noch ein Wort zur Abgeltung der Teuerung. Es schien uns -
wenn man auch hier wiederum auf Einfachheit und Praktikabi
lität bedacht ist - besser, die Teuerung mit einem Satz von 3 
Prozent jährlich abzugelten, als sich auf schwierige Berech
nungen entweder nach dem Lebenskostenindex oder dem 
Baukostenindex einzulassen. Ich glaube, das ist hier auch un
bestritten geblieben. 

Präsident: In einer Eventualabstimmung stellen wir nun den 
Antrag Seiler Hanspeter dem Antrag Allenspach gegenüber. 
Das Resultat wird dann dem Antrag der Komm1ss1on gegen
übergestellt. 

Abstimmung - Vota 

14-N 

E ventue/1 - A titre preliminaire 
Für den Antrag Seiler Hanspeter 
Für den Antrag Allenspach 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Seiler Hanspeter 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 3 (neu) -Al. 3 (nouveau) 

72Stimmen 
59Stimmen 

109Stimmen 
54Stimmen 

Präsident: Die Abstimmung über den Antrag Fischer-Seen
gen zu Absatz 3 entfällt. Damit 1st Artikel 4 bereinigt. 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. Sbis (neu) 
Antrag Jeanpretre 
Titel 
Erwerb durch die öffentliche Hand 
Wortlaut 
Wird ein Grundstück gekauft und wieder veräussert, ohne 
dass der Eigentümer es mindestens 5 Jahre behalten hat, so 
hat die Gemeinde, in welcher der Besitz gelegen ist, oder der 
Kanton oder jede Körperschaft öffentlichen Rechts, die zu die
sem Zweck geschaffen wurde, das Recht. es zum Ankaufs
preis plus Aufwendungen und Verzinsung der Eigenmittel 
zum normalen Sparzinssatz zu übernehmen. 

Art. Sbis (nouveau) 
Proposition Jeanpretre 
Titre 
Acquisition par l'autorite 
Texte 
Lorsqu'un bien immobilier est acquis, puis revendu sans etre 
conserve 5 ans au moins par son proprietaire, la comune ou se 
situe le fonds, ou le canton, ou toute fondation de droit public 
instituee a tet effet, peut s'en rendre acquereur au prix d'achat 
augmente des impenses et de la retribution des fonds propres 
au taux ordinaire de l'epargne. 

Mme Jeanpretre: Le paquet ainsi ficele par le Conseil federal 
devrait permettre de calmer le jeu sur le marche immobilier afin 
de se donner le temps d'etudier des mesures a plus long 
terme. L'experience enseigne en effet qu'il n'existe ici pas de 
majorite qui aurait le courage de prendre la seule mesure sus
ceptible de prevenir la speculation fonciere en la rendant tntn· 
teressante: remettre progressivement, a la faveur des muta
tions, la propriete ou l'usage du sol aux communes ou a des 
societes sans but lucratif telles que des cooperatives d'habita
tion par exemple. Sans cette vision a long terme, les arretes ur
gents les mieux penses ne seront que des alibis et non les ins
truments d'une veritable politique fonciere. 
II taut aussi constater que la surevaluation des terrains a, en 
Suisse, des causes structurelles et non conjoncturelles. Cer
tes, un resserrement du credit, des mesures urgentes en ma
tiere d'amenagement du territoire, pallient momentanement 
les degäts mais les prix repartent de plus belle des que chan
gent les circonstances economiques. La fiscalite a ete souvent 
evoquee comme un moyen de ponctionner les plus-vaiues. 
En fait, l'impöt n'assainit pas le marche des immeubles. On 
peut meme se demander s'il ne le deteriore pas par le transfert 
du vendeur a l'acheteur de la charge fiscale, d'une part en en
trainant un prix superieur a celui qui aurait ete demande et 
d 'autre part, en incitant le vendeur a garder le bien-fonds en at
tendant que les annees passen! et que le taux degresse. . 
En matiere d'amenagement du territoire, rien non plus de b1en 
efficace a attendre car, comme Je l'ai releve ce matin, meme la 
ou l'offre de terrain est abondante, les prix s'alignent sur les 
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valeurs les plus cheres. Gerte notion de valeur refuge que re
presente le sol compromet de favon evidente toute velleite de 
le laisser se reguler par les seules lois du marche. 
Par contre. la ou les collectivites publiques ont eu la volonte 
politique de mettre a disposition du terrain en dro1t de superfi
cie. pour la construction de logements au d'entreprises - car 
n'oublions pas qu'il y a aussi des petites entreprises qui pätis
sent de la speculation fonciere - ces operations se sont reali
sees dans des conditions financierement abordables pour les 
beneficiaires. Mais pour quelques collectivites qui se lancent 
dans l'achat de terrains. combien hesitent ou n'entrent pas en 
matiere par manque de moyens financiers? C'est pourquoi il 
est precise dans mon intervention que c'est au prix d'achat 
paye par l'alienateur que la collectivite pourrait exercer son 
droit 
Certes, j'entends deja ceux qui poussent des cris d'orfraie a 
l'idee que l'on confisquerart la plus-value fonciere par ce 
systeme mais Je leur retourne l'exclamation en leur deman
dant comment l'on justifie que ce soit a quelques citoyens. 
dont le seul merite est d'avoir attendu quelques jours ou quel
ques annees pour aliener leur bien-fonds, que revienne une 
plus-value disproportionnee. Comment accepter qu'a la fa
veur d'un trait de couleur sur un plan de zone, certains se 
retrouvent enrichis d'un jour a l'autre alors que de futurs loca
taires ou artisans verront leur loyer greve d'une part en coüt de 
terrain completement disproportionnee? Gerte idee d'un droit 
de preemption legal a l'echelon federal n'est d'ailleurs pas 
nouvelle. 
Nous trouvons, dans le rapport du professeur Jean-Franvois 
Aubert datant de 1964, un commentaire sur le droit legal de 
preemption. Je cite ses propos avec un certain plaisir: «II 
existe dans la legislation de plusieurs pays des mecanismes 
qui assurent une exclusivite relative, une priorite a laquelle 
l'autorite peut renoncer s'il lui plait. C'est ce qu'on nomme le 
droit legal de preemption des collectivites publiques. II est pra
tique en Allemagne et en France depuis quelques annees. On 
parle de l'introduire chez nous, soit au plan cantonal. soit au 
plan federal.» 
Nous etions en 1964, et il n'y a toujours rien de fait au plan 
federal. Je remercie cependant le Conseil federal qui a laisse 
entrevoir, dans sa reponse a mon interpellation, que c'est 
precisement durant le delai de reflexion que nous lui avons oc
troye qu'il examinera la necessite et l'opportunite d'introduire 
une teile mesure. C'est une attitude au moins positive et nous 
esperons en recolter peut-etre les fruits avant cinq ans. Toute
fois. nous avons voulu profiter de l'arrete federal urgent pour 
introduire. apres le chapitre des sanctions, une disposition qui 
verrait, dans des circonstances particulieres - sous-entendu 
des cas de nullite - des collectivites publiques au des fonda
tions de droit public se porter acquereurs de biens-fonds. 
Gerte intervention aurait donc un caractere exceptionnel, mais 
eile marquerait un pas dans une direction qu'il nous semble 
indispensable d'aborder. 

Scheidegger: Sicher ist das Begehren, das hier von Frau 
Jeanpretre gestellt wurde, sehr ernst zu nehmen, und sicher ist 
die aktive Bodenpolitik der öffentlichen Hand sehr wichtig. Es ist 
aber fraglich, ob die öffentliche Hand immer und in jedem Fall 
auch der bessere Grundstückeigentümer ist. Aber das Problem 
ist zu wichtig, als dass es in einem Sofortprogramm so schnell 
noch eingeschmuggelt werden könnte. Ich bitte Sie namens 
der FDP-Fraktion, diesen Antrag abzulehnen. 

Bühler, Berichterstatter: In der Kommission wurde diese Mög
lichkeit nicht diskutiert. Ich müsste es deshalb eigentlich Ihnen 
überlassen, ob Sie ein auf die Zeit der Sperrfrist beschränktes 
Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand schaffen wollen. Die 
Frage stellt sich allerdings, ob unter solchen Umständen über
haupt noch jemand um eine vorzeitige Bewilligung nachsu
chen wird. Das wiederum wäre negativ für die Bereitstellung 
von dringend benötigtem Wohnraum. Wie Kollege Scheideg
ger halte ich es für ein Problem, das man prüfen sollte, aber es 
ist zu wichtig, um in einem Sofortprogramm Platz zu haben. 
Nicht namens der Kommission, aber persönlich bitte ich Sie, 
diesen Antrag abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: La proposition Jeanpretre ne 
repond pas - je crois - aux normes economiques et juridiques 
pratiquees. En effet, cette proposition part de l'hypothese que 
le bien immobilier est revendu avant cinq ans, donc que cet 
objet a prealablement ete mis au benefice d'une autorisation 
de vente anticipee qui voudrait plutöt demander une autorisa
tion. La proposition de Mme Jeanpretre ne pourrait entrer en 
vigueur qu'en cas de nullite de l'autorisation. 
Je crois que cette proposition n'est pas opportune, je vous de
mande de la rejeter. 

Bundesrat Koller: Frau Jeanpretre möchte hier ein gesetzli
ches Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand einführen, und zwar 
ein limitiertes zu Gestehungskosten in allen Fällen einer vor
zeitigen Veräusserungsbewilligung. Ich befürchte, dass dieser 
Antrag - er überlagert ja alle andern Ausnahmetatbestände -
sich kontraproduktiv auswirken würde, weil dann ja wahr
scheinlich nur mehr sehr wenige überhaupt ein Interesse an 
einer vorzeitigen Veräusserung eines Grundstückes hätten. 
Im übrigen bin ich auch überzeugt, dass ein solches Vorkaufs
recht der öffentlichen Hand nicht im Rahmen von Sofortmass
nahmen eingeführt werden sollte. Statt dessen habe ich mich, 
wie Frau Jeanpretre ja selber gesagt hat. in der Kommission 
verpflichtet, dieses Institut wie auch das Vorkaufsrecht des 
Mieters in der interdepartementalen Arbeitsgruppe «Weiter
entwicklung des Bodenrechtes» näher zu studieren und Ihnen 
später entsprechende Anträge zu unterbreiten. Im übrigen 
darf ich auch daran erinnern, dass die Kantone bereits heute 
die Möglichkeit haben. ein solches Vorkaufsrecht einzuführen. 
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen die Ablehnung 
des Antrages von Frau Jeanpretre. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Jeanpretre 
Dagegen 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 

53Stimmen 
105Stimmen 

(Allenspach, Fischer-Seengen, Houmard, Luder, Nussbau
mer, Portmann) 
Abs. 1 
.... Beschluss. Sie bezeichnen insbesondere eine für die Be
willigung der Veräusserung zuständige Instanz und sorgen 
dafür, dass der Entscheid über die Bewilligung innert läng
stens drei Monaten erteilt wird. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 7 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Allenspach, Fischer-Seengen, Houmard, Luder, Nussbau
mer, Portmann) 
Al. 1 
.... arrete. lls designent, en particulier, une autorite compe
tente pour autoriser les alienations et veillent a. ce qu'une deci
sion soit prise dans un delai de trois mois au plus. 
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Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Allenspach, Sprecher der Minderheit: In Artikel 4 werden die 
Kantone verpflichtet. unter ganz bestimmten. genau um
schriebenen Bedingungen die Veräusserung einer Immobilie 
vor Ablauf der Sperrfrist zu bewilligen. Mit andern Worten: Der 
Bürger hat unter genau umschriebenen Bedingungen ein 
Recht auf Bewilligung. Es darf nicht geschehen. dass durch 
administratives Ungenügen. durch Arbeitsüberlastung 
gendeiner Behörde oder bewusst dilatonsche Behandlung ei
nes Bewilligungsgesuches dem Bürger dieses Recnt auf Be
willigung wieder genommen wird. 
Artikel 7 bestimmt. dass die Kantone diesen Bundesbe
schluss zu vollziehen haben. Es ist in den meisten Fällen für 
den Bundesgesetzgeber sehr einfach. sich nicht um die Voll
zugsprobleme zu kümmern. Wir nehmen ohne weiteres an. 
die Kantone seien in der Lage und auch willens, diese Be
schlüsse. rasch auf eigene Kosten und im Sinne des Bundes
gesetzgebers zu vollziehen. Heute schon muss im Planungs
und Bausektor nicht nur monatelang, sondern Jahrelang auf 
Entscheide, Bewilligungen und Rekursurteile gewartet wer
den. Wenn bei den Veräusserungsbewilligungen auch so 
lange zugewartet werden muss. wird dieses Bewilligungsver
fahren zur Farce. und der Bürger wird um sein Recht auf Bewil
ligung geprellt. 
Die Kommissionsminderheit schlägt deshalb vor. die Kantone 
müssten dafür sorgen. dass die Bewilligungen jeweils läng
stens innert drei Monaten erteilt werden. damit die Kantone 
wissen. was wir als Gesetzgeber von ihnen erwarten, damit die 
Bürger wissen, wann sie spätestens mit einer Bewilligung 
rechnen dürfen. Eine Bewilligungsfrist von längstens drei Mo
naten ist für die Kantone zumutbar. Die Rechtsgleichheit ver
langt zudem, dass der Bund dieses Bewilligungsverfahren 
mindestens bezüglich der Fristen ordnet. Es wäre meines 
Erachtens mit der Rechtsgleichheit nicht vereinbar, wenn in ei
nem Kanton die Bewilligung rasch, in anderen Kantonen aber 
erst nach Jahresfrist oder noch später erteilt wird. 
Ein Beispiel möchte ich anführen. um die Bedeutung dieser 
administrativen Fristen zu zeigen: Die Uebertragung eines 
Grundstückes im Rahmen einer Umwandlung oder Liquida
tion einer Einzelfirma oder einer juristischen Person bedarf. 
falls das Grundstück vor weniger als fünf Jahren erworben 
worden ist. der Bewilligung. Das haben wir in Artikel 4 Buch
stabe g so bestimmt. Die Möglichkeit, eine Einzelfirma in eine 
juristische Person umzuwandeln. einen Zusammenschluss 
von Betrieben zu vollziehen oder einen Betrieb zu liquidieren. 
hängt damit unter Umständen von dieser Bewilligung ab. Es 
ist aber nicht zumutbar, dass unternehmerische und firmen
rechtliche Entscheide monatelang nicht vollzogen werden 
können. nur weil eine für den Liegenschaftenmarkt völlig uner
hebliche Bewilligung nach Absatz 1 Buchstabe g verzögert 
und nicht rechtzeitig erteilt wird. Wer trägt dann. so frage ich 
Sie, den wirtschaftlichen Schaden, wenn deswegen in den Un
ternehmen nicht gehandelt werden kann? 
Es ist gegen diesen Vorschlag eingewendet worden, der Bund 
könne die Kantone nicht zwingen, eine solche Frist einzuhal
ten und es sei nicht sinnvoll, dass der Bund Vorschriften er
lasse, die er bei den Kantonen nicht durchsetzen könne. Die
sem Einwand möchte ich entgegenhalten, dass es staatspoli
tisch noch viel unbefriedigender ist, dem Bürger ein Recht ein
zuräumen und ihm dieses Recht auf administrativem Wege 
wieder zu entziehen. Der Bund gewährt ein Recht auf Bewilli
gung, der Bund muss die Ausübung dieses Rechtes selbst si
cherstellen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kommissionsminderheit 
zuzustimmen. 

Ammann: Mir missfällt dieser Minderheitsantrag, wie er so
eben von Herrn Allenspach begründet worden ist. Ich habe 
mich schon in der Kommission dagegen gewandt. Die Kan
tone haben ja noch viele andere Gesetze zu vollziehen. In all 
diesen Fällen erhalten die Betroffenen auch keine Sonderbe
handlung, wie sie Herr Allenspach hier vorsieht. Das Fazit ist 

für mich: Entweder beschliessen wir überall solche Bestim
mungen. oder sie sind auch hier überflüssig. Das Resultat 
wäre ansonsten eine rechtsungleiche Behandlung. 
Herr Allenspach. Ihre Parteien haben im Verein mit anderen 
bürgerlichen Gruppierungen fast in allen Kantonsparlamen
ten die Mehrne1t. Schauen Sie dort zum Rechten. Sie haben ja 
die Kontrolle. Sie können sie in Parlamenten und Komm1ss10-
nen ausuben. Dieselben Mehrheiten sind auch verantwortlich 
für die Jahrelangen Personalstopps. die in verschiedenen Kan
tonen und auch auf Bundesebene beschlossen wurden. Oft 
hatte dies zur Folge, dass die Aemter n:cht mehr genügend 
dotiert waren. so dass es zu Verzögerungen kam - wie bei
spielsweise 1m Asylbereich worunter Menschen zu leiden 
haben. Personalstopps können auch auf diesem Gebiete 
schlechte Nebenwirkungen haben: es sind eben keine Patent
lösungen. Sorgen Sie doch für Remedur! 
Es ist nicht richtig, dieses Gesetz mit solchen Nebensächlich
keiten zu belasten: das wäre mehr als unüblich. Ich kann an 
dieser Stelle nur hoffen. dass der Ständerat eine solche Be
stimmung. wenn wir sie beschliessen sollten. wieder streicht. 

Bühler, Berichterstatter: Was Herr Allenspach ausgeführt hat, 
tnfft zu: Der Bürger hat ein Recht innert nützlicher Frist eine 
Bewilligung für die vorzeitige Veräusserung zu erhalten. Wir 
sollten aber nicht Vorschriften in ein Gesetz aufnehmen, die 
wir nicht durchsetzen können. Herr Allenspach hat das selbst 
gesagt. Das kann der Bund schlicht und einfach nicht. weil die 
Kantone für den Vollzug zuständig sind. Mir scheint die Ein
mischung in die Angelegenheiten der Kantone über Bundes
gesetze heute ohnehin schon reichlich weit zu gehen, und wir 
sollten vermeiden. in neuen Gesetzen weitere solche Einmi
schungen zu statuieren. 
Die Kantone werden bestimmt eher interessiert sein, diese Be
willigungen zu erteilen, und deshalb werden sie das auch 
rasch tun, ohne grossen Aufwand. Man kann also nicht mit ei
ner Verzögerung durch die Kantone rechnen. Sollte bei einem 
Kanton trotzdem eine Rechtsverzögerung im eigentlichen 
Sinne eintreten, wie Herr Allenspach das befürchtet. steht im
mer noch die Rechtsverzögerungsbeschwerde offen, die Ab
hilfe schaffen könnte und eine gewisse Sicherheit für den um 
eine Bewilligung Nachsuchenden darstellt. 
Ich möchte Sie namens der Kommission bitten, diesen Antrag 
abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: A l'article 7, une minorite Allenspach 
desire donner au canton une indication de delai: !es cantons 
"veillent a ce qu·une decision soit prise dans un delai de trois 
mo1s au plus». II s'agit donc d'eviter que les dossiers restent 
dans les tiroirs. Toutefois. il laut etre conscient que la Confe
deration ne peut agir que par une recommandation. Elle n'a 
pas les moyens d'agir. l'execution incombant aux cantons. 
La commission a rejete cette propos1tion par 9 voix contre 6. 

Bundesrat Koller: Das Anliegen von Herrn Nationalrat Allens
pach ist an sich sicher legitim. Es haben alle ein Interesse an 
einer raschen Erledigung dieser Ausnahmegesuche. Das ist 
unbestritten. Aber unseres Erachtens passt es einfach 
schlecht in unsere föderalistische Landschaft, wenn wir hier 
als grosse Ausnahme den Kantonen nun eine Erledigungsfrist 
vorschreiben würden. 
Es kommt noch dazu, dass der Bund, wenn ein Kanton diese 
Frist dann doch nicht einhalten würde, praktisch überhaupt 
keine Sanktions111öglichkeiten hätte. Ich glaube, wir müssen 
in unserem föderalistischen System vom guten Glauben, von 
der bona fide aller Beteiligten ausgehen. Das ist in der Praxis 
doch auch immer der Fall. 
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, den Antrag der Min
derheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

37Stimmen 
99Stimmen 
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Art. 7bls (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Kantone veröffentlichen die Eigentumsübertragungen von 
Grundstücken unter Angabe: 
- der Parteien; 
- des Objekts; 
- des Rechtsgrunds: 
- der Gegenleistung. 

Minderheit 
IBurckhardt. Allenspach. Fischer-Seengen. Früh. Luder. 
Scheidegger. Zwingli) 
Streichen 

Antrag Coutau 
Die Kantone können die amtliche obligatorische Veröffentli
chung der Eigentumsübertragungen von Grundstücken vor
sehen unter Angabe des Objektes und der Gegenie1stung. 

Eventualantrag Maitre 
(Falls der Antrag der Mehrheit abgelehnt wird) 
Die Kantone können die Eigentumsübertragungen von 
Grundstücken veröffentlichen ... 

Art. 7bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
MaJonte 
Les cantons publient les transferts de propnete immobiliere 
avec mention: 
- des parties; 
- de l'immeuble; 

de la cause du transfert; 
- de la contre-prestation. 

Minorite 
(Burckhardt. Allenspach, Fischer-Seengen. Früh. Luder. 
Scheidegger. Zwingli) 
Bitter 

Proposition Coutau 
Les cantons peuvent prevoir la publication officielle obligatoire 
des transferts de propriete immobiliere avec mention de l'im
meuble et du montant de la contre-prestation. 

Proposition subsidiaire Maitre 
(En cas de refus de la proposition de la majorite) 

. les cantons peuvent publier les transferts de propriete im
mobiliere .... 

Burckhardt, Sprecher der Minderheit: Ich vertrete hier eine 
Kommissionsminderheit. die mir gesagt hat. dass sie sich al
lenfalls auf einen anderen Antrag einigen werde. Trotzdem er
laube ich mir hier. Ihnen die Begründung meiner Gedanken 
kurz darzutun. 
In der Eintretensdebatte heute morgen wurde gesagt: Wer 
sich nicht hinter den Artikel 7bis stellen könne. habe etwas zu 
verbergen. Das ist ein Irrtum. Aber er erlaubt mir, zwei Dinge 
festzuhalten. 
1. Es gibt in der Schweiz üblen Missbrauch der spekulativen 
Art in Ausnützung der Freiheit des Marktes und der momenta
nen Marktlage. Ich habe diese Situation immer bekämpft. Sie 
entspricht liberalem Gedankengut in keiner Weise. 
2. Im grossen und ganzen ist die Arbeit an Liegenschaften, 
insbesondere die Arbeit im Bauwesen jeglicher Art, absolut 
sauber, transparent und vertretbar. 
Ich nehme hier die Gelegenheit wahr. das auch einmal festzu
stellen; denn es ist nicht gut, wenn man immer nur hört, alles, 
was mit dem Bauen zusammenhänge, sei im Grundegenom
men er.vas schummrig. Das ist nicht wahr. und ich bestreite es 
hier in aller Form. 
Es ist ja auch klar: Die Zielsetzungen der meisten Bauherren 
liegen im Bereich langfristiger, solider Anlagewerte. welche 
gar keine kleinen Vorteilchen benötigen. U. a. können sie 
auch im Zielbereich der Vermietung von Wohnungen liegen. 

Da muss es Ja das Interesse des Bauherrn sein, dass er mit sei
nen Mietern in einem guten. langfristigen Verhältnis leben 
kann. Das ist auch offensichtlich mehrheitlich der Fall. Es sind 
nicht die bestehenden Mieter. welche uns Sondersorgen ma
chen, sondern die potentiellen Mieter. denen wir nicht genü
gend Raum zu genügend akzeptablen Preisen anbieten kön
nen. 
Dass es zurzeit immer schwieriger und zeitraubender wird, 
den praktischen Weg in Richtung neuer Bauten. welche gut 
gebrauchlich sind. anzutreten, ist wohl allgemein bekannt. 
Es gibt zwei Punkte. welche diesen Weg immer schwieriger 
werden lassen. Der eine ist die öffentlich-rechtliche Seite, wo 
immer mehr Vorschriften. immer mehr Kontrollen das Bauen 
behindern. Die andere Seite aber ist die privatrechtliche, wo 
immer mehr Einsprachen ebenfalls das Bauen hauptsäch
lich Baubeginne erschweren und jahrelange Verzögerungen 
mit sich bringen können. 
Es sind genau diese beiden Punkte und Elemente, welche die 
flüssige und saubere Abwicklung einer gesunden Bautätigkeit 
- wahrscheinlich ungewollt erschweren und sicherlich un
freiwtllig eben gewissen spekulativen Hintergründen noch als 
ein Instrument für ihre Ziele dienen können. Nun mögen zwei 
praktische Beispiele aufzeigen. wohin es führen könnte. wenn 
um der sogenannten Transparenz willen Handänderungen öf
fentlich aufzulegen wären: 
1 Zwei Nachbarn wollen Jeder für sich je ein Gebäude errich
ten. Im Verlauf der Vorbereitungsarbeiten stellen sie fest, dass 
ein gemeinsames Sauen die Baukosten wesentlich verringern 
könnte. Sie bringen also die beiden Liegenschaften in eine AG 
ein, zu einem möglichst tiefen Preis, um die Belastung der An
lage durch Steuern und der Mietpreise durch zu hohen Land
kostenanteil zu vermeiden. Wäre eine solche Transaktion pu
blizitätspflichtig gewesen. so wären bei beiden Anlegern sofort 
überhöhte Angebote eingegangen, welche bei einem der bei
den aus vermögenstechnischen Gründen die Veräusserung 
seines Teiles erzwungen hätten. Die gesunde Abwicklung die
ses Bauvorhabens wäre verunmöglicht worden. 
Das ist nur die eine Seite der Medaille. Die Einsprachen gegen 
die Bewilligung des Bauwerkes durch private Heimatschutzor
ganisationen haben den Bau um mehr als ein Jahr verzögert. 
Das simple Stutzen einer Linde hat anonyme Private veran
lasst, das Amt eingreifen zu lassen, obwohl der Baum um sei
ner selbst willen ein Zurückschneiden nötig hatte. 
Man stelle sich vor. was für Schwierigkeiten einem Bauwilligen 
erwachsen können, wenn auch noch die in Gottes Namen nö
tigen Handänderungsmassnahmen der Kontrolle der Oeffent
lichkeit, sprich in diesem Fall der Strasse, unterworfen wären. 
2. Ein institutioneller Anleger will eine grossangelegte, sozial 
zukunftsträchtige Mischbaute irgendwo in der Schweiz auf 
städtischem Gebiet errichten. Während Jahren hat er es fertig
gebracht, ein Stück Land von der nötigen Grösse aus ver
schiedenen industriellen Besitzen zu günstigen Preisen zu
sammenzutragen, ohne gross aufzutreten. Hätte dieser Mann 
am Anfang die jeweiligen Handänderungen im betroffenen 
Bereich transparent veröffentlichen müssen, wäre die Jagd, 
das grosse Halali sofort eröffnet gewesen. Die spekulativen 
Zwischenhändler, die Planer, die Politiker, die öffentlichen 
Aemter, die Besserwisser, alle, alle hätten sich an dieser Jagd 
beteiligt. Dass bei einer·solchen Jagd das schöpferische, zu
kunftsträchtige Ziel des Bauträgers in Gefahr geraten wäre, 
vergessen zu werden oder unterzugehen, ist sicherlich jeder
mann klar. Mit diesen Beispielen meine ich begründet zu ha
ben, warum man durchaus gegen den Artikel 7bis sein kann 
und warum ich mich hier dagegen zur Wehr setze. 
Es kommt aber noch ein zweiter Grund, der Hauptgrund, 
dazu. Der Drang einer wachsenden Zahl von Miteidgenossen, 
allem, was andere tun oder tun wollen, grundsätzlich mit Miss
trauen zu begegnen und für die Kontrolle aller privatwirtschaft
lichen Tätigkeit und Absicht öffentliche Vorschriften und Kon
trollorgane einführen zu wollen, ist gross. Das ist ein schlim
mer Trend, und er wird noch durch die zunehmenden Einspra
chen aller möglichen und auch unmöglichen Privaten gegen 
jegliche Bauabsicht verschlimmert. 
Wir wissen Ja alle, dass der Baumarkt nicht nur - Sie haben es 
ja beklagt- zu teuer ist, sondern auch viel zu langsam vorwärts 
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geht. Da liegen die Gründe, warum alles jetzt öffentlich gezeigt 
und diskutiert werden soll. Nur glaube ich nicht daran. Ich 
glaube viel mehr daran, dass jeder, der bauen will und der im 
Dienste anderer baut. so viel Verantwortungsgefühl für das 
Oeffentliche hat. dass er eben keine Fehler macht, welche er 
zu verbergen hätte. Ich finde es schade, dass allfällige Splitter 
im Auge der Privatwirtschaft immer gross dargestellt werden, 
aber die Balken der überhandnehmenden öffentlichen Kon
trollen, öffentlichen Ueberwachungen gegen alles und jedes 
viel zu häufig ungetadelt bleiben. Diese Haltung könnte uns in 
eine Situation hineinführen, in der zum Beispiel Ungarn heute 
noch ist. Es versucht mit grösster Mühe, sich nun wieder aus 
dieser Situation heraus in eine privatere Wirtschafts- und Per
sonensphäre zu kämpfen. 
Das sind meine Gründe, warum ich diesem Artikel ?bis miss
trauisch gegenüberstehe. Ich bin Manns genug, meine Pflich
ten als Eidgenosse gegenüber dem Land selber zu kennen 
und danach zu leben. Ich fordere alle auf, das ebenfalls zu tun. 
Je mehr Kontrolle wir haben, je mehr Vorschriften wir haben, 
desto mehr werden sie umgangen, desto schäbiger wird die 
Atmosphäre, in welcher jene arbeiten, die im Bauen aktiv ar
beiten müssen. Und das. glaube ich, führt nicht zu guten Häu
sern. 

M. Coutau: Nous l'avons repete plusieurs fois ce matin, le 
marche immobilier donne des signes de dysfonctionnement 
car, en realite. il lui manque un certain nombre de caracteristi
ques qui en feraient un veritable marche. Parmi ces caracteris
tiques. il en est une qui apparaft clairement. c'est un manque 
de transparence. Des lors, l'offre de terrains ou l'offre de bäti
ments ne peut pas rencontrer une demande de bätiments et 
une demande de terrains correspondantes. Ce n'est qu'a par
tir du moment oü l'offre et la demande peuvent se rencontrer 
et s'apprecier que veritablement on peut parler de marche. 
On peut, faute de transparence, en arriver a ce que le marche 
immobilier se deroule entre des partenaires exclusifs. II peut 
arriver qu'il soit opportun que ces derniers soient exclusifs. M. 
Burckhardt vient de citer des exemples oü, effectivement, il est 
opportun que des partenaires exclusifs puissent resoudre en
semble un projet de construction sur un terrain mitoyen. Tou
tefois, dans le fonctionnement normal, dans le fonctionne
ment general du marche, taute une serie d'indications de
vraient etre fournies dans l'interet general, taute de quoi des 
perturbations peuvent survenir. On ouvre la porte ä des specu
lateurs qui sont, en quelque sorte, des inities et qu,. par con
sequent, operent sur un marche dit «captif». 
A Geneve, depuis fort longtemps, le canton publiait. dans la 
Feuille d'avis officielle, tous les transferts de proprietes immo
bilieres. Recemment, sur la base d'un recours, un arret du Tri
bunal federal a rendu caduque cette publication, essentielle
ment pour deux motifs: d'abord, taute de base legale et en
suite pour atteinte a la protection legitime de la sphere privee 
des partenaires. · 
La majorite de votre commission vous propose de rendre la 
publication des transferts de proprietes immobilieres obliga
toire dans l'ensemble de la Suisse, obligatoire - Je le souligne 
- a posteriori et non pas a priori. Apres le transfert, la publica
tion devrait en etre faite obligatoirement dans la Feuille d'avis 
officief/e du canton. Elle vous propose de publier quatre fac
teurs qui determinent cette transaction: le nom des partenai
res, le prix, le motif du transfert et. evidemment, l'objet de la 
transaction. 
Pour ma part, je vous propose de vous borner a donner aux 
cantons la possibilite de rendre obligatoire la publication de 
ces transferts. En effet, nous nous sommes rendu campte 
qu'actuellement, la pratique est extremement variee d'un can
ton a l'autre. Dans certains d'entre eux, on a un acces plus ou 
moins large au registre foncier; dans d' autres cantons. on pu
blie largement certaines des indications relatives aux trans
ferts, dans d'autres encore, on ne publie rien du tout. Je crois 
qu'il est legitime, dans une affaire qui releve d'une situation 
fondamentalement differente du marche immobilier d'une 
region du pays a l'autre, de laisser aux autorites cantonales la 
possibilite de prevoir les elements de publication qu'elles en
tendent rendre obligatoires. 

Pour rna part. je trouve que les deux elements fondarnentaux 
qui relevant veritablement de l'interet public pour le fonction
nernent du marche irnmobilier sont la definition de la parcelle 
qui tait l'objet de la transaction et, ensuite, le prix. J'ajoute que 
la publication du prix n ·est pas necessairernent un appel a la 
surenchere du prix des terrains. Au contraire, l'experience a 
rnontre que la publication des prix pouvait arnener un certain 
nombre de propnetaires a se porter «offreurs» de leur terrain. 
Donc. on contnbue de cette fa90n a rendre la vente de terrains 
attrayante et. par consequent, a augrnenter l'offre de terrains ä 
vendre. ce qui est un element que nous avons recherche dans 
taute notre discussion de ce matin. 
Je renonce, quant a rnoi, a considerer que la publication du 
nom des parties releve de l'interet general. J'estime qu'il y va 
beaucoup plus d'un veritable voyeurisme que de l'interet du 
fonctionnernent du rnarche. Quant aux motifs de la transac
tion, ils peuvent revetir une certaine importance en ce qui con
cerne l'apprec1ation statistique de l'evolution du rnarche, rnais 
il ne rne semble pas qu'il y ait la un element absolument indis
pensable a ce fonctionnement. 
Par consequent, la proposition que je vous presente permet 
de respecter la diversite des situations imrnobilieres de notre 
pays, d'ameliorer le fonctionnement du marche immobilier. 
d'etre un veritable revelateur de l'evolution de ce rnarche. et il 
est donc dans l'interet public de demontrer ces differents fac
teurs d'evolution du rnarche. 
Rendre cette obligation generale dans taut le pays, sur les 
quatre objets que vous propose la rnajorite de la cornmission, 
rne parait contrevenir, en partie pour les ra1sons invoquees par 
M. Burckhardt, en partie pour d'autres aussi. rnais surtout par 
rnanque de respect du federalisme, a la realite vecue et a ce 
qu'il est possible de faire dans notre pays. 
En acceptant ma proposition. vous trouvez un equilibre entre 
une opacite depassee et une obligation centralisatrice, unifor
rnisatrice. qui ne correspond pas ä la realite du marche imrno
bilier. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite ä apporter votre ap
pui a cette solution interrnediaire. 

M. Maitre: Je suis d'accord avec la proposition de la majorite 
de la comrnission et cela pour plusieurs raisons. La publica
tion. jusqu'a un arret du Tribunal federal que d'aucuns ont rap
pele. est une mesure que l'on a connue dans plusieurs can
tons et qui n'a pose aucun problerne particulier. Nous n'avons 
pu en realite en deceler que des avantages. Le Tribunal federal 
a estirne que cette mesure ne pouvait plus etre entreprise par 
les cantons. en tout cas en l'etat actuel du droit federal, puis
que, precisement. il y manquait une base legale de droit 
federal, les bases legales de droit cantonal n'etant pas suffi
santes. 
Sur le fand, je souligne qu 'il y a un interet evident, precisernent 
dans une situation de penurie de terrains disponibles, ä assu
rer la meilleure transparence possible du marche et ce pour 
des raisons de fonctionnement de ce merne marche en tant 
que tel. A cet egard, j'indique que M. Coutau fait une analyse 
juste rnais en tire une conclusion erronee sur un point: en effet, 
en developpant sa proposition, M. Coutau estime qu'il est sou
haitable d 'eviter que se developpent des marches exclusifs. Si 
l'on veut eviter cette eventualite, la publication de l'identite des 
co-contractants est alors necessaire. 
La transparence qui se justifie en tant que telle est egalement 
opportune pour une meilleure connaissance du rnarche. no
tamrnentalasuited'etudesetdestatistiques.11 estextremement 
important, pour les pouvoirs publics comme pour les organisa
tions qui s'occupent du marche immobilier, d'en connaitre 
l'evolution secteur par secteur, de la rnaniere la plus adaptee 
possible. c'est-a-dire dans les meilleurs delais. Sur ce point, 
seule la publication des transactions conduita ce resultat. 
Le fait qu'il n'y ait pas d'inconvenients a cette transparence se 
verifie dans l'element suivant. A Geneve. aujourd'hui, c'est un 
des rares points ou les organisations immobilieres et celles de 
protection des locataires se rejoignent. Les unes et les autres 
sont d'accord pour en revenir a un regime de publication. Las 
rnilieux immobiliers eux-memes appellent de leurs voeux le re
tour a cette transparence du marche. 
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On pourra nous dire qu ·une teile mesure ne devra1t pas etre in
seree dans une revision urgente. mais adoptee avec le droit de 
fonds dans le cadre d'une rev1sion generale. Admettons! L'ar
gument me parait quand meme un peu Juridique et Je prefere 
en rester a un argument politique. De deux choses l'une: ou 
b1en la mesure est banne ou eile ne l"est pas. Si eile est banne, 
ce que je crois vrai. il n'y a aucun inconvernent a l'introdu1re 
d"ores et deJa dans la revision a laquelle nous sommes oc
cupes. 
J"admets cependant que l'art1cle ?bis tel qu 11 vous est 
presente par la maJorite peut poser un probleme du point de 
vue federaliste. En l"evoquant avec les uns et les autres. on se 
rend campte que des sensib1lites differentes s·expnment. par
fo1s assez fortement d'un canton a. l'autre, ce qui s·explique 
par le fait que les structures du marche 1mmob11ier peuvent 
etre fondamentalement differentes d'un canton a l'autre, en 
particulier entre les cantons citadins et les cantons campa
gnards. 
C'est la raison pour laquelle, tout en rappelant que ma 
preference va a. la version de la maJorite. Je vous soumets une 
proposition subsidiaire au cas ou le texte de la maJorite ne 
l'emporterait pas, en d'autres termes au cas ou la propos1tion 
de minorite qui consiste a bitter ce point de la reforme recueil
lera,t la majorite des suttrages. Du point .de vue de la structure. 
ma suggestion reprend exactement les termes de la propos1-
tion de la majorite, mais la1sse la poss1bilite aux cantons de 
deployer une solut,on federaliste. 

M. Ducret: Decidement, les parlementa1res genevois se sui
vent, meme s'ils ne partagent pas touJours 1a meme opinion. 
Quanta moi et comme je l 'ai fait devant la commiss1on du Con
seil national, je soutiens la propos1tion de la maJorite. Je sou
haite tout au plus me joindre aux apa1sements apportes par 
MM. Ma1tre et Coutau aux cra1ntes expnmees par certains 
quant aux effets pernicieux d'une teile transparence. L'ex
perience que nous avons vecue a Geneve pendant des decen
nies temoigne que les avantages l'emportent sur les inconve
nients. II n'est pas sans interet d'a1lleurs de constater que, 
dans notre canton, l'augmentation vert1gineuse et spectacu
laire des prix est essentiellement intervenue apres l'arret du 
Tribunal federal mettant fin a une legislation et a une pratique 
cantonales Jugees non conformes au droit tederal. 
Comme vous le savez, la quest,on de la publicite du registre 
toncier est traitee par l'article 970 du Code c1v1I. dont la revision 
est actuellement pendante devant le Conseil des Etats. Des 
lors. on peut effectivement se demander s"il est vraiment 
necessaire et logique d'infegrer une teile obligation dans un 
tra_in de mesures d'urgence destinees a. lutter contre la specu
la_t1on. En ce qu1 me concerne, Je cons1dere que c'est preci
sement dans le cadre de ces dispositions conjoncturelles 
qu'une mesure de transparence absolue me semble avoir sa 
veritable place. 
Dans_ le droit ordinaire et dans un marche 1mmobilier qui serait 
equ1hbre - on peut toujours rever - Je comprendrais qu'on 
pwsse soutenir que la publicite des transactions n'aurait pour 
resultat que de flatter la curiosite malsaine des citoyens. En re
vanche, tout autre est la situation si l'anonymat des transac
tions fait place a un marche transparent lorsqu'il est neces
saire de decourager certaines velleites speculatives. Dans ce 
cas, il n'est plus question de mettre en evidence les eventuels 
inconvenients mais au contraire tous les avantages qui peu
vent decouler d'un contr61e des transferts de propriete, ceci 
pour _autant, bien evidemment - et c'est une reponse a. la pro
pos1t1on de M. Coutau - que ces publications portent sur l'en
semble des elements essentiels du contrat et non sur certains 
d'entre eux seulement. 
Je ferai encore une remarque au suJet des propositions de 
MM. Maitre et Coutau. Qui peut le plus peut le moins! Je n'ai 
donc aucune raison de m'opposer a. ce que la faculte seit 
laissee aux cantons de publier ou de ne pas publier les trans
actions immobilieres. Mais est-ce bien raisonnable de ne pas 
imposer une teile obligation dans le cadre de mesures d'ur
gence destinees a limiter les effets d'un phenomene qui de 
l'avis de tous trappe l'ensemble des regions de notre pays 

et pas seulement quelques cantons? C'est la raison pour 
laquelle Je vous 1nv1te a sUtvre la ma1orite de la commission. 

Bundi: Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, dass diese For
mulierung der Mehrheit aufgrund von Anträgen von mehreren 
Seiten und mehreren Fraktionen zustande gekommen ist und 
sich als eine Art Schlusskompromiss herausgebildet hat. Es 
geht hier um den sehr wichtigen Grundsatz des Oeffentlich
ke1tspnnzips. Es ist Ja ein Prinzip, das im allgemeinen in der 
Demokratie sehr hoch gehalten wird. Warum sollte es hier in 
diesem Falle, nicht auch gelten? Im Geschäftsverkehr, im Wa
renhandel wird überall zwecks Herstellung einer Wettbe
werbsfähigkeit und einer Transparenz verlangt, dass die 
Preise klar bekanntgegeben werden. Hier im Falle des Boden
handels soll das aber nicht erfolgen. Es genügt auch nicht zu 
sagen, die Materie könne an einem anderen Ort geregelt oder 
sie solle auf fakultativem Wege gelöst werden, mit Delegation 
an die Kantone. Das sind alles Versuche, vom Hauptproblem 
abzulenken. Von freisinniger Seite wird gesagt, es sei hier 
keine Eile am Platz, das Problem werde auf Vorschlag des 
Bundesrates mit der Revision des bäuerlichen Bodenrechts 
für den ganzen schweizerischen Boden gelöst. Dazu sind fol
gende Bemerkungen zu machen: 
1. Es werden noch Jahre ins Land gehen, bis das Gesetz über 
das bäuerliche Bodenrecht rechtswirksam wird. Wenn Sie wis
sen, dass seit einiger Zeit, nachdem die Botschaft erschienen 
ist, die Vorlage immer noch bei einer ständerätlichen Kommis
sion ist, so kann man sich vorstellen, wie lange es geht, bis wir 
dieses Bodenrecht haben. 
2. Der Vorschlag des Bundesrates sieht dort eben nur vor, 
?ass die Kantone die im Grundbuch vollzogenen Eigentums
ubertragungen anordnen können. Es ist also eine reine Kann
Formulierung. 
3. Der bundesrätliche Vorschlag entspricht auch materiell 
nicht dem Ziel der Transparenzgestaltung. Er verbietet näm
lich ausdrücklich, den Rechtsgrund und die Gegenleistung zu 
veröffentlichen. 
Damit würden gerade wesentliche Kernpunkte des Oeffent
lichkeitsprinzipes unterdrückt. Eine Veröffentlichung ohne Be
k~nntgabe des Preises entspricht keineswegs den Anliegen 
?1eses Postulates. Die weiteren Anträge, die es den Kantonen 
uberlassen möchten, ob sie die Veräusserungen veröffentli
chen wollen oder nicht, lehnen wir ebenfalls ab. Diese Lösun
gen schaffen in der Schweiz ungleiches Recht. In konservativ 
ausger_ichteten Kantonen müsste ein Teil der Bevölkerung 
wohl fur ewige Zeiten auf dieses Auskunftsrecht verzichten. 
Wenn man schon grundsätzlich die Transparenz auf dem Bo
denmarkt anerkennt. dann soll man auch zum Antrag der 
Kommissionsmehrheit ja sagen. 
Ich meine, Herr Burckhardt hat hier Schreckgespenster an die 
Wand gemalt. Ich weiss nicht, warum man vor dieser Bekannt
machung derartige Angst haben muss. Nicht die klar einseh
baren Preisangaben treiben die Preise in die Höhe, wohl aber 
die Gerüchte. Die Gerüchte. die aufgrund der heutigen Geset
zess1tuat1on eben zirkulieren können. Und nun ist es besser, 
man kann aufgrund von klaren, bekannten Preisaussagen 
handeln und Stellung nehmen. Oder ist es besser, wenn man 
sich immer wieder mit Gerüchten herumschlagen muss? 
Aus allen diesen Gründen, und auch weil die Fachleute die 
die wissenschaftlichen Studien im Auftrage des Nationalf~nds 
betreiben, darauf dringen, dass man in dieser Materie Trans
parenz haben solle. bitte ich Sie, die Anträge Burckhardt und 
Coutau abzulehnen und dem Antrag der Mehrheit zuzustim
men. 

Fisch_er-Sursee: Gegen die Publikation der Handänderungen 
habe ich grundsätzlich nichts einzuwenden. Ich habe aber Be
denken gegenüber der Publikation des Preises und vor allem 
geg~nüber deren Verankerung im Sofortprogramm. Wie Sie 
gehort haben, steht in der Botschaft zum bäuerlichen Boden
recht, dass Artikel 970 Absatz 2 ZGB revidiert werden soll, dass 
die Kantone die Möglichkeit haben, die Publikation zu verord
nen, wobei allerdings die Preise nicht publiziert werden dür
fen. Wir sollten diese Frage in jenem Verfahren lösen. 
Nach meiner Ueberzeugung kann die Publikation des Preises 
erhebliche Nachteile zur Folge haben. Der publizierte Preis -
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ich habe Beispiele dafür, dass das stimmt - wird der künftige 
Minimalpreis für den nächsten Verkauf sein. Kein Grundeigen
tümer wird sein Grundstück billiger verkaufen, als der Nachbar 
neben ihm es verkauft hat. Er wird im Gegenteil eher noch et
was mehr verlangen. 
Der Vergleich mit der Wirtschaft, nach dem beim Handel usw. 
die Preise auch bekannt seien, hinkt natürlich. Im Wirtschafts
bereich spielt die Konkurrenz; man hat genügend Warenange
oote. Dort kann der Käufer auswählen, und dort ist es richtig, 
dasS er die Preise kennt. Hingegen ist der Bodenmarkt völlig 
ausgetrocknet. Boden ist Mangelware. Die Konkurrenz spielt 
leider nicht. 
Weiter ist der publizierte Preis bei weitem nicht immer transpa
rent und schafft die gewünschte Transparenz durchaus nicht 
immer. Aus dem Preis ist der Erschliessungsgrad des verkauf
ten Grundstückes nämlich nicht ersichtlich. Es ist nicht be
kannt, welche Ausnutzungsziffer das Grundstück hat. Es ist 
wenn es sich um ein Gebäude handelt, aus der Preisangabe 
der bauliche Zustand nicht ersichtlich. Es kann also ein völlig 
falsches Bild in der Oeffentlichkeit entstehen. Es ist auch nicht 
bekannt, welche Auflagen allenfalls auf dem Grundstück la
sten, Dienstbarkeiten usw. 
Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass die Publikation 
des Preises in vielen Fällen kontraproduktiv wirken könnte und 
dass auch Grundstücke. die wesentlich schlechter erschlos
sen sind. dann gleich teuer verkauft werden wie ein Grund
stück, das einen hohen Erschliessungsgrad aufweist. 
Es kommt noch ein Zweites dazu: Diese Preispublikation, vor 
allem im Handel zwischen privaten Grundeigentümern. wird 
vorwiegend auch der Befriedigung der Neugierde dienen. Ich 
möchte auch gerne wissen, was mein Nachbar für sein Grund
stück bezahlt hat und bin ihm vielleicht neidig, dass er es so 
billig gekauft hat. oder ich finde, er hätte übertrieben. dass er 
sich so etwas leisten könnte. Dies ist also den freundnachbarli
chen Beziehungen nicht gerade förderlich. 
Ich frage mich. ob damit nicht die Privatsphäre und der Per
sönlichkeitsschutz tangiert werden. Wir bemühen uns sehr um 
den Persönlichkeitsschutz. Ueberall wird der Datenschutz 
hoch gepriesen für Daten, die an sich absolut keinen Schutz 
verdienen. Meines Erachtens muss auch hier der Persönlich
keitsschutz mitberücksichtigt werden. 
Es besteht noch eine weitere Gefahr: Diese Publikationspflicht 
der Preise kann dazu führen, dass vermehrt auf Immobilienge
sellschaften ausgewichen wird, indem der Rechtshandel in 
Form der Immobiliengesellschaft vollzogen wird. Die Veräus
serungsgeschäfte dieser Gesellschaften könnten dann nicht 
mehr über das Grundbuch laufen, indem einfach das ganze 
Aktienpaket verkauft wird. Dann ist kein Preis bekannt. Im 
Grundbuch ist nichts vermerkt, so dass diese Geschäfte aus 
der Publikationspflicht entlassen sind. Soweit mir bekannt ist, 
sind es vor allem jene Geschäfte, wo ganze Aktiengesellschaf
ten verkauft worden sind, die ein lmmobilium als einziges Akti
vum hatten, die besonders hohe Preise erzielten. 
Ein Letztes: Wenn schon, sollte man das nicht als Obligato
rium, sondern fakultativ machen. Denn Sie müssen daran den
ken, dass die Kantone das vollziehen müssen. Es tritt sofort in 
Kratt. Die nötigen Vorarbeiten für die Publikation sind bei den 
Kantonen noch gar nicht geleistet. 

Wanner: Ich möchte Sie bitten, dem Antrag Maitre zuzustim
men. Der Antrag Maitre lässt mindestens den Kantonen die 
Möglichkeit, die Grundstückverkäufe, die Handänderungen, 
zu publizieren. Damit legalisieren Sie lediglich etwas, das vor 
dem entsprechenden Urteil des Bundesgerichtes Gültigkeit 
hatte. Für diese Möglichkeit gibt es verschiedene Gründe, 
nicht nur private, sondern öffentliche. 
Nach rund sechsjähriger Zugehörigkeit zum Nationalrat muss 
ich einmal mehr feststellen, dass den Interessen der kleinen 
Gemeinden nicht oder nur wenig Rechnung getragen wird. Ich 
habe vorhin von einem öffentlichen Interesse gesprochen. Ge
rade für die Gemeindebehörde ist es wichtig zu wissen, wer 
kauft und wer verkauft. Sagen Sie mir einmal: Wie soll man 1n 
einer kleinen Gemeinde ohne hauptamtliche Gemeindever
waltung trotz grundsätzlicher Oeffentlichkeit des Grundbu
ches von diesen Käufen und Verkäufen erfahren? Wir im Kan-

ton Solothurn hatten diese öffentliche Publikation bis vor kur
zem, und wir sind damit gut gefahren. 
Noch ein Letztes: Heute ist von verschiedener Seite auch von 
der sozialen Bindung des Grundeigentums gesprochen wor
den. Auch hier gibt es für mich einen Bezug, nämlich jenen, 
dass auch die Mieter wissen dürfen, wer der momentane Ei
gentümer ihrer Wohnung ist. Diese Transparenz scheint mir zu 
wichtig zu sein. als dass mit ihrer Herstellung bis zur Realisie
rung des neuen bäuerlichen Bodenrechts zugewartet werden 
könnte. 
Ich möchte keine zwingende Regelung. Lassen Sie aber jenen 
Kantonen. die das wollen, diese Möglichkeit im mindesten of
fen: stimmen Sie dem Antrag Maitre zu! 

Büttlker: Ich bin grundsätzlich für die Veröffentlichung des 
Grundstückhandels. Das Votum von Herrn Burckhardt hat 
mich in dieser Haltung bestärkt. 
Im Kanton Solothurn hat man beispielsweise bis zum sachlich 
höchst einsamen Bundesgerichtsentscheid, den man in wei
ten Kreisen der Bevölkerung kaum verstanden hat. eigentlich 
mit der Veröffentlichung nur gute Erfahrungen gemacht. 
Es ist wirklich nicht einzusehen, warum auf dem Bodenmarkt 
keine Transparenz geschaffen beziehungsweise aufrechter
halten werden soll. Wer nichts zu verbergen hat. braucht auch 
die Veröffentlichung eines Grundstückerwerbs nicht zu fürch
ten. Es ist einem Mieter, Pächter oder anderweitig Betroffenen 
nicht zuzumuten. dass er eine halbe Tagesreise unternimmt, 
um im Grundbuchamt den Eigentümer eines Grundstückes 
festzustellen. Wenn schon keine Bodenstatistik als Entschei
dungsgrundlage in der Bodenpolitik zur Verfügung steht, 
braucht es mindestens die Kontrolle durch die Oeffentlichkeit. 
Hingegen erachte ich - da bin ich mit Herrn Fischer-Sursee 
sehr einverstanden und brauche nicht alle Argumente zu wie
derholen - die Veröffentlichtung der Gegenleistung des Geld
betrages für höchst problematisch. ja sogar im Hinblick auf die 
Auftriebskräfte an der Preisfront als mindestens fraglich oder 
sogar kontraproduktiv. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen. dem Eventualantrag 
Maitre zum Durchbruch zu verhelfen. 

M. Longet: La proposition de M. Coutau m'etonne. Si les orga
nisations de locataires et de proprietaires sont rarement d'ac
cord dans le canton de Geneve, elles se sont au moins enten
dues sur un point et l'ont fait clairement savoir: elles deman
daient la publication des donnees essentielles des transac
tions immobilieres. Leur demarche correspond exactement 
aux quatre points qui figurent dans la proposition de la majo
nte. M. Coutau a dit-et d'autres orateurs l'ont rappele-que le 
canton de Geneve a connu cette publication selon ces quatre 
criteres durant des decennies. Elle a donne toute satisfaction. 
Vous savez peut-etre que le gouvernement genevois a de
mande egalement le retablissement de cette pratique. 
La proposition de M. Coutau equivaudrait a limiter la publica
tion a la mention de l'immeuble et du prix. On ne connaitrait 
plus ni le nom ni la forme de transfert de propriete. Sa sugges
tion consiste donc a maintenir l'anonymat et a cacher le mode 
de transfert. M. Coutau a mentionne «un recours» qui a mis fin 
a cet acquis. II n'est pas inutile de rappeler que le recourant 
n'etait pas un anonyme, mais un promoteur immobilier, par ail
leurs depute liberal au Grand Conseil. Aujourd'hui, M. Coutau 
prolonge cette action en voulant tronquer la proposition de la 
majorite de la moitie de sa substance. de son contenu et de 
ses effets. II n'est pas indifferent de savoir qui participe au 
marche foncier. Je ne vois pas qui a quelque chose de legitime 
a cacher en la matiere. M Büttiker et d'autres orateurs ont par
tage cet avis. II n' est pas non plus in interessant de connaitre le 
mode de transfert et de savoir s'il s'agit de proprietes individu
elles, de caisses de pension, d'administrations ou de societes 
anonymes. Cela n' a rien a faire avec le voyeurisme mais c'est. 
au contraire, veritablement dans l'interet public. 
La limitation de cette publication aux cantons qui le veulent 
bien est une proposition minimaliste. A cet egard. je dirai ä M. 
Coutau que l'opacite du marche suisse est teile qu'il y a un 
interet public majeur a pouvoir apprehender les transferts de 
propriete selon les quatre criteres retenus par la majorite, dans 
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I 'ensemble du pays. C' est bien de pouvoir le faire dans les can
tons qui le veulent et qui en ont ete prives. gräce a l'action du 
Parti liberal genevois, mais c'est encore m1eux de pouvoir mai
triser les operations sur le plan national car - cela a ete repete 
moult fois ce matin- nous n·avons pratiquement aucune con
naissance de la realite des transferts sur le marche fonc1er. Ac
tuellement, l'opacite regne et la proposit1on de ma1orite assure 
un minimum de transparence. 
La proposition de M. Coutau - je su1s desole de le dire - con
siste, non seulement a revenir sur l'acquis qui etait realise a 
Geneve et auquel nous tenions, mais egalement a rejeter ce 
que les milieux 1nteresses eux-memes demandent. La logique 
du Parti liberal est ici particulierement mysterieuse. En effet. il 
ne cesse de pr6ner I' entente entre partenaires sociaux et, 
lorsqu 'eile aboutit a un resultat qui ne lui convient pas, il utilise 
la voie legislative et partementaire - qu'il condamne par ail
leurs - pour aller a l'encontre des demandes exprimees. 
Est-ce veritablement le r61e d'un elu d'un canton de contrer a 
ce pomt ce qui est souhaite par son canton? 
Ce sont les raisons pour lesquelles Je vous demande. au norn 
de ce que nous desirons a Geneve. mais egalement au nom 
de ce qui est utile partout a1lleurs, devoter la proposition de la 
ma1orite. 

M. Spielmann: Jene suis pas sür que le probleme lie a la pu
blication, a Geneve ou non, soit d'un interet cap1tal pour l'en
semble de ce Parlament. T outefois, cette experience permet 
de parler de ce qui s'est passe avant et apres la pratique de 
cette publication et d'affirmer sa necessite. 
Apres la suppression de la publication des transactions. un cli
mat de suspicion s'installe, et des problemes importants et 
sensibles de transferts de proprietes se sont poses a Geneve, 
notamment pour de grandes entreprises industrielles. de 
grands perimetres de construction. avec des repercussions 
importantes sur l'avenir industriel du canton et sur le prix des 
logements; il etait preferable que les gens connaissent le prix 
et la nature des transactions. 
Si j'interviens ä cette tribune, c'est pour poser le probleme tel 
qu'il se pose dans ce conseil aujourd'hui en ce qui concerne 
les decisions que nous allons prendre, notamment au su1et 
des interdictions. II a ete fait allusion. au debut de cet objet, a 
l'inutilite de la publication: on peut retourner l'argumentation a 
M. Burckhardt et lui demander pourquoi, alors. on publie les 
autorisations de construire, les plans d'amenagement etc. Je 
ne pense pas que la soit le probleme de fond. 
II a ete fait allusion aussi a la modification de l'article 970 du 
Codecivil qui pourrait stipuler la publication. Mais je crois que 
l 'article ?bis a parfaitement sa place dans cette loi, car nous al
lons entrer dans un regime special, un reg1me d'exception fai
sant intervenir des mesures d'urgence. Dans un tel contexte, 
avec les differentes propositions presentees. se pose le pro
bleme de l'interdiction. On va interdire la revente, et ensuite 
accepter un certain nombre d'exceptions en fonction de la na
ture des achats et des personnalites qui pourront acquerir ces 
differents biens immobiliers. 
II est donc parfaitement normal. en periode d'interdiction. de 
repondre a l'etonnement de la population qui voudrait savoir 
pourquoi des objets changent de proprietaire alors qu 'on vient 
d'ordonner des interdictions; dans un cadre comme celui-ci, il 
semble important qu'on informe d'abord les gens sur les par
ties impliquees dans un transfert de propriete, sur les immeu
bles ou les terrains concernes et sur la cause des transferts. 
Pourquoi la cause des transferts dans le cas particulier? 
Precisement parce que vous allez admettre une serie d'excep
tions a l'interdiction; et il me semble particulierement judi
cieux. en l'occurrence, de donner des explications sur les cau
ses a l'origine de la derogation a l'interdiction. 
Ensuite. le probleme du prix est quelque chose de tout a fait 
normal. II n'est pas sain que des rumeurs circulent apropos 
des ventes. Mieux vaut les donner clairement. que chacun sa
che en toute transparence ce qui se passe. Cet article ?bis 
s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de la loi. 
Vous avez accepte d'entrer en matiere pour prendre des me
sures urgentes d'interdiction de vente, vous allez accepter un 
certain nombre de derogations: it est normal que la population 

soit informee sur le pourquoi et le comment de ces deroga. 
tions. qui en beneficie, et a quel prix. 

Ruckstuhl: Bis ungefähr vor Jahresfrist war die Veröffentli
chung der Handänderungen aus dem Grundbuch mögliCh 
und auch in vielen Kantonen und Gemeinden durchgeführt 
worden, bis dann das Bundesgericht entschieden hat, dass 
diese Veröffentlichungen rechtswidrig sind und nicht mehr ge
schehen dürfen. 
Eine breite Oeffentlichkeit hat das nicht verstanden, und dar
aufhin habe ich mit einer Interpellation den Bundesrat aufge
fordert, die Rechtslage so zu korrigieren. dass die Veröffent
lichung wieder möglich ist. 
Der Bundesrat hat sehr rasch reagiert und zusammen mit der 
Botschaft zum bäuerlichen Bodenrecht eine Vortage ausgear
beitet, wonach die Handänderungen zum Teil veröffentlichbar 
sind. Er bewilligt aber aufgrund seines Vorschlages nicht. u. a. 
den Rechtsgrund zu veröffentlichen, und auch der Preis ist 
dort nicht vorgesehen. Auf den Preis könnte ich ebenfalls ver
zichten, aber gerade jetzt, wo wir mit der Sperrfrist Ausnahmen 
möglich machen zum Kauf von Grundstücken innerhalb die
ser Sperrfrist, scheint es mir wichtig, dass man auch den 
Rechtsgrund veröffentlichen darf. sofern das die Kantone oder 
die Gemeinden wünschen. 
Ich bin mir bewusst - obwohl ich damals den Antrag in der 
Kommission gestellt habe, die Veröffentlichungen hätten zwin
gend zu sein -, dass in unseren Kantonen eine unterschiedli
che Mentalität besteht. Wir haben von Herrn Ducret gehört. 
dass im Kanton Genf die Veröffentlichung mit dem Preis statt
gefunden hat. In der Ostschweiz waren die Veröffentlichungen 
immer ohne Preisangabe erfolgt. Dazwischen haben die Kan
tone von einer Veröffentlichung von Handänderungen gene
rell überhaupt nichts wissen wollen. 
Damit dies möglich ist und damit wir auch diese Vorlage A 
nicht unnötig belasten, bin ich durchaus einverstanden und 
bitte Sie auch, den Antrag Maitre zu unterstützen, damit wir 
den Kantooen die Möglichkeit zur Veröffentlichung geben. 
aber nicht zwingend vorschreiben. 
Ich habe in der Kommission versucht, mit einem Antrag 0, wie 
er dann später in einer anderen Form vorlag, einen zusätzli
chen Bundesbeschluss vorzuschlagen. Ich bin zurückgepfif
fen worden mit dem Hinweis auf unser Ratsreglement, es sei 
nicht ratsreglementskonform, einen Bundesbeschluss D zu 
diesem Thema zu beantragen. Daraufhin wurde meine Formu
lierung in diesem Bundesbeschluss A gefunden; ich bin mir 
durchaus bewusst, dass dieser Bundesbeschluss damit bela
stet wird. Damit wir aber diese Belastung nicht allzu gross wer
den lassen. bin ich für den Antrag Maitre, und ich bitte Sie, die
sen zu unterstützen. 

Blocher: Was tut jemand, der eine Liegenschaft verkaufen 
möchte? Was tun Sie, wenn Sie ein Einfamilienhaus h'aben, 
das Sie verkaufen möchten? Sie versuchen zu erfahren. wie· 
viel es wert ist. Sie versuchen zu erfahren, wer wo welchen 
Preis erzielt hat, und am höchsten Preis orientieren Sie sich, 
ausser Sie machen eine gemeinnützige Uebertragung, das 
kommt auch hie und da vor. 
In Zeiten eines knappen Gutes ist die Veröffentlichung des 
Preises preistreibend. Das ist eine Gesetzmässigkeit. Wenn 
Sie bei einem knappen Gut den Preis veröffentlichen, dann 
treiben Sie die Preise in die Höhe. Das ist der Trick der Auto
händler bei alten Occasionen, einen möglichst hohen Preis zu 
veröffentlichen - da können Sie Walter Frey fragen. Sie versu
chen, einen bestimmten Preis zu veröffentlichen, damit Sie für 
die nächsten Angebote mehr erlangen. Wenn Sie sechs Häu
ser zu verkaufen haben und ein Kaufgespräch stattfindet, ori
entiert der Verkäufer den Käufer immer über das höchste An
gebot. Das ist so. Ob das gut oder schlecht ist, spielt keine 
Rolle. 
Wtr machen Gesetze für die Lebenswirklichkeit, und das sind 
die Marktgesetze. Wenn es Ihnen damit ernst ist, dass wir mit 
diesen Gesetzen weniger starke Preissteigerungen wollen. 
dann dürften Sie nicht für die Veröffentlichung der Preise sein, 
denn das wirkt preistreibend. 
Ich kann es nicht anders sagen als so. Sie können andere Ab-
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siehten haben. das kann sein; aber Sie sind ausgezogen und 
haben dem Volk versprochen. Sie möchten die Preistreibe
reien verhindern. Mit dieser Vorschrift werden Sie bei einem 
knappen Gut die Preissteigerung fördern. 

M. Zlegler: Je me bornerai a faire deux remarques. Tout 
d'abord je voudrais denoncer un scandale qui s·est produit a 
Geneve et qui est directement lie a la proposition Coutau: les 
PlT. regie federale, ont vendu pour 47 millions de francs la 
poste de Cornav1n a des speculateurs prives. au president du 
Parti liberal genevois dont M. Coutau est le penseur eminent. 
Ce speculateur, qui est un des pires de Geneve. ce philan
thrope, sympathique par ailleurs. mais pas dans son activite, 
se nomme M. Jaquet. Jaquet et Magnin ont revendu quelque 
temps plus tard ce meme objet au Credit suisse pour une 
somme tres superieure. Maintenant. en tant que conseiller na
tional genevois. cela m'interesse de savoir qui est implique 
dans ce scandale. et si ce sont les PTT. je veux le savoir. Je veux 
pouvoir intervenir aupres de la Direction generale. je veux pou
voir critiquer le Conseil federal en juin, lors de la discussion du 
rapport de gest1on. bref je veux pouvoir faire mon travail de 

~-· depute. C'est pourquoi il nous taut bien sur la transparence la 
,. plus grande et par consequent, que se realise la proposition 
~ de la commission. 
I Je voudrais dire ensuite pourquoi M. Blocher. avec sa theorie 
J. economique terre-a-terre, avec sa theorie soi-disant du bon 
-t sens, a entierement tort. Vous avez totalement tort. Monsieur 
·· Blocher, sur le plan economique; je vais vous dire brievement 
·;; pourquoi. II existe le domaine economique et il existe le do
·:: maine social, et dans une democratie le domaine social et poli-

tique doit primer et prime parfois sur la pure rationalite econo
mique. C'est vrai qu'au niveau de la pure rationalite economi
que vous publiez un prix, vous incitez a l'augmentation. l'autre 

"' s'oriente vers le prix le plus haut. Au niveau de la rationalite de 
:i~ base 0conomique c·est vrai. Mais aujourd'hui, les hommes et 
je.. les femmes, les familles, qui habitent les villes - sociologique
(i ment c· est prouve, je vous renvoie au grand livre de Lefevre Le 
& droit a la ville - eprouvent un sentiment d'identite avec cette J vllle et les associations de quartier, les parlements locaux, la 
·~: presse parfois meme quand eile a un peu de courage; ils inter
;{ Ylennent contre les speculateurs et font se gripper les meca
ti· nismes purement economiques. 
} Etre speculateur aujourd'hui a Geneve ou a Zurich, c'est un ~;:.-"' opprobre social, c'est negatif, c·est etre trappe d'un jugement 
' de valeur negatif, et les speculateurs, dans la mesure ou ils 

sont exposes dans leur activite. subissent cette repression po-
:f litique, sociale et freinent leur activite. La transparence et la pu

blicite, c'est le me1lleur moyen de mobiliser la res1stance des 
habitants d'une ville contre les predateurs qui la devastent -
les Gaon. les Jaquet. les Stäubli et tous les autres a Geneve -

J;: c'est la meilleure fa9on. Quand cette mobilisation a lieu - et 
,..; c'est la que vous avez tort. Monsieur Bloch er - je peux vous le t prouver, il y a des cas tres precis a Geneve. les speculateurs 
Y· doivent reculer et ce ne sont pas les mecanismes economij; ques qui jouent d'accumulation maximale et de maximalisa
~·: .. :· tton du profit. Ace moment-lä c 1est un m8canisme social et pol lltique beaucoup plus complexe qui joue en faveur de la conir servation du patrimoine bäti. 
f;,',, C'est pourquoi nous sommes arrives, avec cet article 7bis. a 
:i. un carrefour tellement important et c'est pourquoi, dans ca 

}j1;;. probleme de principe que nous affrontons maintenant. je vous 
'!' prie devoter, devoter pour la transparence et de suivre la com
j mission. 
~:~,~ 
:! ~,-

i: 
ff 
:~,: 

Bühler, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit vertritt die 
Meinung, mehr Transparenz auf dem Bodenmarkt sei drin
gend nötig. Auch kann nach Meinung der Mehrheit eine ge
wisse abschreckende Wirkung auf übermässigen Bodenzu
kauf wie auch für allzu hohe Preise von dieser Massnahme er· 
wartet werden. Das Risiko, dass durch die Veröffentlichung 
vielleicht sogar eine gewisse Preissteigerung entstehen 
könnte. wie die Gegner einer Veröffentlichung behaupten. hat 
die Mehrheit in Kauf genommen, wenn dafür mehr Transpa
renz erreicht werden kann. 

·es trifft zwar zu. dass für dieses Problem in der Botschaft zum 

bäuerlichen Bodenrecht ein Vorschlag enthalten ist. Ob der 
Vorschlag genügt oder nicht. kann in den künftigen Beratun
gen diskutiert werden. Er kann natürlich auch angereichert 
werden. Der Mehrheit dauert das aber eindeutig zu lange. 
Nun noch ein Wort zu Herrn Fischer-Sursee: Er hat von unglei
cher Behandlung im Vergleich mit Immobilienaktien gespro
chen. Diese Argumentation ist meines Erachtens doch nicht 
stichhaltig. Die Veräusserung von Immobilienaktienpaketen 
gilt- je nach Steuergesetz- als wirtschaftliche Handänderung 
und wird besteuert wie ein Grundstückverkauf. Wenn sie für 
Steuerzwecke deklariert werden muss, 1st sie sicher auch für 
die Publikation praktikabel. Diese Argumentation ist deshalb 
meines Erachtens nicht stichhaltig. 
Noch ein Wort zu den Anträgen Couteau und zum Eventualan
trag Maitre. die Kantone könnten dann selbst entscheiden. ob 
sie eine Publikation einführen wollen oder nicht. Diese Formu
lierung würde unserem föderalistischen System natürlich weit· 
aus am nächsten kommen. Persönlich - ich betone dies, nicht 
im Namen der Kommission - habe ich für diese föderalistische 
Lösung sehr viel Sympathie, auch als Entgegenkommen un
seren Genfer Freunden gegenüber. Aber im Namen der Kom
missionsmehrheit muss ich Ihnen empfehlen. dem Mehrheits
antrag zuzustimmen. der mit 11 zu 8 Stimmen obsiegt hat. 

M. Houmard, rapporteur: L'article 7bis ajoute par la commis
sion. par 11 voix contre 8, a fait l'objet d'une !arge discussion 
au sein de la comm,ssion. II a meme ete prevu de presenter 
cette obligation de publier les transferts dans un quatrieme 
arrete. Finalement. la commission l'a: integree dans l'arrete A. 
On peut effectivement se demander si cette obligation ou - sui
vant la variante que vous choisirez - la possibilite de publier 
doit etre integree dans un arrete urgent ou si. au contraire, cet 
objet, qui est en fait une mesure de caractere permanent, ne 
devrait pas etre simplement insere dans une procedure nor
male. d'autant plus qua l'on propose deja une teile solution 
dans le projet de revision du droit foncier rural. 
En seance de commission, le Conseil federal s'est declare op
pose a cet article 7bis. 
II est important de preciser que le registre foncier est public. 
Donc, une certaine transparence est assuree d'office. 
Si. pour chacun. la cible est claire. c'est-a-dire lutter contre les 
abus. en revanche on n'a pas d'elements objectifs suffisants 
pour apprecier les consequences de la publication des prix de 
vente sur l'ensemble du territoire de la Confederation. Toute
fo1s, sans grands risques de se tromper. on peut affirmer que 
las effets ne seront pas les memes pour toutes les regions de 
notre pays. C'est la raison pour laquelle il est important d'utili
ser la formule potestative et non pas la formule imperative. 
Laissons donc aux cantons le choix de publier ou non les 
transactions ! 
Nous avons a decider entre trois propositions et une proposi
tion subsidiaire Maitre: la solution de la maJorite. qui demande 
aux cantons de publier des transferts de propriete immobiliere 
avec las quatre mentions que vous connaissez. c'est-a-dire la 
publication des parties, de l'immeuble. de la cause du transfert 
et de la contre-prestation; la deuxieme solution, a l'oppose, est 
ceile de la minorite Burckhardt. soutenue par le Conseil 
federal qui ne veut pas entendre parler d'une publication dans 
cet arrete urgent; la solution intermediaire. proposition Coutau 
ou eventuellement subsidiaire Maitre. veut, par la solution 
federaliste, laisser le choix aux cantons de decider d'une publi
cation ou non. La proposition subsidiaire Maitre ne sera votee 
qu'en cas de rejet du texte de la majorite. 
La difference entre les deux propositions Coutau et Maitre 
reside dans la qualite de l'information. Le texte Coutau se li
mite a la mention de l'immeuble et du montant de la contre
prestation, alors que la proposition subsidiaire Maitre reprend 
las quatre elements de la majorite, y compris la mention des 
parties impliquees dans le transfert. 

Bundesrat Koller: Der Bundesrat steht dem Anliegen von 
mehr Transparenz im Bereich der Handänderungen von 
Grundstücken positiv gegenüber. Nachdem das Bundesge
richt - ich muss schon sagen: leider, wenigstens politisch -
diese Entscheide, dass die kantonalen Publikationen bundes-
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rechtswidrig seien. erlassen hatte, haben wir deshalb sofort 
dem Parlament im Rahmen der Botschaft zum bäuerlichen Bo
denrecht eine entsprechende Kompetenzvorschrift übermit
telt. Der Bundesrat ist aber auch überzeugt, dass dies die rich
tige sedes materiae ist. Weil es zweifellos ein Daueranliegen 
ist, soll dieses Problem im Rahmen der ordentlichen Gesetz
gebung, im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerli
che Bodenrecht. geregelt werden. 
Ich darf Herrn Nationalrat Bundi beruhigen. Die entspre
chende ständerätliche Kommission hat, nachdem die Bot
schaft im Oktober verabschiedet worden ist und im November 
publiziert wurde. die Beratungen sofort aufgenommen und ist 
in der Beratung jetzt einzig etwas ins Stocken geraten, weil es 
unbedingt notwendig war. der gleichen Kommission auch die 
Vorberatung bodenrechtlicher Sofortmassnahmen zu übertra
gen. Also haben wir keinerlei Grund anzunehmen, dass es 
noch sehr lange dauern werde. bis die entsprechende Vorlage 
im Ständerat und nachher - Sie haben es selber in den Hän
den - auch hier im Nationalrat behandelt wird. Deshalb scheint 
es dem Bundesrat richtig, wenn wir dieses Problem im ordent
lichen Gesetzgebungsverfahren lösen. 
Nun wurde - vor allem auch von Herrn Maitre - gesagt: Wenn 
die Lösung ja gut ist, warum übernehmen wir sie denn nicht 
gleich auch hier in das Sofortmassnahmenpaket? Da muss 
ich Ihnen ehrlich sagen: Ob es hier eine gute Lösung ist, be
zweifle ich. Ich gebe Ihnen zu -das haben auch die Diskussio
nen in der Kommission gezeigt-. die Erfahrungen gehen dies
bezüglich offenbar auseinander. In Genf scheint man eher po
sitive Erfahrungen gemacht zu haben. In der Gegend, wo ich 
herkomme - in der Ostschweiz. vor allem auch in meinem ei
genen Kanton-. hatte die Publikation der Bodenpreise. die wir 
auch bis vor kurzem kannten. ganz klar negative Auswirkun
gen. Ich habe es selber mehrere Male erlebt, dass gewisse 
Schwellen bei neuen Bodenpreisen überschritten worden 
sind. Die unmittelbare Reaktion war, dass die Bodenpreise in 
dieser Region ganz generell über diese Schwelle angestiegen 
sind. Die Publikationen hatten also jeweilen eindeutig preis
treibende Wirkung. Deshalb hätte ich Bedenken, dem Antrag 
der Mehrheit der Kommission zuzustimmen, und ich möchte 
Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen und das Problem auf 
dem ordentlichen Gesetzgebungsweg zu lösen. Dort werden 
wir uns im übrigen auch unterhalten müssen, was schlussend
lich publiziert werden soll. 
Auch diese Frage scheint, wie die Diskussion hier gezeigt hat, 
noch keineswegs liquid zu sein. Sind es wirklich die vier 
Punkte, die hier genannt sind? Die Frage, ob man nicht für ge
wisse marginale Fälle Ausnahmevorschriften vorsehen 
müsste, ist auch noch offen. Oder 1st es beispielsweise verhält
nismässig, wenn Nachbarn irgendwelche Quadratmeter Bo
den abtauschen, das Geschäft unbedingt obligatorisch zu ver
öffentlichen? 
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen. dieses Problem, 
dem der Bundesrat- ich betone dies noch einmal - positiv ge
genübersteht, im Rahmen der ordentlichen Vorlage zu lösen 
und nicht hier im Rahmen der Sofortmassnahmen, wo eine be
trächtliche Gefahr der kontraproduktiven Wirkung besteht. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 7bis. Mit dem definitiven Ent
scheid über Artikel 7bis wird gleichzeitig über den Titel des 
Bundesbeschlusses A entschieden. 
Herr Maitre hat einen Eventualantrag gestellt und versteht ihn 
so, dass er ihn nur zur Abstimmung bringen will, wenn in den 
vorhergehenden Abstimmungen nicht die Kommissionsmehr
heit obsiegt. 
Gegenstand der Abstimmung unter Namensaufruf ist die Ge
genüberstellung der fakultativen und der obligatorischen Pu
blikation. Ich schlage Ihnen deshalb folgendes Vorgehen vor: 
In einer ersten Abstimmung unter Namensaufruf stellen wir 
den Antrag der Kommissionsmehrheit dem Antrag Coutau ge
genüber. Das Resultat der Abstimmung wird dem Strei
chungsantrag der Minderheit I gegenübergestellt. Der Aus
gang dieser Abstimmung entscheidet dann darüber. ob über 
den Eventualantrag Maitre auch noch abzustimmen ist. - Sie 
sind mit diesem Vorgehen einverstanden. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für den Antrag Coutau stimmen die folgenden Ratsmitglieder· 
Votant pour la propos,tion Coutau: · 
Aliesch. Allenspach, Antille. Aregger, Aubry, Auer, Baggi, Baa,. 
ler., Berger. Blatter, Blocher .. Bonny, Bremi, Burckhardt, Bürgi. 
Butt1ker. Cavad1nt, Cevey, Cincera, Colum,berg, Cotti, Couctie
pin, Coutau, Daepp, Darbellay, David. Deghse, Dietrich, Dor. 
mann. Dreher. Dubais, Eggly, Eisenring, Engler, Eppenberger 
Susi, Feigenwinter, Fischer-Hägglingen. Fischer-Sursee. Fi
scher-Seengen, Frey Claude, Frey Walter. Fridenci, Früh, Gi
ger, Graf, Grassi, Gros. Guinand, Gysin. Hari. Hess Otto, Hesa 
Peter, Hildbrand, Hösli. Houmard, Humbel. Jeanneret. Jung, 
Keller, Kahler, Kühne, Leuba. Loeb. Loretan, Luder. Martin 
Massy, Meier Fritz. Mühlemann, Müller-Meilen, Mütler-Wi 
berg, Nabholz, Nebiker. Neuenschwander, Oehler, Oester 
Paccolat, Perey, Philipona. Reich, Reichling, Reimann Maxini 
lian. Rohrbasser, Ruf, Rutishauser. Rüttimann, Rychen, Sava
ry-Fribourg, Savary-Vaud, Scheidegger, Scherrer, SchmidhaJ. 
ter. Schnider, Schüle, Schwab, Segmüller. Seiler Hanspeter, 
Spoerry, Steffen, Steinegger, Stucky, Theubet, Wanner, We
ber-Schwyz, Wellauer, Widrig, Wyss Paul. Wyss William, 
Zölch. Zwingli (110) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votant pour la proposition de la majorite: 
Ammann, Bär, Bäumlin Richard. Bäumlin Ursula. Beguelin, 
Biel, Bircher, Bodenmann. Barei, Braunschweig, Brelaz. Brüg
ger. Bühler. Bundi, Caccia, Carobbio, Danuser, Diener. Du
cret, Dünki, Eggenberg-Thun, Euler, Fankhauser, Fehr. Fierz, 
Grendelmeier, Hafner Rudolf, Hafner Ursula. Haller, Hänggi, 
Herczog, Hubacher, Jeanpretre, Lanz, Ledergerber, Leuen
berger-Solothurn, Leuenberger Moritz, Leutenegger Oberhol
zer, langet, Maeder. Maitre, Matthey, Mauch Ursula, Meier
Glattfelden. Meizoz, Müller-Aargau. Neukamm, Nussbaumer, 
Ott, Pitteloud. Portmann, Rebeaud, Rechsteiner, Reimann 
Fritz. Ruckstuhl, Ruffy, Salvioni. Schmid, Segond, Seiler Rolf, 
Spielmann, Stamm, Stappung, Thür. Uchtenhagen, Ulrich. 
Weder-Basel, Widmer, Wiederkehr. Zbinden Hans, Ziegler, 
Züger, Zwygart (73) 

Der Stimme enthalten sich - S 'abstiennent: 
Fäh, Mauch Rolf (2) 

Abwesend sind folgende Ratsmitglieder - Sont absents: 
Aguet. Etique, Fetz, Günter, Jaeger, Morf, Petitpierre, Pidoux. 
Pini, Sager, Spälti. Stocker. Tschuppert, Zbinden Paul (14) 

Präsident lten stimmt nicht 
M. lten, president, ne vote pas 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag Coutau 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv - Detinitivement 
Für den Antrag Coutau 
Für den Antrag Maitre 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Guinand 

a ..... 

105Stimmen 
61 Stimmen 

74Stimmen 
96Stimmen 

b. vor dem 12. September 1989 abgeschlossen .... 

Antrag Seiler Hanspeter 
Der Beschluss gilt nicht für Veräusserungsverträge, die vor 
dem Inkrafttreten des Beschlusses öffentlich beurkundet wur
den. 
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Art.8 
PropositifJn de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

t Proposition Guinand 

a ..... 
b. Qui ont ete conclus avant le 12 septembre 1989, mais 

Proposition Seiler Hanspeter 
Le present arrete ne s'applique pas aux contrats d'alienation 
attestes publiquement avant l'entree en vigueur de I' arrete. 

M. Gulnand: Nous arrivons au probleme des dispositions 
transitoires. Selon la lettre a des dispositions transitoires. qui 
me parait claire, il est prevu que l'arrete ne s'appliquera pas 
aux transactions qui auront fait l'objet d'une requisition d'ins
cription au registre foncier avant I' entree en vigueur de I' arrete. 
Cette solution me parait tout a fait justifiee. Elle empeche ainsi 
un effet retroactif. Je rappelle que l'alienation n'a un effet de 
transfert de propriete qu'apartir du moment ou il y a requisition 
d'inscription au registre foncier puisque c'est le transfert au re
gistre foncier qui opere le transfert de la propriete. 
La lettre b de l'article 8 n'est pas tres facile a comprendre. J'ai 
eu besoin de quelques explications. Elle signifie que, dans 
certains cas, des contrats d'alienation ont pu etre passes 
avant l'entree en vigueur de l'arrete mais pour ces alienations, 
en raison de conditions au de procedures administratives, 
l'inscription ne pourra pas etre sollicitee au registre foncier 
avant l'entree en vigueur de l'arrete. Pour eviter l'effet retroactif 
a I' egard des personnes qui ont, de bonne foi, effectue ce gen
re de transactions, la lettre b de I' article 8 fixe une limite au 15 
aout. En effet, si on ne fixait pas de limite et si on suivait par 
exemple la proposition de M. Seiler Hanspeter-qu'il defendra 
dans un instant - cela permettrait a des proprietaires de se 
depecher, d'ici au 6 octobre - si les arretes sont acceptes -de 
prevoir des transactions, avec des conditions, sans demander 
l'inscription au registre foncier. Par consequent, il se justifie 
d'empecher que des abus soient commis jusqu'a l'entree en 
vigueur de cette disposition. Je propose simplement que l'on 
ne retienne pas la date du 15 aout parce que cette date me pa
rait arbitraire. Elle correspond a la veille de la publication du 
projet du Conseil federal. II est vrai que les personnes, qui 
avaient l'intention de faire des transactions, pouvaient imagi
ner qu'il y aurait peut-etre des mesures urgentes qui seraient 
adoptees mais jene pense pas que cette date soit opportune. 
II taut bien davantage fixer une date qui puisse etre opposable 
a chacun, et si j'ai propose le 12 septembre 1989 ce n'est 
parce que c'est le jour anniversaire de l'entree du canton de 
Neuchätel, du canton de Geneve et du Valais dans la Confe
deration, c'est parce que c'est le jour de la publication dans la 
Feuil/e federa/e du projet du Conseil federal. A partir de cette 
publication, le projet pouvait effectivement etre opposable a 
chacun. O'ou ma proposition qui devrait eviter les abus et rete
nir une date qu1 ne soit pas arbitraire. 

Seiler Hanspeter: Jede Gesetzgebung tritt üblicherweise in 
';!- Kraft, wenn die zuständige Behörde ihr zugestimmt hat. Die-

ses Grundprinzip gilt auf der Ebene der Gemeinden, der Kan
r;- tone und des Bundes. Oft wird dem Bundesrat oder der kanto

nalen Exekutive sogar das Recht eingeräumt, die beschlosse
nen Gesetzesbestimmungen zu einem späteren Zeitpunkt in 
Kraft zu setzen. Hier handelt es sich natürlich um Sofortmass
nahmen, und Sofortmassnahmen sollen auch sofort ange
wendet werden. Damit bin ich an sich voll einverstanden. In 
den Teilen B und C dieses Paketes ist dies entsprechend vor-

.1~ gesehen. Bei der Sperrfristregelung aber weicht der Vorschlag 
des Bundesrates von diesem Grundsatz ab, indem für Veräus

,~~;, serungsverträge in den Uebergangsbestimmungen Anwen .. 
-;. dungsfristen vorgezogen werden sollen. 

/ti Artikel 8 sieht eine rückwirkende Frist auf den 15. August, dem 
Datum der Veröffentlichung der bundesrätlichen Botschaft, 

.. ,... vor. Und wir haben eben gehört, dass Anträge den 12. Sep-t tember vorschlagen, das Datum der Veröffentlichung im Bun
- ·desblatt. Es gibt nun natürlich sehr viele Bürger, die solche 

,"':, 

Verträge abgeschlossen haben, die weder von der Botschaft 
Kenntnis hatten noch das Bundesblatt kennen: Ich könnte mir 
vorstellen, dass das Rechtsempfinden dieser meist einfachen 
Leute ordentlich strapaziert wird, wenn ein Geschäft, das sie in 
gutem Glauben abschliessen, plötzlich unter solche Bestim
mungen fällt. Jede solche Frist hat den Beigeschmack von 
Willkür. Bestimmt wurden auch vor dem 15. August oder 12. 
September im Hinblick auf die zu erwartenden Gesetzesbe
stimmungen Käufe getätigt. Das Datum der Verabschiedung 
hingegen ist ein klarer, für jedermann gleicher Termin. Der Ein
bezug des Termins der Anmeldung zur Grundbucheintragung 
ist relativ und kann ungerecht sein. Nicht in allen Kantonen 
herrschen gleiche Bräuche. sind die gleichen Fristen üblich 
und machbar; überall sind fremde Faktoren im Spiel, die vom 
Käufer bzw. Verkäufer überhaupt nicht beeinflusst werden 
können. 
Schaffen wir also mit der Uebergangsbestimmung einfache, 
klare, für jedermann gleichwertige und gleich zu handha
bende Kriterien. Mein Antrag würde diese Voraussetzungen 
erfüllen. Ich bitte Sie, ihm zuzustimmen. 

Flscher-Hägglingen: Ich bitte Sie, dem Antrag Seiler zuzu
stimmen: Das Datum der Eigentumsübertragung im Grund
buch hängt von verschiedenen Faktoren ab, die von den Ver
tragsparteien nicht beeinflusst werden können. Es ist nicht so, 
dass man einen Kaufvertrag abschliesst und ihn dann einfach 
dem Grundbuchamt zur Anmeldung bringen kann, sondern 
bevor man einen Vertrag, wenn er beurkundet ist, an das 
Grundbuchamt weiterleiten kann, braucht es vielfach zusätz
liche Ausweise: Es braucht Lösungsbewilligung und Pfand
entlassungsbewilligung, Zustimmungserklärungen, und es 
braucht vor allem Bewilligungen, die von Gesetzes wegen vor
geschrieben sind. Ich denke zum Beispiel an eine Bewilligung 
der Vormundschaftsbehörde und der vormundschaftlichen 
Aufsichtsbehörde; ich denke an die Bewilligung einer Land
wirtschaftsabteilung, weil Bauland verkauft wird, das Bestand
teil eines landwirtschaftlichen Heimwesens ist; ich denke an 
die Bewilligung im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz 
über den Erwerb von Grundstücken von Personen im Ausland 
oder Bewilligungen von Baupolizeibehörden. 
Bis man diese Bewilligungen erhält- ich erzähle Ihnen aus der 
Praxis -, gibt es ganz unterschiedliche Wege: Man muss 
manchmal zwei, drei, vier Monate warten, bis man z. B. von der 
Vormundschaftsbehörde und von der vormundschaftlichen 
Aufsichtsbehörde eine Bewilligung hat. 
Nun haben wir den Fall, dass wir den gleichen Tatbestand ver
schiedenartig behandeln: Derjenige, der ein Grundstück kauft 
und keine Bewilligung braucht, kann nach dieser Vorschrift bis 
zum Datum der Inkraftsetzung dieses Gesetzes Verträge ab
schliessen. Er kann also, wenn wir am Freitag die Schlussab
stimmung vornehmen, noch am Donnerstag einen Kaufver
trag abschliessen, kann ihn an das Grundbuchamt weiterge
ben, und weil er keine zusätzlichen Bewilligungen hat, wird er 
eingetragen. Der andere aber, der von einer Behörde eine Be
willigung braucht, kann das nicht mehr, weil die Bewilligung 
an diesem Datum noch nicht vorliegt. Das ist meines Erach
tens eine ungleiche Behandlung des gleichen Tatbestands. 
Gleiche Rechtsgeschäfte werden ungleich behandelt. 
Es ist eine völlig willkürliche, unbegründete Rückwirkung. 
Es wurde vorher auch etwas anderes gesagt: Es gibt in diesem 
Lande sehr viele Leute, die überhaupt nicht Wissen, dass der 
15. August Stichtag für die Rückwirkung ist. Selbst wenn wir 
den 12. September hineinnehmen, weiss der normale Bürger 
das nicht. Das wissen wir; und ich habe festgestellt, dass sehr 
viele Juristen, Notare und Bankfachleute das auch nicht ge
wusst haben, höchstens diejenigen, die die «Neue Zürcher 
Zeitung» gelesen haben, weil dort diese Rückwirkung in ei
nem Artikel festgehalten wurde! 
Ich bitte Sie: Wenn Sie eine saubere Rechtsanwendung an
streben, dann müssen Sie das Datum der Beurkundung neh
men. Diese Praxis hat man auch in den Kantonen. Ueberall 
dort, wo in den Kantonen eine Grundstückgewinnsteuer ein
geführt oder eine Aenderung der Grundstückgewinnsteuer 
vorgenommen worden ist, gilt immer das Datum der öffentli
chen Beurkundung, weil die Eintragung im Grundbuch viel-
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fach nicht bestimmbar ist, weil sie durch andere Faktoren aus
gelöst wird. 
Darum bitte ich Sie, hier dem Antrag Seiler Hanspeter zuzu
stimmen. Das ist für die Rechtssicherheit und für die Gleich
behandlung der Bürger die logischste Lösung. 

Bühler. Berichterstatter: Es besteht natürlich immer eine ge
wisse Gefahr, dass gutgläubige Leute von einer kurzen Rück
wirkung betroffen werden können, wie das Kollege Seiler 
Hanspeter dargelegt hat. 
Umgekehrt besteht aber auch eine Gefahr. dass insbesondere 
die ganz Schlauen - dazu gehören sicher vor allem die Immo
bilienhändler - bis zur Verabschied~ng dieses Beschlusses in 
der Schlussabstimmung, wenn erst dann die lnkrafttretung 
gültig wäre, noch möglichst viele Käufe tätigen würden. 
Der Antrag Seiler Hanspeter aber sagt ja nur. dass die Beur
kundung gilt. und sagt nicht wann. Also die Rückwirkung auf 
den 15. August könnte beim Antrag Seiler Hanspeter trotzdem 
spielen. Er sagt nämlich nur, was vor dem 15. August beurkun
det worden ist - auch wenn es nicht eingetragen ist-. ist frei. 
Mindestens so lese ich seinen Antrag. Er hat nämlich nur auf 
die öffentliche Beurkundung hingewiesen und nicht auf das 
Datum. Er sagt einfach: das Inkrafttreten. 
Ob wir das Inkrafttreten nun am 12. September - wie das Herr 
Guinand vorschlägt - oder am 15. August bei der Beschluss
fassung des Bundesrates ansetzen wollen, ist eine Ermes
sensfrage, die ich Ihnen überlassen möchte. 

M. Houmard, rapporteur: A l'article 8, on traite des disposi
tions transitoires. Trois propositions d'entree en v1gueur: pro
position du Conseil federal. 15 aoüt 1989, c·est la date qui 
precede l'acceptation du message par le Conseil federal; pro
position Guinand, qui prend comme date de reference la date 
de publication dans la Feuille federale; enfin, selon la proposi
tion Seiler Hanspeter, l'arrete ne s'applique qu'aux contrats 
conclus avant l'entree en vigueur. II s'agit uniquement de la let
tre b. Les propositions Guinand et Seiler ne visent que les 
transactions pour lesquelles l'inscription n ·a pas encore ete re
quise au registre foncier. En fixant une date avant l'entree en 
vigueur. soit le 15 aoüt comme le Conseil federal, ou le 12 sep
tembre selon la version Guinand, on bloque les transactions 
qui se derouleraient rapidement avant l'entree en vigueur. 
L'egalite de traitement peut eventuellement donner un certain 
avantage a la proposition Seiler. mais je cro,s que le Conseil 
federal va encore s'exprimer a ce su1et. 

Bundesrat Koller: Eines steht fest: Nach unseren Rechtsprin
zipien wollen wir auch bei diesem Bundesbeschluss grund
sätzlich keine Rückwirkung. Das haben wir in Artikel 8 Buch
stabe a festgehalten. 
Ausgehend von diesem Prinzip mussten wir dann in Buch
stabe b eine Ausnahmebestimmung machen, weil in gewis
sen Kantonen offenbar die weitverbreitete Praxis besteht. den 
Grundstückkaufvertrag zwar einmal öffentlich zu beurkunden, 
aber noch nicht zur Eigentumsübertragung anzumelden. son
dern diese Anmeldung oft erst nach einem Jahr (usw.) vorzu
nehmen, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, wie das 
Vorliegen einer Baubewilligung oder dass kein Einwand nach 
der Lex Friedrich geltend gemacht wird. Das war der Grund 
dieser Spezialbestimmung im Buchstaben b. Zur Verhinde
rung von Missbräuchen mussten wir einen Stichtag festlegen: 
Wir wollten nicht, dass in diesen Kantonen noch sehr lange 
von der Möglichkeit des Abschlusses des Kaufvertrages Ge
brauch gemacht werden konnte, wenn dann die Anmeldung 
beim Grundbuch erst viel später erfolgt. Da schien es uns 
eben richtig, den 15. August zu wählen, weil das der Tag war, 
bevor wir an der Pressekonferenz die bundesrätlichen Mass
nahmen bekanntgegeben haben. 
Nach den Ausführungen, die hier gemacht worden sind, vor al
lem von Herrn Fischer-Hägglingen, könnte ich mich durchaus 
auch mit dem Antrag Seiler Hanspeter befreunden, weil es an
gesichts der sehr unterschiedlichen Gepflogenheiten bei der 
Beurkundung und bei der Anmeldung im Grundbuch viel
leicht doch die beste Lösung ist, wenn wir auf den Zeitpunkt 

des Abschlusses des öffentlich beurkundeten Kaufvert 
abstellen. 
Ich kann dieses Opfer noch um so eher erbringen, als d 
Kaufverträge, die Jetzt - also zwischen heute und dem 6. 
ber - noch getätigt werden, zwar keine Ausnahmebewillig 
nötig ist, aber die fünfjährige Sperrfrist vom Abschluss 
Kaufvertrages an selbstverständlich doch gilt. Das ist eine 
genannte «unechte Rückwirkung», die wir auf jeden Fall vo 
sehen haben. Deshalb hätte ich also nichts dagegen, 
Sie dem einfachsten Antrag - das ist der Antrag von Herrn 
ler Hanspeter - zustimmen würden. 

Seiler Hanspeter: Kommissionspräsident Bühler hat sich 
geirrt. Was meinen Antrag über die Ungültigkeit dieses e., 
Schlusses für Veräusserungsverträge, die vor dem lnkratttr., 
ten des Beschlusses öffentlich beurkundet worden sind, be
trifft, so ist das in Artikel 9 eindeutig geregelt. Es heisst dort 
nämlich: «Er tritt am Tage nach seiner Verabschiedung in 
Kraft.» Also ist das Datum bekannt, wenn wir in der Annahme J 
sind, dass wir das in dieser Session verabschieden können. i 

M. Guinand: Dans la mesure Oll le Conseil federal se rallie a la 
proposition de M. Seiler Hanspeter, je retire ma proposition au 
profit de celle de M. Seiler. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Seiler Hanspeter 
Für den Antrag der Kommission 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Jeanneret 
Abs.3 
.... und gilt bis zum 31. Dezember 1994. 

Eventualantrag Leuba 
(Falls Antrag Jeanneret abgelehnt wird) 
Abs. 4 

89Stimmen 
24Stimmen 

Der Bundesrat hebt diesen Beschluss vorzeitig auf, wenn .... 

Art.9 
Proposition de la commission 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Proposition Jeanneret 
A/.3 
.... et s'applique jusqu·au 31 decembre 1994. 

Proposition subsidiaire Leuba 
(En cas de refus de la proposition Jeanneret) 
Al. 4 
Le Conseil abrogera le present arrete avant cette date, s il 
constate .... 

Abs. 1, 2-AJ. 1, 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

M. Jeanneret: Je ne sais pas si a cette heure une image gas
tronomique est heureuse, mais je dirai qu'il en est d'un texte 
legal comme en gastronomie Oll la meilleure partie est re
presentee par l'entree et le dessert. Dans un texte legal les 
questions de principe se posent au premier article et generale
ment dans les derniers articles. lci, il ne s'agit pas d'une ques
tion de detail, il ne s'agit pas simplement d'un petit probleme 
de chiffres, il s'agit d'une question essentielle qui a d'ailleurs 
un lien avec le delai de cinq ans de l'article 1er, un lien a la fois 
de similitude et de difference; differenten ca sens qua ce delai 
de cinq ans ne concerne qua la revente apres l'acquisition, 
mais semblable en ce qu'il tauche aussi une question de 
duree et que le nombre d'annees de l'existence d'un a~e 
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eral urgent, au sens de l'article 89 bis de la Constitution 
rale, est une question fondamentale. 

duree d'un arrete est un element determinant de l'applica
de cette norme. Elle est fondamentale parce que nous 

,ommes dans le cadre de mesures conjoncturelles qui do1-
wnt faire face rapidement a une situation donnee et que. par 
r,ature, elles doivent etre rapidement abrogees. Plus ces me-
eures sont extraordinaires. plus. constitutionnellement, elles 
tont a la limite de ce qui est acceptable. plus le principe de la 
proportionnalite est decisif. et donc plus elles doivent etre limi-

1· • dans le temps et. etre supprim~s dans un delai raisonna
;f~~ ble. d'autant plus ra1sonnable qu 11 sera bref. Du 1 er 1anv1er 
~· 1990 au 31 decembre 1996 c'est trop. cela fa1t sept ans; 1994 
'1°· cela fait cinq ans, c·est suffisant. 
f{s· M. Jean-Franc;:ois Aubert dans son expertise apropos du delai 
i(' de revente dit qu'une ainterdiction generale qui ne depasserait 
~. · pas cinq ans est compatible avec la constitution lors du moins 
f que le legislateur apporte a cette regle las exceptions neces
'f-,, saires». Par analogie, dans ce domaine. nous dirons. si l'on 
}l veut rester dans le cadre de la constitution actuelle, qu'il taut 
'i." 6tre tres mesure et qu · un delai de sept ans depasse ce qui est 
j, acceptable pour une mesure extraordinaire et est trop eleve 
l pourl'ensemble de l'arrete. Certes. l'alinea4 parled'une abro
~!'· gation eventuelle, anterieure, par le Conseil federal. ma,s 
'· eventuelle seulement. d'ou le sens de la proposition subsi

·ll• diaire de M. Leuba- si la nötre etait rejetee -qui est etroitement 
liee a celle de la duree. 

4 Le Conseil federal est tres concis dans le message quant a 
l'echeance qu'il propose. II justifie cette duree, dit-il, afin de 
disposer de temps pour elaborer des ordonnances a moyen et 
long termes et qui rendraient sans objet les mesures urgentes. 
C'est denaturer le sens profond de mesures conioncturelles 
prises dans le cadre des dispositions d 'urgence de la constitu
tlon. Ce qui campte, c'est que la fievre immobiliere tombe, ce 
qui se passera a n'en pas douter rapidement et ce qui s'est 
deja passe a bien des egards depuis un certain nombre de 
mois, et que le marche retrouve son libre equilibre. Le Conseil 
fecleral le reconnait expressement, a l'article 9, alinea 4, 
lorsqu'il invoque le marche immobilier, ainsi que dans son 
message. Dans le cadre de la consultation d'ailleurs, beau
coup de milieux se sont exprimes dans ce senset ont formelle
ment demande que l'arrete cesse ses effets le 31 decembre 
1994. II va de soi que notre amendement, s'il est accepte, se
rait aussi valable pour les lettres b et c et que le delai devrait 
etre le meme pour les trois arretes. 
En conclusion, nous insistons une fois encore sur le cöte es
sential a nos yeux, des delais. Nous ne pourrions pas sous
crire a des qrretes qui prevoient deja ce que vous avez deciqe 
dans votre majorite, a savoir un delai d'interdiction de revente 
de cinq ans. Si, au surplus, il prevoyait encore une duree de 
sept ans, ce serait une duree excessive et contraire a l'esprit 
de ces dispositions. C'est pourquoi nous vous invitons tres fer
mement a voter cette proposition de 1994. 

Clncera: Ich bitte Sie, dem Antrag Jeanneret zuzustimmen. Es 
geht um eine grundsätzliche und prinzipielle Frage: Sofort
massnahmen sollten '!>Nar sofort greifen, aber auch auf eine 
möglichst kurze Geltungsdauer ausgelegt sein, sonst verdie
nen sie diesen Namen nicht. Nachdem die dreijährige Sperr
frist abgelehnt wurde, können wir diesem Grundsatz in den 
Schlussbestimmungen wieder etwas Nachachtung verschaf
fen, und darum wird die FDP-Fraktion als logische Folge ihrer 
Haltung bei der Sperrfrist den Antrag Jeanneret unterstützen. 

Bühler, Berichterstatter: Dieser Antrag lag in der Kommission 
nicht vor. Ich möchte das Ihnen überlassen, ob Sie die Frist 
hier um zwei Jahre verkürzen wollen oder nicht. Der Entscheid 
wird die Wirkung dieser Massnahme kaum gross beeinflus
sen. Deshalb stimmen Sie, was Sie für richtig halten. 

M. Houmard, rapporteur: Vous avez suffisamment entendu 
les arguments de M. Jeanneret. Certes, il taut laisser le temps a 
l'administration de faire son travail en taute serenite. Mais la 
duree de l'interdiction a ete fixee a. cinq ans par 93 voix contre 

89 pour trois ans. donc a une faible majorite. Ainsi la proposi
tion Jeanneret peut etre acceptee. 

Bundesrat Koller: Unbestritten ist. dass es sich bei diesem 
Bundesbeschluss - wie bei den andern auch - um zeitlich be
fristetes Sonderrecht handeln soll. das nachher. wie ich heute 
im Eintretensreferat dargelegt habe, durch ordentliches Recht 
abgelöst werden soll. Die Frage ist. in welcher Zeit wir dieses 
wichtige Anschlussprogramm realisieren können. Der Bun
desrat ist zur Ueberzeugung gekommen, dass vor allem die 
Realisierung der wahrscheinlich doch sehr kontroversen Revi
sion des Raumplanungsgesetzes längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Das war der Grund, weshalb wir Ihnen beantragt 
haben. den Beschluss bis 1996 zu befristen. Wenn wir positiv 
überrascht werden, dass die Raumplanungsgesetzrevision 
tatsächlich rascher über die Bühne geht und auch die nötige 
Entlastung auf dem Baumarkt bringt, dann haben wir gemäss 
Absatz 4 dieses Artikels die Möglichkeit, diesen Beschluss vor
zeitig aufzuheben. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, dem Antrag des Bundesrats 
zuzustimmen. Wenn nämlich der andere Fall eintritt, dass die
ses Anschlussprogramm nicht zügig realisiert werden kann, 
dann stehen wir vor der sehr unangenehmen Sitution, dass wir 
Ihnen rechtzeitig eine Verlängerung beantragen müssen. Das 
sind die wesentlichen Gründe, weshalb ich Sie bitte, am bun
desrätlichen Vorschlag festzuhalten. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Jeanneret 
Dagegen 

Gesamtabstimmung- Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Bundesbeschlusses A 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

82Stimmen 
64Stimmen 

106Stimmen 
15Stimmen 

B. Bundesbeschluss über eine Pfandbelastungsgrenze 
für nichtlandwirtschaftllche Grundstücke 
Arrete federal concernant une charge maximale en ma
tiere d'engagement des immeubles non agricoles 

Detailberatung - Oiscussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Rechsteiner 
Abs. 1 
.. .. ; vor dem 15. August 1989 eingetragene Pfandrechte wer
den in ihrem Bestand nicht berührt. 

Antrag Scheidegger 
Abs. 3 (neu) 
Die Errichtung eines Gesamtpfandrechts auf einem landwirt
schaftlichen und einem nichtlandwirtschaftlichen Grundstück 
ist unzulässig. 

Art.1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Proposition Rechsteiner 
Al.1 
.... ; les droits de gage inscrits avant le 15 aout 1989 ne sont pas 
touches dans leur existence. 

Proposition Scheidegger 
Al. 3 (nouveau) 
L'etablissement d'un droit de gage collectlf sur un immeuble 
agricole et sur un immeuble non agncole n'est pas admis. 

Abs. 1-AI. 1 

Rechsteiner: Zunächst eine generelle Bemerkung: Der Bun
desrat selber hat in der Eintretensdebatte eingeräumt, dass 
die Bundesbeschlüsse lediglich Symptomtherapie darstellen, 
dass sie nur eine beschränkte Wirksamkeit haben können. Es 
geht deshalb darum, dass wenigstens diese beschränkte 
Wirksamkeit der Bundesbeschlüsse sichergestellt wird. 
Damit ist die Frage von Umgehungsgeschäften zu diesen Bun
desbeschlüssen angesprochen: Herr Scheidegger hat bereits 
in der Eintretensdebatte darauf hingewiesen - ich glaube auch 
Herr Blocher-, dass gerade beim Bundesbeschluss B die Ge
fahr von Umgehungen bestehe. Seit der Publikation der Be
schlüsse der bundesrätlichen Botschaft Mitte August gehen of
fenbar zahlreiche Spekulanten hin und errichten massenhaft 
Grundpfandtitel auf Vorrat, und zwar nicht nur im Kanton Solo
thurn. Das Institut der Eigentümerschuldbriefe ermöglicht die
ses Vorgehen. Mit Eigentümerschuldbriefen ist es möglich, 
Grundpfandtitel auf den eigenen Namen auf Vorrat zu errichten 
und diese später einmal bei Bedarf weiterzugeben. 
Es wäre absurd, wenn mit dem Bundesbeschluss über die 
Pfandbelastungsgrenze gewissermassen nur die dummen 
Spekulanten getroffen würden und die schlauen, die vorge
sorgt haben, die nun zwischen der Publikation der bundesrät
lichen Botschaft und dem Inkrafttreten des Beschlusses noch 
weitere solche Schuldbriefe errichtet haben, ungeschoren da
vonkämen. 
Die Gefahr der Umgehung ist beim Beschluss A erkannt wor
den. Dort ist nämlich in Artikel 8 in der Uebergangsbestim
mung, die nicht weiter diskutiert worden ist, in diesem Zusam
menhang eine Bestimmung vorgesehen worden, die Um
gehungen mindestens teilweise zu vermeiden hilft. 
Etwas Aehnliches muss nun aber beim Bundesbeschluss B 
angeordnet werden, wenn dieser Beschluss nicht teilweise zur 
Farce werden soll. Weil der Grundpfandtitel allerdings ein 
rechtlich verselbständigtes Institut darstellt, kann man nicht 
einfach eine schlichte Rückwirkung dieses Beschlusses an
ordnen. Man muss vielmehr eine Lösung suchen, die dem In
stitut des Grundpfandtitels Rechnung trägt. Dabei kann auf 
eine bewährte Regelung zurückgegriffen werden, mit der gute 
Erfahrungen gesammelt worden sind: Ich schlage vor, die Re
gelung aus dem Bundesgesetz über die Entschuldung von 
landwirtschaftlichen Heimwesen zu übernehmen. Dort ist die 
Regelung bereits getroffen worden. die ich mit meinem Antrag 
vorschlage. 
Es geht insgesamt darum. dass die Beschlüsse, die der Bun
desrat vorschlägt und die ohnehin schwach genug sind, in der 
Zeit zwischen der Publikation der bundesrätlichen Botschaft 
und dem Inkrafttreten und der Verabschiedung durch die eid
genössischen Räte nicht noch unterlaufen werden können. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, meinem Antrag zuzu
stimmen. 

Fischer-Hägglingen: So können wir keine Gesetzgebung be
treiben, denn es handelt sich um eine echte Rückwirkung. Ich 
muss Herrn Rechsteiner darauf aufmerksam machen, dass 
solche Schuldbriefe bereits beurkundet und im Umlauf sind. 
Diese Inhaberschuldbriefe sind seit dem 15. August bereits 
ausgegeben worden, sind z. B. hinterlegt oder befinden sich 
als Sicherheit bei einer Bank. Die Leute haben in guten Treuen 
aufgrund der bestehenden Gesetzgebung diese Pfandbe
träge unterschrieben; sie wussten noch nicht, dass das Parla
ment über eine solche Rückwirkung beschliessen würde. So 
können wir mit unseren Bürgern nicht umspringen. 
Ich bitte Sie, den Antrag Rechsteiner abzulehnen. 

Bühler, Berichterstatter: Nachdem wir beim Beschluss A den 
Antrag Seiler Hanspeter angenommen und dort diese Rüd(. 
wirkung aufgehoben haben, die der Bundesrat und die Kam,. 
mission vorgesehen hatten, ist es unerklärlich, warum wir hier 
eine andere Lösung treffen sollten. 
lch bitte Sie im Namen der Kommission, den Antrag Rechstei. 
ner abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: Je vous engage egalement a ne Pas 
donner un effet retroactif a cette dispos,tion. respectivement a 
cet arräte B. Je vous propose donc de rejeter la proposrtion 
Rechsteiner. 

Bundesrat Koller: Ich habe ein gewisses Verständnis für den 
Antrag Rechsteiner, weil ich nicht so sicher bin, dass tatsäch
lich alle Grundpfandrechte, die bestellt worden sind, sert Wir 
unser Programm bekanntgegeben haben, wirklich so gutgläu
big erfolgt sind, wie Herr Fischer-Hägglingen das soeben dar
gestellt hat. 
Andererseits muss ich Ihnen doch die Ablehnung des Antra
ges von Herrn Rechsteiner beantragen. Ich glaube, wir müs
sen solche Möglichkeiten in Kauf nehmen, wenn wir nicht ei
nen unverhältnismässigen Kontrollapparat aufziehen wollen. 
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie wir nachher Vor
schriften gemäss Artikel 8 ohne einen solchen Kontrollapparat 
tatsächlich kontrollieren könnten. 
Ich bin zwar nicht ganz glücklich, weil ich weiss, dass es sicher 
gewisse Missbrauchsfälle gibt, aber es scheint mir das klei
nere Uebel zu sein gegenüber einem grossen Verwaltungsap
parat,, den wir zur Realisierung Ihres Antrages auf die Beine 
stellen müssen. 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag Rechsteiner 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2-A/. 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3 (neu)-AI. 3 (nouveau) 

48Stimmen 
83Stimmen 

Scheidegger: Nur ein Satz! Diese ganze Geschichte wurde ja 
in einem Grundbuchamt schon durchexerziert. Es hat sich ge
zeigt, dass gewisse redaktionelle Aenderungen nötig sind, um 
diese Bestimmung besser vollziehen zu können. Diesen Vor
schlag mache ich Ihnen mit Artikel 1 Absatz 3 und mit Artikel 
8a. 

Bühler, Berichterstatter: Dieser Antrag lag in der Kommission 
auch nicht vor, obwohl Herr Scheidegger Mitglied der Kom
mission war, aber der Antrag ist an und für sich sehr logisch. 
Ich glaube. ich darf Ihnen im Namen der Kommission, sicher 
aber in meinem persönlichen Namen empfehlen, diesen An
trag anzunehmen. 

M. Houmard, rapporteur: Selon mes informations, ce com
plement est necessaire pour eviter qu'un droit de gage soit 
pris sur un immeuble agricole ou non agricole. C'est la raison 
pour laquelle M. Scheidegger a fait cette proposition. 

Bundesrat Koller: Wtr haben tatsächlich erst nachträglich, bei 
der Kontrolle durch gewisse Grundbuchführer, festgestellt, 
dass sich bei der Errichtung von Gesamtpfandrechten, die 
gleichzeitig landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche 
Grundstücke belasten, Probleme ergeben würden, weil die 
Pfandbelastungsgrenzen unterschiedlich sind. Bei landwirt
schaftlichen Grundstücken gilt der um 25 Prozent erhöhte Er
tragswert als Belastungsgrenze, bei den nichtlandwirtschaft
lichen Grundstücken der Verkehrswert. Für diese Probleme 
gibt es eine einzige saubere Lösung, die darin besteht, die Ge
samtpfandrechte als unzulässig zu erklären. 

Fischer-Hägglingen: Jetzt muss ich etwas aus der Praxis sa
gen. In der Landwirtschaft wird doch der Schatzungswert für 
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das ganze landwirtschaftliche Heimwesen festgelegt: Bau
landgrundstücke und Nichtbaulandgrundstücke werden nach 
den landwirtschaftlichen Schatzungsvorschriften festgelegt, 
die Belastungsgrenze wird von der Abteilung Landwirtschaft 
oder der Landwirtschaftsdirektion genehmigt. Wir können 
doch für die Landwirtschaft in Zukunft nicht separate Pfand
rechte auf Bauland zulassen. Das würde 1a zu einer Verschul
dung der Landwirtschaft führen. Die Landwirte wären dann 
völlig frei, auf nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken, die 
Bauland darstellen, unbeschränkt Schuldbriefe zu errichten 
bis zum Verkehrswert. Dann käme es zu Verschuldungen. die 
dem Entschuldungsgesetz widersprächen. Diese Lösung 
können Sie der Landwirtschaft wirklich nicht zumuten. Sie 
führt zu einer Verschuldung der Landwirtschaft. Ich glaube, für 
die Landwirtschaft braucht es Gesamtpfandrechte für sämt
liche Grundstücke, sowohl in der Bauzone als auch in der 
Nichtbauzone. Die nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke 
werden zum Ertragswert bzw. zum Schatzungswert belastet. 

Relchling: Ich möchte meinen Vorredner unterstützen. Im 
Kanton Zürich haben etwa 40 Prozent aller aktiven Bauernhöfe 
Haus und Scheune im Siedlungsgebiet, in Bauzonen. Wir sind 
jetzt daran, ein neues Bodenrecht zu kreieren. Dieses neue 
Bodenrecht soll vorsehen, dass die Gebäude mit Um
schwung, welche in Bauzonen liegen, als Bestandteil des 
landwirtschaftlichen Gewerbes gelten. sofern der Betrieb aus
serhalb des Siedlungsgebietes über genügend Boden für 
eine Existenz verfügt. Es würden alle unsere Bauerndörfer ka
puttgemacht. wenn diese Höfe nicht existenzfähig erhalten 
werden könnten. Wenn die gesamthafte Belehnung verboten 
wird, dann können 40 Prozent der Zürcher Bauern ihre Grund
stücke in den Siedlungen beliebig belehnen. Dann könnte die 
Belehnungsgrenze für die Landwirtschaft überhaupt aufgeho
ben werden. 
Hier muss ich also dringend davor warnen. diese jahrzehn
tealte agrarpolitische Massnahme m,t einer solchen Blitzak
tion - dazu begrenzt auf drei oder fünf Jahre - zu durchkreu
zen. Was soll dann bei der Aufhebung gemacht werden, wenn 
die Verschuldung wieder rückgängig gemacht werden sollte? 
Ich muss Sie dringend bitten, den Antrag Scheidegger abzu
lehnen und die bisherige Praxis weiterführen zu lassen. 

Bundesrat Koller: Es liegt hier ein ganz grosses Missverständ
nis vor. Die bisherige Praxis wollten wir m,t dem Antrag von 
Herrn Scheidegger in keiner Weise ändern. Es ist selbstver
ständlich, dass bei einem landwirtschaftlichen Grundstück, 
auch wenn es sich in der Bauzone befindet. also im Siedlungs
gebiet. die Pfandbestellung sich nach dem bäuerlichen Bo
denrecht bestimmt. Das steht ausser Frage. und insofern liegt 
hier ein grobes Missverständnis vor. 
Was wir nun nicht wollen - und das hängt auch mit dem Prinzip 
des einheitlich landwirtschaftlichen Hofes und des landwirt
schaftlichen Gewerbes zusammen-, ist folgendes: Wenn Sie 
zwei Grundstücke haben, wovon eines ein landwirtschaftli
ches und eines ein klar nicht landwirtschaftliches ist. sollen Sie 
für diese beiden Grundstücke kein sogenanntes gemischtes 
Gesamtpfandrecht bestellen können. Dies ist gar nicht prakti
kabel, weil, wie ich vorhin sagte, diesbezüglich unterschiedli
che Belastungsgrenzen gelten. 
Ihre Befürchtungen und auch jene von Herrn Fischer-Hägglin
gen sind überhaupt nicht am Platz. Da wird überhaupt nichts 
geändert. 

Flscher-Sursee: In der Praxis kann das doch zu Schwierigkei
ten führen. Wenn ich Landwirt bin und eine landwirtschaftliche 
Liegenschaft habe, in der sich noch ein Baugrundstück befin
det. kann ich nach jetzigem Recht m.eine landwirtschaftliche 
Liegenschaft. inklusive dieses Baugrundstück, nur nach bäu
erlichem Entschuldungsgesetz belasten. Neu könnte ich aber 
diese Baulandparzelle separat belasten, wenn es eine eigene 
Parzelle ist. Ich wäre nicht mehr ans Entschuldungsgesetz ge
bunden, sondern könnte das Land beliebig oder wenigstens 
im Rahmen des Beschlusses B belasten. Ich weiss nicht. ob 
das richtig ist. Wir eröffnen damit dem Landwirt die Möglich
keit, mehr Geld aufzunehmen und hypothekarisch sicherzu-

stellen. als das Entschuldungsgesetz zulässt. Ich verstehe das 
so. Ich glaube. man sollte nun nicht eine Bestimmung übers 
Knie brechen und ins Gesetz hineinnehmen. die so unklar ist 
und bei der sich mindestens die Juristen nicht einig sind. 

Nussbaumer: Das Bundesgesetz über die Entschuldung 
landwirtschaftlicher Heimwesen von 1940 sieht vor, dass land
wirtschaftliche Grundstücke dem Gesetz unterstellt werden. 
Wenn sie ihm unterstellt werden. dann sind es landwirtschaft
liche Grundstücke mit einer landwirtschaftlichen Belastungs
grenze. Wenn nun ein Grundstück, das ein wesentlicher Be
standteil des Bauernhofes ist, in der Bauzone liegt, dann wird 
die Entlassung aus diesem Gesetz nicht bewilligt. Das dürfen 
die Kantone nicht tun. Wenn aber dieser Landwirt irgendwo in 
der Bauzone zwei Bauplätze hat. die kein wesentlicher Be
standteil seines Bauernhofes sind, dann kann er an den Kan
ton ein Gesuch um Befreiung von der Unterstellung unter das 
Entschuldungsgesetz stellen. Wenn diesem stattgegeben 
wird, kann das Grundstück nicht mehr in einem Gesamtpfand 
mit den unterstellten Grundstücken bleiben. So wird natürlich 
da und dort die Tür geöffnet. so dass sich Bauern mit Bauland
grundstücken verschulden können. 
Aber die Kantone haben hier im allgemeinen eine sehr strenge 
Praxis und entlassen diese Grundstücke nur im äussersten 
Fall. Wahrscheinlich wird das im Aargau so sein, wie ich aus 
dem Votum von Herrn Fischer-Hägglingen entnommen habe. 
Also: Die Grundstücke, die dem Bundesgesetz über die Ent
schuldung landwirtschaftlicher Heimwesen unterstellt sind, 
fallen nicht unter dieses Gesetz, und diejenigen, die entlassen 
sind, fallen unter dieses Gesetz. Man kann dem Antrag 
Scheidegger ohne weiteres zustimmen. Die Lösung ist ganz 
klar. (Heiterkeit) 

Bundesrat Koller: Die Darlegungen von Herrn Nussbaumer 
waren wirklich sehr klar, und ich habe diesen klaren Ausfüh
rungen überhaupt nichts beizufügen, es sei denn das, dass 
Sie an dieser klaren Rechtslage, wie sie von Herrn Nussbau
mer geschildert worden ist. durch diesen Artikel überhaupt 
nichts ändern. Das ist anderswo geregelt, und darauf haben 
Sie mit dieser Gesetzgebung überhaupt keinen Einfluss. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Scheidegger 
Dagegen 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates· 

Antrag Ducret 
Abs. 1 

77Stimmen 
34Stimmen 

Die Belastungsgrenze gilt während drei Jahren seit dem letz
ten Eigentumserwerb. 
Abs. 2Bst. b 
b. der Erwerb durch den Ehegatten oder einen Verwandten in 
direkter Linie des Veräusserers; 

Eventualantrag Ducret 
Abs. 1 
Die Belastungsgrenze gilt während fünf Jahren seit dem letz
ten Eigentumserwerb. 

Art.2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ducret 
Al. 1 
Les prescriptions sur la charge maximale sont applicables 
pendant trois ans a compter de la derniere acquisition en pro
priete. 
Al. 2/et. b 
b. L'acquisition par le conjoint ou un parent en ligne directe de 
l'alienateur; 
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Proposition subsidiaire Ducret 
Al. 1 
Les prescriptions sur la charge maximale sont applicables 
pendant cinq ans a compter de la derniere acquisition en pro
priete. 

M. Ducret: Nous sommes tous fatigues et j"ai quelque repu
gnance a vous ennuyer avec un nouvel arnendement. Je vais 
m'efforcer d'etre bref. 
II s'agit donc de l'article 2, alinea prem1er de ce second arrete 
federal. Dans son message, a la page 38 de la vers1on fran
i;aise et 36 de la vers1on allemande. le Conseil federal explique 
qu'en cas d'acquisition d'immeuble, les dispositions sur la 
charge maximale ne devraient pas etre contournees par un 
alienateur qui constituerait une hypotheque avant de trans
ferer la propriete de son bien dans le seul avantage ou interet 
de l'acquereur. C'est la raison pour laquelle il est propose que 
les dispositions visant a imposer une charge maximale conti
nuent a s'appliquer pendant une duree de deux ans apres la 
constitution ou l'augmentation du gage. 
Ma proposition consiste a supprimer le delai supplementaire 
qui vient s 'ajouter au delai principal de cinq ans et qui penalise 
le proprietaire qui entend le rester, mais qui souhaite, pour des 
ra1sons parfaitement honorables, profiter de la valeur de son 
bien pour augmenter la charge hypothecaire qui le greve, et se 
procurer des fonds a des frais inferieurs a ceux qu'il pourrait 
obtenir en sollicitant un pret personnel, un credit en blanc ou 
toute autre forme de pret ou de credit non garanti par un gage 
immobilier. 
Certes, il est vrai qu'il existe un risque que ce proprietaire cons
titue une hypotheque dans le seul but de faciliter la reunion 
des fonds necessaires a l'acquision par un tiers de sa pro
priete. Mais ce risque est faible et il n'est pas juste, au surplus, 
qu'a l'instar de celui qui veut vendre son bien, on ne rende pas 
sa totale liberte au proprietaire qui ne cherche pas a vendre et, 
par consequent, a speculer apres l'expiration du delai de cinq 
ans prevus par l'arrete A. Cette disposition genere preci
sement un des effets pervers que nous voulions eviter. 
J'ajoute, et c'est ce qui motive principalement ma proposition, 
que les conservateurs des registres fonciers s'inquietent a 
l'idee de devoir mettre en place une procedure d'evaluation, 
voire de reevaluation des biens immobiliers chaque fois 
qu'avant l'expiration d'un delai de deux ans, un proprietaire 
entend proceder a un ajustement de sa charge hypothecaire. 
Monsieur Koller, conseiller federal, nous a indique tout a 
!'heure sa volonte que l'application de ces arretes ne creent 
pas de lourdeurs administratives trop importantes. II a 
defendu l'idee de la simplicite et de la souplesse de ces dispo
sitions. Or la creation, dans certains cantons, d'une commis
sion d'experts designee a cette fin va precisement a l'encontre 
de ce principe. C' est la raison pour laquelle je vous propose de 
voter cet amendement en precisant qu'il s'agit de se determi
ner sur ma proposition subsidiaire. ma proposition principale 
etant abandonnee en raison du fait que nous avons decide, il y 
a quelques instants, d'adopter un delai d'interdiction de cinq 
ans et non de trois ans. 

Bühler, Berichterstatter: Nachdem nur noch der Eventualan
trag zur Diskussion steht - die fünf Jahre akzeptiert Herr Du
cret -, besteht der Unterschied nur mehr darin, dass er den 
zweiten Satz streicht. Das Anliegen wurde in der Kommission 
nicht diskutiert. Ich kann Ihnen hier keine Kommissionsmei
nung mitteilen. Persönlich bin ich der Meinung, dass dieser 
Nachsatz doch eine gewisse Wirkung hätte. Ich empfehle Ih
nen, diesen Antrag abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: Nous ne discutons plus maintenant 
que de la proposition subsidiaire. M. Ducret accepte les cinq 
ans, mais il veut eviter de bloquer par un delai de deux ans la 
possibilite de prendre un nouveau droit de gage, alors que 
cette demarche pourrait eventuellement etre necessaire par 
suite d'une renovation. Je crois que l'on peut accepter cette 
proposition Ducret, d'autant plus que lui-meme revient aux 
cinq ans mentionnes a l'arrete A. 

Bundesrat Koller: Herr Ducret möchte auf diese zweijährige 
Frist nach der letzten Eintragung oder Erhöhung eines Grund
pfandrechtes verzichten. Unserer Meinung nach könnte die 
Aufgabe dieser Frist zu gewissen Problemen führen. Will näm
lich der Gesuchsteller vor Ablauf der zwei Jahre seine Hypo
thek erhöhen. so müsste im Prinzip eine Neuschätzung vorge
nommen werden, was einen entsprechenden Verwaltungsauf
wand bewirkte. 
Aus diesem Grund scheint es uns richtig, wenn Sie am Antrag 
des Bundesrates festhalten. 

M. Ducret: Je veux bien admettre qu'il est tard et que nos 
debats sont complexes, mais c'est precisement dans le but 
d'eviter des lourdeurs administratives qu'a l'instar des conser
vateurs des registres fonciers de certains cantons, notamment 
de ceux qui ne connaissent pas les commissions d'experts 
chargees d'evaluer et de reevaluer annee apres annee les 
biens-fonds immobiliers, je demande que l'on abandonne la 
seconde partie de cette disposition. Celle-ci se justifie exclusi
vement pour eviter des abus. Or, on peut etre certain qu'elle va 
egalement empecher des proprietaires n'ayant aucune vo
lonte speculative des' endetter pour proceder, comme le disait 
M. Houmard tout a l'heure, a des refections ou a des renova
tions de leur bätiment ou lorsqu'ils ont besoin de fonds pour 
d'autres affectations. Ma proposition tend donc a simplifier la 
procedure. 
II me semble absolument necessaire de supprimer ces delais 
supplementaires et successifs de deux ans, cela d' autant plus, 
je le rappelte, que le proprietaire a deja du attendre le delai or
dinaire de cinq ans pour proceder a une augmentation de la 
charge qui greve son immeuble. 

Präsident: Herr Ducret hat seinen Hauptantrag zurückgezo
gen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Eventualantrag Ducret 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2 - Bst. a - Al. 2 Jet. a 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2 Bst. b -Al. 2 !et. b 

30Stimmen 
78Stimmen 

M. Ducret: J'aurai sans doute plus de chance cette fois-ci, 
puisque ma proposition est exclusivement formelle. Elle con
duit a reprendre par analogie et parallelisme la disposition de 
l'article 2, alinea premier, lettre b de l'arrete A selon laquelle -
c'etait une modification apportee par la commission au texte 
du Conseil federal - ce sont non seulement le conjoint mais 
egalement les parents en ligne directe qui beneficient du 
regime d 'exception. II s 'ag it donc d' adopter une disposition si
milaire a celle de l'arrete A. 

Bühler, Berichterstatter: Dieser Antrag ist analog zu unserem 
Beschluss bezüglich Bundesbeschluss A. Ich empfehle Ih
nen, ihm zuzustimmen. 

Präsident: Der Bundesrat würde diesem Antrag ebenfalls zu
stimmen. 

Angenommen gemäss Antrag Ducret 
Adopte selon Ja proposition Ducret 

Abs. 2 Bst. c - e -Al. 2 let. c - e 
Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. a, b 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Abs. 1 Bst. c, d (neu) 
Mehrheit 
c. für Grundstücke, die dem Eigentümer oder seiner Familie 
ganz oder zu einem wesentlichen Teil als dauernder Aufent
halt oder als ständige Betriebsstätte seines Handels-, Fabrika
tions- oder eines anderen nach kaufmännischer Art geführten 
Gewerbes, eines Handwerksbetriebes oder eines freien Be
rufs dienen; 
d. für Grundstücke einer Wohnbaugenossenschaft, die den 
Wohnraum ihren Genossenschaftern zu den in Buchstabe c 
erwähnten Zwecken zur Verfügung stellt. 

Minderheit 
(Portmann. Ammann, Bundi, Burckhardt. Nussbaumer, Ruck
stuhl) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Abs. 1bis (neu) 
Mehrheit 
Der Grundbuchverwalter darf zur Prüfung der Voraussetzun
gen von Absatz 1 Buchstabe c auf eine schriftliche Erklärung 
des Eigentümers und im Falle von Buchstabe d auf eine sol
che der Genossenschaftsverwaltung abstellen. 

Minderheit 
(Portmann, Ammann, Bundi, Burckhardt. Nussbaumer. Ruck
stuhl) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Abs. 2 

a ... .. 
b ... .. 
c ... .. 
d. Streichen 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.3 
Proposition de la commission 
Al. 1 fet. a, b 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 1 let. c, d (nouveau) 
Majorite 
c. Pour les immeubles qui servent. en entier ou pour une part 
importante, au sejour durable du proprietaire ou de sa famille 
ou encore d'etablissement stable au proprietaire pour faire le 
commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme com
merciale quelque autre industrie ainsi que pour exercer une 
activite artisanale ou une profession liberale; 
d. Pour les immeubles d'une societe cooperative de construc
tion de logements qui met les locaux d'habitation a la disposi
tion de ses membres dans les buts prevus a la lettre c. 

Minorite 
(Portmann, Ammann, Bundi, Burckhardt, Nussbaumer, Ruck
stuhl) 
Rejeter la proposition de la majorite 

Al. 1 bis (nouveau) 
Maforite 
Le conservateur du registre foncier peut, pour examiner les 
conditions prevues au 1 er alinea, lettre c, se fonder sur une 
declaration ecrite du proprietaire et, pour la lettre d, sur une 
declaration ecrite de l'administration de la societe coopera
tive. 

Minorite 
(Portmann, Ammann, Bundi, Burckhardt, Nussbaumar, Ruck
stuhl) 
Rejeter la proposition de la majorite 

1&-N 

Al. 2 

a ... . 
b .... . 
C ... .. 

d Bitter 

Al. 3 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Abs. 1 Bst. a, b-AI. 1 let. a, b 
Angenommen - Adopte 

Abs. 1 Bst. c, d und Abs. 1 bis 
Al. 1 !et. c, d et a/. 1 bis 

Portmann, Sprecher der Minderheit: Ich spreche zu den Arti
keln 3. 4 und 5: Sie sind einverstanden, unsere Mitbürger sol
len sich nicht zu stark verschulden. Deshalb haben Sie seiner
zeit dem Kleinkreditgesetz zugestimmt. An Ihre Zustimmung 
knüpfen Bundesrat und Kommissionsminderheit heute an. 
Wer ein Haus oder eine Wohnung kauft, damit er oder seine 
Familie darin wohnen kann, soll sich selber und sein Eigen
heim nicht vollständig verschulden. Das Verschuldenslimit 
soll 90 Prozent des Kaufpreises oder Marktwertes nicht über
steigen. Der Käufer soll nicht nur das Gefühl haben, er - nicht 
sein Geldgeber - sei Eigentümer seines Eigenheims: er muss 
dafür eine Sicherheit haben. Der stark gefühlsgefüllte Begriff 
Eigenheim soll seinen ehrlichen Namen nicht verlieren. Das 
Eigenheim soll nicht zum Quasi-Eigenheim werden. 
Wir sind staatspolitisch daran interessiert, dass immer mehr 
private Mitbürger tatsächlich- nicht theoretisch - Grundeigen
tum als ein Stück unseres Staatsterritoriums halten. Das alles 
soll auch für die Genossenschaften gelten, für unsere klassi
schen Selbsthilfeorganisationen, wenn sie steuerbegünstigt 
Wohnraum für ihre Mitglieder kaufen. 
Jetzt fragen Sie: Was geht es den Staat an, wie hoch sich ein 
Familienvater oder eine Genossenschaft mit Hypotheken für 
das Eigenheim verschuldet? Die Antwort ist: Nichts, weil die 
Frage falsch gestellt ist. 
In der Kommission hat ein Kollege erklärt: Als ich ein junger 
Familienvater war, hatte ich kein gespartes Geld. Dennoch 
habe ich für meine Familie ein Haus gekauft mit einem hun
dertprozentigen Bankkredit; denn ich wollte kaufen, bevor die 
Häuser immer teurer würden. Was der Kollege nicht gesagt, 
aber gedacht hat. war: Ich habe damals spekuliert, dass die 
Teuerung, die Inflation meiner Bank ~inen Teil meiner Hypo
thekarschuld von selber zurückzahle. 
Wer ist diese Erbtante Inflation, die einem die Grundpfand
schulden über Nacht zurückzahlt? Sie ist die illegitime Schwe
ster unserer Wirtschaftsordnung. Sie schadet vielen und be
glück1 wenige. Wenn diese dringlichen Bundesbeschlüsse die 
Spekulationsmentalität brechen sollen, dürfen wir die Speku
lation mit der hundertprozentigen Hypothekarverschuldung 
nicht durchgehen lassen. auch beim Eigenheim nicht; denn 
wenn die Wissenschafter recht behalten und die Teuerung un
seres Baubodens nicht künstlich herbeigepeitscht ist, son
dern eine natürliche Teuerung ist, dann schlägt diese na
türliche Teuerung über den Mietkorb auf den Landesindex 
der Konsumentenpreise durch und wird zur Inflation. Diese 
wollen wir nicht per Gesetz zulassen, wo wir sie vermeiden 
könnten. 
Was sagen die Banken zum Hypothekarbelastungslimit von 
90 Prozent für selbstgenutztes Grundeigentum? Wer sich um
tut, bekommt die Antwort: Wir wären nicht traurig über dieses 
Limit. Wenn es nämlich für alle gilt, dann müssen wir uns nicht 
sagen: Wenn wir das Geschäft nicht machen, macht es ein an
derer. 
Die Minderheit bittet Sie um Zustimmung zu diesem Limit. Es 
ist staatspolitisch und sozial richtig, denn wir wollen nicht ana
log zum landwirtschaftlichen Entschuldungsgesetz in ein paar 
Jahren ein Eigenheimentschuldungsgesetz erlassen müssen. 
Denn die Hypothekarzinse sollen sich, nach dem immer wie
der betonten Willen unserer Nationalbank, langsam dem euro
päischen Mittel angleichen. Das lag auch schon bei 12 Pro-
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zent. Dann würde eine 100prozentige Hypothekarisierung ei
nes Eigenheims zum Trauma. 
Ich bitte Sie also, der Minderheit zuzustimmen. 

Bühler, Berichterstatter: Wir haben diese Frage in der Kom
mission eingehend diskutiert. Die Mehrheit war der Meinung, 
man sollte die Eigenheimbeschaffung nicht erschweren und 
deshalb für jene. die für sich selber bauen, keine Pfandbela
stungsgrenze einführen. Ob das richtig ist oder ob die 90 Pro
zent. also 1 O Prozent Eigenmittel, die dort verlangt werden, 
richtiger wären, das ist eine Ermessensfrage. In der Kommis
sion hat die Mehrheit entschieden. man wolle die Verbreite
rung, die Streuung des Grundeigentums fördern und nicht be
schränken, weil doch junge Ehepaare, insbesondere aber 
auch junge Unternehmen. oft keine Mittel besässen, um 
Grundeigentum zu erwerben, und deshalb auf eine 100pro
zentige Belehnungsgrenze angewiesen seien. 
Ich möchte Ihnen im Namen der Kommission beantragen, der 
Mehrheit zuzustimmen. 

M. Houmard, rapporteur: La proposition de la majorite est 
conforme a l'esprit du programme urgent que nous discutons. 
II n'y a, selon la majorite, pas abus s'il s'agit d'une utilisation' 
personnelle. La majonte entend faciliter l'acces a la propriete 
privee aux jeunes gens et surtout a eviter qu 'ils recourent a des 
prets non couverts, c'est-a-dire ade l'argent eher. 
C'est la raison pour laquelle la comm1ssion vous propose, par 
10 voix contre 7, de ne fixer aucun plancher de fonds propre 
pour les particuliers utilisant l'objet pour un usage personel. 

Bundesrat Koller: In den letzten Jahren ist es wiederholt vor
gekommen - das ist unbestritten -, dass auch Eigennutzern 
Hypothekardarlehen von wesentlich mehr als sogar J 00 Pro
zent gewährt worden sind, also für den ganzen Kredit plus bei
spielsweise noch den Jahreszins für ein bis zwei Jahre. Solche 
Erscheinungen sind zweifellos sowohl privatwirtschaftlich wie 
volkswirtschaftlich ungesund und unerwünscht. Das war der 
äussere Anlass, dass wir Ihnen empfohlen haben, auch für Ei
gennutzer eine Pfandbelastungsgrenze vorzusehen, wenn 
auch eine erhöhte von 90 Prozent. 
Im übrigen ist es so, dass uns die Banken tatsächlich - wie 
schon erwähnt worden ist - verschiedentlich sagten, dass 
auch aus ihrer Sicht solche Darlehen von mehr als 100 Prozent 
ungesund und unerwünscht seien, aber dass die Gebote der 
Konkurrenz sie dazu veranlassten. Offenbar ist eine Selbstre
gulierung nicht möglich, und deshalb scheint uns diese Vor
schrift der 90prozentigen Pfandbelastungsgrenze für Eigen
nutzer eigentlich unter jedem Titel gerechtfertigt. Er be
schränkt zudem die volkswirtschaftlich unerwünschte Ueber
schuldung und macht unsere Volkswirtschaft weniger von Hy
pothekarzinsschwankungen abhängig. 
Ich möchte Sie daher bitten, am Antrag des Bundesrates fest
zuhalten bzw. der Minderheit der Kommission zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 

64Stimmen 
63Stimmen 

Minderheit 
(Portmann, Ammann, Bundi, Burckhardt, Nussbaumer, Ruck
stuhl) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 5 
Proposition de la commission 
Ma1orite 
Bitter 
Minorite 
(Portmann, Ammann, Bundi, Burckhardt, Nussbaumer, Ruck
stuhl) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposttion de la majorite 

Art. 6-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. Sa (neu) 
Antrag Scheidegger 
Der Beschluss gilt nicht für Verträge auf Errichtung eines 
Grundpfandrechtes, die: 
a. vor dem lnkraftteten des Beschlusses beim Grundbuchamt , 
angemeldet wurden; 
b. nach dem Inkrafttreten des Beschlusses beim Grundbuch
amt angemeldet werden, die jedoch gleichzeitig mit einem 
Veräusserungsvertrag vor dem 15. August 1989 abgeschlos
sen wurden. 

Antrag Rechsteiner 
Abs. 1 
Pfandrechte, die nach dem 15. August 1989 begründet wur
den und das Grundstück über die Belastungsgrenze nach die
sem Bundesbeschluss belasten, sind bis zum 1. November 
1990 bis zur zulässigen Belastungsgrenze abzubauen. 
Abs.2 
Der Pfandgläubiger kann nach Inkrafttreten des Bundesbe
schlusses von Gesetzes wegen mit sechsmonatiger Frist den 
Pfandvertrag für den die Belastungsgrenze übersteigenden 
Teil kündigen. Am 1. November 1990vertiertdie Forderung die 
pfandrechtliche Sicherheit. 
Abs.3 
Die Bestimmungen gelten auch für Eigentümerschuldbriefe, 
die nach dem 15. August 1989 errichtet wurden; sie bieten nur 
soweit pfandrechtliche Sicherheit, als sie die Belastungs
grenze nicht überschreiten. 

Art. 8a (nouveau) 
Proposition Scheidegger 
Le present arrete ne s'applique pas aux contrats fondant un 
droit de gage immobilier qui: 
a. ont ete annonces au registre foncier avant l'entree en vi
gueur du present arrete: 
b. sont annonces au registre foncier apres l'entree en vigueur 
du present arrete mais ont ete conclus avant le 15 aoOt 1989 en 
meme temps qu'un contrat d'alienation. 

Proposition Rechsteiner 
Al. 1 
Les droits de gage qui ont ete fondes apres le 15 aoOt 1989 et 
qui grevent un immeuble au-dela de la charge maximale 
prevue par le present arrete doivent etre reduits au maximum 
autorise d'ici au 1 er novembre 1990. 
Al. 2 
Apres l'entree en vigueur du present arrete, le creancier peut 
legalement denoncer le contrat de gage dans un delai de six 
mois pour. la partie depassant la charge maximale. La creance 
perd lasOretedecoulantdu droitde gage le 1er novembre 1990. 
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Al. 3 
Les presentes dispositions s'appliquent egalement aux cedu
les hypothecaires au nom du proprietaire. qui ont ete creees 
apres le 15 aout 1989: celles-ci ne fourn1ssent une surete 
deCoulant du droit de gage que si elles ne depassent pas la 
charge maximale. 

Bundesrat Koller: Ich möchte Ihnen beantragen. der Ueber
gangsbestimmung, die Herr Scheidegger eingebracht hat. 
grundsätzlich zuzustimmen. Wir werden sie im Rahmen des 
Differenzbereinigungsverfahrens aber mit dem Antrag von 
Herrn Seiler Hanspeter harmonisieren müssen. Ich glaube. es 
genügt. wenn Sie diesen Grundsatzentscheid fällen. 

Präsident: Der Bundesrat ist bereit. dem Antrag Scheidegger 
zuzustimmen. Herr Rechsteiner hält seinen Antrag aufrecht. 
Wird der Antrag Scheidegger aus der Mitte des Rates bestrit
ten? Das ist nicht der Fall. 

Angenommen gemäss Antrag Scheidegger 
Adopte selon la proposition Scheidegger 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 
aber Geltungsdauer gemäss Bundesbeschluss A 
(=-31.12.1994) 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 
mais duree selon arrete federal A ( = 31.12.1994) 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l 'ensemble 

Für Annahme des Bundesbeschlusses B 
Dagegen 

;., An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

130Stimmen 
3Stimmen 

Präsident: Ich beantrage Ihnen, die Sitzung kurz zu unterbre
chen, damit sich die Fraktionspräsidentenkonferenz über das 
weitere vorgehen aussprechen kann. 

Die Sitzung wird von 22.00 bis 22. 15 Uhr unterbrochen 
La seance est interrompue de 22 h 00 a 22 h 15 · 

C. Bundesbeschluss über Anlagevorschriften für Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge und für Versicherungs
einrichtungen 
Arrete tederal concernant des dispositions en matiere de 
placement pour les institutions de prevoyance profession
nelle et pour les instltutions d'assurance 

Präsident: Die Fraktionspräsidentenkonferenz hat entschie
den, die Beratungen über den Beschluss C fortzusetzen. 
Damit wir einen Ueberblick über die Anträge und die Meinun
gen der Fraktionen bekommen, werden wir alle Anträge zu Ar
tikel 2 und Artikel 3 begründen lassen. 
Herr Blocher beantragt Ihnen Rückkommen auf seinen heuti
gen Rückweisungsantrag. Er hat kurz das Wort zur Begrün
dung seines Rückkommensantrages. 

Blocher: Es sind doch in den letzten Tagen zu dieser Vorlage 
viele einzelne Anträge eingereicht worden, die weder die Kom
mission noch sonst jemand geprüft hat. 
Die ständerätliche Kommission hat Nichteintreten beschlos
sen auf diesen Vorschlag. 
Ich schlage Ihnen vor. dass Sie zurückkommen auf den Antrag 
Rückweisung an die Kommission. Da können alle diese An
träge bereinigt werden, und dann können wir das in ordent
licher Weise beraten. 

Wenn der Ständerat festhält an der Nichtemtretensfrage, dann 
ist die Sache erledigt. 
Ich bitte. im Sinne einer ordentlichen Beratung - das ist kein 
inhaltlicher Antrag - Zurückkommen zu beschliessen. die Vor
lage zurückzuweisen; dann haben wir saubere Zustände. 

Bühler, Berichterstatter: Es wäre tatsächlich ein Unsinn, wenn 
wir jetzt noch drei Stunden we1terberaten würden. wenn dann 
der Ständerat alles durch Nichteintreten aus Abschied und 
Traktanden fallen lässt. 
Sollten wir in der Kommission diese Anträge, die hier einge
reicht wurpen. noch beraten und vielleicht zu einer Einigung 
kommen. dann müssen wir eine Frage klären. Ich möchte Ih
nen beantragen, bevor Sie oder auch wenn Sie dem Antrag 
stattgeben, dass wir 1etz1 nicht eine Detailberatung im einzel
nen durchführen, dass wir dann über die zwe1 Konzepte - es 
liegen uns jetz1 zwei ganz verschiedene Konzepte vor - ab
stimmen. Das eine Konzept ist das des Bundesrates und der 
Kommission. wonach die gesamten verfügbaren Mittel der in
stitutionellen Anleger erfasst und begrenzt werden sollen. 
Das andere Konzept stammt von den Kollegen Müller-Meilen, 
Fischer-Sursee und Jaeger. Dieses Konzept beinhaltet eine 
Begrenzung nur der neu zur Verfügung stehenden Mittel. Ich 
möchte Ihnen deshalb beantragen. dass Sie über diese zwei 
Konzepte einen Entscheid fällen. damit die Kommission dann 
weiss, in welche Richtung wir überhaupt beraten sollen. 

Nussbaumer: Es gibt viele Parlamente in Europa, die etwa 
einmal eine Nachtsitzung abhalten. Ich bitte Sie, diesen Ord
nungsantrag für Rückkommen abzulehnen, sonst macht es 
den Anschein, dass Herr Blocher doch noch recht bekommt. 
Ich habe heute morgen gesagt, Herr Blocher stelle seine An
träge, weil er nichts wolle. Ohne ihn darf nichts geschehen, 
und mit ihm kann nichts geschehen. 
Ich bitte Sie, weiterzuberaten. 

Scheldegger: Es kommt auch einmal vor, dass ich aus
nahmsweise mit Herrn Blocher einverstanden bin. Ich habe 
zwar Zeit bis morgen mittag, aber es ist einfach unseriös, wenn 
wir jetzt all diese Anträge sehen. 
Wir sollten jetz1 vorweg schon über zwei Konzepte entschei
den. Es ist jetzt mit diesen so vielen wichtigen und guten Ein
gaben. die gemacht wurden. fairerweise keine seriöse Parla
mentsarbeit zu leisten. Was will denn der Präsident der Kom
mission zu diesen Anträgen, die wir nirgends diskutiert haben, 
sagen? Es kann nur der Bundesrat Antwort geben. 
Deshalb bitte ich Sie. auch von der FDP aus. diesmal dem An
trag Stocher zweimal zuzustimmen. nämlich dem Ordnungs
antrag und dann auch dem Rückweisungsantrag. 

Bundl: Die Fraktionspräsidentenkonferenz hat beantragt, 
dass wir diese Vorlage C heute zu Ende beraten. Ich nehme 
an, dass sie diesen Antrag gründlich durchdacht und auch in 
Rechnung gestellt hat. dass das Parlament in der Lage ist, 
diese Vorlage heute abend zu behandeln. Wenn man nicht so 
verfahren will, dann müsste an einem andern Tag dieser Wo
che, zum Beispiel morgen, die nötige Zeit ausgespart werden. 
Aber jetzt einfach auf einen Rückweisungsantrag einzugehen 
mit einer Erklärung von seiten des Kommissionspräsidiums, 
wonach man nur gerade so aus dem Aermel einen Entscheid 
zwischen zwei Varianten fällen sollte, die nicht schriftlic.h vorlie
gen, das wäre ebenso unseriös. 
Ich möchte Sie bitten, dieses vorgehen abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Rückkommensantrag Blocher 
Dagegen 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

61 Stimmen 
65Stimmen 
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Titre et preambule, art. 1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Grundsatzentscheid - Decision de principe 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller-Meilen 
Art. 2 
Titel 
Zulässige Anlagen in Grundstücke 
Abs. 1 
Einrichtungen nach Artikel 1 Absatz 2 dürfen höchstens 20 
Prozent vom Total der Neuanlagen des Geschäftsjahres in in
ländische Grundstücke anlegen. 
Abs. 2 
Bilanzwirksame Renovationsaufwendungen für Grundstücke 
im Bestand, selbstgenutzte Verwaltungsgebäude sowie 
Grundstücke, die bezüglich der Mietzinse den Bestimmungen 
des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Ok
tober 1974 oder einer entsprechenden kantonalen Gesetz
gebung unterstellt sind, werden durch diese Begrenzung 
nicht betroffen. 

Art. 3 
Titel 
Bewertung 
Abs. 1 
Massgebend für die Beurteilung, ob die Anlagebegrenzungen 
für Grundstücke eingehalten werden, sind die Anschaffungs
kosten. 

Art. 4-6 
Streichen 

Art. 7Abs.2 
.... Höchstwerte nach Artikel 2 .... « 

Antrag Jaeger 
Art. 2 (neu) 
Abs. 1 
.... nach Artikel 4 nicht übersteigen. 
Abs. 2 
.... die Begrenzung nach Artikel 4 bereits . 
Abs.3 
Der Grundstückanteil an den Neuanlagen von Anlegern nach 
Artikel 1 Absatz 2 darf pro Jahr die Begrenzung nach Artikel 4 
nicht übersteigen. 

Art. 3Abs. 1 
Der Anteil der Neuanlagen in den einzelnen Anlagekategorien 
am Total der jährlichen Neuanlagen darf höchstens betragen: 

Antrag Fischer-Sursee 
Art. 2Abs. 2 
Anleger, deren Grundstückanteil am Gesamtvermögen oder 
am Sollbetrag des Sicherungsfonds beim Inkrafttreten dieses 
Beschlusses die Begrenzungen nach den Artikeln 3 und 4 be
reits überschreitet, dürfen jedoch bis zu höchstens 25 Prozent 
vom Total der Neuanlagen des Geschäftsjahres weiterhin in in
ländische Grundstücke anlegen. 

Art. 5 (neu) 
Massgebend für die Beurteilung, ob die Anlagebegrenzungen 
für Grundstücke eingehalten werden, sind die Anschaffungs
kosten. 

Antrag Scheidegger 
Art. 3Abs. 1 Bst. a 
a. 35 Prozent für Anlagen in Grundstücke in der Schweiz; 

Antrag Reimann Maximilian 
Art. 3Abs. 1bis (neu) 
Die Einrichtung nach Artikel 1 Absatz 2 sind gehalten. minde
stens 15 Prozent ihres Gesamtvermögens in Form von Hyp0-
thekardarlehen an selbstnutzende Wohneigentümer, gewerb
liche Betriebe und/oder Wohnbaugenossenschaften zu hal
ten. 
Einrichtungen. die diese Quote nicht erreichen, dürfen .so. 
lange keine weiteren Anlagen in Grundstücke tätigen, bis sie 
diese Mindestanlagevorschrift erfüllen. 

Art.3Abs.2 
.... unterstellt sind, oder sofern es sich um selbstgenutzte Ver
waltungsgebäude oder um bilanzwirksame Renovationsauf
wendungen für Grundstücke im Bestand handelt. 

Art. 5 (neu) 
Massgebend für die Beurteilung, ob die Anlagebegrenzungen 
eingehalten werden, sind die Anschaffungskosten. 

AntragLoeb 
Art.3Abs.2 
.... unterstellt sind oder sofern diese Grundstücke als ständiae 
Betriebsstätte eines Handels-, Fabrikations- oder eines ande
ren nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes oder eines 
Handwerksbetriebes dienen und in ihnen überwiegend Perso
nen tätig sind, die bei der betreffenden Einrichtung der berufli
chen Vorsorge versichert sind. Dasselbe gilt für Grundstücke 
mit Personalwohnungen, sofern diese Wohnungen überwie
gend von Personen oder Angehörigen von Personen bewohnt 
werden, die bei der betreffenden Einrichtung der beruflichen 
Vorsorge versichert sind oder versichert waren. 

Antrag Hänggi 
Art. 3 (neu) 
Titel 
Begrenzung der einzelnen Anlagen 
Abs.2 
Die Begrenzung für die Anlage in Grundstücke in der Schweiz 
(Abs. 1 Bst. a) darf bis zur Gesamtbegrenzung nach Artikel 4 
Buchstabe b überschritten werden, sofern: 
a. es sich um ein Grundstück mit Wohnungen handelt. die an 
eigene Arbeitnehmer oder eigene Versicherte vermietet wer
den; 
b. es sich um ein Grundstück mit Wohnungen handelt, deren 
Mietzinse den Bestimmungen des Wohnbau- und Eigentums
förderungsgesetzes unterstellt sind; 
c. sich die Ueberschreitung nur daraus ergibt. dass ein Grund
stück. das sich beim Inkrafttreten des Beschlusses bereits im 
Eigentum des Anlegers befand, erstmals überbaut oder eine 
darauf errichtete Baute renoviert oder umgebaut wird. 

Antrag Müller-Aargau 
Art. 3 Abs. 3 (neu) 
Die Begrenzung nach Absatz 1 darf kurzfristig überschritten 
werden, sofern der Boden- und Uegenschaftsbesitz zur Wei
tergabe als Eigenwohnungseigentum für Mitglieder der ent
sprechenden Vorsorgeeinrichtung bestimmt ist. 

Antrag Gehler 
Art. 3 Abs. 3 (neu) 
Die Neuanlagen sind zu 30 Prozent in Form von Hypotheken 
an Eigentum erwerbende natürliche Personen zu tätigen. 
Der Bundesrat kann diesen Satz ändern. 

Art.2 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller-Meilen 
Art. 2 
Titre 
Placements immobiliers admis 
Al. 1 
Les institutions visees par l'article 1 er, 2e alinea, peuvent in-
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ff:' vestir au plus 20 pour cent du total des nouveaux placements 
d'un exercice sous forme de biens-fonds indigenes. 
Al. 2 
Les depenses de renovation affectant le bilan et portant sur 
des biens du parc immobilier. sur des batiments administratifs 
a usage propre. ainsi que sur des immeubles dont les loyers 
sont soumis a la loi du 4 octobre 1974 encourageant la cons
truction et laccession a la propriete de logements. ou a une 
legislation cantonale afferente. ne sont pas visees par cette li
mite. 

Alt. 3 
Titre 
Base de calcul 
Al. 1 
Le critere determinant pour juger si les limites de placements 
immobiliers sont respectees est le cout d'acquisition. 

Alt. 4-6 
Biffer 

Alt. 7 al. 2 
.... le respect du pourcentage maximal fixe par l'article 2. 

Proposition Jaeger 
Alt. 2 (nouveau) 
Al. 1 
.... les limites prevues a l'article 4. 
Al. 2 
.... les limites prevues a l'article 4. 
Al. 3 
La part des placements immobiliers aux nouveaux investisse
ments des institutions visees a l'articte 1er, 2e alinea, ne doit 
pas depasser annuellement les limites fixees a I' article 4. 

Art. 3al. 1 
La part des nouveaux investissements dans les differentes ca
tegories de placement au total des nouveaux investissements 
annuels ne peut exceder: .... 

Proposition Fischer-Sursee 
Art. 2al. 2 
Les investisseurs qui ont place en immeubles une part de la 
fortune totale ou du debit du fonds de surete depassant au 
moment de l'entree en vigueur du present arrete !es limites 
prevues aux articles 3 et 4 peuvent cependant continuer a in
vestir dans des immeubles indigenes 1usqu'a 25 pour cent au 
plus du total des nouveaux placements de l'exerc1ce. 

Alt. 5 (nouveau) 
Est determinant, pour apprecier si las limites des placements 
immobiliers sont respectees, le cout d'acquisition. 

Proposition Scheidegger 
Art. 3 al. 1 Jet. a 
a. 35 pour cent pour les placements immobiliers en Suisse; 

Proposition Reimann Maximilian 
Art. 3 a/. 1 bis (nouveau) 
Les institutions au sens de l'article 1 er, 2e alinea, sont tenues 
de mettre au moins 15 pour cent de leur fortune totale, sous 
forme de prets hypothecaires, a la disposition de proprietaires 
de logements qu'ils occupent eux-memes, d'entreprises arti
sanales ou commerciales et/ou de cooperatives de loge
ments. Les institutions qui n'atteignent pas ce pourcentage ne 
peuvent pas operer de nouveaux placements immobiliers tant 
que la presente disposition n 'est pas respectee. 

Art. 3al. 2 
.... correspondante, ou dans la mesure ou il s'agit de bati
ments administratifs reserves au propre usage de l'investis
seur ou de depenses affectant le bilan, engagees pour des tra
vaux de renovation d'immeubles de l'investisseur. 

M. 5 (nouveau) 
Sont determinants. pour apprecier si les limites des place
ments sont respectees. les frais d'acquisition. 

Proposition Loeb 
M.3al.2 
.... correspondante. ou dans la mesure ou ces immeubles ser
vent d'etablissements stables a l'alienateur pour faire le com
merce. exploiter une fabrique ou exercer en la forme commer
ciale quelque autre industrie ainsi que pour exercer une acti
vite artisanale et tant que les personnes qui y sont employees 
sont pour la plupart assurees aupres df1 l'institution de 
prevoyance professionnelle concernee. La meme regle 
s'applique aux immeubles comprenant des logements pour le 
personnel, en tant que ces logements sont majoritairement 
habites par des personnes assurees ou qui ont ete assurees 
aupres de l'institution de prevoyance professionnelle con
cernee, ou par des proches de ces personnes. 

Proposition Hänggi 
Art. 3 (nouveau) 
Titre 
Limites des placements 
Al. 2 
La limite pour les placements immobiliers en Suisse (1er al., 
let. a) peut etre depassee jusqu'a la limite globale prevue a 
l'article 4. lettre b, dans la mesure ou: 
a. il s'agit d'un immeuble comprenant des logements loues 
aux propres employes ou assures; 
b. il s'agit d'un immeuble comprenant des logements dont les 
loyers sont soumis a la loi du 4 octobre 197 4 encourageant la 
construction et l'accession a la propriete de logements ou a 
une legislation cantonale afferente; 
c. le depassement est du seulement au fait qu'un terrain ap
partenant deja a l'investisseur au moment de l'entree en vi
gueur de l'arrete a ete bäti pour la premiere fois, ou qu'un bäti
ment s 'y trouvant a ete renove ou transforme. 

Proposition Müller-Argovie 
Art. 3 al. 3 (nouveau) 
Les limites fixees au 1 er alinea peuvent etre depassees tempo
rairement lorsque la propriete du terrain et de l'immeuble est 
destinee a etre transteree pour servir a des membres de l'insti
tution de prevoyance concernee de logement en propriete 
pour leur usage personnel. 

Proposition Oehler 
Art. 3 al. 3 (nouveau) 
Les nouveaux placements s'effectueront a raison de 30 pour 
cent au moins sous forme d'hypotheques sur la propriete des 
personnes physiques. Le Conseil federal peut modifier le taux. 

Müller-Meilen: Wir haben Eintreten auf den Bundesbeschluss 
C beschlossen. Jetzt geht es um die Ausgestaltung. Ziel auch 
dieses Beschlusses sollte es sein, die Preissteigerung auf 
dem Bodenmarkt zu dämpfen, ohne die Wohnungsproduk
tion zu lähmen, weii sonst nur die Wohnungsnot verschärft 
wird. Um den Einfluss der Einrichtungen der beruflichen Vor
sorge und der Versicherungseinrichtungen auf den Boden in 
Grenzen zu halten, genügt es aber vollauf, künftig den Anteil 
an Neuanlagen der Pensionskassen und Lebensversicherer 
in inländische Grundstücke zu begrenzen. Auf diese Mass
nahme sollten wir uns konzentrieren und uns nicht mit dem 
ganzen Liegenschaftenbestand beschäftigen. Es schiene mir 
sinnvoll und akzeptabel, dass die institutionellen Anleger künf
tig nicht mehr als 20 Prozent ihrer Neuanlagen in inländische 
Grundstücke anlegen. 
Die Ausnahmebestimmung im vorgeschlagenen Absatz 2 
meines Antrages für jene Grundstücke, deren Mietzinse den 
Bestimmungen des Wohnbau- und Eigentumsförderungs
gesetzes oder einer entsprechenden kantonalen Gesetzge
bung unterstellt sind, öffnet zugleich ein Tor für den Woh
nungsbau für die sozial schwächeren Schichten. wie er auch 
im Entwurf des Bundesrates vorgesehen ist. Auch jene kleinen 
und grösseren Pensionskassen von Firmen, Verbänden und 
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Gewerkschaften. die einen substantiellen Beitrag zur Erstel
lung preisgünstiger Wohnungen geleistet haben. würden 
künftig nicht einfach vom Wohnungsbau ausgeschlossen. Sie 
würden nicht gewissermassen dafür bestraft. dass sie bisher 
zahlreiche preisgünstige Wohnungen erstellt haben, denn es 
ist ja wirklich kein Verbrechen, preisgünstige Wohnungen er
stellt zu haben. Das Hauptziel dieses Beschlusses ist und 
bleibt die Linderung der Wohnungsnot. Der Kampf gegen die 
Verteuerung der Bodenpreise 1st dazu ein Mittel. 
Mit einer Begrenzung, wie sie in meinem Antrag und auch in 
anderen Vorstössen vorgesehen ist. könnten sich die institu
tionellen Anleger zweifellos zum grossen Teil abfinden. 
Ist es wirklich nötig, m,t den Höchstgrenzen ,n diese Boden
rechtsbeschlüsse Richtlinien über die Verteilung des Gesamt
vermögens aufzunehmen? Eine Oeffnung Richtung ausländi
schen Grundbesitzes mag sinnvoll sein. ist aber nicht unpro
blematisch und gehört kaum 1n eine Regelung des schweizeri
schen Bodenmarktes. Vor allem scheint mir im Antrag des 
Bundesrates die Bestimmung nicht akzeptabel, nach der die 
gesamte Neubewertung des Liegenschaftenbestandes auf 
den sogenannten tatsächlichen Wert hin vorgenommen wer
den soll. 
Hier wird Sankt Bürokratius ganz laut. Wir wollen doch die Bo
denfrage lösen und nicht der Bürokratie zusätzliche Arbeit be
schaffen. Je nach der Berechnung des tatsächlichen Werts 
wäre es übrigens den institutionellen Anlegern teilweise gar 
nicht mehr möglich, weitere Wohnungen zu bauen. Wir wür
den letztlich die Wohnungsnot verschärfen, statt sie zu vermin
dern. 
Mein Antrag vermeidet all dies. Er beschränkt die Wohnbautä
tigkeit der institutionellen Anleger auf ein vernünftiges Mass, 
aber er ist von bürokratischen Schlacken tre,. Er ist umfassen
der vielleicht als der Antrag Reimann, aber er geht zweifellos in 
die gleiche Richtung. 
Ich glaube, man kann den Kampf gegen die Anonymität des 
Grundbesitzes nicht allein auf dem Buckel der Pensionskas
sen und Lebensversicherer austragen und diese gewisser
massen zum Generalsündenbock machen. Da müssten wir 
mit mindestens so grossem Recht die Immobiliengesellschaf
ten und andere anonyme Besitzer erfassen, wenn wir nicht ein 
Ausweichen provozieren wollen. Wir können nicht übersehen. 
dass gerade die Pensionskassen und Lebensversicherer ei
nen stabilisierenden Einfluss auf die Mietpreise ausüben. 
Jede Radikallösung würde für das eigentliche Ziel, Dämpfung 
der Mietpreise und Linderung der Wohnungsnot, kontrapro
duktiv wirken. Es gilt, zwischen zwei Zielen, zwischen der 
Dämpfung der Nachfrage der institutionellen Anleger auf dem 
Bodenmarkt, die wünschbar 1st, und dem mässigenden Ein
fluss der institutionellen Anleger auf die Mietzinsentwicklung, 
der ebenfalls wünschbar ist, einen Mittelweg zu finden, wie ihn 
mein Antrag vorsieht. 
Wir sollten uns auf einfache, leicht vollziehbare Massnahmen 
konzentrieren. Eine sofortige Neubewertung des ganzen Lie
genschaftenbestandes wäre zweifellos nicht möglich. Sie 
braucht Zeit. Sie würde die Liegenschaftenschätzer zwar 
freuen wegen der Mehrarbeit, aber die Wirksamkeit der Be
schlüsse, die sofort in Krafttreten sollen, zumindest verzögern. 
Zudem ist zu fragen, ob es wirklich sinnvoll wäre, dass die insti
tutionellen Anleger die 2400 Wohnungen im Baubewilligungs
verfahren allenfalls gar nicht bauen könnten, weil die Neube
wertung des Liegenschaftenbesitzes die Höchstgrenze über
schreitet. Sollen wir wirklich jene bestrafen, die bisher die 
Wohnungsnot gelindert haben, indem sie - meist preisgün
stige - Wohnungen bauten? 
Wir sollten darauf verzichten, eine rückwärts gerichtete angeb
liche Gerechtigkeit zu errichten und alle Pensionskassen noch 
nachträglich auf den gleichen Stand des Anteils an Liegen
schaftenbesitz verpflichten zu wollen. Es geht doch darum, 
künftig den Druck der Pensionskassen und Lebensversiche
rer auf den Bodenmarkt zu mildern. Das aber wird erreicht, in
dem ein Prozentsatz, 20 Prozent, als Höchstgrenze für die 
Neuanlagen festgelegt wird. Eine allgemeine Neubewertung 
bringt auf lange Sicht übrigens die Gefahr mit sich, dass sie 
schliesslich auf die Mietzinse durchschlagen könnte. Mass
nahmen heute zu treffen, die schliesslich zu einer Erhöhung 

der Mietzinse führen würden, wäre wirklich höchst kontr 
duktiv. Ob die Steuerbehörden den Appetit auf die Verst 
rung der höher eingeschätzten Liegenschaften auf die o 
wirklich zurückhalten könnten. ist ebenfalls sehr fraglich. 
Antrag vermeidet alle diese Gefahren. Er beschränkt 
Druck der Pens,onskassen und Lebensversicherer auf 
Bodenmarkt und den Liegenschaftenmarkt auf ein vemü 
ges Mass; aber er ist von bürokratischen Schlacken frei. 
Ich bitte Sie, meinem Abänderungsantrag zuzustimmen. 

Präsident: Der Antrag Jaeger wird durch Herrn Weder-ßaset 
vertreten. 

Weder-Basel: Mit diese,m Antrag bezwecken wir eine wichtige 
Korrektur des bundesratltchen Vorschlages. Er geht in die glei
che Richtung, wie das soeben Herr Müller-Meilen gesagt hat. 
Der Bundesrat möchte die Limiten für Anlagen institutioneller 
Anleger auf die Anlagebestände beziehen. Das ist natürlich in 
jeder Hinsicht fragwürdig. Denken wir doch daran. dass die 
Anlagestruktur der verschiedenen Anleger derart unterschied
lich ist, dass diese Regelung zu einer Ungleichbehandlung 
der Anleger führt. Bestraft werden ausgerechnet jene, die sich 
seit Jahren weitsichtig und regelmässig engagiert haben. Sie 
würden jetzt für mehrere Jahre vom Markt ausgeschlossen, 
und zwar ganz ausgeschlossen. Um das angestrebte Ziel zu 
realisieren, den Immobilienmarkt zugunsten der Streuung des 
Wohneigentums positiv zu beeinflussen. ist es daher sinnvoll 
und gerecht, die Regelung nicht auf die Bestände, sondern 
auf die Neuanlagen zu beschränken. Eine Bezugnahme auf 
die Bestände könnte sich als Bumerang erweisen, weil Wohn
raum, den wir benötigen und der erst noch preisgünstig ist, 
nicht gebaut würde. Die institutionellen Anleger werden näm
lich in der Regel als angenehme. mieterfreundliche Vermieter 
- gerade auch in den Mieterschutzkreisen - geschätzt. Sie ver
fügen zudem über eine sehr effiziente Verwaltung und können 
dementsprechend kostengünstig vermieten. 
Was ich jetzt gesagt habe, bestätigt der Bundesrat auch in sei
ner Botschaft. Es steht dort schwarz auf weiss, dass diese insti
tutionellen Anleger sich auf dem Markt sehr sozial verhalten. 
Jetzt wollen wir das Bodenproblem lösen; dahinter stecken 
aber die Mieter. 90 Prozent unserer Schweizer Bürger sind 
Mieter, und die Mieter wollen wir bestrafen, indem wir die mie
terfreundlichen Anleger vom Markte verdrängen. Das wäre 
schizophren; wir müssen das korrigieren im Sinne des Antra
ges Jaeger oder allenfalls im Sinne des Antrages Fischer
Sursee. 

Fischer-Sursee: Mein Vorschlag entspricht dem Konzept von 
Kollega Müller-Meilen und ebenfalls dem Antrag Jaeger. Er ist 
nur etwas anders aufgebaut. 
Wir müssen den Artikel 2. die Begrenzung der Anlagen in 
Grundstücke, im Zusammenhang mit der Bewertung der 
Grundstücke in Artikel 5 sehen. Diese hängen nämlich ganz 
entscheidend zusammen. Bis jetzt haben die Kassen ihre Lie
genschaften zu den Anschaffungskosten bilanziert. Artikel 5 
schreibt nun vor, dass in bezug auf die Berechnung der Limite 
von 25 Prozent nicht mehr die bilanzierten Anschaffungsko· 
sten massgebend sind, sondern der aktuelle Verkehrswert. 
Das hat zur Folge, dass die Kassen ihre bestehenden Liegen
schaften - es sind zum Teil Altbestände im Alter von 20, 30 Jah
ren, die zu einem sehr tiefen Wert in der Bilanz figurieren -
rechnerisch auf den aktuellen Verkehrswert erhöhen müssen. 
Die Folge davon ist, dass eine ganz grosse Zahl von Kassen 
nun plötzlich einen Liegenschaftsbestand hat im Wert von 25, 
50 und mehr Prozent der Gesamtaktiven, wobei diese Liegen
schaften aber in der Bilanz natürlich vielleicht zu 20 Prozent 
der Gesamtaktiven bilanziert sind. Die Folge davon ist, dass all 
diese Kassen während Jahren nichts mehr in Liegenschaften 
investieren können. 
Man hat ausgerechnet, dass mittlere Kassen im Zeitraum zwi
schen 5 bis 1 O Jahren bei diesem System nichts mehr auf dem 
Liegenschaftsmarkt tun könnten. Sie dürften nicht einmal auf 
Land, das sie schon im Besitz haben, bauen, weil das auch 
eine Investition in Liegenschaften ist. Diesem Missstand will al
lerdings der Antrag Hänggi begegnen, indem man in diesem 
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Fall noch bauen k_önnte. Die Folge der Baubeschränkung 
wäre wahrscheinlich ein Wohnungsmangel; denn der Woh
nungsleerbestand ist jetzt schon gleich Null. Ein noch grösse
rer Wohnungsmangel ist aber nicht wünschenswert. Dazu 
käme wahrscheinlich eine Mietzinssteigerung, weil die Altlie
genschaften rechnerisch neu erfasst werden müssten und 
weil damit verbunden sofort der Wunsch der Destinatäre 
käme, einen aktuellen Ertragswert aus diesen Liegenschaften 
zu erzielen. Das könnte zu einer Mietzinssteigerung führen. 

-.es ist noch etwas anderes zu beachten: Mit dem neuen Bun
desbeschluss können die Kassen auch 25 Prozent in Wert
papiere, in Aktien. also in Börsenpapiere, anlegen. Wir wissen, 
dass die Kurse an der Börse steigen oder fallen. Wenn das wie
der einmal passieren sollte, wie am 17. Oktober 1987. dann 
kann über Nacht der Wertpapierbestand einer Kasse um 50 
Prozent sinken. Und eine Kasse, die sich vielleicht bei einem 
h6heren Börsenwert noch mit ihren Immobilien unterhalb der 
Limite von 25 Prozent befand, kann über Nacht nun über diese 
25 Prozent geraten, weil die Aktien gefallen sind. Umgekehrt, 
wenn die Aktien steigen, kann die Kasse mehr Liegenschaften 
kaufen. Stärend ist es vor allem dann, wenn die Aktien fallen. 
dann zählt- ohne dass die Kasse nur einen Franken in die Lie
genschaften investiert hat - der Wert plötzlich als überinve
stiert. 
Ich glaube, das System ist nicht gut. Aus diesem Grunde sollte 
man auf die bisherige Bewertung zurückkommen und die An
schaffungskosten zugrunde legen. Sonst haben wir das Pro
blem, dass alle Jahre neu gerechnet werden muss. Man muss 
immer am 31. Dezember den Steuerwert der Wertpapiere neh
men und neu ermitteln, ob jetzt die Kasse in diesem Limit von 
25 Prozent liegt oder nicht. Das zum Preis. 
Nun mein Vorgehen: Ich möchte all den Kassen, die die Limite 
von 25 Prozent erreicl:lt haben, ermöglichen, dass sie vom 
Neugeld, das sie in einem Jahr neu anlegen, wenigstens 25 
Prozent wieder in Immobilien investieren können. Mein Vor
schlag ist sehr ähnlich demjenigen von Herrn Müller-Meilen 
und praktisch identisch mit dem Vorschlag von Herrn Jaeger. 
Zum Vorschlag von Herrn Müller-Meilen besteht folgende Dif
ferenz: Bei Herrn Müller-Meilen können alle Kassen nur noch 
20 Prozent vom Neugeld investieren, unabhängig davon, ob 
sie bereits die Limite von 25 Prozent überschritten haben oder 
nicht. Der Vorschlag von Herrn Müller-Meilen benachteiligt 
jene Kassen, die im Liegenschaftsmarkt bis jetzt zurückhal
tend waren, die vielleicht nur 10 oder 15 Prozent in ihrem Lie
genschaftsbestand haben. Es trifft vor allem die kleineren Kas
sen, die dann auch nur noch 20 Prozent investieren können, 
obschon der Anteil von Liegenschaften in ihrem Portefeuille 
bloss 5 oder 1 O Prozent ausmacht. • 
Meine Lösung möchte nun, dass diejenigen Kassen, die das 
25-Prozent-Limit noch nicht erreicht haben, auch noch bis 25 
Prozent gehen können. Sollte man der Auffassung sein. dass 
diese 25 Prozent etwas zu viel wären, dann könnte man bei 
meinem System einfügen, dass diejenigen Kassen, die das 
25-Prozent-Limit schon erreicht haben, z. 8. bloss noch 20 
Prozent investieren können. Diese Korrektur müsste dann al
lerdings der Ständerat vornehmen. 
Ich bin auf diese Problematik erst jetzt hingewiesen worden, 
dass es vielleicht sinnvoll wäre, hier nicht 25 Prozent, sondern 
bloss 20 Prozent zu setzen. Ich möchte den Kommissionsprä
sidenten bitten - falls mein Antrag angenommen wird -, diese 
Problematik der ständerätlichen Kommission noch mitzutei
len. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, meinem Antrag zu folgen. 

Scheldegger: Ich kann mich sehr kurz fassen. Ich habe die 
Gründe dargelegt, warum wir für Nichteintreten waren: weil wir 
die guten Anbieter von Wohnungen und die guten Erbauer 
von Wohnsiedlungen nicht für Jahre vom Markt verdrängen 
möchten. Wenn wir nun diese Zahl, wie der Bundesrat das 
möchte, von 50 auf 25 Prozent senken. dann hat das ganz be
trächtliche Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Deshalb 
beantragen wir Ihnen, hier 35 Prozent anstatt der 25 Prozent 
einzusetzen. Wir können da noch etwas gutmachen. aller
dings nicht alles; denn einige berühmte Kassen, die hier auch 
durch gewisse Personen vertreten sind, würden dann wäh-

rend Jahren eingeschränkt. Das finde ich falsch. Das heisst 
dann eventuell, dass sie andere Juristische Lösungen suchen 
müssen. Aber das finde ich auch nicht sehr gut. 
Damit der Wohnungsmarkt nicht allzu sehr unter negativen 
Konsequenzen aus diesem Beschluss C leidet, bitte ich Sie, 
diesem Antrag auf 35 Prozent zuzustimmen. 

Relmann Maximilian: Ich habe drei Anträge gestellt. und ich 
möchte zu allen gemeinsam etwas sagen und dann nichts 
mehr. Das deshalb, weil meine Anträge sich decken mit sol
chen, die bereits begründet wurden oder noch begründet wer
den. 
Zum Antrag 1, den Hypothekardarlehen: Hier ziehe ich mei
nen Antrag zurück zugunsten des1enigen von Herrn Oehler, 
der sich ebenfalls nach dem System von Kollege Müller-Mei
len auf die Neuanlagen beschränkt. Diese Beschränkungen 
auf die Neuanlagen scheinen mir sehr sinnvoll und richtig zu 
sein. 
Ich bin aber der Meinung, die vorgenannten Pensionskassen 
und die Versicherungsgesellschaften sollten im Interesse der 
privaten Eigentumsförderung im Hypothekarbereich etwas 
tun, sollten verpflichtet werden, selbstnutzenden Eigentü
mern, gewerblichen Betrieben und Wohnbaugenossenschaf
ten Hypotheken zu gewähren. 
Meine beiden anderen Anträge decken sich mit denjenigen 
von Kollege Müller-Meilen. Die eigenen Betriebsstätten sollten 
zum einen nicht in die Beschränkung einbezogen werden, 
ebenfalls nicht die Renovationsinvestitionen. Die Renovatio
nen verschlingen ja kein zusätzliches Land, keinen zusätzli
chen Boden. Mein letzter Antrag betrifft die Anschaffungsko
sten. Hier deckt sich mein Antrag voll und ganz mit jenem von 
Herrn Müller-Meilen. Ich bitte Sie, den Anträgen Müller-Meilen 
und Oehler zuzustimmen. 

Loeb: Wissen Sie, wie man prüfen kann, ob eine Perle echt ist? 
Man lege sie in reine Salzsäure: wenn sie sich auflöst, war sie 
echt. So komme ich mir manchmal vor, wenn ich die Massnah
men betrachte, die wir heute zu beschliessen haben. Wir müs
sen ja versuchen, gangbare Wege zu gehen und vor allem, 
nicht das Kind mit dem Bad auszuschütten. Es gibt viele Pensi
onskassen - vor allem auch mittlerer und kleinerer Betriebe-, 
die nicht nur das Geld anlegen, das sie verwalten, sondern zu
sätzlich vesuchen, damit Sinnvolles für die Betriebsgemein
schaft zu tun. So gibt es unzählige Kassen, die Wohnungen für 
Betriebsangehörige bauen, insbesondere auch in ländlichen 
Gebieten. Es gibt Kassen, die Betriebsgebäude erstellen. Fa
brikationsgebäude, Handelsräumlichkeiten ihr eigen nennen. 
Bis zu welchem Ausmass dies geschehen darf und kann, 
überwacht die Aufsichtsbehörde. Auch der Stiftungsrat der 
Kassen ist jeweils sehr kritisch. 
Aber sehen Sie: Hier besteht die Möglichkeit, statt anonym in 
den Markt zu investieren, direkt etwas für die eigene Betriebs
gemeinschaft zu tun. 
Dies hat mit unserer Zielsetzung, eine Entlastung auf dem Bo
denmarkt zu erreichen, die Spekulation zu bekämpfen, nichts 
mehr zu tun. Deshalb bitte ich Sie, meinen Antrag zu unterstüt
zen und Personalwohnbauten und Betriebsgebäude für den 
eigenen Betrieb gleich zu behandeln wie den Bau günstiger 
Wohnungen. In konjunkturell schlechten Zeiten werden wir 
alle, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, über diese Möglich· 
keit eines Konjunkturpuffers froh sein. Denken Sie bitte an den 
Perlenechtheitstest. 

Hänggi: In der Stossrichtung teile ich die Meinung der Kolle
gen Müller-Aargau, Jaeger und Fischer-Sursee. Doch baue 
ich bei meinem Antrag auf dem Konzept des Bundesrates auf 
und öffne die Türe bei Artikel 3 Absatz 2, um doch den Pensi
onskassen den nötigen Spielraum zu lassen. Bei der Festle
gung der Begrenzung auf 25 Prozent der Anlage hat sich der 
Bundesrat davon leiten lassen, dass der Durchschnitt heute 
offenbar bei 17 Prozent liegt. Diese 17 Prozent lassen zwar ei
nen gewissen Handlungsspielraum für all jene offen. die deut
lich darunter liegen. Aber all jene, und das sind nicht wenige, 
welche hier an der Grenze oder oft auch darüber liegen, wür
den mit dieser Massnahme komplett blockiert. Darunter fallen 
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vor allem jene Einrichtungen, welche sich seit Jahrzehnten tra
ditionell im Wohnungsbau engagiert haben. Das Ziel dieser 
Sofortmassnahmen kann aber sicher nicht sein, sowohl den 
sozialen Wohnungsbau - und in diesem Bereich wird oft sozia
ler Wohnungsbau betrieben -. wie insbesondere auch die Ei
gentumsförderung zu behindern. Deshalb schlage ich Ihnen 
Lockerungen und Verbesserungen in Artikel 3 Absatz 2 vor. 
Gewisse Massnahmen sollen bei den 25 Prozent nicht berück
sichtigt werden, und -zwar sind es drei Punkte: a) Grundstücke 
mit Personalwohnungen: Damit sollen zum Beispiel Pensions
kassen und Unternehmen. welche in ihrer Region eine traditio
nelle, wichtige Rolle im Wohnungsbau wahrnehmen, nicht 
blockiert werden. Damit kann auch verhindert werden, dass in 
solchen Gebieten das Wohnungsangebot übermässig ein
geengt wird. 
Buchstabe b scheint mir geradezu -zwingend, um die Bestim
mungen im Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz nicht 
zu unterlaufen, und dies um so mehr, als diese Bestimmungen 
ohnehin nicht sehr bre,t greifen. 
Schliesslich Buchstabe c; er liegt mir besonders am Herzen: 
Gerade diejenigen Vorsorgeeinrichtungen und Kassen. wel
che sich seit Jahrzehnten im Wohnungsbau betätigen, haben 
deshalb auch einen entsprechend hohen Anteil an Altwohnun
gen. In den meisten Fällen liegen diese Kassen eben über 25 
Prozent. Deshalb hätten sie nicht einmal mehr die Möglichkeit. 
diese Wohnungen zu renovieren oder umzubauen, auch 
wenn es dringend wäre. Gerade Renovationen und Umbauten 
sind sehr wichtig, weil die Wohnungen oft nicht mehr den heu
tigen Bedürfnissen entsprechen. Darum darf der Mehrwert 
aus solchen Renovationen oder Umbauten, der ja in der Regel 
-zwischen 50 und 70 Prozent zu stehen kommt, nicht unter die 
25-Prozent-Klausel fallen. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. weil er so
wohl Vorsorgeeinrichtungen wie Pensionskassen den nötigen 
Spiel- und Handlungsraum lässt. 

Müller-Aargau: Mein Antrag lässt sich sowohl dem Konzept 
Bundesrat wie dem Gegenkonzept angliedern. Da sowohl der 
Bundesrat das Problem der Eigentumsstreuung im Massnah
menpaket Bodenrecht eingepackt hat, als auch mehrere An
träge aus dem Rate dazu vorliegen, muss ich meine Idee 
ebenfalls vortragen. Sie haben sie in Form einer Motion in der 
letzten Session überwiesen. 
Alle Versuche die institutionellen Anleger vom Boden- und Lie
genschaftsmarkt fernzuhalten, gehen das gefährliche Risiko 
ein, dass der Wohnungsbau gestoppt und damit die Woh
nungsnot vergrössert wird. Mechanismen solcher Art sind 
mindestens nicht auszuschliessen. Es gilt daher, eine Lösung 
in Beschluss C zu suchen, die dynamisierend wirkt. einerseits 
die langfristige eigene Anlage von Geldern in Boden und Lie
genschaft einschränkt. andererseits die Bautätigkeit der Pen- · 
sionskassen sogar ankurbelt. 
Diese scheinbare Quadratur des Kreises ist möglich, wenn wir 
die Pensionskassen ganz gezielt auf den Hypothekarmarkt 
verweisen. Gleichzeitig wird der Anonymisierung des Boden
und des Liegenschaftsbesitzes entgegengewirkt. Es genügt 
nicht, Staumauern zu bauen, um das Wasser in einer Richtung 
aufzuhalten, so dass es irgendwann irgendwohin strömt. Wir 
haben einen Apzugskanal zu erstellen, der das Wasser auf ein 
ganz bestimmtes Mühlrad leitet, so dass es Nutzen bringt. 
Viele forderten heute verdichtetes Bauen. Gleichzeitig wurde 
immer wieder behauptet, dass nur oder vor allem institutio
nelle Anleger solche Ueberbauungen realisieren können. Gut, 
nach meinem Antrag werden die institutionellen Anleger zu ei
ner Art Generalunternehmer. Wie bisher beschaffen sie sich 
Land, erstellen Wohnungen, aber sie verkaufen diese an die 
vorher schon eruierten Mitglieder der Pensionskassen. Das 
Mitglied realisiert damit seine ihm gutgeschriebenen Ansprü
che als Eigenkapital nach Beschluss B und erhält zusätzlich 
von seiner Kasse die Restfinanzierung in Hypotheken. Die 
Weitergabe der Wohnung zum Eigentum der Mitglieder ge
schieht nach Beschluss A ohne Gewinn, selbstverständlich 
bei Abgeltung der geleisteten Dienste. Damit bleiben die Pen
sionskassen an der Aktion im Dienste ihrer sicheren Anlage
möglichkeit interessiert. Damit werden die Kassen bei Amorti-

sation respektive Erhöhung der dem Mitglied gutgeschriebe
nen Ansprüche zu immer neuen Projekten befähigt. 
Ich behaupte nicht, dass der Erwerb eines Eigenheimes für 
mittlere Einkommen nicht mehr möglich sei. Bei gleichem ver
zichtvollem Haushalten, wie dies unsere Grosseltern ver
mochten, ist auch heute ein eigenes Haus zu realisieren. Aber 
der Traum vom individuellen Eigenheim alten Stils ist gesell
schaftlich überhaupt nicht mehr verantwortbar, und vor allem 
darf dieses Ziel nicht von der öffentlichen Hand gefördert wer
den. Der knappe Boden in unserem Land -zwingt uns. den Weg 
zum Stockwerkeigentum einzuschlagen. 
Ich weiss, im Gegensatz zu den Gepflogenheiten in den Ag
glomerationen unseres Nachbarstaates Frankreich hat das 
bei uns keine Tradition. In Paris, in Lyon werden Wohnungen 
normalerweise gekauft, nicht gemietet. Daher der grosse An
teil an Wohnungse,gentum in unserem Nachbartand!Die Poli· 
tik hat aber nicht die Aufgabe. immer nur den effektiven Ent
wicklungen hintennach zu rennen. sondern dürfte für einmal 
wirklich die «prevision» pflegen. Die institutionellen Anleger 
hätten eine einmalige Chance dazu. Drängen wir also seitens 
der Politik diese Kassen in diesen Marktbereich! In Kürze wird 
sich über das neue Angebot auch die Nachfrage einstellen. 
Wenn ich heute von bundesrätlicher Seite gehört habe, dass 
Ausnahmebestimmungen zum Beschluss C, wie sie von Herrn 
Hänggi vorgeschlagen worden sind, auch vom Bundesrat be
grüsst werden, so darf ich annehmen, dass dies auch für mei
nen Antrag zutrifft. 
Noch ein letztes Argument: Wir haben den Verfassungsauf
trag, eine dritte Säule realisieren zu helfen. Diese dritte Säule 
war bisher zumeist eine Sache der Wohlhabenden. Was wir 
politisch an Begünstigungen geschaffen haben, war Wasser 
auf die Mühlen von Bürgern unseres Staates, die kaum Hilfe 
benötigen. Nachdem wir keine Volkspension haben, sondern 
das Dreisäulenprinzip, sind wir verfassungsmässig verpflich
tet, allen Bürgern in gleicher Weise eine inflationssichere Spar
anlage zu ermöglichen. Dies ist heute praktisch nur noch mit 
Wohneigentum möglich. Da das Sparen bei kleinen Einkom
men praktisch identisch ist mit dem Zwangssparen für die 
-zweite Säule, muss die -zweite Säule als Stütze für die dritte 
Säule dienen. Die Inflations- und Wertsteigerungen auf den 
Liegenschaften, die heute als Polster von den Pensionskas
sen - sicher auch im Dienste der Mitglieder- realisiert werden, 
würden zum Teil auf die kleinen Wohnungseigentümer auf
geteilt. 
Damit ist diesen Rentnern z. 8. das Verbleiben in der eigenen 
Wohnung auch im Alter möglich. da keine Mietzinserhöhun
gen die Rente auffressen. Die Verbindung von -zweiter und drit
ter Säule. wie ich dies in meinem Antrag vorschlage. könnte 
mit den Sofortmassnahmen einen befristeten Probelauf ma
chen. Mit einer simplen Ausnahmebestimmung könnte also 
Erstaunliches ausgelöst werden. 
Ich bitte Sie daher, etwas Mut und politische Innovations
freude zu beweisen und meinen Antrag anzunehmen. 

Präsident: Herr Weder-Basel hat das Wort für eine kurze per
sönliche Erklärung. 

Weder-Basel: Obwohl beide nicht ganz deckungsgleich sind, 
ziehe ich den Antrag Jaeger zugunsten des Antrages Fischer 
zurück. Das vereinfacht das Verfahren. Ich möchte aber auch 
Herrn Müller-Meilen bitten, einen eventuellen Rückzug zu prü
fen. So können wir uns eigentlich auf eine Richtung konzen
trieren. Auch der Kommissionspräsident wüsste dann, in wel
che Richtung unsere Geschäfte weitergehen sollen. 

Oehler: Ich stelle Ihnen den Antrag, dass die Anlagevorschrif
ten so geändert werden, dass 30 Prozent der Neuanlagen in 
Form von Hypotheken an Eigentum erwerbende natürliche 
Personen abzugeben sind. 
Der Grund ist der folgende: Wir alle kennen und anerkennen 
die Tätigkeit der Pensionskassen und Fürsorgeeinrichtungen 
als Bauträger. Wir alle wissen, dass diese Institutionen in den 
vergangenen Jahren eine wichtige Funktion ausübten und 
auch künftighin ausüben werden, um die Versorgung mit 
Wohnungen sicherzustellen. Wir wissen aber auch; dass wir 
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auf diesem Gebiete Vorschriften aufstellen, um die Anonymi
sierung einzuschränken. Das steht unter anderem 1n der Be
gründung und in der Botschaft des Bundesrates. Wir sind uns 
einig, dass die Mittel der Pensionskassen notwendig sind. um 
die Nachfrage abzudecken. Auf der anderen Seite glaube ich. 
dass eine Verlagerung notwendig ist. 
Herr Bundesrat Koller hat heute in seinem Eintretensvotum 
dargelegt. dass die Fürsorgestiftungen vermehrt Hypotheken 
gewähren sollten. Mein Vorschlag stösst genau in diese Rich
tung. Ich glaube aber, dass es ein frommer Wunsch bleiben 
wird. wenn wir dies einerseits in diesem Saal zum Ausdruck 
bringen. andererseits aber nicht die entsprechenden Vor
schriften aufstellen. Mein Vorschlag ist in diesem Sinn als sanf
ter Druck. gesetzlich abgesegnet. zu verstehen. Für die Pensi
onskassen und Fürsorgestiftungen. also für die BVG-Gelder, 
bestehen und entstehen keine Probleme. weil diese Mittel ab
gesichert sind. 
Mein Vorschlag trägt zudem dazu bei. dass wir der Streuung 
des Eigentums unter den natürlichen Personen helfen kön
nen. Heute sind rund 29 Milliarden Franken investiert. Gemäss 
Gesetz können heute bis 50 Prozent in Immobilien investiert 
werden. Wir alle wissen. dass die Anonymis1erung oftmals 
mehr Probleme schafft. als sie lösen kann. Der Ausweg be
steht meines Erachtens darin, dass wir diese anonymen Ge
sellschaften zwingen. mindestens einen Teil der Mittel in Hy
potheken für natürliche Personen anzulegen. Sollte der Vor
schlag Probleme geben. sehe ich vor. dass der Bundesrat den 
Ansatz ändern kann. sei es nach oben oder nach unten. so 
dass die Versorgung mit Wohnungen auch mit dieser Rege
lung sichergestellt ist. 
Ich bin Herrn Reimann Maximilian dankbar, dass er seinen An
trag zurückgezogen hat, weil sich seine Ansichten mit den 
meinigen decken. Auch Gewerbebetriebe. kleine Unterneh
mungen sind darin eingeschlossen, wenn diese in die Form 
der natürlichen Person, also nicht der Aktiengesellschaft, ge
kleidet sind. Warum schlage ich das vor? Weil ich eben nicht 
will, dass weiterhin anonymisiert wird und dass wir allenfalls 
Immobiliengesellschaften über die Hypothekargewährung 
der Immobilienstiftungen finanzieren helfen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinen Antrag zu unterstützen. 

Bodenmann: Der Bundesrat hat es in seiner Botschaft und 
verschiedene Votanten haben es im Rat ausgeführt: Die Pensi
onskassen sind - über alles genommen - für die Mieter nicht 
die grössten Preistreiber in diesem Land. Dazu kommt, dass 
die Pensionskassen durch ihre Liegenschaftskäufe, durch 
ihre Ueberbauungen doch im wesentlichen Bauland und 
Wohnungen dauerhaft der kurzfristigen Spekulation und de
ren Rhythmus entziehen. 
Die Pensionskassen verfügen zudem heute über relativ 
grosse Baulandreserven, die nicht überbaut sind. Wer die Pen
sionskassen nun weg vom Wohnungsmarkt an die Börse 
drängt, erhöht zwar die Nachfrage nach Aktien. vermutlich 
auch die entsprechenden Kurse. schafft aber auf diesem Feld 
grössere Risiken. 
Es ist auch nicht sinnvoll, so wie es uns Herr Oe hier vorschlägt, 
dass die Pensionskassen schwergewichtig privaten Bauher
ren günstige Hypotheken zur Verfügung stellen und dadurch 
die Gelder der Versicherten laufend entwertet werden. 
Die Akkumulation des Kapitals vollzieht sich in der Schweiz zu
nehmend im Raume der zweiten Säule. Es geht nicht an, dass 
dieses kollektiv gesparte Kapital dem privaten Kapital zu gün
stigen Bedingungen zur Verfügung steht. Das wären die Aus
wirkungen des Antrags Oehler, die leider, vorab in den Zen
tren, nur den Mehrbegüterten zugute kämen, weil nur sie den 
Eigenbau überhaupt noch in Betracht ziehen können. 
Die Pensionskassen sollten allerdings weniger den Preis der 
bestehenden Liegenschaften in die Höhe treiben. sondern 
preisgünstige Wohnungen erstellen. Dies würde zu einer dop
pelten Entlastung des Wohnungsmarktes führen. Die Nach
frage nach preisgünstigen Wohnungen ist heute natürlich 
enorm gross. Die Gefahr besteht, dass die Pensionskassen 
aufgrund dieses Beschlusses, besonders wenn er mit den An-

.-- trägen von Herrn Oehler ergänzt wird, eigentlich nicht mehr 
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genügend in den preisgünstigen Wohnungsbau investieren 
werden. 
Mein Antrag zwingt im Gegensatz die Pensionskassen dazu, 
jährlich durchschnittlich mindestens 4000 bis 5000 preisgün
stige Wohnungen zu erstellen. unabhängig davon. wieviel die 
Jeweiligen Pensionskassen bereits heute im Liegenschaftswe
sen investiert haben. Da ist eine gewisse Parallelität zu ande
ren Anträgen durchaus sichtbar. 
Die Pensionskassen sollen nicht vom Wohnungsmarkt ver
schwinden. sondern sie sollen bewusst in Richtung preis
günstige Wohnungen und deren Erstellung gestossen wer
den. 
Herr Müller-Meilen hat gesagt, mit seinem Antrag mache er 
das Tor auf. Herr Müller-Aargau hat gesagt. man müsse das 
Wasser auf die richtige Mühle leiten. Mein Antrag leitet das 
Wasser auf die richtige Mühle, nämlich auf die «Mühle» der Er
stellung preisgünstiger Wohnungen. Er sieht sogar vor. dass 
man diese preisgünstigen Wohnungen zum Selbstkosten
preis an die jeweiligen Mieter weiterverkaufen kann - von da
her nicht weit entfernt von Ihrem Antrag, nur konkreter. 
Herr Fischer-Aargau hat die Befürchtung geäussert, dass in 
den Wohnungsbau nicht mehr investiert werde. Ja, wenn Sie 
diese Befürchtung hegen, dann müssen Sie meinem Antrag 
zustimmen, weil mein Antrag diese Investitionen nicht nur er
möglicht. sondern weil er sie vorschreibt, nämlich für preis
günstige Wohnungen. 
Auch Herr Scheidegger hat die Angst geäussert. dass der 
Markt dann für preisgünstige Wohnungen nicht mehr spiele. 
Also. wenn Ihre Befürchtungen ernst sind. dann müssen Sie 
meinem Antrag zustimmen, denn nur er führt dazu. dass in 
den nächsten Jahren preisgünstige Wohnungen erstellt wer
den. 

Bonny: Nach den vielen Antragstellern bin ich der erste Red
ner, der keinen Antrag gestellt hat! Ich habe aufmerksam zu
gehört und anerkenne die immer noch erstaunliche Präsenz 
knapp vor Mitternacht in diesem Saal. Man gibt sich Mühe, 
aber ich wage doch zu behaupten, dass das. was wir jetzt zwi
schen 11 und 12 Uhr nachts machen. eigentlich mit seriöser 
Gesetzgebungsarbeit nur noch entfernt etwas zu tun hat. 
Ich empfinde es als unüblich, dass man bei einem Bundes
beschluss - es bleibt ein Bundesbeschluss. auch wenn er in 
ein Paket hineingehört! - nun einfach die Anträge zu allen Arti
keln durchlässt, und das frisch durcheinander. Es gibt dann 
eine Diskussion. auch zu verschiedenen Artikeln. auch das 
frisch durcheinander. Das alles zu einer Materie. die ausseror
dentliche Sorgfalt und besonderes Verantwortungsbewusst
sein erfordert. 
Denken wir daran. dass in der zweiten Säule beinahe 170 Milli
arden Franken stecken. Jeder Antragsteller versucht- das ge
hört zum Spiel der Politik - das Wasser auf seine Mühle zu lei
ten. Wir haben Kenntnis genommen. dass Herr Bodenmann 
ganz sicher ist. dass er mit Abstand den besten Antrag gestellt 
hat. Aber das Prozedere hier ist nicht gut. Wir stehen vor der 
Situation. dass eine Reihe von Anträgen ein völlig anderes 
Konzept vertritt. nämlich ausgehend von der Frage, inwieweit 
wir eine Begrenzung bei den Neuanlagen vornehmen müs
sen. Eine Frage, die in der Kommission aufgrund der Anträge, 
die dort vorlagen, offenbar nicht behandelt werden konnte. 
Ich halte diesen Rat gerade noch reif genug dafür, dass wir 
heute abend entscheiden, ob man eben auf dieses neue Kon
zept einschwenken oder auf der Linie des Bundesrates blei
ben will. Eine Detailberatung wäre nicht mehr zu verantworten. 
Darf ich zum Schluss nur noch zum Antrag von Herrn Müller
Meilen, der mir an sich von der Sache her verfechtbar scheint, 
folgendes sagen: 
Darin hat es eine offensichtliche Schwäche. Es ist von 20 Pro
zent der Neuanlagen die Rede. Ich habe bereits heute morgen 
gesagt, als ich mich für Nichteintreten einsetzte, dass wir sehr 
aufpassen müssen. dass die kleinen und mittleren Pensions
kassen noch mithalten können. Die Gefahr besteht ja, wenn 
wir sie in die Wertpapieranlagen hineintreiben. dass vielleicht 
dann ihre Möglichkeiten. ihre Fähigkeiten in diesem ausseror
dentlich risikobehafteteten Bereich überfordert werden. 
Mit 20 Prozent helfen wir den Kleinen nicht, weil sie über zu 
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wenig Prämien verfügen, um eine Anlage in Grundeigentum 
vorzunehmen. Man sollte also - das ist eine Anregung, die ich 
Herrn Müller-Meilen weitergeben möchte - in diesem Antrag 
unbedingt auch eine absolute Zahl, beispielsweise eine Mil
lion Franken, vorsehen. Das Eigenkapital können Sie dann 
verfünffachen. Da kann man wenigstens eine Liegenschaft 
von etwa fünf Millionen kauten. Andernfalls bringt dieser An
trag. der gut konzipiert und gemeint ist, den Klein- und Mittel
betrieben zu wenig. 

Allenspach: Mir scheint, dass die Anträge Müller-Meilen und 
in beschränktem Masse auch der Antrag von Herrn Fischer
Sursee in die richtige Richtung gehen. 
Der Zuwachs soll auf einen bestimmten Prozentsatz der Neu
anlagen beschränkt werden; es soll also nicht auf den Ge
samtbestand abgestellt werden. Damit würde auch das ganze 
Problem der Bewertung der Anlagen. die Ermittlung des tat
sächlichen Wertes, erleichtert. 
Herr Hänggi hat gesagt, die Pensionskassen hätten, wenn 
man auf den Gesamtbestand abstelle, noch eine ausrei
chende Marge„ Es seien heute 17 Prozent der Gesamtanlagen 
der Pensionskassen in Liegenschaften angelegt. Diese An
gabe beruht auf einem Irrtum. Die Pensionskassen weisen 17 
Prozent ihrer Gesamtanlagen in Form von Immobilien nur 
dann aus, wenn man von Buchwert. Anlagewert oder Ver
kehrswert ausgeht. Der tatsächliche Wert. wie ihn der Bundes
rat festlegt, ist höher. Deshalb werden die Pensionskassen auf 
der Basis des tatsächlichen Wertes diese Grenze erreichen 
oder wesentlich überschreiten. Es ist mir vom Bundesamt für 
Sozialversicherung bestätigt worden, dass heute niemand in 
der Lage ist, genau zu sagen, wie gross der prozentuale Anteil 
der Liegenschaften an der gesamten Anlagemenge der Pensi
onskassen wäre, wenn man die Immobilien zum tatsächlichen 
Wert nach Bundesrat verbuchen würde. 
Ich möchte zwei Fragen an Herr Bundesrat Koller stellen: 
1. Wird bei Neuanlagen auf die formellen Erwerbspreise ab
gestellt oder auf die effektive Kapitalanlage? Was geschieht 
mit anderen Worten mit einer Pensionskasse, die eine Liegen
schaft erwirbt, auf der eine hypothekarische Belastung liegt? 
Wird hier der effektiv bezahlte Preis eingesetzt oder der weit
aus höhere formelle Anlagewert? Wenn man die Hypothek 
nicht berücksichtigt, führt das dazu, dass die kleinen Kassen 
in viel geringerem Masse Liegenschaften erwerben könnten. 
Die kleinen Kassen sind aufgrund ihrer Mittel in vielen Fällen 
nicht in der Lage, den vollen Kaufpreis zu bezahlen. Sie über
nehmen die Liegenschaft mit einer Hypothek und bezahlen 
mit der Zeit diese Hypothek ab. Werden die kleinen Kassen 
benachteiligt? 
2. Es wird auf den Anlagezuwachs pro Jahr abgestellt. Bei den 
kleinen Kassen ist dieser Zuwachs an Neuanlagen pro Jahr 
gering, bei den grossen ist er sehr hoch. Bei den kleinen Kas
sen kann es durchaus vorkommen, dass eben der Prozentsatz 
der Neuanlagen nicht ausreicht, um ein Objekt zu erwerben. 
Ist es möglich, Herr Bundesrat Koller, dass diese kleinen Kas
sen den im einen Jahr nicht beanspruchten Anlageteil auf das 
nächste Jahr übertragen und also kumulieren können, damit 
auch sie Liegenschaften erwerben dürfen und nicht benach
teiligt werden? Ich setze mich hier ausdrücklich für die kleinen 
Pensionskassen ein. Sie haben es heute schon schwer, und 
wir sollten es ihnen nicht noch schwerer machen. 
Noch ein Wort zu den Anträgen Bodenmann und Maximilian 
Reimann bzw. Oehler. Alle wollen den Pensionskassen vor
schreiben, für eine bestimmte. privilegierte Kategorie von 
Hausbesitzern Hypotheken zu gewähren. Diese Anträge fin
den keine Verfassungsgrundlage. Wenn Sie diese Anträge 
wollen, müssen Sie einen extrakonstitutionellen dringlichen 
Bundesbeschluss schaffen mit den entsprechenden Konse
quenzen des obligatorischen Referendums. Der Gesetzgeber 
kann die Pensionskassen verpflichten. etwas zu unterlassen. 
Er kann aber die paritätisch verwalteten Pensionskassen nicht 
verpflichten, bestimmte Anlagen zu tätigen. Die Verfassungs
mässigkeit für eine solche Verpflichtung fehlt. 
Glauben Sie übrigens, dass die Pensionskassen es so ohne 
weiteres hinnehmen würden. wenn der Gesetzgeber von ih
nen verlangen würde, weniger ertragreiche Anlagen zu täti-

gen? Die Argumente. die dagegen sprechen, finden Sie in der 
Antwort des Bundesrates auf die Motion Reimann Fritz. 
Die Pensionskassen sind auch nicht Generalunternehmer, die 
Häuser für ihre Mitglieder bauen können. Sie sind nicht Institu
tionen, die allen und jedem soziale Vorteile verschaffen kön
nen und dabei den Hauptzweck. den sie haben, die Sicherung 
der Altersvorsorge für ihre Mitglieder. vernachlässigen dürfen. 
Man kann mit solchen Auflagen, wie sie die Anträge Boden
mann und Oehler geben, auch Pensionskassen kaputtma
chen. Ich möchte die Pensionskassen erhalten und bitte Sie, 
diese Anträge abzulehnen. 

Bundi: Wenn Herr Bonny vorhin die Meinung vertreten hat, es 
sei nicht abzusehen, was für Auswirkungen die verschiede
nen, jetzt hier eingereichten Anträge hätten, dann möchte ich 
doch bitten, einfach der Kommission und dem Bundesrat zu
zustimmen. denn die Anträge von Bundesrat und Kommission 
sind seriös geprüft worden und halten verschiedenen Ein
wänden durchaus stand. 
In der Kommission wurde einerseits eine Begrenzung auf 30 
Prozent, andererseits eine solche auf 20 Prozent beantragt. 
Angesichts dieser Sachlage, einer Patt-Situation beinahe, 
wurde vereinbart. auf das Einreichen entsprechender Minder
heitsanträge zu verzichten. Es figurieren denn auch keine sol
chen auf der Fahne. 
Nun ist es natürlich schon ein bisschen eigenartig, dass Herr 
Sche1degger, der mit einem Antrag auf 30 Prozent in der Kom
mission unterlag, hier 1m Rat einen solchen von 35 Prozent ein
bringt. 
Die Annahme des Antrages Scheidegger würde diesen Bun
desbeschluss C fast vollständig aushöhlen. Nur sehr wenige 
Institutionen würden von dieser Begrenzung betroffen. In die
sem Zusammenhang gilt es auch, die realen Verhältnisse zu 
erkennen. Im Durchschnitt haben die beruflichen Vorsorge
einrichtungen ihre Vermögen zu 17 Prozent in Boden ange
legt, die Privaten im Durchschnitt zu 23 Prozent und die öffent
lich-rechtlichen Körperschaften im Durchschnitt zu 10 Pro
zent. Der entsprechende Vermögensanteil, der aufgrund von 
Kollektiwerträgen durch Lebensversicherungen verwaltet 
wird, beträgt etwa 30 Prozent. Also Sie sehen: Auch hier wür
den nicht einmal die betreffenden Anteile bei den Lebensversi
cherungen davon betroffen, wenn die Grenze so hoch ange
setzt wird. Es darf auch auf das nahe und vergleichbare Aus
land verwiesen werden; in den industriellen Ländern Europas, 
in Kanada. in Japan - überall haben wir minimale Quoten der 
Anlagen der institutionellen Anleger in Boden von 3, 4, eventu
ell 10 Prozent, aber nicht darüber hinaus. Die Schweiz ist also 
auch auf diesem Sektor einsame Spitze. So gesehen sind 
diese kleinen Beschränkungen, die der Bundesrat vorschlägt, 
eigentlich sehr angemessen. 
Ich möchte noch kurz im Namen unserer Fraktion zu den an
deren Anträgen Stellung nehmen. Im Falle, dass das Konzept 
der Kommission abgelehnt wird, empfehlen wir, entweder den 
Anträgen Fischer-Sursee oder Müller-Meilen den Vorzug zu 
geben, keinesfalls aber dem Antrag Jaeger, der absolut unan
nehmbar wäre. 
Nachdem die Gesamtbegrenzungen gemäss Artikel 4 es zu
lassen, dass bis zu 80 Prozent in Grundstücken investiert wird 
- sofern dies nach den Regeln des Wohn- und Eigentumsför
derungsgesetzes geschieht -, ersuchen wir Sie, dem Antrag 
Bodenmann zuzustimmen, der einen Anteil von 15 Prozent in 
dieser Sparte zur Verpflichtung machen möchte. 
Im übrigen unterstützen wir auch den Antrag Oehler, der 30 
Prozent der Neuanlagen in Form von Hypotheken an Eigen
tum erwerbende natürliche Personen verwenden möchte. 

Luder: Ich kann mich auf keinen Beschluss unserer Fraktion 
abstützen; aber wir haben Sympathien für den Antrag Müller
Meilen. Dieser Antrag ist einfach, er ist geeignet für kurzfristige 
Massnahmen. Dieser Antrag bezieht sich auf den Ist-Zustand 
und verzichtet auf die Vergangenheit; er löst damit das Pro
blem der Bewertung, wie dies Herr Allenspach eben angetönt 
hat Alle beginnen gleichzeitig auf der gleichen Ebene mit den 
Anschaffungskosten. Er berücksichtigt auch die Anliegen von 
Nationalrat Reimann für die geforderten Ausnahmen. Ich be-

michael.tellenbach
Textfeld



20. September 1989 N 1375 Bodenrecht im Siedlungsbereich. Sofortmassnahmen 

greife auch Herrn Bonny, der sagt, dass die kleinen Kassen 
hier benachteiligt sein könnten. 
Ich möchte zuhanden von Herrn Bundesrat Koller vielleicht 
noch eine Erklärung abgeben. Eine Kasse. die in einem Jahr 
ihre 20 Prozent für Anlagen in inländische Grundstücke nicht 
beansprucht. sollte dies in den darauf folgenden Jahren ange
rechnet bekommen. Eine kleine Kasse hat vielleicht mit den 20 
Prozent zuwenig Mittel, um eine Anschaffung zu tätigen: aber 
sie sollte die Möglichkeit haben. über zwei oder drei Jahren 
hinweg zu sparen und erst anschliessend zu kaufen. 
Ich bitte um Zustimmung zum Antrag Müller-Meilen. 

Flscher-Sursee: Es ist das letzte Mal, dass ich heute spreche, 
aber ich muss Herrn Gehler noch in mein Nachtgebet em
schliessen. 
Erstens: Herr Gehler hat den Antrag gestellt. dass 30 Prozent 
der Neuanlagen in Hypotheken anzulegen seien; zwingend 
müssten das die Pensionskassen tun. Schon Herr Allenspach 
hat darauf hingewiesen, dass die verfassungsrechtliche 
Grundlage dazu fehlt. Dieser Antrag ist eindeutig verfassungs
widrig. 
zweitens: Man kann - wie wir es jetzt im Gesetz tun - eine 
Grenze vorschreiben, die nicht überschritten werden darf. Das 
kann man. Aber man kann niemanden dazu verpflichten, et
was zu tun. das gar nicht in seiner Macht allein steht. Man kann 
also nicht vorschreiben, dass sie mindestens 30 Prozent in Hy
potheken anlegen müssen; denn auf der anderen Seite 
braucht es einen Vertragspartner. der ja oder eben auch nein 
sagt. 
Die Pensionskassen müssten also eine eigene Aquisitionstä
tigkeit entfalten. Sie müssten also auf der Strasse nach diesen 
natürlichen Personen (es ist ja noch auf die natürlichen Perso
nen beschränkt!), nach diesen Hypothekargläubigern, su
chen gehen, müssten Werbung betreiben. Man findet Hypo
thekargläubiger nicht so einfach. denn die Konkurrenz ist be
kanntlich gross. Dazu brauchte es einen Apparat. es brauchte 
einen Hypothekarspezialisten, der die Objekte bewerten und 
prüfen kann. ob der Wert vorhanden ist. Sie müssten die Ver
waltung übernehmen, die Zinsüberwachung haben; sie müss
ten Hypozinsen erhöhen oder senken, je nach dem Markt
stand. Kurz gesagt: Das würde den Pensionskassen, vor allem 
den kleineren, ganz erhebliche Kosten verursachen, und am 
Schluss wäre die Rendite für diese Anlagen im Eimer. Das dür
fen wir diesen Kassen nicht zumuten! 
Abgesehen davon ist die ganze «Geschichte» unpraktikabel. 
Es ist eine sogenannte /ex imperfecta; wenn nämlich der Pro
zentsatz nicht erreicht würde, dann passiert nichts. Wir haben 
nichts in den Händen. um die Kassen zu zwingen. diese 30 
Prozent zu erreichen. Das ist einer der frommen Wünsche, wie 
Herr Gehler sie gelegentlich hat! 

Oehler: Nachdem Herr Fischer-Sursee mich in sein Nachtge
bet eingeschlossen hat. möchte ich noch das Amen anfügen: 
Es sprach der Präsident der Luzerner Kantonalbank! 

Bühler, Berichterstatter: Wir haben die folgende Situation: 
Bundesrat und Kommission haben ein Konzept entwickelt. 
wonach der schweizerische Grundstückanteil der institutionel
len Anleger höchstens 25 Prozent des Gesamtvermögens be
tragen darf. 
Kollege Müller-Meilen will die Anlagebegrenzung für die insti
tutionellen Anleger nur auf das jährlich für Neuanlagen zur Ver
fügung stehende Kapital beschränken. Sie haben von einigen 
seiner Fraktionskollegen - Herr Allenspach und Herr Bonny -
gehört, dass dieses Konzept zwar sehr einleuchtend ist, aber 
andererseits eine Schwäche aufweist. Es würde die kleinen 
Pensionskassen benachteiligen, deren Mittel mit 20 Prozent 
des jährlich zur Verfügung stehenden Kapitals nicht ausrei
chen würde, um zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus kaufen zu 
können. Auch Herr Luder hat darauf hingewiesen. Wir müss
ten bei diesem Konzept Müller-Meilen entweder gestatten. die 
Summe von zwei, drei Jahren zusammenzulegen, oder aber 
wir müssten das Limit beziffern. Es hiesse dann zum Beispiel: 
Entweder 20 Prozent oder 2 Millionen Franken dürfen in Lie
genschaften investiert werden. Auf diese Weise könnte man 

den Nachteil. den das Konzept Müller-Meilen aufweist, aus
räumen. 
Herr Kollege Fischer-Sursee - er hat hier wirklich als Präsident 
der Kantonalbank gesprochen - hat zu verstehen gegeben, 
dass er die Hypotheken der Pensionskassen etwas fürchten 
würde; damit aber will ich mich nicht befassen. Er will. gleich 
wie im Konzept Jaeger, das jetzt zurückgezogen wurde, die 
25-Prozent-Grenze nach Konzept Bundesrat belassen und 
darüber hinaus noch jährlich 25 Prozent der Neuanlagen als 
Investitionen in Grundstücke gestatten. Mir persönlich - die 
Kommission hat darüber nicht gesprochen, weil keiner dieser 
Anträge vorlag - scheint das etwas viel. Gemäss Variante Fi
scher/Jaeger würde die vom Bundesrat beabsichtigte Wir
kung stark reduziert. 
Schliesslich liegt uns noch ein weiterer Vorschlag von Kollege 
Hänggi vor. der die Ueberschreitung der 25-Prozent-Grenze 
nach dem Konzept des Bundesrates unter drei verschiedenen 
Bedingungen gestatten möchte. Das wäre - vielleicht als Er
leichterung zum bundesrätlichen Konzept - eine andere Mög
lichkeit. 
Der Antrag Loeb hingegen. der die Personalwohnungen und 
die eigenen Betriebsstätten von diesen Anlagevorschriften 
ausnehmen möchte. ist bei beiden Konzepten verwendbar. 
Ihn können wir sowohl beim Konzept Müller-Meilen wie beim 
Konzept des Bundesrates und der Kommission anwenden. 
Dasselbe gilt für den Antrag Müller-Aargau. 
Die Anträge Gehler und Bodenmann enthalten neue Bedin
gungen: Sie wollen den Pensionskassen die Bedingung auf
erlegen, einen bestimmten Anteil in Hypotheken anzulegen. 
Kollege Bodenmann will noch die Verpflichtung einfügen, 
dass die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge mindestens 
15 Prozent ihrer Neuanlagen in die Erstellung von Wohn
bauten investieren. deren Mietzinse dauerhaft den Kriterien 
des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes entspre
chen. Die Verfassungsgrundlage dazu fehlt. Ich glaube aber, 
dass das kein Grund wäre, diese Anträge nicht zu akzeptie
ren: der Ständerat wird die Verfassungsmässigkeit so oder so 
nicht bejahen. Er hat ohnehin vorgesehen. alle Bundesbe
schlüsse - soweit er darauf eintritt - gemäss Artikel 89bis mit 
dem obligatorischen Referendum zu beschliessen, so dass 
die Verfassungsmässigkeit gar nicht zur Diskussion stehen 
muss. 
Sie sehen, es liegen interessante Vorschläge vor, über die wir 
aber jetzt gar nicht entscheiden können. Herr Bundesrat Koller 
wäre bereit, der Kommission Montag mittag, nach der Bun
desratssitzung, für eine Sitzung zur Verfügung zu stehen. 
Ich bitte Sie, uns die Möglichkeit zu geben - nachdem Sie 
über das Konzept entschieden haben -. die Anträge in einer 
Kommissionssitzung nochmals anzuschauen und zu bereini
gen, um Ihnen am Montag, zu Beginn der Sitzung, die berei
nigten Anträge vorzulegen. 
Auf diese Weise können die Anträge in kurzer Zeit beschlos
sen werden. Der Ständerat hat diese Vortage auf den Mittwoch 
traktandiert, so dass wir sie ordnungsgemäss bereinigen kön
nen. Das gilt auch für den Zweitrat. 
Stimmen Sie jetzt einem dieser Konzepte zu - demjenigen, 
das Ihnen geeigneter erscheint-, damit die Kommissionsmit
glieder wissen, auf welcher Linie sie die Anträge zu bereinigen 
haben. 

M. Houmard, rapporteur: Nous avons a nous decider pour 
un systeme. seit la solution retenue par le Conseil federal et la 
commission, qui englobe taut le portefeuille de placement 
avec une limite a 25 pour cent, seit les autres solutions, celles 
de MM. Müller-Meilen et Fischer-Sursee. qui limltent le con
trole aux nouveaux placements, avec un certain pourcentage 
a determiner. 
Dans le premier cas, la base de calcul se fait sur la valeur effec
tive. Dans les variantes Müller-Meilen et Fischer-Sursee, qui ne 
s'occupent plus qua des nouveaux placements, le coüt d'ac
quisition est pris comme reference de calcul. On constate 
donc un certain consensus pour une solution Müller-Meilen. 
D'entente avec le Conseil federal, nous vous proposons de 
vous decider en faveur de l 'un des deux grands principes et, le 
cas echeant. de donner a la commission la possibilite de vous 
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presenter une redaction definitive lundi. Une nouvelle redac
tion vous facilitera votre choix. 

Bundesrat Koller: Was will der Bundesrat mit diesem Bundes
beschluss erreichen? Er möchte die Nachfrage nach Boden 
dämpfen. Er möchte für die anzulegenden Gelder einen Um
lenkungseffekt zugunsten von Hypothekardarlehen erreichen 
und den Trend zur Konzentration von immer mehr Grundei
gentum in den Händen der institutionellen Anleger brechen. 
Das sind die Ziele. die wir mit diesem Bundesbeschluss verfol
gen. 
Wir haben bei den Mitteln, die wir gewählt haben, bewusst an 
die Bestandesvorschriften angeknüpft, die heute in der Aus
führungsverordnung zum BVG bereits bestehen, und die An
lagequoten für Grundstücke von 50 auf 25 Prozent herabge
setzt und zugleich eine Bewertungsvorschrift eingeführt (Be
wertung zum tatsächlichen Wert). 
Nun befürchtet man offenbar. dass dieses Konzept des Bun
desrates eine Beeinträchtigung des Wohnungsmarktes bewir
ken könnte. Ich habe Ihnen in meinem Einleitungsreferat dar
gelegt. warum wir das nicht befürchten: Nach den Zahlen. die 
uns die Betroffenen selber zur Verfügung gestellt haben. ist ihr 
Anteil ja nur etwa 3 bis 6 Prozent der gesamten Wohnungspro
duktion. Da wir andererseits wissen - und das·wurde auch 
durch die Hearings bestätigt-, dass sehr viele Kassen auch 
diese neue Limite noch nicht erreicht haben. waren wir der 
Meinung, wir könnten Ihnen diesen Vorschlag mit gutem Ge
wissen machen, ohne dass Sie eine ernstzunehmende Beein
trächtigung des Wohnungsmarkts zu befürchten hätten. 
Nun haben Herr Müller-Meilen und andere eine ganz neue 
Konzeption vorgelegt. Sie sind der Ansicht, um die Nach
fragedämpfung beim Erwerb von Grundeigentum zu errei
chen. sei es besser, nur pro futuro die Beschränkung in be
zug auf die Neuanlagen in inländischen Grundstücken als 
Ausgangsbasis zu nehmen und diese auf 20 Prozent festzule
gen. 
Was hat dieser neue Ansatz für Nachteile? Es sind meiner Mei
nung nach vor allem zwei: Erstens bin ich nicht überzeugt, 
dass ein solcher Ansatz tatsächlich eine wesentliche Nach
fragedämpfung bewirkt. Sie wissen. dass jedes Jahr etwa 15 
bis 20 Milliarden neu zur Verfügung stehen. Die 20-Pro
zent-Grenze würde also bedeuten. dass den institutionellen 
Anlegern auch künftig jedes Jahr neu drei bis vier Milliarden 
Franken für Investitionen in Grundstücke zur Verfügung ste
hen würden. Da frage ich mich: Wollen wir das? Und wollen wir 
das vor allem auch für die sehr grossen Kassen, die die SO-Pro
zent-Limite heute schon erreicht haben, nun aber - weil sie 
sehr grosse Kassen sind - nach wie vor 20 Prozent weiter in 
Grundeigentum investieren könnten? Ich habe also vor allem 
Bedenken, ob wir das Ziel der Bremsung der Konzentration 
von Grundeigentum in den Händen der institutionellen An
leger erreichen könnten. 
Dann scheint mir dieser Ansatz aber noch einen zweiten Nach
teil zu haben. Es fehlt ihm meiner Meinung nach auch an der 
Zielgerichtetheit. Man sagt zwar, man wolle ihn einführen, weil 
es auf keinen Fall zu einer Beeinträchtigung des Wohnungs
marktes kommen dürfe; aber wir haben keinerlei Garantie, 
dass diese 20 Prozent des Zuwachses tatsächlich in die Woh
nungsproduktion gehen. Sie würden ja frei zur Verfügung ste
hen für irgendeinen Grundstückerwerb. Wenn Sie nun wegen 
der Befürchtungen hinsichtlich der Beeinträchtigung des 
Wohnungsmarkts die Limiten ausdehnen wollen, die wir Ihnen 
vonseiten des Bundesrats vorgegeben haben, dann müssten 
wir doch Gewähr dafür haben, dass diese zusätzlichen Investi
tionen in Grundeigentum auch tatsächlich für Wohnungspro
duktion eingesetzt würden. 
Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen -wenn Sie diese Beden
ken wegen der Beeinträchtigung des Wohnungsmarkts tat
sächlich haben - dann eher eine Anreicherung des bundesrät
lichen Konzepts durch den Antrag von Herrn Nationalrat 
Hänggi empfehlen würde. Dieser Antrag bietet Ihnen Gewähr. 
dass jene. die bei dieser oberen Limite heute anstehen. zwar 
weiterhin Investitionen in Grundeigentum tätigen könnten, 
aber eben nur zur Erstellung von Personalwohnungen, zum 
preisgünstigen Wohnungsbau, zur erstmaligen Ueberbauung 

oder Renovation von Grundstücken, die diese institutionellen 
Anleger bereits in ihrem Besitz haben. 
Ich würde also meinen. in dieser Konzeptfrage sollten Sie sich 
nach wie vor für das Konzept des Bundesrates, allenfalls eben 
angereichert durch den Antrag Hänggi, entscheiden; denn er 
allein bietet Ihnen Gewähr, dass wir die beiden Hauptziele 
auch tatsächlich erreichen: einerseits Vermeidung einer nach 
w,e vor zunehmenden Konzentration von Grundeigentum, an
dererseits aber keine Beeinträchtigung der Wohnungsproduk
tion. weil hier die Limite für alle bis zur Gesamtbegrenzung von 
80 Prozent wieder freigegeben würde. 
Erlauben Sie mir schliesslich - es geht ja heute abend nur 
noch um Grundsatzentscheidungen - noch einige Bemerkun
gen zu den Anträgen der Herren Oehler, Bodenmann und Aei
mann Maximilian. 
Der Bundesrat hat in seinem Konzept bewusst darauf verzich
tet. den Pensionskassen und Lebensversicherern bestimmte 
Anlagen zwingend vorzuschreiben. Einmal hätten wir - wie 
das schon ausgeführt worden ist - diesbezüglich rechtliche 
Bedenken. Ich glaube nicht, dass solche Investitions- und An
lagepflichten (eben ein gewisser Prozentsatz in Hypotheken 
beispielsweise) mit der Handels- und Gewerbefreiheit verein
bar wären. Ganz anders ist es eben mit den Vorschriften über 
die Sicherheit; das sind rein wirtschaftspolizeiliche Einschrän
kungen. die im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit 
vollständig Platz haben, weil sie den institutionellen Anlegern 
innerhalb der verschiedenen, aus Sicherheitsgründen zu diffe
renzierenden Anlagemöglichkeiten den Wahlentscheid und 
damit auch die Frage des Risikos überlassen. 
Wir hätten aber auch sachliche Bedenken. Ich frage mich, ob 
man eine solche Nachfrage nach Hypotheken tatsächlich er
zwingen kann. Was hätten wir dann für Sanktionen, wenn 
eben die entsprechende Quote nicht investiert oder die ent
sprechende Quote nicht in Form von Hypothekardar1ehen tat
sächlich ausgeliehen würde? Wir hoffen eben sehr, dass un
ser Modell das alles durch einen indirekten Umleitungseffekt 
bewirkt. nämlich dann. wenn wir die Anlage in Grundeigentum 
beschränken. 
Aus diesen Gründen möchte ich Sie bitten, von solchen In
vestitions- und Anlagepflichten abzusehen. Wenn Sie das tä
ten, bin ich fast sicher - wir würden das selbstverständlich 
auch noch einmal überprüfen -. dass Sie dann ganz eindeutig 
einen extrakonstitutionellen Bundesbeschluss er1assen müss
ten. der schlecht in unsere Wirtschaftsordnung passt. 
Im übrigen darf ich darauf hinweisen. dass schon das bundes
rätliche Konzept ja in einem Artikel gewisse auf drei Jahre be
schränkte Abweichungen zulässt, so dass ich meine. dass der 
Antrag Müller-Aargau durch diese im bundesrättichen Entwurf 
vorgesehene Abweichungsmöglichkeit (weil er ja nur kurzfri
stige Ueberschreitungen zulassen möchte) bereits abgedeckt 
ist. 
Zusammenfassend möchte ich Ihnen empfehlen. auf dem 
Konzept des Bundesrates weiterzuarbeiten. Wenn Sie wegen 
einer Beeinträchtigung des Wohnungsmarkts Bedenken ha
ben, dann sollten Sie dem Antrag von Herrn Hänggi zustim
men. 

Präsident: Damit sind alle Anträge zu den Artikeln 2 und 3 ge
stellt und begründet; die Aussprache hat stattgefunden. 
Herr Bonny, Ihre ernstzunehmende Ermahnung, eine seriöse 
Beratung auch des Beschlusses C bis ans Ende sicherzustel
len, ist durchgedrungen. Ich darf Ihnen mitteilen, dass Ihre 
Sorge auch die Sorge der Fraktionspräsidentenkonferenz war 
und ist und dass wir Ihnen deshalb (im Einvernehmen mit den 
Kommissionsberichterstattern und dem Bundesrat) empfeh
len, dem Vorschlag der Kommissionsberichterstatter zu fol
gen, nämlich wie folgt: 
Sie entscheiden jetzt über das Konzept: Kommission oder 
Müller-Meilen. Hierauf wird die Beratung unterbrochen und 
die Kommission ersucht, in einer Sitzung zu den übrigen An
trägen Stellung zu nehmen. Je nachdem, welches Konzept 
Sie heute wählen, wird sie Ihnen Antrag stellen. Eine Abstim
mung könnte, nach Mitteilung der Kommissionsberichterstat
ter, ohne weiteres bereits am Montag stattfinden. 
Nach der Bereinigung der beiden Varianten könnten Sie dann 
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auch die Gesamtabstimmung durchführen. Mit diesem Vorge
hen, Herr Bundesrat. wäre eine zeitgerechte Verabschiedung 
dieses Beschlusses zuhanden des Ständerates sichergestellt. 
Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden? - Das 1st der 
Fall. 

Abstimmung über den Grundsatz - Vote concernant le principe 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Müller-Meilen 

81 Stimmen 
71 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 24. 00 Uhr 
La seance est tevee a 24 h 00 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. Sofortmassnahmen 
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enrecht im Siedlungsbereich. 
fortmassnahmen 
lt foncier dans le secteur urbain. 

sures immediates 

Serte 1336 h1ervor - Vo1r page 1336 ci-devant 

Bundesbeschluss über Anlagevorschriften für Einrich
.,, tungen der beruflichen Vorsorge und für Verslcherungs
l~elnrlchtungen 
J~Ä,rtt& f&deral concernant des dlspositlons en matiere de 
r~prevoyance professionnelle et pour les institutions d'as-
1','1Urance rettung -su;tß 

i t,/e(Je Anträge der Kommission 
~M. 1 Abs. 2 Bst. c 
~ c. die für die berufliche Vorsorge tätigen Finanzierungsstiftun* gen, Freizügigkeitsstiftungen und Bankstiftungen: 
,}: 

Art 3 
'.; Abs. 1 Bst. a 

.. a. 30 Prozent .... 
.4· Abs.2 
·i (ersetzt die Anträge Loeb und Hänggi) 

·· Einleitungssatz 
•. Die Begrenzung für die Anlage in Grundstücken in der 

· Schweiz (Abs. 1 Bst a) darf bis zur Gesamtbegrenzung nach 
~' Artikel 4 Buchstabe b überschritten werden. sofern: 
'ßst.a 
;' Mehrheit 
· a es sich um ein Grundstück mit Wohnungen handelt, die 

überwiegend von Personen oder Angehörigen von Personen 
bewohnt werden. die bei der betreffenden Einrichtung der be
ruflichen Vorsorge versichert sind; 
Minderheit 
(David) 
Streichen 
Bst. b 

r 

b. es sich um ein Grundstück mit Wohnungen handelt, deren 
Mietzinse den Bestimmungen des Wohnungs- und Eigen
tumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 oder einer 
entsprechenden kantonalen Gesetzgebung unterstellt sind; 
Bst.c 
c. es sich um ein Grundstück einer Einrichtung gemass Artikel 
1 Absatz 2 Buchstaben a und b mit Gewerbe- oder Industrie
bauten handelt, die einem öffentlichen Gemeinwesen oder 
dem Unternehmen dienen, dessen Personal bei der betreffen
den Einrichtung der beruflichen Vorsorge versichert ist; 
Bst.d 
d. sich die Ueberschreitung nur daraus ergibt, dass ein Grund
stück, das sich beim Inkrafttreten des Beschlusses bereits im 
Eigentum des Anlegers befand. erstmals überbaut oder eine 
darauf errichtete Baute renoviert oder umgebaut wird. 
Abs.3 
Ablehnung der Anträge Müller-Aargau und Oehler 

Art. 3bis (neu) 
Ablehnung des Antrages Bodenmann 

Art. 5 
Ablehnung der Anträge Fischer-Sursee und Bodenmann 

Antrag Bodenmann siehe Seite 1434 

(Andere Anträge siehe Seite 1368 und 1434) 

Nouve//es propos,tions de Ja comm,ssion 
Art. 1 a/. 2 /et. c 
c. Les fondations de financement. les fondations de libre pas
sage et les fondat1ons bancaires agissant dans le domaine de 
la prevoyance pofessionnelle: 

Art. 3 
Al. 1 let. a 
a. 30 pour cent .. 
Al. 2 
(remplace les propositions Loeb et Hänggi) 
Phrase mtroduct,ve 
La lim1te pour les placements ,mmobiliers en Suisse (al. 1 let. 
a) peut etre depassee jusqu'a la lim,te globale a l'article 4. let
tre b, dans la mesure ou: 
Let. a 
Majorite 
a. II s·agit d'un 1mmeuble comprenant des logements oc
cupes principalement par des personne~ assurees aupres de 
l'institution de prevoyance professionnelle concernee ou par 
des proches de ces personnes; 
Minonte 
(David) 
Bitter 
Let. b 
b. II s'agit d'un immeuble comprenant des logements dont \es 
loyers sont regis par la loi tedera\e du 4 octobre 197 4 encoura
geant \a construction et l'accession a la propriete de loge
ments ou par une legislation cantonale correspondante; 
Let. c 
c. II s'agit d'un immeuble appartenant a une institution men
tionnee a l'article premier, 2e alinea, lettres a et b. et compre
nant des constructions a usage professionnel ou industriel qui 
servent a une collectivite publique ou a une entreprise dont le 
personnel est assure aupres de l'institution de prevoyance 
profess,onnelle concernee; 
Let. d 
d. Le depassement est du seulement au fait qu'un immeuble 
appartenent deja a l'investisseur au moment de l'entree en vi
gueur de l'arrete a ete bäti pour la premiere fois, ou qu·une 
construction s ·y trouvant a ete renovee ou transformee. 
Al.3 
Rejeter les propositions Müller-Argovie et Oehler 

Art. 3bis (nouveau) 
Rejeter la proposition Bodenmann 

Art. 5 
Rejeter les propositions Fischer-Sursee et Bodenmann 

Proposition Bodenmann voir page 1434 

(Autre propositions voir page 1369 et 1434) 

Bühler, Berichterstatter: Wir haben bekanntlich in der Nacht 
vom letzten Mittwoch auf den Donnerstag noch über das Kon
zept abgestimmt, ob zur Berechnung des prozentualen An
teils vom Gesamtvermögen der institutionellen Anleger oder 
nur von den Neuanlagen, wie das Antrag Müller-Meilen bein
haltet hatte, auszugehen sei. Der Rat hat sich für das Konzept 
des Bundesrates (Gesamtvermögen) entschieden. Ihre Kom
mission hat heute mittag nochmals getagt und die Anträge, 
die letzte Woche eingereicht wurden, bereinigt. Dabei haben 
wir mit grosser Mehrheit einem Kompromissantrag unseres 
Kollegen Peter Hess zugestimmt. welchen Sie als Kommissi
onsantrag bei Artikel 3 Absatz 2 auf der neuen Fahne finden. 
Die Anträge Jaeger und Reimann Maximilian sind bereits 
letzte Woche zurückgezogen worden. Der Antrag Fischer
Sursee ist durch die Abstimmung über das Konzept zum Teil 
hinfällig geworden. Der Rest des Antrages wird nicht aufrecht
erhalten. 
Die Anträge Hänggi und Loeb sind im Kommissionsantrag be
rücksichtigt und sind deshalb zurückgezogen worden. 
Es bleiben somit - neben dem neuen Kommissionsantrag -
nur noch die Anträge zu Artikel 3 Absatz 3 (Müller-Aargau und 
Oehler) und zu Absatz 3bis (Bodenmann) sowie zu Artikel 5 
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(Fischer-Sursee und Bodenmann): auf diese werden wir an 
entsprechender Stelle zurückkommen. 
Namens der Kommission bitte ich Sie, der bereinigten Fas
sung der Kommission zu folgen und alle anderslautenden An
träge abzulehnen. 
Zu Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c muss ich Ihnen 1m Namen 
der Kommission noch eine kurze Erklärung zuhanden der Un
terlagen abgeben: Die vorberatende Kommission des Natio
nalrates beantragt die Streichung des Wortes «Gemein
schaftsstiftung,,, weil diese Einrichtungen bereits unter Buch
stabe a oder b von Artikel 1 Absatz 2 eingeschlossen sind. Da
mit lässt sich für die Ausnahmen in Artikel 3 auf die eigentli
chen Vorsorgeeinrichtungen verweisen. 
Ich beantrage Ihnen, den Kommissionsanträgen zu folgen 
und alle übrigen abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: Lors de la discussion concernant 
l'arrete C. vous avez eu a choisir entre une proposition Müller
Meilen, qu1 visait uniquement les nouveaux placements, et 
celle du Conseil federal et de la commiss1on demandant a sou
mettre l'ensemble du portefeuille immeubles a une limitation. 
Par 81 voix contre 71, vous avez choisi la solution du Conseil 
federal et demande a la commission d'integrer les proposi
tions Hänggi et Loeb. 
La comm1ssion s'est reunie aujourd'hui. en finde matinee, et a 
fait l'evaluation sU1vante: l'arrete C ne vise pas une interdiction 
de revente en cascade, comme le fait l'arrete A. II cherche prin
cipalement a limiter une certaine collectivisation ou une trop 
!orte emprise anonyme sur les biens immobiliers et a limiter 
l'appetit de certaines institutions. 
Le rapport No 22, du Fonds national de la recherche sur le 
droit foncier fait mention des prix souvent tres eleves payes par 
les caisses de pension. Or, ces tendances doivent etre fre1-
nees dans l'interet de la banne repartition des biens immobi
liers. Toutefois. on doit admettre que les caisses de pension 
ont l'obligation de placer leurs capitaux dans des valeurs 
sures, c'est-a-dire saus forme d'actions, d'achats d'immeu
bles ou de prets hypothecaires. 
Le Conseil federal et la commission ne veulent en aucun cas 
bloquer l'acces immoblier aux caisses de pension. Ce serait 
d'ailleurs une grave erreur, etant donne que le marche du 
loyer est asseche. II partage en revanche l'avis que ces cais
ses pourraient etre plus genereuses dans l'octroi d'hypothe
ques, sans toutefois en faire, comme certains d'entre vous le 
voudraient, une obligation. et etre plus restnctives dans l'achat 
de terrains. 
La commission vous propose, selon le nouveau depliant. une 
quantite de mesures fac1litant l'afflication. 
Afin de traiter cet arrete C avec efficacite, la commission vous 
propose de le discuter de la maniere suivante: traiter l'article 
premier, alinea 2. qui definit les institutions de prevoyance: 
l'article 2, placements immobiliers admis; l'article 3, en pas
sant directement a l'alinea 2 qui traite des autonsations de 
depassement de la limite fixee aux premier alinea: puis. 
l'alinea 3 concernant les propositions Müller-Argovie, Oehler 
et Bodenmann, qui fait obligation de placer une partie du capi
tal en hypotheques; l'article 4 qui fixe les limites globales; l'arti
cle 5 qui determine les bases de calcul et ensuite, de revenir a 
l'article 3. alinea premier, qui fixe les limites de placement en 
pour-cent. 
A l'article premier. alinea 2, lettre c, dans lequel il s'agit de defi
nir les institutions de prevoyance professionnelle, la commis
sion propose de biffer «!es fondations collectives pour la 
prevoyance professionnelle», etant donne que ces institutions 
sont deja mentionnees sous les lettres a et b de l'article pre
mier. Ainsi, la lettre c se resume de cette fac;:on: «Les fonda
tions de financement, les fondations de libre passage et les 
fondations bancaires agissant dans le domaine de la 
prevoyance professionnelle». 

Titel und Ingress, M. 1 Abs. 1, 2 Bst. a, b 
Titre et preambute, art. 1 al. 1, 2 !et. a, b 
Angenommen - Adopte 

Art. 1 Abs. 2 Bst. c - M. 1 al. 2 let. c 

Angenommen gemäss neuem Antrag der Kommission 
Adopte selon ta nouvelle propositlon de la commission 

Art. 2 

Le president: Nous partons du principe que la proposition 
Fischer-Sursee concernant l'article 2 est devenue caduque a 
la suite de la dec1s1on de pnnc1pe de mercred1 dern1er. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs. 1 -Art. 3 a/. 1 
Verschoben - Renvoye 

Art. 3 Abs. 2 - Art. 3 al. 2 

Bühler, Berichterstatter: Wie ich bereits ausgeführt habe, hat 
die Mehrheit einen Kompromissantrag unterbreitet, der aus 
vier Buchstaben besteht: a. b, c und d. Sie finden diesen auf 
der neuen Fahne. 
Wir möchten Sie bitten, diesen Anträgen zuzustimmen. Es 
geht um die Ausnahmen. die eine kontraprod4ktive Wirkung 
des Bundesbeschlusses auf den Wohnungsbau verhindern 
sollen. Einzig beim Buchstaben a finden Sie die Minderheit 
David. Er wird seinen Standpunkt sogleich darlegen. 
Die Kommission hat mit grossen Mehrheiten beschlossen, 
und zwar in Einzelabstimmungen. Aus jeder Abstimmung re
sultierte das Verhältnis 14 bzw. 15 zu O Stimmen, mit Aus
nahme von Buchstabe a. wo es 4 Gegenstimmen gegeben 
hat. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen und die Fas
sung zu übernehmen. wie sie auf der neuen Fahne steht. 

M. Houmard, rapporteur: II s'agit de l'article 3. alinea 2, donc 
de la limite pouvant etre depassee pour les placements immo
biliers en Suisse. Des propositions nous sont parvenues de 
MM. Reimann Maximilian, Loeb et Hänggi. II s'agit donc de 
trouver une solution qui integre ces differentes variantes. Une 
proposition en ce sens vient de vous etre distribuee. 
La limite des placements immobiliers peut etre depassee 
jusqu'a une limite globale, prevue a l'article 4, lettre b dans 
quatre cas: d'une part, lorsqu'il s'agit d'un immeuble compre
nant des logements occupes principalement par des person
nes assurees aupres d'institutions, ou des proches. D'autre 
part. lorsqu'il s'agit d'un immeuble regi par la loi federale du 4 
octobre 1974, encourageant la construction et l'accession a la 
propriete. La lettre c. traite d'immeubles appartenant a uneins
titution mentionnee a l'article premier, comprenant des cons
tructions a usage professionnel ou industriel - selon la propo
sition Loeb - qui servent a une collectivite publique ou a une 
entreprise dont le personnel est assure aupres de l'institution 
de prevoyance profess1onnelle concernee. Enfin, la lettre d 
prevoit le depassement du au fait qu'un immeuble- par exem
ple un terrain - appartenant deja a un investisseur au moment 
de l'entree en vigueur de l'arrete, a ete bäti, renove ou trans
forme. Ces quatre propositions sont le reflet des differentes 
propositions presentees mercredi dernier. 
Je vous propose, au nom de la commission, de ratifier l'article 
3, alinea 2, dans la version qui vous est presentee dans le nou
veau depliant. 

Hänggi: Ich sehe meinen Antrag vollumfänglich in den Anträ
gen der Kommissionsmehrheit integriert und habe ihn des
halb zurückgezogen. Den Buchstaben c von Kollege Loeb 
erachte ich als sinnvolle und richtige Ergänzung. 
Beim Buchstaben a liegt ein Minderheitsantrag vor: Ich bitte 
Sie, diesen Antrag abzulehnen und der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. Das soziale Gefüge, insbesondere im Woh
nungsbau. ist in unserem lande sehr vielfältig: Es gibt Regio
nen, besonders auf dem Land, wo Unternehmen den sozialen 
Wohnungsbau über die Pensionskassen fördern und seit Jah
ren eine grosse Leistung erbracht haben. Wir sollten sie aus 
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r Pflicht und dieser Aufgabe. die sie selber Libernommen 
n, nicht entlassen. 

bitte Sie deshalb. der Mehrheit der Kommission zuzustim
'n,en. 

pavld, Sprecher der Minderheit: Beim ersten Lesen erscheint 
r Buchstabe a durchaus sympathisch. Man stellt sich vor 

:und anerkennt auch - wie es von Herrn Kollege Hängg1 so
et,en gesagt wurde -. dass der Arbeitgeber sozialen Woh-
. sbau betreibt. Diesen sozialen Wohnungsbau kann er 

. al)er durchaus unter dem Buchstaben b betreiben. Wir haben 
,(Jiese Ausnahme - den Buchstaben b - fLir den sozialen Woh
nungsbau. 

·worum geht es eigentlich? Unter dem Buchstaben a sind die 
t,etrieblich gebundenen Wohnungen gemeint. Und da stellt 
sich die Frage. ob es richtig ist, dass wir mit diesem Beschluss 
.cfie betriebliche Bindung von Wohnraum fördern. 
· AJ.Js drei Gründen bin ich sehr skeptisch. und zwar vor allem 
aus gesamtwirtschaftlich-volkswirtschaftlichen Ueberlegun
gen. Ich bin der Meinung, dass hier falsche Signale gegeben 
werden. 
1. Die Förderung der gebundenen Wohnungen - man könnte 
auch von vinkulierten Wohnungen reden. die mit dem Unter
nehmen verknüpft sind - hat dieselben fatalen negativen Aus
wirkungen auf den Arbeitnehmer wie die fehlende Freizügig-

. keit. Wir treten heute dafür ein. dass dem Arbeitnehmer bei 
Wechsel des Arbeitsplatzes die Pensionskassenbeiträge mit
gegeben werden. Mit dem Buchstaben a bewirken wir, dass 
dem Arbeitnehmer die Wohnung gekündigt wird. weil er nicht 
mehr Kassamitglied ist. Ich finde die Verknl.ipfung der Woh
nung mit der Kassenmitgliedschaft arbeitsmarktpolitisch fatal 
und verfehlt: sie erschwert den Arbeitsplatzwechsel. 
2. Der Antrag steht im Widerspruch zum raumplanerischen 
Ziel, in den Wohnzonen eine Durchmischung aller Bevölke
rungsschichten herbeizuführen, d. h. sozial durchmischte 
Siedlungen zu realisieren. Betriebssiedlungen - wie sie hier 
nach meiner Meinung massiv gefördert würden - entwickeln 
sich schnell zu Ghettos mit entsprechend negativen Folgen. 
Wir sind doch eine offene Gesellschaft und sollten nicht in frü
here Verhältnisse zurückfallen. als jedes Unternehmen um die 
Fabrik herum seine Wohnsiedlungen baute. 
3. Dieser Buchstabe a steht in meinen Augen im Widerspruch 
zu dem, was wir im Mietrecht beschlossen haben. Den Pensi
onskassen wird nämlich Anreiz gegeben. bestehende Wohn
blocks zu kaufen. den dort wohnenden Mietern zu kündigen 
und Betriebsangehörige einzumieten. Unter dieser Vorausset
zung können Sie natürlich noch am Bodenmark1 Eigentum er
werben. aber nur dann, wenn Sie die Häuser leeren und ei
gene Betriebsangehörige einmieten. 
Alle drei Punkte sind negative Signale. nicht geeignet, diesen 
Beschluss zu verbessern. Hingegen bin ich überzeugt. dass 
der soziale Wohnungsbau, wie er von den Pensionskassen 
gut betrieben wird. gestützt auf die Ausnahme des Buchsta
bens b. gut weiterbetrieben werden kann. Der Buchstabe a ist 
nicht nötig. Ich bitte Sie, ihn zu streichen. In der Kommission 
ist dieser Antrag allerdings mit 10 zu 4 Stimmen unterlegen. 

Loeb: Zuerst möchte ich der Kommission dafür danken. dass 
sie versucht hat. einen gangbaren Weg zu finden. Ich bin 
ebenfalls bereit, meinen Antrag zugunsten des Kommissions
antrages zurückzuziehen. 
Was nun Buchstabe a betrifft, so müssen wir gerade beim heu
tigen Wohnungsmangel alle Möglichkeiten offenhalten, mit 
denen wir Wohnungen zur Verfügung stellen können. Von gol
denen Fesseln zu sprechen. führt zu keiner zusätzlichen Woh
nung. Hingegen ist es denkbar, dass in einer ganzen Anzahl 
von Fällen Wohnungen durch Pensionskassen zur Verfügung 
gestellt werden könnten. Wir lassen auf alle Fälle mit der Zu
stimmung zur Mehrheit diese Möglichkeit offen. Und Möglich
keiten zu reduzieren. kann nicht unser Ziel sein. 
Uebrigens ist die goldene Fessel, wie sie Kollege David schil
dert. nicht gegeben, da die Formulierung «überwiegend von 
Personen oder Angehörigen von Personen bewohnt werden, 
die bei der betroffenen Einrichtung der beruflichen Vorsorge 
versichert sind» dies eben gerade verhindert und zu einer Ent-

tesselung der mutmasslich «gefesselten Fesseln» führen wird. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Bundesrat Koller: Ich habe Ihnen schon letzte Woche signali
siert. dass es bei Bedenken wegen allfälliger kontraprodukti
ver Auswirkungen dieses Bundesbeschlusses auf den Woh
nungsbau richtig wäre. 1m Konzept des Bundesrates gezielte
ich betone: gezielte - Ausnahmen im Bereich des Wohnungs
baus vorzusehen, wie es damals mit dem Antrag Hänggi ange
strebt wurde. 
Ihre Kommission hat nun den Antrag Hänggi und den Antrag 
Loeb aufgenommen und sie in einem bereinigten Antrag zu
sammengefasst. Ich kann diesem aus folgenden Ueberlegun
gen zustimmen: 
Es 1st richtig, auch Litera a zuzustimmen. Im Gegensatz zu 
dem, was Herr Nationalrat David gesagt hat. besteht nämlich 
doch die Gefahr. dass Sie diesen gezielten Einsatz im Bereich 
des Wohnungsbaus auf den sozialen Wohnungsbau be
schränken. womit die erhoffte Wirkung vielleicht doch allzu 
stark reduziert werden könnte. Aus diesem Grund ist es richtig, 
eine generelle Ausnahme vorzusehen. unabhängig von den 
Bedingungen des preisgünstigen Wohnungsbaus, wie es in 

Litera b vorgesehen 1st und wie es bereits der bundesrätliche 
Vorschlag enthalten hat. 
Zu Litera b: Wir hatten Litera b bereits in unserem eigenen An
trag vorgesehen . 
Zu Litera c: Hier ist der Antrag Loeb integriert. aber es ist zu fra
gen, ob diese legitime Bestimmung mit den bestehenden Si
cherheitsvorschriften vereinbar ist. Das haben wir im einzel
nen untersucht. die Sach- und Rechtslage ist folgende: 
Schon jetzt können Pensionskassen gemäss der Ausfüh
rungsverordnung II - ich verweise auf Artikel 57 - Darlehen an 
den Arbeitgeber erstatten, und zwar bis maximal 75 Prozent 
der totalen Anlagen. Ich verweise auf Artikel 54. 
Bei Gewährung von solchen Hypothekardarlehen bleibt die 
Wertsteigerung aber beim Eigentümer; das ist der Arbeitge
ber. Um so legitimer ist es, einer Pensionskasse diese Mög
lichkeit dann zu geben. wenn sie selber Eigentümerin bleibt 
und selber in entsprechenden Liegenschaften investiert. 
Insofern bestehen also auch keine Bedenken hinsichtlich der 
Sicherheit der Anlagen. Bei allfälligen Missbräuchen, wenn es 
zu irgendwelchen «Klumpenrisiken» käme, was eher unwahr
scheinlich ist. könnten immer noch die Kontrollstelle und die 
Aufsichtsbehörde zum Rechten sehen. 
Schliesslich kann ich auch Litera d unterstützen. Wenn eine 
Pensionskasse nämlich bereits ein Grundstück erworben hat 
und dieses Grundstück lediglich überbaut werden soll. wird 
selbstverständlich keine zusätzliche Nachfrage nach Boden 
geschaffen, so dass von der Zielsetzung des Beschlusses her 
Litera d unbedenklich ist. 

Bst. a-Let. a 

Le president: Seul l'article 3, alinea 2. lettre a est conteste par 
la minorite David. Le vote va donc porter sur la lettre a. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bst. b-d-Let. b-d 

83Stimmen 
41 Stimmen 

Angenommen gemäss neuem Antrag der Kommission 
Adopte selon la nouvelle proposition de /a commission 

Abs. 3, Art. 3bis - Al. 3. art. 3bis 

Le president: Je vous rappelle que les deux propositions qui 
nous ont ete faites par MM. Müller-Argovie et Oehler ont ete 
developpees mercredi soir. Je leur donne cependant cinq mi
nutes pour qu'ils nous resument les elements principaux de 
leur proposition. 

Müller-Aargau: Nach meinem Votum vor Mitternacht am letz
ten Mittwoch hat Herr Allenspach eine Breitseite gegen mei-
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nen Antrag abgefeuert. Vor allem ist ihm mein Ausdruck «Pen
sionskasse als Generalunternehmer» in die Nase gestochen. 
dabei hätte ich ohne weiteres den Ausdruck «Initiant einer Ei
gentumswohnbaugenossenschaft» verwenden können. 
Beide Ausdrücke sollen nämlich nur umschreiben. dass die 
Pensionskassen ihre Anlagemöglichkeiten selber initiieren 
oder organisieren können. In dem Sinne 1st mein Antrag zuerst 
einmal eine einfache Ausnahmebestimmung, die die 25 oder 
30 Prozent durchbricht und den Pensionskassen eine zusätz
liche Möglichkeit zur mündelsicheren Anlage anbietet. 
c·est a prendre ou a laisser. Herr Allenspach. da braucht es 
keine Verfassungsänderung. Dann liegt Ja überhaupt kein 
Zwang. Mir ist unerklärlich. weshalb sich hier ordnungspoliti
sche Probleme ergeben sollen. in allen andern Bereichen die
ses Sofortprogrammes aber nicht. Ein gezielter Einstieg der 
Pensionskassen ins Hypothekargeschäft ist ja heute schon 
möglich. Dass die Pensionskassen während der Bauzeit. d. h. 
kurzfristig, die 25 oder 30 Prozent überschreiten können. um 
später die gleichen Gelder in Form von Hypotheken anlegen 
zu können, wäre heute schon möglich. nur löst die Mass
nahme in diesem Zusammenhang etwas Weiteres aus. näm
lich die Eigentumsförderung. Sie kanalisiert ganz einfach die 
Anlage der Gelder in eine bestimmte Richtung. Aber das 1st 
kein Zwang, es ist eine Möglichkeit und mehr nicht. 
An und für sich wäre es mir ja recht. wenn das im ordentlichen 
Recht getan worden wäre. Das habe ich bei meiner Begrün
dung schon gesagt und wiederhole es-hier. Aber es wird ein
fach zuviel präjudiziert. Es wäre eine ausserordentliche Gele
genheit. einen solchen Probelauf im Rahmen dieser Sofort
massnahmen durchzuführen. 

t Nachher ist es unter Umständen zu spät. und wir haben eine 
Gelegenheitversaumt. Im Falle. dass Sie meinem Antrag nicht 
zustimmen, werde ich den Bundesbeschluss C ablehnen. 

Allenspach: Ich unterstreiche nochmals. dass es Hauptauf
gabe der Pensionskassen ist, die Renten der Rentner zu si
chern; sie haben nicht Generalunternehmer zu spielen. Mein 
Vorredner hat das an sich bestätigt: Er hat gesagt. die Kassen 
könnten Initiatoren sein. Wenn wir den Pensionskassen das 
Sichern der Renten als Hauptaufgabe zuweisen. können wir 
kleinere Nebenaufgaben akzeptieren. Dann könnte die eine 
Ausnahmebestimmung angerufen werden. wonach die Pensi
onskassen während drei Jahren aus bestimmten Gründen 
von dieser Antragsgrenze abweichen könnten. In dieser Zeit 
wäre das Anliegen von Herrn Müller-Aargau durchaus erfüll
bar. Erst wenn die Nebenaufgabe während längerer Zeit domi
niert und zur Hauptaufgabe würde. wäre es nicht mehr ge
deckt. Dann darf es nicht mehr gedeckt sein. weil die Haupt
aufgabe der Pensionskassen etwas anderes 1st als Wohn
raum. Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser für die 
Belegschaft zu schaffen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag Müller abzulehnen. 

Oehler: Ich habe Ihnen beantragt, dass die institutionellen An
leger verpflichtet werden. 30 Prozent der Neuanlagen in Form 
von Hypotheken an Eigentum erwerbende natürliche Perso
nen zu gewähren. Mein Antrag wurde bekämpft. u. a. mit dem 
Hinweis, er lasse sich mit der Handels- und Gewerbefreiheit 
nicht in Uebereinstimmung bringen. Ich empfinde das als eine 
Art Feigenblattpolitik oder Kulissenschieberei. Was machen 
wir hier anderes, als die Handels- und Gewerbefreiheit einzu
schränken, damit wir die Eigentumspolitik auf Beamtenseite 
fördern können? 
Herr Allenspach hat uns vorgeworfen, wir würden nachgerade 
die Pensionskassen aushungern und es sei fast verantwor
tungslos. dass wir derartige Anträge stellen. Herr Bodenmann 
warf dann in die Diskussion. wir möchten mit diesen Hypothe
ken nur die reichen Villenbesitzer fördern. Wir möchten - es 
wurde gesagt - aber weder dem Villenbesitzer noch dem Ein
familienhaus- oder dem Eigentumswohnungserwerber eine 
Hypothek über einen institutionellen Anlager bieten, sondern 
einem jeden, der auf diesem Gebiete nachfragen kann. Wenn 
es uns ernst ist mit der Eigentumspolitik, müssen wir auch et
was gegen die Anonymisierung unternehmen. Mein Antrag ist 
ein Weg. Ihn abzutun mit dem Hinweis, er verstosse gegen die 

Handels- und Gewerbefreiheit. heisst nicht nur ein Feigenblatt 
verschieben, sondern dazu noch die Kulisse auf die andere 
Seite stellen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, sich die Sache noch einmal zu 
überlegen. Die Kommission ist offenbar diesbezüglich von 
niemandem angeregt worden. weil sie ja im stillen Kämmerlein 
beraten hat. 

Bodenmann: Ich möchte Sie doch darauf hinweisen, dass 
nach der Ablehnung des Antrages David - faktisch gesehen -
im Rahmen dieses Bundesbeschlusses für die Pensionskas
sen alles möglich bleibt. Sie können sich in etwa gleich bewe
gen wie bis heute. 
Die Frage stellt sich: Was wollen wir da noch? 
Mein Antrag beantwortet diese Frage. Er fordert. dass die Pen
sionskassen effektiv in den sozialen Wohnungsbau investie
ren. und zwar mit 15 Prozent ihrer Neuanlagen. Alle Seiten ha
ben in dieser Debatte immer wieder betont. sie wollten. dass 
die Pensionskassen in den sozialen Wohnungsbau investier
ten. Einzig mein Antrag öffnet nicht nur die Tür, sondern zwingt 
die Pensionskassen zu Investitionen in den sozialen Woh
nungsbau. Das ist eine sinnvolle Massnahme. 
Man wird mir entgegenhalten, man müsse die Vorlage vor das 
Volk bringen. Der Ständerat wird dies vermutlich so oder so 
beschliessen. Wenn wir mit einer Vorlage vor das Volk müs
sen. ist es sinnvoll, dass diese Vorlage Fleisch am Knochen 
hat, das heisst, dass sie das Problem dort löst. wo es besteht. 
nämlich beim kostengünstigen Wohnungsbau. 

Bühler, Berichterstatter: Wir dürfen nicht vergessen, was der 
Zweck dieses Bundesbeschlusses ist: die Senkung der Nach
frage. Nur wenn er die Nachfrage senken kann, hat er seine 
Wirkung. Wenn wir ihn durch zu viele Ausnahmen durchlö
chern, fehlt ihm diese Wirkung; wir hätten gar nicht auf ihn ein
treten müssen. Dieser Bundesbeschluss C ist zweifellos sehr 
wirksam, wenn wir ihn so, wie ihn der Bundesrat vorgeschla
gen hat, und höchstens mit den Ausnahmen. die die Kommis
sion beantragt, verabschieden, sonst aber fehlt ihm die Wir
kung, die er eigentlich haben sollte. 
Zu den einzelnen Anträgen: Die Kommission betrachtet den 
Antrag Müller-Aargau als ordnungspolitisch problematisch, 
weil es nicht Aufgabe der Pensionskassen ist und auch nicht 
sein kann. Wohnungen zu bauen und Wohnungen zu verkau
fen. Sie hat diesen Antrag deshalb abgelehnt. und zwar mit 12 
gegen 2 Stimmen. 
Dem Antrag Oehler fehlt ebenfalls die Verfassungsgrundlage. 
Herr Bundesrat Koller hat das bereits in der Mittwochnacht 
ausgeführt. Wir wollen keine Verpflichtungen schaffen. Es ist 
bekanntlich keine Garantie gegeben. dass die 30 Prozent, die 
Kollege Oehler vorschlägt, auch tatschächlich in Hypotheken 
angelegt werden können. Die Kommission hat auch diesen 
Antrag deshalb abgelehnt. und zwar mit 12 gegen O Stimmen. 
Schliesslich zum Antrag Bodenmann. Der Antrag Bodenmann 
beinhaltet nicht nur eine Möglichkeit. sondern eine Verpflich
tung. Es gilt dieselbe Beg rü ndu ng wie beim Antrag Oeh ler. Die 
Kommission hat den Antrag Bodenmann ebenfalls mit 12 ge
gen 1 Stimme abgelehnt. 
Ich beantrage Ihnen, alle drei Anträge abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: II s'agit d'un nouvel alinea propose 
par MM. Müller-Argovie, Oehleret Bodenmann. M. Müllervou
drait autoriser le depassement de la limite des investissements 
immobitiers Jusqu'a la limite globale, lorsque cet investisse
ment sert ä des membres de l'institution de prevoyance con
cernee, c'est-a-dire de logements ou proprietes pour leur 
usage personnel. La commission vous propose, par 12 voix 
contre 2 de rejeter cette proposition. 
M. Oehler quant a lui vous propose d'exiger qu'au moins un 
certa1n pourcentage - dans sa proposition il parle de 30 pour 
cent - soit investi saus forme d'hypotheques sur la propriete 
des personnes physiques. Cette proposition comporte des ris
ques et la question est de savoir qui va couvrir ces risques. En 
effet. si les taux hypothecaires allaient chuter. les institutions 
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pourraient nous reprocher de les avoir obligees a prendre de 
telles mesures. Eli es n' auraient pas tort. Aussi, la comm1ss1on, 
par 12 voix contre O et quelques abstentions, vous conse1lle de 
rejeter la proposition Oehler. 
J'en arrive a la proposition Bodenmann, article 3bis qui con
cerne egalement les nouveaux placements. Ce derrner pro
pose d'investir au minimum 15 pour cent des nouveaux place
rnents dans les constructions de logements dont les loyers 
repondront de maniere permanente aux criteres de la 101 
federale encourageant la construction et l'accession a la pro
priete de logements ou a une legislation cantonale afferente. 

. La proposition de M. Bodenmanna ete refusee par la comm1s
sion par 12 voix contre 1 et quelques abstentions. 
Je vous pne donc de refuser les trois propositions qui nous 
sont soumises. 

Bundesrat Koller: Zunächst möchte ich doch die Behauptung 
von Herrn Nationalrat Bodenmann widerlegen, dass nach der 
Annahme des Antrages von vorhin und der Ablehnung des An
trages von Herrn David alles beim alten bleibe. Das stimmt in 
keiner Weise; der Mengenhinweis ist unzutreffend, denn bis
her konnten die Pensionskassen bei einer Bewertung zu An
schaffungspreisen bis zu 50 Prozent in Grundstücken irgend
welcher Art investieren. Das ist nach dem neuen Recht - wenn 

{ dieser Bundesbeschluss in Rechtskraft erwachsen 1st - ein
t deutig nicht mehr möglich. sondern es 1st eine Begrenzung 

auf 25 Prozent vorgesehen. 
Wir nehmen einzig eine gezielte inhaltliche Oeffnung beim 
Wohnungsbau vor, um eben allfällige kontraproduktive Aus
wirkungen im Bereich des Wohnungsbaus zu verhindern. 
Das sind aber wirklich zwei ganz verschiedene vyelten. Es geht 
daher in keiner Weise an, so zu tun, als ob das wirklich nun das 
gleiche wäre wie bis anhin. 
Nun zum Inhalt der Anträge: Ich muss einmal mehr wiederho
len, dass in unserem freiheitlichen Wirtschaftssystem Investiti
ons- und Anlagepflichten. wie sie sich in den Anträgen von 
Herrn Bodenmann und von Herrn Oehler finden, keinen Platz 
haben. Sie verstossen - das ist die rein Juristische Seite - ge
gen die Handels- und Gewerbefreiheit. Daher müssten Sie 
sich - wie ich Ihnen bereits letzte Woche gesagt habe -, wenn 
Sie diese Anträge annehmen wollten, auf extrakonstitutionel
les Verfassungsrecht berufen. Aber dem Bundesrat scheinen 
solche Investitions- und Anlagepflichten in unserem freiheit
lichen Wirtschaftssystem auch sachlich verfehlt. Wir können Ja 
auch nicht künstlich irgendeine Nachfrage schaffen Und 
wenn diese Verpflichtungen nicht eingehalten würden. hätten 
wir auch keine adäquaten Sanktionen. 
Es ist unserem Wirtschaftssystem angemessen, wenn wir die 
legitimen Ziele der beiden Anträge von Herrn Bodenmann und 
von Herrn Oehler indirekt durch Begrenzung der Anlagemög
lichkeiten und einen damit verbundenen Umleitungseffekt auf 
Gewährung von mehr Hypothekardarlehen erreichen. 
Schliesslich noch zum Antrag von Herrn Müller-Aargau: Hier 
stellt sich, Herr Müller, tatsächlich ein ordnungspolitisches 
Problem. Wollen wir tatsächlich, dass die Pensionskassen neu 
auf dem Bodenmarkt auch noch als Promotoren für Eigen
tumswohnungen auftreten? Das scheint aus der Sicht des 
Bundesrates auf jeden Fall nicht so klar zu sein, dass wir es 
hier im Rahmen des Sofortprogramms realisieren sollten. Ich 
habe diesbezüglich grundsätzliche Bedenken, die ich Ihnen 
schon genannt habe. Wir wollten ja die Konzentration und das 
Gewicht der institutionellen Anleger auf dem Bodenmarkt min
dern und nicht noch vermehren. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, auch diesen Antrag Müller-Aar
gau abzulehnen. 

Le president: Les trois propositions sont combattues par la 
majorite de la commission et par le Conseil federal. Nous vote
rons separement sur chacune des propositions. 

Abs. 3-AJ. 3 
Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Müller-Aargau 
Dagegen 

22Stimmen 
91 Stimmen 

Für den Antrag Oehler 
Dagegen 

Art. 3bis (neu) -Art. 3bis (nouveau) 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Bodenmann 
Dagegen 

Art. 4 
Angenommen - Adopte 

Art. 5 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

49Stimmen 
93Stimmen 

Fischer-Sursee: Ich habe meinen Antrag schon letzte Woche 
begründet. Da ich aber davon ausgehe, dass das. was zur 
nächtlichen Stunde vorgetragen wurde, nicht mehr allen prä
sent ist. möchte ich es kurz wiederholen. 
Es geht hier um die Frage, nach welcher Methode die Bewer
tung der Grundstücke erfolgen soll, um festzustellen, ob die 
massgebende Grenze von Jetzt neu 30 Prozent erreicht ist 
oder nicht. Der Bundesrat und die Kommission schlagen Ih
nen vor, dass die Grundstücke zum tatsächlichen Wert im Zeit
punkt der Bewertung festzulegen seien, d. h. also zum heuti
gen Wert. 
Ich beantrage Ihnen. die Anschaffungskosten zugrunde zu le
gen. Der wesentliche Unterschied besteht darin. dass bei den 
Anschaffungskosten der jeweilige Anschaffungswert entschei
dend ist, also bei Altliegenschaften der seinerzeitige Anschaf
fungspreis. 
Wenn wir der Version von Bundesrat und Kommission folgen, 
müssen zunächst einmal sämtliche Grundstücke rechnerisch 
neu bewertet werden. da die Pensionskassen und die Versi
cherungen ihre Grundstücke zum Buchwert, d. h. zu den sei
nerzeitigen Anschaffungskosten plus allfällige Renovationen, 
verbucht haben. Aus dieser notwendigen Neubewertung wer
den nun sehr viele Pensionskassen einen erheblichen 
Buchgewinn ziehen. Das führt dazu, dass sie die 30-Pro
zent-Grenze überschreiten. ohne dass sie vielleicht in den letz
ten Jahren erheblich zugekauft hätten. Die Folge ist. dass ein 
Grossteil der Kassen in den nächsten Jahren keine Investitio
nen mehr in Grundstücke und Gebäude tätigen kann. nur weil 
sie wegen dieses rechnerischen Vorganges die Grenze über
schreiten. 
Die erfolgte Preissteigerung ist ja vor allem teuerungsbedingt, 
inflationsbedingt. Die Kassen haben von früheren Anlagen da
durch profitiert. dass der Wert ihrer Liegenschaften gestiegen 
ist. 
Wenn wir nun das neue Rechnungs- und Bewertungsmodell 
des Bundesrates übernehmen, treffen wir vor allem die kleine
ren Kassen und jene, die in den letzten Jahren mit Investitio
nen in Grundstücke zurückhaltend waren. 
Die grossen Kassen und jene, die in der jüngsten Vergangen
heit sehr viel Geld in den Boden investiert haben, trifft es hinge
gen viel weniger, weil sie ihre Neubauten ja schon zum aktuel
len Wert mit den Anschaffungskosten in den Büchern haben. 
Gerade diese grossen Kassen, die viel investiert haben, trifft es 
somit weniger als jene, die hier zurückhaltend waren. Deshalb 
beantrage ich Ihnen, auf meine Formel einzusteigen. 
Ich weiss, dass der Bundesrat- wie es in der Kommission vor
getragen worden ist - das Problem etwas entschärfen will. Er 
modifiziert in der Verordnung die Berechnungsformel noch 
näher, indem aus dem doppelten Ertragswert plus einmal der 
Substanzwert das Mittel genommen wird, abzüglich zehn Pro
zent. Dazu darf dann zusätzlich ein besonders günstiger Kapi
talisierungssatz zugrunde gelegt werden. Es ist zutreffend, 
dass diese Bewertungsmöglichkeit das Problem etwas ent
schärft, aber nicht löst. 
Ich bitte Sie daher, meinem Antrag zu folgen. 
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Bodenmann: Artikel 5 hat effek1iv an Bedeutung verloren, da 
wir beim Artikel 3 nicht lediglich eine gezielte Oeffnung vorge
nommen haben, sondern weil wir uns - Herr Bundesrat Koller' 
- auch die Frage stellen könnten: Welches sind denn die Ob
Jekte, die künftig durch keine Pensionskasse mehr finanziert 
werden können? Wenn wir diese Frage stellen. werden wir 
merken. dass mit den Ausnahmen. die wir beschlossen ha
ben. faktisch jedes Objek1 künftig wieder durch irgendeine 
Pensionskasse finanziert werden kann. Insofern bin ich der 
Meinung, dass wir hier effektiv keinen wichtigen Beschluss 
mehr vor uns haben! 
Bei Artikel 5 geht es um die Frage der Bewertung. Drei Vorstel
lungen sind im Raum. Der Bundesrat möchte den Ertragswert 
und den Realwert nehmen und das Resultat durch zwei teilen. 
Herr Fischer möchte nur den Anlagewert nehmen, während 
für mich nur der Ertragswert zählen sollte. Warum das? Der Er
tragswert ist eine realistische Basis. ganz im Gegensatz zum 
ursprünglichen Anlagewert, den Herr Fischer haben möchte. 
Dieser hat nämlich nichts mehr zu tun mit den heutigen Erträ
gen, die eine Pensionskasse effektiv aus diesen Anlagen er
wirtschaftet. 
Mein Antrag ist-wie der von Herrn Fischer - einfacher und un
bürokratischer in der Bewertung als die Vanante des Bundes
rates. Es ist nicht so schwierig, aufgrund der effek1iven Erträge 
dann auch den Wert zu bestimmen. Es gibt auch ein drittes Ar
gument: Er ist «psychologisch» nicht preistreibend. ~enn Sie 
nämlich die Pensionskassen zwingen, effektiv den Realwert 
auszuweisen, dann wird dies früher oder später zum Druck 
führen, auch höhere Mieten zu verlangen, da ja der Verkehrs, 
wert so viel über dem Ertragswert liegt. Es ist nicht gesetzlich 
vorgeschrieben, dies zu tun. aber es ist sicher so, dass damit 
der psychologische Druck auf die Pensionskassen wächst, 
die Mieten zu erhöhen, was eigentlich nicht der Zweck dieses 
Bundesbeschlusses sein sollte. 

David: Ich möchte Sie bitten. in der Bewertungsfrage bei Arti
kel 5 der Kommission zu folgen. Ich bin nicht der Meinung, 
dass es hier um eine politische Frage geht. Es geht hier 
darum, eine korrek1e Bewertungsgrundlage zu finden, also ei
gentlich um Technik. Die politische Frage müssen wir dort ent
scheiden, wo der Prozentsatz entschieden wird: ob wir 20 Pro
zent, 25 Prozent oder 30 Prozent wollen. Bei der Bewertungs
grundlage geht es einfach darum, dass wir eine administrativ 
einfache und vor allem auch korrekte Bewertungsgrundlage 
finden. 
Die Auffassung von Kollege Fischer-Sursee. mit dieser Bewer
tung würden Gewinne realisiert, kann ich in keiner Weise tei
len. Hier geht es nicht um eine Realisation, sondern es geht 
darum, die Anlagegrenze zu errechnen. Es ist eine Rechen
vorgang, der sich hier abspielt. Es geht auch nicht um neue 
Bilanzierungsvorschriften. Bei einer Rechenvorschrift muss 
man den Gesamtbetrag gleich wie den Teilbetrag bewerten, 
sonst wird die Rechnung falsch. Das Gesamtvermögen der 
Pensionskassen müssen wir also gleich wie das Teilvermögen 
Liegenschaft bewerten. 
Wenn wir das Gesamtvermögen zu den Anlagekosten bewer
ten wollen, bekommen wir Schwierigkeiten. Wir bekommen 
auch Schwierigkeiten, wenn wir das Gesamtvermögen zum 
Ertragswert berechnen wollen. Hingegen ist die Berechnungs
grundlage des Bundesrats eingespielt. 
Bei der Steuerbewertung haben wir genau die gleiche, und sie 
bietet keine Schwierigkeiten. Es trifft auch nicht zu, dass hier 
grosse und kleine Kassen verschieden behandelt würden. Die 
Variante von Herrn Fischer hingegen würde jene Kassen, die 
seit langem im Liegenschaftenmarkt sind, bevorzugen und die 
erst seit kurzem dazugestossenen benachteiligen! 
Insgesamt ist die Lösung der Kommission die administrativ 
einfachste, sie kann sich auf bestehende Bewertungsgrund
sätze stützen, und sie scheint mir auch die bei weitem korrek
teste. 

Müller-Meilen: Ich bitte Sie, den Antrag Fischer-Sursee anzu
nehmen. Hier geht es um einen wesentlichen Punkt im Bun
desbeschluss C, nämlich um die Frage der Bewertung. Herr 
David hat vorhin gesagt, die Berechnungsgrundlage, die der 

Bundesrat vorschlägt, habe sich eingespielt. Danach hätten 
wir in diesem Bundesbeschluss den Begriff des «tatsächlichen 
Werts». Ob nun dieser Begriff des «tatsächlichen Werts» aut 
die Dauer gemäss diesen Materialien gehandhabt wird. ist 
doch höchst unsicher. wenn wir die Anwendung des Rechts 
über längere Zeit betrachten. Das würde doch bedeuten, dass 
der ganze Liegenschaftenbestand neu bewertet werden 
müsste. dass ein Grosste,I dieses Liegenschaftenbestandes 
im Wert erhöht werden müsste. Das würde zur Konsequenz 
haben, dass eine ganze Reihe von Pensionskassen nicht 
mehr preisgünstige Wohnungen bauen könnte. Wir sind auch 
gar nicht sicher. ob eine Höherbewertung dieser Liegenschaf
ten auf die Dauer nicht doch auf die Mietzinse durchschlagen 
würde, und ob die kantonalen Steuerbehörden sich von dieser 
Höherbewertung der Liegenschaften nicht mit der Zeit beein
drucken liessen und die Steuern erhöhen würden. 
Ich glaube. wir sollten im Sinne einer realistischen Beurteilung 
dieses Beschlusses C dem Antrag von Herrn Fischer-Sursee 
zustimmen. 

Frey Walter: Ich möchte das gleiche Fell nicht nochmals wa
schen. Sie aber bitten, dem Antrag Fischer-Sursee zuzustim
men. und zwar aus Gründen der Vereinfachung, auch für die 
Kassen. Bei den Kassen werden die Liegenschaften mit dem 
Anschaffungswert geführt, und auf dem werden auch die ge
setzlich möglichen Abschreibungen getätigt. Wenn wir hier 
«ein Büro auftun» müssen und praktisch - das wäre in der Pra
xis so - jedes Jahr eine differenzierende Liegenschaftenbe
wertung bekommen, dann nützt das der Transparenz inner
halb der Kassen auch nicht. Also im Sinne der Vereinfachung, 
nicht im Sinne eines politischen Entscheids, möchte ich Sie 
bitten, den Antrag Fischer-Sursee zu unterstützen. 

Bühler, Berichterstatter: Herr Fischer-Sursee hat ausgeführt, 
dass ein grosser Teil der Kassen keine Investitionen in Liegen
schaften mehr tätigen könnte, allein aus diesen buchmässi
gen Aufwertungen. Wenn Sie die Zahlen vergleichen, die man 
uns ~enannt hat, stimmt diese Aussage nicht. Es gibt einzelne 
Kassen, die darüber liegen. Es sind aber nicht etwa die kleinen 
Kassen - wie das Herr Fischer-Sursee gesagt hat-, sondern 
im Gegenteil gerade die grossen. zum Beispiel die Kasse der 
Migros, die nahezu 50 Prozent in Liegenschaften investiert ha
ben. 
Bundesrat Koller wird Ihnen gleich anschliessend noch eine 
Erklärung abgeben über die Berechnungsart, die von Herrn 
Fischer-Sursee skizziert wurde. 
Beim Vorschlag Fischer-Sursee stehen ganz verschiedene, 
nicht vergleichbare Werte einander gegenüber, was zu einer 
unmöglichen Situation führen müsste. Schon aus diesem 
Grund ist dieser Antrag nicht praktikabel. Ich möchte Ihnen 
also empfehlen, ihn abzulehnen. Er ist auch nicht einfacher. 
Nach der Erklärung von Bundesrat Koller werden Sie sehen, 
dass die Berechnungsart des Bundesrates eine absolut einfa
che, brauchbare ist Die Kommission beantragt Ihnen mit 12 
zu O Stimmen, den Antrag Fischer-Sursee abzulehnen. 
Der Antrag Bodenmann will nur den Ertragswert beiziehen. 
Das hätte zwar den Vorteil, dass ein einheitlicher Wert zu
grunde gelegt wäre, ganz gleich, ob Grundstücke vor zehn 
Jahren oder erst heute gekauft wurden. Wenn wir nur den Er
tragswert nehmen, entsteht ein Unterschied zum übrigen Ver
mögen. Herr David hat Ihnen das bereits erklärt, ich möchte 
nicht auch noch darauf eingehen. Wir müssen - wenn wir mit 
Prozenten rechnen wollen - das gesamte Vermögen entweder 
zum tatsächlichen Wert oder zum Ertragswert nehmen, denn 
Sie können nicht den Ertragswert auf den übrigen Vermögens
werten bestimmen. 
Zudem würde der Ertragswert gemäss Antrag Bodenmann 
dazu führen, dass die Kassen noch vermehrt Möglichkeiten er
hielten, in Liegenschaften zu investieren; gerade das, was wir 
nicht wollen. Wenn Sie dem Antrag Bodenmann zustimmen, 
können wir ebensogut auf den ganzen Beschluss verzichten. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 10 zu O Stimmen, auch 
den Antrag Bodenmann abzulehnen. 

·t 
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M. Houmard, rapporteur: On traite de l'art1cle 5 qui fixe !es ba
ses de calcul permettant d'apprecier si les limites de place
ment sont respectees ou non. 
Comme nous l'avons precise lors du debat d'entree en ma
tiere. les immeubles sont actuellement portes en campte a 
leur valeur comptable, c·est-a-dire avec un certain amortisse
ment permettant de creer les reserves latentes. Nous devons 
nous decider entre deux variantes: soit prendre comme base 
la valeur comptable. soit, comme le proposent le Conseil 
federal et la comm1ssion. baser l'evaluation sur la valeur effec
tive. Cette derniere est en princ1pe reprise du systeme d·eva
luation faisant foi pour le calcul de la fortune soum1se a l"impot 
federal direct, soit deux fois la valeur de rendement, plus une 
fois la valeur reelle, divisee par trois et moins 10 pour cent 
d'amortissement. Cette valeur ne serait calculee qu·une fois 
par annee; donc. au debut de l'annee ou lors de mutations. an 
determinera1t si le cap1tal investi permet encore des place
ments dans l'immobilier ou si, au contraire. la lim1te est deja at
teinte. La valeur effective sera calculee par l'institution de 
prevoyance elle-meme. Le Conseil federal a ete precis a cet 
egard. II a speclfie qu·aucune commission speciale ne deter
minerait cette valeur effective, et ce dans l'espnt de maintenir 
l'emprise de !'Etat a une limite supportable. 
Nous sommes en presence de deux propos1tions. M. Fischer
Sursee entend determ1ner cette valeur des placements immo
biliers par le cout d'acquisition. Vous vous souvenez que cette 
suggestion a ete presentee en rapport avec la limitation des 
nouveaux placements immobiliers, solution que vous avez re
fusee. 
La proposition Bodenmann s'appuye uniquement sur la va
leur de rendement. Nous avons donc trois variantes: valeur de 
rendement, solution Bodenmann; valeur d'acquisition, solu
tion Fischer-Sursee; et, variante de la commission. partant de 
la valeur effect1ve, qui tient campte de deux elements selon !es 
calculs que je viens d'evoquer. 
Votre decision aura naturellement une forte influence sur l'arti
cle 3, alinea premier, c'est-a-dire sur la limite des placements. 
C'est la, a mon avis, que l'on peut exercer une influence en 
fixant la limite a 20, 25, ou, comme la commission le propo
sera, 30 pour cent. pour autant qu'on se rallie egalement a la 
solution du calcul selon l'article 5. 

Bundesrat Koller: Bei Artikel 5 handelt es sich in der Tat um 
eine ganz zentrale Bestimmung dieses Bundesbeschlusses. 
Das zeigt Ihnen schon der Umstand, dass, wenn Sie gemass 
dem Antrag von Herrn Nationalrat Fischer-Sursee bei der Be
wertung auf den Anschaffungswert abstellen, der heutige 
Durchschnitt bekanntlich bei 18 Prozent liegt. Wenn Sie die 
Bewertung zum Anschaffungswert vornähmen wie bis anhin, 
hiesse dies, dass dieser Bundesbeschluss - wenigstens kurz
fristig- nur sehr, sehr minime Auswirkungen haben könnte. Es 
würden höchstens einzelne Kassen, nicht aber die Gesamt
heit der institutionellen Anleger beim Erwerb von Bodeneigen
tum gebremst. Das war der Grund, weshalb wir Ihnen in die
sem Artikel 5 des Bundesbeschlusses eine Bewertung zum 
tatsächlichen Wert vorschlagen. 
Nun wird hier der Eindruck erweckt, als ob mit dieser Bewer
tung zum tatsächlichen Wert etwas ganz Neues eingeführt 
würde. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben uns be
wusst an die Terminologie der gesetzlichen Bestimmungen 
angelehnt, wie sie heute schon im Bundesgesetz über die di
rekte Bundessteuer und in den Vorschriften über die Vermö
gensanlagen der Privatversicherer verwendet wird. Insofern ist 
das im Steuerrecht und bei den Anlagevorschriften für die Pri
vatversicherer heute schon geltendes Recht. 
Laut Verordnungsentwurf, den der Bundesrat wahrscheinlich 
am nächsten Montag verabschieden wird, wird der tatsächli
che Wert wie folgt berechnet: zweimal Ertragswert plus Real
wert, geteilt durch drei. mal 0,9. Das scheint auf den ersten 
Blick sehr technisch zu sein, ist aber, nachdem wir an die gel
tende Praxis in bezug auf die Anlagevorschriften der Privatver
sicherer und die Vorschriften beim Bundesgesetz über die di
rekte Bundessteuer anknüpfen, überhaupt nichts Neues, son
dern für die Kassenverwalter längst Bekanntes. 
Zur Prüfung, ob die Anlagequote für Grundstücke nicht über-
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schritten wird, ist der ermittelte tatsächliche Wert aller Grund
stücke in Beziehung zur Gesamtheit der Aktiven zu setzen, wo
bei die übrigen Aktiven auch zum tatsächlichen Wert einzuset
zen sind. Das spricht gegen den Antrag von Herrn Boden
mann. der bei den Grundstücken wieder einen neuen Wert, 
den Ertragswert. als massgeblich erklären möchte. 
Im übrigen darf ich Sie - ich weiss. es handelt sich hier um 
recht technische. aber für die spatere Anwendung doch sehr 
wichtige Fragen - auch in folgender Hinsicht beruhigen: 
Die Bewertung findet nur einmal Jährlich statt, und zwar nur 
dann, wenn sich im Bestand der Grundstücke 1m vergange
nen Jahr überhaupt eine Veranderung durch den Kauf von 
Grundstücken ergeben hat. Die Bewertung wird von den Kas
sen selber durchgeführt, allenfalls unter Beizug eines Fach
manns. Die aufsichtsrechtliche Kontrollstelle hat dabei diese 
Bewertung wie auch die Einhaltung der Quoten zu überprü
fen. Es muss also nicht bei jedem Grundstückkauf dieser 
Nachweis erbracht werden. sondern es genügt eine einmalige 
Jährliche Ueberprüfung, wenn überhaupt eine Mutation vor
liegt. Damit unterscheidet sich das System nicht von den gel
tenden. aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die ebenfalls jährli
che Ueberprüfungen vorschreiben. 
Es liegt sodann auf der Hand, dass sich bei einer Veränderung 
der Werte einzelner Vermögenskategorien, z. B. bei einem 
Kurssturz der Aktien. eine Ueberschreitung der zulässigen An
lagequote für Grundstücke ergeben kann. Dieser Fall ist aber 
ausdrücklich durch Artikel 6 gedeckt, wo zeitlich befristete 
Ueberschre1tungen aus solchen Gründen als zulässig erklärt 
sind. Ein Anwendungsfall von Artikel 6 liegt auch dann vor, 
wenn eine Pensionskasse, die ein Hypothekardartehen 
gewährt hat, das belastete Grundstück im Zwangsvoll
streckungsverfahren erwirbt 
Nun möchte ich auch noch eine andere Mär aus der Welt 
schaffen: Es trifft einfach nicht zu, dass diese neue Bewer
tungsmethode - die, wie gesagt, für die Lebensversicherun
gen bereits gilt - zu einer Anhebung der Mietzinse führt. Be
kanntlich errechnet sich die Rendite auf den Gestehungsko
sten und nicht auf dem Verkehrswert. Die Bewertungsvor
schriften, die wir Ihnen hier vorschlagen, haben auch keinerlei 
Einfluss auf die Steuereinschätzung der Grundstücke. Sie ha
ben allein Bedeutung für die Frage, ob die neuen Anlagequo
ten eingehalten sind oder nicht. Sie dienen damit natürlich 
auch eminent der Schaffung der Transparenz in bezug auf die 
Eigentumsverhältnisse institutioneller Anleger auf dem Bo
denmarkt. Insofern ist das sowohl für diesen dringlichen Bun
desbeschluss als auch für das Anschlussprogramm, das wir 
Ihnen in fünf Jahren präsentieren müssen, eine ganz entschei
dende Bestimmung. Ich möchte Ihnen abschliessend noch 
einmal sagen: Wenn Sie hier dem Antrag von Herrn Fischer 
zustimmen würden, dann wäre der Wert dieses dritten dringli
chen Bundesbeschlusses ein äusserst geringer. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag Fischer-Sursee 
Für den Antrag Bodenmann 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Fischer-Sursee 

Rückkommen - Reprise de la discussion 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a - Art. 3 al. 1 /et. a 

83Stimmen 
46Stimmen 

99Stimmen 
48Stimmen 

Hess Peter: Ich möchte Sie nochmals daran erinnern, worum 
es beim Beschluss C geht. Wir wollen der stetig zunehmenden 
Konzentration des Grundeigentums bei juristischen Personen 
entgegenwirken. 
Man kann sich fragen, wo die Schranken effektiv anzusetzen 
sind. Ein wesentliches Element sind die Bewertungsvorschrif
ten. Da haben wir soeben entschieden. Ein zweites Element ist 
der Ausnahmenkatalog. Hier gilt es doch, nochmals kurz auf 
ein Votum von Herrn Bodenmann zurückzukommen. 
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Herr Bodenmann, es sind ja nicht nur Pensionskassen, die als 
institutionelle Anleger auftreten. Es sind vor allem auch Le
bensversicherer und andere Einrichtungen, die Gelder auf 
dem Liegenschaftenmarkt anlegen. Alle diese Kassen profitie
ren natürlich nicht von den Ausnahmebestimmungen, d. h. 
also, sie fallen unter diese Anlagevorschriften. In diesem Sinne 
1st es durchaus angebracht. dass wir uns über die Höhe des 
Prozentsatzes unterhalten. 
Persönlich bin ,eh der Meinung, dass wir, wenn wir den Be
schluss über die Anlagevorschnften politisch wirklich wollen, 
eher einen tiefen Satz annehmen müssten. 
Wir haben gehört, dass die freisinnig-demokratische Fraktion 
einen eher hohen Satz, 35 Prozent. wollte. Die ständerätliche 
Kommission hat gar zweimal Nichteintreten beschlossen. So 
ging es nun darum, in der Kommission einen Kompromiss zu 
suchen, der zumindest aus unserem Rat eine Vorlage hat er
wachsen lassen, die Chancen hat. beim Ständerat doch noch 
ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden. Das war die allei
nige Ueberlegung, warum wir in der Kommission beantragt 
haben, einen Kompromissatz von 30 Prozent vorzuschlagen. 
Dieser Satz hat dann auch die Mehrheit der Kommission ge
funden. 
Im Interesse, diesen Beschluss doch noch zu ermöglichen, 
bitte ich Sie, dem Satz von 30 Prozent zuzustimmen, wohlwis
send, dass wir damit auch nicht das Optimum erreicht haben, 
aber einen politischen Kompromiss. der weitgehend das Ziel 
erreicht. das angestrebt wird. 

Scheidegger: Nachdem wir letzte Woche mit Würgen Eintre
ten beschlossen haben, und zwar nur mit einem 12-Stim
men-Mehr, nachdem nun die Ausnahmeregelungen von Ih
nen durchberaten worden sind und Sie zugestimmt haben, 
darf ich Ihnen im Namen der FDP mitteilen, dass wir den An
trag, lautend auf 35 Prozent für die Begrenzung der Anlagen in 
Grundstücken in der Schweiz, zugunsten des Antrages 30 
Prozent zurückgezogen haben. 
Wir bitten Sie, diesem Kompromiss in der Gratwanderung zwi
schen der Verminderung des Anlagedrucks BVG auf den Bo
den und der Verschlechterung der Wohnungsversorgung in 
der Schweiz zuzustimmen. Wir hoffen natürlich damit auch die 
Türe für den Ständerat etwas mehr geöffnet zu haben, damit er 
dieses Paket überhaupt in Angriff nimmt. 

Bühler, Berichterstatter: Die Kommission kam nach erneuten 
eingehenden Erwägungen zum Schluss, dass die Begren
zung auf 30 Prozent und nicht. wie ursprünglich beantragt, auf 
25 Prozent festgelegt werden soll. 
Nachdem diesem Beschluss bereits in unserem Rat eine so 
starke Opposition erwachsen ist und die Ständeratskommis
sion gar Nichteintreten beantragt, fand die Kommissionsmehr
heit, es sollte ein Schritt des Entgegenkommens getan wer
den, um auch dem Ständerat das Eintreten zu erleichtern. 
Die Kommission hat mit 11 zu 2 Stimmen diesen 30 Prozent 
zugestimmt. Ich bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit. 
dies ebenfalls zu tun. 

M. Houmard, rapporteur: II s'agit donc de l'article 3, qui a la 
lettre a fixxe la limite des placements. Vous connaissez la deci
sion de la commission du Conseil des Etats qui propose de ne 
pas entrer en matiere sur cet arrete. 
Votre commission est d'avis que les amendements apportes 
au deuxieme alinea de cet article et le choix d'une limite elevee 
permettraient au Conseil des Etats d'entrer en matiere. Nous 
aurions ainsi donne suite au projet du Conseil federal qui au
rait alors la charge d'appliquer l'ensemble du programme ur
gent. 
Vous venez d'accepter de calculer la limite seien la valeur ef
fective. Les valeurs portees au bilan seront donc automatique
ment augmentees. Dans ces conditions, la commission, a 
l'unanimite, vous propose de porter la limite des 25 pour cent 
prevus dans le projet du Conseil federal, a 30 pour cent. Selen 
notre information, le Conseil federal - qui va certainement 
nous le confirmer - pourrait se rallier a notre proposition en 
considerant, que nous venons d'accepter sa version de l'arti-

cle 5. Je vous propose donc a la lettre a .de porter le chiffre a 30 
pour cent pour les placements 1mmob1l1ers en Suisse. 

Bundesrat Koller: Nachdem Sie vorhin bei der entscheiden
den Bestimmung in Artikel 5, in welchem es um die Bewertu 
ging, dem bundesrätlichen Konzept zugestimmt haben, : 
ich ebenfalls bereit, der Kommissionsmehrheit, vor allem auch 
im Hinblick auf einen hoffentlichen Eintretensentscheid des 
Ständerates, zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den neuen Antrag der Kommission 
(30 Prozent) 107 Stimmen 
Für den ursprünglichen Antrag der Kommission 
(25 Prozent) 21 Stimmen 

Art. 6-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 
aber mit Geltungsdauer bis zum 31 .12.1994 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal, 
mais avec duree jusqu'au 31.12.1994 

M. Jeanneret: La semaine derniere, lorsque nous avons 
examine la lettre a. votre conseil a admis que la date serait re
portee a 1994. Cette decision etait valable pour les trois 
arretes, cela a bien ete compris dans ce sens. Je confirme 
donc ici. pour le Bulletin officiel, que le vote de la semaine 
passee vaut egalement pour les lettres b etc. 

Bundesrat Koller: Ich bin Demokrat genug, um einzusehen, 
dass es keinen grossen Sinn hat, die Dauer der einzelnen Bun
desbeschlüsse unterschiedlich lang festzusetzen. Aber ich 
mache Sie darauf aufmerksam. dass Sie sich selber, mit dieser 
verkürzten Frist gegenüber dem Bundesrat, eine sehr kurze 
Frist für die Realisierung des von mir angekündigten An
schlussprogramms setzen. Der Bundesrat wird es Ihnen 
rechtzeitig unterbreiten. 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur f'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat- Au Conseil des Etats 

Abschreibung - Classement 

76Stimmen 
47Stimmen 

Präsident: Der Bundesrat beantragt die Abschreibung von 
fünf Vorstössen gemäss Seite 1 der Botschaft. 

Zustimmung -Adhesion 
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Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 16. August 1989 (BBI III. 169) 
Message et projets d'arrete du 16 aoüt 1989 (FF 111. 165) 

Beschluss des Nationalrates vom 25. September 1989 
Dec1sion du Conseil national du 25 septembre 1989 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten auf die Bundesbeschlüsse A und B 
Nichteintreten auf Bundesbeschluss C 
Minderheit 
(Ziegler, Cavelty, Cottier, Rhinow) 
Eintreten auf die Bundesbeschlüsse A. B und C 

Proposition de Ja commission 
Majorite 
Entrer en matiere sur les projets A et B 
Ne pas entrer en matiere sur le projet C 
Minorite 
(Ziegler, Cqvelty, Cottier. Rhinow) 
Entrer en niatiere sur les projets A, B et C 

Schoch, Berichterstatter: Um die Arbeit. die wir heute morgen 
zu bewältigen haben, sachgerecht zu gliedern, möchte ich Ih
nen vorerst darlegen, wie die Kommission den Ablauf unserer 
Arbeiten sieht. 
Die Kommission beantragt Ihnen, zuerst eine Eintretensde
batte zu allen drei durch den Bundesrat vorgelegten Beschlüs
sen zu führen. Die Begründung für dieses Vorgehen liegt 
darin, dass es sich bei diesen drei Bundesbeschlüssen ins
gesamt um ein Paket handelt, das einheitlich erörtert werden 
will. 
Nach Abschluss dieser Eintretensdebatte wird über die Frage 
des Eintretens mit Bezug auf alle drei Beschlüsse zu entschei
den sein. Anschliessend an die Eintretensdebatte werden die 
Rückweisungsanträge von Herrn Gadient zu erörtern, und es 
wird darüber Beschluss zu fassen sein. Nachher wird die 
Frage zu diskutieren und zu entscheiden sein, ob die Bundes
kompetenz für den Erlass der drei Beschlüsse gegeben ist 
oder nicht, wobei bereits an dieser Stelle festgehalten werden 
muss, dass die Frage der Bundeskompetenz, die Frage -
wenn Sie wollen - der Verfassungsmässigkeit, im vorliegen
den Fall nicht eine Frage ist, die zum Eintreten gehört, sondern 
wir können auch dann, wenn die Bundeskompetenz verneint 
wird, die drei Vorlagen beschliessen. Es wird lediglich Konse
quenzen haben mit Bezug auf die Frage «Fakultatives oder ob
ligatorisches Referendum?». Deshalb folgt die Erörterung der 
Frage der Verfassungsmässigkeit erst am Schluss, unmittel
bar vor der Detailberatung derjenigen Beschlüsse. auf die Sie 
Eintreten beschlossen haben werden. Soviel zur Frage des 
Vorgehens. 
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Zum Eintreten mit Bezug auf alle drei Beschlüsse: Artikel 18 
des Geschäftsreglementes des Ständerates überträgt es dem 
Kommissionsberichterstatter, im Rat den wesentlichen Gehalt 
der Kommissionsverhandlungen zusammenzufassen und 
wiederzugeben und den Rat so über die Verhandlungen in der 
Kommission zu orientieren. 
Ich muss Ihnen gestehen. dass es im Zusammenhang mit 
dem Geschäft. über das wir heute beraten, gar keine leichte 
Aufgabe ist, Ihnen diese Zusammenfassung der Kommissi
onsberatungen vorzutragen. Für die Mitglieder der Kommis
sion war es nämlich offensichtlich für einmal - und anders, als 
das vielleicht bei anderen Geschäften der Fall ist - nicht allzu 
leicht. sich zu den Anträgen des Bundesrates spontan eine 
klare. präzis zu umreissende Meinung zu bilden. Die Mitglie
der der Kommission taten sich vielmehr bei ihrer Meinungs
bildung offenkundig einigermassen schwer. Ich werde auf 
diese Problematik zurückkommen müssen. Eines war immer
hin von Anfang an klar: Die Kommission hat sich hinsichtlich 
der durch den Bundesrat vorgenommenen Lagebeurteilung, 
hinsichtlich der Diagnose, die der Bundesrat vorgenommen 
hat, der bundesrätlichen Auffassung eindeutig angeschlos
sen. Dieses Ergebnis war schon recht bald klar auszumachen. 
Zwar ist auch mit Bezug auf diese bundesrätliche Diagnose 
oder Analyse keine grosse oder gar ausgreifende Diskussion 
geführt worden. Die Kommission hat sich vielmehr im wesent
lichen der Auffassung des Bundesrates. die in der Botschaft 
nachzulesen ist - in einer klar. konzis und und eingängig for
mulierten Botschaft-. angeschlossen. 
Es kann also, wenn ich diesbezüglich die Positionen der Kom
mission wiedergeben will, kurzerhand auf das verwiesen wer
den. was in der Botschaft bereits nachgelesen werden kann. 
Die Mitglieder der Kommission haben - anders, als das im Na
tionalratsplenum der Fall war - darauf verzichtet, reihum in Er
innerung zu rufen, dass der Boden ein unvermehrbares Gut 
ist. dass die zusätzliche Verknappung dieses unvermehrbaren 
Gutes durch raumplanerische Massnahmen zwangsläufig in 
Kauf genommen werden muss. dass die Bodenpreise ausser 
Kontrolle geraten sind usw., usw. Das wurde als Selbstver
ständlichkeit vorausgesetzt. 
Wenn ich Ihnen in Erinnerung rufen darf, dass wir die Eintre
tensdebatte unbedingt heute mittag um 12 Uhr abgeschlos
sen haben müssen, dann würde es zweifellos den Intentionen 
der Kommissionsmitglieder und sicher auch des Herrn Depar
tementsvorstehers entsprechen, wenn auch in diesem Rat 
derartige Selbstverständlichkeiten nicht x-fach wiederholt wür
den. 
Ich möchte in diesem Sinne die Position der Kommission in 
bezug auf die bundesrätliche Diagnose mit wenigen Worten 
summarisch zusammenfassen. Die Kommission hat festge
stellt, dass im Bodenbereich eine allgemeine, weitverbreitete 
Unzufriedenheit besteht. dass diese Unzufriedenheit insbe
sondere darauf zurückzuführen ist, dass Boden heute nur 
noch sehr schwer erhältlich ist und dass die Bodenpreise fast 
unkontrollierbar in die Höhe geschnellt sind. Die Situation ist 
für eine Vielzahl von Mitgliedern der Kommission und auch un
seres Rates hautnah aktuell geworden im Vorfeld der Stadt
land-Initiative. Vielen, wenn nicht allen von Ihnen ist bei Veran
staltungen über die Stadt-Land-Initiative, bei den Gesprächen, 
die damals geführt wurden, durch besorgte Bürger immer wie
der die Situation präsentiert worden, die heute den Bundesrat 
dazu veranlasst hat zu handeln. Die Kommission teilt die Auf
fassung des Bundesrates, wenn dieser eine Unzufriedenheit 
ortet und der Meinung ist, diese Unzufriedenheit zwinge ihn 
zum Handeln. Die Kommission ist mit dem Bundesrat der Mei
nung, Untätigkeit von Bundesrat und Parlament liesse sich im 
jetzigen Zeitpunkt nicht mehr weiter verantworten, sondern es 
müsse etwas geschehen. 
Die Kommission teilt also - das mag in aller Form festgestellt 
sein - nicht die Auffassung jener, die der Meinung sind, hohe 
Bodenpreise würden gar nicht schaden, mindestens mittel
und langfristig nicht schaden, sondern hohe Bodenpreise wä
ren vielmehr das beste Mittel, um eine sinnvolle, haushälteri
sche Nutzung des Bodens zu gewährleisten. Bekanntlich wird 
diese These nicht nur durch interessierte Baufachleute vertre
ten, sondern es gibt auch andere, absolut ernstzunehmende 
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Fachleute, die von dieser Auffassung ausgehen. Wenn ich 
z. B. die erst vorveröffentlichten. erst provisorisch bekanntge
gebenen Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogram
mes «Boden" richtig verstanden habe, dann hat sogar dieses 
wissenschaftliche Forschungsprogramm zum Ergebnis ge
führt, dass nichts den haushälterischen Umgang mit dem Bo
den mehr fördert als hohe Preise. dass also - mit anderen Wor
ten - hohe Bodenpreise durchaus nicht bloss als Negativum 
zu beurteilen seien. 
Die Kommission - ich möchte das nochmals festhalten - ist 
aber derartigen Ueberlegungen nicht gefolgt und liess sich 
auch nicht durch die nicht wegzudiskutierende Tatsache beir
ren, dass hohe Bodenpreise durchaus auch für Kantone und 
Gemeinden grossen Nutzen bringen, und zwar primär einmal 
über den Umweg der Grundbuchgebühren. sekundär und 
hauptsächlich aber über die Grundstückgewinnsteuern, die 
natürlich im Verlaufe der letzten Jahre ganz beträchtliche Hö
hen angenommen haben. Manche Gemeinde sah sich am 
Schluss ihres Rechnungsjahres vor die Situation gestellt, dass 
sie Hunderttausende, manchmal sogar Millionen von Franken 
mehr als budgetiert eingenommen hatte, weil einfach die 
Grundstückgewinnsteuern mehr Ertrag gebracht hatten. als 
budgetiert worden war. 
Die Kommission ist aber ungeachtet all dieser Ueberlegungen 
- um das nochmals klar festzuhalten - zur Auffassung gelangt, 
die Situation sei derart prekär. dass etwas geschehen müsse. 
Die Kommission hat sich damit auch konsequent und folge
richtig verhalten; denn Sie haben Ja immerhin dem Bundesrat 
in der Märzsession dieses Jahres mit der Ueberweisung der 
Motionen Rhinow und Schmid den Auftrag erteilt, etwas zu un
ternehmen, aktiv zu werden, Massnahmen vorzuschlagen. Es 
wäre mehr als inkonsequent. wenn heute wieder zurückbuch
stabiert würde. 
Die Kommission anerkennt, dass der Bundesrat.rasch gehan
delt hat. Es war offenkundig notwendig, rasch zu handeln und 
dem Bundesrat ist zuzubilligen. dass er diese Notwendigkeit 
erkannt und danach gehandelt hat. 
Die rasche Art des Handelns hat aber naturgemäss auch 
Nachteile mit sich gebracht. So hat die Kommission bedauert, 
dass wegen der Behandlung des Massnahmenpaketes durch 
beide Räte in einer einzigen Session und innerhalb von weni
gen Wochen nach der Präsentation dieses Paketes und we
gen der damit verbundenen Eile manifeste Nachteile in Kauf 
genommen werden mussten. 
In der Kommission war die Rede von überhasteter Art der Ge
setzgebung. Aber man hat sich schliesslich mit diesen Nach
teilen abgefunden. in der Meinung, es sei wichtiger, rasch zu 
handeln. als perfekt bis ins letzte Detail vorzugehen. 
Ich habe vorhin festgestellt, dass die Kommission dem Bun
desrat mit Bezug auf die durch ihn vorgenommene Analyse 
der Lage. mit Bezug auf seine Diagnose zustimmt und dass 
man in der Kommission auch der Meinung war. es sei uner
lässlich, rasch etwas zu unternehmen. 
Wesentlich verschieden präsentierte sich die Beurteilung der 
Situation bezüglich der durch den Bundesrat vorgeschlage
nen Massnahmen hinsichtlich der Frage. was unternommen 
werden solle, welches die richtige Therapie für die durch den 
Bundesrat diagnostizierten und nach Auffassung von Bundes
rat und Kommission gravierenden Mängel im Bodenmarkt sei. 
Hinsichtlich dieser Therapie bestanden in der Kommission un
übersehbare Unsicherheiten, die vielleicht gar als Ratlosigkeit 
interpretiert werden könnten, Unsicherheiten. die sich jeden
falls sicher in einer ausgesprochenen Lustlosigkeit manife
stierten. So sehr man sich darüber einig war, dass es notwen
dig sei, etwas zu tun, so diffus waren die Meinungen darüber, 
ob die durch den Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen 
geeignet seien, die Lage in den Griff zu bekommen. oder ob 
sie nicht vielleicht gerade das Gegenteil dessen bewirken 
könnten, was eigentlich angestrebt wird. · 
Natürlich waren auch Skeptiker nicht in der Lage, dem Bun
desrat schlüssig nachzuweisen. dass die durch ihn vorge
schlagenen Massnahmen wirkungslos sein oder gar das Ge
genteil bewirken würden. Aber umgekehrt hat auch der Chef 
des EJPD im Zuge der Kommissionsberatungen frank und frei 
zugestanden, dass es auch dem Bundesrat nicht möglich sei, 

zu belegen oder gar zweifelsfrei zu belegen. dass sein Mass. 
nahmenpaket greifen werde. 
Zusammenfassend und vereinfachend lassen sich die Ergel). 
nisse der Diskussionen, die in der Kommission geführt wor
den sind. vielleicht ungefähr so wiedergeben: Sicher und er
stellt ist nach Auffassung der Kommission nur das eine, näm
lich nur die Tatsache, dass der Bundesrat und mit ihm das Par
lament einem massiven Druck ausgesetzt sind, dass deswe
gen Handeln notwendig, unerlässlich ist, dass es aber pnmär 
politische Ueberlegungen, politische Gründe sind, die Bun
desrat und Parlament zum Handeln zwingen. 
Die Kommission ist zur Auffassung gelangt, dass.der Bundes
rat angesichts dieser politischen Notwendigkeit zum Handeln 
eine gewisse Unsicherheit in Kauf nimmt. Ich könnte in diesem 
Zusammenhang vielleicht sogar den Ausdruck «eventuatvor
sätzlich» verwenden. das war so in etwa der Tenor in der Kom
mission. Die Kommission hat aber dem Bundesrat in der Beur
teilung schliesslich doch insofern zugestimmt, als sie auch der 
Meinung war, rasches Handeln müsse für einmal Hauptkrite
rium sein und der Perfektion des Handelns vorgehen. 
Die Situation lässt sich - wenn ich ein Beispiel aus dem Fuss
ball heranziehen will - mit der Situation vergleichen, wie sie 
sich einem Fussballspieler präsentieren kann, der in einem 
unüberblickbaren Gerangel vor dem gegnerischen Tor plötz
lich den Ball vor die Füsse erhält. Er wird nicht lange zögern, 
sondern vorsorglich einmal auf das Tor schiessen. Im engli
schen Fussballsport pflegt man das -wie ich mir sagen liess -
als System des «shoot and hope" zu bezeichnen. So ein biss
chen hat auch der Bundesrat nach dem System «shoot and 
hope" ein Massnahmenpaket zusammengestellt. 
Die Kommission war aber - das soll nochmals gesagt sein -
durchaus der Meinung, der Bundesrat sei richtig beraten ge
wesen, wenn er in der Lage, wie sie sich ihm präsentiert hat, 
vorsorglich einmal aufs Tor schoss. 
Damit kann ich nun zu den einzelnen Beschlüssen überge
hen, die ich in aller Kürze darstellen will: 
Bei den Beschlüssen A und B empfiehlt Ihnen die Kommission 
- Sie haben das der Fahne bereits entnommen - Eintreten. 
Der Beschluss A bringt als wesentliches Element eine Sperr
frist, wie sie bereits durch die Motion Schmid in der Märzses
sion dieses Jahres verlangt wurde und wie sie auch im Natio
nalrat im Verlaufe dieses Jahres als Kommissionsinitiative be
schlossen worden ist. Mit dieser Sperrfrist will der Bundesrat in 
erster Linie mehrfache Handänderungen in rascher zeitlicher 
Folge mindestens stören, wenn möglich verhindern. Dies in 
erster Linie aus der Ueberlegung heraus, dass mit rasch auf
einander folgenden, mehrfachen Handänderungen, mit soge
nannten Kaskadenverkäufen. zum Teil - wie es die Botschaft 
formuliert - exorbitante Gewinne erzielt werden oder erzielt 
worden sind, dass dadurch vor allem höchst unliebsame Stei
gerungen im Bereich der Mietzinse eintreten können und dass 
diese Kaskadenverkäufe in der Oeffentlichkeit sehr unwillig 
aufgenommen werden. 
Der Bundesrat ist sich darüber im klaren, dass mit der vorge
schlagenen Sperrfrist der Nachfrageüberhang nach Bauland 
nicht abgebaut werden kann. Der Abbau des Nachfrageüber
hanges wird vielmehr eine Sache der mittel- und längerfristi
gen Massnahmen sefn, die der Bundesrat in einem sogenann
ten Anschlussprogramm präsentieren will. Was im Rahmen 
des Beschlusses über die Sperrfrist vorgeschlagen wird, hat 
demgegenüber eher den Charakter einer Symptomtherapie. 
Aber es scheint schon sinnvoll, die Kaskadenverkäufe nach 
Möglichkeit einzudämmen. 
Dabei will der Bundesrat - wie er in der Botschaft zum Aus
druck bringt - die Kaskadenverkäufe nur bezüglich der über
bauten Grundstücke und hinsichtlich Bauland ohne Wertver
mehrung verbieten. Er hat deshalb, um dieser Zielsetzung ge
recht werden zu können, einen Ausnahmenkatalog ausgear
beitet. und die Kommission hat diesen Ausnahmenkatalog in 
einzelnen Punkten noch ergänzt. Die Eintretensfrage bezüg
lich des Beschlusses Aist in der Kommission ausgiebig disku
tiert worden. Eintreten war schliesslich nicht mehr bestritten, 
und die Kommission beantragt Ihnen hinsichtlich des ersten 
Beschlusses daher Eintreten. 
Eintreten wird auch mit Bezug auf Beschluss B beantragt, wo-
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bei darauf hinzuweisen ist. dass dieser Entscheid in der Kom
mission nicht einstimmig gefällt worden ist. Inhaltlich be
zweckt der Beschluss B eine Beschränkung der Höchstbela
stungsgrenze. Der Bundesrat liess sich von der Ueberlegung 
leiten. dass derjenige. der keine Eigenmittel einsetzen muss. 
viel eher bereit sein wird. bei spekulativen Geschäften ein ho
hes oder sogar sehr hohes Risiko einzugehen. Aus dieser 
Ueberlegung heraus schlägt der Bundesrat eine Höchstbela
stungsgrenze vor. und er hofft, damit die Nachfrage dämpfen 
zu können. 
Der Kommission erschien die Massnahme gerechtfertigt, weil 
im Bereich der Pfandbelastung leider ,m Verlaufe der letzten 
Jahre da und dort gesündigt, zum Teil massiv gesündigt. wor
den ist. In der Kommission ist auf Beispiele hingewiesen wor
den, bei denen problemlos weit mehr als 100 Prozent des ef
fektiven Grundstückwertes hypothekarisch belastet werden 
konnte, was an sich schon von der Definition her ein Unsinn 
ist. 
Auch mit Bezug auf Beschluss B hat die Kommission einem 
Ausnahmenkatalog zugestimmt, der die sinnvolle Anwen
dung dieses Beschlusses gewährleisten soll und deshalb für 
die zweckmässige Ausgestaltung dieser Massnahme notwen
dig ist. 
Damit zum Beschluss C: Zielsetzung dieses Beschlusses ist 
es, gemäss dem Konzept des Bundesrates ebenfalls. die 
Nachfrage zu dämpfen, und zwar hier durch die Festlegung ei
ner Begrenzung der Anlagen von institutionellen Anlegern in 
Grundstücken auf 25 Prozent. Institutionelle Anleger dürften 
also nur noch 25 Prozent ihrer Mittel in Immobilien anlegen. 
Dadurch wird nach Auffassung des Bundesrates der Druck 
von institutionellen Anlegern auf den Bodenmarkt abgebaut. 
Die Kommission beantragt Ihnen, auf Beschluss C nicht einzu
treten. Wesentlich war für diesen Antrag der Kommission die 
Ueberlegung, dass es nicht nur Probleme der Bodenpreise 
und des Nachfrageüberhanges im Bereich des Bodenmarktes 
gibt, sondern dass wir uns auch mit einem Problem der Woh
nungsnot konfrontiert sehen. Die Kommission liess sich von 
der Ueberlegung leiten, dass gerade institutionelle Anleger 
auch Ersteller von Wohnraum, von Mietwohnungen sind, und 
zwar in der Regel von zinsgünstigen Mietwohnungen. Die 
Kommission ging davon aus, dass die Bekämpfung der hohen 
Bodenpreise nicht zulasten jener gehen darf, die ein andilres, 
ebenfalls manifestes Bedürfnis im Bodenrechtsbereich ab
decken, nämlich die Bereitstellung von Wohnraum. In der 
Kommission ist sogar gesagt worden, Vorsorgeeinrichtungen 
seien die sozialsten Vermieter, welche einen grossen Teil der 
Wohnungen gebaut haben, auf die wir heute dringend ange
wiesen sind. 
Bei diesem Tun möchte die Kommission die institutionellen 
Anleger nicht behindern, ihnen nicht in den Arm fallen. Die 
Kommission beantragt Ihnen daher mehrheitlich, auf den 
durch den Bundesrat vorgeschlagenen Beschluss C nicht ein
zutreten. 
Soviel zu den drei Beschlüssen. Eine Bemerkung ist zweifellos 
generell sehr wesentlich. Sie muss hier ebenfalls zu Protokoll 
gegeben werden: Das Massnahmenpaket des Bundesrates 
bringt - ich habe das bereits gesagt - eher eine Symptom- als 
eine Ursachentherapie. Wir werden aber mittel- und langfristig 
nicht darum herumkommen, auch die Ursachen anzugehen 
und - wenn immer möglich - auch den Ursachen auf den 
Sprung zu kommen. Das setzt voraus, dass uns der Bundesrat 
bald, in wenigen Jahren schon, ein Anschlussprogramm prä
sentieren muss, das mittel- und langfristig die Ursachen in den 
Griff kriegen kann. Die Kommission gibt ihrer Erwartung klar 
Ausdruck, dass ein derartiges Anschlussprogramm präsen
tiert werden wird. 
Ich möchte noch zwei Bemerkungen zur Frage der Verfas
sungsmässigkeit oder -wenn Sie lieber wollen -zur Frage der 
Bundeskompetenz machen: Ich habe eingangs darauf hinge
wiesen, dass diese Frage erst nach dem Entscheid über Ein
treten und nach dem Entscheid über die Rückweisungsan
träge von Herrn Gadient zu diskutieren sein wird. Ich möchte 
aber meinerseits bereits jetzt darauf hinweisen, um Ihnen zu 
zeigen, welche Ueberlegungen die Kommission dazu geführt 
haben, erst in einer dritten Phase die Frage der Bundeskorn-

petenz zu erörtern. Wenn der Rat zur Auffassung gelangt, 
die bundesrätliche Lagebeurteilung sei richtig und es sei 
notwendig, etwas zu tun, dann kann er das so oder so ma
chen: Er kann das dann machen, wenn eine Bundeskompe
tenz nach seiner Auffassung gegeben ist, oder aber auch, 
wenn er die Bundeskompetenz verneint. 
Die Frage der Verfassungsmässigkeit ist also - anders als 
bei-anderen Geschäften - nicht eine Frage, die beim Eintre
ten von zentraler Bedeutung ist. sondern sie ist für einmal 
von eher sekundärer Bedeutung. Wenn Sie nämlich zur Auf
fassung gelangen, es fehle uns die Bundeskompetenz zum 
Erlass der durch den Bundesrat vorgeschlagenen Massnah
men, dann müssen wir unsere Beschlüsse, bei denen es sich 
ja um dringliche Bundesbeschlüsse handelt. Artikel 89bis 
Absatz 3 der Bundesverfassung unterstellen. Das hätte zur 
Folge. dass wir unsere Beschlüsse binnen Jahresfrist Volk 
und Ständen zur Annahme unterbreiten müssten. 
Gelangen wir aber zur Auffassung, die Bundeskompetenz 
sei gegeben. so unterstehen die Beschlüsse nur dem fakulta
tiven Referendum. Das ist die einzige Differenz. Wtr können 
also die Beschlüsse so oder so fassen, und wir können sie 
auch so oder so sofort in Kraft setzen. 
Den Mehrheitsstandpunkt der Kommission zur Frage der 
Bundeskompetenz wird Ihnen Herr Zimmerli erläutern. Ich 
werde mich dazu also nicht mehr äussern. Den Minderheits
standpunkt wird anschliessend Herr Rhinow vortragen. Da
bei möchte ich festhalten, dass in der Kommission Herr Rhi
now noch nicht in der Lage war. seine Position darzulegen. 
Die Unterlagen sind den Mitgliedern der Kommission kürzest
fristig zur Verfügung gestellt worden, und Herr Rhinow ver
fügte noch im Zeitpunkt der Kommissionssitzung nicht ein
mal über die notwendigen Unterlagen. er war daher aus sehr 
naheliegenden Gründen auch noch nicht in der Lage, zur 
Frage materiell Stellung zu nehmen. Er hat sich die Unterla
gen später verschafft und gestützt darauf dann seine Position 
umrissen. Das ha~ in der Kommission zu einer gewissen 
Verschiebung der Mehrheiten geführt, aber nicht zu einem 
Rückkommen. Prinzipiell beantragt Ihnen die Mehrheit der 
Kommission nach wie vor. die Bundeskompetenz zu vernei
nen. 
Nun noch eine letzte Bemerkung: Dringliche Bundesbe
schlüsse bedürfen gemäss Artikel 89bis Absatz 1 der Bundes
verfassung eines qualifizierten Mehrs. Sie können auch das 
in Ihrem Exemplar der Verfassung nachlesen. Nur wenn das 
qualifizierte Mehr erreicht werden wird. treten die Beschlüsse 
sofort in Kraft. 

Le president: Comme l'a dit votre president, les debats sont 
organises en quatre phases, que je vous rappelle: premiere 
phase, debat general sur l'entree en matiere et vote d'entree 
en matiere sur chacun des trois arretes; deuxieme phase, pro
position de renvoi de M. Gadient sur les arretes A et C et vote 
sur ces deux propositions de renvoi; troisieme phase. consti
tutionnalite et vote sur la constitutionnalite pour chacun des 
trois arretes; enfin. discussion de detail et vote final sur chacun 
des arretes. 
Nous commen9ons par la premiere phase, discussion 
generale sur l'entree en matiere. 

Cavelty, Sprecher der Minderheit Ich plädiere für Eintreten 
auf alle drei Vorlagen und danke dem Bundesrat dafür, dass er 
nach den Vorstössen unserer Kollegen Schmid und Rhinow in 
diesem Frühjahr so rasch gehandelt hat. 
Für mich haben die zur Diskussion stehenden Sofortmassnah
men ihre Bedeutung vor allem im psychologischen Bereich. 
Damit möchte ich ihren Wert aber nicht herunterspielen, son
dern - ganz im Gegenteil - ich will ihn betonen. Denn auch die 
Bodenpreissteigerungen, die wir beklagen, haben ihre Wur
zeln vor allem im psychologischen Bereich, in der Mentalität 
der Bürger. Ueberhaupt spielt die Psychologie in der Politik 
und Wirtschaft seit jeher eine Hauptrolle. Ich denke zum Bei
spiel daran, wie sich damals, nach der Wahl von Präsident 
Reagan zum Präsidenten von Amerika, weltweit ein wirtschaft
licher Aufschwung einstellte, nur weil die Leute überzeugt wa
ren, es gehe jetzt aufwärts, oder umgekehrt an den Börsen-
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krach vom Jahre 1987. nur weil die Leute plötzlich überzeugt 
waren, es gehe jetzt wirtschaftlich abwärts. 
So ist es mit dem Boden: Solange die grosse Mehrheit der 
Schweizer überzeugt ist, dass die Bodenpreise steigen. stei
gen sie auch. Die Teuerung entsteht in den Köpfen und durch 
die Köpfe der Leute. Die beste Therapie wäre. die Schweizer 
davon zu überzeugen, dass die Anlage von Geld in Boden 
kein garantiertes Geschäft sei. sondern in Zukunft auch reale 
Risiken mit sich bringe. 
Aber wer glaubt das schon. wenn wir alle Jahraus. Jahrein da
von reden, dass der Boden ein unvermehrbares. besonders 
wertvolles Gut sei, dessen Eigentum das höchste Glück auf 
Erden bedeute? 
Uebrigens stimmt das Argument der Unvermehrbarkeit zwar 
schon. aber es trifft im Grunde genommen für viele andere Gü
ter auch zu. wie zum Beispiel für Wasser oder für die Luft usw. 
Ja. strenggenommen werden wohl alle Güter letztlich nur ge
wandelt und nicht vermehrt und nicht aus der Welt geschaffen, 
mutatur, non tolfitur he1sst es in einem anderen Zusammen
hang. 
Die Besonderheit des Bodens liegt nicht so sehr in seiner Un
vermehrbarkeit als vielmehr in seiner speziellen Bedeutung für 
den Menschen zum Wohnen und zum Arbeiten. Aufgrund die
ser Besonderheit könnte man sich fragen. ob der Boden wirk
lich geeignet sei, exklusives und unbeschränktes Eigentum 
einzelner zu sein, oder ob nicht vielmehr seine Nutzung im 
Vordergrund stehen müsste. ähnlich wie Jene von Wasser und 
Luft. Damit würde die altgermanische Einstellung zum Boden 
- im Gegensatz zur römisch-rechtlichen - betont Herr Bun
desrat Koller. hier klingt mir der Begriff «Gewere» unseres ge
meinsamen verehrten Rechtshistorikers, Professor Müller
Büchi, Freiburg, noch in den Ohren. Der aus anderen Grün
den zu Recht verworfenen Stadt-Land-Initiative stand dieser 
Gedanke der Nutzung nahe. Man wird wohl nicht darum her
umkommen. sich bei einer endgültigen Revision des Boden
rechts darüber noch mehr Gedanken zu machen. 
Hier bei den dringlichen Massnahmen geht es meines Erach
tens vor allem um eine Dämpfung der weit verbreiteten Gier 
nach Boden. Diese Gier nach Boden macht ihn nämlich teuer. 
Sie ist nicht in erster Linie vom Nutzungsbedürfnis geprägt, 
sondern vom Anlage- und Renditebedürfnis. Boden als An
lageobjekt, nicht als Nutzungsobjekt, steht im Vordergrund. 
Ich weiss, dass viele diese Feststellung bestreiten und auf die 
grosse Nachfrage und den grossen Bedarf hinweisen. Zum 
Teil haben sie natürlich recht, aber nur zum Teil. Der Bedarf 
nach Boden ist nämlich nicht in allen Fällen echt. Er wird zum 
Teil geschaffen und vermehrt durch simple Renditeüberlegun
gen. ausgehend von der erhärteten Annahme, dass der Bo
denpreis immer weiter steigt und es ein immer besseres Ge
schäft wird. Boden zu erwerben. 
Ich kenne einen Churer Vater, der seinem Sohn nach der Ma
tura eine Wohnung an seinem Studienort Zürich kaufte und 
darauf hinweist. dass der Sohn damit nicht nur gratis studie
ren, sondern nach dem Studium noch einen beträchtlichen 
Gewinn erzielen könne. Wenn ich an mich selbst denke - oder 
auch an Sie-. hätte ich in den siebziger Jahren, als ich ins Par
lament gewählt wurde, hier in Bern eine Wohnung gekauft, an
statt im Hotel zu logieren, ich hätte nicht nur gratis gewohnt, 
sondern wäre dazu noch ein reicher Mann geworden. (Zwi
schenruf: Bist Du auch so!) (Heiterkeit) Daraus geht klar her
vor, dass der Bedarf eine variable und auch eine beeinfluss
bare Grösse ist, auf die allein man nicht abstellen kann. Mei
nes Erachtens muss man die Meinung widerlegen, dass die 
Anlage in Boden ein garantiert bombensicheres Geschäft sei. 
Risikoloser Gewinn ist übrigens auch marktwirtschaftlich be
trachtet kein förderungswürdiges Gut. Wenn ich nun unter die
sen Vorzeichen die dringlichen Massnahmen betrachte, ge
lange ich eindeutig zu deren Bejahung. Vor allem die Sperrfrist 
von 5 Jahren dürfte doch die Anlagelust und die Anlagegier 
dämpfen, denn, so wird sich doch mancher fragen: Wer weiss, 
ob in 5 Jahren nicht eine ganz andere Wirtschaftssituation vor
herrscht? Der Gewinn ist also nicht garantiert. 
Bezeichnend ist die Aussage eines mir bekannten Grund
buchführers. wonach bereits im Hinblick auf die eventuelle 
Einführung einer Sperrfrist eine vermehrte Verkaufstätigkeit 

insbesondere bei berufsmässigen Grundstückmaklern festzu
stellen sei. Die Sperrfrist macht kalte Füsse: sie wird sich zur 
Dämpfung der Preise günstig auswirken. Doch bedingt die 
Sperrfrist auch die Gutheissung der Anlagebeschränkungen 
für die institutionellen Anleger. Sonst sind letztere gegenüber 
den privaten Anlegern privilegiert, was zu einer noch grösse
ren Anonymität des Grundeigentums führt. 
Pensionskassen sollten vermehrt ihren Mitgliedern günstige 
Hypotheken anstelle von Wohnungen zur Verfügung stellen. 
Damit tragen sie zur Eigentumsstreuung und zur Förderung 
eines gesunden Eigentümerbewusstseins bei. Den Hypothe
karbanken entgehen damit keine Geschäfte. denn für sie än
dert es nichts, wenn die Pensionskassen ihr Geld in Hypothe
ken anstatt in Wohnungen stecken. 
Zur Verfassungsmässigkeit: Ich wollte darauf hinweisen. dass 
es sich hier um einen durchaus politischen Entscheid handelt 
und dass es wenig sinnvoll wäre. für eine von vornherein be
schränkte Zeit noch eine Zwischenzeit einzuschalten. Ange
sichts der Regieanweisungen- der Herren Präsidenten ver
zichte ich auf weitere Ausführungen dazu. 
Zusammenfassend bin ich aus den genannten, vor allem psy
chologischen Gründen, die durchaus spürbare, reale Folgen 
haben werden, für Eintreten auf alle Vorlagen und deren Gut
heissung in der bundesrätlichen Fassung. 

Rüesch: Wir sind uns alle einig, dass wir Mittel und Wege fin
den müssen. um in diesem Land die Spekulation zu bekämp
fen. Bei einer eiligen Gesetzgebung mit Sofortmassnahmen 
muss das Parlament aber genau prüfen, ob nicht uner
wünschte Nebenwirkungen auftreten können. In der Oeffent
lichkeit wurde denjenigen unter uns, welche die Vorschläge 
des Bundesrats nicht sofort mit grösstem Jubel begrüsst ha
ben, einmal mehr vorgeworfen, sie lebten nach dem Prinzip 
«Es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren». 
Doch, es muss etwas passieren. aber es darf nichts passieren. 
das kontraproduktiv ist und den Patienten noch kränker 
macht Der Bundesrat selbst sagt, er erwarte von den Sofort
massnahmen keine Wunder. Wirtschaftswissenschafter wie 
z. 8. Prof. Studer erwarten höchstens psychologische Wir
kung, oder Professor Meier spricht gar von Magie, die man ak
zeptieren könne, wenn sie keinen nennenswerten Schaden 
anrichte. 
Die drei Bundesbeschlüsse sind vom Parlament daraufhin zu 
prüfen. ob sie neben der Signalwirkung, die sie haben sollen -
neben der Psychologie -, den Boden nicht noch mehr ver
knappen, die Preise nicht nochmals hinauftreiben und die 
Wohnungsnot nicht noch mehr verstärken. 
Bei der Sperrfrist ist der Ausnahmenkatalog entscheidend. 
Ohne vernünftige Ausnahmen wäre der Beschluss kontrapro
duktiv. Entscheidend ist der Antrag der Kommission, der ver
langt, dass baureifes Land für eine Erstüberbauung sofort ver
kauft werden kann. Ohne diese Ausnahmen würde unser Par
lament die Baulandhortung gesetzlich fördern, und die Lang
fristspekulanten könnten sich ins Fäustchen lachen. Die Zu
stimmung zum Beschluss A verlangt also auch die Zustim
mung zu diesem Spezialantrag der Kommission im Ausnah
menkatalog. 
Der zweite Beschluss dürfte mit der Pfandbelastungsgrenze 
von 80 Prozent einer weiteren Spekulantengruppe eine Bar
riere setzen. Entscheidend ist bei diesem Beschluss, dass die 
Grenze für Eigengebrauch auch fällt. Ohne die Streichung 
wäre der Beschluss in dem Sinne kontraproduktiv, dass er den 
Bestrebungen der Eigentumsförderung zuwiderliefe. Den Be
schlüssen A und B kann man also in modifizierter Form zustim
men. 
Ganz anders verhält es sich mit Beschluss C. Dieser dürfte 
meines Erachtens nur kontraproduktiv sein. Hier hat man 
noch einen Sündenbock gesucht. Lesen Sie übers Wochen
ende wieder einmal die Bibel. Sie können im 3. Buch Moses, 
Kapitel 16, Vers 20 bis 22, nachlesen, dass man damals zur 
Heilung eines Uebels einen Sündenbock in die Wüste gejagt 
hat. Diesen Sündenbock hat man nun in den institutionellen 
Anlegern gefunden. Ich will nicht verschweigen, dass es bei 
den Pensionskassen auch Sünder gibt - wie bei den meisten 
Kategorien der Menschen -; aber dass es sich hier um eine 
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Vereinigung von Sündern handelt und dass damit die «Sün
denbocktherapie» notwendig sei. ist völlig falsch. Immerhin 
zeigen genaue Erhebungen aus der letzten Zeit, dass man 
hier eine ganze Sippe zu Unrecht zu Sündern gestempelt hat. 
1. Gemäss Wohnungszählung 1989 gehören 65,5 Prozent der 
Wohnungen Privaten, nur 11,5 Prozent den institutionellen An
legern. 

f.: 2. Gemäss Pensionskassenstatistik 1987 ist die Anlagequote 
an Immobilien von 1980 bis 1989 von 18 auf 17 Prozent zurück
gegangen. 
3. Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 22 
wurde festgestellt. dass der von Pensionskassen erworbene 
Grundbesitz masslos überschätzt wurde. Er betrug in der Test
region nur 1, 7 Prozent der gehandelten Bodenfläche. Die 
«Schweizerische Handelszeitung» schrieb: «Das National
fonds-Forschungsprogramm entzieht den bundesrätlichen 
Sofortmassnahmen den Boden." 
4. Das Bundesamt für Wohnungswesen stellte kürzlich in ei
ner Publikation über die Verhältnisse in Zürich, Bern. Lau
sanne und Aarau fest, dass die Käufe durch institutionelle An
leger bescheiden seien. 
5. Herr Kollege Cavelty, hier lese ich gerade in einem Interview 
im «Schweizer Journal», dass die Lebensversicherungen 
mehr Geld in Hypotheken angelegt haben als in Liegenschaf
ten. Wenn ich mich an meine Zeit als Präsident der Lehrerversi
cherungskasse des Kantons St. Gallen zurückerinnere. kann 
ich Ihnen diese Politik der Freigebigkeit in Sachen Hypothe
ken nur bestätigen. 
Ich zweifle nicht. dass Ihnen noch Einzelfälle von Sündern un
ter den Pensionskassen dargestellt werden. Wir kennen den 
berühmten Fall von Freiburg. Aber schon der vorgeschrie
bene Mindestsatz von 4 Prozent verhindert die systematische 
Spekulation. Bis jetzt hat auch im Nationalrat auf Anfrage hin 
niemand Versicherungen und Pensionskassen nennen kön
nen. die systematisch Spekulation betreiben. Die Versicherun
gen gelten im allgemeinen als gute Vermieter. 
Ein Leserbriefschreiber fragt zu Recht «Woher nimmt der Bun
desrat die Zuversicht. dass anstelle der Pensionskassen ver
antwortungsbewusstere. weniger gewinnorientierte und mie
terfreundlichere Vermieter treten werden?» Jetzt spreche ich 
als Mieter. Ich habe zeit meines Lebens in Häusern. die Versi
cherungen gehören, gewohnt und kann bestätigen. was hier 
gesagt wird. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, dass. falls 
Sie die Versicherungen aus dem Geschäft verdrängen. dann 
diese niedlichen. kleinen Eigentümer in Form von Privatperso
nen, welche «ä bluemets Trögli» ihr eigen nennen und ihr Haus 
mit Geranien schmücken, an ihre Stelle kämen. Anstelle der 
Pensionskassen und der Versicherungen treten die Spekulan
ten. Das haben wir in St. Gallen erlebt. Wohnblocks. die von 
den Pensionskassen abgestossen wurden. kamen nachher 
zu einer Societe anonyme, die ein Büro irgendwo in Solothurn 
hatte und deren Besitzer in Ascona lebte. Das ist im Grunde 
genommen der Irrtum. dem wir erliegen. wenn wir die institu
tionellen Anleger vom Wohnungsmarkt zu vertreiben suchen. 
Die institutionellen Anleger waren auch dieJerngen, die in ge
wissen Agglomerationen den Wohnungsbau so gefördert ha
ben, dass die Wohnungsnot in Grenzen gehalten werden 
konnte. Sie haben auch dafür gesorgt, dass die Mietzinse 
noch einigermassen vernünftig waren. Sie waren ja dazu ge
zwungen: eine Versicherung, die eine unsoziale Vermieterin 
ist, kann keine Versicherungen mehr verkaufen und schädigt 
ihr Hauptgeschäft. Sie ist gezwungen, sozial zu sein. Und aus
gerechnet hier wollen wir eingreifen und damit kontraproduk
tiv handeln! Das Problem der Geldanlage der zweiten und drit
ten Säule kann man nicht lösen. indem man die Versicherun
gen in der Zeit der höchsten Wohnungsnot vom Wohnungs
bau verdrängt. Es ist gründlich zu prüfen, wie Mittel der Alters
vorsorge vermehrt zur Eigentumsförderung eingesetzt wer
den können. Wir erwarten vom Bundesrat fundierte Vor
schläge. Aber die kontraproduktive Sofortmassnahme lehnen 
wir ab. 
Der Vorschlag des Nationalrates bringt uns auch nichts. Was 
machen Sie, wenn Sie nur Blöcke für vorwiegend eigene Leute 
erstellen dürfen, wenn Sie einen Block erstellen für acht Mie
ter, davon fünf eigene sind und zwei künden? Müssen Sie 

12-S 

dann die Wohnungen leer lassen? Was macht eine Pensions
kasse. die letztes Jahr noch günstig Land gekauft hat. aber 
aufgrund von Beschluss A nicht mehr zeitgemäss weiterver
kaufen kann. weil sie nur noch ohne Gewinn weiterverkaufen 
kann und aufgrund von Beschluss C nicht bauen darf? Sie 
wird zur Baulandhortung gezwungen. Der Vollzug wtrd kontra
produktiv. 
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen. auf die Be
schlüsse A und B einzutreten und auf Beschluss C nicht einzu
treten. 

Ziegler: Ich beantrage Ihnen. auf alle drei Vorlagen einzutre
ten. Ich werde mich selbstverständlich bemühen, mich, dem 
Wunsch des Kommissionspräsidenten entsprechend. kurz zu 
halten. und insbesondere versuchen. Wiederholungen zu ver
meiden. Aber ganz wird mir das wohl kaum gelingen. 
Lassen Sie mich von drei Feststellungen ausgehen. 
1 . Es steht fest. dass bezüglich Boden seit langem zwischen 
Angebot und Nachfrage ein grosses Ungleichgewicht besteht. 
Dieses hat sich in den letzten Jahren, nachdem der Boden im
mer noch mehr Funktionen zu erfüllen hat und auch zum An
lageobjekt erster Güte und zum Handelsobjekt geworden ist, 
noch stark vergrössert. Einern kleinen, immer kleiner werden
den Angebot steht eine grosse. immer grösser werdende 
Nachfrage gegenüber. 
2. Es steht fest. dass die Bodenpreise in den letzten Jahren so
zusagen unkontrolliert - man kann auch sagen explosionsar
tig - gestiegen sind. Die Beispiele kennen Sie, ich muss keine 
nennen. Ich. lasse dahingestellt, ob die Ursache dieser Preis
steigerung nur das erwähnte Ungleichgewicht zwischen An
gebot und Nachfrage war und heute noch ist oder ob auch an
dere Ursachen mitspielen. Auf jeden Fall: Die Bodenpreise 
sind gestiegen. 
3. Es dürfte aber auch feststehen, dass der freie Markt für den 
Boden nicht mehr spielt. Man kann nachgerade von einem Bo
denmarktdebakel sprechen. Vielen, allzu vielen Erwerbsinter
essenten ist es gar nicht mehr möglich. Boden zu erwerben. 
Damit steht aber fest, dass der freie Markt bezüglich Boden 
versagt hat. Es sind auch keine Anzeichen oder mindestens 
nur ungenügend Anzeichen vorhanden, dass der freie Markt 
von selber wieder ins Lot kommt, dass der freie Markt dieses 
Problem selber lösen wird. 
Nun zu den Folgerungen: Muss etwas getan werden? Und: 
Was muss getan werden? In einer solchen Situation darf das 
äusserst rare Gut Boden nicht mehr dem freien Markt überlas
sen werden. Der Staat muss lenkend eingreifen. die Entwick
lung der Bodenpreise - welches die Ursachen auch immer 
sein mögen - muss gestoppt werden. Damit ist doch eindeutig 
die Dringlichkeit dieser Massnahmen dargelegt. Die Dringlich
keit wird ja wohl auch nicht bestritten. uneinig ist man sich nur 
darüber, was nun getan werden muss. 
Eine gewisse Ratlosigkeit - oder fehlt es vielleicht am guten 
Willen? - ist nicht zu übersehen. Ich meine aber. dass wir et
was tun müssen. Es geht dabei nicht um perfekte, nach allen 
Seiten abgesicherte Massnahmen. Lassen wir für einmal den 
hochgepriesenen schweizerischen Perfektionismus auf der 
Seite. Es ist ja hier auch zu berücksichtigen. dass es sich um 
befristete Massnahmen handelt, die jederzeit aufgehoben 
werden können. 
Das Ziel der Massnahmen, wie sie uns vom Bundesrat vorge
legt werden, ist die kurzfristige Dämpfung der Nachfrage nach 
Boden. Ich bitte Sie, dies zu berücksichtigen. Es geht vor allem 
um die kurzfristige Dämpfung der Nachfrage. Sicher wäre es 
besser. das Angebot zu erhöhen. Sicher wäre es besser, weni
ger Bauvorschriften zu haben und mehr Bauland zur Verfü
gung zu stellen. All dies ist aber so kurzfristig, wie es die Situa
tion verlangt, sozusagen von einem Tag auf den andern. über
haupt nicht möglich. Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Massnahmen - Sperrfrist. Belastungsgrenze. Anlagevorschrif
ten - kann die Nachfrage nach Boden gedrosselt und damit 
der Preissteigerung entgegengewirkt werden. Wohl kann die 
Wirkung nicht genau vorausgesagt werden. Ich meine aber. 
dass dies auch nicht nötig ist. Wichtig ist, dass etwas getan 
wird, dem man gewisse Wirkungen nicht absprechen kann. 
Insbesondere ist auch auf den Beschluss C einzutreten, und 
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diese Anlagevorschriften sind auch zu beschliessen. Denn ge
rade sie dämpfen doch die Nachfrage nach Boden. 
Ich suche nicht nach Sündenböcken. Die wirklichen Verursa
cher werden doch ohnehin nicht erfasst und auf jeden Fall 
nicht bestraft. Ich meine aber, alle müssen Opfer bringen, alle 
müssen ein wenig warten, im Gesamtinteresse. 
Die Massnahmen müssen meines Erachtens, Herr Kollege 
Rüesch, auch angeordnet werden, wenn nicht alle Nebenwir
kungen absehbar sind oder wenn man gewisse Nebenwirkun
gen vielleicht sogar voraussieht. Allerdings: Wenn man dem 
Bundesrat vorwirft, dass er die Wirkungen der Massnahmen 
nicht garantieren könne, dann muss man auch sehen, dass 
auch die kontraproduktiven Wirkungen nicht «garantiert» und 
vorausgesagt werden können. Ich meine allerdings: Prophe
ten vor! Es wird sie sicher geben. 
Damit ihre Wirkung nachhaltig 1st. müssen die Massnahmen 
grundsätzlich so lange wie nötig gelten. Wenn sie ihren Zweck 
erreicht haben oder das Anschlussprogramm vorliegt oder 
falls man feststellen sollte, dass wirklich alle Massnahmen 
kontraproduktiv sind, dann können sie jederzeit aufgehoben 
werden. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen, auf alle drei Vorlagen ein
zutreten und ihnen zuzustimmen. 

M. Cottler: Les evenements qui sont la cause directe des trois 
arretes urgents sont connus: une augmentation excessive, 
voire une explosion, des prix du sol constructible ou construit, 
les effets directs sur les loyers, des prix excessifs qui consti
tuent, surtout en milieu urbain, un frein et un obstacle a l'ac
cession a la propriete individuelle, alors que, en vertu d'un 
mandat constitutionnel, l'acces a la propriete devrait etre faci
lite et encourage. Cette evolution malsaine deploie des effets 
pervers qui agissent sur la societe sous tous ses aspects, 
qu'ils soient d'ordre economique ou social. Certains actes de 
speculation qui se sont passes dans notre canton ou ailleurs 
ont clairement montre que les lois du marche destinees a 
determiner les prix etaient partiellement dereglees. L'interven
tion des pouvoirs publics est donc necessaire. En votant, en 
mars demier, la motion et les postulats de MM. Schmid et Rhi
now, notre conseil a d'ailleurs contraint le Conseil federal a 
agir, ce qu'il a fait rapidement et fermement. Nous ne saurions 
aujourd'hui refuser ce que nous avons nous-memes de
mande. 
Le Conseil federal nous presente une premiere serie de mesu
res a mettre immediatement en vigueur. Leur duree est limitee. 
Un deuxieme train de mesures devra suivre, qui sera tout aussi 
important que les arretes urgents et permettra une meilleure 
utilisation du sol et une accession plus facile a la propriete. 
En l'etat, examinons les trois arretes. Le premier, gräce au 
delai d'interdiciion de revente, empechera a l'avenir, pour au
tant que de trop nombreuses exceptions ou autorisations anti
cipees ne le rendent inefficace, les ventes purement speculati
ves telles que les ventes en cascade. Pour ces transactions, en 
effet, le vendeur, tout en encaissant son gain, ne fournit aucun 
travail et n'apporte aucune plus-value a l'immeuble. On ob
jecte que par l'interdiction de revente le marche immobilier 
sera paralyse, ce qui accentuerait encore la penurie de loge
ments. 
Certes, toute mesure, de qklelque ordre qu'elle soit, produit 
des effets indirects non souhaites, car le caractere urgent de la 
mesure laissera toujours place a quelque irnperfection. Une 
mesure urgente n'est pas libre de taute imperfection, mais sa 
duree est limitee. La comrnission et le Conseil federal ont d'ail
leurs reconnu certains dangers et, pour y parer. ils vous propo
sent, a l'article 4, des exceptions autorisant une alienation anti
cipee. Cette autorisation sera notamment accordee - il s'agit 
de la lettre c - lorsque des constructions auront ete erigees sur 
l'immeuble. Cela incitera le proprietaire, qui voudraitvendre, a 
construire et a creer de nouveaux logements. Donc le danger 
de voir la penurie de logernents s'accentuer tornbe. Voila pour 
l'arrete A. L'arrete B n'est pas conteste. 
En revanche, l'arrete C souleve des oppositions. Ondit notarn
ment que les caisses de pensions sont de bons proprietaires, 
ce qui en regle generale est exact, et qu'elles ne font pas de 

speculation. II est vrai que peu d'exceptions confirrnent cette 
regle. 
Notre distingue collegue, M. Rüesch, a cite taut a !'heure 
l'etude du Fonds national de recherche sur le marche foncier 
dans les zones de construction, etude dirigee partiellernent 
par le professeur Deiss de l'Universite de Fribourg. Cette 
etude releve aussi que les caisses de pensions paieraient lors 
d' acquisitions de terrains a bätir - cette etude ne concerne que 
les terrains - dans les endroits consultes par les experts, le pnx 
rnoyen le plus eleve. Marne les consortiums, qui pourtant 
achetent des terrains pour les travailler, paieraient en 
moyenne un pnx de 7 a 8 pour cent inferieur. 
Or, les rnesures de l'arrete C auraient pour resultat de freiner 
l'acquisition d'irnrneubles par les caisses de pensions et il est 
vivernent souhaite que la propriete individuelle des couples et 
des familles, dont la part a la propriete est actuellement parti
culierement bassa en Suisse, y trouve son campte. Toutefois, 
des mesures complementaires a l'arrete C, mesures que vi
sent notamment la motion Küchler, devraient renforcer l'action 
en faveur de l'acces a la propriete individuelle. 
L'intervention des pouvoirs publics dans un domaine aussi 
sensible que le droit foncier et la propriete immobiliere est sou
mise a critique. Des interets evidents sont en jeu. Nous retien
drons notamment que plusieurs representants des milieux 
scientifiques concernes, en analysant et critiquant les arretes. 
n'ont guere ete capables de presenter d'autres mesures per
mettant une action immediate. Certes, ces mesures urgentes 
peuvent entrainer certains effets negatifs qui seraient toutefois 
moins graves que les effets nuisibles que nous subissons 
sous le regime actuel. La seule annonce des mesures d'ur
gence a d'ailleurs deja provoque un choc psychologique. 
II est temps d'agir. Un renvoi des arretes pour etude com
plementaire retarderait inutilernent leur entree en vigueur alors 
que le Conseil federal, en les presentant, a execute le rnandat 
qui lui avait ete confie par notre conseil a la session de mars de 
cette annee. Passens donc aujourd'hui au deuxieme acte et 
votons ces trois arretes. 

Rhinow: Die Vorlagen des Bundesrates stellen viele von uns 
vor ein gewisses Dilemma. Einerseits ist es sehr zu begrüssen, 
dass der Bundesrat handelt, dass er sofort etwas unterneh
men will, namentlich um gegen die unerwünschte Spekulation 
anzukämpfen und um die Nachfrage nach Boden etwas zu 
dämpfen. Es darf meines Erachtens davon ausgegangen wer
den, dass diese Beschlüsse eine gewisse Wirkung haben wer
den, dass sie namentlich die Erzielung kurzfristiger und drasti
scher Gewinne verhindern oder doch erschweren werden. 
Die grundsätzlich positive Aufnahme wird anderseits aber be
gleitet von Bedenken, und zwar von Bedenken in mehrfacher 
Hinsicht. Einmal sind die möglichen Nebenwirkungen nicht zu 
übersehen, welche dem Ziel einer Verbesserung der Verhält
nisse auf dem Bodenmarkt, namentlich der Bremsung einer 
ungehemmten Preisentwicklung, aber auch der Produktion 
ausreichender Wohnungen, diametral entgegenstehen kön
nen. 
Bei der Behandlung der Bodenfrage ist der Komplexität, der 
Vielfalt der Problemstellungen Rechnung zu tragen. Vernetz
tes Denken ist hier ganz besonders geboten. Ich erachte des
halb gewisse Aenderungen an den bundesrätlichen Entwür
fen für notwendig, nicht um die Vorlage zu verwässern, wie der 
etwas farblose Standardausdruck heisst, sondern um dem 
magischen Vieleck dieser Reformziele, der Komplexität der 
Problemstellungen Rechnung zu tragen oder, mit anderen 
Worten, um die nächsten Schritte, die dringend erforderlichen 
nächsten Schritte, nicht negativ zu präjudizieren. Denn das 
Ziel einer sparsamen und haushälterischen Bodennutzung, 
das Ziel einer Siedlungserweiterung nach innen -wie sie auch 
vom Forschungsprogramm des Nationalfonds gefordert wird 
-, das Ziel einer Erhöhung des Nutzungsangebotes innerhalb 
der richtig dimensionierten Bauzonen - ich betone: ohne Frei
pass für die Ausweitung bestehender Bauzonen-, dieses Ziel 
wird mit diesen drei Beschlüssen ebenso wenig erreicht wie 
eine ernsthafte Dämpfung der Nachfrage. 
Es kann doch nicht wünschbar sein - es ist bereits erwähnt 
worden -, das ohnehin kaum verfügbare überbaubare Land 
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noch mehr und gar von Staates wegen zu verknappen. mit der 
w doppelten Folge, dass der Wohnungsbau und der Wohnei
-~ gentumserwerb noch mehr erschwert werden und die Preis-

entwicklung infolge der Verknappung noch mehr angeheizt 
wird. 
In diesem Sinne habe ich in der Kommissionsberatung über 
die Sperrfrist darauf gedrängt, baureifes Land, das der Ueber
bauung auch wirklich zugeführt wird und für welches bereits 
eine Baubewilligung vorliegt, von dieser Sperrfrist auszuneh
men. 
Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese drei dnngiichen 
Beschlüsse nicht davon ablenken dürfen, dass der Hauptteil 
der Arbeit am Bodenrecht noch vor uns liegt und - ich wende 
mich hier etwas gegen das von Herrn Bundesrat Koller gern 
gebrauchte Wort - auch keine weitere «Atempause» erträgt. 
Die Spekulationsbekämpfung ist wichtig und nötig, stellt aber 
nur den kleineren Teil der erforderlichen Massnahmen dar, 
ganz abgesehen davon, dass diese zu einem grossen Teil in 
die Kompetenz der Kantone und Gemeinde fallen. Mit gutem 
Grund - ich bin ihr dankbar - wendet sich die Kommission 
auch gegen die Abschreibung meiner von beiden Räten über
wiesenen Motion. 
Mich bewegen freilich noch zwei weitere Bedenken. die ich 
hier nur ganz kurz in Stichworten andeuten möchte. Die Hek
tik, in der diese Beschlüsse behandelt werden müssen. birgt 
nicht nur die Gefahr einer unverantwortlichen Gesetzgebung 
in sich. sondern wird auch der schwierigen Komplexität der 
Problemstellungen kaum gerecht. Pikanterweise kommt auch 
das wissenschaftliche Forschungsprogramm «Boden» des 
Nationalfonds zu anderen Resultaten. zum Teil sogar zu ent
gegengesetzten Vorschlägen, als sie uns der Bundesrat hier 
unterbreitet. Es kommt hinzu, dass wir ob all dem vielzitierten 
«Ein-Zeichen-Setzen», das in aller Munde ist, ob der ausgrei
fenden Symbolik der Gesetzgebung, die Augen vor dem wirk
lichen Handlungsbedarf nicht verschliessen dürfen. 
Wenn ich trotzdem alle drei Vorlagen mit den gebotenen Aen
derungen unterstütze, dann in der Ueberzeugung, dass im 
Spekulationsbereich und bei der Dämpfung der Nachfrage so
fort etwas getan werden muss, aber auch im Bewusstsein. 
dass die eigentlichen Reformschritte erst noch, und zwar 
ebenfalls so rasch wie möglich, getan werden müssen. 

Mme Jaggl: Nous avons beau etre des parlementaires de mi
lice et non des professionnels de la politique. du moins a 
Berne, nous n'en savons pas moins toutes et tous que nous 
avons pour täche de prendre des mesures. si possible ade
quates. mettant en oeuvre les moyens rationnels pour y parve
nir, et de manier des signes et des symboles dont l'efficacite -
certes difficilement mesurable - est obligatoirement comple
mentaire. particulierement dans les affaires a contenu haute
ment emotionnel comme celle dont nous nous occupons au
jourd'hui: la speculation fonciere. Prise de mesures et manie
ment de symboles composent ensemble une action politique 
qu'on peut considerer comme digne de ce nom. Aujourd'hui, 
il n'est heureusement plus possible de gerer sans communi
quer et de prendre des mesures sans manier des symboles. 
lnversement, il est dangereux de parler sans decider ni agir. 
Cela peut etre apparente a la vente de vent et a la demonstra
tion des signes sans signification. 
En l'occurrence, apropos du droit foncier dans le secteur ur
bain, nous avons a examiner un paquet de mesures entre les
quelles il nous taut choisir. En outre, nous beneficions d'un 
geste a haute valeur symbolique signalant la volonte de I' auto
rite federale de trouver une parade a des abus manifestes dont 
les locataires sont les principales victimes. La valeur symboli
que est affirmee. II n'y a aucun doute a ce propos. Le signe a 
ete compris et- comme l'a deja dit l'un ou l'autre des interve
nants - il nous reste a honorer les promesses implicitement 
contenues dans le symbole que constitue la publication des 
mesures urgentes en matiere de droit foncier dans le secteur 
urbain. 
Passens precisement a l'examen des mesures que nous 
avons a juger sur leur efficacite et non sur leurs effets re
cherches. A cet egard, une appreciation nuancee s'impose, 
justifiant l'entree en matiere sur les arretes A et B, mais non sur 

l'arrete C. Comme on l'a precise, l'arrete A a deja obtenu des 
effets. A mon sens, ce ne sont pas forcement ceux qui etaient 
escomptes, mais il taut admettre que la seule perspective 
d 'une interdiction temporaire de revente des immeubles non 
agricoles a fait l'effet d'un bäton plante dans une tourmiliere 
qui eta1t dejä tres agitee auparavant. 
Ces dern,eres semaines, ces derniers jours, des reestimations 
ont ete demandees en masse et de toute urgence. des opera
tions ont ete preparees dans la plus grande häte, des affaires 
ont ete realisees sans etude prealable digne de ce nom. Bref, 
le carrousel de la speculation avec 1a spirale des prix qui l'ac
compagne n'aura probablement jamais tourne aussi vite que 
ces derniers temps. II taut donc casser le rythme affolant de 
ces operations et le faire pour une duree qui puisse etre effi
cace, c'est-a-dire au moins cinq ans. ce qui est veritablement 
un minimum si l'on veut experimenter ne serait-ce que toutes 
les exceptions prevues a l'article 2 de l'arrete A. 
En tout etat de cause, les operations, qui ne manqueront pas 
d'etre realisees dans le cadre de cet arrete, peuvent faire l'ob
jet d'une publication des transferts de la propriete immobiliere, 
conformement a la sage decision prise sur ce point par le Con
seil national et a une proposition de minorite que j'aurai l'hon
neur de defendre taut a !'heure. 
Nous devons entrer en matiere sur l'arrete A pour les raisons 
evidentes precitees. Taute autre decision serait absolument 
incomprehensible aux yeux de la population, marquerait un 
recul inacceptable sur le plan des principes et couvrirait l'auto
nte de ridicule dans les milieux professionnels qui n 'osent plus 
en esperer tant. 
L'arrete B n'etant pas conteste, je n'en parlerai pas ici. 
J'en viens donc a l'arrete C qu1 est le plus combattu. Je souli
gne que, seule socialiste membre de la commission, j'ai d'ins
tinct, mais egalement apres reflexion et au vu des nombreuses 
prises de position, avis, statistiques et chiffres qui nous ont ete 
remis pour la discussion sur cet arrete, refuse l'entree en ma
tiere qu'accepte en revanche la majorite de man groupe, aussi 
bien dans ce conseil qu'au Conseil national. Les amende
ments votes a cet arrete C par la Chambre bassa ne modifient 
pas man refus d'entrer en matiere sur ce texte concernant les 
dispositions en matiere de classement pour les institutions de 
prevoyance professionnelle et pour les institutions d'assu
rance. 
Si l'on examine cet arrete sous !'angle de son efficacite, on ne 
peut manquer d'y voir un effet inevitable - je veux bien croire 
qu'il n'etait pas vise mais, helas, il est deja obtenu - une sorte 
d 'intervention punitive contre les 1nvestisseurs institutionnels, 
caisses de pension en tete. Le moins qu'on puisse dire, c'est 
que le destinataire est, en l'occurrence, mal choisi. 
Certes. les gerants des millions accumules au titre du 
deuxieme pilier, et dans une moindre mesure du troisieme pi
lier, ne se distinguent pas toujours par un comportement eco
nomique totalement rationnel. II faut dire qu 'ils ont sur les bras 
- si j'ose m'exprimer ainsi - tant de millions a placer que leur 
selectivite ne s'exerce pas toujours avec la vigilance souhaita
ble. II arrive particulierement dans les zones urbaines, la 
grande agglomeration zurichoise etant a cet egard la plus 
demonstrative, que ces gerants se ruent sur un objet qui pour
rait etre mis en vente et pratiquent une surenchere active avant 
meme que l'operation soit en passe d'etre realisee. II est vrai 
qu'ils paient parfois-je connais quelques cas frappants sur la 
place de Lausanne - des prix extremement eleves preci
sement pour acquerir des biens immobiliers; cette operation 
est faite a des conditions qui peuvent paraitre, non pas prohibi
tives - puisque l'operation s'est realisee - mais elevees. Les 
caisses, par definition, ne revendent pas; elles pratiquent une 
politique de loyers, respectueuse de l'anciennete des locatai
res et de leur budget familial. A cet egard, les enquetes qu'on 
peut faire aupres des locataires permettent d' etablir un classe
ment qui ressemble quasiment au hit parade des meilleurs 
proprietaires. On retrouve dans le peloton de tete, traditionnel
lement. des institutions d'assurances, considerees comme de 
bons partenaires par les locataires. 
Autre element d'une politique qui merite d'etre soutenue et 
non pas attaquee par une intervention punitive du type de 
l'arrete C: les caisses de pension, les compagnies d'assu-
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rance evitent la propriete par etages qui constitue a coup sur 
actuellement, pour tous ceux qui ne possedent pas le loge
ment qu'ils habitent. la menace par excellence - on connait le 
dilemme devant lequel beaucoup se trouvent places- d'ache
ter ou de partir. 
Si nous exarninons maintenant. non pas l'economie generale 
du pro1et et l'inspiration de son arrete C, rna1s sa formulation, 
on en arrive a se poser des questions particulierement impor
tantes. Certes. en seance de commission, nous n'avons pas 
examine en detail ce meme arrete C, sur lequel nous ne som
mes pas entres en matiere, su1te a la dec1sion tres clairement 
majorita1re de notre commission. Cependant, la lecture atten
tive de ce texte, meme «aidee» par celle du message, permet 
de comprendre pourquoi ce texte n'a pas abouti, et a quel 
point les limites a l'investissement et les methodes d'estima
tion qu'il preconise sont peu claires. 
Quanta l'ouverture vers des placements des caisses de pen
sion et des institutions d'assurance a l'etranger. je suis cu
rieuse d'entendre les commentaires - a supposer que cette 
mesure entre en vigueur - qu'elle suscitera de la part des co
mites de placement. et particulierement des representants du 
personnel dans les comites de placement des caisses de pen
sion qui ont l'avantage extraordinaire d'etre gerees paritaire
ment. II faudra entendre ce que suscitera l'idee meme d'un 5 
pour cent - proportion symbolique certes - des placements a 
effectuer a I' etranger. Cela est totalement 1ncomprehens1ble et 
ressemble. de l'opinion populaire, a une maniere indigne de 
jouer avec l'epargne des assures. 
Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres que Mme 
Bührer expliquera tout a !'heure. je cons1dere qu'il est impor
tant de ne pas entrer en matiere sur l'arrete C. 

Frau Weber: Ich trete auf diese Vorlage ein. wenn auch nicht 
mit einem riesigen Enthusiasmus. Der Herr Kommissionsprä
sident verzeihe mir die drei folgenden Sätze. die relativ allge
mein sind, aber ich muss sie trotzdem sagen: Wir sind uns si
cher einig, dass der Bodenmarkt eben ein sensibles Gut ist, 
dass er grundsätzlich nur freiheitlich geordnet sein sollte und 
dass nur Missbräuche bekämpft werden sollen. Wir befinden 
uns aber in einer besonderen Situation. in der wir Massnah
men ergreifen müssen, auch wenn es sich zum Teil nur um ei
nen Versuch handeln kann. Das heisst. es ist wichtig, dass der 
Bundesrat die Uebung auch wieder abbrechen könnte, wenn 
sie sich als kontraproduktiv erweisen sollte. 
Zum Beschluss A: Ich trete für die fünfjährige Sperrfrist ein. 
Tschäni hat einmal gesagt: «Man kann heute der Heimat nicht 
nur subversiv. sondern vor allem auch 'spekulativ' schaden.» 
Dazu möchte ich folgendes sagen: Durch die Spekulation ent
stehen externe Kosten. so dass in der Folge die hohen Ge
winne durch Spekulation mit einem lebensnotwendigen Gut
Gewinne, die eine kleine Minderheit auf Kosten der grossen 
Mehrheit bereichern - zu sozialen Unruhen führen, das Ver
trauen in die Allokationsfunktion des Markts vermindern und 
zu einer gewissen Staatsverdrossenheit führen. Die Eindäm
mung der Spekulation ist somit aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht notwendig, und mit einer Sperrfrist versuchen wir nun, 
uns gegen die Missbräuche zu wehren. 
Zum Beschluss B. Pfandbelastungsgrenze: Auch dieser Be
schluss ist nicht unbedeutend. Sicher ist der Grundsatz der 
Botschaft richtig, dass nur derjenige Grundeigentum soll er
werben können. der über minimale Eigenmittel verfügt. Nach
frager, die aus spekulativen Ueberlegungen Wohneigentum 
oder Bauland erwerben, ohne über die nötigen Mittel für eine 
Ueberbauung zu verfügen. sollen nach Möglichkeit durch den 
Bodenmarkt gebremst werden. Die vorgesehenen Pfandbela
stungsgrenzen von 80 bis 90 Prozent erscheinen realistisch. 
Im Zusammenhang mit einer Pfandbelastungsgrenze von 100 
Prozent bei Eigenbedarf muss man sich jedoch bewusst sein, 
dass damit beim Bürger allenfalls falsche Hoffnungen ge
weckt werden können. Gemäss den geltenden aufsichtsrecht
lichen Vorschriften dürfen z. 8. gewisse Versicherer solche Be
lehnungen gar nicht vornehmen. Im übrigen sollte die Pfand
belastung eines Grundstücks in einem vernünftigen Verhältnis 
zu den Eigenmitteln des Bauwilligen stehen, da sonst die lau
fende finanzielle Belastung untragbar wird. 

Zum Beschluss C: Während der nationalrätlichen Diskussion 
von Beschluss C habe ich mich entschlossen. für Eintreten zu 
stimmen, muss mir aber vorbehalten, diesen Beschluss am 
Ende nicht zu unterstützen. Ich muss offen sagen, dass ich ge
genüber dieser Bestimmung sehr kritisch eingestellt bin. In 
bezug auf das vom Bundesrat anvisierte Ziel einer Eindäm
mung der Nachfrage dürften die Anlagevorschriften für die in
stitutionellen Anleger kaum eine zielkonforme Wirkung zet
gen. Die Anlagevorschriften führen nämlich kaum zu einer Re
duktion der Gesamtnachfrage, wo das zu lösende Problem 
doch in einer sehr hohen Nachfrage nach Wohnraum besteht. 
Diese Nachfrage wird aber durch die Tätigkeit der institutionel
len Anleger nicht beeinflusst. Es ist für den Marktmechanis
mus irrelevant. ob nun institutionelle Anleger als indirekte 
Nachfrager nach Wohnungen auftreten oder ob dies zukünftig 
vermehrt durch Immobiliengesellschaften geschieht. Werden 
nämlich die institutionellen Anleger durch diese Anlagevor
schriften vom Bodenmarkt verdrängt, springen andere profes
sionelle Wohnraumvermittler in die entstehende Lücke, denn 
nur solche Immobiliengesellschaften verfügen z. B. über die 
notwendigen Finanzmittel zur Verwirklichung einer verdichte
ten Bauweise. 
Es ist nun aber aus Mietersicht äusserst fraglich, ob ein sol
cher Wandel in der Struktur der Wohnungsanbieter zu begrüs
sen ist. Die institutionellen Anleger werden nämlich als ange
nehme, vermieterfreundliche Vermieter. gerade auch in Mie
terschutzkreisen, geschätzt. Sie verfügen zudem über eine 
sehr effiziente Verwaltung und können dementsprechend ko
stengünstiger vermieten. 
Schliesslich ist es auch höchst problematisch, die Kassen auf
zufordern, einen Teil ihrer Gelder in ausländischen Immobilien 
anzulegen, wenn gleichzeitig der Erwerb von schweizerischen 
Liegenschaften durch Ausländer stark erschwert ist. Es ist 
auch nicht sinnvoll, Sparüberschüsse der Schweizerinnen 
und Schweizer, die nicht in der Schweiz angelegt werden kön
nen, im Ausland anzulegen. Vielmehr sollte man Investitionen 
im lnfrastrukturbereich tätigen. Ich denke hier z. B. an die 
Neat. 
Anlagevorschriften. die sich an Bestandesgrössen orientieren, 
sind also abzulehnen, weil sie keinen Beitrag zur Zielerrei
chung zu leisten vermögen, weil sie eine unerwünschte Verän
derung in der Nachfragestruktur nach sich ziehen und weil sie 
die einzelnen Pensionskassen ungleich behandeln. Für eine 
gezielte Wohneigentumsförderung sind die institutionellen 
Anleger in Zukunft vermehrt zu veranlassen, weniger als In
vestoren als vielmehr als Kapitalgeber zur Bildung von priva
tem Wohneigentum der Mitglieder aufzutreten. In diesem 
Sinne werden wir auch eine Motion zu besprechen haben. 

M. Gautler: Nous sommes taut a fait conscients de la situation 
du marche immobilier et des exces qui s'y produisent depuis 
quelque temps. Nous comprenons donc parfaitement que le 
Conseil federal cherche a remedier a cet etat de choses et 
nous propose a cette fin des arretes urgents. Aussi voterons
nous l'entree en matiere sur les arretes A et B. Je reviendrai 
tout a !'heure sur le cas de l'arrete C. 
Auparavant, je me permets quelques remarques sur la Situa
tion du marche immobilier. On a deja dit beaucoup de choses 
sur les causes du desequilibre actuel, desequilibre si marque 
entre l'offre et la demande. On n'a peut-etre pas assez insiste 
sur deux causes parmi les autres: le bien-etre economique, 
d'une part, l'interventionnisme des pouvoirs publics, de l'au
tre. II ne fait pas de deute que nos problemes sont ceux d'une 
societe riche, j'allais dire d'une societe d'enfants gätes. 
C'est le bien-etre general, la haute conjoncture qui font que 
chacun veut un logement plus vaste. plus confortable, sans 
toujours etre pret a en payer le prix. Si ce diagnostic est relati
vement facile a poser, il est beaucoup plus difficile de propo
ser une therapeutique. Revenir ä une via plus austere, dimi
nuer le bien-etre. freiner la croissance economique, comme le 
proposent d'aucuns, serait un remede pire que le mal dont 
nous souffrons. Donner un coup de frein a l'economie serait 
interdire taute une serie de progres que nous devons encore 
realiser dans le domaine social, dans la protection de l'envi
ronnement et dans bien d'autres secteurs. Comme on dit vo-
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· Jontiers du cöte de la Suisse alemanique. il ne taut pas jeter 
.1•enfant avec l'eau du bain. 

,;. Autre raison du desequilibre, la rigidite du systerne dans 
! tequel nous sornmes places: rigidite prerniere due aux dimen
J sions modestes de notre territoire habitable. mais rigidite se
:1! condaire due a toutes sortes de dispositions legislatives, 
~ reglernentaires et administratives qui empechent !es !ois du 

marche de jouer. L'amenagement du territoire restreint !es zo-
f, nes constructibles. La protection de l'environnement ou du 

patrimoine architectural complique !es constructions et !es 
renovations d'habitations. Les procedures touiours plus tatil
lonnes d'autorisations de construire retardent. et par la ren
cherissent !es logernents disponibles. etj'en passe. 
Pour construire des logements aujourd'hui. il taut accomplir 
un parcours du cornbattant qui decourage les plus audac,eux 
des promoteurs. en tout cas dans certains cantons. Un ch1ffre 
comme exemple: le nombre de togements autorises a ta cons
truction est tombe dans mon canton de 2064 en 1984 a 1387 
en 1987, soit d'un tiers. C'est en rarefiant ainsi les nouveaux lo
gements qu'on permet la speculation et la hausse des loyers 
et des immeubles. Je suis persuade qu'avec moins d'interven
tions des pouvoirs publics dans ce domaine. ces dernieres 
decennies. le marche serait plus souple et l'offre pourrait 
mieux s'adapter a la demande. 
Un autre exemple typique de perversite de certaines mesures: 
la protection des locataires et la surveillance des loyers font 
que. dans les immeubles anciens a loyers maintenus artificiel
lement bas, des personnes seules occupent de grands appar
tements, entre autres parce qu'elles ne peuvent pas trouver. 
dans des constructions recentes. des logernents plus petits. 
sinon a des prix trop eleves pour elles. 
Autrement dit, plus l'Etat intervient pour regler le marche im
mobilier. plus celui-ci echappe aux lois du marche et se rigidi
fie. 
Si j'insiste sur ce point, c·est pour montrer que les mesures 
que nous allons decider doivent etre strictement limitees dans 
le temps. II n'est pas question pour nous d'aller vers une quel
conque etatisation du marche immobilier, mais de corriger un 
exces probablement momentane de celui-ci. Mesures con
joncturelles, oui; mesures structurelles. non! 
II serait du reste paradoxal qu'a l'heure ou partout on parle de 
deregulation on veuille ici «surreguler». 
Je le repete, nous voterons les arretes A et B pour une courte 
periode. car si nous sommes en general favorables a une au
toregulation du marche, nous admettons que. dans certaines 
circonstances, il est necessaire de corriger ses exces. Dans le 
cas present. nous estimons que ces deux arretes. joints aux 
recentes hausses des taux hypothecaires. vont aider au retour 
d'un rnarche plus sain et plus equilibre. 
Reste l'arrete C. II nous parait inutile. voire nuisible. et nous 
sommes heureux que notre commission propose de ne pas 
entrer en matiere. Les caisses de pension et les compagnies 
d'assurance ne jouent guere de röte dans la hausse des prix et 
la speculation. Elles ne peuvent se permettre d'acheter des 
immeubles au-dessus de leur valeur de rendement, 
puisqu'elles doivent rentabiliser' leurs investissements a un 
taux au moins equivalent a leur taux technique. c'est-a-dire 4,5 
pour cent net. En outre, les caisses de pension ne peuvent se 
permettre d'abus dans les hausses de loyer. vu leur caractere 
d'institutions sociales et, souvent, leur gestion paritaire. Les 
caisses constru isent tres souvent des logements sociaux dont 
les prix et les loyers sont contröles par l'autorite cantonale. 
En outre. ces caisses et les assurances. disposant de suffi
samment de capitaux. ne recourent que rarement aux credits 
hypothecaires, ce qui leur permet de mettre sur le marche des 
logements dont les loyers sont moins sensibles aux variations 
des taux. Enfin. il est tout a fait exceptionnel que caisses et as
surances revendent leurs immeubles pour en tirer un quelcon
que benefice speculatif. 
Le seul effet de l'arrete C seraitd'empecher les caisses de pen
sion, qui ont arteint le niveau de 25 ou de 30 pour cent de biens 
immobiliers. de mertre sur le marche de nouveaux logements 
et, par la, de reduire encore l'offre dans ce secteur. C'est exac
tement le contraire de ce que nous voulons. 
Demiere remarque - je prie le vice-president de bien vouloir 

m'excuser d'intervenir deja dans la troisieme partie du debat. 
mais j'evite ainsi de reprendre la parole - la constitutionnalite 
de ces arretes. L'Office de la justice la trouve douteuse. M. 
Jean-Franc;;ois Aubert pense qu'elle est reelle, M. Rhinow 
aussi, M. Zimmerli la nie alors que notre troisieme constitution
naliste ne s'est pas encore prononce. Le doute est donc per
mis pour !es laics. Or. le meme Jean-Franc;;ois Aubert que 
j'evoqua1s tout ä l'heure. dans une consultation sur un sujet 
voisin, a declare un jour: in dubio pro populo. lci. me semble
t-il. le doute est reel. II faut donc donner l'occasion au souve
rain de se prononcer. c'est-a-dire soumertre ces arretes au 
referendum obligatoire, selon l'afinea 3 de l'article 89bis de la 
constitution. 

Hunzlker: In der Politik neigt man bei Handlungsdruck gerne 
dazu, Sündenböcke zu suchen und Mut beweisen zu wollen. 
Weniger spektakulär. aber dafür wirkungsvoller wäre es. den 
Problemen auf den Grund zu gehen, statt eilige Symptomthe
rapie zu betreiben. Die bundesrätlichen Vorschläge, am ehe
sten wohl die Veräusserungssperre, erzeugen sicher psycho
logische Wirkungen, und sie treffen auch die Spekulantentä
tigkeit. Das ist erwünscht, löst aber das Bodenproblem über
haupt nicht. Oekonomisch ist doch eines ganz klar: Die Preise 
steigen nur dann. und sie steigen nur soweit, als es dafür einen 
Käufer und Nutzer gibt, für den sich auch bei einem hohen 
Preis der Besitz eines Grundstückes oder einer Wohnung 
noch lohnt. Viel mehr Wohnraum zu erschwinglichen Preisen 
zu schaffen. ist nur erreichbar. wenn der Markt im Bodensektor 
wieder spielt, und das kann nur der Fall sein. wenn das Ange
bot erhöht wird. Angebotsverknappende Massnahmen - um 
solche handelt es sich hier - wirken kontraproduktiv. Wir ha
ben dafür eine Reihe anschaulicher Beispiele im Ausland. Man 
könnte auch etwas spitz die Frage so formulieren: Wollen wir 
mehr Wohnungen. oder wollen wir mehr Vorschriften? Mit dem 
Kommissionssprecher und einzelnen Votanten bin ich der 
Meinung, dass es vor allem etwas anderes braucht. nämlich 
ein marktwirtschaftlich effizientes Programm. Zu einem sol
chen gehören - kurz gesagt- folgende Massnahmen: 
1. Die bessere Ausnützung der Bausubstanz. Das kennen Sie 
alles, höhere Ausnützungsziffern. geringere Grenz- und Ge
bäudeabstände, dann auch die Gestattung des Ausbaus von 
Dachgeschossen und Kellergeschossen. 
2. Eine gezieltere und raschere Erschliessung. Da sind die Be
hörden, vor allem die Gemeindebehörden, angesprochen. 
Wenn das Gemeinwesen der in Artikel 19 des Raumplanungs
gesetzes verankerten Erschliessungspflicht nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. dann sollte der Grundeigentümer be
rechtigt werden. selber zu erschliessen. 
3. Anspruch auf Ueberbauung. Wenn das Gemeinwesen er
schlossene Grundstücke innert angemessener Frist nach Er
stellung der Nutzungspläne nicht baureif macht, sollte der 
Grundeigentümer das Recht auf Ueberbauung erhalten: 
4. Ganz allgemein die Verflüssigung des Bodenmarktes. Ich 
denke an Aktivierung der Baulandreserven. an Abtausch von 
öffentlichem Grundbesitz in der Landwirtschaftszone gegen
über Bauland. Bund. Kantone und Gemeinden verfügen über 
dreimal soviel Landwirtschaftsland wie alle privaten oder juri
stischen Personen zusammen, nämlich über rund 90 000 
Hektaren. Zur wünschbaren Verflüssigung des Bodenmarktes 
könnte auch eine Besteuerung baureifer Grundstücke zum 
Verket)rswert beitragen. Damit könnte man gleichzeitig die 
spekulative Hortl.ll'lg von Bauland unattraktiv machen. 
5. Massnahmen zur breiteren Streuung des Wohneigentums. 
Ich denke nicht etwa an zusätzliche Subventionen. Die ge
mäss dem Wohnbau und Eigentumsförderungsgesetz aus
gerichteten Finanzhilfen sollten ausreichen. Auf diese Weise 
könnten viele Milliarden ohne Belastung des Steuerzahlers a,k· 
tiviert werden. 
Das sind Massnahmen. die in die Marktwirtschaft hineinpas
sen und die eine Angebotserhöhung und eine Verflüssigung 
bringen. 
Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Bundesbeschluss über 
die Pfandbelastungsgrenze: Sicher ist es sinnvoll. dass der Er
werber einer Liegenschaft auch ein Minimum an Eigenkapital 
mitbringen muss. Hundertprozentige Fremdfinanzierungen 
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von Grundstücken oder Bauten liegen längst nicht immer 
dann vor, wenn man das bei oberflächlicher Betrachtung an
nimmt. Häufig muss der Schuldner andere Werte, zum Bei
spiel Versicherungspolicen oder Wertpapiere, als zusätzliche 
Sicherheiten hinterlegen. Diese Art der Finanzierung wird oft 
gewählt, damit der Schuldner diese anderen Werte, zu denen 
er oft eine persönliche Beziehung hat, nicht veräussern muss. 
Hundertprozentige Fremdfinanzierungen könnten übrigens 
auch unter dem neuen Regime ohne grosse Schwierigkeiten 
bewerkstelligt werden. Es gibt verschiedene Praktiken. die be
reits bekannt sind und in Zukunft noch mehr zur Anwendung 
kämen. 
Ein Wort zum Vollzug dieser Massnahme. er wird auf ganz 
grosse Schwierigkeiten stossen. Es wird bei der Belastungs
grenze von 80 Prozent vom Verkehrswert ausgegangen. Bei 
Neu- und Umbauten sind die vom Darlehensgeber anerkann
ten Kosten gemäss Voranschlag zum Landerwerbspreis hin
zuzurechnen. Die offenbar so wichtige Frage des Verkehrs
wertes wird also vollständig in das Ermessen des kreditgewäh
renden Geldinstitutes gelegt. Das ist insofern ein eigenartiger 
Widerspruch, als der Gesetzgeber diesen Geldinstituten ge
rade nicht zumuten will, selber über die Höhe der Fremdfinan
zierung zu entscheiden. Eine Bank. welche 100 Prozentfremd
finanz1eren will, kann einfach die Kosten gemäss einem über
höhten Kostenvoranschlag anerkennen, so dass schliesslich 
mit den scheinbar 80 Prozent Fremdfinanzierung effektiv 100 
Prozent kreditiert werden. Die Grundbuchverwalter würden 
verpflichtet - gemäss Artikel 6 Absatz 2 -, die Anmeldung auf 
Errichtung eines Grundpfandrechtes abzuweisen, soweit die
ses die Belastungsgrenze übersteigt. Da kann ich nur sagen, 
die armen Grundbuchverwalter. Viele Grundbuchämter kämp
fen schon heute mit einem unerträglich hohen Pendenzen
berg und dem Eintrag dringendst zur Abwicklung anstehen
der Geschäfte. Man kann sich vorstellen, wie das herauskom
men wird, wenn die Grundbuchverwalter noch Belastungs
grenzen festsetzen oder feststellen, Kostenvoranschläge für 
Neu- und Umbauten überprüfen und all das noch in vernünfti
ger Frist abwickeln müssen. Hier legiferieren wir wieder ein
mal, ohne uns über die Problematik im alltäglichen Vollzug ge
nügend Rechenschaft abzulegen. Die Grundbuchverwalter 
wehren sich vehement gegen diesen Bundesbeschluss. Sie 
wissen genau, warum. 
Diese drei Bundesbeschlüsse erzielen gewisse psychologi
sche Wirkungen, aber sie schaffen auch sehr viel Leerlauf. 
Tröstlich ist höchstens die Erkenntnis. dass der Leerlauf keine 
Erfindung unserer Zeit ist, sondern es gab ihn schon früher, 
nur war er damals noch nicht so perfekt und so gekonnt orga
nisiert. Wichtig ist, dass wir den Bodenmarkt wieder zum Spie
len bringen. Das können wir mit diesen Bundesbeschlüssen 
höchstens in einem ganz beschränkten Mass tun. Wir können 
es aber zustande bringen, wenn wir die erwähnten fünf Mass
nahmen zusätzlich und rasch ergreifen. 

M. Jelmini: Lorsqu'un incendie eclate et qu'il menace de se 
propager, on ne sait souvent pas par oü commencer pour le 
maitriser et l'eteindre, mais si l'on peut, il vaut mieux l'attaquer 
de tous les cötes. C'est ce que le gouvernement propose de 
faire en ce qui concerne les graves defauts du marche foncier 
qui se sont soudainement manifestes de maniere aigue et ont 
contribue, entre autres, a deteriorer serieusement la situation 
du logement en aggravant, sur le plan regional et par secteurs, 
des insuffisances et des distorsions constatees dans les 
loyers. 
La semaine passee, notre conseil a fait preuve de sensibilite 
par rapport aux consequences sociales de la speculation 
dans le secteur immobilier. II taut admettre que le Conseil 
federal est intervenu en temps utile en proposant un paquet de 
mesures indirectes a breve echeance, orientees dans la 
banne direction. II s'agit en effet de !reiner, voire d'interdire, 
des activites a but essentiellement speculatif qui sont en train 
de surcharger le marche foncier de maniere insupportable. 
Mais l'intervention dans ce secteur est delicate et il n'est pas 
facile de distinguer les speculateurs purs des operateurs im
mobiliers qui agissent correctement et qui contribuent a reali
ser des interets communautaires. Cela a ete amplement con-

sidere dans les arretes proposes SOUS forme d'une Serie d'ex
ceptions adaptees aux interets immediats et visant a eviter au 
maximum les effets pervers eventuels que beaucoup crai
gnent, ou font semblant de craindre. 
De plus, il ne taut pas oublier que la situation du marche fon
cier est en train de creer un etat d'hypertrophie dans le secteur 
du bätiment, qui aura des consequences fächeuses sur notre 
economie en general et sur les branches directement interes
sees, voire sur le marche du travail dans ce secteur. Enfin, a 
l'echelon cantonal et communal, les inconvenients de cette si
tuation anormale se repercutent de maniere parfois assez 
grave et les mesures proposees pourront donc aider a les di
minuer ou a les eviter, meme si leur application exige une part1-
cipation et des moyens considerables. 
Le paquet de mesures doit etre adopte in globo. Suffisamment 
d'exceptions y figurent pour convaincre et apaiser les esprits 
les plus incertains et les plus hesitants. Permettez-moi toute
fois deux observations de detail. La duree de cinq ans, d'ail
leurs un peu abregee par les dispositions finales corrigees par 
le Conseil national, represente un minimum si on considere 
toutes les exceptions. Une reduction ulterieure equivaudrait 
pratiquement a renoncer a ces mesures, voire a solliciter une 
sorte de speculation ad hoc organisee et specialisee. II taut 
donc maintenir cette duree de cinq ans. 
Quanta l'arrete C qui est en discussion, il doit a mon avis etre 
integre dans le paquet. Je n 'arrive pas a comprendre pourquoi 
on voudrait l'abandonner sous pretexte d'arguments oü per
cent des soucis ou des interets d'ordre plus ou moins corpora
tif. La aussi on prevoit des exceptions. Les limites pour les pla
cements immobiliers en Suisse peuvent etre depassees 
lorsqu'il s'agit de logements dont les loyers sont regis dans la 
legislation d'encouragement de la construction et d'acces a la 
propriete. 
Evidemment, la presence d'un volume de capitaux impres
sionnant, provenant surtout du deuxieme pilier, est a l'origine 
de ces mesures. C'est une situation qui devient de plus en 
plus preoccupante. Pour le moment il n'y a pas d'autre moyen 
d'empecher une invasion indesirable sur le marche foncier. La 
aussi, d'ailleurs, on prevoit des exceptions. A brave echeance, 
il faudra cependant chercher et trouver des solutions definiti
ves, comme je l'avais d'ailleurs propose dans un postulat date 
du 20 mars 1986, accepte par le Conseil federal, dans lequel je 
demandais que l'on etudie l'introduction du systeme de repar
tition, «Umlageverfahren». dans la prevoyance obligatoire. Ce 
qui nous est propose ici n'est qu'un moyen de limiter les 
degäts, mais il faudra parvenir rapidement a une solution radi
cale. En effet, si l'eau deborde de la baignoire, il ne faut passe 
contenter d'essuyer le sol. il taut d'abord fermer le robinet. 
Enfin, je voudrais demander au Conseil federal s'il a l'intention 
de suivre de pres l'evolution du marche immobilier - et par 
quels moyens - apres l'adoption de ces mesures, afin de veri
fier leur efficacite et de passer d'un ensemble de dispositions 
provisoires a une legislation ordinaire dans ce secteur si les 
circonstances l'exigent. 
Je voterai donc l'entree en matiere sur les trois arretes et je 
vous prie d'en faire de meme. 

Jagmettl: Wir haben es mit einer sehr unerfreulichen Entwick
lung zu tun, die schon eingehend geschildert worden ist und 
die ich nicht noch einmal darlegen möchte. 
Einerseits stören uns die Missbräuche, die vorkommen. Auf 
der anderen Seite - das ist für mich besonders wichtig - sind 
es die Schwierigkeiten für Familien, ihre Wohnverhältnisse zu 
gestalten. Besonders junge Familien im Agglomerationsbe
reich haben heute grösste Schwierigkeiten. Das Einfamilien
haus oder das Eigenheim ist - auch für den Mittelstand - in die 
Ferne gerückt. Wo es um die Gestaltung der Mietverhältnisse 
geht, besteht eine erhebliche Schwierigkeit, sie nach eigenen 
Vorstellungen, nach eigenen Bedürfnissen und nach eigenen 
Möglichkeiten zu gestalten. . 
Ich sehe eine doppelte Entwicklung, wobei sich zwei Tenden
zen überlagern. Unsere Bundesbeschlüsse, wie sie vorge
schlagen werden, richten sich auf die kurzfristigen Pendelaus
schläge. Diese sind markant. Ich habe etwas bedauert, Herr 
Bundesrat, dass wir in der Botschaft keine statistischen Anga-
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ben dazu erhalten haben. Aber jeder von uns kann ja in sei
nem Kanton diese Feststellungen machen. Ein Vergleich die
ser Preisentwicklung im Kanton Zürich nach Regionen, aber 
mit Durchschnittspreisen für erschlossenes Wohnbauland 
zeigt, dass die Preise von 1986 bis 1988 auf den anderthalb
fachen Betrag gestiegen sind. in Regionen mit bisher relativ 

~~ tiefem Preisniveau. insbesondere im Knonauer Amt. auf den 
zweieinhalbfachen Betrag. Das sind nicht Vergleiche von Ex
tremwerten; das sind Vergleiche von Durchschnitten mit dem 
ganzen Ausgleichseffekt, der in einer Durchschnittsberech
nung enthalten 1st und der zeigt, wie ausserordentlich stark 
diese Entwicklung in der jüngsten Zeit war1 
Aber wir haben dazu auch eine langfristige Entwicklung. Herr 
Cavelty hat in seinem Votum erklärt. diese langfristige Entwick
lung sei auf die Anlagebedürfnisse zurückzuführen. Ich muss 
Ihnen etwas widersprechen. Ich glaube, dass diese langfri
stige Entwicklung wesentlich durch die Steigerung der Bedürf
nisse bedingt ist. Lassen Sie mich das auch an einem Beispiel 
aus meiner eigenen Region darlegen: Von 1960 bis 1988. also 
in 28 Jahren, ungefähr in der Zeit einer Generation. hat die Ein
wohnerzahl der Stadt Zürich um 92 000 Personen abgenom
men. bei gleichzeitiger Zunahme der Wohnungen um netto 
35 000. und zwar war es eine echte Zunahme, also nicht nur 
eine Umwandlung von grossen in kleine Wohnungen. son
dern auch eine leichte Zunahme sogar bei den grösseren 
Wohnungen. 
Wir stehen also diesem Druck mit vermehrtem Bedarf gegen
über. Man kann darin natürlich zunächst einmal ein Uebel se
hen und sagen, das sei ein übermässiger Bedarf. Aber wenn 
sich die Wohnverhältnisse bessern und die einzelne Familie 
mehr Raum zur Verfügung hat, betrachte ich das nicht als ein 
Uebel, sondern ich betrachte das als einen Fortschritt. als eine 
bessere Wohnsituation, und die können wir nicht einfach als 
eine unerwünschte Entwicklung bekämpfen. 
Die institutionellen Anleger spielen eine Rolle, zugegeben. 
Aber wir dürfen das auch wieder nicht überbewerten. Im letz
ten Jahr, 1988, sind im Kanton Zürich die Hälfte der Wohnun
gen durch natürliche Personen gebaut worden, und sogar in 
der Stadt Zürich war es noch ein Drittel. Das schliesst die Be
deutung - ich sage es noch einmal- von Versicherungsgesell
schaften, Pensionskassen usw. keineswegs aus. aber zeigt 
doch, dass eine relativ breite Streuung da ist. 
Ich werde im Hinblick auf die kurzfristige Entwicklung für Ein
treten auf die Beschlüsse A und B stimmen. Ich widersetze 
mich dem Eintreten auf Beschluss C. Erlauben Sie mir. das 
ganz kurz zu begründen. Der Beschluss C mit den Anlagevor
schriften wird die grossen Anleger hinsichtlich ihrer Neuan
lagen kaum treffen. denn diese Neuanlagen in Boden sind ein 
Bruchteil dessen, was wir im Beschluss C erlauben würden. 
Für ihre bisherigen Anlagen müssen sie einen enormen Auf
wand für die Neueinschätzung vornehmen, von der ich nicht 
so ganz sicher bin, ob sie innerhalb der Geltungsdauer des 
Beschlusses C überhaupt voll durchgeführt werden könnte. 
Bei den kleineren Kassen könnte der Bundesbeschluss eine 
grössere Wirkung haben. Dort hat aber der Nationalrat - mei
nes Erachtens völlig zu Recht - die Wohnungen für die eige
nen Betriebsangehörigen ausgenommen. Damit dürfte der 
Beschluss C auch für die kleineren und die mittleren Kassen 
keine zu grosse Wirkung haben. 
Das sind neben den Gründen, die von anderen Rednern 
schon ausgeführt worden sind, jene, die mich veranlassen, auf 
den Beschluss C zu verzichten und für die Beschlüsse A und B 
zu stimmen. 
Noch drei Wünsche möchte ich anbringen: Der erste richtet 
sich an Bundesrat und Bundesversammlung selbst, nämlich 
neben der Auseinandersetzung mit diesen jetzigen Pendel
ausschlägen die langfristigen Probleme nicht zu vergessen, 
sondern im Gegenteil die Lösungen dafür tatkräftig an die 
Hand zu nehmen. Die Expertenkommission, die seinerzeit 
vorn Justiz- und Polizeidepartement eingesetzt worden ist, hat 
ihren Entwurf für eine Revision des Raumplanungsgesetzes 
eingereicht. Ich möchte die Vorschläge jetzt nicht im Detail 
darlegen. aber darauf hinweisen, dass dort immerhin drei An
sätze enthalten sind, die geeignet sind, das Bodenangebot zu 
erweitern und damit den Druck zu verringern, ohne dass die 

Bauzone über den Zeithorizont von 15 Jahren hinaus erweitert 
würde. Meines Erachtens sollten wir es bei diesem Zeithori
zont. der heute gilt, bewenden lassen. Aber wir können drei 
Dinge tun: 
1 . Wir können eine gewisse Verdichtung des Bauens herbei
führen. sofern - das ist die unerlässliche Voraussetzung - es 
gelingt. gleichzeitig die Siedlungsqualität zu sichern. Bei guter 
Ueberbauung kann man dichter bauen als bei schlechter. 
Wenn es uns gelingt. eine gute Ueberbauung herbeizuführen. 
können wir eine gewisse Verdichtung akzeptieren. 
2. Wir müssen dafür sorgen. dass die eingezonten Grund
stücke auch zeitgerecht erschlossen werden. Dazu gehören 
die Ausscheidung eines Erschliessungsbereichs für die näch
sten fünf Jahre. der notfalls vom Kanton ersatzweise festge
setzt wird, und die Möglichkeit der Durchführung der Er
schliessung durch die Grundeigentümer selbst. wenn das Ge
meinwesen die Erschliessung verzögert. 
3. Für die Verhinderung der Hortung ist ein Vorschlag ge
macht worden. Danach sollen Grundstücke. die nicht über
baut werden und die nicht einem Bauwilligen veräussert wer
den, in die Uebergangszone umgeteilt werden. mit der ganzen 
Auswirkung von Artikel 24 Raumplanungsgesetz. Damit ent
stände die Möglichkeit, an einem anderen Ort Land einzuzo
nen, ohne die Fünfzehnjahresfrist zu verletzen. Eingezontes 
Land würde so auch tatsächlich zur Verfügung stehen. und die 
Nutzungsabsichten der Eigentümer würden besser in Ueber
einstimmung mit der Planung gebracht. 
Ich hätte den Wunsch, Herr Bundesrat. dass wir diese Aufgabe 
zügig an die Hand nehmen, und wenn Sie mir noch einen er
gänzenden Wunsch erlauben: auf Gesetzesstufe. Ich habe 
seinerzeit eine Dissertation über die Abgrenzung zwischen 
Gesetz und Verordnung geschrieben. Ich will das Ergebnis 
nicht zusammenfassen. Aber ich glaube. dass diese Aufgaben 
vom Parlament in Angriff genommen werden müssen und zü
gig einer Lösung entgegengeführt werden sollten. Mir scheint 
der Weg der Halbverwirklichung durch die Verordnung nicht 
ideal. Ich wünsche also eine Gesetzesvorlage. 
Mein zweiter Wunsch richtet sich an die Kantone. Es ist der 
Wunsch um Verständnis. dass wir ihnen eine ganz erhebliche 
Vollzugsaufgabe übertragen, die den Kantonen einige Pro
bleme bringen wird. 
Aber ich zweifle nicht am Willen der Kantone. diese Probleme 
rasch zu lösen und die Verwirklichung dessen dann auch 
durchzuführen. was wir hier beschliessen. Die beiden Bundes
beschlüsse A und B werden die Kantone belasten. Ich rechne 
mit ihrer Mitwirkung. 
Mein dritter Wunsch richtet sich an die Kreditgeber. Ich habe 
es an anderer Stelle schon gesagt: Meines Erachtens wäre es 
Zeit. dass die Kreditgeber unter sich eine Sorgfaltspflichtver-. 
einbarung schliessen. Sie kann auch einen anderen Namen 
haben. wenn ein anderer besser ist. Es ginge darum, dass 
man den Rahmen festsetzt, in welchem Kredite erteilt werden, 
der Zweck und das Mass im besonderen. um der Preistreibe
rei. der Gewinnmacherei, den Kaskadenverkäufen, dem un
verantwortlichen Handeln überhaupt entgegenzutreten. Ich 
mache diesen Vorschlag nicht als Alternative, sondern als Zu
satz zum Beschluss B. Ich weiss, dass das Schwierigkeiten 
verursachen wird. Ich weiss, dass dieser Weg nicht einfach ist. 
Aber es scheint mir, dass vonseiten der Kreditgeber diese An
strengung unbedingt unternommen werden sollte, damit wir 
zum Ziele kommen; denn wir brauchen eine Lösung, die das 
Gleichgewicht wiederherstellt und beLder - ich wiederhole es 
- auch für die Familien Wohnraum zur Verfügung steht. 

Frau Bührer: Ich anerkenne, dass der Bundesrat handeln will 
und mit diesem Sofortpaket einen ersten, wenn auch vorläufi
gen Schritt tut. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass er zu einem 
späteren Zeitpunkt eine grundlegende Therapie verordnen 
will. Die Botschaft redet von einer «tiefgreifenden Ursachen
therapie». 
Ich hege aber Zweifel nicht nur an der Wirksamkeit dieses 
Minipaketes. sondern auch an dem, was uns der Bundesrat 
als tiefgreifende Ursachentherapie in Aussicht stellt. 
Was die Sofortmassnahmen betrifft, bin ich überzeugt, dass 
sie kaum Wirkungen zeitigen werden und möglicherweise so-
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gar kontraproduktiv wirken könnten. Man spricht von der psy
chologischen Wirkung. Diese wird ohne Zweifel eintreten. Die 
Erwartungen der Oeffentlichkeit sind entsprechend gross, 
und mich schaudert vor der Stunde der Wahrheit. aber sie wird 
kommen. 
Geradezu wie ein frommer Wunsch tönt es, wenn der Bundes
rat in der Botschaft schreibt: «Ziel der Sofortmassnahmen ist 
es, die Spekulationsmentalität auf dem Bodenmarkt zu bre
chen.» Die Spekulationsmentalität zu brechen, ich bitte Sie! 
Diese zaghaften Massnahmen können der Spekulationsmen
talität. die sehr viel weiter verbreitet 1st als gerade nur bei den 
sogenannten Spekulanten. nicht einmal einen Kratzer verpas
sen. Diese Hoffnung, Herr Bundesrat. ist übertrieben. Abgese
hen davon könnte es sein, dass die Bodenspekulation zwar ei
nen probaten Sündenbock abgibt. dass wir aber damit den fal
schen Hasen jagen. 
Die mittel- und langfristigen Massnahmen. die der Bundesrat 
in Aussicht stellt, müssten in eine andere Richtung gehen. 
Was in den letzten Monaten an Therapievorschlägen durch die 
Medien geisterte, lässt wenig Hoffnung offen. Es heisst z.B., 
das Angebot an Boden - das haben wir auch heute morgen 
wieder gehört - müsse vergrössert werden. der Markt müsse 
wieder zum Funktionieren gebracht, müsse verflüssigt werden 
usw. Diese Stossrichtung ist in meinen Augen verkehrt. Da bin 
ich grundsätzlich anderer Meinung als verschiedene Vorred
ner. insbesondere als Herr Hunz1ker. Aber auch die Aufforde
rung, wir müssten lernen, weniger Raum zu beanspruchen, 
hilft nicht weiter. 
Das ist Gesundbeterei - da teile ich die Meinung von Herrn 
Jagmetti - und im Grunde genommen nicht unbedingt wün
schenswert. Es kommt dazu, dass es im Munde von Besitzen
den schlecht tönt. 
Eine wirksame Ursachentherapie ist nur möglich. wenn die 
Einsicht zum Durchbruch gelangt, dass Boden nicht gehan
delt werden sollte wie eine Ware. Die Begrenztheit des Ange
botes bringt es mit sich, dass jede Angebotssteigerung gleich
zeitig eine Verknappung mit sich bringt. Das ist eine einfache 
Rechnung. Ein knappes Gut wird teurer. Grundbesitz war 
schon immer und ist es heute mehr denn je eine Anlage mit 
hervorragender Wertsicherheit. Diese uralte Erfahrung ist 
nicht aus den Köpfen der Leute zu bringen. Diese Erfahrung 
steht im Gegensatz dazu, dass Grund und Boden nicht als 
Wertanlage benützt werden sollte, sondern denjenigen zur 
Verfügung gestellt werden sollte, die ihn brauchen. sei es zum 
Wohnen, sei es zum Bewirtschaften, fürs Leben und fürs Arbei
ten. Eine Ursachentherapie, die diesen Namen verdient, 
müsste diesen Wandel herbeiführen, sie müsste ihn erzwin
gen. 
Ich will Sie jetzt nicht erschrecken mit Stichworten wie: Vor
kaufsrecht der öffentlichen Hand zwecks Abgabe im Baurecht 
oder Vorkaufsrecht der Mieter zu kontrollierten Preisen oder 
überhaupt Preiskontrolle für den Boden. Nur soviel: Ohne 
dass wir die Privilegien der Besitzenden, d. h. im Klartext die 
Eigentumsfreiheit der Besitzenden, antasten, wird es keine 
bleibende Besserung auf dem Bodenmarkt geben. und alles 
wird Symptombekämpfung und Kosmetik bleiben. Soviel zum 
Sofortpaket als Ganzem. 
Nun zum Beschluss C, zu dem ich mich speziell äussern 
möchte. Als Nichtkommissionsmitglied versuchte ich, aus der 
Botschaft eine Antwort auf die Frage zu erhalten, ob die Pensi
onskassen an der unerfreulichen Situation auf dem Boden
markt tatsächlich in erheblichem Masse mitschuldig sind. 
Denn nur wenn das der Fall ist, können die Massnahmen auch 
etwas bringen. Die Frage ist deshalb ernsthaft zu stellen, weil 
der Eingriff in die Autonomie der Pensionskassen und der Vor
sorgeeinrichtungen sehr schwerwiegend ist 
Ein gesetzlich verankertes Gefüge wird aufgebrochen. Das 
BVG ist seit dem 1. Januar 1985 in Kraft. Auch die Verordnun
gen, die die Anlagen regeln, sind gewissermassen taufrisch. 
In Artikel 49 des beruflichen Vorsorgegesetzes wird der Selb
ständigkeitsbereich der Vorsorgeeinrichtungen abgesteckt, 
ich zitiere: «Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen die
ses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Fi
nanzierung und in der Organisation frei.» Artikel 71 des BVG 
nennt die Richtlinien für die Vermögensverwaltung. Ich er-

wähne die Stichworte: Sicherheit, genügender Ertrag der An
lagen, eme angemessene Verteilung der Risiken. Und Artikel 
50 der beruflichen Vorsorgeverordnung 11 nennt die Sicherheit 
als prioritäres Anliegen für die Anlage der Vermögen. Die Arti
kel 52, 53 und 54 der beruflichen Vorsorgeverordnung II um
schreiben schliesslich die Anlagemöglichkeiten im Detail. un
ter anderem die SO-Prozent-Limite für Liegenschaften. Ge
stützt auf diese gesetzlichen Grundlagen haben die Vorsorge
einrichtungen ihre Anlagepolitik gestaltet. Es versteht sich von 
selbst. dass Jede Anlagepolitik, die diesen Namen verdient 
langfristig konzipiert sein muss. Nun soll also von einem Tag 
auf den andern eine grundlegende Aenderung in Kraft treten. 
Auffallend ist es. dass offenbar nicht mehr die Sicherheit der 
Anlagen im Zentrum steht. Der Bundesrat spricht sogar von 
der Möglichkeit, Grundbesitz im Ausland zu erwerben. Die 
Halbierung der Quote für Liegenschaften ist gewiss keine 
massvolle Reduktion, wie das der Bundesrat schreibt. Mit der 
Neubewertung zum sogenannten tatsächlichen Wert wird wie
derum eine Bestimmung der beruflichen Vorsorgeverordnung 
umgestossen, denn dort heisst es ausdrücklich, dass Anlagen 
höchstens zum Verkehrswert eingesetzt werden dürfen: «Die 
Bewertung kann auch zum Anschaffungskurs oder Ertrags
wert erfolgen, sofern dieser nicht über dem Verkehrswert 
liegt.» 
Diese Neuerung der Neubewertung bewirkt übrigens, dass 
heute kein Mensch sagen kann, wie hoch die Investitionen in 
Liegenschaften bei den Vorsorgeeinrichtungen tatsächlich 
sind. Kein Mensch kann auch sagen, wie stark die Betroffen
heit sein wird, wenn wir diesen Beschluss C in Kraft setzen. An
gesichts der Tatsache, dass der Bundesrat und allenfalls auch 
wir eine Gesetzgebung, die keine fünf Jahre in Kraft ist, mit 
leichter Hand umstossen wollen, stelle ich mir schon die 
Frage, was unsere Gesetzgebungsarbeit überhaupt wert ist 
Produzieren wir Eintagsfliegen? Sind unsere Gesetze Weg
werfartikel? Oder fehlte es uns bei der Ausgestaltung des BVG 
an Weit- und Klarsicht? Ich verkenne nicht, dass es Situationen 
geben kann, in denen kurzfristig Eingriffe in ein bestehendes 
gesetzliches Gefüge angezeigt sind. Nur darf solches nicht 
leichthin geschehen. Diese Eingriffe müssen auf einem festen 
Fundament von erhärteten Fakten abgestützt sein. Dieses 
Fundament sucht man nun allerdings in der Botschaft verge
bens. Ich zitiere Seite 23: «Die Zusammenhänge zwischen So
zialversicherungssparen und Immobilienmarkt werden ge
genwärtig wissenschaftlich untersucht. Ergebnisse sind im 
kommenden Jahr zu erwarten.» Eine Nationalfonds-Studie, 
die an der Universität Freiburg gemacht wurde - sie wurde 
heute auch schon zitiert -, sagt. dass in einer Zeit. in der sich 
die Bodenpreise verdoppelt haben, die institutionellen Anle
ger nur gerade mit 1, 7 Prozent am Grundstückhandel beteiligt 
waren. Dazu kommt, dass sie praktisch nur als Käufer auftre
ten. die Preisspirale also nicht in Schwung halten und so stabi
lisierend wirken. Sie bezahlen zwar hohe Preise, aber sie ent
ziehen das, was sie erwerben, der Spekulation. Ich zitiere aus 
einer anderen Studie vom Bundesamt für Wohnungswesen 
(ich beschränke mich auf die Zusammenfassung): «Uebers 
Ganze gesehen waren die Marktpositionen einzelner Akteur
gruppen sehr stabil. Die Privaten waren immer Netto-Verkäu
fer, die institutionellen Anleger Netto-Käufer.» Ein letzter Satz: 
«Das private Eigentum an Anlageobjekten geht zwar durch die 
Verkaufsüberhänge der Privaten langsam, aber stetig zurück. 
Die Marktanteile der Privaten als Käufer bleiben jedoch kon
stant.» Soviel aus Studien, die mir heute vorliegen. Die 
Schlussfolgerungen dieser Studien widersprechen eklatant 
den Aussagen in der Botschaft. Dort liest man: «Der uner
wünschte prozentuale Zuwachs des Grundeigentums der juri
stischen Personen zulasten der natürlichen Personen sollte 
gebremst werden.» Es ist schon erstaunlich, dass in der Bot
schaft beides. die Nachfragedämpfung und die Verlagerung 
auf private Marktteilnehmer, in einem Satz genannt wird. Was 
will man nun eigentlich? Will man die Nachfrage wirklich 
dämpfen oder andere Marktteilnehmer in die Lücke springen 
lassen? Dazu die Ausführungen von Herrn Bundesrat Koller 
im Nationalrat (ich zitiere aus der Zeitung): «Wenn man priva
ten Anlegern und Eigenheiminteressenten noch echte Chan
cen bewahren will, so kommt man um eine Begrenzung bei 
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den Pensionkassen nicht herum.» Diese Ausführungen be
stärken mich in der Frage, was man nun eigentlich will. Will 
man andere in die Lücke springen lassen, dann kann von einer 
Nachfragedämpfung im Ernst wohl nicht die Rede sein. Sollte 
der Bundesrat aber an den kleinen Eigenheimbesitzer oder Ei
genheimaspiranten gedacht haben. dann geht die Rechnung 
sowieso nicht auf. Die Botschaft erwähnt. dass die institutio
nellen Anleger «vorzugsweise in den Agglomerationen inve
stieren und Mehrfamilienhäuser mit 1 O bis 50 Wohneinheiten 
bevorzugen». Was soll auf diesem Markt nun die Idee des klei
nen Eigenheimbesitzers? 
Den Beweis, dass die institutionellen Anleger einen nennens
werten Anteil an der ungesunden Situation auf dem Boden
markt haben. ist uns die Botschaft schuldig geblieben. Die vor
geschlagenen Massnahmen zielen also bezüglich Preis
dämpfung ins leere. um nicht zu sagen: sie stochern im Ne
bel. Das ist die weniger feine Ausdrucksweise für «shoot and 
hope». Falls andere Marktteilnehmer in die Lücke stossen, 
wird die anhaltende Nachfrage die Preise hoch halten. Ist dies 
nicht der Fall, provozieren wir mit unserer Massnahme eine 
Wohnungsnot. die sich gewaschen hat. Auf solch ungesicher
tem Boden rechtfertigen sich die vorgeschlagenen Massnah
men nicht. Es ist unangebracht. derart einschneidend m die 
Gestaltungsfreiheit der Anlagepolitik der Vorsorgeeinrichtun
gen einzugreifen. Vorsorgegelder werden paritätisch von den 
Sozialpartnern verwaltet. Es besteht kein Grund zur Annahme. 
dass sie in ihrer Anlagepolitik ihre soziale Verantwortung nicht 
wahrnehmen. Auch der Bundesrat attestiert ihnen ja, dass sie 
vergleichsweise günstige Wohnungen anbieten. 
Als Schlusspointe habe ich Ihnen noch ein Zitat aus der Bot
schaft aufgespart: «Es ist ungewiss. ob die vorgeschlagene 
Massnahme auch Auswirkungen auf die Bodenpreise hat» 
Dem ist eigentlich nichts beizufügen, ausser der Frage: Was 
soll dann das Ganze? 

Onken: Ich begrüsse diese bodenrechtlichen Sofortmassnah
men, zwar ohne grosse Begeisterung, aber ich begrüsse sie. 
Ich bin für Eintreten auf alle drei Bundesbeschlüsse. auch -
und darin unterscheide ich mich jetzt von meinen Kolleginnen, 
Frau Jaggi und Frau Bührer -auf den Bundesbeschluss C. Ich 
bin nämlich der Meinung, dass wir auch die institutionellen An
leger an die Zügel nehmen sollten, weil das eine nachfrage
dämpfende Wirkung hat und weil mit der Limitierung auf 30 
Prozent der Anlage wirklich kein übermässiger, unzulässiger 
Eingriff vorgenommen wird. Die institutionellen Anleger haben 
gerade auch beim preisgünstigen Neuwohnungsbau. beim 
sozialen Wohnungsbau nach wie vor genügend Spielraum, 
um ihre Aufgabe auf diesem Gebiete zu erfüllen. 
Aber wir dürfen uns und vor allem der Bevölkerung mit diesem 
Sofortprogramm nichts vormachen. Ich habe jedoch den Ein
druck, dass man sich durchaus etwas vormacht. 
1. Wir kommen viel zu spät mit dem, was da vorgeschlagen 
wird. Die Entwicklung ist verschlafen worden. man kann es 
nicht anders sagen. Als es Zeit war, hat man nichts getan. 
Auch in der Botschaft heisst es beispielsweise: 1984. Postulat 
Wyss, Versicherungen und Pensionskassen. Grund- und 
Wohneigentum; 1984, Postulat Bundi, Pensionskassengel
deranlage in Liegenschaften usw., nicht zu reden von warnen
den Stimmen und unzähligen parlamentarischen Vorstössen, 
die schon zuvor zu Bodenrechtsfragen eingereicht worden 
sind. Sie waren für die Mehrheit der Räte offensichtlich Schall 
und Rauch. Ich glaube, wir schmeicheln uns, wenn wir glau
ben, wir hätten mit der Ueberweisung der Motionen der Herren 
Rhinow und Schmid in der Frühjahrssession unsere Pflicht als 
Parlamentarier erfüllt. Die Pflicht haben die Initianten der 
Stadt-Land-Initiative erfüllt, die 1983 die Zeichen der Zeit er
kannt und auf ihre Weise mit einem Volksbegehren diese gan
zen Fragen aufgegriffen und vors Volk gebracht haben. 
Auch die Botschaft beschönigt meines Erachtens, wenn es 
heisst. dass man mit diesen Sofortmassnahmen «den nötigen 
Spielraum» gewinnen wolle, «um die mittel- und langfristigen 
Dispositionen treffen zu können». Dazu hätte man, weiss Gott, 
schon viel früher an die Arbeit gehen müssen! 
2. Es ist nun schon wiederholt gesagt worden, dass wir mit 
den vorgeschlagenen Massnahmen an der Oberfläche blei-
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ben. Es ist Symptombekämpfung, die wir treiben, keine wirkli
che Ursachenbekämpfung. Diese wird angekündigt, und sie 
muss auch, und zwar bald, vorgelegt werden. Mit Herrn Jag
metti bin ich übrigens der Meinung, dass die Aeusserlichkeit, 
der «Schnellschuss». auch in der Absicht des Bundesrates 
zum Ausdruck kommt, die Raumplanungsverordnung zu revi
dieren. Wir haben alle Vorarbeiten für eine Gesetzesänderung 
geleistet, und es wäre jetzt diese Gesetzesänderung in Angriff 
zu nehmen und nicht nur schnell die Verordnung abzuändern. 
3. Wir gehen jetzt hin - der Nationalrat hat es bereits getan, der 
Ständerat wird vielleicht folgen - und durchlöchern die vorge
schlagenen Massnahmen. Wir schwächen sie, wir weichen sie 
mit unzähligen Ausnahmebestimmungen auf, scl dass sie 
kaum mehr greifen werden. Die Auswirkungen werden jeden
falls sehr minim sein. Deshalb dieses Reden von «Signalwir
kung», von «Psychologie», von «Magie». weil in den Massnah
men selber teilweise nur noch wenig Substanz enthalten ist. 
Es ist indes nicht Sache des Parlaments. sich mit Psychologie 
und Magie zu befassen, sondern Instrumente zu formen, die 
auch die erwünschte Wirkung erzielen. 
Wir haben jetzt im Parlament das grosse Rumoren, eine hekti
sche Betriebsamkeit. eine heftige Debatte, die meines Erach
tens im Missverhältnis stehen wird zu dem, was die Sofort
massnahmen an tatsächlichen Auswirkungen bringen. Wir er
zeugen also Erwartungen, und diese Erwartungen werden nur 
zum Teil oder gar nicht erfüllt werden. Wir sind nicht am Kern 
der Sache, sondern - wie gesagt - an der Oberfläche. Im 
Grunde genommen beruhigen wir unser schlechtes Gewissen 
bei diesen an und für sich brisanten Fragen. Wir haben die Sa
che viel zu lange schlingern lassen. Deshalb ist auch mir ein 
wenig bange vor der Stunde der Wahrheit. Denn dieser Tran
quilizer wird nur von kurzer Wirkung sein. Man braucht kein 
Prophet zu sein, um zu sagen, dass es draussen im lande Ent
täuschte geben wird, etwa Enttäuschte, die Land kaufen wol
len, zur eigenen Nutzung, zum Wohnen oder um einen Betrieb 
zu gründen, und die dieses Land nicht mehr zu einem er
schwinglichen Preis bekommen: Enttäuschte aber auch unter 
den Mietern, weil die Zinsen weiter steigen werden; Ent
täuschte in den Kommunen, weil es ihnen weiterhin erschwert 
bleiben wird, eine wirklich kohärente kommunale Bodenpolitik 
durchzuziehen; Enttäuschte wohl auch in der Landwirtschaft, 
denn der Druck auf das Kulturland wird mitnichten nachlas
sen. 
So kann ich nur hoffen, dass vielleicht aus dieser Ernüchte
rung, aus dieser Enttäuschung heraus manchen ein Licht auf
gehen wird, dass es einigen vielleicht allmählich einmal zu 
bunt werden wird und dass vielleicht die nächste Boden
rechtsinitiative, die auf eine grundlegende Verfassungsände
rung abzielt. eine grössere Chance hat, ein Volksbegehren 
dann, das -wie Frau Bührer schon gesagt hat- bei der unge
rechten Verteilung unseres Bodenbesitzes ansetzen muss, 
bei den Nutzungsrechten, bei der Sozialpflichtigkeit des Bo
denbesitzes, das auch die Privilegien der Besitzenden berüh
ren muss. 
Das Heil in dieser Frage kommt nicht von oben, nicht vom Bun
desrat und nicht vom Parlament, jedenfalls nicht aus freien 
Stücken. Der deutliche Druck muss weiterhin von unten kom
men, von den Betroffenen selbst. Er muss in den Gemeinden 
und in den Kantonen ausgeübt werden. Diese haben durch
aus Möglichkeiten, die sie besser nutzen könnten, auch heute 
schon. Aber der Druck muss weiterhin auch auf das Parlament 
und den Bundesrat anhalten. Nur so können wir wirklich hof
fen, dass uns bald - bald sage ich- ein bodenrechtliches An
schlussprogramm vorgelegt wird, das tiefgreifenderer Natur 
ist und das tatsächliche Lösungen zu den anstehenden Fra
gen vorschlägt. 

M. Ducret: Je trouve que ces arretes sont insuffisants. En effet, 
nous devrions aller beaucoup plus loin, etre plus stricts et faire 
davantage d'efforts. Pourquoi? Je viens d'un canton ou, en 
1977, une majorite du peuple a decide le contröle des prix du 
terrain dans les zones de construction et accorde au canton et 
aux communes un droit de preemption. Cette situation est 
donc beaucoup plus audacieuse que celle qui nous est pro
posee. 
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Cependant. tout en voulant aller plus loin, jene suivrai pas non 
plus le vote sur l'arrete C. Je m'en expliquerai dans un instant. 
apres avoir entendu l'avis de Mme Bührer. 
Tout d'abord, deux mots sur les causes. M. Gautier l'a dit au 
sujet de l'activite dans ce pays. II taut tout de meme regarder 
les choses an face. Dans l'Europe entiere, le taux d'emplois 
pour cent habitants se situe entre 36 et 43 places de travail. En 
Suisse. il y a 50 places de travail pour cent habitants. Si l'on 
prend canton par canton. et zone urbaine par zone urbaine, 
les chiffres deviennent tout a fait prodigieux. Par exemple 
Bäle-Ville. Zurich, Geneve. le Tessin ont des chiffres bien su
perieurs. Le nombre d'emplois par cent habitants varie en 
Suisse entre 48 et 60 et. dans les centres urbains. il y a plus 
d'emplois que d'habitants. Cela explique la pression formida
ble exercee sur les centres urbains par des personnes qui veu
lent se rapprocher de leur lieu de travail, las obstacles aux 
transports etant ce que nous savons -et l'on se depeche d'en 
rajouter a chacune de nos sessions. Les gens veulent habiter 
pres de leur travail. Etant donne que ce dernier se trouve pres 
des villes. les gens se concentrent et la demande esttres forte. 
Par consequent, comme le soulignait M. Gautier, il est clair 
que le succes de notre economie est un des facteurs qui ac
croissent la demande. Par ailleurs, la Confederation decide de 
rarefier las terrains a disposition, par le biais de l'amena
gement du territoire et des surfaces d'assolement. Dans ce 
pays, il y aura bientöt davantage de place pour les poules. les 
poulets, les cochons et les vaches que pour las hommes et les 
femmes. Vous ne pouvez donc pas rarefier las metres carres a 
disposition de la construction sans provoquer une hausse des 
prix. Les choses sont paralleles et ineluctables, et c'est ce qui 
cause cette formidable penurie. 
En temps de penurie, il n'y a qu'un remede, c'est le contröle. 
Certes, introduire un contröle des prix des terrains en Suisse 
sera plus difficile que d'adopter les arretes A, B et C. Mais c'est 
le seul moyen connu, notamment au cours de la derniere 
guerre, qui a eu des consequences; je cite le contröle des prix 
des denrees rares, des denrees rationnees. En ce moment-ci, 
le terrain est non seulement une denree rare - on ne voit pas 
comment il pourrait augmenter en quantite puisque le pays a 
une surface fixe - mais il est une denree rationnee parce qua 
·ron reserve trop de terrain a un certain nombre d'activites. par 
priorite, et il taut tenir compte de cela. 
L'arrete A n'appelle pas beaucoup de commentaires. En re
vanche, dans l'arrete B, dont on a relativement peu parle, que 
signifie le terme «fonds propres». que signifie «maximum 80 
pour cent d'hypotheques»? Si l'on ne contröle pas l'origine 
des fonds propres, qu'est-ce qui empechera un proprietaire 
deja important de prendre une hypotheque sur ses proprietes 
pour constituer des fonds propres en vue d'une nouvelle ac
quisition? Je suis d'avis que ces fonds propres devront avoir 
une origine bien precise, c'est-a-dire un placement. et non pas 
une hypotheque sur un immeuble qui prend de la valeur. 
Je me permets de repeter cette courte plaisanterie: au moyen 
de ces trois arretes A, B et C, on attrapera des moustiques, un 
ou deux crocodiles, et on sauvegardera absolument les 
elephants. Jene suis pas d'accord d'utiliser le terme «requins» 
parce qu'on accuse trop les milieux immobiliers. Qui sont les 
elephants? Ce sont les proprietaires, speculateurs, qui pos
sedent d'enormes proprietes immobilieres, a titre personnel 
ou par le truchement d'une ou de deux de leurs societes. et qui 
n'ont pas besoin de vendre pour acheter a nouveau. 11 leur suf
fit d'emprunter. Et qu'est-ce qu'emprunter sur un immeuble 
dont la valeur augmente, sinon speculer? Si vous avez achete 
un immeuble il y a vingt ans pour le prix de 3 millions, qu'il vaut 
aujourd'hui 6 millions, et que vous empruntez la difference a 
votre banque pour acheter un autre immeuble, c'est evidem
ment une speculation que vous effectuez sur vos propres 
biens, ce que les trois arretes urgents n'empecheront en au
cune fa~on. Les elephants pourront continuer a manger nos 
arbres et nos terrains. 
Par consequent, tant que vous n'aurez pas trouve le moyen 
d'intervenir, caches qu'ils sont dans la foret du droit des so
cietes - je vais faire plaisir a mon ami Peter Hefti - les seuls qui 
echapperont completement a tous ces arretes seront les so
cietes anonymes. Celles-ci ne vendent pas leurs immeubles, 

elles echangent simplement leurs paquets d'actions. Lorsque 
ces societes sont annoncees, on peut les capturer et on le fart 
d'ailleurs en matiere fiscale et dans le cadre de la loi Furgler. 
En revanche, lorsqu'elles sont parfaitement anonymes - une 
personne en est tout au plus le secretaire ou le president qui 
n · est en general que le gerant de l'immeuble - elles peuvent se 
vendre sans qua personne ne voie quoi que ce soit. Rien n'est 
insorit au registre foncier. il n'existe aucune declaration, aucun 
notaire. Ce sont de grosses affaires qui se deroulent merveil
leusement. Toute cette famille d'elephants defilera donc. car 
ce 20 pour cent de fonds propres ne leur sera pas un obstacie. 
En ce qui concerne l'arrete C. j'ai ete tres tente de suivre les 
propos convaincants de M. Jelmini. En effet. le deuxieme pilier 
est constitue par une masse enorme de capitaux. Mais nous 
devons etre plus fiers que critiques de ce deuxieme pilier - au
jourd'hui on critique par trop ce que l'on a fait il y a quelques 
annees - car il est sans doute la sauvegarde des biens sociaux 
a l'avenir. Certes. ces capitaux sont enormes, et iln'y a pas de 
doute qua les fonds de placement sont de gros acheteurs. 
Mais qu'achetent-ils? Qua construisent-ils et combien paient
ils? lls paient davantage que les autres parce qua, dans nom
bre de cas, on lutte contre l'idee de la socialisation du terrain 
en leur infligeant des prix plus eleves qu'a d'autres. En outre. 
ces fonds de placement ne pratiquent pas le systeme des des
sous de table. bien que j'aie tente quelquefois d'en decouvrir
cela est malaise. le propre des dessous de table est comme 
celui des fantömes. c·est d'exister mais de ne pas apparaltre. 
Qua construit-on avec las fonds de placement? Exactement le 
type de logements que nous souhaitons. lls ne servent pas a 
construire des logements de luxe et tres rarement a construire 
des logements de vacances ou des residences secondaires. 
lls financent des logements de bonne qualite, a des prix acces
sibles, et ils remplissent cette täche parfaitement. Vous m'ob
jecterez que c'est un plaidoyer pro domo parce qu'en cher
chant dans mes responsabilites vous decouvririez peut-etre 
qua je suis president de la caisse de pension de !'Etat de 
Geneve, qui est l'une des grandes caisses de pension suisse 
avec quelque 12 000 adherents et un capital enorme dont pres 
de 40 pour cent est place en immeubles. 
Mais je peux vous assurer que les fonds de placement en 
Suisse des caisses de pension sont une garantie de paix so
ciale en raison de la fagon dont alles traitent les locataires et 
des buts qu'elles poursuivent. Les soumettre a une restriction 
reviendrait a diminuer leur capacite de production de loge
ments, et on pourrait se demander alors quel est le but qua 
nous poursuivons. 
M. Gautier demandait tout a !'heure si l'on allait jeter le bebe 
avec I 'eau du bain ! Va-t-on, avec ces arretes qui sont raisonna
bles, qui poursuivent un but honorable, empecher la construc
tion de logements? Et la est la question: est-ce qu'il n'y a plus 
besoin de logements en Suisse? Celui qui repondrait positive
ment commettrait une erreur tellement considerable qua je 
comprendrais qu'il accepte l'arrete C immediatement. Mais si 
nous avons besoin de logements, c'est aux fonds de 
prevoyance qua nous devons faire confiance, fonds qui sont 
en general geres paritairement et qui evitent de faire de la 
speculation. 
C'est la raison pour laquelle je voterai l'arrete A, je voterai 
l'arrete B avec certaines inquietudes. Je les trouve l'un et l'au
tre insuffisants, mais je refuserai l'arrete C. 

Schmid: Das Privateigentum an Grund und Boden ist eine 
Voraussetzung für die Entfaltung aller anderen Freiheitsrechte 
und entspringt der personalen Würde des Menschen. Von die
ser Grundlage ausgehend, ergeben sich für mich zwei Postu
late: 
1. Das Privateigentum an Grund und Boden soll so weit wie 
möglich gestreut werden; jedes Individuum hat ein grundsätz
liches Anrecht auf Zugang zu Privateigentum an Grund und 
Boden. Und darin eingeschlossen ist das Postulat, dass jeder
mann zu erschwinglichen Mieten eine angemessene Woh
nung haben können soll. 
2. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, die das System des 
Privateigentums an Grund und Boden grundsätzlich erhalten, 
und insbesondere ist Missbräuchen des Privateigentums von 
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staatlicher Seite entgegenzutreten. weil durch die Häufung 
der Missstände eine Gefahr für das Institut des Privateigen
tums selbst enthalten ist Solchen Missständen sind wir ich 
erinnere Sie an die Zeit vor einem Jahr. im Rahmen der Ausein
andersetzung mit der Stadt-Land-Initiative zuhauf begegnet. 
Solche Missbräuche haben unseren Unwillen erregt Die 
Folge missbräuchlichen Verhaltens. auf das ich im weiteren 
hier nicht eintreten muss. sind nun genau Vorstösse-wie z. B. 
die Stadt-Land-Initiative-, die die freiheitliche Eigentumsord
nung als solche in Frage stellen und. wenn sie erfolgreich 
sind, aushöhlen. Solchen Auswüchsen ist darum entgegenzu
treten. Täuschen wir uns nicht: Es wird uns hundertmal gelin
gen, allzu überrissene Vorstösse abzuweisen. Irgendeinmal 
aber wird der Damm dann brechen. wenn wir nicht frühzeitig 
daran gehen. ihn zu verstärken. Dass das nicht leere Worte 
sind. zeigen die Aeusserungen verschiedener Kolleginnen 
und Kollegen in diesem Rat. die darauf hinweisen. dass in Zu
kunft weitere solche Vorstösse kommen werden. Und zu mei
nem Erstaunen und meinem Erschrecken muss ich feststel
len, dass sogar ein Vertreter der Radikal-demokratischen Par
tei die Auffassung vertritt, es seien Preiskontrollen einzufüh
ren. Dazu kommen wir. wenn das grundsätzlich freiheitliche 
System Missbräuchen zugänglich gemacht wird, ohne dass 
der Staat dagegen einschreitet! Als Motionär muss ich da dan
ken, dass der Bundesrat die Gelegenheit ergriffen hat politi
schen Handlungswillen demonstriert und politische Hand
lungsfähigkeit an den Tag gelegt hat. in einem Zwei-Schritt
Verfahren dieser Problematik auf den Grund zu gehen. 
Der Problematik- da bin ich mit allen Vorrednerinnen und Vor
rednern einverstanden - kann nicht mit diesen drei Massnah
men plus einer Revision der Verordnung über die Raumpla
nung begegnet werden. Es braucht mehr! Ich bitte Sie auch. 
zu überlegen, welche Konsequenz es hätte, wenn wir davon 
ausgingen. all das, was notwendig ist. um hier fundierte Thera
pie zu betreiben, auf einmal zu machen. Ueberlegen Sie sich 
auch, was es bedeuten würde, wenn wir hier auf diese Einzel
massnahmen heute verzichten würden. Es würde einmal be
deuten, dass wir gegenüber dem Volk manifestieren oder si
gnalisieren, dass wir die Situation nicht für so dramatisch hal
ten, um eine unverzügliche Handlungsbereitschaft erstellen 
zu müssen. Zweitens würde es bedeuten. dass jedermann, 
der von dieser Bodenordnung, wie sie heute besteht. in rück
sichtsloser Art und Weise Gebrauch machen will, das weiter
hin tun kann, ohne das Stigma der Pönalisierung durch die 
Bundesversammlung erhalten zu müssen. Das sind im 
Grunde genommen psychologische Momente. Ich bitte Sie 
doch ich schliesse mich Herrn Cavelty an - zu beachten. 
dass weitgehende Steuer- und Antriebsmechanismen in der 
Politik auf die Psychologie zurückgehen. 
Das beste Zeugnis dafür. dass diese Massnahmen auch mate
riell greifen, ist, dass wir -wie selten zuvor von verschieden
sten Gruppen und Gruppierungen mit erhobenem Mahnfinger 
davor gewarnt worden sind. hier allzu streng vorzugehen. 
Würde nicht die Erwartung bestehen, dass diese Massnah
men greifen. hätte man sie nicht einem derartigen Sperrfeuer 
der Ablehnung ausgesetzt. 
Wir sind nicht da, um Zückerchen zu verteilen. Wir müssen al
lenfalls auch abstrahieren von eigenen Umständen, Beziehun
gen, die wir haben und pflegen, und müssen in Kauf nehmen, 
dass wir Entscheide zu fällen haben, die zum Teil auch in ne
gativem Sinn, in einschneidendem Sinn, Leute betreffen, de
ren politische Obhut uns an sich anvertraut ist. Mit anderen 
Worten heisst das: Wer der Spekulation in der kurzfristigen 
Phase, wer der Ueberhypothezierung in der kurzfristigen 
Phase das Wort nicht reden will, muss in Kauf nehmen, dass er 
Leute vergrimmt. dass er Interessen nicht wahrnimmt. die er 
sonst in diesem Rat wahrnehmen darf, kann und soll. Im über
geordneten Interesse sind hier Abstraktionen vorzunehmen. 
Zum Beschluss C. Frau Bührer hat dem Bundesrat Doppel
züngigkeit vorgeworfen. Ich glaube, dieser Vorwurf trifft nicht 
zu. Der Bundesrat ist sich durchaus bewusst - wenn ich die 
Botschaft lese-. dass es bei Beschluss C nicht so sehr um die 
Bekämpfung der Spekulation als um die Bekämpfung der An
onymisierung, der Kollektivierung des Grundeigentums geht. 
Und Kollektivierung wie Anonymisieruhg des Grundeigen-

tums sind aus meiner weltanschaulichen Ueberzeugung her
aus genau so zu bekämpfen wte die Sozialisierung des Grund
eigentums. Dass institutionelle Anleger allerdings aufgrund ih
rer Möglichkeiten dort, wo sie auftreten, den Preis bestimmen 
und damit preiserhöhend wirken. kann im Ernst nicht bestritten 
werden. Und insoweit ist die Aussage des Bundesrats. dass 
hier tendenziell trotzdem eine preisdämpfende. weil nachfrage
dämpfende Wirkung eintreten wird, durchaus richtig. 
Es ist gesagt worden - und wer wollte das bestreiten dass 
die institutionellen Anleger gute Vermieter sind. sozial verant
wortungsvolle Vermieter. Ich glaube nicht. dass m,t diesem 
Beschluss in dieser Hinsicht etwas geändert werden will. Wir 
wollen nur da gebe ich allerdings zu. da werden weitere 
Schritte notwendig sein den Zutritt Privater zum Markt von 
Grund und Boden erleichtern. Das ist ein Ziel. das meines 
Erachtens ebenso dringlich ist wie das Ziel der Spekulations
bekämpfung. 
zusammenfassend: Ich bin der Auffassung, dass wir uns in je
ner Art. die uns kennzeichnet. ohne Illusionen. an diese Bun
desbeschlüsse herangehen. dass wir sie allerdings auch nicht 
a priori als unnütz abtun sollten. Sie werden ihre Wirkung ha
ben. Es ist zumindest zu wünschen. dass sie jene Wirkungen 
haben. die der Bundesrat diesen Massnahmen zuschreibt. 
Wenn wir heute nichts tun, haben wir eine Situation ein weite
res Mal verpasst Das wäre viel schlimmer. als Nebenwirkun
gen in Kauf zu nehmen. die vielleicht hier und dort etwas jen
seits dessen liegen, was wir wünschen. Es gibt eine Zeit, um 
zu handeln, und die ist da! Ich danke dem Bundesrat. dass er 
gehandelt hat. 

Hänsenberger: Es haben sehr viele Vorredner zum Be
schluss B gesprochen und ihn sehr stark kritisiert, aber nie
mand hat die Konsequenz daraus gezogen, dass man auf Be
schluss B nicht eintreten solle. Ich ziehe diese Konsequenz. 
Als Notar in bernischer Provinz habe ich viel zu tun mit allen 
möglichen Verträgen über Grundstücke und mit der Errich
tung von Pfandrechten. Dieser Bundesbeschluss B wird kaum 
eine Wirkung haben. 
Er ist nutzlos, bietet viele Umgehungsmöglichkeiten und 
bleibt letztlich unkontrollierbar. Ich hoffe. dass das Parlament 
diesen Beschluss ablehnen wird. Bezweckt wird ein Weghal
ten von finanzschwachen Käufern vom Markt. Erreicht wird 
dieses Ziel höchstens bei dummen und schlecht beratenen 
Leuten. Erreicht werden Umtriebe, Kosten, Verzögerungen 
und Unsicherheit. Dass vermögliche Leute mit einer solchen 
Belastungsgrenze bevorzugt werden. ist wohl unbestritten; 
aber es ist nicht sehr sozial. Herr Ducret hat darauf hingewie
sen. Das Pfandrecht auf Grundstücken ist die gängigste und 
meistens die günstigste Art. Darlehen zu sichern: aber sie ist 
nicht die einzige Möglichkeit. Solange genügend anlagesu
chendes Kapital vorhanden ist, werden Finanzierungen für ei
nen Liegenschaftserwerb mit Darlehen auch ohne Pfandrecht 
ergänzt werden können, durch Blankokredite, Kredite mit 
Bürgschaften, private Schuldscheindarlehen. Und die Her
kunft dieser Gelder lässt sich nicht kontrollieren! Es brauchen 
nicht eigene Mittel zu sein. Auch ist mit diesem Beschluss so
gar ein Pfandrecht für 100 Prozent des Kaufpreises möglich; 
denn der Verkäufer kann nach dem vorliegenden Text den Ein
trag des ihm zustehenden gesetzlichen Verkäuferpfandrech
tes geltend machen (837 OR), und es ist nicht mehr kontrollier
bar, weder bei der Verschreibung noch im Grundbuch, an wen 
und wann dieses Pfandrecht zediert worden ist. Kollege Bruno 
Hunziker hat darauf hingewiesen, dass die Grundbuchverwal
ter die Angemessenheit von Kostenvoranschlägen zu prüfen 
haben. Was hindert aber den Bauherrn daran, ein teures Pro
jekt berechnen zu lassen und nach der Bewilligung der nöti
gen Pfandrechte auf einen kleineren, kostengünstigeren Um
bau oder Neubau umzustellen? Wer könnte das kontrollieren? 
Wären solche Praktiken überhaupt illegal? Jede Verhinderung 
ist meines Erachtens unmöglich. Dieser Beschluss B erweckt 
Illusionen, und Illusionen sind zwar leicht verdaulich, aber sie 
haben wenig Nährwert. 
Aus diesen Gründen lehne ich diesen Bundesbeschluss B ab 
und hoffe, der Rat werde das ebenfalls tun, obschon ich nicht 
zweifle, dass Sie wahrscheinlich darauf eintreten werden. 
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Bundesrat Koller: Erlauben Sie mir, zunächst kurz in die ver
gangene Märzsession zurückzublenden. In der vergangenen 
Märzsession hat Ihr Rat in einer engagierten Debatte über drei 
bodenrechtliche Vorstösse die Motionen von Herrn Rhinow, 
von Herrn Schmid und das Postulat Schmid oppos,tionslos an 
den Bundesrat überwiesen. Damit haben Sie damals Ihren 
Willen bekundet- ich zitiere aus diesen Vorstössen -. die Spe
kulation u. a. mit der Einführung einer Sperrfrist zu bekämp
fen. das selbstgenutzte Wohneigentum breiter zu streuen so
wie den Wohnungsbau zu fördern, den Druck der institutionel
len Anleger auf dem Bodenmarkt zu mildern. die rechtzeitige 
Erschliessung und Ueberbauung richtig dimensionierter Bau
zonen voranzutreiben. 
Sie taten das damals in der Märzsession im Bewusstsein, dass 
auf dem Bodenmarkt schwerwiegende Fehlentwicklungen 
festzustellen sind, und machten dabei übrigens auch wieder
holt und ausdrücklich auf die anlagesuchenden Milliarden der 
institutionellen Anleger aufmerksam. 
Damals sagten Sie, dass angesichts dieser Situation regulie
rende Eingriffe des Staates unerlässlich sind, solche Eingriffe 
zwar die Eigentumsgarantie berühren können. aber gerade 
zum Erhalt dieses wichtigen Instituts unbedingt notwendig 
sind und dass die Mittel zur Verfolgung der Ziele zu einem we
sentlichen Teil in den Händen nicht nur des Bundes, sondern 
auch der Gemeinden und der Kantone liegen. Schliesslich ha
ben Sie damals dem Bundesrat wegen der lrreversibilität von 
Fehlentwicklungen «Dampf aufgesetzt,,, Sie wünschten dem 
Bundesrat «Mut zu radikalen Reformvorschlägen» und warn
ten ihn vor «legislatorischem» Perfektionismus. Das sind alle.s 
Zitate aus Ihrer Debatte im März. 
Ich gehe vor allem auch mit Herrn Ständerat Rhinow vollstän
dig einig, wenn er damals sagte. die Sache eile, weil Fehlent
wicklungen meist irreversibel sind und Korrekturen von Tag zu 
Tag schwieriger werden. Ich bin davon überzeugt, dass diese 
Aussage gerade auch für den dritten Bundesbeschluss tat
sächlich ins Schwarze trifft. Ich konnte dann am Schluss die
ser engagierten Debatte im März Einigkeit in bezug auf die 
wichtigsten Ziele und wenigstens eine gewisse Einigkeit in be
zug auf die zu wählenden Mittel feststellen. An dieser Feststel
lung hat sich meines Erachtens bis heute überhaupt nichts ge
ändert, ebenso wenig an den Verhältnissen auf dem Boden
markt. Ich darf diese Verhältnisse auf dem Bodenmarkt - wie 
Ihr Präsident - als bekannt voraussetzen und will mich eigent
lich nur zu einer namhaften Aenderung äussern, nämlich zur 
jüngsten Hypothekarzinserhöhung. Hypothekarzinssteige
rungen tragen wirtschaftlich zweifellos zur Beruhigung der 
Nachfrage bei. Politisch jedoch beunruhigen sie erfahrungs
gemäss immer und lösen den Ruf nach einschneidenden, mit 
einer freiheitlichen Wirtschaft nicht zu vereinbarenden Mass
nahmen aus. Es wäre daher unklug und kurzsichtig, den Bo
denmarkt allein der Regulierung durch die Hypothekarzinsen 
anheimzustellen. Es kann nämlich auch nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich der Hypothekarzins wieder entspannen 
und damit seine nachfragebestimmende Funktion weitge
hend einbüssen wird, weil er im Zuge der Globalisierung der 
Finanzmärkte volatiler wird oder die Wirkung einer Erhöhung 
mit der Zeit nachlässt. Bekanntlich sind für das Verhalten der 
Wirtschaftssubjekte Veränderungen wirtschaftlicher Grössen 
viel wichtiger als deren fortdauernde Höhe und Erwartungs
haltungen mindestens so wichtig wie die statistisch erfass
baren Daten. Ausserdem vermag der Hypothekarzins nicht die 
Nachfrage strukturell, zum Beispiel in Richtung einer breiteren 
Eigentumsstreuung, zu beeinflussen. 
Ich möchte daher hier doch noch einmal kurz Ziel und Zweck 
der bundesrätlichen Sofortmassnahmen in Erinnerung rufen: 
Der Bundesrat will erstens mit diesem Sofortmassnahmen
paket die Spekulationsmentalität brechen und die unbestritte
nen Auswüchse auf dem Bodenmarkt bekämpfen. Zweitens 
möchte der Bundesrat die Nachfrage nach Boden dämpfen 
und damit wenigstens einen Beitrag zur Stabilisierung auf 
dem Bodenmarkt leisten sowie drittens Zeit gewinnen für die 
Ausarbeitung einer verbesserten Ursachentherapie in Formei
nes sogenannten Anschlussprogramms. 
Das - und nicht mehr und nicht weniger - will der Bundesrat 
mit diesen Sofortmassnahmen erreichen. Ich muss daher 

wirklich jederm~nn bitten, dieses Sofortmassnahmenpaket 
auch an dieser Zielsetzung zu messen. Wir haben nie behaup. 
tet. dass wir mit diesem Sofortmassnahmenpaket das BOden
problem in unserem Land ein für allemal lösen könnten. 
In diesen Zusammenhang noch ein Wort zur Wirkung. Auch in 
dieser Debatte waren die Aussagen wieder völlig kontrovers. 
Die einen sagen, dieses Sofortmassnahmenpaket des Bun
desrates könne im besten Fall gewisse psychologische Wir
kungen zeitigen, andere Ständeräte und -rätinnen haben wie
derum das Gespenst des Zusammenbruchs unseres Woh
nungsmarkts an die Wand gemalt. Beides ist offensichtlich 
nicht möglich. 
Ich gebe Ihnen gerne zu, dass wir in bezug auf die Vorausseh
barkeit der Wirkungen dieser Massnahmen gerne auf eine um
fassende statistische Grundlage im Bereich des Bodenmarkts 
abgestellt hätten. Leider besteht zurzeit eine solch umfas
sende Bodenstatistik noch nicht. Wenn Sie den Bundesbe
schluss C aber annehmen, werden wir, in bezug auf das An
schlussprogramm, das ich Ihnen versprochen habe, immer
hin im Bereich des Grundeigentums der institutionellen An
leger endlich ein einwandfreies und umfassendes statisti
sches Material haben. 
Nun möchte ich aber jenen, die ausgeführt haben, die Sofort
massnahmen liefen auf eine reine Symptombekämpfung hin
aus, doch folgendes zu bedenken geben: Man darf nicht aus 
den Augen verlieren, dass bereits diese Sofortmassnahmen 
auf die Ursachen der besorgniserregenden Zustände auf dem 
Bodenmarkt, nämlich auf das Auseinanderklaffen von Nach
frage und Angebot, zielen. Selbst von der Sperrfrist, die viel
leicht - das gebe ich zu - ordnungspolitisch die problema
tischste Massnahme ist, kann mit guten Gründen eine Dämp
fung der rein spekulativen Nachfrage nach Boden erwartet 
werden. Das gilt aber noch viel mehr von den beiden anderen 
Bundesbeschlüssen, denn sowohl der Bundesbeschluss 
über die Pfandbelastungsgrenze als auch der Bundesbe
schluss über die Anlagebegrenzungen der institutionellen An
leger zielen doch ganz bewusst auf eine Nachfragedämpfung. 
Und das gilt es bei der Würdigung dieses Sofortmassnahmen
pakets zu bedenken. 
Mit der Revision der Raumplanungsverordnung soll zudem -
nach Meinung des Bundesrates - das Angebot in jenem be
scheidenen Ausmass, das im Rahmen von Sofortmassnah
men überhaupt möglich ist. erweitert werden. 
Im übrigen haben Sie es ja wirklich bei der Einzelausgestal
tung aller dieser drei Bundesbeschlüsse in der Hand, dafür zu 
sorgen, dass diese keinen Leerlauf auslösen. sondern neben 
der psychologischen auch eine tatsächliche Wirkung auf dem 
Bodenmarkt zeitigen. Ich erinnere Sie dann daran, wenn wir 
die Ausnahmen im Bereich der Sperrfrist und andernorts im 
Detail behandeln werden. 
Andererseits ist auch für den Bundesrat klar, dass es sich hier 
um punktuelle und daher zeitlich befristete Sofortmassnah
men handelt, die nachher von einem tiefergreifenden An
schlussprogramm abgelöst werden müssen. 
Im Zentrum dieses Anschlussprogramms - im Sinne einer ver
besserten Ursachentherapie-wird zweifellos die Revision des 
Raumplanungsgesetzes stehen, in welcher wir bedeutende, 
auch angebotsvermehrende Massnahmen vorsehen. Es liegt 
diesbezüglich ein unter der Leitung von Ständerat Jagmetti 
verfasster Expertenentwurf vor, und ich kann Sie heute schon 
versichern, dass wir den Expertenentwurf nach Abschluss der 
Behandlung dieser Sofortmassnahmen in die Vernehmlas
sung geben werden. Aber ein teilweises Vorziehen der Revi
sion des Raumplanungsgesetzes wäre zweifellos uner
wünscht und auch kontraproduktiv. Allein schon die von uns in 
Aussicht genommene Totalrevision der Raumplanungsver
ordnung, in der wir die aufgrund des geltenden Raumpla· 
nungsgesetzes bestehende Erschliessungspflicht zuhanden 
der Kantone einigermassen konkretisieren wollten, haben bei 
den Kantonen eine allumfassende Opposition ausgelöst. Es 
wäre daher zweifellos eine grosse Illusion, wenn wir meinen 
würden. wir könnten dieses Anschlussprogramm sehr rasch 
über die politische Bühne von National- und Ständerat brin
gen. Ich bin kein Prophet, aber ich sehe ohne weiteres voraus, 
dass die Revision des Raumplanungsgesetzes in beiden Rä-
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ten sehr, sehr kontrovers sein wird, sehr, sehr genau geprüft 
werden muss und dass wir daher von einem Zeitbedarf von 
vier bis sechs Jahren ausgehen müssen. 
Im übrigen werden wir Ihnen im Rahmen des Anschlusspro
gramms auch weitere bodenrechtliche Massnahmen unter
breiten. Ich denke vor allem an das Vorkaufsrecht des Mieters 
und allenfalls der öffentlichen Hand, an die Verkehrswertbe
steuerung von Bauland, an die Umwandlung von Miet- in Ei
gentumswohnungen. an die Straffung der Baubewilligungs
verfahren, an Vorschriften über verdichtetes Bauen und an er
höhte Ausnützungsziffern. Sie sehen aus diesem Katalog, 
dass bei der Reform des Bodenrechts ein ganz entscheiden
der Anteil bei den Kantonen und Gemeinden liegt. Es wäre 
zweifellos staatspolitisch sehr unerwünscht und unheilvoll. 
wenn wir die Lösung des ganzen Bodenproblems in unserem 
Land einfach vom Bund erwarten würden. Im Gegenteil, ich 
bin überzeugt. dass alle bundespolitischen bodenrechtlichen 
Massnahmen von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, 
wenn die Kantone und die Gemeinden nicht tatkräftig mitarbei
ten, und zwar ab sofort. Ich glaube, dass gerade Sie als Vertre
ter der Stände sich dadurch besonders angesprochen fühlen 
müssen. 
Erlauben Sie mir einige Bemerkungen zu den einzelnen dring
lichen Bundesbeschlüssen. Zur Sperrfrist sage ich hier nichts, 
ich werde bei der Detailberatung dazu Gelegenheit haben. 
Zum zweiten Beschluss, der Pfandbelastungsgrenze. zu dem 
Ständerat Hänsenberger einen Nichteintretensantrag stellt. 
nur soviel: Der Bundesrat will mit diesem Bundesbeschluss 
über die Pfandbelastungsgrenze gewisse Spekulationsfälle 
verhindern und die Nachfrage nach Boden dämpfen. Dass 
dieser Bundesbeschluss - entgegen Ihren Aussagen, Herr 
Ständerat- doch gewisse Wirkungen zeitigen wird, zeigt näm
lich bereits heute das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. 
Bekanntlich werden leider bereits heute Pfandtitel auf Vorrat 
errichtet, was eben doch ein klares Zeichen für die Wirksam
keit auch dieses Bundesbeschlusses ist. 
Im übrigen sind wir überzeugt, dass der Einsatz von 10 Pro
zent Eigenkapital ein Minimum darstellt. das volkswirtschaft
lich und sozialpolitisch erwünscht sowie eigentumspolitisch 
unbedenklich ist. Wtr fühlen uns durch diesen zweiten Bun
desbeschluss auch insofern bestätigt, als mir Bankiers immer 
und immer wieder gesagt haben, leider seien die Banken sel
ber zu einer Selbstregulierung auf diesem Markte wegen der 
Konkurrenz nicht in der Lage. Es wird daher sogar aus Ban
kenkreisen durchaus gewünscht, dass solchen Belehnungs
exzessen über 100 Prozent hinaus durch Bundesrecht ein Rie
gel vorgeschoben wird. Im übrigen möchte ich Ihnen dies
bezüglich folgendes zu bedenken geben: Je höher die Ver
schuldung eines Landes ist und je mehr Schuldner ein Land 
zählt, desto schwieriger gestaltet sich der Kampf gegen die In
flation, das Krebsübel jeder Volkswirtschaft, da die Inflation 
Schulden real automatisch reduziert. Die Belastungsgrenze 
ist im übrigen meiner Meinung nach geeignet, einen Beitrag 
zur Entpolitisierung des Hypothekarzinses zu leisten. Auch 
das wäre ein erwünschtes Nebenprodukt dieses Bundesbe
schlusses. 
Nun aber vor allem zum Bundesbeschluss C über die Anlage
vorschriften. Hier empfiehlt Ihnen die Kommission Nichteintre
ten. Zunächst möchte ich noch einmal hervorheben, was sich 
der Bundesrat von diesem Bundesbeschluss verspricht. Er 
verspricht sich davon einen nachlassenden Druck auf den Bo
denmarkt, wie Sie das in Ihren Motionen verlangt haben; er 
verspricht sich davon einen Umlenkeffekt für die anzulegen
den Gelder, vor allem der zweiten Säule, in Richtung einer ver
mehrten Hypothekengewährung; und er verspricht sich da
von bessere Erwerbschancen und Finanzierungsmöglichkei
ten der Privaten, mithin eine breitere Eigentumsstreuung im 
Sinne des selbstgenutzten Eigentums und im Sinne der Be
kämpfung der im Gang befindlichen Kollektivierung und An
onymisierung des Grundeigentums. Mit dieser Massnahme -
das gebe ich zu - verfolgen wir daher neben preis- und nach
fragedämpfenden Zielen auch staats- und sozialpolitische 
Ziele. 
Gegenüber Herrn Ständerat Rüesch darf ich hier doch festhal
ten: Wtr haben die institutionellen Anleger weder in der Bot-

schaft noch je in einer mündlichen Erklärung von mir irgend
wie zum Sündenbock auf dem Bodenmarkt gestempelt. Ich 
habe ihnen auch nie vorgeworfen, dass sie Spekulanten wä
ren. Im Gegenteil: Die institutionellen Anleger bleiben dem 
Bundesrat als Wohnungsanbieter unverändert willkommen. 
Sie sollen auch weiterhin ihre Rolle als Produzenten oder Ab
nehmer von Neuwohnungen spielen können. Unerwünscht ist 
hingegen - und das ist nun das Entscheidende-, wenn die in
stitutionellen Anleger den Bodenmarkt zunehmend dominie
ren und den Privaten daher ständig weniger Raum auf diesem 
- wie Sie alle wissen - beschränkten Markt belassen. Diesen 
Trend gilt es nach Meinung des Bundesrates zu brechen, su
chen doch jedes Jahr, wie wir wissen. etwa 15 bis 20 Milliarden 
Franken eine Anlage, und nach den Zahlen, die wir verfügbar 
haben, gehen heute jedes Jahr etwa 4 Milliarden von diesen 
15 bis 20 Milliarden in Grundeigentum. 
Im übrigen darf ich jenen, die hier befürchten, die Nebenwir
kungen könnten dominieren. folgendes zu bedenken geben: 
Der grösste Bedarf im Bereich der Wohnungen besteht heute 
ganz klar auf dem Gebiet der preisgünstigen Wohnungen, ei
nem Marktsegment. in welchem die institutionellen Anleger 
sich bisher - ich möchte es höflich formulieren - nicht über
mässig engagiert haben. Aus diesem Grund werden in diesem 
Teilbereich die Anlagevorschriften gegenüber dem geltenden 
Recht- ich verweise auf Artikel 3 Absatz 2 des Beschlusses C
sogar bewusst ausgedehnt. indem wir auf diesem Gebiet so
gar eine intensivierte Wohnungsproduktion gerne zulassen 
würden. Wie unter geltendem Recht bleibt es möglich, dass 
ein t\nleger wegen bereits hoher Grundstückbestände mit ei
ner geplanten Ueberbauung oder Investition die ertaubte Li
mite überschreitet. Es wird - wie bisher - Aufgabe der Auf
sichtsbehörden sein, in solchen Fällen Missbräuche zu verhin
dern und in berechtigten Fällen Ausnahmen zuzulassen, wie 
wir das ausdrücklich in Artikel 6 vorsehen. 
Schliesslich habe ich im Nationalrat Verständnis für noch wei
tergehende Ausnahmen signalisiert, etwa für Wohnungen für 
die eigenen Versicherten, für Betriebsstätten, die eigene Versi
cherte beschäftigen, sowie für die Anhebung der Limite von 25 
auf 30 Prozent. Damit sollen unerwünschte Nebenwirkungen 
sicher ausgeschlossen werden. 
Wenn man bedenkt, dass die institutionellen Anleger uns sel
ber sagen, sie seien in den letzten Jahren an der Wohnungs
produktion etwa mit 2 bis 6 Prozent beteiligt gewesen, kann 
man doch angesichts dieser Ausnahmevorschriften nicht das 
Gespenst eines Zusammenbruchs des Wohnungsmarktes für 
die nächsten fünf Jahre an die Wand malen. 
Im übrigen verzichtet der Bundesrat bewusst darauf, den Pen
sionskassen und Lebensversicherern bestimmte Anlagen 
zwingend vorzuschreiben. Das möchte ich vor allem auch ge
genüber den Ausführungen von Frau Bührer und Frau Jaggi 
festhalten. Er modifiziert lediglich die aufgrund des BVG be
reits bestehenden Rahmenbedingungen für die Anlagen. Der 
Entscheid, eine bestimmte Anlage zu tätigen, wird auch nach 
Inkrafttreten dieses Bundesbeschlusses ausschliesslich bei 
den betreffenden Kassen und Lebensversicherungen liegen. 
Eine zwingende Verpflichtung, einen bestimmten Anteil als 
Hypothekardarlehen zu gewähren, ist einmal verfassungs
rechtlich nicht möglich, wäre nach Meinung des Bundesrates 
aber auch wirtschaftlich fragwürdig und wurde auch von einer 
Arbeitsgruppe der Eidgenössischen Kommission für die be
rufliche Vorsorge aus vorsorgetechnischen Gründen abge
lehnt. Im übrigen weiss jeder Unternehmer und Oekonom, 
dass man eine bestimmte Nachfrage nicht erzwingen kann. 
Hingegen kann, über die Einschränkung der Direktanlagen in 
Grundstücken durch institutionelle Anleger, ein Anreiz für ein 
entsprechendes Angebot geschaffen werden, beispielsweise 
in Form vermehrter Hypothekardarlehen. 
Um ein letztes Missverständnis auszuräumen: Durch den Bun
desbeschluss C wird selbstverständlich kein institutioneller 
Anleger gezwungen, ein Grundstück zu verkaufen. Ebenso
wenig wird ein Anlagenotstand entstehen. Die Anlagelimiten 
in den übrigen Anlagekategorien sind bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Ich erinnere etwa daran, dass Vorsorgeeinrich
tungen ihr Vermögen bis zu 100 Prozent in Form von Forde
rungen gegenüber Bund, Kantonen usw. anlegen können, 
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was möglicherweise - wie Frau Weber vielleicht zu Recht ge
sagt hat - bei der Finanzierung künftiger Verkehrsprojekte in 
erhöhtem Masse aktuell werden kann. 
Aber insbesondere könnten die institutionellen Anleger we
sentlich mehr Hypotheken gewähren. als sie das heute tun. 
Während nämlich die Banken ihren Anteil am Hypothekarge
schäft in den Jahren seit 1978 von 82 auf 88 Prozent erhöht 
haben, ging der Anteil der Hypothekardarlehen bei den institu
tionellen Anlegern in dieser Zeit eindeutig zurück. Nachdem 
zudem institutionelle Anleger selber eingestehen. dass eine 
Nettorendite von 4 Prozent auf Neubauten heute praktisch 
nicht mehr zu erzielen ist und der Satz von Hypotheken gegen
wärtig bei 6 Prozent liegt, hat es nicht nur eigentumspolitisch, 
sondern auch renditemässig Sinn, verstärkt ins Hypothekar
geschäft einzusteigen. 
Im übrigen ergibt sich aus diesen Ausführungen auch ganz 
klar. dass wir die Pensionskassen weder zu Investitionen in 
ausländische Grundstücke noch in Aktien zwingen; die Limi
ten sind ausreichend gross, um jeder Kasse eine eigenstän
dige Anlagepolitik zu ermöglichen. 
Schliesslich noch ein Wort zu den neuen Bewertungsvor
schriften: Sie dienen ausschliesslich der Berechnung, ob die 
erlaubte Quote für Grundstücke eingehalten wird. Es bleibt 
den betroffenen Anlegern unbenommen. daneben für die übri
gen Belange der Bilanzierung weiterhin nach ihrer bisherigen 
Methode zu verfahren. Sie zwingen weder zu einer Veröffent
lichung irgendwelcher stiller Reserven noch zu neuen Rendi
teberechnungen oder gar zu Mietzinserhöhungen. 
Der Bund trifft mit den neuen Bewertungsvorschriften übri
gens die Wahl für eine von mehreren bereits heute, vor allem 
von den Lebensversicherern angewandte Methoden, und wir 
hoffen, dass wir damit endlich die nötige Transparenz beim 
Grundeigentum der institutionellen Anlieger erreichen wer
den. 
Auch die heutige Diskussion hier im Ständerat hat wenigstens 
eines klargemacht: Alternativen zu diesem bodenrechtlichen 
Sofortprogramm konnten keine aufgezeigt werden. Was wä
ren mögliche Alternativen? Eine wäre zweifellos Preiskon
trolle, eine andere ist ein Laisser-faire und ein Vertrösten auf 
ein Anschlussprogramm, aber wir sind uns alle einig, dass es 
in dieser Legislaturperiode jedenfalls nicht mehr realisiert wer
den kann. 
Preiskontrollen aber wären - nach Meinung des Bundesrates 
- mit Sicherheit kontraproduktiv. Der Preis darf als unent
behrlicher Knappheitsindikator und unersetzliches Zutei
lungsinstrument nicht unmittelbar angetastet werden, wenn 
wir längerfristig keine fatalen Auswirkungen in Kauf nehmen 
wollen; denn ebensowenig wie die Spekulation ist der Preis 
Ursache der aktuellen Probleme auf dem Bodenmarkt. Wir 
werden uns vielmehr mit der Tatsache abzufinden haben, 
dass der säkulare Preistrend auf dem Bodenmarkt in unserem 
Land nicht ungestraft gebrochen werden darf. Wenn man das 
aber so sieht, dann bleibt lediglich als Alternative das weitere 
La1sser-faire. Ein weiteres Laisser-faire, ein blosses Zu
schauen kann angesichts der unbestrittenen Probleme und 
der Dringlichkeit von Massnahmen auf dem Bodenmarkt -
nach Meinung des Bundesrates - aber nicht mehr verantwor
tet werden. Zuviel steht auf dem Spiel. Boden hat menschliche 
Grundbedürfnisse zu erfüllen, allen voran Ernährung und 
Wohnen. Er hat aber auch - Herr Ständerat Schmid hat vor 
allem darauf hingewiesen - staatspolitische Grundanliegen 
zu befriedigen. In einer die Freiheit des Individuums achten
den Gesellschaft ist es kategorisch geboten, dem einzelnen 
die Chance offenzuhalten, aufgrund eigener Leistung, durch 
Vertrag - und nicht bloss durch Erbrecht - Wohneigentum 
erwerben zu können. Wtr müssen daher alles daransetzen, 
diese Chance zu wahren, und das verlangt eben u. a. auch, 
dass wir den institutionellen Anlegern beim Erwerb von Grund
eigentum Schranken setzen. Wenn Sie das nicht tun, wäre es 
meiner Meinung nach ehrlicher. wenn Sie sagen, wegen der 
sozialen Mieterpolitik, die die institutionellen Anleger betrei
ben, seien Anonymisierung und Kollektivierung des Grundei
gentums fatalistisch in Kauf zu nehmen. Aber dann dürfen wir 
in unseren Parteiprogrammen auch nicht mehr erklären, wir 
wollten uns für weitgestreutes selbstgenutztes Grundeigen-

turn und gegen die Konzentration von Grundeigentum einset
zen. 
Herr Ständerat Rüesch hat aus der Bibel zitiert. Ich möchte das 
zum Abschluss auch gerne tun, weil wir ja dort die grossen 
Weisheiten finden. Ich zitiere aus Salomon. es steht dort: «Ein 
jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde.» Und dann weiter: «Weinen hat seine Zeit 
Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit.» Ins Politisch~ 
übersetzt, könnte man sagen: Das Motionieren im Bereich des 
Bodenrechts hat seine Zeit, aber jetzt hat das Realisieren seine 
Zeit, und deshalb beantrage ich Ihnen. auf alle drei Bundes
beschlüsse einzutreten. 

Le president: La discussion n'est plus demandee. Je cons
tate qu'en ce qui concerne l'arrete A il n'y a pas de proposition 
de ne pas entrer en matiere. 

Bundesbeschluss A -Arrete federal A 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseJ/ decide sans opposition d'entrer en matiere 

Le president: En ce qui concerne l'arrete B. il y a une proposi
tion de non-entree en matiere de M. Hänsenberger. 

Bundesbeschluss B - Arrete federal B 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Hänsenberger 
Dagegen 

Bundesbeschluss C - Arrete federal C 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit (Nichteintreten) 
Für den Antrag der Minderheit (Eintreten) 

Rückweisungsantrag Gadient 
A. Sperrfrist 

?Stimmen 
32Stimmen 

17Stimmen 
23Stimmen 

Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit dem Auftrag, 
den Bundesbeschluss durch Einbezug nachstehender Mass
nahmen zu erweitern: 
1. Konkrete Förderung einer besseren Nutzung der Bauzonen 
und der vorhandenen Bausubstanz. 
2. Schaffung eines Eintrittsrechts zugunsten der Gemeinden 
zum Erwerb von auf ihrem Territorium zur Veräusserung ge
langenden, unbebauten oder mit zum Abbruch bestimmten 
Objekten bebauten Grundstücken, soweit diese nicht dem 
persönlichen Bedarf des Erwerbers oder demjenigen seiner 
Familie dienen. Das Vorrecht ist analog dem Vorkaufsrecht 
auszugestalten, wobei die erwerbende Gemeinde jedoch zu 
verpflichten ist, das erworbene Grundstück innert fünf Jahren 
maximal zum Erwerbspreis zuzüglich Zins wieder zu veräus
sern. 
Zur Finanzierung sind zinsgünstige Gelder der Pensionskas· 
sen zur Verfügung zu stellen. 
3. Artikel 4 Absatz 1 litera c streichen, ev. Beschränkung der 
Ausnahmeberechtigung auf Handwerker. 

Proposition de renvoi Gadient 
A. lnterdiction de revente 
Retourner le projet au Conseil federal en invitant celui-ci a elar
gir l'arrete federal en y incluant les mesures suivantes: 
1. La promotion concrete d'une meilleure exploitation des zo
nes a bätir et des bätiments existants. 
2. Octro1 aux communes des droit d'interventions pour l'achat 
d'immeuble~ situes sur leur territoire et mis en vente sans avoir 
construit ou avec des bätiments destines a la demolition, lors
que ces immeubles ne servent pas aux besoins personnels de 
l'acquereur ou de sa famille. 
Ce droit preferentiel sera conr;u de maniere analogue a un 
droit de preemption, la commune qui acquiert un immeuble 
etant toutefois tenue de le revendre dans les cinq ans ä un prix 
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ne depassant pas celui qu'elle a paye, augmente des interets. 
Le financement sera assure par des fonds liberes par les cais
ses de pension a des taux favorables. 
3. Article 4, alinea premier, lettre c: bitter, eventuellement 
reserver aux artisans le droit a la derogation. 

Rückweisungsantrag Gadient 
C. Anlagevorschnften 
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit dem Auftrag, 
1. die nachstehende Verpflichtung in den Bundesbeschluss 
aufzunehmen: 
Schaffung einer zwingenden Regelung, wonach die Pensions
kassen einen angemessenen Teil des anzulegenden Kapitals 
zur Mitfinanzierung von Wohneigentum zum mittleren Zins
fuss ihrer Kapitalanlagen als Ersthypotheken zur Verfügung 
stellen müssen, und 
2. Prüfung. inwieweit der Kritik der Pensionskassen in bezug 
auf die vorgeschlagenen Massnahmen Rechnung zu tragen 
ist und ob nicht eventuell weitere Kategorien von Investoren 
den geplanten Massnahmen zu unterwerfen sind. 

Proposition de renvoi Gadient 
C. Dispositions en matiere de placement 
Retourner le projet au Consetl federal en l'invitant 
1. a inclure dans l'arrete federal l'obligation ci-apres: 
creer une reglementation contraignante en vertu de laquelle 
les caisses de pension seront tenues de reserver une part ap
propriee de leurs capitaux au cofinancement de l'acquisition 
de logements, et cela au taux moyen de leurs placements en 
hypotheques de premier rang, et 
2. a examiner dans quelle mesure il convient de tenir compte 
de la critique des caisses de pension a l'endroit des mesures 
proposees, et s'il ne faudrait pas peut-etre soumettre a ces 
mesures d'autres categories d'investisseurs encore. 

Gadlent: Meine Kritik bezieht sich auf die Beschlüsse A und C, 
die für mich zu wenig wirksam ausgestaltet sind, weshalb ich 
Rückweisung an den Bundesrat beantrage. Wenn der Bun
desrat in der Botschaft ausführt, dass die Sofortmassnahmen 
durch ursachentherapeutische Massnahrnen ergänzt und in 
einem späteren Zeitpunkt abgelöst werden, dann wird mit die
ser Aussage gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass wir mit 
dem Sofortprogramm im besten Fall Symptombekämpfung 
betreiben, wie das wiederholt gesagt worden ist. Ziel der So
fortmassnahmen sei es - und damit erhofft sich der Bundesrat 
nach der Formulierung in der Botschaft offensichtlich weit 
mehr -. die Spekulationsmentalität auf dem Bodenmarkt zu 
brechen, Auswüchse zu bekämpfen, die Nachfrage nach Bo
den kurzfristig zu dämpfen und in bescheidenem Ausmass 
das Angebot an baureifem Land zu vergrössern. Ich möchte 
vor der Illusion warnen, dass das vorgeschlagene Instrumen
tarium auch nur einen derart begrenzten Erfolg herbeiführen 
könnte. 
Dass sich heute Massnahmen auf dem Bodenmarkt aufdrän
gen, hat unser Rat mit dem einmütigen Eintretensbeschluss 
auf diese Vorlage zum Ausdruck gebracht. Man kann über den 
Wert und die Folgen einer Sperrfrist durchaus unterschiedli
cher Meinung sein. Die Gegner verweisen vorweg auf die Ge
fahr einer weiteren Bodenpreissteigerung und den gewaltigen 
administrativen Aufwand, obgleich die Botschaft versichert, 
dass die Wirkung der Sofortmassnahmen rasch und ohne 
grossen Verwaltungsaufwand eintreten soll. Wer jedoch eine 
Sperrfrist im Grundsatze bejaht, der muss - ohne Perfektionist 
zu sein - erwarten können, dass diese Massnahmen auch 
wirklich greifen. und gerade das ist mit der Regelung gemäss 
Bundesbeschluss A keineswegs der Fall. Im besten Fall kön
nen damit die sogenannten Kaskadenverkäufe verhindert wer
den, bei welchen ein Immobilienhändler eine Liegenschaft in 
spekulativer Absicht kauft und kurze Zeit hernach zu einem 
viel höheren Preis weiterveräussert. Aber mit den in Artikel 4 
gebotenen Ausnahmen, die ja nach den Kommissionsanträ
gen noch wesentlich erweitert werden sollen, ist nicht einmal 
in solchen Fällen ein Riegel geschoben. Sie haben - Herr Bun
desrat Koller - vorhin nach Alternativen gefragt. Sie haben ei
nige aufgezählt. Persönlich würde ich eine sehr kurz bemes-

sene Sperrfrist vorziehen, die dann aber rigoros und konse
quent zu handhaben wäre. Als Rechtfertigungsgründe für die 
vorzeitige Veräusserung müssten in einem solchen Falle die 
Buchstaben a eventuell noch b genügen. das heisst, die ein
zige Voraussetzung wäre, dass der Veräusserer damit keinen 
Gewinn erzielt, oder es müssten die eng umschriebenen. be
sonderen Voraussetzungen von Buchstabe b gegeben sein. 
Aus der Befürchtung kontraproduktiver Auswirk'ungen auf die 
Produktion von Wohn- und Gewerberäumen heraus hat man 
indessen jedermann, insbesondere auch dem Architekten, 
eine Ausnahme zugebilligt. wenn er sich auch nur an der Pla
nung, Erschliessung oder Erstellung des Bauwerkes mass
geblich mit Arbeitsleistungen oder Materiallieferungen betei
ligt hat. Unsere Kommission will das Sperr-Dispositiv mit noch 
grösseren Löchern versehen, so dass zu guter Letzt nicht ein
mal mehr der Hans und der Heiri von dieser Sperre erfasst wer
den. 
Wenn nur die Monsterdebatten in einem Missverhältnis zur 
Wirkung der·Beschlüsse stehen würden, bliebe noch einiges 
übrig. Wenn jedoch solche Ausnahmen gutgeheissen wer
den, ist das Nullresultat nach meinem Dafürhalten vorpro
grammiert. Wenn man es bei den Ausnahmen bei Buch
stabe a bewenden liesse, könnte jeder seinen Arbeitsver
dienst und seinen Werklohn und sogar das SIA-Honorar voll 
kassieren, aber im Rahmen einer vorsorglichen und zeitlich 
eng terminierten Massnahme wäre wohl ein Verzicht auf einen 
zusätzlichen Profit zumutbar. Mindestens also müsste nach 
meiner Formulierung eine Privilegierung auf die Handwerker 
beschränkt werden. 
Wenn ich als Nichtkommissionsmitglied die Rückweisung der 
Vorlage an den Bundesrat beantrage, dann geschieht das in 
der Ueberzeugung, dass die aktuellen Vorschläge aus all die
sen Gründen nicht einmal geeignet sind, die Symptome zu be
kämpfen. dass sie im Gegenteil das Volk glauben lassen, es 
werde wirksam gehandelt, obschon wir einen zahnlosen Pa
piertiger kreieren, und ich warne davor, Erwartungen zu erzeu
gen, die nicht erfüllt werden können. Vor allem bin ich der Mei
nung, dass wir unseren Gemeinden - und das ist vielleicht ein 
Gedanke, der auch in einem Langzeitprogramm Berücksichti
gung finden kann - ein Steuerungsinstrument in die Hand ge
ben sollten, das ihnen zwar nicht eine Kommunalisierung des 
Bodens, wohl aber eine kommunale Bodenpolitik ermögli
chen soll. 
Ich sehe ein solches Instrument in einem Eintrittsrecht zugun
sten der Gemeinden zum Erwerb von auf ihrem Territorium zur 
Veräusserung gelangenden, unbebauten oder mit zum Ab
bruch bestimmten Objekten bebauten Grundstücken. soweit 
diese nicht dem persönlichen Bedarf des Erwerbers oder 
demjenigen seiner Familie dienen. Das Vorrecht müsste 
anaolg dem Vorkaufsrecht ausgestaltet werden, wobei die Ge
meinde - und das ist nun entscheidend - jedoch zu verpflich
ten wäre, das erworbene Grundstück innert maximal fünf Jah
ren wieder zu veräussern. und zwar nicht zu einem neuen Spe
kulationspreis, sondern zum Erwerbspreis plus Zins. 
Zur Finanzierung wäre es denkbar. dass Gelder der Pensions
kassen zur Verfügung gestellt werden können. Ein Vorkaufs
recht würde vermutlich wenig bringen, denn die öffentliche 
Hand müsste sich vorerst auch noch als Investor üben, und es 
bestünde wohl kaum Gewähr, dass die Verhältnisse deswe
gen besser würden. Aber ein Steuerungsinstrument im darge
legten Sinne hätte eine ganz andere Funktion. Des weiteren 
meine ich auch, dass das Anliegen konkreter Förderung einer 
besseren Nutzung der Bauzonen und der vorhandenen Bau
substanz von allem Anfang an Eingang in eine solche Vortage 
finden muss. 
Es ist mir bewusst, dass eine Rückweisung zu einer Verzöge
rung führen würde. Das ist meines Erachtens im Interesse ei
ner wirklich greifenden Lösung zu verantworten und in Kauf zu 
nehmen. Denn was haben wir von Sofortmassnahmen, die 
von fragwürdigen Ausnahmen strotzen? Es sind - glaube ich -
in den Beschlüssen A und B inzwischen 18 Ausnahmen vorge
sehen. Eine solche Regelung kann uns demzufolge keinen 
Schritt weiterbringen. Die Rückweisung hat auch den Vorteil, 
dass wir alle eingebrachten Bedenken gemeinsam überprü
fen können, auch die Nebenwirkungen. 
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Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie, meinem Rückwei
sungsantrag zum Beschluss Azuzustimmen. 
Was den Beschluss C betrifft. haben sich die Pensionskassen 
mit einer recht differenzierten Kritik zur Wehr gesetzt. Es 
scheint mir fragwürdig, ohne gründliche Auseinandersetzung 
mit djesen Argumenten diese einschneidenden Massnahmen 
gleichwohl zu diktieren. Ich habe für Eintreten auf die Vorlage 
gestimmt. weil sie für mich einen Schritt in die richtige Rich
tung bedeutet. Aber wir müssen als Gesetzgeber darauf ach
ten und bedacht sein, in diesem vitalen Bereich nicht Wider
spruch in unseren Vorschriften zu schaffen. Es ist ohne Zweifel 
systemwtdrig, wenn wir einerseits von den Kassen verlangen, 
dass sie die Renten der Teuerung anpassen, und andererseits 
die dafür nötige Investitionsfreiheit beschneiden. Wer Teue
rungsanpassung solcher Art verlangt. muss sich vergegen
wärtigen, dass dieses Ziel praktisch nur über Liegenschafts
käufe erreicht werden kann. Deshalb haben auch verschie
dene Pensionskassen Liegenschaften in bedeutendem Um
fang erworben, und sie bezahlen dafür oftmals auch über
setzte Preise, mit der entsprechenden Rückwirkung auf die 
Mietzinse. 
Aber es gibt noch zahlreiche andere Argumente. Sie sind 
heute eindrücklich dargestellt worden, insbesondere auch 
von der Kommissionsmehrheit, die auf diese Vorlage gar nicht 
eintreten wollte. Ich meine, dass wir es der Sache schuldig wä
ren, diesen Problemkreis gründlich zu bearbeiten. 
Was verlangt werden kann, ist meines Erachtens, dass die 
Pensionskassen einen angemessenen Teil des anzulegenden 
Kapitals zur Mitfinanzierung von Wohneigentum als Ersthypo
theken zur Verfügung stellen, damit das private Wohnungsei
gentum entsprechend gefördert werden kann und eine wei
tere Chance hat. Ich habe einen mittleren Zinsfuss der Kapital
anlagen als Hypothekarzins vorgeschlagen. Es gibt viel wei
tergehende Vorstellungen. Ich kann ein unverdächtiges Zeug
nis, den Wochenbericht des Bankhauses Julius Bär, zitieren: 
«Mit einer Meistbegünstigungsklausel müssten die Pensions
kassen eigentlich dazu verpflichtet werden, ihren Mitgliedern 
bei Vorhandensein eines bestimmten Anteils an Eigenkapital 
Ersthypotheken zu dem Zinssatz zu finanzieren, den sie mit 
der am schlechtesten rentierenden Kapitalanlage erwirtschaf
ten. Diese Verpflichtung hätte mehrfache positive Auswirkun
gen. Zunächst hätten die Pensionskassen viel weniger 
Schwierigkeiten als heute, ihre Gelder sicher und vorteilhaft 
anzulegen. Sie würden es sich künftig auch gut überlegen, 
Liegenschaften zu übersetzten Preisen zu kaufen. Denn die 
geringere Rendite würde sie zwingen, auch bei den Mitglieder
hypotheken die Zinssätze zu senken.» Mein Vorschlag ist be
deutend moderater. aber zwingend, wenn man einer zuneh
menden Kollektivierung und Anonymisierung des Grundei
gentums begegnen will. 
Wenn Sie dem Rückweisungsantrag zustimmen, eröffnen Sie 
auch die Möglichkeit, die Argumentation der Pensionskassen 
auf ihre Berechtigung hin noch einmal sorgfältig zu überprü
fen - sowie auch den von mir skizzierten Lösungsansatz für 
diese wichtige Frage, deren Regelung nach meinem Dafürhal
ten nicht übers Knie gebrochen werden sollte. Ich mache mir 
keine Illusionen über das Schicksal meiner Rückweisungsan
träge. Aber ich wollte mit diesem Vorgehen signalisieren. dass 
Möglichkeiten konkreter Ausgestaltung greifbar und kurzfri
stig realisierbar sind und dass wir uns nicht der Illusion hinge
ben sollten, unsere Pflicht mit einem Sofortprogramm zu erfül
len und mit der definitiven Regelung ruhig zuwarten zu kön
nen, weil wir ja wirksame vorsorgliche Massnahmen beschlos
sen haben. 

Schoch, Berichterstatter: Ich will mich angesichts der unser 
harrenden önologischen Köstlichkeiten grösstmöglicher 
Kürze befleissigen. 
Die Rückweisungsanträge von Herrn Gadient lagen in der 
Kommission nicht vor. Es ist mir daher nicht möglich. im Na
men der Kommission Stellung zu nehmen. Was ich Ihnen vor
zutragen habe, ist nur meine eigene Meinung. Ich darf aber 
doch wohl davon ausgehen, dass diese Meinung mindestens 
auch der Auffassung einer starken Kommissionsmehrheit ent
spricht, denn ich weiss, in welchem Kontext meine persönli-

ehe Beurteilung der Rückweisungsanträge von Herrn Gadient 
steht. Ich bin überzeugt davon, dass es falsch wäre, diesen 
Rückweisungsanträgen zuzustimmen. weil sie nicht in das 
Konzept des Bundesrates passen, in ein Konzept, dem sich 
auch die Kommissionsmehrheit angeschlossen hat, und zwar 
deutlich angeschlossen hat. 
Der Bundesrat präsentiert ein Sofortmassnahmenpaket, auf 
das Sie eingetreten sind. und er will ab 1995, nach dem Aus
laufen der jetzt zu beschliessenden dringlichen Bundesbe
schlüsse. ein Anschlussprogramm in Kraft setzen. Was Herr 
Gadient zur Diskussion stellt, insbesondere die Ziffern 1 und 2 
seines Rückweisungsantrages zu Beschluss A, wird Thema 
dieses Anschlussprogrammes sein. Was Herr Gadient vor
schlägt, ist fachlich durchaus richtig, aber wir können diese 
Zielsetzungen nicht übers Knie brechen. Es handelt sich hier 
vielmehr um ein Thema, das sorgfältig bearbeitet werden 
muss und das ins Anschlussprogramm gehört. Das gilt so
wohl mit Bezug auf Ziffer 1 wie auch mit Bezug auf Ziffer 2 des 
Rückweisungsantrages. Ergänzend ist aber darauf hinzuwei
sen, dass Ziffer 1, nämlich die Frage der besseren Nutzung der 
Bauzonen und der vorhandenen Bausubstanz, auch ein 
Thema ist, das die Expertenkommission Jagmetti im Rahmen 
der Revision des Raumplanungsgesetzes behandelt hat, ein 
Thema, das in die Vernehmlassung gehen wird und mit dem 
wir uns in den nächsten Jahren zu beschäftigen haben wer
den. Darauf hat Herr Bundesrat Koller bereits hingewiesen. 
Aus der Tatsache. dass das Aufgabenstellungen für das An
schlussprogramm sind, ergibt sich aber auch, dass wir die 
ganze Angelegenheit in höchst unliebsamer Weise hinaus
schieben würden, wenn wir sie durch Zustimmung zu den An
trägen Gadient an den Bundesrat zurückweisen würden. Was 
wir jetzt brauchen, ist ein Sofortprogramm. Darin waren wir 
uns alle einig. Mit der Rückweisung würden wir dieses Sofort
programm nicht nur in Frage stellen, sondern geradezu verun
möglichen. 
Ziffer 3 des Antrages zu Beschluss A ist ein Thema für die De
tailberatung und kann ohne w.aiteres dort vorgebracht wer
den. 
Noch zwei Bemerkungen zum Rückweisungsantrag bezüg
lich des Beschlusses C: Die Ziffer 1 dieses Antrages gehört 
nach meiner Beurteilung ebenfalls ins Anschlussprogramm, 
Ziffer 2 ist ein Thema, das an sich in der Eintretensdebatte zu 
erörtern gewesen wäre. Es hätte dort zur Diskussion gestellt 
und geprüft werden müssen. Nachdem aber Eintreten be
schlossen worden ist, können wir nach meiner Beurteilung 
nicht mehr auf die Angelegenheit zurückkommen. 
Ich würde es daher für falsch halten, wenn Sie den beiden 
Rückweisungsanträgen zustimmten. 
Ich beantrage Ihnen in diesem Sinne, die beiden Anträge ab
zulehnen. 

Bundesrat Koller: Erlauben Sie mir zunächst eine grundsätz
liche Bemerkung. 
Herr Ständerat Gadient weiss selbstverständlich als gewiegter 
militärischer Führer. dass Sofortmassnahmen wirklich nur 
dann Sinn machen, wenn sie sofort, rasch und ohne Verzug 
erfolgen und wenn man weder in der Zeit noch in der Sache 
die Kräfte verzettelt. 
Sofortmassnahmen können von der Natur der Sache her 
höchstens günstige Voraussetzungen für die nachfolgenden 
Hauptmassnahmen, eben für unser angekündigtes An
schlussprogramm, schaffen. Deshalb hätte ich grösste Be
denken gegen Rückweisungen irgendwelcher Art, weil ich 
dann nämlich fast sicher bin, dass die eigentlich von nieman
dem bestrittene psychologische Wirkung dieser Massnahmen 
auch noch verlorenginge. 
Deshalb hat der Bundesrat bei der Ausarbeitung dieser Sofort
massnahmen ja auch darauf geachtet, dass wir Ihnen wirklich 
nur Massnahmen vorgeschlagen haben, die «liquid» sind, die 
keinerlei weiterer schwieriger technischer Abklärungen bedür
fen. 
Wenn ich den Rückweisungsantrag von Herrn Gadient unter 
diesem Kriterium anschaue, dann muss ich feststellen, dass 
die Ziffer 1 eine teilweise Vorwegnahme der Revision des 
Raumplanungsgesetzes bedeuten würde. Ich habe Ihnen in 
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meinem Einleitungsreferat schon gesagt. dass die Revision 
des Raumplanungsgesetzes - nach dem Echo der Kantone 
auf die Revision der Verordnung zu schliessen - sehr, sehr 
kontrovers sein wird und dass ich daher überzeugt bin, dass 
wir nicht·innert nützlicher Frist zum Ziele kämen. 
Ziffer 2 von Herrn Gadient ist eine Massnahme. die ich auch im 
Rahmen des Anschlussprogramms angekündigt habe. In sei
nem Vorschlag ist dieses Eintritts- oder Vorkaufsrecht der Ge
meinden mit einer Verpflichtung zum Weiterverkauf zudem 
ohne Gewinn. Hier handelt es sich zweifellos auch um eine 
Dauermassnahme. die noch gründlicher weiterer Abklärun
gen bedarf und sich daher nach Meinung des Bundesrates für 
ein Sofortmassnahmenpaket nicht eignet Die Ziffer 3. wie Herr 
Schoch schon gesagt hat, kann jetzt hier bei der Detailbera
tung des ersten Bundesbeschlusses eingebracht werden. 
zusammenfassend kann ich Herrn Ständerat Gadient bestäti
gen, dass ich seine Anliegen im Rahmen des jetzt auszuarbei
tenden Anschlussprogramms prüfen werde, wobei wenig
stens teilweise - zum Beispiel, was die Revision des Raumpla
nungsgesetzes betnfft - heute schon feststeht, dass wir Ihnen 
ähnliche Vorschläge unterbreiten werden. Aber diese Mass
nahmen eignen sich nicht für Sofortmassnahmen. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten. den Rückweisungs
antrag von Herrn Ständerat Gadient abzulehnen. 

Gadient: Ich habe meine Argumente dargelegt und nichts bei
zufügen. 
Ein Wort noch an den Herrn Kommissionspräsidenten: Es ist 
etwas viel Gouvernementalismus für einen Appenzeller, wenn 
er meint, die Rückweisungsanträge müssten abgelehnt wer
den, weil sie nicht dem bundesrätlichen Konzept entsprechen. 

Le president: Nous votons la proposition de renvoi concer
nant I' arrete A. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Gadient 
Dagegen 

2Stimmen 
34Stimmen 

Le president: Nous votons la proposition de renvoi concer
nant l'arrete C. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Gadient 
Dagegen 

3Stimmen 
31 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 11. 50 Uhr 
La seance est levee a 11 h 50 

14-S 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. Sofortmassnahmen 
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Bundesbeschlüsse A, B und C - Arretes federaux A. B et C 

Verfassungsmässigkeit - Constitutionnalite 
Ingress 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... Eidgenossenschaft, nach Einsicht. 
Minderheit 
(Rhinow, Cavelty, Cottier. Ziegler) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Preambule 
Proposition de la commission 
Majorite 
.... suisse. vu le message .... 
Minorite 
(Rhinow, Cavelty. Cottier. Ziegler) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Le president: Nous entrons dans la troisieme phase de notre 
travail: il s'agit du probleme de la constitutionnalite. 

Schoch, Berichterstatter: Sie sind bereits darauf hingewiesen 
worden: Zu erörtern und zu entscheiden ist jetzt die Frage der 
Bundeskompetenz für die durch den Bundesrat vorgeschla
genen dringlichen Bundesbeschlüsse. Den Standpunkt der 
Kommissionsmehrheit zu dieser Frage wird Herr Ständerat 
Zimmerli erläutern. Anschliessend wird Herr Ständerat Rhinow 
den Standpunkt der Kommissionsminderheit dartun. 

Zlmmerll: Wie dies bereits in der Debatte vor dem Nationalrat 
mehrfach und besonders auch von Herrn Bundesrat Koller be
tont wurde, hat der Bund auf dem Gebiet des Bodenrechts un
bestrittenermassen nur eng begrenzte Kompetenzen. Wir sind 
bei der Verabschiedung griffiger bodenrechtlicher Massnah
men zur Bekämpfung der Auswüchse auf dem Bodenmarkt 
entscheidend darauf angewiesen, dass die Kantone die ihnen 
zustehenden Rechtsetzungskompetenzen ernsthaft und 
rasch nutzen. vor allem auf dem Gebiete des Raumplanungs
und Fiskalrechts. Dennoch müssen wir ein Sofortprogramm 
Boden verabschieden - wir haben es gestern durch Eintreten 
beschlossen -. wenn wir glaubwürdig bleiben wollen. Zur 
Glaubwürdigkeit gehört aber auch, dass wir besonnen prüfen, 
ob und inwieweit der Bundesgesetzgeber nach der geltenden, 
in der Bundesverfassung verankerten föderalistischen Korn-

petenzordnung zuständig sei, hier neues Recht, auch Dring. 
lichkeitsrecht. zu setzen. 
Der Bundesrat hat diese Frage ernsthaft geprüft, weil er sich 
der präjudiziellen Tragweite der Antwort bewusst war, und ich 
bin ihm dankbar dafür. Dies sollte uns auch hier in diesem 
Haus besonders interessieren. Der Bundesrat hat die Frage 
begutachten lassen. Herr Bundesrat Koller hat die Bedeutung 
einer sinnvollen Kompetenzaufteilung zwischen dem Bund 
und den Kantonen 1m hier interessierenden Bereich insbeson
dere gestern erneut mit Recht betont. 
Der Nationalrat hat die Frage - wohl aus Gründen der politi
schen Opportunität - überhaupt nicht diskutiert. Es ist also 
dem Ständerat vorbehalten. darüber zu debattieren. 
Ihre Kommission hat dies - wie es der Kommissionspräsident 
erwähnt hat- getan, und sie ist dabei nicht einig geworden. Ich 
möchte Ihnen die Meinung der Kommissionsmehrheit be
gründen, schicke aber voraus, dass ich mit meinem Votum 
kein Streitgespräch unter Professoren über staatsrechtliche 
Spitzfindigkeiten beginnen will, sondern zusammen mit mei
nem Kollegen Rene Rhinow, der den gegenteiligen Stand
punkt vertreten wird, die Materialien für einen letztlich politi
schen Entscheid vorbereiten möchte. 
Mit den drei dringlichen Bundesbeschlüssen sollen den 
Grundeigentümern Verfügungsbeschränkungen auferlegt 
werden. Diese sind in ihrer allgemeinen Form neu. Die schwei
zerische Rechtsordnung kennt in Artikel 218 des Obligatio
nenrechts lediglich für landwirtschaftliche Grundstücke eine 
zehnjährige Sperrfrist. Diese lässt sich unbestrittenermassen 
auf Artikel 31 bis Absatz 3 Buchstabe b der Bundesverfassung 
stützen, das heisst, sie stützt sich auf den Landwirtschaftsarti
kel. 
Klar ist für mich auch, dass die drei Bundesbeschlüsse materi
ell-rechtlich gesehen wegen der verhältnismässig kurzen Gel
tungsdauer - und nur deshalb - weder gegen die Eigentums
garantie noch gegen die Handels- und Gewerbefreiheit ver
stossen. Und klar ist auch. dass sie sich nicht auf Artikel 31 bis 
Absatz 2 der Bundesverfassung stützen lassen, weil es sich 
nicht um gewerbepolizeiliche Massnahmen handelt. Das hat 
im übrigen bereits Hans Huber in seinem vielzitierten Gutach
ten aus dem Jahre 1963 festgehalten. 
Ob aber - ich komme zum Kern der Sache - der Zivilrechtsarti
kel 64 eine genügende Kompetenznorm abgebe, ist umstrit
ten. Wenn ich also im folgenden die Verfassungsmässigkeit 
der drei Bundesbeschlüsse in Zweifel ziehe. so geschieht dies 
ausschliesslich unter dem Gesichtswinkel der Zivilrechtskom
petenz, oder anders gesagt: Der Handlungsbedarf im hier in
teressierenden bodenrechtlichen Bereich ist unbestritten. 
Fraglich ist nur, ob wir dem Bund dafür die gesetzgeberische 
Kompetenz erst noch verschaffen müssen, mit einem verfas
sungsergänzenden, dringlichen Bundesbeschluss, oder ob 
wir annehmen dürfen. dass der Bund die entsprechende Kom
petenz bereits hat. Für die Eintretensfrage war dieses Problem 
in der Tat von bloss sekundärer Bedeutung, wie sich der Kom
missionspräsident gestern ausgedrückt hat. Für die staats
rechtlich und staatspolitisch einwandfreie Art und Weise der 
Verabschiedung des Sofortprogramms Boden ist die Frage 
der Bundeskompetenz aber von kapitaler Bedeutung. 
Artikel 64 verschafft dem Bund die Zuständigkeit der Gesetz
gebung auf dem Gebiet des Zivilrechts. Hans Huber bejahte 
die Bundeskompetenz für gesetzgeberische Sofortmassnah
men der hier interessierenden Art bereits im Jahre 1963 bei der 
Begutachtung einer allgemeinen Sperrfrist, die bekanntlich 
dann nicht ins Recht aufgenommen wurde, weil sie im Diffe
renzbereinigungsverfahren damals scheiterte. 
Hans Huber begründete mit seinem Gutachten die sogenannt 
modale Theorie. Nach ihr ist im Sinne von Artikel 64 der Bun
desverfassung Privatrecht, was mit dem Instrumentarium des 
Privatrechts, namentlich mit dem Vertrag, operiert, um Rechts
verhältnisse unter privaten Rechtssubjekten zu regeln. Dabei 
ist selbstverständlich. dass dieses sogenannte Privatrecht oft 
mit öffentlichem Recht durchsetzt ist. Ich nenne hier Bewilli
gungsverfahren, ich nenne auch das Registerrecht. Das ist un
bestritten. 
Eine zweite Theorie -sie geht auf Fritz Gygi zurück-ordnet die 
Sache so, dass dem Privatrechtsartikel bestimmte Sachge-

michael.tellenbach
Textfeld



28. September 1989 s 521 Bodenrecht im Siedlungsbereich. Sofortmassnahmen 

biete zugeschrieben werden, beispielsweise die Regelungen 
über den Grundstückverkehr. Gleichzeitig wird aber auch dort 
betont, dass sich das so verstandene Privatrecht nur innerhalb 
eines bestimmten Ordnungszwecks entfalten kann und dass 
für Politiken, die darüber hinausführen, eine zusätzliche, ex
plizite Verfassungsgrundlage erforderlich ist. 
Eine dritte Theorie, die typologische. wird seit einigen Jahren 
vom Bundesamt für Justiz vertreten. Sie 1st publiziert in der 
«Verwaltungspraxis» der Bundesbehörden (in den Jahrgän
gen 1982 und 1986). Nach dieser Theorie gehören zum Privat
recht im Sinne von Artikel 64 Bundesverfassung Jene Rechts
normen, die «entsprechend ihrer Notwendigkeit. Verhältnis
mässigkeit und Subsidiarität für die Wahrung von Gerechtig
keit, Frieden und Ordnung im Sinne einer spezifischen Rah
menordnung die Selbstbestimmung der Bürger bei der Ge
staltung ihrer Rechtsbeziehungen zueinander ermöglichen, 
ergänzen oder begrenzen». Dies aus dem Gutachten des Bun
desamtes für Justiz zu unserem Sofortprogramm. 
Dieses sogenannte Privatrecht muss - selbst wenn es sich an
erkanntermassen auch des Instrumentariums des öffentlichen 
Rechts bedient - auf zivilrechtliche Ziele ausgerichtet sein. 
Das bedeutet. dass Politiken des Bundes, die gerade nicht 
vorrangig darauf ausgerichtet sind, im Interesse des Gemein
wohls bei diesem Privatrechtsbereich Korrekturen anzubrin
gen. dass also diese neuen Ziele, die den Zielen des Zivil
rechts fremd sind. einer selbständigen. von Artikel 64 der Bun
desverfassung unabhängigen Verfassungsgrundlage bedür
fen. Denken Sie in diesem Zusammenhang an die Massnah
men auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik. 
Wenn ich es noch anders sagen darf: Die Privatrechtskompe
tenz gestattet den Erlass von öffentlich-rechtlichen Bestim
mungen dann. wenn dem geltungszeitlichen Sinn und Zweck 
des Zivilrechts entsprechend legiferiert werden soll. Das ist die 
Theorie des Bundesamtes für Justiz. 
Bei dieser Ausgangslage ist klar, dass das Bundesamt für Ju
stiz in seiner ersten eigenen Begutachtung die Auffassung ver
treten musste, Artikel 64 der Bundesverfassung ermächtige 
den Bund gerade nicht zum Erlass des Sofortprogramms Bo
den, weil dieses aus der skizzierten Optik eben nicht zivil
rechtskonform sei, sondern in allgemeiner Weise durchaus 
neuen eigentums- und boderipolitischen Zielen dienen solle. 
Es trifft nicht zu, dass das Massnahmenpaket die Vorausset
zungen für einen funktionierenden Privatrechtsverkehr schaf
fen oder wiederherstellen will, wie dies der Bundesrat in der 
Botschaft ausdrückt, denn sowohl die Sperrfrist als auch die 
Belastungsgrenze wie auch vor allem das Anlageverbot bewir
ken genau das Gegenteil. Sie beschränken den Grundstücks
verkehr und schliessen sogar gewisse Interessenten vom 
Grundstückserwerb aus. 
In der Debatte vor dem Nationalrat und auch gestern in die
sem Rat wurde denn auch immer wieder von allen Seiten be
tont. dass das vorrangige Ziel des gesamten bodenrechtli
chen Sofortprogramms ein eigentumspolitisches und ein bo
denpolitisches sei. Die Nachfrage nach Boden zu dämpfen, 
das ist das Ziel. 
Herr Bundesrat Koller hat denn auch gestern erneut mit Recht 
betont, dass das Sofortprogramm Boden vorab staats- und 
sozialpolitische Ziele verfolge. Daraus gilt es nun, die Konse
quenzen zu ziehen. 
Ich räume ein, dass es zumindest theoretisch möglich ist. die 
Zivilrechtskompetenzen in Artikel 64 dynamisch weit auszule
gen. Herr Aubert geht aber nach meinem Dafürhalten in sei
nem Gutachten zu weit. Er geht von der modalen oder instru
mentalen Theorie von Hans Huber aus und erklärt jede 
Rechtssetzung für privatrechtlich im Sinne von Artikel 64 der 
Bundesverfassung, sofern nur das Instrumentarium und die 
Sanktion stimmen, d. h. sofern nur Vorkehren zur Beschrän
kung des rechtsgeschäftlichen Verkehrs unter Privaten getrof
fen werden und sofern die Sanktion des Fehlverhaltens in der 
Nichtigkeit oder Ungültigkeit des Rechtsgeschäfts besteht. 
Herr Aubert kommt insbesondere aufgrund von Ueberlegun
gen zum Verhältnis Bund-Kanton auf dem Gebiet der Rechts
setzung zum Schluss, diese Auslegung dränge sich auf. wenn 
man trotz unbestreitbarem gesetzgeberischem Handlungs
bedarf nicht ein ärgerliches Niemandsland in Kauf nehmen 

wolle, weil es im fraglichen Bereich jeweilen vernünftigerweise 
nicht Sache der Kantone sein könne, zu legiferieren. 
Diese Ueberlegungen leuchten mir im Hinblick auf eine Total
revision der Bundesverfassung durchaus ein. Vor dem Hinter
grund der heutigen Verfassung und im lichte der Verwal
tungspraxis halte ich sie für fragwürdig. Herr Aubert räumt sel
ber ein, dass bei der Abgrenzung der Rechtssetzungskompe
tenzen zwischen dem Bund und den Kantonen eine recht 
breite Grauzone besteht. eine Grauzone, welche die Kantone 
in den letzten Jahren im übrigen genutzt haben. 
Ich erinnere Sie beispielhaft an einen Fall aus dem Kanton 
Genf vor zwei Jahren. Dort ging es um die Verfassungsmässig
keit eines Genfer Gesetzes, das die Veräusserung von Woh
nungen, an welchen auf dem Wohnungsmarkt Mangel 
herrscht. der Bewilligungspflicht unterstellt. Das Bundesge
richt bejahte erstaunlicherweise grundsätzlich die Zulässigkeit 
eines solchen kantonalen Bewilligungsverfahrens. Ob diese 
Rechtssetzungskompetenzen der Kantone weiterbestehen 
könnten, wenn die eidgenössischen Räte heute - gestützt auf 
Artikel 64 - das Sofortprogramm Boden, gestützt auf die Auf
fassung Aubert, verabschieden, wäre fraglich. Ich glaube, 
dass uns dies als Ständeräte brennend interessieren muss. 
Damit wird klar. dass es bei der Auslegung von Artikel 64 nicht 
nur um eine rechtstheoretische, staatsrechtliche Frage geht, 
die bestenfalls Staatsrechtler interessiert, sondern dass darin 
sehr viel politische Substanz enthalten ist. 
Ich möchte dazu mit aller Deutlichkeit festhalten, dass es we
gen des Fehlens einer umfassenden Verfassungsgerichts
barkeit auf Bundesebene ausschliesslich Sache des Parla
ments ist. die Verfassungsmässigkeit des Sofortprogramms 
Boden zu beurteilen. Wenn sich dabei die den eidgenössi
schen Räten angehörenden Rechtsprofessoren vielleicht et
was mehr herausgefordert fühlen als gewisse Realpolitiker auf 
dem weiten Feld der Bodenpolitik, so wird man ihnen dies 
wohl nachsehen müssen. 
Wenn ich heute meine Zweifel formuliere, so bestimmt nicht in 
der Absicht, die Rechtssetzung zu behindern. sondern weil ich 
überzeugt bin, dass das Schweizervolk eine sorgfältige Prü
fung der Verfassungsmässigkeit unserer Gesetzgebung er
warten darf. Wenn wir uns heute darüber Gedanken machen, 
so hat dies nichts mit Perfektionismus zu tun, der bei gesetz
geberischen Schnellschüssen verpönt ist, wie dies gestern in 
der Eintretensdebatte mehrfach herausgestrichen wurde. Es 
geht meines Erachtens insbesondere nicht an. der Beantwor
tung dieser Frage aus dem Weg zu gehen mit der Begrün
dung, ein allfälliges obligatorisches Referendum wirke an sich 
schon kontraproduktiv, weil ein Sofortprogramm notwendi
gerweise unausgefeilt und unvollkommen sei, auf keinem 
breiten Konsens beruhe und dem Souverän zuerst zu erklären 
sei. 
Die Stimmbürger-innen und Stimmbürger haben sich in den 
letzten Jahren gewiss schon zu komplizierteren Vorlagen aus
gesprochen, und zwar in beeindruckender Art und Weise. Im 
übrigen ist es an uns, das Sofortprogramm - unbekümmert 
um die verfassungsrechtliche Kompetenzlage - so zu formu
lieren, dass man es verstebt. 
Nun wieder zum Problem als solchem, politisch gesehen: 
Wenn man Herrn Aubert folgt, bedeutet dies unbestreitbar 
eine Aenderung der jüngeren Verwaltungspraxis zu Artikel 64. 
Der Leitsatz für die Auslegung von Artikel 64 der Bundesver
fassung hiesse inskünftig: «Entscheidend ist nur, wie es der 
Gesetzgeber macht, nicht mehr, was er macht.» Oder anders 
gesagt - vielleicht etwas brutaler formuliert -: Das zivilrecht
liche Mittel heiligt den Zweck. Daran ändern die beschwichti
genden, in der Botschaft enthaltenen Ausführungen des Bun
desrates zur Tragweite des neuen Verständnisses von Artikel 
64 nichts. Jede Politik des Bundes, für die es nach bisher gülti
ger Rechtsauffassung einer besonderen verfassungsmässi
gen Bundeskompetenz bedurfte - ich nenne etwa die Kon
junkturpolitik -, fände ihre Stütze, wenn man wollte, neuer
dings in der Privatrechtskompetenz, sofern der Bundesge
setzgeber nur den richtigen Weg wählt; d. h., wenn er zur Errei
chung der nach Gesetz gegebenenfalls durchaus nicht zivil
rechtskonformen Ziele den privatrechtlichen Rechtsverkehr 
beschränkt, also mit dem zivilrechtlichen Instrumentarium 
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operiert. Das haben wir bisher nie zugelassen, nicht einmal 
bei der Lex Furgler bzw. der Lex Friedrich. bei deren Erlass 
sich der Bundesgesetzgeber immerhin noch auf die Bundes
kompetenz in auswärtigen Angelegenheiten glaubte berufen 
zu müssen. 
Heute wäre es das erste Mal. dass. gestützt auf Artikel 64. 
ausschliesslich bodenpolitische bzw. eigentums- oder sozial
politische gesetzgeberische Massnahmen auf Bundesebene 
getroffen würden, ohne dass der Bundesgesetzgeber dazu 
von der Verfassung, d. h. vom Schweizervolk. ein förmliches 
Mandat erhalten hätte. 
Gestatten Sie mir eine Klammerbemerkung: Bedenken Sie, 
welche Möglichkeiten uns der Strafrechtsartikel 64bis der 
Bundesverfassung böte. wenn man ihn ähnlich dynamisch 
auslegen wollte wie Artikel 64 über die Zivilrechtskompetenz. 
Man soll uns. die wir bei der Verabschiedung des Sofort
programms «Boden» keiner Verfassungsgerichtsbarkeit un
terstehen. mindestens nicht vorwerfen können, wir hätten gar 
nicht gemerkt. welchen grossen Schrrtt wir zu tun im Begriffe 
sind. wenn wir die Bundeskompetenz der heute diskutierten 
Fragen ohne weiteres bejahen. 
Ich möchte diesen Schritt aus Ueberzeugung nicht tun und 
Ihnen beliebt machen, bei der bisherigen Praxis des Bundes
rates bzw. des Bundesamtes für Justiz zu bleiben. die ich für 
ausgewogen, klug oder. um in der Sprache Molieres zu spre
chen. «judicieuse» halte und die unserem föderalistischen 
Kompetenzaufteilungssystem allein entspricht. Sie verdient 
insbesondere auch aus politischen Gründen den Vorzug 
gegenüber einer ausschliesslich juristisch zu begn.indenden 
Vertretbarkeitstheorie. 
Natürlich kann man in der staatsrechtlichen Argumentation 
etwas weniger weit gehen als Herr Aubert und nach weiteren 
Abgrenzungskriterien suchen. die es im konkreten Fall im 
jeweiligen politischen Umfeld erlauben, die Ausdehnung der 
Privatrechtskompetenz in Richtung des öffentlichen Rechts 
noch einigermassen in Grenzen zu halten. Die Abgrenzung 
wird dann aber immer schwieriger und undurchsichtiger und 
letztlich auch politisch bedenklich. weil Opportunitätsüberle
gungen dort breiten Raum einzunehmen beginnen. wo sie 
meines Erachtens gerade nicht am Platze sind. Wenn wir 
heute eine neue. d. h. von der Praxis des Bundesamtes für 
Justiz bzw. des Bundesrates abweichende Auslegung von 
Artikel 64 - im Sinne der Theorie von Herrn Aubert und ge
stützt auf die Ueberlegungen der Kommissionsminderheit -
beschliessen, können wir jedenfalls in absehbarer Zeit nicht 
mehr zurück, wenn wir unsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren 
wollen. Insofern ist das präjudiziell. 
Ein Letztes: Das obligatorische Referendum behindert die 
sofortige Inkraftsetzung des Massnahmenpaketes nicht. Bis
her wurden verfassungsergänzende Bundesbeschlüsse vom 
Schweizervolk noch nie abgelehnt. Wenn die drei dringlichen 
Bundesbeschlüsse sachlich überzeugen, dann finden sie 
auch die Zustimmung des Schweizervolkes, und wenn sie 
sich als sachlich und politisch nicht tragfähig erweisen. scha
det es durchaus nichts, wenn ihnen das Schweizervolk die 
Gefolgschaft verweigert. Lassen Sie mich eines ganz deutlich 
festhalten: Ein neuer Bodenrechtsartikel in der Bundesverfas
sung, den wir in absehbarer Zeit diskutieren und verabschie
den müssen, wird durch eine Volksabstimmung über die 
drei Bundesbeschlüsse so oder anders nicht entscheidend 
präjudiziert. Es kann keine Rede davon sein, dass wir uns 
mit einem obligatorischen Referendum in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren eine saubere Bodenrechtspolitik verbauen, 
wie dies die Verwaltung in der Person des Direktors des 
Bundesamtes für Justiz laut einem Interview vorgestern im 
«Bund» befürchtet hat. Für plebiszitäre Taktik in die eine 
oder andere Richtung eignet sich die Beantwortung der von 
mir aufgeworfenen Referendumsfrage nicht. Präjudizierend, 
und zwar in einem meines Erachtens fragwürdigen Verfah
ren, wäre einzig die vom Bundesrat - gestützt auf das Gutach
ten Aubert - vorgeschlagene Praxisänderung zum Verständ
nis von Artikel 64. 
Zur offenen Bereinigung der föderalistischen und staatspoliti
schen Ausgangslage und um der staatsrechtlichen Klarheit 
willen plädiere ich deshalb mit der Kommissionsmehrheit 

dafür, das ausschliesslich bodenpolitische Massnahmen
paket dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. 

Rhinow, Sprecher der Minderheit: «Alles ist erlaubt, aber es 
frommt nicht alles; alles ist erlaubt. aber es erbaut nicht alles.
(1. Korinther 10, 23) 
Sie werden sich fragen. ob es denn wirklich nötig sei, dass hier 
wiederum die Frage der Bundeskompetenz diskutiert wird. Ich 
habe mich auch gefragt, und ich habe zuerst gezögert, diesen 
Minderheitsstandpunkt zu vertreten, um so niehr. als es den 
Anschein haben könnte. als ob hier ein Streit zwischen zwei 
Berufskollegen ausgetragen werde. Herr Zimmerli hat darauf 
aufmerksam gemacht. und ich bin gleicher Auffassung: dies 
ist nicht der Fall. Auch wenn wir im Resultat hier als Mitglieder 
dieses Rates zu unterschiedlichen Schlüssen kommen und 
beide einen Teil der Kommission vertreten. so muss ich doch 
darauf aufmerksam machen, dass es das erste Mal ist, dass 
wir in einer solchen Rolle diesen Rat- ich darf nicht sagen: be
glücken, sondern -verzögern. 
Ich unterstütze Herrn Zimmerli in vielen Punkten. Namentlich 
unterstütze ich ihn in einer Auffassung, dass nämlich Artikel 64 
nicht das Instrument einer dynamischen. grenzenlosen Ausle
gung sein darf. Hier teile ich das Anliegen voll und ganz. Wenn 
ich zu anderen Schlüssen komme, dann vor allem aus fünf 
Gründen. Ich muss hier diese Punkte darlegen; weil die Kom
missionsmehrheit leider vom bundesrätlichen Pfad der Tu
gend abgewichen ist. 
1. Die Abgrenzung von öffentlichem Recht und Privatrecht. Es 
geht bei diesem Artikel 64 Absatz 2 darum, dass der Bund auf 
dem Gebiet des Zivilrechts Bestimmungen erlassen darf. Ich 
schliesse mich in diesem Punkt voll und ganz Professor Hans 
Huber an, der in seinem bereits zitierten Gutachten von 1963 
festgestellt hat, dass die Sperrfrist - auch für nichtlandwirt
schaftliche Grundstücke - zum materiellen Zivilrecht zu rech
nen sei. Professor Huber kommt zu diesem Schluss u. a. des
halb, weil sich die Sperrfrist in einer Einschränkung der Ver
tragsfreiheit erschöpfe. rein zeitlicher Natur sei, weil solche 
Einschränkungen der Vertragsfreiheit verhältnismässig häufig 
vorkämen und selbst dann zum Zivilrecht gezählt würden. 
wenn die Vertragsfreiheit in grösserem Ausmass zurückge
drängt werde, und weil für die Durchsetzung typisch zivilrecht
liche Mittel vorgesehen seien. 
Die Anwendung dieser Sperrfrist bedarf keines Verwaltungs
verfahrens; dieses ist nur für die Erteilung der Ausnahmebewil
ligung vorgesehen. Ich teile damit nicht die Auffassung von 
Professor Aubert, der in diesem Punkt in der Tat zu weit gegan
gen ist. Ich würde auch hier die Kritik von Kollege Zimmerli voll 
und ganz unterstützen. 
Die Auffassung. dass diese Sperrfrist zivilrechtlicher Natur ist, 
wurde übrigens auch vom Bundesgericht in einem älteren Ent
scheid aus dem Jahre 1943 ausdrücklich geteilt. Das Bundes
gericht erklärt im Zusammenhang mit der Sperrfrist für land
wirtschaftliche Grundstücke, dass diese nach Form und Inhalt 
Bundeszivilrecht darstelle. Nun besteht aber hinsichtlich der 
Kennzeichnung als Zivilrecht kein Unterschied zwischen der 
Sperrfrist für landwirtschaftliche Grundstücke und derjenigen 
für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke. Ebenso ändert die 
andere Verfassungsgrundlage, nämlich der bereits erwähnte 
Artikel 31 bis Absatz 2 Buchstabe b, nichts am zivilrechtlichen 
Charakter dieses Instrumentes. Die klassische Auslegung, 
welche vom Bundesgericht bestätigt worden ist- und nicht die 
neue, die uns Herr Aubert vorschlagen will-, führt uns also be
reits zur zivilrechtlichen Natur dieser Sperrfrist. 
Man könnte im übrigen noch bedeutend weiter zurückgehen, 
um zum gleichen Resultat zu kommen. Schon bei der Schaf
fung des Zivilgesetzbuches zu Beginn dieses Jahrhunderts 
wurde darüber diskutiert, ob eine Bestimmung aufzunehmen 
sei, wonach der Erwerb von Grundeigentum durch ausländi
sche juristische Personen einer Bewilligung des Bundesrates 
bedürfe. Dort schon vertrat Eugen Huber, der Schöpfer des Zi
vilgesetzbuches, die Auffassung, eine solche Beschränkung 
des Grundeigentumserwerbs in Form einer Bewilligungs
pflicht gehöre zum Zivilrecht - trotz des an sich öffentlich
rechtlichen Charakters der Bewilligung als solche. 
2. Die gesamthafte Auslegung der Bundesverfassung. Sun-
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deskompetenzen lassen sich oft nicht nur aufgrund je einer 
Bestimmung ermitteln. Wir müssen - da ist sich die Lehre ei

•• nig - die Bundesverfassung insgesamt interpretieren und sie 
f befragen. ob dem Bund eine Kompetenz zukommt. Wir müs
i,r sen bedenken - leider haben die Vorarbeiten. die verschiede-

nen Gutachten. diesen Punkt kaum behandelt -. dass die 
~ Bundesverfassung neben Artikel 64 andere Bestimmungen 

enthält. welche die Zielsetzungen, um die es bei dieser Speku
lationsbekämpfung geht. beinhalten. Ich erwähne in erster LI
nie Artikel 34sex,es mit der Pflicht des Bundes, den Woh
nungsbau und den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigen
tum zu fördern; Artikel 34quater Absatz 6, bei welchem es um 
die Förderung der Selbstvorsorge insbesondere durch die 
Eigentumspolitik geht; Artikel 31 qu1nquies, der KonJunkturarti
kel mit dem Hauptziel der Teuerungsbekämpfung; schliess
lich Artikel 22quater BV. den Raumplanungsartikel, welcher 
u. a. eine geordnete Besiedeung des Landes anstrebt. 
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich hier nicht die 
These vertrete. die drei Beschlüsse könnten ausschliesslich 
auf eine dieser anderen Bestimmungen der Verfassung ab
gestützt werden. Ich bin vielmehr der Auffassung, dass Artikel 
64 auch im lichte dieser anderen Bestimmungen auszulegen 
ist. Denn unbestrittenermassen - Herr Zimmerli hat es mit 
Recht gesagt - kann Artikel 64 der Bundesverfassung nicht 
dazu dienen, beliebige neue Bundeskompetenzen zu begrün
den. nur wegen des Instrumentariums Zivilrecht. Neue Kom
petenzen, deren sachlicher Gehalt bislang der Bundesverfas
sung fremd ist, können nicht auf diesem Wege aus Artikel 64 
hergeleitet werden. Ich erachte aber - und hier unterscheide 
ich mich von Kollege Zimmerli - das Abstellen auf die soge
nannten typisch zivilrechtlichen Ziele als nicht sehr hilfreich, 
weil wir uns nicht einig sind und auch nicht einig werden kön
nen, was typisch zivilrechtliche Ziele sein sollen. 
3. Die Wegnahme kantonaler Kompetenzen. Es ist auch zu 
fragen: Werden mit der Anerkennung einer Bundeskompe
tenz kantonale Befugnisse beschränkt. weggenommen. ver
nichtet? Die Frage ist insofern heikel, als eigentlich das Bun
desgericht beurteilen müsste, ob die Kantone etwa gestützt 
auf Artikel 6 des Zivilgesetzbuches mit ihrem öffentlichen 
Recht solche Massnahmen ergreifen dürften. Dabei ist natür
lich festzuhalten, dass mit der Qualifizierung dieser Be
schlüsse als Zivilrecht die Kantone nicht befugt sind, solche 
Massnahmen zu treffen. Ist aber diese Frage gerade streitig, 
so ist doch zu fragen, ob die Kantone heute ihrerseits in der 
Lage wären, solche Sperrfristen einzuführen. Anlagevorschrif
ten zu erlassen, Pfandbelastungsgrenzen festzulegen. Ich 
komme zum Schluss. dass die Kantone hiefür nicht zuständig 
sein können. Das kantonale öffentliche Recht. welches - wie 
wir sagen - eine gewisse expansive Kraft besitzt, kann und 
darf nicht dazu führen. dass Bundeszivilrecht vereitelt und 
dass gegen den Sinn und Geist des Bundeszivilrechts verstos
sen wird. Namentlich - das ist hier entscheidend - darf die 
Einheit des Zivilrechts nicht durch kantonale Massnahmen 
aufgebrochen werden. Wo bislang das Bundesgericht recht 
freimütig den Kantonen solche Möglichkeiten zugestanden 
hat, ging es doch um spezifisch kantonale oder regionale Pro
bleme. etwa bei der Wohnungsnot der Stadt Gent. Die Kan
tone dürfen aber meines Erachtens nicht für sich Massnah
men ergreifen. die gesamtschweizerische Probleme betreffen 
und just im Bundeszivilrecht geregelt sind. Es ist doch un
bestritten. dass die zu behandelnden Fragen bundesweite 
Probleme darstellen und nicht nur Probleme eines einzelnen 
Kantons. Ich gebe aber durchaus zu. dass dieser Punkt unter
schiedlich beurteilt werden kann und wir nicht wissen. wie al
lenfalls das Bundesgericht eine solche Frage beurteilen 
würde. 
Wenn man nun aber zum Schluss kommt, die Kantone seien 
nicht zuständig, und wenn man trotzdem die Bundeskompe
tenz verneinen würde, dann würde sich in der Tat die bereits 
von Herr'1 Zimmerli erwähnte. von ihm aber nicht als Argu
ment akzeptierte Folgerung ergeben, dass weder der Bund 
noch die Kantone zuständig sind. Und dies darf und soll es im 
Bundesstaat nicht geben - es sei denn, der Bund schliesse 
eine Kompetenz für sich selbst ausdrücklich aus. Aber das hat 
er ja hier sicher nicht getan. Ich muss sagen. dass mich hier 

das Gutachten Aubert sehr überzeugt und dass ich in diesem 
Punkte von der Auffassung von Herrn Zimmerli abweiche. 
4. Die bisherige Praxis der Räte. Hier liegt der Hauptunter
schied zwischen der Auffassung von Herrn Zimmerli und mir. 
Es ist zuerst bemerkenswert, dass die Sperrfrist im Landwirt
schaftsbereich ursprünglich auf Artikel 64 Absatz 2 SV abge
stützt worden ist. Die heutige Verfassungsgrundlage der land
wirtschaftlichen Sperrfrist. Artikel 31 bis. wurde erst 1947 ge
schaffen. Die Sperrfrist selbst ist aber bedeutend älter und 
wurde in den dreissiger Jahren eingeführt. Ich habe bereits 
ausgeführt, dass das Bundesgericht in diesem Zusammen
hang zum Schluss gekommen ist, die Sperrfrist stelle materiel
les Zivilrecht dar. Ebenso ist die Genehmigungspflicht für die 
Uebertragung von Grundstücken an Personen im Ausland, 
die sogenannte Lex Friedrich. auf Artikel 64 Absatz 2 abge
stützt worden. Der Bundesrat verwies damals in seiner Bot
schaft auf den Kommentator Walther Burckhardt, auf seinen 
Schüler Hans Huber und auf meinen Lehrer Max lmboden. Die 
Verfassungsmässigkeit wurde später immer wieder bestätigt. 
Dass man dann später einmal - ich glaube. zu Beginn der 
achtziger Jahre - noch Artikel 8 der Bundesverfassung heran
gezogen hat, tut dem keinen Abbruch. Im übrigen erachte ich 
diesen Beizug von Artikel 8 als wenig hilfreich und überzeu
gend. 
Ich möchte nicht so weit gehen, heute und hier die Verfas
sungsmässigkeit der Lex Friedrich zu bestätigen. Ich möchte 
diese Frage offenlassen. Aber die Eingriffe, welche die Geneh
migungspflicht der Lex Friedrich mit sich bringt, gehen bedeu
tend weiter als die Sperrfrist. Und wenn die Räte schon bei die
sem Beschluss die Verfassungsmässigkeit bejaht haben, 
dann können sie nicht gut - ohne Bruch der Praxis - bei der 
Sperrfrist die Verfassungsmässigkeit verneinen. 
Zusammenfassend ist also in der bisherigen. freilich nicht sehr 
reichen Praxis der Bundesversammlung Artikel 64 Absatz 2 so 
ausgelegt worden, wie der Bundesrat es uns heute vorschlägt. 
Es ist nicht so, dass wir mit der Bejahung der Verfassungsmäs
sigkeit ein Präjudiz schaffen, die Verfassungspraxis ändern. 
Im Gegenteil. wir würden mit der Verneinung der Verfassungs
mässigkeit vom bisherigen Kurs abweichen. Dass das Bun
desamt in gewissen Aeusserungen eine andere Auffassung 
vertreten hat, ist zweifellos richtig. Aber wir haben unsere Pra
xis anzuschauen und nicht eine Praxis des Bundesamtes für 
Justiz, die auch schon - gerade bei der Lex Friedrich - vom 
Bundesrat nicht übernommen worden ist. 
5. Die Konsequenzen einer Verneinung der Verfassungsmäs
sigkeit im vorliegenden Fall. Ich denke nicht an die logische 
Folgerung, die zwangsläufige Folgerung der obligatorischen 
Volksabstimmung. Ich denke vielmehr daran, dass die Vernei
nung der Verfassungsmässigkeit ausdrücklich eine Bejahung 
der kantonalen Zuständigkeit darstellen würde. Wir müssen 
also für den Fall. dass diese Beschlüsse abgelehnt werden. 
oder nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Beschlüsse - die 
ja befristet ist- zusehen, wie die Kantone solche Massnahmen 
in eigener Kompetenz ergreifen dürfen. Und ob bis dann ein
mal ein neuer Bodenrechtsartikel von Volk und Ständen ge
nehmigt ist, ist mehr als fraglich. 
Ich möchte Sie -das ist nun auch eine politische Frage - ernst
haft fragen, ob wir diese Folge billigen und die Kantone mit un
serem Beschluss ermächtigen wollen. in diesen drei Berei
chen eigenständig zu legiferieren. Das darf doch nicht sein. 
Die zweite Konsequenz ist eigentlich noch gravierender. Wenn 
wir hier die Verfassungsmässigkeit verneinen, entziehen wir 
der Lex Friedrich die verfassungsrechtliche Grundlage. Ich 
glaube, das dürfte unbestritten sein. Was tun wir dann? Wir 
müssten eigentlich die Lex Friedrich aufheben, und zwar so
fort. Denn wir können uns hier nicht als päpstliche Hüter der 
Verfassung aufspielen und dann beide Augen zudrücken, 
wenn es um ein anderes Gesetz geht. 
Ich fasse zusammen: Ich bitte Sie, dem Antrag des Bundes
rates zu folgen und diese Beschlüsse gemäss Artikel 89bis Ab
satz 2 BV dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Artikel 
64 Absatz 2 genügt als Verfassungsgrundlage, einerseits auf
grund der klassischen Auslegung, anderseits aufgrund der 
Zielsetzungen anderer Verfassungsnormen. die miteinbezo
gen werden müssen. Dies entspricht auch der bisherigen Pra-
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xis unseres Rates und einem Urteil des Bundesgerichtes. Eine 
Verneinung dieser Zuständigkeit hätte unliebsame Konse
quenzen, weil damit indirekt die Kantone als zuständig erklärt 
würden und weil der Lex Friedrich die verfassungsrechtliche 
Grundlage entzogen würde. Es handelt sich auch nicht um 
eine einschneidende, grundlegende Neuerung, die allein des
wegen der obligatorischen Zustimmung von Volk und Stän
den unterbreitet werden müsste. 
Noch eine letzte Bemerkung: Wer ernsthaft im Zweifel ist- ich 
habe grosses Verständnis dafür-. welche Auffassung nun hier 
zutrifft, der muss wohl oder übel politisch entscheiden. Ich 
möchte all denjenigen, welche diese Massnahmen zwar vor
übergehend und ausnahmsweise billigen, ihnen jedoch auf 
Dauer wenig Sympathie entgegenbringen können, folgendes 
zu bedenken geben: Wenn Volk und Stände diese Beschlüsse 
gutheissen, wird es schwererfallen, diese 1e wieder aufzuhe
ben respektive nicht zu verlängern. Die künftigen Anhängerei
ner Sperrfrist werden sich auf die Legitimation des Volkes be
rufen, das ja dann ausdrücklich ja gesagt hat. Ich betone, dies 
ist eine ausschliesslich politische Ueberlegung, die vielleicht 
massgeblich sein kann, wenn die verfassungsrechtlichen 
Ueberlegungen nicht zu einem klaren Schluss führen sollten. 
Ich bitte Sie also, so oder so dem Antrag des Bundesrates zu
zustimmen, und schliesse mit Petrus, Kapitel 3, Vers 8 - ich 
darf das nochmals tun, nachdem der Bundesrat und Herr Kol
lege Rüesch gestern so schön zitiert haben-: «Endlich aber 
seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich. barmherzig, 
demütig.» 

Heftl: Wenn ich die Ausführungen von Kollege Rhinow richtig 
verstanden habe, beruhen sie darauf, dass die Kantone keine 
Kompetenz hätten, Belastungsgrenzen einzuführen. Tatsäch
lich haben sie diese Kompetenz, üben sie zum Teil auch aus, 
indem es für die hypothekarischen Belastungen in gewissen 
Kantonen Belastungsgrenzen gibt. 
Eine Gefahr sehe ich in dieser Kompetenz auch nicht. Wir kön
nen natürlich nicht über diese Kompetenz die Gedanken des 
eidgenössischen Zivilrechts einschränken. 
Wir haben zwei sehr gute Voten von bedeutenden Professoren 
gehört. Wie soll man da abwägen? Letzten Endes möchte ich 
in diesem Falle doch auf das staatspolitische Moment abstel
len. Die Ausführungen von Herrn Kollege Rhinow würden sehr 
in Richtung eines Abschleifens, wenn nicht Aushöhlens, der 
Verfassung gehen. Diese Ueberlegung führt mich dazu, Herrn 
Kollege Zimmerli zuzustimmen. 
Ich sehe auch keine grosse praktische Gefahr in der Sache. 
Wir haben ja alle gesagt, das Volk will das. Also ist die obligato
rische Abstimmung von Volk und Ständen kein Hindernis für 
uns. Was die spätere Aenderung betrifft - der Beschluss ist be
fristet und kann vom Bundesrat aufgehoben werden -, sind 
natürlich diese beiden Klauseln auch durch das obligatori
sche Referendum geschützt und bleiben in Kraft. so dass der 
Bundesrat aufheben kann mit Ablauf der Frist des Beschlus
ses, wenn er von uns nicht wieder neu gefasst wird. 

Jagmettl: Es mag sein, dass Ihr Bedürfnis nach professoralen 
Aeusserungen einigermassen befriedigt ist, und ich hätte da
für auch grosses Verständnis. Sie werden aber auch verste
hen. dass in diesem edlen Rechtsstreit der Dritte im Bunde 
sich noch kurz äussem möchte. 
Die Argumente liegen allerdings auf dem Tisch. Es geht nicht 
darum, weitere hinzuzufügen, sondern vielmehr, sie zu ge
wichten. 
Dabei ist anerkannt, dass sich die beiden Bundesbeschlüsse 
A und Ban die Grenzen halten. die durch die Eigentumsgaran
tie, die Handels- und Gewerbefreiheit sowie das Gleichheits
gebot gezogen sind. Ich möchte Sie aber hinsichtlich der 
Grundrechte doch noch auf das Gutachten von Herrn Aubert, 
Ziffer 110, 2. Satz, hinweisen, in dem er einen Vorbehalt zur 
Grundrechtskompatibilität von Beschluss C äussert. «Nous ne 
sommes an revanche pas certains que l'exclusion du marche 
immobilier des seules entreprises d'assurance (et caisses de 
pension) soit bien compatible avec las articles 4 et 31 cst». 
Nun ist in unserer Debatte aber vor allem die Zuständigkeit des 
Bundes problematisch. Wieder besteht Einigkeit in einem 

Punkt: Die Wirtschaftsartikel bilden keine Grundlage für die 
drei Bundesbes<;:hlüsse, weder die Gewerbepolizeiregel von 
Artikel 31 bis Absatz 2 noch die Bestimmungen von Artikel 
31 bis Absatz 3 über gefährdete Wirtschaftszweige, über die 
Regionen und über die Landwirtschaftspolitik. Die Frage ist 
die: Reicht die Zivilrechtskompetenz von Artikel 64 für diese 
drei Bundesbeschlüsse? Auf die Auslegung dieser Bestim
mung konzentriert sich denn auch die Debatte; dazu haben 
die drei Vorredner Stellung genommen. 
Ich möchte die Argumente nur noch kurz aus meiner Sicht zu
sammenfassen: 
1 . Die Veräusserungssperre betrifft Rechtsgeschäfte unter Pri
vaten, die an bestimmte Zulässigkeitsvoraussetzungen ge
bunden werden. Werden diese Voraussetzungen nicht beach
tet, ist das unbestreitbar privatrechtliche Rechtsgeschäft nich
tig. Entsteht darüber ein Rechtsstreit ausserhalb des Eintra
gungsentscheids des Grundbuchführers, sind die Zivilge
richte zum Entscheid aufgerufen. Entsprechendes gilt für die 
Pfandbelastungsgrenze, während beim Beschluss C die Sa
che wesentlich anders aussieht, indem dort der Staat den Vor
sorgeeinrichtungen Anlagevorschriften macht. Aber für die 
Beschlüsse A und B deuten die in Frage stehenden Rechts
beziehungen eher auf Zivilrecht. 
2. Beachten wir die Zielsetzung, sind wir uns wohl einig, dass 
hier nicht private Interessen gegeneinander abgegrenzt wer
den, dass es vielmehr um die Wahrung allgemeiner, also öf
fentlicher Interessen geht. Die Anwendung der Interessen
theorie führt daher zur Annahme, es liege öffentliches Recht 
vor. 
3. Bei Ausnahmen besteht nach den Beschlüssen A und B 
eine Bewilligungspflicht. Zuständig ist eine Verwaltungsbe
hörde, deren Entscheide auf dem Weg der Verwaltungsrechts
pflege weitergezogen werden können, zuletzt mit der Verwal
tungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Betrachtet 
man diesen Teil der beiden Bundesbeschlüsse, wird man zur 
Folgerung gelangen. dass es sich um öffentliches Recht han
delt. 
4. Die bisherige Praxis lässt meines Erachtens keine klaren 
Forderungen zu. Herr Rhinow hat auf das Entschuldungs
gesetz hingewiesen, das 1941 gestützt auf Artikel 64 erlassen 
worden ist. Später hat es dann allerdings eine Anreicherung 
seines Ingresses erhalten, weil es offenbar doch nicht so ganz 
klar war, dass Artikel 64 reichte. Darf ich Sie noch darauf hin
weisen, dass in der seinerzeitigen Systematischen Sammlung 
des Bundesrechts dieses Entschuldungsgesetz nicht beim Zi
vilrecht veröffentlicht worden ist, sondern im Zusammenhang 
mit dem öffentlichen Landwirtschaftsrecht, was doch auch 
wieder eher auf den öffentlich-rechtlichen Charakter hindeu
ten mag, jedenfalls in der Ansicht der damaligen Bundeskanz
lei. Andere bodenrechtliche Erlasse - also im ganzen Bereich 
des bäuerlichen Bodenrechts - wurden immer auch auf Artikel 
31 bis Absatz 3 abgestützt, und die Sperrfrist für Bauland, wie 
sie 1963 vorgeschlagen worden ist, auf Artikel 31 bis Absatz 2, 
was eher problematisch war, wie meine Kollegen sicher mit 
mir übereinstimmend feststellen werden. Bei der Lex Friedrich 
war es der Bundesversammlung offenbar auch nicht so ganz 
wohl, denn man hat sich auf die aussenpolitischen Kompeten
zen bezogen, hat den Landesverteidigungsartikel in den In
gress aufgenommen und dann noch die Artikel 64 und 64bis. 
Und in der uns heute beschäftigenden Sache hat der Bundes
rat auch geschwankt. Am 31. Mai 1989 war er der Auffassung, 
Artikel 64 reiche eher nicht; in der Botschaft vom 16. August ist 
er zur Auffassung gelangt, Artikel 64 reiche. 
5. Herr Rhinow hat in die Waagschale geworfen, dass, wenn 
der Bund nicht zuständig wäre, die Kantone befugt wären. 
Herr Hefti hat schon geantwortet. Ich möchte meinerseits fest
halten, dass die Kantone selbstverständlich nur im Rahmen 
von Artikel 2 Uebergangsbestimmungen BV und Artikel 6 ZGB 
entsprechende Bestimmungen aufstellen könnten, also in ih
rer Tätigkeit hier durch das Bundesrecht eingeschränkt wären. 
Wir befinden uns offensichtlich an der Schnittstelle von öffent
lichem Recht und Privatrecht. Es mag erstaunlich sein, dass 
eine so klassische Einteilung, die unsere ganze Rechtsord
nung beherrscht, Schnittstellen offenlässt, bei denen sich 
Ueberlagerungen ergeben. 
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Bundesgericht geht aber auch davon aus. Ich möchte lh
aus einem Entscheid aus dem Jahre 1983 drei Sätze zitie

: «Das Bundesgericht stützt sich für die Abgrenzung des öf
tlichen Rechts vom privaten Recht auf verschiedene Theo
n, wobei keiner a priori ein Vorrang zukommt. Vielmehr prüft 
in jedem Einzelfall, welches Abgrenzungskriterium den 

konkreten Gegebenheiten am besten gerecht wird. Damit wird 
:(dem Umstand Rechnung getragen. dass der Unterscheidung f zwischen privatem und öffentlichem Recht ganz verschiedene 
·'i. Funktionen zukommen, 1e nach den Regelungsbedürfnissen 
~und insbesondere den Rechtsfolgen, die im Einzelfall in Frage 
y' stehen; sie lassen sich nicht mit einem einzigen theoretischen 
' Unterscheidungsmerkmal erfassen» (BGE 109 lb 149). 
.. Das Bundesgericht beruft sich dabei nicht auf die Bibel. son
,, dem auf lmboden/Rhinow. (Heiterkeit) 
; was will ich damit zum Ausdruck bringen? Wir befinden uns im 
~;; Ueberschneidungsbereich. Und in diesem Bereich weist uns 

die Verfassung die Verantwortung zu. Das ist meine persön
liche Ueberzeugung. Ich wehre mich etwas dagegen, dass wir 
in der Verfassung ganz genaue Verhaltensrezepte für jede 
Massnahme finden. die wir zu treffen haben. Wir sind keine 
Verfassungsvollzugsbehörde. wir sind gestaltende. rechtsset
zende Behörde und haben hier einen Entscheid zu treffen. Die 
Verfassung setzt uns einen Rahmen. und an den haben wir 
uns zu halten; nur ist der Rahmen im Ueberschneidungsbe
reich so gestattet, dass der Entscheid bei uns liegt. In dieser 
Situation müssen wir abwägen. Für mich neigt sich die Waage 
zum öffentlichen Recht, gestützt auf die verschiedenen Argu
mente. Ich verkenne nicht. dass andere für das Zivilrecht spre
chen, aber insgesamt schlägt das Pendel zum öffentlichen 
Recht. 
Darf ich noch darauf hinweisen, dass wir es auch bei den Kon
junkturbeschlüssen so gehalten haben? Diese betrafen zuge
gebenermassen eine andere Frage, und wir können daraus 
keine festen Folgerungen ableiten. Aber bei den Konjunktur
beschlüssen gingen wir auch nicht von der Befürchtung aus, 
sie könnten dann einfach bestehenbleiben. sondern sie sind 
weggefallen, als sich die Situation änderte. 
Beim Bodenrecht wird das anders sein. Das haben wir ja ge
stern sehr eingehend behandelt. Wir brauchen eine definitive 
Ordnung. Das Anschlussprogramm stand gestern zur De
batte. Es wird also notwendig sein, dass wir uns weiterhin sehr 
eingehend mit dem Bodenrecht befassen und - wie ich beifü
gen möchte - bald befassen. Unter diesem Gesichtspunkt 
habe ich auch keine Befürchtungen, dass wir hier etwas ze
mentieren, was einer neuen Situation dann nicht entsprechen 
würde. 
Das Inkrafttreten erleidet durch die Kleidung in die Verfas
sungsentscheidungsform keinen Aufschub. Wir können be
schliessen, die Beschlüsse treten sofort in Kraft. Der einzige 
Unterschied liegt darin, ob die Bürger fakultativ oder obligato
risch zum Entscheid aufgerufen sind. Ich sehe darin kein Hin
dernis. Ich würde sogar sagen, dass in einem so grundlegen
den Bereich wie im Bodenrecht die Anrufung der Bürger von 
uns nicht gescheut werden darf, sondern im Gegenteil als et
was Positives empfunden werden darf. Es ist mir viel lieber, die 
Bürger entscheiden über die bodenrechtlichen Fragen. über 
die Grundfragen des Bodenrechts. als über Höchstgeschwin
digkeiten im Strassenverkehr. 
Insofern optiere ich bei Anerkennung, dass uns die Verfas
sung hier einen Entscheidungsbereich lässt. für die öffentlich
rechtliche Variante und damit für die Verfassungsstufe. 

Schmid: Nachdem drei eminente Professoren des öffentli
chen Rechts und ein exzellenter und langerfahrener Präsident 
eines ausgezeichneten kantonalen Obergerichtes zu dieser 
aussergewöhnlich komplexen Frage Stellung genommen ha
ben. erlauben Sie mir ein Wort der Naivität, ein Wort der Nor
m.alität und damit einen Beitrag zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts auf dem mittleren Niveau dieses Rates. (Hei
terkeit) 
Man macht es uns nicht leicht. Professoren erster Güte sind in 
der Lage, sozusagen ex cathedra das Gegenteil zu vertreten. 
Ich muss Ihnen sagen. da stehe ich als kleiner Feld-Wald
und-Wiesen-Anwalt, der von Jurisprudenz nicht mehr viel 

mehr Ahnung hat als seine anderthalbjährige Tochter. wie der 
Esel des Buridan zwischen den Heuhaufen. Was soll ich glau
ben? Wer hat recht? Wir sind die Chambre de reflexion. So 
we1ss man es. Ist es wohl so, dass es halt in Gottes Namen in 
dieser ganzen Geschichte keine eindeutige Wahrheit gibt -
dass die Verfassung letzten Endes keine wissenschaftliche 
Veranstaltung ist. sondern der eigentliche Fechtplatz der Poli
tik in der Schweiz? Ich bin dankbar, dass Herr Jagmetti- nicht 
mit diesen einfachen und kruden Worten. wie ich es machen 
muss - sagte. letzten Endes sei es eine politische und keine 
rechtliche Entscheidung. Wenn es das ist. dann sind politi
sche Entscheidungen in jeder Hinsicht möglich, es sei denn, 
sie seien allzu krass willkürlich. 
Nachdem der Bundesrat die Meinung vertritt, diese Vorlagen 
seien verfassungsmässig und wir - auch das ist eine politische 
Entscheidung - sollten nicht unnötige Differenzen schaffen. 
bin ich dafür. die Verfassungsmässigkeit zu bejahen. 

Bundesrat Koller: Es geht um die Frage, ob sich die drei Ihnen 
unterbreiteten dringlichen Bundesbeschlüsse auf die Privat
rechtskompetenz des Bundes abstützen lassen oder ob sie 
als extrakonstitutionelle Bundesbeschlüsse zu erlassen sind. 
Wenn Sie die Privatrechtskompetenz des Bundes nicht als ge
nügende Rechtsgrundlage anerkennen, fehlt eine andere 
Kompetenznorm in der Bundesverfassung. Das ist unbestrit
ten. Der Bundesrat hat sich die Frage der Verfassungsmässig
keit dieser drei dringlichen Bundesbeschlüsse selber nicht 
einfach gemacht. Sie haben dem Streitgespräch zwischen 
den Professoren Ihres Rates entnommen. dass die Frage der 
Verfassungsmässigkeit dieser drei dringlichen Bundesbe
schlüsse tatsächlich nicht einfach ist. 
Wie kam es zu unserem Antrag? Die nationalrätliche Kommis
sion, die als Kommissionsinitiative eine Sperrfrist entwickelt 
hat. hat sich auf ein Gutachten von Professor Hans Huber ab
gestützt und die Verfassungsmässigkeit bejaht. Dann hat das 
Bundesamt für Justiz in einer Stellungnahme eher Zweifel ge
äussert, ob tatsächlich eine ausreichende Verfassungsgrund
lage gegeben sei, und ich habe Ihnen in der Märzsession ge
sagt, der Bundesrat sei der Ueberzeugung, dass die Frage 
noch einmal überprüft werden müsse. Wir haben den entspre
chenden Gutachterauftrag an Herrn Aubert gegeben. Herr 
Professor Aubert kam zum Schluss - wie Sie wissen -, dass 
die Verfassungsmässigkeit bejaht werden kann. Ich möchte 
nicht noch einmal auf die in der Rechtswissenschaft vertrete
nen Theorien zur Abgrenzung von öffentlichem und privatem 
Recht und auf die Möglichkeiten zur Abstützung auf die Privat
rechtskompetenz eingehen. Herr Ständerat Zimmerli hat Ih
nen diese drei Theorien dargelegt. 
Der Bundesrat ist aber zur Ueberzeugung gekommen, dass 
sich die Abstützung der bodenrechtlichen Sofortmassnah
men auf Artikel 64 der Bundesverfassung nach allen erwähn
ten Konkretisierungsansätzen vertreten und verantworten 
lässt. Ich möchte Ihnen diesbezüglich vor allem einige prakti
sche Ueberlegungen zu bedenken geben. Die vorgeschlage
nen Massnahmen lassen sich nämlich durchaus vergleichen 
mit Massnahmen, die die eidgenössischen Räte bereits früher 
auf die Zivilrechtskompetenz des Bundes abgestützt haben. 
So wurde etwa, wie richtig ausgeführt worden ist, die Sperrfrist 
für die landwirtschaftlichen Grundstücke im Jahre 1936 auf die 
gleiche Zivilrechtskompetenz des Bundes abgestützt, wie wir 
das heute vorschlagen. Die Pfandbelastungsgrenze, die wir 
Ihnen vorschlagen, hat bereits eine Parallele im geltenden Arti
kel 848 des Zivilgesetzbuches, wo eine Belastungsgrenze für 
die Gült und für Schuldbriefe vorgesehen ist. Die Anlagebe
schränkungen haben zweifellos eine Parallele in der Lex Fried
rich. wobei die Einschränkungen der Lex Friedrich bekannt
lich viet weiter gehen. Ich stelle Ihnen nun einfach die Frage: 
Macht es angesichts der 50jährigen Praxis im Bodenrecht, wo 
wir analoge Massnahmen stets auf die Zivilrechtskompetenz 
des Bundes abgestützt haben. einen Sinn, plötzlich eine re
striktivere Verfassungsinterpretation vorzunehmen? Ueber ei
nen Punkt sind wir uns doch wohl alle einig: Wenn Sie als Ver
fassungsgericht tagen würden. wäre es gegenüber früheren 
Entscheiden eindeutig eine Praxisänderung, wenn Sie heute 
die drei dringlichen Bundesbeschlüsse nicht auf die Zivil-
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rechtskompetenz des Bundes abstützten. Ist das zweckmäs
sig in einer Zeit. in der wir auf dem Gebiete des Bodenrechtes 
doch unbestrittenermassen grossen Handlungsbedarf ha
ben? 
Noch ein Wort zum Hauptargument von Herrn Ständerat Zim
merli: Herr Ständerat Zimmerll.hat durchaus mit Recht gesagt, 
ich hätte gestern selber die gesellschafts-. sozial- und eigen
tumspolitischen Ziele dieser Massnahmen betont. Das ge
stehe ich ohne weiteres ein. Aber unser Zivilrecht enthält eben 
seit Anbeginn ich möchte sagen: seit Eugen Huber emi
rient gesellschafts-, sozial- und e1gentumspolitische Ziele. Bei
spielsweise lässt sich die Zuweisung landwirtschaftlicher 
Grundstücke zum Ertragswert zweifellos nicht allein durch pri
vate Interessen im Sinne dieser klassischen Definition des rö
mischen Rechts erklären. Bereits damals. also beim Inkraftset
zen des Zivilgesetzbuches, wurden - gestützt auf Artikel 64 der 
Bundesverfassung - ganz klar gesellschafts- und e1gentums
politische Zi~le ins ZGB aufgenommen. Der Bundesrat fände 
es kontraproduktiv, wenn Sie ausgerechnet Jetzt, wo unbestrit
ten ist, dass wir im bodenpolitischen Bereich handeln müs
sen, diese über 50jährige Praxis mittels einer restriktiveren Ver
fassungsinterpretation ändern würden. 
Jenen Damen und Herren unter Ihnen, die sich fragen, ob wir 
nicht einer Dynamisierung dieser Zivilrechtskompetenz Tür 
und Tor öffnen. wenn wir die drei dringlichen Bundesbe
schlüsse auf die Zivilrechtskompetenz des Bundes abstützen. 
möchte ich sagen: Diese Befürchtung 1st eindeutig ungerecht
fertigt. Auch Herr Rhinow hat gesagt. dass ihm diesbezüglich 
beispielsweise das Gutachten Aubert sogar zu weit gehe. Ich 
hatte im Nationalrat bei verschiedenen Vorstössen Gelegen
heit auszuführen, dass Vorschläge. die beispielsweise zwin
gende Investitionen oder Anlagen in Boden vorsehen würden. 
eindeutig verfassungswidrig wären und daher nur extrakonsti
tutionell erlassen werden könnten. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten. dem Antrag des 
Bundesrates zuzustimmen und diese drei dringlichen Bun
desbeschlüsse auf die Zivilrechtskompetenz des Bundes ab
zustützen. Sie bestätigen damit eine 50jährige Praxis. Sie tun 
nämlich genau das gleiche. was Ihre Vorgänger in beiden Rä
ten im Jahre 1936 in bezug auf die landwirtschaftlichen Grund
stücke bereits getan haben. 

Bundesbeschluss A - Arrete federa/ A 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bundesbeschluss B -Arrete federal B 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bundesbeschluss C -Arrete federal C 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Detailberatung - Discussion par articles 

Bundesbeschluss A- Arrete federal A 

16Stimmen 
23Stimmen 

15Stimmen 
24Stimmen 

15Stimmen 
22Stimmen 

Le president: Le titre sera traite au moment oü nous examine
rons I' article 7bis. 
En ce qui concerne le preambule, vous avez vote la proposi
tion de la minorite de la commission, nous n 'y revenons pas. 

Art.1 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
.... während drei Jahren ... 
Minderheit 
(Weber. Cavelty, Jaggi. Ziegler) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Majorite 
.... dans les trois ans .... 
Minorite 
(Weber, Cavelty, Jaggi, Ziegler) 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 4 
Adherer a la decision du Conseil national 

4bs. 1-AI. 1 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 1 beantragt Ihnen die 
Mehrheit der Kommission eine Sperrfrist von nur drei Jahren 
gegenüber dem Antrag des Bundesrates, der eine Sperrfrist 
von fünfjähriger Dauer vorsieht. Die Gründe, die die Komm1ss1-
onsmehrheit dazu veranlasst haben. Ihnen nur eine dreijäh
rige Sperrfrist zu beantragen, lassen sich rasch und ohne 
grössere Aufwendungen dartun. 
Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung, die Signalwir
kung, die vom ganzen Massnahmenpaket. insbesondere aber 
vom Bundesbeschluss A, ausgehen solle, lasse sich auch 
dann erzielen, wenn eine Sperrfrist von nur dreijähriger Dauer 
beschlossen und in Kraft gesetzt würde. Dies insbesondere 
unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Sperrfrist so 
oder so -ob sie drei oder fünf Jahre beträgt-eine sogenannte 
unechte Rückwirkung auslöst und auch jene betrifft, die 
Grunderwerb getätigt haben vor Inkrafttreten des Bundes
beschlusses. den wir zu beschliessen im Begriffe sind, dass 
also mit anderen Worten die Sperrfrist auch jene betrifft, die 
bereits Eigentümer eines Grundstückes sind. 
Diese Ueberlegung und vielleicht Erwägungen, die noch 
durch weitere Vertreter der Kommissionsmehrheit ergänzend 
darzutun sein werden, haben die Kommissionsmehrheit dazu 
veranlasst, Ihnen eine Sperrfrist von nur dreijähriger Dauer zu 
beantragen. Dabei ist sich die Kommission - und im besonde
ren die Mehrheit der Kommission - durchaus darüber im kla
ren. dass die Ausgestaltung des Ausnahmenkataloges einen 
wesentlichen Einfluss hat auf die Frage, ob die Sperrfrist drei 
oder fünf Jahre betragen soll. Der Ausnahmenkatalog, der 
durch den Nationalrat und ergänzend dazu durch die Kom
missionsmehrheit beschlossen worden ist. könnte an sich als 
Argument für eine Sperrfrist von fünfjähriger Dauer verwendet 
werden, weil die Ausnahmeregelung gegenüber dem, was der 
Bundesrat uns vorgeschlagen hat, etwas erweitert worden ist. 
Ungeachtet dieser Argumentation, die wohl durch die Minder
heit heute geltend gemacht werden wird, ist die Kommissions
mehrheit der Meinung, es sei so oder so gerechtfertigt, bei drei 
Jahren zu bleiben und die Dauer der Sperrfrist nicht auf fünf 
Jahre anzuheben. 
Das sind im wesentlichen die Ueberlegungen, die die Kom
missionsmehrheit dazu geführt haben, Ihnen die dreijährige 
Frist zu beantragen. 

Frau Weber, Sprecherin der Minderheit: Im Namen der Min
derheit beantrage ich Ihnen, die Frist von fünf Jahren zu belas
sen, wie das der Bundesrat ebenfalls vorschlägt. Ich kann 
mich sehr kurz fassen. 
Es ist sicher so, dass eine Frist in nur wenigen, dafür vielleicht 
gravierenden Fällen von Spekulation eine konkrete Wirkung 
bringen wird. In der Regel dürfte sich herausstellen, dass die 
Spekulationsgeschäfte, um einige Jahre verschoben, trotz
dem und unter Umständen mit höheren Gewinnen realisiert 
werden. 
Aus dem Gesagten muss aber gerade gefolgert werden, dass 
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die Dauer der Frist von Bedeutung ist. um das Ziel zu errei
chen, nämlich das Ziel. eine tatsächliche Beruhigung bei den 
schnellen Mehrfachverkäufen zu erreichen. Wer den Grund
stückmarkt ein bisschen kennt. weiss. dass eine Sperrfrist 
also eine Zäsur von drei Jahren viel zu kurz ist. Wenn man 
schon eine Sperrfrist einführen will. sind fünf Jahre ein Mini
mum. um überhaupt eine Wirkung messen zu können. Wir plä
dieren aber insbesondere für fünf Jahre. damit der Bundesrat 
in aller Ruhe und gestützt auf Erfahrungen ein Anschlusspro
gramm vorbereiten kann. Drei Jahre sind dazu einfach zu kurz. 
Ich bin also insbesondere deshalb der Meinung. dass die 
Sperrfrist fünf Jahre dauern muss und nicht drei Jahre dauern 
darf, weil wir eine Atempause brauchen. Eine Atempause. die 
von Bundesrat und Parlament genutzt werden kann für eine 
grundlegende Neuordnung auf dem Gebiete der Raumpla
nung, des Bodenrechts, aber auch des Mieterschutzes. Wir 
stehen in einer Zeit eines strukturellen Wandels, und struktu
relle Wandel sind nicht kurzfristig in den Griff zu bekommen; 
sie brauchen einen länger anhaltenden Atem. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Vorschlag des Bundesrates zuzu
stimmen. 

Zlegler: Ich spreche ebenfalls für die Minderheit. also für die 
Frist von fünf Jahren. Wir müssen auch hier von den Zielen 
ausgehen. die man mit diesen Beschlüssen. insbesondere mit 
dieser Sperrfrist, erreichen will. Ich kann darauf verzichten, 
diese Ziele nochmals darzulegen. Warum aber fünf Jahre? 
1. Man spricht von Signalwirkung. Auch die drei Jahre haben 
Signalwirkung. aber die fünf Jahre haben wahrscheinlich 
mehr Signalwirkung oder sogar eine effektive Wirkung. Wenn 
wir mit der Sperrfrist etwas erreichen wollen. muss sie zumin
dest auf fünf Jahre festgelegt werden. 
2. Wenn wir die Sperrfrist auf drei Jahre begrenzen. ist wahr
scheinlich der Unterschied zwischen den kleinen und den 
grossen Anlegern eklatant. d. h. die grossen Anleger - es ist 
bereits erwähnt worden - wären gar nicht betroffen. Sie könn
ten diese relativ kurze Pause ohne weiteres überbrücken. Die 
kleinen Anleger aber nicht. sie werden wieder gestraft. Und 
noch einmal: Wenn wir etwas erreichen wollen. sind fünf Jahre 
eine kurze Zeit, denn wir wollen die schnellen WiedeNerkäufe, 
die «Kaskadenverkäufe», verhindern. 

Bundesrat Koller: Eine Sperrfrist - wie wir sie Ihnen vorschla
gen - überzeugt konzeptionell nur dann. wenn sie entweder 
kurz ist und hart greift, also praktisch keine Ausnahmen kennt, 
oder aber länger dauert und einen differenzierten Ausnahmen
katalog aufweist. Der Bundesrat hat sich bereits in seinem An
trag für die zweite Variante entschieden. 
Wir haben Ihnen mit fünf Jahren eine längere Sperrfrist vorge
schlagen. dafür bereits einen recht differenzierten Ausnah
menkatalog präsentiert. Ich verweise vor allem auf Artikel 4 
Buchstabe c. die sogenannte Baumeister- oder Bauträger
klause!. mit der wir bewusst Baumeister und Bauträger. deren 
Aufgabe es ist. vor allem im Gebiet der Wohnungsproduktion 
tätig zu sein. ausnehmen. Was wir aus der Sicht des Bundes
rates auf jeden Fall verhindern müssen, ist eine kurze Sperrfrist 
mit einem sehr langen Ausnahmenkatalog, denn die Kom
bination von kurzer Sperrfrist und langem Ausnahmenkatalog 
könnte tatsächlich zu dem führen, was Herr Ständerat Hunzi
ker gestern als «administrativen Leerlauf» bezeichnet hat: 
nämlich dazu, dass für sehr viele Handänderungen eine Bewil
ligung nötig ist und schliesslich erteilt werden muss. Das wäre 
wirklich ein unzweckmässiger, unverhältnismässiger Verwal
tungsaufwand. 
Aus diesem Grund und vor allem, weil Ihre Kommission den 
Ausnahmenkatalog gegenüber dem Bundesrat nochmals 
ausgedehnt hat. möchte ich Sie bitten, unbedingt bei der Frist 
von fünf Jahren zu bleiben. 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

15-S 

15Stimmen 
23Stimmen 

Abs. 2-4-AI. 2-4 

Angenommen - Adopte 

Art. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la dec1sion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bst. a, b, d 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Bst. c. cbis, d. e, g 
c ..... hat und selbst oder durch Dritte massgeblich. 
Erschliessung des Grundstücks oder .... 
cbis. der Erwerber Bauland zum Zwecke der Ueberbauung er
wirbt und eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt; 
d ... .. 
e ..... dient und das Grundstück hiefür enteignet werden 
könnte; 
g. sie im Rahmen einer Neugründung oder Umstrukturierung 
einer Unternehmung erfolgt, sofern das Grundstück Bestand
teil des Geschäftsvermögens bildet und die buchmässige 
Neubewertung jede spekulative Absicht ausschliesst. 

Bst. f 
Mehrheit 
f. Streichen 
Minderheit 
(Cottier. Jaggi) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Lauber 
Bst. h (neu) 
h. die Veräusserung nach erfolgter Ueberbauung von Bau
land. auf den Erstverkaufsfall bezogen, erfolgt. 

Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... Nebenkosten), die Auslagen für notwendige und nützliche 
Aufwendungen sowie eine angemessene .... 

Abs.3 
Antrag der Kommission 
Die Bewilligungsbehörde widerruft ihren Entscheid, wenn ihn 
der Erwerber durch falsche Angaben erschlichen hat oder 
wenn mit der Ueberbauung gemäss Absatz 1 Buchstabe cbis 
nicht innert eines Jahres begonnen worden ist. 

Art. 4 
Al. 1 
Proposition de /a commission 
Let. a, b, d 
Adherer a la decision du Conseil national 

Let. c, cbis, d, e, g 
c ..... il a participe lui-meme ou par l'entremise de tiers aux tra
vaux de planification, d'equipement de l'immeuble ou d'edifi
cation de la construction pour une part importante en tournis
sant du travail ou des materiaux: 
cbis. L'acquereur acquiert du terrain a bätir pour l'affecter a la 
construction et qu'il est au benefice d'un permis de construire 
definitif; 
d ... .. 
e ..... l'immeuble qui a cet effet aurait pu etre exproprie est di-
rectement affecte et pour fesquelles il pourrait etre exproprie: 
g. Elle a lieu dans le cadre de la fondation ou de la re'structura
tion d'une entreprise, dans la mesure ou l'immeuble constitue 
une partie integrante de la fortune commerciale et que la nou
velle estimation comptable exclut tout dessein de speculation. 
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Let. f 
Majorite 
f. Bitter 
Minorite 
(Cottier, Jaggi) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Lauber 
Let. h (nouveau) 
h. L'alienation constitue la premiere vente d'un terrain a bätir 
apres sa construction. 

Al. 2 
Proposition de la commission 
.... frais accessoires), les montants payes pour les depenses 
necessaires et utiles, ainsi qu·un interet approprie sur le capi
tal propre. 

Al. 3 
Proposition de la commission 
L'autorite competente en matiere d'autorisation revoque sa 
decision lorsque l'acquereur l'a obtenue en donnant de faus
ses indications ou que la construction prevue au 1 er alinea, let
tre cbis. n'a pas commence dans Je delai d'une annee. 

Abs. 1 Bst. a, b - Al. 1 /et. a, b 

Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. c, cbis -Al. 1 /et. c, cbis 

Schoch, Berichterstatter: Ich äussere mich zu den Buchsta
ben c und cbis. Bei Buchstabe c geht es der Kommission 
darum, die Produktion von Wohnraum nicht unnötig einzu
schränken, sondern durch eine etwas erweiterte Fassung der 
Ausnahmebestimmung zu ermöglichen, dass Wohnraum 
auch weiterhin. und ungeachtet der Sperrfrist, in ausreichen
dem Mass bereitgestellt werden kann. Die Kommission liess 
sich von der Ueberlegung leiten. dass nach wie vor ein gros
ses Bedürfnis nach möglichst zinsgünstigem Wohnraum be
steht. Sie versucht mit der Ergänzung von Buchstabe c. die
sem Bedürfnis gerecht zu werden. 
Die im Prinzip gleiche Zielsetzung verfolgt der durch die Kom
mission neu aufgenommene Buchstabe cbis. Damit soll ins
besondere dem Ersteller eines Einfamilienhauses für den ei
genen Gebrauch, aber auch dem Ersteller von Mehrfamilien
häusern, von Miethäusern. die Möglichkeit gegeben werden, 
die Sperrfrist im Rahmen einer legalen Ausnahmebestim
mung nicht beachten zu müssen. Buchstabe cbis setzt den 
Ausnahmetatbestand beim Erwerber und nicht beim Veräus
serer, wie das bei den Buchstaben a bis c der Fall ist. Wir ha
ben darauf geachtet, eine ganz klare Regelung zu schaffen. 
nicht etwa eine Regelung, die der Umgehung Tür und Tor öff
nen würde. In diesem Sinn setzt Buchstabe cbis voraus, dass 
der Käufer eines Grundstücks eine rechtskräftige Baubewilli
gung vorlegen kann. Nur wer dazu in der Lage ist, kann als Er
werber einen Ausnahmeanspruch geltend machen. 
Die Kommission beantragt Ihnen, dem ergänzten Buchstaben 
c wie auch dem Buchstaben cbis zuzustimmen. 

M. Cottier: Je soutiens l'exception que la commission ap
porte a Ja lettre c. En effet, avec celle-ci nous permettrons a 
tous ceux qui le voudront de creer, dans le but de lutter contre 
la penurie de logements, de nouveaux bätiments. 
Par contre, je m 'oppose a la disposition de la lettre cbis. En ef
fet, j'estime que cette exception creerait plus de problemes 
qu'elle n'en resoudrait. Salon cette disposition, une autorisa
tion de revente anticipee serait delivree lorsqu'un seul permis 
de construire serait octroye, et ce pour n'importe quel terrain 
classe en zone constructible. L'interdiction de revendre pour
rait dans de nombreux cas etre eludee et l'arrete A n'aurait 
plus beaucoup d'efficacite. 
Certes, cette exception serait assortie de plusieurs conditions, 
dont celle consistant a affecter le terrain a la construction. Or, 
pour satisfaire a cette condition, il suffirait qu'au moment de la 

revente, l'acquereur fasse une simple declaration devot°"" 
de construire un immeuble, ce qui sera a la portee de n'int,. 
porte quel acheteur. Autre condition, celle consistant a corn. 
mencer la construction dans le delai d'une annee. Mais li 
aussi, rien n'est plus facile, en un an, que d'ouvrir un chantie, 
sur ce terrain et y commencer les travaux sans les poursu!Vl9 
ensuite. Cette disposition est donc propre a detoumer !'inter. 
diction de revendre de son but et a rendre inefficace l'arrete A. 
De plus, que se passerait-il lorsqu·un terrain de grande sur. 
face. 10 000 m2 par exemple, sera vendu et que le perm1s de 
construire octroye ne portera que sur un simple bätiment de 
volume reduit? 
La lettre cbis trouverait peut-etre sa place dans une loi ou or
donnance sur l'amenagement du territoire mais pas dans un 
arrete urgent qui dort atteindre certains buts precis et dont la 
duree est limitee dans le temps. 
Je vous invite donc a reieter l'exception de la lettre cbis. 

Rhinow: Ich beantrage Ihnen, diesen Buchstaben cbis zu be
lassen. Es geht hier primär um die Spekulationsbekämpfung. 
Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen gerade hier dar
auf achten, dass wir nicht Nebenwirkungen in Kauf nehmen, 
die kontraproduktiv sind und anderen Zielsetzungen auf dem 
Bodenmarkt diametral widersprechen. Wir stehen doch vor 
dem Problem, dass wir in vielen Gemeinden zwar genügend 
Bauland eingezont, aber zuwenig erschlossenes Bauland ha
ben, dass wir vor einer Verknappung stehen. Wenn wir nun für 
einen solchen Fall keine Ausnahme vorsehen, unterstützen 
wir von Staates wegen, von Rechts wegen die Zwangshor
tung. Das baureife Land kommt nicht auf den Markt, obwohl 
Käufer vorhanden sind, die es überbauen wollen, sei es zur 
Selbstnutzung, sei es zur Erstellung von Mietwohnungen. Wir 
haben gestern schon davon gesprochen, dass gerade das Er
stellen von Mietwohnungen ein Gebot der Stunde ist. Wirken
nen die entsprechenden Zahlen. Deshalb möchte ich Ihnen 
beantragen, dass wir diese Lösung gutheissen; sie ist in ihren 
Auswirkungen eng begrenzt - der Herr Kommissionspräsi
dent hat es gesagt-, indem erstens das Vorliegen einer Bau
bewilligung verlangt wird; eine Baubewilligung heisst, dass es 
sich um baureifes, erschlossenes Land handelt. Zweitens 
muss mit der Ueberbauung innert eines Jahres begonnen 
werden. Wenn dies nicht geschieht, wird die Bewilligung wi
derrufen. Und es gibt eine reiche Praxis im Baupolizeirecht, 
was unter dem Baubeginn zu verstehen ist. Ich glaube nicht, 
dass wir Gefahr laufen, dass der Beschluss ausgehöhlt wird, 
dass er umgangen wird. Wir würden umgekehrt Gefahr laufen. 
dass wir verheerende, kontraproduktive Nebenwirkungen zu 
gewärtigen hätten, wenn wir diesen Buchstaben nicht aufneh
men. 

Bundesrat Koller: Dieser Artikel 4 Absatz 1 Litera c hat ja 
schon im ursprünglichen Konzept des Bundesrates die Funk· 
tion, unerwünschte Nebenwirkungen der fünfjährigen Sperr
frist zu vermeiden. Deshalb haben wir eine Ausnahmemög
lichkeit vorgesehen. Zunächst haben wir vor allem an die Bau
meister gedacht. deren Aufgabe es ist, Land mit Wohnungen 
zu überbauen und dann überbautes Land wieder zu veräus
sern. Hier schien uns daher von Anfang an eine Ausnahme
möglichkeit legitim. Dann hat man uns zu Recht gesagt, dass 
heute die Wohnungsproduktion nicht mehr in erster Linie 
durch den einzelnen Baumeister, sondern vor allem durch Ge
neralunternehmer und Konsortien erfolge. Im Hinblick darauf 
kann ich mich mit dem Antrag Ihrer Kommission zu Litera c ein
verstanden erklären, weil dadurch nämlich nun auch Konsor
tien, insbesondere als Bauträger von Wohnungen, abgedeckt 
sind. 
Dagegen geht mir der Antrag in bezug auf Litera cbis eindeutig 
zu weit; demzufolge genügte es, dass jemand, der Land er
werben will, seine Ueberbauungsabsicht bekanntgibt und zu
gleich eine Baubewilligung vorzeigen kann. Damit würden Sie 
doch Umgehungsmöglichkeiten Tür und Tor öffnen. Das ist 
das erste Bedenken. das ich gegen diesen Antrag habe. 
Das zweite. aber nicht minder gewichtige Bedenken ist aber 
dasjenige der Praktikabilität. Wir haben bei diesen Sofort
massnahmen Wert auf praktikable, einfach zu vollziehende 
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L.ösungen im Vollzug gelegt. Nun bedingt dieser Antrag, wie 
das auch richtig, logisch und konsequent vorgesehen ist. 
dass diese Ausnahmebewilligung wieder zurückgenommen 
werden müsste. wenn tatsächlich mit dem Bau nicht begon
nen würde. Das hiesse auch. dass die entsprechenden Kauf
verträge rückabgew1ckelt werden müssten. Das 1st eine Kom
plizierung des ganzen Systems, die im Rahmen von praktikab
len Sofortmassnahmen nach Meinung des Bundesrates kei
nen Raum haben kann. und wie gesagt würden damit auch die 
Möglichkeiten für Ausnahmen allzu gross. 
Schliesslich noch ein Wort zu den unerwünschten Nebenwir
kungen. Wir haben trotz eifrigen Bemühens leider keine ge
nauen Zahlen darüber ermitteln können - das 1st wiederum 
der Nachteil der mangelnden Bodenstatistik -, wie viele 
Grundstücke überhaupt unter diese Sperrfrist fallen. Es wur
den lediglich einige Untersuchungen - beispielsweise im Kan
ton Basel-Stadt - angestellt. Alle diese Untersuchungen ha
ben gezeigt. dass wahrscheinlich etwa 10 Prozent aller Grund
stücke unter die Sperrfrist fallen werden. Der weitaus grösste 
Teil aller Grundstücke befindet sich weit länger als fünf Jahre 
im Besitz eines Eigentümers. Deshalb müssen Sie wirklich 
keine unerwünschten Nebenwirkungen mehr befürchten, 
wenn Sie der Litera c zustimmen. 
Ich beantrage Ihnen daher. der Litera c, wie sie Ihre Kommis
sion beantragt. zuzustimmen, Litera cbis dagegen abzuleh
nen. 

Bst. c Let. c 
Angenommen -Adopte 

Bst. cbis - Let. cbis 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Cottier/Bundesrat (Streichen) 

Bst. d-Let. d 
Angenommen -Adopte 

Bst. e-Let. e 

21 Stimmen 
16Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Die Formulierung, die Ihnen die 
Kommission vorgeschlagen hat. ist nur redaktionell anders als 
das, was der Nationalrat beschlossen hat. Die Kommission ist 
der Meinung, eine bessere Formulierung vorzuschlagen und 
beantragt Ihnen daher die Genehmigung des Kommissions
textes. 

Angenommen -Adopte 

Bst. f- Let. f 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen 
mehrheitlich die Streichung dieser Norm. und zwar ausge
hend von der Ueberlegung, dass das. was in Litera f durch den 
Nationalrat beschlossen worden ist, bereits durch die Buch
staben c und cbis abgedeckt wird. Materiell will also die Kom
mission nichts anderes, als was in Litera f gesagt wird; aber sie 
ist der Auffassung, es sei nicht notwendig, diese Ausnahmere
gelung eigens noch zu formulieren. 

M. Cottier. porte-parole de la minorite: Avec l'acceptation des 
lettres c et cbis la proposition de minorite qui tend a maintenir 
la lettre f, teile qu'elle a ete votee par le Conseil national, perd 
un peut de son actualite. Toutefois nous estimons que les let
tres c et cbis ne couvrent pas tous les cas interessant l'acces
sion a la propriete. Par exemple, lorsqu'un prive ou une coo
perative de logements voudra acquerir un terrain, sans que 
son proprietaire soit au benefice d'un permis de construire et 
que les exceptions c et cbis ne seront pas applicables, cet 
achat ne pourra pas avoir lieu. Ces transactions immobilieres, 
sans but speculatif. servant exclusivement la cause de l'acces
sion a la propriete familiale ou celle de la construction de loge
ments sociaux subira donc le couperet du delai d'interdiction 

de revente. alors que pour d'autres cas, nous avons etendu le 
nombre des exceptions. 
La minorite de la commission vous demande donc de mainte
nir la version du Conseil national. version qui est dans l'interet 
des personnes qui n'ont pas d'intentions speculatives mais 
qu1 en sont plutöt les victimes. Suivons des lors le Conseil na
tional et maintenons cette exception a la lettre f. 

Rhinow: Ich habe eine Frage. namentlich an den Bundesrat, 
wie nun diese Bestimmung praktikabel sein soll. Ich wende 
mich nicht gegen die Zielsetzung. Für mich ist die Zielsetzung 
abgedeckt, der Kommissionspräsident hat es erwähnt. Aber 
wenn die Veräusserung den Zwecken des erwähnten Geset
zes dient - wie es heisst -. was tut man dann, wenn man fest
stellt, der Zweck sei nicht erfüllt? Muss man dann eine Rückab
wicklung vornehmen? Was verlangt man im Moment der Ver
äusserung? Eine Subventionszusicherung des Bundes? Oder 
kann einfach der Erwerber behaupten, er möchte in dieser 
Richtung etwas tun, er habe die gute Absicht? Mir scheint nun 
diese Formulierung so offen, dass sie nicht handhabbar ist. 

Bundesrat Koller: Ich beantrage Ihnen. Buchstabe f beizube
halten, und zwar aus folgenden Gründen: 
Es ist tatsächlich denkbar, dass beispielsweise ein Grund
stück mit einem kleinen Gewinn weiterveräussert wird, um dar
auf ein Projekt des preisgünstigen Wohnungsbaus zu realisie
ren. Sie wissen. dass wir im Bereich des preisgünstigen Woh
nungsbaus heute das grösste Defizit haben. Also entspricht 
dieser Buchstabe feinem legitimen Bedürfnis. 
In Beantwortung der Frage von Herrn Ständerat Rhinow darf 
ich immerhin festhalten, dass beim Verkauf eines solchen 
Grundstücks feststeht. ob tatsächlich ein Projekt realisiert wer
den soll, das dem entsprechenden Bundesgesetz über den 
preisgünstigen Wohnungsbau entspricht. Wenn diese Vor
aussetzung gegeben ist. dann kann die kantonale Bewilli
gungsbehörde eben eine entsprechende Ausnahmebewilli· 
gung gewähren. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bst. g-Let. g 
Angenommen -Adopte 

13Stimmen 
18Stimmen 

Le president: M. Lauber a retire sa proposition portant sur une 
nouvelle lettre h. 

Abs. 2-AI. 2 

Schoch. Berichterstatter: Die unwesentliche Aenderung, die 
Ihnen vorgeschlagen wird, ist nach Auffassung der Kommis
sion redaktioneller Art. und sie bringt besser zum Ausdruck, 
was offensichtlich auch der Nationalrat beschliessen wollte. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 3 ist die notwendige Folge 
aus Buchstabe cbis, dem Sie soeben zugestimmt haben. 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 (neu) 
Ist ein nichtiges Geschäft im Grundbuch eingetragen worden, 
so ordnet die Bewilligungsbehörde die Berichtigung des 
Grundbuches an. 
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Art. 5 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 3 (nouveau) 
Si un acte nul est inscrit au registre foncier. l'autorite cornpe
tente en matiere d'autorisation ordonne la rect1fication du 
registre foncier. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3 (neu) -Al. 3 (nouveau) 

Schoch, Berichterstatter: Der neu beantragte Absatz 3 präzi
siert die Regelung, die zu treffen ist, wenn ein nichtiges Ge
schäft im Grundbuch eingetragen worden ist. Nichtig sind Ge
schäfte. wenn die Voraussetzungen von Absatz 1 gegeben 
sind. Sie können das dort nachlesen. Die Kommission war der 
Meinung, es müsse auch geregelt werden. wie die Berichti
gung des Grundbuches zu geschehen hat. wer die entspre
chende Anordnung treffen muss und wer die Durchführung 
dieser Berichtigungen zu überwachen hat. Der durch die Kom
mission beantragte Absatz 3 bringt diese Regelung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6, 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 7bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Jaggi, Cavelty, Rhinow. Weber) 
Die Kantone können die Eigentumsübertragungen von 
Grundstücken veröffentlichen. 

Art. 7bis 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Jaggi, Cavelty, Rhinow. Weber) 
Les cantons peuvent publier les transferts de propriete immo
biliere. 

Schoch, Berichterstatter: Sie entnehmen der Fahne. dass Arti
kel 7bis erst im Zuge der nationalrätlichen Bearbeitung dieser 
Vorlage eingebracht worden ist. 
Die Kommission beantragt Ihnen mehrheitlich, diesen Artikel 
7bis wieder aus dem Bundesbeschluss A herauszustreichen. 
Dieser Antrag - das ist hier in aller Form festzuhalten - basiert 
nicht etwa auf der Annahme. das Anliegen sei grundsätzlich 
nicht berechtigt. Die Kommissionsmehrheit ist sich vielmehr 
darüber im klaren, dass die Frage der Publikation von Eigen
tumsübertragungen geprüft werden muss und dass es in die
sem Bereich neue Regelungen zu treffen gilt. 
Die Kommissionsmehrheit möchte diese Regelung aber nicht 
auf dem Dringlichkeitswege, nicht im Rahmen des Bundes
beschlusses A, vornehmen. Denn dieser Bundesbeschluss 
verfolgt eine andere Zielsetzung, nämlich die Einführung einer 
Sperrfrist. Die Kommissionsmehrheit würde es vorziehen, das 
ordentliche Recht durch eine entsprechende Norm zu ergän
zen, durch eine Norm, die zu gegebener Zeit auch mit der übli· 
chen Sorgfalt und der üblichen Detailfiertheit beraten und in 
das ordentliche Recht eingeführt werden kann. 
Ein entsprechender Antrag des Bundesrates liegt bereits auf 

dem Tisch und ist in Beratung in der ständerätlichen Komm· 
sion. die sich mit dem bäuerlichen Bodenrecht befasst. : 
wird sich 1m Rahmen der Arbeit Jener Kommission Gele en. 
heit bieten. die Publikationsnorm sorgfältig zu erörtern ~na 
diese Norm dann in das ordentliche Recht einzuführen. 
Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung. das Anliegen 
sei n.icht der.art dringend und auch nicht von derart grosser 
Gew1cht1gkeit. dass es auf dem Dnnglichke1tswege eingeführt 
werden müsste. 
Die Kommissionsmehrheit weiss sich hinsichtlich dieser Beur. 
teilung mit dem Bundesrat einig, und sie schliesst sich dies
bezüglich der bundesrätlichen Auffassung an. 

Mme Jaggi, porte-parole de la minorite: c·est evidemment ta 
vision exactement inverse que nous avons dans la minorite a 
propos de cet article 7bis que nous voulons bei et bien inserer 
dans l'arrete A qui nous est maintenant soumis. 
Nous pensons effectivement que l'objectif de transparence 
que poursuit cette proposition est absolument prioritaire et in
discutable, M. le president de la commission n'a d'ailleurs pas 
manque de le rappeler. II y a en outre une question de logique. 
Pour combattre la speculation. pour freiner le rythme des 
transactions, il faut d'abord les faire apparaltre, c'est logique. 
L'information correspond non seulement a une condition 
prealable a une lutte efficace mais aussi au postulat general de 
transparence necessaire au jeu de la concurrence, comme au 
fonctionnement de tout marche qui se veut libre dans le cadre 
des conditions reglernentaires qui le regissent. 
A !'heure actuelle, un profond mystere entoure le marche fon
cier au point que meme les speciafistes ne s'y retrouvent pas 
et que le Conseil federal s · est vu dans r obligation de lancer. en 
fevrier 1985, un programme national de recherche intitule «Uti
lisation du sol en Suisse». Les publications deja disponibles 
ont fourni toutes sortes d'informations interessantes sur les 
realites foncieres et leur evolution dans notre pays. Pour l'au
torite federale, mais aussi pour nous, legislateur. il importe 
d'en savoir davantage avant meme de decider. M. Ruffy, vice
president du Conseil national, illustre ce besoin par un exem
ple frappant cite dans la these qu'il a recemment soutenue sur 
«Vingt ans de transactions foncieres dans le canton de Vaud», 
je le cite: «Le fait est que la politique federale de ces 20 dernie
res annees s'est engagee en faveur de l'accession a la pro
priete. notamment celfe du logement, que le droit successoral 
paysan contient des dispositions sur la valeur de reprise mais 
que peu d'instruments de mesure permettent de dire si l'evolu
tion est conforme a la direction souhaitee. Les transactions 
foncieres et l'etat de la propriete continuent d'etre recouverts 
d'un voile pudique comme si la majorite des Suisses eprou
vaient une gene ou une crainte devant la nature meme de ce 
marche et de la realite qu'il cache.» Je passe sur cette hy
pothese psycho-sociologique interessante qui explique sans 
doute cette absence de transparence contre laquelle nous de
vons d'abord intervenir si nous voulons demeurer credibles 
quand nous parlons d'interdire temporairement la revente des 
immeubles non agricoles. sauf dans les nombreuses excep
tions prevues aux articles 2 et 4 de cet arrete A. Cette interven
tion peut se faire tout naturellement par l'insertion dans cet 
arrete d'une disposition assurant aux transactions immobilie
res une publicite du type de celfe garantie en principe pour le 
registre foncier par l'article 970 du Codecivil suisse. Je precise 
«en principe» puisque, a plusieurs reprises, et notamment 
dans l'arrete Calvet, le Tribunal federal a serieusement fimite 
l'acces des particufiers au registre foncier et meme interdit la 
publication du prix des transactions comme dans certains cas. 
celfe des noms de l'acheteur et du vendeur aux cantons qui le 
pratiquaient deja. De ce fait. plusieurs cantons et communes 
ont abandonne plus ou moins comptetement les pubfications 
faites anterieurement. Ainsi. par exemple, le canton de Soleure 
a interrompu au 1er janvier de cette annee l'annonce des 
transactions qui faisaient l'objet de publication depuis un 
siecle environ. 
Le Conseil national a longuement discute de la forme a donner 
a cet article 7bis. Faffait-if lui donner une formulation impera
tive, obligeant les cantons a proceder a cette publication, ou 
potestative, leur en laissant la possibifite, fallalt-if enumerer au 
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non les elements a publier? Finalement. le Conseil national a 
donne raison a une proposition emanant du canton de 
Geneve. ou la transparence en la matiere est de tradition, pro
position qui combine la faculte laissee aux cantons de publier 
les transferts de proprietes immobilieres. mais avec mention 
des quatre elements inscrits dans le depliant. a savoir tes par
ties, l'immeuble en cause, la raison du transfert et la contre
prestation. ou si vous preferez le prix. 
D'une certaine maniere. ma proposition est en retrait 
puisqu·e11e reprend la formule potestative ma1s renonce a 
prescrire aux cantons qui veulent proceder ade telles publica
tions. la liste des mentions obligatoires. Ce faisant. Je tiens a 
affirmer que ce qui importe ici, c·est bei et bien le principe 
d'une publication et qu il s·agit de ne pas mettre en danger 
l'adoption de ce principe par des dispositions d'application 
trop contraignantes. Je crois qu'il est ob1ectivement preferable 
qu·un grand nombre de cantons idealement tous les can
tons - decident rapidement de proceder a la pubiication de
mandee en en choisissant la forme et l'etendue selon leurs tra
ditions et leur sensibilite en la matiere. Je prefere une teile 
generalisation en temps utile a une application du princ1pe tar
divement et dans de trop rares cantons. D'ou la redaction sim· 
ple et ouverte de l'article 7bis dans la proposition de la mino
rite, que ie vous remercre d'examiner avecfaveur. 

Schönenberger: Ich möchte Sie doch bitten. wenigstens ein
mal bei der Beratung dieser Beschlüsse der Mehrheit Ihrer 
Kommission zuzustimmen und Artikel 7bis zu streichen. Der 
Herr Kommissionspräsident hat die Gründe bereits umfas
send dargelegt. die die Kommission veranlasst haben. diese 
Streichung vorzunehmen. 
Ich meinerseits möchte lediglich darauf hinweisen. dass wir 
über einen Bundesbeschluss über die Sperrfrist für die Ver
äusserung von Grundstücken und nicht über eine Preiskon
trolle bei der Veräusserung von Grundstücken - diskutieren. 
Ich glaube. schon die Eintretensdebatte hat gezeigt. dass im 
Grunde genommen recht wenig Begeisterung für diese Be· 
schlüsse vorliegt. Ich möchte Sie bitten. diese Begeisterung 
nicht noch mehr zu dämpfen, indem Sie artfremde Vorschrif
ten in dieses Gesetz aufnehmen. Der Grundstückkauf ist im
merhin ein privatrechtlicher Vertrag, der nicht der Kontrolle der 
Oeffentlichkeit unterliegt oder zu unterliegen hat. 
Der Nationalrat hat in seinem Vorschlag verschiedene Punkte 
aufgeführt, die veröffentlicht werden sollen, unter anderem 
auch die Gegenleistung, der Preis. In der Kommission hat sich 
die Diskussion hauptsächlich darüber abgewickelt. ob der 
Preis Gegenstand der Veröffentlichung sein solle oder nicht. 
Die Mehrheit der Kommission war klar dagegen. Der Preis ge
hört so oder so nicht in die Veröffentlichung. 
Dann hat die Minderheit einen Ausweg gefunden und vorge
schlagen. die Veröffentlichung den Kantonen anheimzustel
len. Damit wird alles offengelassen. Im Prinzip kommt der An
trag der Minderheit dem Antrag des Nationalrates sehr nahe. 
Ich bitte Sie nochmals, der Kommissionsmehrheit zuzustim
men. Der Preis braucht wirklich nicht veröffentlicht zu werden! 
Mit der Sperrfrist von fünf Jahren sollte man sich zufrieden ge
ben. 

M. Oucret: Comme l'a rappele Mme Jaggi il y a un instant, de 
nombreux cantons, comme le canton de Geneve, publiaient 
les transactions mais sans en mentionner le prix, suite a un 
arrete federal qui s'est revele rigoureux a cet egard. Je dois 
dire que nous serions extremement heureux d'avoir encore la 
possibilite de publier ces prix et M. Maitre, conseiller d'Etat de 
Geneve, a fait en ce sens une proposition d'amendement au 
Conseil national, ce qui a permis a ce conseil de se rallier a 
cette idee. Pour notre part. nous souhaitons retrouver cette la
titude d'indication des prix. II est tout de meme etonnant que 
dans ce pays ou le prix des salades est clairement affiche - et 
M. Schönenberger pourra tout a !'heure le verifier au marche 
voisin; et ce, bien que ces salades soient abondantes en cette 
saison. l'ete se prolongeant - le prix resultant des ventes des 
immeubles soit secret. La Glasnost ne passera pasl Et c'est 
une erreur, evidemment. 
Vous pourriez aussi me faire remarquer que l'elephant dont je 

parlais hier passe au travers de cette interdiction. Je me per
mets de faire une mauvaise plaisanterie a ce suJet: c'est de la 
defense d'y voir ou d'ivoire parce que. effectivement. les so
cietes anonymes ont toujours echappe a la publication de ces 
prix. Tant que nous n·aurons pas ete aussi loin que le Conseil 
federal le declare dans son message lorsqu'il preconise l'obli· 
gation pour les societes immobilieres d'avoir des actions no
minatives. tant que ces actions resteront au porteur, que les 
actes de vente des plus grosses proprietes immobilieres, rea
lises par des societes anonymes. continueront a beneficier 
d'une discretion totale, la situation restera inchangee. Pour 3 
m2 • si vous etes proprietaire. vous devez aller chez ie notaire 
alors que pour 3 millions de m2 • si vous etes partie integrante 
d'une societe. la transaction se passe autour d'une table, tres 
honorablement d'ailleurs. sans que personne n'en sache rien 
et sans publication aucune. 
II y a donc la un traitement assez inegal entre ceux qui jouent 
cartes sur table et ceux qui continuent a se cacher derriere des 
societes anonymes qui n' ont - je le repete ici au su1et de la pro
priete comme je l'ai dit au sujet de la fiscalite rien a faire dans 
le domaine immobilier. En effet. elles jouent un röle pernicieux 
par exemple au plan de la fiscalite: elles permettent de se 
soustraire a toutes sortes de taxes. comme celle d'enregistre
ment. aux frais de notaire alors que ces derniers ont logique
ment le droit de toucher leurs honoraires, etant donne qu'ils 
sont les protecteurs et les garants des realites. 
II taut donc se debarrasser au plus vite des societes anonymes 
en ce domaine et Je souhaite vivement que nous rejoignions la 
position du Conseil nationalen la matiere. Laisser cette liberte 
aux cantons, c·est une proposition qui donnera la possibilite 
aux uns et aux autres de dire oui ou non. Mais. dans un 
deuxieme temps, il faudra vraiment rechercher la maniere 
d'obliger les societes anonymes a publier aussi les prix aux
quels elles ont ete negociees, puisque ce n ·est pas l'immeuble 
qui est negocie mais la societe. A man avis, c'est l'etape sui
vante qu'il faut absolument prevoir. En effet, apres avoir oblige 
les marchands de salades, les vendeurs de bidons d'essence 
a afficher leurs prix, on pourrait peut-etre decider aussi cette 
obligation en ce qui concerne les ventes de terrains. Cela ne 
fera pas augmenter les prix mais cela eclaircira peut-etre un 
marche qui n'est aujourd'hui connu qu'au travers des offres 
publiees dans la presse et qui sont tres surfaites par rapport 
aux realites. 

Frau Simmen: Ich möchte Ihnen ebenfalls empfehlen, auf den 
Antrag der Minderheit einzutreten. Einige Kantone - darunter 
auch der Kanton Solothurn - haben diese Möglichkeit wäh
rend Jahrzehnten praktiziert, und sie haben gute Erfahrungen 
gemacht damit. Wenn die Publikation auch kein Allerweltheil· 
mittel ist, so trägt sie doch wesentlich zur Transparenz auf dem 
Grundstückmarkt bei, und wo, wenn nicht auf einem so pro
blemgeladenen Markt wie diesem Grundstückmarkt, ist ver
mehrte Durchsichtigkeit höchst erwünscht und nötig? Der 
Handel mit dem Boden ist eben längst nicht mehr nur eine pri
vate Angelegenheit, sondern er betrifft die ganze Oeffentlich
keit. Ein Einsichtsrecht ins Grundbuch bietet keinen Ersatz für 
die Publikation im Amtsblatt. 
Es ist gestern wiederholt auf die psychologische Komponente 
der Sofortmassnahmen hingewiesen worden. Auch die Publi· 
kation von Eigentumsübergängen ist eine solche psychologi
sche Massnahme. Es ist eine einfache Massnahme, und ich 
sehe nicht ein, weshalb ausgerechnet diese einfache Formei· 
ner langen, gründlichen und ausführlichen Prüfung unterzo
gen werden soll, wenn man jetzt etwas tun könnte. 
Die Befürchtung, es könnte ein vermehrter administrativer Auf
wand entstehen, ist unbegründet- im Gegenteil. Verschieden
ste Stellen, die von Eigentumsübergängen Kenntnis haben 
müssen, von der landwirtschaftlichen Kreditkasse bis zum 
Elektrizitätsverteiler. können diese nun dem Amtsblatt ent
nehmen, während sie ohne Veröffentlichung einzeln durch die 
Amtsschreibereien informiert werden müssen. 
Die Fassung der Kommissionsminderheit - Frau Kollegin 
Jaggi hat darauf hingewiesen - enthält eine sehr milde Kann
Formulierung. Damit erhalten etliche Kantone das Recht. zu ei
ner bewährten Praxis zurückzukehren, und anderen wird Ge-
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legenheit geboten, ebenfalls von einer guten Einrichtung Ge
brauch machen zu können. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zur Minderheit. 

Danioth: Ich möchte Sie ebenfalls dringend bitten. diesem 
Minderheitsantrag zuzustimmen. möchte sogar die Mehrheits
vertreter. inklusive Herrn Kollegen Schönenberger. bitten zu
zustimmen und daran erinnern, dass wir vorher bei Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe cbis auch Mehrheit zugestimmt hatten. Es 
geht mir aber hier nicht um ein Pokerspiel, wievielmal die Min
derheit oder die Mehrheit durchkommt. sondern es geht mir 
um eine sachlich richtige Lösung. 
Der Minderheitsantrag ist deshalb wertvoll. weil er zumindest 
eine minimale öffentliche Transparenz auf dem Bodenmarkt 
ermöglicht eine erwünschte Transparenz. die im aktuellen 
Kampf gegen Auswüchse auf dem Bodenmarkt eine unerläss
liche Notwendigkeit darstellt. um die Glaubwürdigkeit unseres 
Sofortprogrammes auch in der Oeffentlichkeit zu unterstrei
chen. 
Dieser Antrag schafft im weiteren die vom Bundesgericht in 
zwei neuen Entscheiden betreffend die Kantone Genf und Uri 
als fehlend bezeichnete eidgenössische Rechtsgrundlage. 
Genf ist bereits erwähnt worden. Bezüglich des Kantons Uri 
verweise ich auf den publizierten Entscheid in BGE 104 1140. 
Artikel 970 ZGB setzt nämlich einen Interessennachweis für 
die Einsichtnahme ins Grundbuch voraus. Die auch vom Bun
desgericht als durchaus wünschbar bezeichnete Publikati
onspraxis in zahlreichen Kantonen könnte damit wieder einge
führt bzw. sanktioniert werden. Wenn ich diese Liste der Kan
tone ansehe, sind es doch einige Kantone. die bisher die Pu
blikation hatten. Der Kanton Baselland hatte sie und hat sie 
nun aufgrund der Bundesgerichtsentscheide eingestellt. 
Beim Kanton Basel-Stadt entschied sich die Justizkornmis
sion für diesen vorn Bund empfohlenen Mittelweg, nämlich die 
Handänderung zu publizieren, jedoch die Erwerbsart und den 
Grund nicht mehr ersichtlich zu machen. Im Kanton Bern 
wurde im Jahre 1988 eine Motion. die eine Publikation der Lie
genschafts- und Handänderungen in den Amtsblättern for
dert, abgelehnt, mit dem Hinweis auf den ZGB-Artikel, worauf, 
wer triftige Motive glaubhaft machen kann, Einblick in das 
Grundbuch erhält. Hingegen werden in der Stadt Bern sämt
liche Liegenschaftseigentümer, alphabetisch geordnet, nach 
Strassennamen im jährlich erscheinenden Hauseigentümer
verzeichnis publiziert. Auch diese Praxis soll weitergeführt 
werden. Im Kanton St. Gallen empfiehlt das Justiz- und Polizei
departement in einem Schreiben vorn Oktober 1987. bei 
Handänderungen, Käufen und Verkäufen nicht mehr zu publi
zieren. In der Folge verzichteten einzelne Gemeinden ganz auf 
eine Publikation, während andere weiter veröffentlichen. Im 
Kanton Zug hat der Regierungsrat einen Beschluss erlassen, 
mit dem die Publikationen eingestellt wurden. Das gleiche fst 
im Kanton Luzern passiert. Noch keinen Einfluss hatten die 
Bundesgerichtsentscheide auf die Publikationspraxis in den 
Kantonen Appenzell-lnnerrhoden und Appenzell-Ausserrho
den, wo man sich darauf beruft, dass das Grundbuch Sache 
der Gemeinde sei. In bezug auf den Kanton Genf haben wir 
vorhin den Entscheid gehört. Im Kanton Solothurn ist eine -
wie Frau Simmen darlegte - über 1 OOjährige Praxis aufgeho
ben worden. Und im Kanton Uri hat der Landrat eine Verord
nung erlassen, die die Publikation vorsehen wollte. Diese ist 
dann auf dem Beschwerdeweg angefochten worden, und das 
Bundesgericht hat die fehlende Rechtsgrundlage festgestellt. 
Gerade im ländlichen Raum besteht ein nachgewiesenes In
teresse, dass Organe der öffentlichen Hand, besonders der 
Gemeinden, der übrigen Verwaltung, aber auch Erschlies
sungsgenossenschaften und andere Körperschaften rasch 
und möglichst formlos über Handänderungen von Grund
stücken orientiert werden. Das kann mit einer einfachen Publi
kation bewerkstelligt werden. Darüberhinaus ist die Sicherstel
lung einer minimalen Sozialkontrolle über den Liegenschafts
markt von kaum zu überbietender Aktualität. In diesem Punkt 
kann ich dem Kommissionspräsidenten nicht folgen. Wir ha
ben doch das Sofortprogramm in Angriff genommen, um Aus
wüchse zu bekämpfen. 
Heute sind gewichtige Professoren in unserem Rat zu Wort ge-

kommen. Ich möchte nun einen von mir sehr verehrten, nictit 
mehr lebenden Rechtslehrer zu Wort kommen lassen. nän,. 
lieh Professor Peter Jäggi von Fribourg. Er hat schon vor 
Jahren wörtlich folgendes gesagt: «Wer schon Eigentum an 
Grund und Boden beansprucht. also ein Stück Land unter 
Ausschluss aller andern beherrschen will. der soll vor aller 
Oeffentlichkeit zu diesem Anspruch stehen und sich als Eigen
tümer bekennen. Zwar ist das Grundeigentum ein Privat
recht. aber zu wissen. wer im Einzelfall Träger dieses Privat
rechtes ist, das ist keine Privatsache. Jedermann soll es wis
sen dürfen.» 
Diesem einleuchtenden Bekenntnis ist - auf die heutige Situa
tion übertragen - nur folgendes beizufügen: Der Grundstück
handel soll sich nicht in der Anonymität abwickeln, denn 
wer nichts zu verbergen hat. hat auch nichts zu befürchten: 
Der ehrliche Verkäufer. der ehrliche Käufer oder der ehrliche 
Makler braucht das Licht der Oeffentlichkeit nicht zu scheuen. 
Mit der Gutheissung des Minderheitsantrages führen Sie nicht 
eine absolute Neuerung ein. die hier keinen Platz hätte, Sie 
ermöglichen damit blass jenen Kantonen die Fortführung 
einer Rechtspraxis, die sie bis zu den neuesten Entscheidun
gen des Bundesgerichtes unangefochten ausgeübt haben. 
Vielleicht werden einzelne andere Kantone diesen Beispielen 
folgen und damit die eidgenössische Rechtspraxis weiterent
wickeln. 
Die Kann-Formel zwingt keinen Kanton, die Publikation selbst 
oder ein für ihn neues System einzuführen. Kein einziger 
Kanton wird dazu gezwungen. 
Die vorgelegte knappe Fassung klammert anderseits die Ele
mente des Publikationsumfanges aus. insbesondere die An
gabe der Gegenleistung, die nach meinem Dafürhalten nicht 
nur im Kampf gegen Preistreiberei, sondern auch daten
schutzrechtlich nicht unbedenklich ist. Denn zur Gegenlei
stung können ja auch höchst persönliche Leistungen gehö
ren, wie z. B. die Begründung eines Wohnrechtes für den 
Verkäufer und seine Familie. Auch würde die knappe Fas
sung die klare Einschränkung auf den Text des Eigentums
überganges die Publikation bezüglich der Gegenleistung 
kaum abdecken. Die notwendige und dringende Ergänzung 
lässt sich ohne grossen Aufwand sofort realisieren, sie präjudi
ziert aber auch eine spätere umfassende eidgenössische 
Regelung in keiner Weise. Mit der Verschiebung würden wir 
Jahre verlieren. Aber genau in der jetzigen Zeit, wo ver
mehrte, vernünftige Transparenz not tut, ist dieser Schritt 
unerlässlich. 

Bundesrat Koller: Der Bundesrat steht dem Anliegen, mehr 
Transparenz in den Grundstückhandel zu bringen, offen ge
genüber. Ich habe in Ihrer Kommission daher auch ausgea 
führt, dass wir Ihnen bereits einen entsprechenden gesetz
geberischen Antrag im Rahmen des bäuerlichen Bodenrech
tes unterbreitet haben. Der Bundesrat ist nämlich überzeugt, 
dass es um ein Daueranliegen gehe, das daher grundsätzlich 
im ordentlichen Recht nämlich im bäuerlichen Bodenrecht, 
zu dem Ihnen bereits ein Antrag unterbreitet worden ist, zu re
geln sei. Ich bin auch überzeugt- das haben vor allem die Vor
arbeiten für diese dringlichen Bundesbeschlüsse gezeigt -, 
dass wir in bezug auf Transparenz auf dem Bodenmarkt zu ei
ner gesamtschweizerischen Lösung kommen müssen, damit 
wir künftig über die nötigen Unterlagen für gesetzgeberische 
Massnahmen verfügen. 
Anderseits schien uns aber die Frage, was im Falle einer ge
samtschweizerischen Lösung genau publiziert werden muss 
und welche Ausnahmen allenfalls vorzusehen sind, noch nicht 
liquid. Aus diesem Grunde habe ich im Nationalrat entspre
chende detaillierte Vorschriften im Rahmen dieser dringlichen 
Bundesbeschlüsse bekämpft. Sie stehen heute aber gar nicht 
mehr zur Diskussion. Hier geht es eigentlich nur noch um die 
Frage, ob Sie mit dem Minderheitsantrag das frühere Recht 
wiederherstellen möchten. Aufgrund zweier Bundesgerichts
entscheide ist es als bundesrechtswidrig verboten worden, 
Handänderungen weiterhin zu publizieren. Offenbar möchte 
man nun den früheren Zustand wiederherstellen. 
Ob das im Sinne einer Ueberbrückungslösung opportun ist, 
das zu entscheiden muss ich Ihnen überlassen. Für mich ist 
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. entscheidend. dass wir nachher im Rahmen des bäuerlichen 
Bodenrechts auf jeden Fall zu einer gesamtschweizerischen 
Lösung kommen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Titel 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre 
Proposition de la commission 
Ma;orite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
Adherer ä la decision du Conseil national 

17Stimmen 
20Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Nachdem Sie den Minderheitsan
trag zu Artikel 7bis angenommen haben. ist auch der Titel des 
Bundesbeschlusses entsprechend zu ergänzen. 
Der Titel muss nun gemäss Antrag der Minderheit lauten. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de Ja minorite 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
Mehrheit 
.... nach Artikel 89bis Absatz 3 der Bundesverfassung der Ab
stimmung des Volkes und der Stände und gilt bei seiner An
nahme bis zum .... 
Minderheit 
(Rhinow. Cavelty, Cottier. Ziegler) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 4 
Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig aufheben. 

Art.9 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al.3 
Majorite 
II est soumis au vote du peuple et des cantons conformement 
a l'article 89bis, 3e alinea, de la constitution et a effet, s'il est 
accepte, jusqu'au 31 decembre 1994. 
Minorite 
(Rhinow, Cavelty, Cottier, Ziegler) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 4 
Le Conseil federal peut abroger le present arrete avant cette 
date. 
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Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3, 4-AI. 3, 4 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 3 von Artikel 9 ist in der Fas
sung gemäss Antrag des Bundesrats zu beschliessen, nach
dem die Bundeskompetenz für den Erlass des Bundesbe
schlusses bejaht worden ist. 
Bei Absatz 4 beantragt Ihnen die Kommission den Verzicht auf 
den Nebensatz. Der Bundesrat ist nach Meinung der Kommis
sion durchaus in der Lage, eine allfällige vorzeitige Aufhebung 
selbständig zu beschliessen, ohne dass man ihm sagen 
muss, unter welchen Voraussetzungen eine derartige vorzei
tige Aufhebung allenfalls erfolgen könnte. 

Le president: Je crois savoir. Monsieur le President de la com
miss1on. que la commission s'etait ralliee, a l'alinea trois, a la 
proposition du Conseil national, et non a celle du Conseil 
federal, comme vous I' avez dit. 

Schoch, Berichterstatter: Das betrifft aber die Gültigkeits
dauer. Ich habe von der Bundeskompetenz gesprochen. Mit 
Bezug auf die Gültigkeitsdauer ist Ihr Einwand richtig: dies
bezüglich haben wir uns dem Nationalrat angeschlossen; der 
Beschluss ist also bis Ende 1994 gültig. 

Abs.3-AJ. 3 
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte seJon la proposition de Ja minorite 

Abs. 4-AI. 4 
Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 30 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesbeschluss B -Arrete federal B 

Titel - Titre 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
. , .. Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht .... 
Minderheit 
(Rhinow, Cavelty, Cottier, Ziegler) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Preambule 
Proposition de la commission 
Ma;orite 
.... suisse, 
vu le message .... 
Minorite 
(Rhinow, Cavelty, Cottier, Ziegler) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon Ja proposition de la minorite 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Abs.3 
Streichen 

Art. 1 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
AJ.3 
Bitter 

Abs. 1, 2-AJ. 1, 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AJ. 3 

Schoch, Berichterstatter: Ich muss Ihnen offen gestehen, 
dass sich die Kommission in einer etwas delikaten Situation 
befand. was den durch den Nationalrat beschlossenen Absatz 
3 dieses Artikels 1 betrifft. Wenn ich ohne Wenn und Aber im 
Klartext sprechen will, so hat die Kommission - inklusive der 
sprechende Kommissionspräsident - nicht ganz begriffen. 
worum es bei diesem Gesamtpfand eigentlich geht. Das hat 
dazu geführt. dass kein Mitglied der Kommission in der Lage 
war. der nationalrätlichen Fassung zuzustimmen. Und als es 
darum ging, sich dazu zu bekennen, ob man die nationalrät
liche Fassung ablehnen wolle, haben zwei Kommissionsmit
glieder zögernd die Hand hochgehalten. was zum Antrag ge
führt hat. der jetzt auf der Fahne nachzulesen ist. nämlich Strei
chung dieses Absatzes 3. Eigentlich ist dieser Antrag aber nur 
ein Ausfluss der Ratlosigkeit der Kommission. Dieser Ratlosig
keit versuchte die Verwaltung abzuhelfen, indem sie den Mit
gliedern der Kommission und auch allen Mitgliedern des Ra
tes ein Erläuterungsblatt austeilen liess. Ich darf wohl davon 
ausgehen. dass Sie dieses Erläuterungsblatt mittlerweile gele
sen haben, und ich möchte deshalb darauf verzichten, Ihnen 
den Text nochmals zu verlesen. 
Die Kommission schlägt Ihnen also mit einem nicht überzeu
genden Antrag die Streichung von Absatz 3 vor, aber wahr
scheinlich muss es dem Herrn Departementsvorsteher über
lassen bleiben, die Mehrheit des Rates von der Richtigkeit der 
nationalrätlichen Entscheidung zu überzeugen. 

Jagmettl: Als nicht belastetes Nichtkommissionsmitglied 
möchte ich Ihnen den Antrag stellen - damit wir wenigstens 
darüber abstimmen können-, dem Nationalrat zuzustimmen. 
Die Bestimmung ist sinnvoll. Es geht beim Gesamtpfand 
darum, dass mehrere Liegenschaften mit einem einheitlichen 
Pfandrecht belastet werden. Wenn wir Bauland und Nichtbau
land getrennt erfassen wollen, müssen wir diese Bestimmung 
sinnvollerweise aufnehmen. 
Ich bitte Sie also. dem Nationalrat zuzustimmen. 

Heftl: Bedeutet das, dass ich in das gleiche Gesamtpfand 
nicht gleichzeitig Landwirtschaft und Nichtlandwirtschaft tun 
kann, dass aber innerhalb der Landwirtschaft und innerhalb 
von Nichtlandwirtschaft Gesamtpfänder zulässig' sind? 

Bundesrat Koller: Die Ueberprüfung dieser Vorlage durch 
Grundbuchverwalter in Kantonen, in denen die Bestellung von 
Gesamtpfandrechten üblich ist, hat gezeigt, dass solche ge
mischte Gesamtpfandrechte nicht möglich sind, weil bei land
wirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken 
unterschiedliche Belehnungsgrenzen gelten und daher die 
beiden Systeme nicht vereinbar sind. 
Im übrigen darf ich die Frage von Herrn Ständerat Hefti mit ja 
beantworten. Selbstverständlich sind Gesamtpfandrechte 
nach wie vor möglich, wenn sie ausschliesslich auf landwirt
schaftlichen oder ausschliesslich auf nichtlandwirtschaftli
chen Grundstücken errichtet werden. 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag der Kommission (Streichung) 12 Stimmen 
Für den Antrag Jagmetti 
(Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates) 18 Stimmen 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Hänsenberger 
Abs. 1 
.... letzten Eigentumserwerb. (Rest des Satzes streichen) 

Art.2 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Hänsenberger 
Al. 1 
.... acquisition en propriete. (Bitter le reste de la phrase) 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen, 
der Fassung gemäss Nationalratsbeschluss zuzustimmen. Zu 
Artikel 2 Absatz 1 liegt aber ein Antrag von Herrn Hänsenber
ger vor. zu dem ich noch nicht Stellung nehmen kann, weil er 
in der Kommission nicht zur Diskussion stand. 

Hänsenberger: Der Bundesrat sieht in diesem Artikel 2 Ab
satz 1 eine doppelte Frist für die Geltungsdauer der Bela
stungsgrenze vor. Erstens soll die Belastungsgrenze während 
fünf Jahren nach dem letzten Eigentumserwerb - fünf Jahre 

. nach unserem kürzlichen Beschluss - und zweitens während 
zwei Jahren nach der letzten Eintragung eines Pfandrechtes 
gelten. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen. diese zweite Frist zu strei
chen. Sie kann zu unmöglichen Situationen führen und weitet 
diese Sofortmassnahme auf langjährige Eigentümer aus. Ich 
will Ihnen dies an einem Beispiel verdeutlichen: Jemand hat 
vor Jahrzehnten ein Grundstück zu 200 000 Franken gekauft. 
Er hat im Jahre 1989 ein Grundpfandrecht errichtet oder er
höht und kann nun während zwei Jahren kein Pfandrecht 
mehr erhöhen oder eintragen, das eine höhere Belastung als 
160 000 Franken ergibt, das sind 80 Prozent des seinerzeiti
gen Kaufpreises. 
Die Verfasser der Botschaft schreiben auf Seite 35 unten zwar 
etwas anderes: Sie behaupten, es wäre stossend, wenn im
mer noch auf den seinerzeitigen Erwerbspreis abgestellt 
würde. Aber genau das tut der Text des Bundesbeschlusses in 
Artikel 4, der besagt: «Als Verkehrswert gilt der beurkundete 
Erwerbspreis.» 
Der Bundesrat begründet diese zwei Jahre, die auch für einen 
langjährigen Eigentümer gelten, damit, dass verhindert wer
den soll, dass der Verkäufer unmittelbar vor dem Verkauf noch 
Eigentümerschuldbriefe errichtet und diese an den Käufer 
übergibt. Das ist sicher eine valable Ueberlegung. Sie wird 
aber der Vielfalt der Verhältnisse im Grundstückhandel nicht 
gerecht und führt zu stossenden Ergebnissen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, diese zweite Frist fallen zu las
sen und damit die Belastungsgrenze für nichtlandwirtschaft
liche Grundstücke auf dieselbe Frist zu beschränken, für die 
der Bundesbeschluss A gilt. Damit wird eindeutig festgehal
ten, dass eine Belastungsgrenze nur gilt, wenn ein Liegen
schaftsverkauf während dieser Sperrfrist erfolgt. 
Wir müssen festhalten, dass hier vom Zweck her eine ganz an
dere Art Belastungsgrenze eingeführt wird, als dies für die 
Landwirtschaft der Fall ist. Die Belastungsgrenze im landwirt· 
schaftlichen Bodenrecht wird aus durchaus sachgemässen, 
nicht aus politischen oder konjunk1urellen Gründen einge
führt. Sie gilt immer, ungeachtet des Zeitpunk1s des Erwerbs, 
auch für Bauernhöfe, die seit Jahrzehnten im gleichen Besitz 
sind. Im Unterschied dazu soll die Belastungsgrenze bei die
sem Bundesbeschluss nur während der Sperrfrist wirksam 
sein. Dies kann mit meinem Antrag deutlich gemacht werden. 
Da muss die Schlaumeierei der Errichtung von Eigentümerti
teln auf Vorrat in Kauf genommen werden, denn es ist viel 
wichtiger, deutlich abzugrenzen, wann und für welche Zeit
spanne eine Belastungsgrenze gilt. 
Wenn Sie meinem Antrag folgen, gibt es nur zwei klare Fälle. 
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1. Wenn die Besitzesdauer länger ist als fünf Jahre. gibt es 
keine Belastungsgrenze. 
2. Wenn die Besitzesdauer weniger als fünf Jahre beträgt, 
muss die Belastungsgrenze bei nichtlandw1rtschaftlichen 
Grundstücken eingehalten werden. 
Der dritte Fall, der nach dem vorliegenden Text möglich wäre. 
dass nämlich die Belastungsgrenze während zwei Jahren 
auch für langJährige Eigentümer gilt. muss meines Erachtens 
ausgeschlossen werden. Eine solche Ausdehnung der Sofort
massnahmen lässt sich auch mit dem Zweck dieser hastigen 
Uebung nicht begründen. 

Bundesrat Koller: Mit dieser zweiten Frist von zwei Jahren 
wollten wir tatsächlich wie Herr Ständerat Hänsenberger das 
richtig gesagt hat-gewisse Missbräuche verhindern: nämlich 
dass vor einem Kauf noch vorsorglich Pfandrechte errichtet 
werden. mlt der Absicht. dass dann der Käufer dieser Pfand
belehnungsgrenze mcht untersteht: Ich gebe aber zu. dass da 
vielleicht ein gewisser Perfektionismus dahintersteht. weil -
vor allem in jenen Fällen. wo diese Pfandrechtsbestellung 
mehr als zwei Jahre zurückliegt, also zwischen fünf und zwei 
Jahre. - ähnliche «Missbräuche» trotzdem möglich wären. 
Deshalb kann ich Ihrem Antrag im Sinne einer einfacheren 
Praktikabilität zustimmen. 

Abs. 1-A/. 1 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Hänsenberger 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2-AI. 2 
Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

24Stimmen 
2Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 3 regelt die Ausnahmen von 
den Belastungsbegrenzungsvorschriften. 
Die Kommission beantragt Ihnen. auf der ganzen Linie den 
Entscheiden des Nationalrates zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Hänsenberger 
Abs.2 

. gilt der beurkundete Erwerbspreis oder die amtliche Schät
zung nach Artikel 843 des Zivilgesetzbuches. (Rest unverän
dert) 
Abs. 3 
Streichen 

Art.4 
Proposition de Ja commission 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Hänsenberger 
Al. 2 
.... dans l'acte authentique ou l'estimation officielle prevue a 
l'article 843 du Codecivil. (Reste inchange) 
A/.3 
Bitter 

Abs. 1-AI. 1 

16-5 

M. Ducret: Lars du debat d'entree en matiere. hier. j'ai de
mande comment on allait calculer ces 20 pour cent pour les 
societes anonymes. Dans une societe anonyme. !es fonds 
propres constituent le capitaL Or. dans les societes anonymes 
immobilieres. le cap1tal est de 50 000 francs. Cela s1gnifie 
donc que le prix d'un immeuble. propriete d'une societe ano
nyme. se repartit de la fa<;:on suivante: 60 pour cent d'hypothe
que au max1mum. 5 pour cent de capital-actions soit 
50 000 francs si l'immeublevaut un m111ion-et35 pour centde 
creance chirographaire. qui est donc une hypotheque vis-a
vis de l'immeuble. mais en faveur du propnetaire. Des lors. ou 
sont ces 20 pour cent? Sur le plan !iscaL vous le savez. on cree 
artificiellement 20 pour cent de fonds propres pour l'imposi
tion, mais ils ne !igurent nulle part ces 20 pour cent. ils sont pu
rement theoriques! Une societe immobiliere arrive. dans le cas 
que Je viens de decrire. a 95 pour cent d'endettement et a 5 
pour cent de fonds propres. Comment va+on proceder? Va
t-on enfin obliger les societes anonymes a possedec dans le 
cas cite precedemment, par exemple. un capital-actions de 
200 000 francs. qui representerait 20 pour cent, et les empe
cher d'avoir une creance chirographaire qui, additionnee a 
l'hypotheque. represente 95 pour cent? Ou bien. on n'a pas 
pense a ce probleme et alors les societes immobilieres vont 
echapper encore une fois a cette reglementation. 
Je sais que, dans notre examen de l'imp6t federal direct et de 
l'harmonisation fiscale. nous avons beaucoup de peine a 
nous mettre d'accord sur le plan fiscal. mais la il ne faudrait 
pas creer une nouvelle in1ustice entre societes anonymes pro
prietaires d'immeubles et proprietaires en nom. 
Ma question est donc ta suivante: comment va+on proceder? 

Bundesrat Koller: Die Frage von Herrn Ständerat Ducret kann 
ich wie folgt beantworten: Für die Frage der Pfandbelastungs
grenze kommt es ausschliesslich auf den Wert des Grund
stückes und in keiner Weise auf das Grundkapital einer Immo
bilienaktiengesellschaft an. Damit ist auch die vollständige 
Gleichbehandlung garantiert, unabhängig von der Rechts
form. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 

Hänsenberger: Ich möchte darauf hinweisen, dass diese sehr 
lapidare Umschreibung des Verkehrswertes wohl nicht ganz 
richtig sein kann für Liegenschaften. die vor vielen Jahren er
worben worden sind. 
Die Möglichkeit, den Verkehrswert neu festsetzen zu lassen. 
die in diesem Artikel nur vorgesehen ist. wenn in der Urkunde 
kein Erwerbspreis enthalten ist, müsste man auch einem lang
jährigen Besitzer zubilligen. Absatz 2 sollte also lauten - das 
beantrage ich Ihnen-: «Als Verkehrswert gilt der beurkundete 
Erwerbspreis oder die amtliche Schätzung nach Artikel 843 
des Zivilgesetzbuches.» Es gibt ja nicht nur Erwerbspreise, die 
voll den Verkehrswert darstellen oder null betragen, wie 
Schenkungen und Abtretungen. Es gibt auch viele gemischte 
Verträge, die Elemente des Kaufes und der Schenkung enthal
ten. Es gibt Freundschaftspreise. es gibt reduzierte Preise aus 
den mannigfaltigsten Gründen. Das brauchen nicht unehren
werte Gründe zu sein. Das braucht nicht Steuerhinterziehung 
oder Schwarzzahlung zu bedeuten. Es gibt Freundschafts
preise und Preise. die aus persönlichen Gründen reduziert 
werden. Man soll in solchen Fällen statt des verurkundeten 
Preises die Schätzung verlangen können. 
Das möchte ich Ihnen beantragen. Wenn wir in Absatz 2 ent
weder den ErNerbspreis oder die Schätzung einsetzen, könn
ten wir Absatz 3 streichen, weil er ebenfalls enthalten wäre. 
Zuhanden des Protokolls möchte ich aber noch festhalten. wie 
schwierig und wie kostspielig diese Schätzung des Verkehrs
wertes sein kann. 
Ich bitte Sie. meinem Antrag zuzustimmen. 

Schoch, Berichterstatter: Im Namen der Kommission kann ich 
zu diesem Antrag nicht Stellung nehmen, weil er der Kommis
sion nicht vorlag. 
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Persönlich bin ich der Meinung, dass der Antrag zweckmässig 
ist und vor allem bei langdauerndem Eigentum einem aus
gewiesenen Bedürfnis zu entsprechen scheint. 

Bundesrat Koller: Ich kann dem Antrag von Herrn Hänsen
berger auch zustimmen. Es ist richtig, dass man bei Grund
stücken, deren Erwerb weit zurückliegt, auf die amtliche 
Schätzung abstellen kann. Zudem verhindert dieser Antrag 
auch Missbräuche, weil die amtliche Schätzung ein vernünfti
ger Referenzwert für diese Pfandbelastungsgrenze ist. 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag Hänsenberger 
Dagegen 

Art.5-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. Sbis 
Antrag der Kommission 

27Stimmen 
1 Stimme 

Der Beschluss gilt nicht für Pfandverträge, die vor dem Inkraft
treten dieses Beschlusses öffentlich beurkundet, sowie für Ei
gentümerschuldbriefe, die vor dem Inkrafttreten dieses Be
schlusses beim Grundbuchamt angemeldet wurden. 

Art.Sbis 
Proposition de /a commission 
Le present arrete ne s'applique pas aux contrats de gage con
clus en la forme authentique ni aux cedules hypothecaires du 
proprietaire dont l'inscription a ete requise au registre foncier 
avant l'entree en vigueur de l'arrete. 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen. 
der Formulierung, wie sie auf der Fahne nachzulesen ist, zuzu
stimmen und damit jegliche Rückwirkung auszuschliessen, 
den Beschluss also erst dann in Kraft treten zu lassen, wenn er 
tatsächlich die Schlussabstimmung passiert hat. 

Angenommen -Adopte 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Mehrheit 
.... Artikel 89bis Absatz 3 der Bundesverfassung der Abstim
mung des Volkes und der Stände und gilt bei seiner Annahme 
bis zum 31. Dezember 1994. 
Minderheit 
(Rhinow, Cavelty, Cottier, Ziegler) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, jedoch 
.... bis zum 31. Dezember 1994. 
Abs.4 
Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig aufheben. 

Art.9 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 3 
Majorite 
II est soumis au vote du peuple et des cantons conformement 
a l'article 89bis 3e alinea, de la constitution et a effet, s'il est ac
cepte. jusqu'au 31 decembre 1994. 
Minorite 
(Rhinow. Cavelty, Cottier, Ziegler) 
Adherer au projet du Conseil federal, mais 
.... jusqu'au 31 decembre 1994. 

Al. 4 
Le Conseil federal peut abroger le present arrete avant cette 
date. 

Schach, Berichterstatter: Die Frage der Verfassungsmässig. 
ke1t 1st entschieden. Was hier noch zu regeln 1st, ist die Gültig
keitsdauer. Der Nationalrat hat die Beschlüsse A und c bis 
31. Dezember 1994 begrenzt, er hat aber bei Beschluss B kei
nen entsprechenden Beschluss gefasst. Offensichtlich hat er 
das versehentlich unterlassen. Die Kommission Ihres Rates 
beantragt Ihnen deshalb, auch die Gültigkeitsdauer des Be
schlusses B bis zum 31. Dezember 1994 zu begrenzen und im 
übrigen in Absatz 4 die Voraussetzungen, unter denen eine 
vorzeitige Aufhebung erfolgen kann. ebenfalls nicht nament
lich in den Beschluss aufzunehmen, sondern die Frage einer 
allfälligen vorzeitigen Aufhebung vertrauensvoll dem Bundes
rat zu überlassen. 

Bundesrat Koller: Der Klarheit halber möchte ich hier noch 
einmal festhalten, dass der Bundesrat nach wie vor der Ueber
zeugung ist, dass 1996 an sich die bessere Lösung gewesen 
wäre; denn die Realisierung dieses Anschlussprogramms 
wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber nachdem der Na
tionalrat entschieden hat. kann ich es auch hier bei der Bemer
kung bewenden lassen. dass Sie sich ja selber unter Lei
stungsdruck setzen. wenn Sie bis 1994 das Anschlusspro
gramm realisieren möchten. 

Abs. 1, 2, 4-AJ. 1, 2, 4 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AJ. 3 
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon Ja proposition de la minorite 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

Bundesbeschluss C -Arrete federal C 

Titel - Tltre 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... Eidgenossenschaft, nach Einsicht .... 
Minderheit 
(Rhinow. Cottier Ziegler) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Preambule 
Proposition de la commission 
Maforite 
.... suisse, vu le message .... 
Minorite 
(Rhinow, Cottier, Ziegler) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Mehrheit 

28Stimmen 
4Stimmen 
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Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Jaggi, Cottier, Ziegler) 
.... gelten inländische Anlagen .... 

Art.1 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 3 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Jaggi, Cottier. Ziegler) 
.... les placements suisses qui ont pour objet: .... 

Schoch, Berichterstatter: Zu Absatz 1 sind keine Bemerkun
gen zu machen. 
In Absatz 2 beantragt ihnen ihre Kommission Zustimmung zur 
nationalrätlichen Fassung. Eine Aenderung ist dort mit Bezug 
auf Buchstabe c eingetreten. 
Bei Absatz 3 müssen wir die Diskussion über den Minderheits
antrag Jaggi-Cottier-Ziegler noch verschieben. bis wir uns 
über das Grundsatzkonzept unterhalten haben. Das Grund
satzkonzept wird sich bei Artikel 2 und den folgenden Artikeln 
ergeben. Sie ersehen das aus der Fahne. Stimmen Sie dem 
Grundsatzkonzept gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit 
zu, dann entfällt der Minderheitsantrag Jaggi und Mitbeteiligte 
zu Absatz 3 von Artikel 1. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AJ. 3 
Siehe Diskussion zu Art. 3 - Voir discussion sur J'art. 3 

Art.2-6 
Grundsatzentscheid - Decision de principe 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Art. 2- 6 ersetzen durch folgende Artikel: 
Art. 2 
Titel 
Zulässige Anlagen in Grundstücke 
Abs. 1 
Einrichtungen nach Artikel 1 Absatz 2 dürfen höchstens 20 
Prozent vom Total der Neuanlagen des Geschäftsjahres in in
ländische Grundstücke anlegen. 
Abs. 2 
Bilanzwirksame Renovationsaufwendungen für Grundstücke 
im Bestand, selbstgenutzte Verwaltungsgebäude sowie 
Grundstücke, die bezüglich der Mietzinse den Bestimmungen 
des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Ok
tober 1974 oder einer entsprechenden kantonalen Gesetz
gebung unterstellt sind, werden durch diese Begrenzung 
nicht betroffen. 
Art. 3 
Titel 
Bewertung 
Text 
Massgebend für die Beurteilung, ob die Anlagebegrenzungen 
für Grundstücke eingehalten werden, sind die Anschaffungs
kosten. 

Minderheit 
(Ziegler, Cottier, Jaggi) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2-6 
Proposition de la commission 
Ma;orite 
Remplacer !es articles 2 a 6 par: 
Art. 2 
Titre 
Placements immobiliers admis 
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Al. 1 
Les institutions visees par l'article 1er, 2e alinea. peuvent in
vestir au plus 20 pour cent du total des nouveaux placements 
d'un exercice sous forme de biens-fonds indigenes. 
Al. 2 
Les depenses de renovation affectant le bilan et portant sur 
des biens du parc immobilier. sur des bätiments administratifs 
a usage propre, ainsi que sur des immeubles dont les loyers 
sont soumis a la loi du 4 octobre 197 4 encourageant la cons
truction et l'accession a la propriete de logements, ou a une 
legislation cantonale afferente, ne sont pas visees par cette li
mite. 
Art. 3 
Titre 
Base de calcul 
Texte 
Le critere determinant pour juger si les limites de placements 
immobiliers sont respectees est le coüt d'acquisrtion. 

Minorite 
(Ziegler, Cottier. Jaggi) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit bean
tragt ihnen mit Bezug auf Artikel 2 bis 6 ein neues Konzept. Na
mens der Kommissionsmehrheit wird dieses Konzept durch 
Herrn Rüesch erläutert. 

Rüesch: Wir haben gestern den Grundsatzbeschluss gefasst. 
die institutionellen Anleger mit in das Sofortprogramm einzu
beziehen, indem wir Eintreten auf den Beschluss C beschlos
sen haben. In der Detailberatung müssen wir uns nun ent
schliessen, wie wir diese institutionellen Anleger einbeziehen 
wollen. Die Kommissionsmehrheit unterbreitet ihnen hier ein 
neues Konzept. Dieses Konzept stand bereits im Nationalrat 
zur Diskussion, ist dort nur knapp abgelehnt worden und geht 
im Grunde genommen einfach davon aus, dass wir es beim 
bestehenden Bestand an Grundbesitz belassen, hier auf Vor
schriften verzichten, aber für alles, was neu erworben werden 
soll, entsprechende Vorschriften erlassen. Es scheint der 
Kommissionsmehrheit, dass das bundesrätliche Konzept 
doch ganz wesentlichen Grundsätzen unseres Denkens im 
Rahmen des BVG widerspricht. 
Erstens widerspricht es dem Kriterium der Stabilität. BVG und 
Vollzugsverordnung traten in Kraft, und jedermann, der mit 
dem BVG zu tun hatte, erwartete eine Regelung von Dauer, auf 
die man sich verlassen kann, insbesondere mit der Vollzugs
bestimmung der bekannten 50 Prozent. Die Politik der Pensi
onskassen wurde von Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf 
diese Bestimmung, auf dieses Versprechen hin ausgerichtet. 
Wenn wir nun im Rahmen des Dringlichkeitsverfahrens, im 
Rahmen eines Salto-mortale-Gesetzgebungsprogramms, 
diese Richtlinie wieder über den Haufen werfen, so verletzen 
wir die Stabilität. Der Bundesrat bringt in seinem dringlichen 
Beschluss in Artikel 3 ein total neues Konzept der Anlagemög
lichkeiten. Wenn man solches will. dann müsste man wohl 
auch, wenn es sich um Verordnungsrecht handelt, das ordent
liche Vernehmlassungsverfahren mit genügend Zeit in die 
Wege setzen und so etwas nicht im Rahmen eines Dringlich
keitsprogrammes versuchen. Die Kassen im ganzen lande 
sollten Zeit haben, sich dazu zu äussem. 
Zweitens beeinträchtigt das bundesrätliche Konzept das Prin
zip der Sicherheit. Frau Weber hat gestern darauf hingewie
sen, es ~ei merkwürdig, wenn man im Inland beim Erwerb von 
Grundeigentum beschränkt und ins Ausland geschickt werde. 
Frau Bührer hat ganz speziell noch den Aspekt der Sicherheit 
des BVG hervorgehoben. Man kann nun einwenden, das bun
desrätliche Konzept zwinge ja niemanden, ins Ausland zu ge
hen. Das ist formal schon richtig, aber indirekt besteht der 
Zwang eben doch, wenn Sie im lande nicht mehr kaufen kön
nen und Sie die neue gesetzliche Regelung passiv zu einer 
solchen weniger sicheren Anlage ermuntert. Als das Konzept 
im Nationalrat zur Diskussion stand, wurden verschiedene Kri
tiken vorgebracht. Von seiten des Bundesrates wurde festge
stellt, dass die 20 Prozent, die man nach diesem Konzept noch 
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immer jährlich in Liegenschaften anlegen könne. keineswegs 
sicher in die Wohnungsproduktion gehen würden. Das ist 
zweifellos richtig. Das stimmt aber auch für die 25 oder 30 Pro
zent. die wir im bundesrätlichen und im nationalrätlichen Vor
schlag haben. Auch hier ist das nicht gesichert. Dass die Aus
nahmen. die bekanntlich hier propagiert werden. unter Um
ständen zu Schwierigkeiten führen könnten. haben wir ge
stern im Eintreten erwähnt. 
Ferner wurde geltend gemacht. dass gemäss dieser Fassung 
noch immer 4 Milliarden im Jahr (von rund 20 Milliarden. die 
zur Verfügung stehen) in den Bodenmarkt fliessen. Ich möchte 
sagen: messen können. Es müssen Ja nicht soviele sein. Jede 
Kasse. die sich einmal einen bestimmten Plafond gegeben 
und diesen bereits erreicht hat. wird von dieser Möglichkeit 
nicht Gebrauch machen. Wieviele Milliarden das bundesrät
liche Konzept nach wie vor auf den Bodenmarkt fliessen lässt. 
steht ebenfalls nicht fest; denn wenn der Durchschnitt heute 
bei 18 oder 17 Prozent liegt. bleibt immer noch ein Spielraum 
für Milliarden - vor allem bei den Grossen welche auf den 
Bodenmarkt fliessen können. 
Es wurde auch geltend gemacht. das Konzept sei ungünstig 
für die Kleinen. Aber was hindert die Kleinen daran. sich zu
sammenzutun und Stockwerkeigentum zu erwerben? Es kön
nen u. U. auch drei kleinere Kassen miteinander einen Block 
erstellen. 
Die Vorteile des Konzeptes. das der Nationalrat behandelt hat, 
bestehen in folgenden Punkten: 
1. Es beschränkt sich nur auf Neuanlagen und lässt das Ge
schehene. auf das man sich bei den Kassen verlassen hat. bei-. 
seite. 
2. Es ist einfach und ohne Bürokratie zu vollziehen. 
3. Es sind keine neuen Bewertungen nötig. 
4. Das Ausweichen auf ausländische Anlagen ist nicht not
wendig. 
Der Nationalrat hat dieses Konzept lediglich mit dem Stim
menverhältnis 81 zu 71 verworfen, und wenn wir ihm heute zu
stimmen. besteht durchaus eine grosse Wahrscheinlichkeit. 
dass nach diesem knappen Resultat der Nationalrat im Diffe
renzenbereinigungsverfahren einschwenken könnte. 
Ich bitte Sie, diesem Konzept den Vorzug zu geben. 

Ziegler, Sprecher der Minderheit: Mit dem Antrag der Kom
missionsmehrheit wird wie bereits erwähnt- dem bundesrät
lichen Konzept bezüglich zulässige Anlagen in Grundstücken 
ein völlig neues Konzept gegenübergestellt. Der Bundesrat 
unterscheidet nicht zwischen heutigem Bestand an Anlagen 
und Anlagen, die nach Inkrafttreten des Bundesbeschlusses 
getätigt werden. Beide werden gleich behandelt. Der Antrag 
der Kommissionsmehrheit unterscheidet ganz klar zwischen 
den bestehenden Anlagen und neuen Anlagen. Der bereits 
bestehende Bestand an Anlagen soll nicht berücksichtigt wer
den. während die Neuanlagen, d. h. diejenigen, die nach In
krafttreten des Bundesbeschlusses gemacht worden sind. be
rücksichtigt werden sollen. 
Bei der Wahl des Konzeptes muss meines Erachtens geklärt 
werden. mit welchem die gesetzten Ziele eher erreicht werden 
können oder - um mich vielleicht etwas vorsichtiger auszu
drücken - bei welchem Konzept man mit mehr Erfolg rechnen 
kann. Ich meine, dass ich die Ziele eigentlich nicht mehr wie
derholen muss; ein Hinweis darauf könnte trotzdem richtig 
sein. Erstens will man die Preissteigerung im Bodenmarkt 
dämpfen, insbesondere durch Dämpfung der Nachfrage; dies 
allerdings, ohne die Wohnungsproduktion zu lähmen. zwei
tens will man den heutigen Trend zu einer immer grösseren 
Konzentration des Bodens in den Händen der Institutionellen 
brechen. 
Wie werden nun diese Ziele mit den beiden Konzepten er
reicht? Ich nehme das Konzept des Bundesrates voraus. Der 
Vorschlag des Bundesrates basiert auf den bestehenden An
lagevorschriften des BVG und will für die Weiterentwicklung 
die dort festgelegten Höchstwerte neu festsetzen. Wer schon 
viel hat, wird eingeschränkt - mindestens für die Zukunft, für 
die Dauer der Gültigkeit der Bundesbeschlüsse -. wer wenig 
hat, dem soll die Möglichkeit der Investition bis zur festgeleg
ten Grenze ermöglicht werden. Dadurch - gerade weil es die 

Institutionellen betrifft- kann die Nachfrage gedämpft werden. 
Man kann damit auch den heutigen Trend, von dem ich ge
sprochen habe. brechen. 
Nun zum Antrag der Kommissionsmehrheit. Ich schicke vor
aus, dass er meines Erachtens keine Bremsung, insbeson
dere keine Dämpfung der Nachfrage, aber auch nicht einen 
Bruch mit dem erwähnten Trend herbeiführen kann. Diejeni
gen. die bereits oben anstossen oder den Prozentsatz bereits 
überschritten haben. können trotzdem frisch und fröhlich in
vestieren. wenn auch eingeschränkt. Das geht ja aus dem An
trag hervor. 
Zusammengefasst müsste man sagen: Wer hat. dem wird ge
geben! Es ist nicht richtig, was Herr Kollege Rüesch gesagt 
hat: Das, was jemand hat, wird ihm nicht genommen. Der Be
stand bleibt. Man kann sich weiterhin auf diesen Bestand ver
lassen. Das Konzept scheint ungerecht zu sein gegenüber 
denjenigen, die sich bereits heute zurückgehalten haben. 
eventuell sogar gerade im Hinblick auf die Anordnung dieser 
Massnahmen. Diesen stehen aber diejenigen gegenüber. die 
sich gerade im Vorfeld der Anordnungen dieser Massnahmen 
noch eingedeckt haben und sich eindecken konnten, weil sie 
noch nicht oben angestossen sind. Und wiederum trifft das -
auch wenn das bestritten wird - die kleinen Anleger. natürlich 
auch die kleinen institutionellen Anleger. Das führt wieder zu 
Ungerechtigkeiten. 
Es wird schliesslich auch angeführt, das Konzept sei sehr ein
fach. Die Einfachheit eines solchen Konzeptes kann aber nicht 
das entscheidende Kriterium sein. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der Minderheit, den Antrag der 
Mehrheit der Kommission abzulehnen und dem Vorschlag 
des Bundesrates und der Minderheit zuzustimmen. 

Hefti: Mein Vorredner hat gesagt. die Kommissionsmehrheit 
bringe ein völlig neues Konzept. Das trifft nicht zu. Es geht nur 
darum, von welchem Plafond aus. dem jetzigen oder einem 
früheren. das Gesetz wirksam werden soll. Sodann: Ein
decken mit Boden tun sich die Architekten und die grossen 
Bauherren. Aber Fürsorgeeinrichtungen und Versicherungen 
sind im Grundstückerwerb heute beschränkt, weil sie auf eine 
genügende Rendite von Gesetzes wegen angewiesen sind. 
Das schafft eine klare Barriere. 
Mit Recht hat mein Vorredner gesagt, irgendwie stimme diese 
Gesetzgebung nicht mit dem BVG überein. Das möchte ich 
unterstreichen. Wir müssen heute immer mehr erfahren, dass 
einzelne Departemente und Direktionen von ihren Gesichts
punkten her legiferien. aber der Gesamtzusammenhang-und 
das macht eine gute Regierung aus - je länger. je mehr verlo
rengeht. 
Dann möchte ich auch auf die Schwierigkeiten hinweisen, die 
mit diesen Neubewertungen entstehen. Sie schaffen doch für 
sehr viele Institutionen längere Phasen der Ungewissheit und 
führen. so wie sie der Bundesrat vorschlägt, zu langwierigen 
Umtrieben. Ich glaube, die Verwaltung sollte gerade in der 
heutigen Zeit auch etwas auf die Praktikabilität achten. 
Aus diesen Ueberlegungen empfehle ich Ihnen, dem Vor
schlag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Bundesrat Koller: Herr Ständerat Rüesch hat bei seiner Be
gründung des Kommissionsantrages geltend gemacht. der 
Bundesrat hätte gegen das Vertrauensprinzip verstossen. Da
von kann wirklich keine Rede sein. Es lag in der Natur der Sa
che, dass wir für Sofortmassnahmen kurze Vernehmlassungs
fristen setzen mussten. Das ist unausweichlich, sonst können 
Sie keine Sofortmassnahmen realisieren. Wir haben aber die 
betroffenen Kreise vorgängig schon konferenziell angehört, 
um bei ihnen das Mögliche in bezug auf die Richtigkeit dieser 
Beschlüsse in Erfahrung zu bringen. Das zum Verfahren. 
Nun liegt aber - entgegen dem. was jetzt auch Herr Ständerat 
Hefti gesagt hat - keinerlei Rückwirkung vor. Auch von da her 
kann in keiner Weise von einer Verletzung des Vertrauensprin
zips gesprochen werden. Keine Kasse müsste, selbst wenn 
sie heute die von uns vorgeschlagene Limite von 30 Prozent 
überschritten hätte. irgendein Grundstück verkaufen. Das ist 
ganz klar festgehalten in Artikel 2 Absatz 2, wo es sinngemäss 
heisst. dass - sofern die Limiten heute schon überschritten 
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sind - keine zusätzlichen Anlagen in Grundstücken getätigt 
werden dürien. bis die Anlagebegrenzungen das wieder er
möglichen. Von einer Rückwirkung kann daher wirklich in kei
nem Sinn die Rede sein. 
Im übrigen kann man auch nicht sagen. dass unser Vorschlag 
nicht mit dem BVG kompatibel wäre. Wir haben diese Vor
schläge mterdepartemental vorbereitet und das Bundesamt 
für Sozialversicherung beigezogen, und die Sicherheit der An
lagen 1st mit unsern Vorschlägen vollständig gewahrt. 
Nun aber materiell zu diesen neuen Vorschlägen. die auch 
schon im Nationalrat zur Sprache gekommen sind: 
Wenn statt dem Gesamtvermögen nur der Zuwachs mit 
20 Prozent begrenzt wird. habe ich das muss ich hier einfach 
wiederholen - grösste Bedenken, ob ein solcher Bundesbe
schluss tatsächlich noch effek1ive Wirkungen hat, d. h. geeig
net ist die Nachfrage der institutionellen Anleger auf dem Bo
denmarkt zu dämpfen. Wir wissen heute. dass Jedes Jahr 15 
bis 20 Milliarden Franken an zusätzlichen Anlagen anfallen. 20 
Prozent davon sind 4 Milliarden Franken. Wir wissen auch, 
dass die betroffenen Kreise schätzen, dass heute jährlich etwa 
4 Milliarden Franken in den Grundstückmark1 gehen. 
Somit ist die Wirksamkeit eines solchen Beschlusses von An
fang an schwer in Frage gestellt: Es werden dann von den in
stitutionellen Anlegern genau jene 4 Milliarden in Immobilien 
angelegt, die heute schon von ihnen in Immobilien investiert 
werden; und wir sind überzeugt, dass heute von seiten der In
stitutionellen zuviel Nachfrage besteht. 
Es schiene uns auch ungerecht. einfach vom bisherigen, doch 
sehr unterschiedlichen Sockel der einzelnen Kassen auszuge
hen. Es gibt sehr viele Kassen. die heute vielleicht 5 oder 1 O 
Prozent ihrer Gelder in Immobilien angelegt haben. Es gibt 
aber auch sehr grosse Kassen. die bereits bei 50 Prozent an
gelangt sind. Da ist es meiner Meinung nach vor allem unter 
dem Gesichtspunkt der gesellschaftspolitischen Ziele - breit
gestreutes, selbstgenutztes Eigentum und Bekämpfung der 
Konzentration auch nicht zielkonform, den grossen Kassen 
weiterhin die Möglichkeit zu geben. jährlich mit 20 Prozent ih
res Geldes Grundstücke zu erwerben und somit eine Konzen
tration des Bodenmarkts in diesem doch weitgehenden -
Umfang zu ermöglichen. 
Entscheidend ist für mich aber auch eine andere Ueberle
gung. Weshalb kam es überhaupt zu diesem Gegenkonzept? 
Zu diesem Gegenkonzept kam es aus der Befürchtung her
aus, dass dieser Bundesbeschluss kontraproduk1ive Auswir
kungen auf den Wohnungsmark1 haben könnte. Ich habe Ih
nen gestern schon die veriügbaren Zahlen genannt. Die be
troffenen Kreise sagen uns selber, dass sie seit 1980 etwa 3 bis 
6 Prozent der Wohnungsproduktion realisiert haben. Also 
muss man nicht befürchten, dass dieser Bundesbeschlussei
nen Zusammenbruch der Wohnungsproduktion bewirken 
könnte. Um aber wirklich alle Befürchtungen auszuräumen. 
haben wir im Nationalrat mit dem Einverständnis des Bundes
rates in Artikel 3 Absatz 2 gezielt Ausnahmen ermöglicht: Alle 
Lebensversicherer und alle Pensionskassen. die bereits heute 
die Limite erreicht haben. können künftig weiter Grundstücke 
erwerben. wenn sie für ihr Personal preisgünstige Wohnun
gen bauen oder Grundstücke. die sie bereits erworben haben, 
erstmals überbauen oder renovieren. 
Mit dieser sehr weitgehenden Ausnahmemöglichkeit in Arti
kel 3 Absatz 2 sind daher alle Befürchtungen, dieser Be
schluss könnte die Wohnungsproduktion unerwünscht redu
zieren, wirklich nicht mehr gerechtfertigt- im Gegenteil: Jeder 
Lebensversicherer und jede Pensionskasse, die tatsächlich 
im preisgünstigen Wohnungsbau tätig sein will - das ist er
wünscht! -, kann das auch künftig tun. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, diesen Antrag 
abzulehnen und dem Antrag der Minderheit und dem Natio
nalrat zuzustimmen. 
Vielleicht doch noch ein Wort wegen der neuen Bewertungs
grundsätze: Die neuen Bewertungskriterien zur Ermittlung 
des tatsächlichen Wertes. Herr Ständerat Hefti, gelten heute 
schon für die Lebensversicherer und sind zum Teil auch heute 
schon von den Pensionskassen angewendet worden. Wir füh
ren also keineswegs eine ganz neue Bewertungsmethode ein; 
aber wir möchten wirklich, dass im Interesse der Transparenz 

alle institutionellen Anleger ihre Grundstücke wenigstens hin
sichtlich der Einhaltung der Höchstwerte für den Grundstücks
anteil einheitlich bewerten. Wir sind überzeugt, dass wir damit 
auch endlich die nötige Transparenz auf diesem Gebiet schaf
fen und damit die unabdingbaren Voraussetzungen für das 
Anschlussprogramm. das auch auf diesem Gebiet nötig sein 
wird. 

Hefti: Bezüglich Rückwirkung hat mich Herr Bundesrat Koller 
falsch verstanden. Natürlich nahm ich nicht an. dass nun Kas
sen. die die Limite bereits überschritten haben, abbauen 
müssten. Aber ich sehe eben eine Rückwirkung darin. dass 
auch das Bestehende, was durchaus legal geschehen war, 
nun für die Bemessung der Limiten einbezogen wird und man 
nicht erst ab heute anfängt 

Bundesrat Koller: Ich dari immerhin noch kurz darauf verwei
sen, dass ich in bezug auf die Bewertung und die Berechnung 
dieses tatsächlichen Werts in Artikel 5 im Nationalrat ausführli
che Erklärungen aus der Verordnung, die bereits vorbereitet 
ist. abgegeben habe. Dieser tatsächliche Wert wird sich nach 
einer Formel bemessen. wie sie heute schon für die direkte 
Bundessteuer und auch für die Lebensversicherer gilt, näm
lich zweimal der Ertragswert plus einmal der Realwert geteilt 
durch drei abzüglich einer Sicherheitsmarge von 10 Prozent 
Das ist eine sehr technische Formel, aber auch wiederum gar 
nichts Neues, sondern eine Formel, die heute von den Betrof
fenen bereits angewendet wird. 
Wenn Sie sagen, man solle das Bestehende miteinbeziehen. 
so gebe ich Ihnen offen zu: Das Grundanliegen des Bundes
rates ist es tatsächlich. wenigstens den Trend zur Kollek1ivie
rung des Grundeigentums durch die institutionellen Anleger 
zu brechen. Wir möchten sie nicht vom Bodenmark1 fernhal
ten; aber wir möchten den steil ansteigenden Trend mit diesen 
Sofortmassnahmen brechen. 

Abstimmung über den Grundsatz - Vote sur le principe 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.2 

Angenommen gemäss Beschluss des Nationalrats 
Adopte selon la decis/on du Conseil national 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Ziegler. Cottier. Jaggi) 

a. 35 Prozent. 
b. Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national· 
Minorite 
(Ziegler, Cottier, Jaggi) 

a. 35 pour cent .... 
b. Bitter 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

15Stimmen 
19Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Wir müssen unter diesen Umstän
den auf Artikel 1 Absatz 3 zurückkommen, wo für den Fall der 
Annahme des Minderheitskonzepts, das der Variante Bundes-
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rat entspricht. von Frau Jaggi ein Antrag unterbreitet worden 
ist, den sie jetzt begründen wird. Im übrigen darf ich dem Rat 
bekanntgeben, dass Ihre Kommission die Artikel 2. 3, 4 usw. 
durchberaten hat um a jour zu sein für den Fall. dass der Min
derheitsantrag durchdringen würde. Wir sind also vorbereitet 
und können demgemäss auch die Artikel 3. 4 und 5 beraten. 

Mme Jaggi, porte-parole de la minorite: c·est une conse
quence de la proposition relative ä l'article 3. alinea premier. 
lettres a et b. C'est plutöt ä cette occasion qu'il faudra, le cas 
echeant, revenir sur l'article premier. 

Le president: C'est ce que j'avais cru comprendre. ma1s le 
president de la commission suggere une autre procedure. II 
faudrait vous entendre entre vous. 

M. Schoch. rapporteur: Je suis d'accord. 

Hefti: Hängt nicht Absatz 3 von Artikel 1 , Antrag Jaggi, zusam
men mit Artikel 2 Absatz 1, auch Antrag Jaggi, wo es darum 
geht: Können ausländische Grundstücke erworben werden 
oder nicht? Das ist die grundlegende Frage, und über die soll
ten wir diskutieren. 

Mme Jaggi, porte-parole de la minorite: L'article 3. alinea pre
mier, est consacre ä la definition des limites de placement. Evi
demment, lorsqu'on introduit des chiffres dans un projet de 
dispositions legales, il y a toujours le danger de !es voir traiter 
comme des variables utilisables pour differentes simulations, 
dont l'une ou l'autre est retenue pour constituer un amende
ment. Nous avons donc agi de cette maniere. 
La variante proposee a ete deposee le 25 aout dernier, lors de 
la seance de la commission de notre conseil. Elle n'a pas ete 
discutee ä cette occasion, puisqu'ä l'epoque la majorite avait 
decide de ne pas entrer en matiere sur I' arrete C, ce qui corres
pondait d'ailleurs ä ma conviction personnelle. Aujourd'hui, 
nous avons brievement discute cette proposition pour le cas -
qui s' est produit - Oll le nouveau concept des articles 2 ä 6 se
rait rejete. 
En quoi consiste la variante proposee? Elle comporte deux 
elements. Tout d'abord, elle s'occupe de la question des pla
cements immobiliers en Suisse. Le Conseil federal c'est no
toire - suggere de les limiter ä 25 pour cent. Le Conseil natio
nal a porte cette limite ä 30 pour cent. La minorite vous pro
pose de l'augmenter encore une fois de 5 pour cent pour la 
porter ä 35 pour cent. en incluant le deuxieme element. ä sa
voir la suppression des placements ä l'etranger (cf. art. 3. al. 
1 er, let. b) dont j'ai dejä eu l'occasion, ainsi que d'autres inter
venants, de dire combien ils me paraissaient inopportuns, et 
surtout discutables quant ä leur principe. 
Par ailleurs, ces placements ä l'etranger, dans la mesure Oll ils 
sont autorises. constituent une discrimination de fait ä l'egard 
des caisses publiques qui, ä l'heure actuelle. n'ont pas l'habi
tude de diversifier leurs investissements dans ce sens. 
En definitive, la proposition presentee afin d'elever cette limite 
ä 35 pour cent ne constitue pas une augmentation par rapport 
au Conseil national qui prevoyait 30 pour cent pour les place
ments immobiliers en Suisse et 5 pour cent pour ceux a I' etran
ger. Nous demandons simplement un regroupement des pla
cements immobiliers dans la limite de 35 pour cent. 
L'augmentation des investissements en Suisse se justifie pour 
les raisons deja evoquees au Conseil national, et. aussi pour 
tenir compte des effets de la reestimation de fait qui doit etre 
operee sur les placements immobiliers, en fonction des dispo
sitions de l'article 5, alinea premier, qui prevoient que la valeur 
effective est calculee sur la base de la valeur de rendement, 
alors qu'actuellement c'est le plus souvent la valeur d'achat 
qui est prise en consideration. 
Si cette proposition a l'article 3, alinea premier. lettres a et b, 
est acceptee, cela modifie evidemment le texte de la premiere 
phrase de l'article premier. alinea 3, qui stipulerait alors: «Les 
placements immobiliers sont les placements suisses qui ont 
pour objet .... ». 

Heftl: Ich äussere mich zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b ge. 
mäss Bundesrat, angenommen auch vom Nationalrat. Es geht 
um folgendes: Soll man auch in ausländischen Grundstücken 
anlegen können oder nicht? Ich begrüsse hier den Vorschlag 
des Bundesrates. dem der Nationalrat gefolgt ist. und ich sehe 
nicht ein, was es mit den Zwecken unserer Sofortmassnah
men zu tun hat, den Erwerb ausländischer Grundstücke aus
zuschliessen. vorausgesetzt. dass er in beschränktem Mass 
erfolgt, wie E/S ja der Fall ist. Und was die Sicherheit betrifft, 
glaube ich, wenn man etwas über unsere Grenzen hinauszu
sehen versteht dürfte es heute im Ausland Möglichkeiten ae
ben. die punkto Sicherheit zumindest nicht schlechter sind als 
im eigenen Land. 

Bundesrat Koller: Es stehen hier zwei Probleme an, die - das 
möchte ich gleich von Anfang an betonen nicht etwa in ei
nem logisch zwingenden Zusammenhang stehen. Wenn Sie 
die Möglichkeit der Anlage für ausländische Grundstücke 
also diese 5 Prozent - nicht zulassen, müssen Sie nicht auto
matisch dafür den Anteil in schweizerischen Grundstücken 
um 5 Prozent erhöhen, wie das die Minderheit Ihrer Kommis
sion getan hat. Denn selbstverständlich handelt es sich hier al
lemal nur um Anlagelimiten, die einen sehr, sehr weiten Hand
lungsspielraum für die einzelnen Kassen gewähren. Ich habe 
diese Anlagerichtlinien vor mir. Jede Kasse kann beispiels
weise - wenn sie das will - 100 Prozent ihrer Gelder in Forde
rungen gegenüber Bund, Kantonen und Banken anlegen: das 
zeigt Ihnen sofort. dass da nicht ein zwingender Zusammen
hang besteht. Nachdem wir bei den schweizerischen Grund
stücken reduziert haben. schien es uns einfach - wie Herrn 
Hefti - opportun. eine sehr beschränkte Möglichkeit, die si
cherheitsmässig unbedenklich ist, bei ausländischen Grund
stücken zu öffnen. Das war der Sinn unseres Antrages. Die 
Hauptdivergenz zwischen Ihnen und dem Bundesrat besteht 
bezüglich 30 oder 35 Prozent. Nach Meinung des Bundesra
tes sollten wir nicht ständig weitere Konzessionen machen; 
deshalb möchte ich Sie bitten, bei diesen 30 Prozent, denen 
ich im Nationalrat zugestimmt habe, zu bleiben. Dies vor allem 
deshalb, weil wir in Artikel 3 Absatz 2 für unser Hauptbedürfnis, 
den Wohnungsbau, genügend Ausnahmemöglichkeiten ge
schaffen haben, so dass wir keine unerwünschten Nebenwir
kungen befürchten müssen. Wenn Sie sich für 35 Prozent ent
scheiden, dann können die anderen beiden Ziele - die Förde
rung breitgestreuten. selbstgenutzten Eigentums und die Be
kämpfung der Konzentration - weniger gut realisiert werden. 
als das Bundesrat und Nationalrat möchten. 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a 
Art. 3 al. 1 Jet. a 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit (35 Prozent) 

Bst. b-Let. b 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit (Streichen) 

Abs. 2-AI. 2 

12Stimmen 
15Stimmen 

19Stimmen 
8Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen, 
dem detaillierten Ausnahmenkatalog, wie er hier in Absatz 2 
festgehalten wird, gemäss Nationalratsbeschluss zuzustim
men. 

Angenommen -Adopte 

Art.4 

Angenommen gemäss Beschluss des Nationalrates 
Adopte selon Ja decision du Conseil national 
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Art.5 
Antrag Heft/ 
Abs. 1 
.... eingehalten sind, ist der Wehrsteuerwert. Besteht kein sol
cher. so erfolgt die Bewertung nach den gleichen Grundsät
zen. 
Abs. 2 
Streichen 

Art.5 
Proposition Hefti 
Al. 1 
..... la valeur fiscale retenue pour l'impöt federale direct A 
defaut d'une teile valeur, l'evaluation s·opere conformement 
aux memes principes. 
Al. 2 
Biffer 

Heftl: Ich möchte den Herrn Bundesrat fragen: Wie sieht man 
die Bewertung zeitlich und personenmässig? Offenbar will 
man ein neues Bewertungsprozedere mit entsprechendem 
Apparat aufziehen, das Umtriebe und solange nicht abge
schlossen - Verzögerungen und Unsicherheiten für die betrof
fenen Institutionen bringt. 
Meine erste Frage: Muss überhaupt ein neuer Apparat auf
gezogen werden? Könnte man nicht an Bestehendes anknüp
fen, beispielsweise an die Wehrsteuer? In diese Richtung geht 
mein Antrag; ich möchte mich aber zuerst von Herrn Bundes
rat Koller orientieren lassen: Wie sieht der Bundesrat die prak
tische Durchführung seines Vorschlags in personeller und 
zeitlicher Hinsicht? 

Bundesrat Koller: Einmal wegen des Aufwandes: Es ist klar. 
dass eine solche Bewertung wie bisher nur einmal im Jahr er
folgen muss und auch dann nur, wenn tatsächlich eine Verän
derung im Grundstückbestand stattgefunden hat. Wenn in ei
nem Jahr überhaupt kein Grundstück erworben worden ist, 
dann braucht es auch keine entsprechende Bewertung für die 
Ueberprüfung, ob die neuen Anlagelimiten eingehalten sind. 
In bezug auf die Bewertungsmethode selber haben wir be
wusst an das angeknüpft, was wie gesagt - heute schon für 
die Lebensversicherer gilt und auch im Bundesgesetz übef 
die direkte Bundessteuer vorgesehen ist: Wir wollten bewusst 
an Bekanntes anknüpfen. Wir werden das in einer Ausfüh
rungsverordnung regeln; es handelt sich um die Formel. die 
ich Ihnen vorher genannt habe - zweimal Ertragswert, einmal 
Realwert, geteilt durch drei und noch ein Abschlag von 10 Pro
zent. Diese Formel wird heute schon in beiden Bereichen an
gewendet: im Bereich der direkten Bundessteuer und auf
grund der versicherungsrechtlichen Vorschriften bei den Le
bensversicherern. 

Hefti: Darf ich den Ausführungen von Herrn Bundesrat Koller 
entnehmen, dass sich jedermann bezüglich des bestehenden 
Bestandes auf die letzte Wehrsteuertaxation berufen kann? 

Bundesrat Koller: Ich bin selbstverständlich kein Steuerex
perte, aber meines Erachtens müsste das der Fall sein. 

Hefti: Sonst hätten Sie eine Unzahl neuer Taxationen. 
Ueber meinen Antrag wurde noch nicht abgestimmt. Aber ich 
kann ihn zurückziehen, wenn ich vom Herrn Bundesrat die Er
klärung erhalte, dass auf die Wehrsteuerwerte abgestellt wer
den kann und nicht bei jedem Gebäude eine neue Realwert
schatzung durchgeführt werden muss. 

Bundesrat Koller: Ich kann Ihnen die Erklärung abgeben, 
dass wir in der Ausführungsverordnung, wo das präzisiert 
wird, ganz bewusst an die Regelung im Rahmen des Bundes
gesetzes über die direkte Bundessteuer anknüpfen werden. 

Heftl: Ich ziehe meinen Antrag zurück in der Annahme, dass 
der bestehenc;le Wehrsteuerwert gelten wird. 

Angenommen gemäss Beschluss des Nationalrates 
Adopte selon /a decision du Conseil national 

Art.6 

Angenommen gemäss Beschluss des Nationalrates 
Adopte selon Ja decision du Conseil nauonal 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Mehrheit 
.... Höchstwerte nach Artikel 2 
Minderheit 
(Ziegler, Cottier. Jaggi) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
Majorite 
.... le respect du pourcentage maximal fixe par l'article 2. 
Minorite 
(Ziegler. Cottier, Jaggi) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon Ja proposition de la minorite 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
Mehrheit 
.... Artikel 89bis Absatz 3 der Bundesverfassung der Abstim
mung des Volkes und der Stände und gilt bei seiner Annahme 
bis zum 31. Dezember 1994. 
Minderheit 
(Rhinow, Cottier, Ziegler) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 4 (neu) 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig aufheben. 

Art.9 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

A/.3 
Majorite 
II est soumis au vote du peuple et des cantons conformement 
a l'article 89bis, 3e alinea, de la constitution et a effet, s'il est 
accepte, jusqu'au 31 decembre 1994. 
Minorite 
(Rhinow, Cottier. Ziegler) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 4 (r'IOuveau) 
Proposition de Ja commission 
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Le Conseil federal peut abroger le present arrete avant cette 
date. 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 1 und Absatz 2 geben zu kei
nen Bemerkungen Anlass. Sie werden so zu genehmigen 
sein, wie sie durch den Nationalrat bereits beschlossen und 
durch den Bundesrat vorgeschlagen worden sind. 
Absatz 3 ist zu genehmigen in der Formulierung gemäss Bun
desrat und Nationalrat. aber wie Nationalrat bis 1994. 
Schliesslich beantragt Ihnen die Kommission die Aufnahme 
eines neuen Absatzes 4, der die vorzeitige Aufhebung durch 
den Bundesrat ermöglichen würde. 

Abs. 1. 2, 4-AJ. 1, 2, 4 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AJ. 3 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Bundesbeschlusses C 
Dagegen 

Abschreibung - Classement 

20Stimmen 
10Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Der Bundesrat beantragt - Sie en~ 
nehmen das der Botschaft-. ein Postulat Rhinow. eine Motion 
Rhinow, ein Postulat Schmid und zwei Motionen Schmid ab
zuschreiben. 
Die Kommission beantragt Ihnen demgegenüber. nur das Po
stulat Schmid (88.824) abzuschreiben. alle anderen Vorstösse 
aber pendent zu halten. 

Bundesrat Koller: Wir haben Ihnen beantragt. gewisse Teile 
dieser beiden Motionen abzuschreiben. weil wir der Meinung 
waren, wir hätten diese Forderungen mit dem Sofortpro
gramm erfüllt. Aber ich gebe zu: Es ist eine Ermessensfrage, 
was jetzt schon realisiert ist und was dann voll erst durch das 
Anschlussprogramm realisiert werden kann. Deshalb oppo
niere ich nicht weiter. 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

Schluss der Sitzung um 11.30 Uhr 
La seance est /evee a 11 h 30 

E 28 septembre 1989 1 
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daraus gefolgert, dass die Ueberprüfung aus diesem Grund 
nicht durch die Schweiz gemacht werden könne. 
Meine Frage: Sind Sie nicht auch der Meinung, dass eine un
abhängige und gründliche Abklärung bei einem Unfall von 
solcher Tragweite für die Schweiz durch die Schweiz selber 
vorgenommen werden müsste? 

Bundesrat Ogi: Ich darf einfach festhalten. Herr Nationalrat 
Thür. dass wir das Menschenmögliche getan haben. Glauben 
Sie wirklich. die Franzosen würden zulassen. dass wir 30 bis 
40 Experten nach Creys-Malville entsenden? Die Franzosen 
haben bis 1etzt alle Verpflichtungen respektiert und alle Ver
sprechungen gehalten. Unsere Experten. die sich am Paul
Scherrer-lnstitut und auch an der HSK mit diesen Fragen be
schäftigen. haben einen guten Eindruck von der Arbeit der 
Franzosen erhalten. 

Frage 59: 
Dreher. Reparaturarbeiten auf Autobahnen 
Travaux de refection sur les autoroutes 
Im August 1989 kam es auf der N 1 im Bereich der Umfahrung 
Winterthur täglich zu langen Staus. 
Dabei konnte festgestellt werden, dass die Arbeiten auf den 
Baustellen täglich um 17.00- 17.30 Uhr eingestellt wurden, ob
wohl bis 21.00 Uhr Tageslicht herrschte und somit ohne weite
res hätte gearbeitet werden können. 
Warum werden Strassenbaurenovationen nicht im Schichtbe
trieb - unter Ausnützung des Tageslichts ausgeführt, um die 
Blockierung durch Baustellen zu minimieren? 

Bundesrat Ogi: Im Falle der N 1 Winterthur wurde eine Belags
sanierung im Remix-Verfahren durchgeführt. also ein Verfah
ren, bei dem das verbrauchte Material wiederverwendet wird. 
Es wurde jeweils - wenn möglich bis 20 Uhr gearbeitet. 
Gleichzeitig wird seit langer Zeit auf derselben Strecke die alte 
Lärmschutzwand ersetzt. Das kann nur von der Strasse aus 
geschehen und führt zu Verkehrsbehinderungen beim Einsatz 
der Kranwagen. Solche Arbeiten wurden in Winterthur noch 
nicht im Schichtbetrieb organisiert. 
Die Kantone und das Bundesamt für Strassenbau sind be
strebt, den Einsatz zu verbessern. Indessen stehen, Herr Na
tionalrat Dreher, in gewissen Regionen arbeitsvertragliche Be
stimmungen dem Schichtbetrieb entgegen. Zudem sind die 
Unternehmer infolge prekärer Verhältnisse auf dem Arbeits
markt nicht immer für den Schichtbetrieb eingerichtet. 
Wenn immer möglich wird aber auf Autobahnbaustellen im 
Schichtbetrieb gearbeitet, so z. B. im Belchentunnel und im 
Aristorftunnel rund um die Uhr. 

89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1415 hiervor - Voir page 1415 ci-devant 

Differenzen - Divergences 

A. Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für die Veräusse
rung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke 
Arr6te federal concernant un delal d'interdiction de re
vente des immeubles non agricoles 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Bäum!in Richard. Bundi. Thür. Weder-Basel) 
Festhalten 

Art. 4 al. 1 let. c 
Proposition de la comm1ssion 
Majonte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Bäumlin Richard. Bundi. Thür, Weder-Bäle) 
Maintenir 

Bäumlin Richard. Sprecher der Minderheit: Es geht in dieser 
Bestimmung um die sogenannte Bauträgerklausel. Sie wer
den sich daran erinnern. dass ich letzte Woche beantragt 
habe. diese Klausel zu streichen. weil sonst ein ganz erhebli
cher Einbruch in die Wirkung der Sperrfrist eingeführt würde. 
Sie sind diesem Streichungsantrag nicht gefolgt. Damit finde 
ich mich ab. Inzwischen hat der Ständerat diese Bestimmung, 
die auf einen Antrag des Bundesrates zurückgeht, aber noch 
wesentlich verschlimmert. 
Nach dem bisherigen Text kann die vorzeitige Wiederveräus
serung gestattet werden, bzw. sie ist zu gestatten. wenn Leute 
aus der Baubranche am Werk gewesen sind. im weiteren Sinn 
Planer, Lieferanten. Handwerker usw. Das kann man irgend
wie noch begründen. obschon ich Bedenken hatte. Ich 
komme auf diese Bedenken nicht zurück. Aber was hat der 
Ständerat nun getan? Er hat die Regelung so gefasst. dass die 
vorzeitige Veräusserung auch für Personen, die durch Dritte 
erschliessen. planen, bauen usw. lassen, möglich sein soll -
also für Leute. die nur Geld geben. in der Absicht. dann bald 
wieder zu verkaufen, reine Spekulation ohne irgendeine Ar
beitsleistung. Das ist nun wirklich fatal. Die Schleuse. die der 
Ständerat öffnet. ermöglicht weiterhin Geschäfte, die gerade 
als Paradebeispiele übler, gemeinschädlicher Spekulation 
gelten, jedenfalls in den Augen der breiten Oeffentlichkeit. Ich 
will ein Beispiel nennen - konstruiert. aber dem Leben nach
gestellt; es ist keine Spitzfindigkeit. die ich Ihnen vortrage -: 
Setzen Sie den Fall. jemand kauft einen Block. ein Mehrfamili
enhaus. ein 10- oder 20-Familienhaus. Er renoviert es sofort 
aufwendig, obschon die Liegenschaft noch in einem recht gu
ten Zustand ist, auch sanft renoviert werden könnte. Die Folge 
ist. dass bisherige Mieter den Mietzins nicht mehr zahlen kön
nen, dass auch die Preise für eine Eigentumswohnung zu 
hoch sind. All das kann weiterhin munter geschehen, denn 
nach der Formulierung des Ständerates ist auch jemand, der 
so vorgeht, wie ich Ihnen das geschildert habe, von der Sperr
frist ausgenommen. Ich habe das in der Kommission geltend 
gemacht, und dann ist mir von seiten des Bundesrates ent
gegnet worden. was ich schilderte, möge betrüblich sein. sei 
aber einfach eine Wirkung der Baufreiheit. Was ist das für eine 
Baufreiheit, die es erlaubt. nur für reiche Leute zu bauen. ohne 
an die anderen zu denken? Freilich, ich weiss. wir haben jetzt 
diese Baufreiheit. Aber das muss sich ändern. wenn wir nicht 
in eine Katastrophe hineinkommen sollen. Diese Katastrophe 
droht mehr und mehr. Letztes Wochenende habe ich unter an
derem mit meinem Sohn diskutiert. Er ist ein aktiver Kleinunter
nehmer in der Metallbaubranche. Er hat mir gesagt, seine Ge
neration sei eine geprellte Generation, im Hinblick auf Umwelt
probleme und gerade auch im Hinblick auf die Bodenproble
matik. Welches sind die Aussichten junger Leute: als Mieter, 
als Kleineigentümer oder als Gewerbler? Wie können sie es 
sich noch leisten. den Raum zu erwerben, den sie brauchen? 
Nun, ich weiss, mit Sofortmassnahmen lösen wir dieses Pro
blem nicht definitiv. Wenn wir aber den Begriff Sofortmassnah
men in einem ehrlichen Sinn verwenden, dann sagen wir da
mit auch, dass wir innerhalb nützlicher Frist etwas auf Dauer 
Wirksameres nachliefern wollen. Ich zweifle allerdings daran, 
ob das die Meinung aller ist, die hier im Saale sitzen. Aber das 
unterstellen wir, wenn wir von Sofortmassnahmen sprechen. 
Wir unterstellen, dass etwas Weiteres, Griffiges, auf Dauer Ge
meintes nachkommt. Was ich Ihnen jetzt vorschlage, ist, eben 
diese Bauträgerklausel doch in der Form des Bundesrates zu 
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verabschieden. Das ist dann eine Sofortmassnahme in Vorbe
reitung von etwas Definitivem. was nachher kommen soll. 
Wenn nachher nichts kommt. dann taugt freilich das ganze Pa
ket Sofortmassnahmen nichts. Es ist dann auch unehrlich. 
Ich bitte Sie. dem Ständerat nicht zu folgen. Ein anderer Ent
scheid würde den Eindruck verstärken. das Sofortprogramm 
diene blass der Beschwichtigung, ohne wirklich verändernd 
zu wirken. Unsere sogenannte Feuerwehrubung verkäme 
dann wirk.lieh wie ich das schon vor einer Woche angedeutet 
habe - zu einer blass theatralischen Darstellung einer Feuer
wehrübung. 

Thür: Ich bitte Sie. diesen Antrag zu unterstützen und ihn sehr 
ernst zu nehmen. Es geht hier tatsachlich um eine entschei
dende Frage, obwohl es sich hier eigentlich nur um ein kleines 

,Wörtchen. um das Wörtchen «Dritte» handelt. das der Stände
rat der Fassung des Nationalrates noch hinzugefügt hat. 
Schon mit der sogenannten Baumeisterklausel ist der Bun
desbeschluss. den wir hier diskutieren, entscheidend auf
geweicht worden. Die vom Ständerat nun zusätzlich beschlos
sene Ausnahmebestimmung nimmt dem Sperrfristbeschluss 
noch die letzten Zähne. Neu sollen von dieser Sperrlist nicht 
nur Jene, welche sich im Rahmen einer ordentlichen Ge
schäftstätigkeit mit Arbeit oder Materiallieferungen an einem 
Bau beteiligt haben. sondern Jeder beliebige Dritte ausgenom
men werden. Was muss man sich unter diesen Dritten vorstel
len? Man kann sich alles vorstellen, wie eben das Wort «Dritte» 
sehr unbestimmt umschreibt. Es kann ein Finanzier sein. es 
kann ein Konsortium sein. Ich verweise Sie auf das Beispiel, 
das Herr Bäumlin geschildert hat. Es ist überhaupt nicht spe
kulativ. Die Verwaltung und auch Herr Bundesrat Koller haben 
einräumen müssen. dass das ein sehr realistisches Beispiel 
sein könnte. wenn nun dieser Zusatz. wie ihn der Ständerat an
gefügt hat. beschlossen würde. 
Mit dieser ständerätlichen Fassung würde ein Einfallstor zur 
Aushöhlung dieses Beschlusses gebaut. Wenn wir an diesem 
Beschluss noch irgend etwas retten wollen - es hat Ja schon 
eine Reihe von Ausnahmen gegeben-. meine ich. dass wir 
dieser Fassung nicht zustimmen können. 
Ich bitte Sie im Namen der grünen Fraktion. darauf zu verzich
ten. 

Schmidhalter: Ich habe nur eine Frage zu Artikel 4 Buch
stabe c (Bauträger): Die rein spekulative. kurzfristige Weiter
veräusserung soll verboten werden. Damit sind wir voll ein
verstanden. Es dürfen aber auch keine kontraproduktiven 
Auswirkungen auf die Erstellung von Wohnungen. Wohn- und 
Gewerberäumen eintreten. Dies hat der Bundesrat auch in der 
Botschaft festgehalten. 
In den Gebirgskantonen wird seit längerer Zeit bei der Ver
gabe der Arbeiten an die Bauhandwerker. also die sogenann
ten Bauträger. die Uebernahme einer oder mehrerer Wohnun
gen im Gegengeschäft als Bedingung gestellt. um den Auftrag 
zu erhalten. Unsere Bauhandwerker haben damit Wohnungen 
im Gegengeschaft erwerben müssen. haben aber indirekt 
auch die Wohnbautätigkeit gefördert. Da bei uns zum Glück 
das Boden- und Wohneigentum zu 70 Prozent unter den Bür
gern aufgeteilt ist. haben wir im Verhältnis zu den Stadtkanto
nen noch angemessene und tiefe Mietzinse. Der einzelne 
Handwerker ist daher darauf angewiesen. diese Wohnungen 
so schnell wie möglich zu verkaufen. Sollte dies nicht mehr 
möglich sein, würden bei hohen Hypothekarzinsen mit Sicher
heit in nächster Zeit Härtefälle entstehen, die bis zum Konkurs 
führen können. 
Ich stelle daher dem Bundesrat folgende konkrete Frage: 
1987 hat ein Bauhandwerker bei einer Ueberbauung eine oder 
mehrere Wohnungen im Gegengeschäft gekauft. Es war dies 
die Bedingung, damit er die Arbeit zugeteilt erhielt. Kann diese 
Wohnung nach Inkrafttreten der Sperrfrist noch verkauft wer
den? 

Bühler, Berichterstatter: Auf die Frage Schmidhalter möchte 
ich nicht eintreten. Sie ist an Herrn Bundesrat Koller gerichtet. 
Ich könnte Herrn Schmidhalter aber durchaus eine sehr einfa
che Antwort geben. 

Herr Bäumlin vertritt die Minderheit und begründet dies so 
dass der Ständerat die Schleusen so weit öffne. dass der Be: 
schluss unwirksam sei. Wir müssen in die Praxis einblenden 
und vielleicht - im Gegensatz zur Frage von Herrn Schmidhal
ter eher die stadtischen Gebiete betrachten. wo Wohnungs
not herrscht. Dort kann heute sehr oft die Wohnungsproduk
tion nicht mehr durch Privatpersonen allein abgewickelt wer
den. weil sie sich im Dschungel der Vorschriften nicht mehr zu
rechtfinden. 
Es ist darum üblich. dass Konsortien zum Beispiel den Bau im 

einer abwickeln. Um die Wohnungspro-
duktion nicnt unnötig einzuschränken. hat der Ständerat des
halb auch die Möglichkeit «durch Dritte» hinzugefügt. und Ihre 
Kommission hat mehrheitlich beschlossen. dem Ständerat zu
zustimmen. Auch der Bundesrat stimmt übrigens dem Stände
rat zu. 
Ich beantrage Ihnen. der Mehrheit Ihrer Kommission. also 
dem Ständerat. zuzustimmen. 

M. Houmard, rapporteur: A l'arrete A concernant un delai 
d'interdiction de revente des immeubles. nous n'avons a nous 
prononcer que sur l'article 4 qui cree des autorisations d'alie
nation anticipee. II y a en effet divergence au sein de la com
mission entre la ma1orite qu, accepte l'alinea c et qui reJette en 
revanche l'alinea cbis. 
Alinea c: la modification de l'alinea premier, lettre c, avait deja 
fait l'objet vous vous en souvenez certainement- d'une dis
cussion. II s·agissait d'une proposition de M. Fischer-Seegen. 
Elle n · avait pas passe la rampe de notre conseil a 3 voix pres: 
c·est-a-dire que 78 voix voulaient inclure a l'article 4, alinea 1, 
lettre c la clause:" ... il a participe .... par l'entremise de tiers» 
et. en revanche, supprimer: « .... dans le cadre de son activite 
professionnelle», aiors que 81 collegues refusaient cette ou
verture. 
La majorite de la commission veut. avec le Conseil des Etats. 
etendre l'autorisation d'alienation anticipee a tout proprietaire 
qui participe lui-meme. ou par l'entremise de tiers, aux travaux 
de planification, d'equipement de l'immeuble ou d'edification 
de la construction pour une part importante- 15 a 20 pour cent 

en fournissant du travail ou des materiaux. II s·agit en fait de 
mettre le proprietaire, qui a acquis le terrain et l'a mis en valeur, 
sur un pied d'egalite avec !es entrepreneurs. La minorite 
Bäumlin Richard. en revanche. voudrait limiter ce privilege a 
celui qui participe a ces travaux dans le cadre de son activite 
professionnelle. 
La majorite de la commission vous propose de suivre le Con
seil des Etats. 

Bundesrat Koller: Herr Nationalrat Bäumlin stösst sich bei Arti
kel 4 Litera c an zwei Problemen: zum einen daran. dass die 
Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung auch dann besteht. 
wenn der Veräusserer nicht nur zur Ueberbauung, sondern 
bloss zum Umbau der entsprechenden Liegenschaft mass
geblich beigetragen hat. Selbstverstandlich verstehen wir un
ter «Umbau» eine ganz erhebliche Renovation der entspre
chenden Liegenschaft. Das ist einmal das erste. das festzuhal
ten ist und das sich aus dem Zweck dieser Litera c ergibt. 
Nun hat aber Nationalrat Bäumlin offenbar selber eingesehen, 
dass mit diesem Sofortmassnahmenpaket nicht noch das Pro
blem von allfälligen unnötigen Luxussanierungen gelöst wer
den kann, weil das tatsächlich ein Problem der Baufreiheit 
bzw. ihrer Einschränkung ist. Dieses sehr allgemeine Problem 
kann man selbstverständlich nicht im Rahmen dieses Sofort
massnahmenpaketes lösen. Deshalb ist auch gar kein Abän
derungsantrag gestellt. sondern das Wort «Umbau» wird auf 
jeden Fall Bestandteil dieses dringlichen Bundesbeschlusses 
bleiben. 
Das andere Problem stellt sich, weil der Ständerat eingefügt 
hat:" .... selbst oder durch Dritte massgeblich mit Arbeit oder 
Materiallieferungen .... "· Diese Klausel hat im Verlaufe der Be
ratungen tatsächlich eine gewisse Entwicklung durchge
macht. Zunächst haben wir in erster Linie an die Baumeister 
gedacht, die Land erworben haben und deren eigentliche Auf
gabe es ist, dieses erworbene Land zu überbauen - beispiels
weise mit Wohnblocks - und es dann weiterzuverkaufen. lnso-
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· fern stimmt es. dass der Sinn dieser Litera c darin besteht, kon
traProduktive Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt zu ver
hindern. 
Dann haben wir bald einmal eingesehen. dass das Bild des 
Baumeisters veraltet ist. da Ueberoauungen heute vor allem 
auch von Generalunternehmern und Konsortien durchgeführt 
werden. Deshalb haben wir die Formulierung entsprechend 
ausgedehnt. Wenn Sie wollen. dass auch Ueberbauungen 
durch Konsortien eine Ausnahmebewilligung erreichen kön
nen, müssen Sie dem Ständerat zustimmen. Ich Jedenfalls 
kann es bei Buchstabe c -1m Unterschied zu Buchstabe cb1s -
eindeutig tun. 
Die Frage von Herrn Nationalrat Schm1dhalter ob auch eine 
Bewilligung erteilt werden könne. wenn Bauhandwerker. da
mit sie überhaupt einen Ueberbauungsauftrag erhalten. zwei 
Wohnungen übernehmen müssen kann ich grundsätzlich 
mit ja beantworten. 
Wir haben 1m weiteren der Kommission gesagt. dass wir unter 
«rnassgeolicher» Beteiligung eine Beteiligung in der Grössen
ordnung von 12 bis 15 Prozent verstehen. 
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen wir stehen im 
Differenzbereinigungsverfahren-. der Mehrheit Ihrer Kommis
sion und dem Ständerat zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 

99Stimmen 
62Stimmen 

(Fischer-Seengen. Allenspach, Gros. Scheidegger. Zwingli) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4 al. 1 let. cbis 
Proposition de la commission 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Fischer-Seengen, Allenspach. Gros, Scheidegger. Zwingli) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fischer-Seengen. Sprecher der Minderheit: Mit der Anset
zung der Sperrfrist auf fünf Jahre haben Sie eine sehr ein
schneidende Bestimmung verabschiedet. Es handelt sich um 
einen scharfen Eingriff in den Bodenmarkt. Die Zahl der han
delbaren Grundstücke wird dadurch wesentlich verringert. 
was eine weitere Verknappung des Bodens zur Folge hat. 
Ebenso wird eine Preissteigerung zu verzeichnen sein. Dies ist 
zweifellos ein unerwünschter Effekt. Ebenso unerwünscht ist 
aber der Effekt einer Behinderung der Wohnbautätigkeit. 
Diese Behinderung sollten wir - soweit als immer möglich -
ausschliessen. 
Eine Massnahme zur Erreichung dieses Ziels ist es, die Han
delbarkeit jener Grundstücke zu ermöglichen, die unmittelbar 
überbaut werden sollen. Diese Absicht verfolgt mein Minder
heitsantrag. 
Herr Bundesrat Koller hat in der Kommission festgehalten. 
dass die Erlangung einer Baubewilligung durch den Veräus
serer nicht genügt, um den Kriterien von Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c zu genügen. Deshalb ist eine ergänzende Be
stimmung nötig, die sich auf den Erwerber bezieht. Der Er· 
werber soll ein Grundstück kaufen können, wenn eine rechts
kräftige Baubewilligung vorliegt und wenn er tatsächlich 
bauen will. Weil man in diesen Fällen aber eine zukünftige 
Handlung als Voraussetzung für die Gewährung einer Aus
nahme zugrunde legt, muss als Pendant auch eine Mass
nahme für den Fall vorgesehen werden, dass der Erwerber die 
Auflage nicht erfüllt, die zur Ausnahmebewilligung geführt hat, 
und beispielsweise das Grundstück nicht überbaut. Diesem 
Zweck dient Absatz 3, und ich spreche nun gleichzeitig auch 
zu Absatz 3, weil er zu Buchstabe cbis gehört. Dieser besagt, 

dass die Uebertragungsbewilligung rückgängig gemacht 
wird. wenn mit der Ueberbauung nicht innert Jahresfrist be
gonnen wird. Diese Frist entspricht der Gültigkeitsdauer einer 
Baubewilligung und kann als angemessen bezeichnet wer
den. Nun wird geltend gemacht. diese beiden Bestimmungen 
seien nicht praktikabeL ihre Anwendung sei schw1eng. Dazu 
1st zweierlei zu bemerken. 
Erstens wird die Anwendung dieser Bestimmung eine sehr 
seltene Ausnahme bilden. Zweitens muss man sagen. dass 
das ganze Paket der Sofortmassnahmen schwer anwendbar 
1st, dass es einen sehr grossen Verwaltungsaufwand bedeutet 
und dass die kantonalen Behörden in keiner Weise auf diese 
Aufgabe vorbereitet sind. Deshalb stösst das Argument diese 
Teilbestimmung sei schwer anwendbar und habe einen be
trächtlichen Verwaltungsaufwand zur Folge. ins leere. denn 
man kann es nicht das eine Mal geltend machen. das andere 
Mai dann aber wieder nicht. 
Mit dem Buchstaben cbis in Kombination mit Absatz 3 schaf
fen wir keineswegs eine Hintertür zur Umgehung der Sperr
fristbestimmung. Die Erlangung einer rechtskräftigen Baube
willigung ist heute überaus schwierig und mit grossem Auf
wand verbunden, der nicht betrieben wird, wenn nicht auch 
tatsächlich eine Absicnt zum Bauen besteht. Die Hürden und 
Risiken sind so gross. dass blasse Spekulanten zweifellos 
heute die Hände davon lassen würden. 
Ich bitte Sie. im Interesse einer Nichtbehinderung des Woh
nungsbaus diesen beiden Bestimmungen zuzustimmen und 
damit auch eine Differenz zum Ständerat zu bereinigen. 

Herczog: Ich finde, dieser Antrag, den der Ständerat ange
nommen hat und den Herr Fischer-Seengen hier begründet, 
ist sehr unbedacht und sehr einseitig. Der Vorschlag will. dass 
man dann Ausnahmen bewilligen würde, wenn «frisches» 
Bauland zur Neuüberbauung und eine rechtskräftige Baube
willigung vorhanden wären. Auch für uns ist es richtig - mit der 
gleichen Argumentation, wie sie Herr Fischer-Seengen vorge
bracht hat -. Wohnbauten und Wohnungen zu fördern. Das 
wäre aber eigentlich viel interessanter dort, wo bereits über
baute Grundstücke umgenutzt oder günstig umgebaut wer
den. Die Privilegierung von Neuüberbauungen als Ausnahme 
ist absoluter Unsinn oder entspringt zumindest einer sehr ver
alteten Auffassung der Bau- und Siedlungsentwicklungsab
sichten. Wenn es überhaupt eine echte Sorge wäre. dass zu
wenig Wohnungen gebaut würden, dann hätte man zumin
dest daran denken müssen. dass die bereits überbauten Lie
genschaften privilegiert werden sollten und nicht jene grünen 
Flächen, die frisch überbaut werden sollen. 
Ich bitte Sie dringend, diesen sehr schlechten Antrag von 
Herrn Fischer-Seengen - beziehungsweise des Ständerates -
abzulehnen. 

Bühler, Berichterstatter: Genau das Argument, das jetzt Herr 
Herczog vorgetragen hat, nämlich. wenn man etwas hätte pri
vilegieren wollen, hätte man es bei bestehenden Bauten, bei 
vorhandener Bausubstanz tun müssen und nicht bei Grünflä
chen. 1st eines der wichtigen. aus denen dieser Antrag abzu
lehnen ist. 
Wenn einzig und allein für die Geltung der Ausnahme eine 
Baubewilligung vorhanden sein muss, öffnen wir dem Miss
brauch wirklich Tür und Tor. Zudem kann man aufgrund dieser 
Formulierung kaum vorgehen. Die Beteuerungen von Herrn 
Fischer-Seengen nützen nichts. Er sagt, es sei ohnehin 
schwierig zu handhaben, das mag sein; aber diese Bestim
mung würde die ganze Sache noch wesentlich verkomplizie
ren. 
Wenn nämlich aufgrund einer nicht vorliegenden Baubewilli
gung ein Kaufvertrag möglich würde, der Bau aber nicht innert 
vorgeschriebenen Frist begonnen würde, müsste die ganze 
Geschichte rückwärts abgewickelt werden. Stellen Sie sich 
vor. der erste Verkäufer hätte das Geld vielleicht bereits aus
gegeben. Wie wollen Sie den alten Zustand wiederherstellen? 
Der Ständerat hat den Buchstaben cbis nur mit 21 zu 16 Stim
men beschlossen. In unserem Rat wurde dieser Antrag bereits 
in der ersten Runde durch Kollege Fischer-Seengen einge
bracht und damals mit 87 zu 68 Stimmen abgelehnt. 
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Ich bitte Sie im Namen der Kommissionsmehrheit nochmals 
den Minderheitsantrag abzulehnen und der Mehrheit zuzu
stimmen. 

M. Houmard, rapporteur: II s·agit de la deuxieme difference a 
l'article 4. c'est-ä-dire de ralinea cbis. La mmorite de M. Fi
scher-Seengen reprend en fait sa proposition cbis que vous 
av1ez rejetee par 87 voix contre 68. Cette proposition a ete 
detendue au Conseil des Etats et eile a ete acceptee par 21 
voix contre 16. L'alinea cbis tend a mettre au benefice d'une 
autorisation anticipee celu1 qui acqu1ert du terrain ä bätlr pour 
l'affecter a la construction. et qui est au benefice d'un permis 
de construire definitif. 
Les intervenants ont naturellement donne une clause particu
liere ä cet article cbis puisqu'il laut voir dans cette proposition 
un rapport avec l'alinea 3 de l'article 4. A cet alinea 3. on cons
tate que l'autorite competente en matiere d'autorisations revo
que sa decision lorsque la construction prevue au premier 
alinea. lettre cbis n'a pas commence dans le delai d'une 
annee. On evite ains1 !es abus. Toutefois. la majorite de la com
m1ssion vous propose de ne pas ajouter cet element ä l'article 
4 en tant que clause supplementa1re pour delivrer une autori
sation d'alienation anticipee. 

Bundesrat Koller: Während ich Ihnen bei Buchstabe c Zustim
mung zum Ständerat empfehlen konnte, muss ich Sie bei 
Buchstabe cbis dringend bitten. diesen Antrag abzulehnen, 
denn dadurch würden die Ausnahmemöglichkeiten tatsäch
lich zu sehr geöffnet. Während bei Buchstabe c für eine Aus
nahmebewilligung klar nachprüfbare, obJektive Kriterien 
nämlich'eine Ueberbauung, ein Umbau und eine massgebli
che Beteiligung des Veräusserers - die Voraussetzung sind, 
würde bei Buchstabe cbis neben dem Vorliegen einer Baube
willigung vor allem auf eine subjektive Ueberbauungsabsicht 
abgestellt. Damit besteht auch die Gefahr des Missbrauchs. 
Der Antragsteller hat dies übrigens auch gesehen und schlägt 
Ihnen als Korrektiv vor. die Bewilligung zu widerrufen. wenn 
die beteuerte Absicht innerhalb eines Jahres nicht umgesetzt 
wird: der Kaufvertrag müsste dann rückabgewickelt werden. 
Eine derartige Lösung hat im Rahmen eines Sofortmassnah
menpakets, das fünf Jahre dauern soll. aber auch wegen der 
Praktikabilität und des einfachen Vollzugs keine Berechti
gung. 
Deshalb muss ich Sie dringend bitten. diesen Antrag abzuleh
nen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 4 Abs. 1 Bst. e, g, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4 al. 1 let. e, g, al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 4Abs.3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 

88Stimmen 
72Stimmen 

(Fischer-Seengen, Allenspach. Gros, Scheidegger, Zwingli) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4al. 3 
Proposition de la commission 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Fischer-Seengen, Allenspach, Gros, Scheidegger, Zwingli) 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de la ma1orite 

Art. 5 Abs. 3, Art. 7bis, 9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 5 al. 3, art. 7bis, 9 
Proposition de la commission 
Adherer a la decis1on du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

B. Bundesbeschluss über eine Pfandbelastungsgrena 
für nichtlandwirtschaflliche Grundstücke 
Arrete federal concernant une charge maximale en ma
tiere d'engagement des immeubles non agricoles 

Art. 2, 4 Abs. 2. 3, Art. 8bis, 9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2, 4 al. 2, 3, art. 8bis, 9 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la dec1sion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

C. Bundesbeschluss über Anlagevorschriften für Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge und Versicherungsein
richtungen 
Arrete federal concernant des dispositions en matiere de 
placement pour les institutions de prevoyance profession
nelle et pour les institutions d'assurance 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 3 al. 1 let. a 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 
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Programmteil und Werbung via Redaktion muss verhindert 
werden. Das Redaktionsstatut ist wichtig zum Schutz der 
freien Meinungsbildung und der freien Redakt1onstätigke1t der 
Journalisten. 
Die Medien werden in Zukunft aus finanziellen Gründen noch 
viel stärker von der Werbung abhang1g sein. Damit sind Kon
flikte zwischen Redaktion und Werbeauftraggeber vorpro
grammiert. Das Redaktionsstatut 1st eine Schutzverordnung 
für den Journalisten. Es befreit ihn vom Druck: «Wes Brot ich 
ess'. des Lied ich sing'». Das Redakt1onsstatut gibt ihm die in
nere Freiheit und schützt seine Persönlichkeitsrechte. 
Wir bitten Sie, der Komm1ssionsminderhe1t zuzustimmen. 

Müller-Meilen: Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Stap
pung zu Artikel 15 abzulehnen. In Absatz 1 verlangt die Min
derheit. dass der Veranstalter in einer Gescnaftsordnung nicht 
nur die Aufgabenverteilung und die Verantwortlichkeiten fest
legt wie dies auch die Mehrheit vorschlägt. sondern auch ich 
zitiere «die für die Programmgestaltung massgeblichen 
Ueberzeugungen". Dies ist eine mehr als unglückliche Formu
lierung, denn sie geht im Grunde gegen die Gewissensfreiheit. 
was Herr Stappung vermutlich gar nicht gewollt hat. Ueber
zeugungen kann kein Veranstalter festlegen. Die Redaktoren 
und Programmschaffenden haben sie. oder sie haben sie 
nicht. Ueberzeugungen sind persönliche Meinungen. Ein Ver
anstalter könnte höchstens Richtlinien für die Programmge
staltung festlegen. Wenn er Ueberzeugungen festlegen wollte. 
müsste er wohl über magische Kräfte verfügen, die nicht ein
mal die SRG besitzt. 
In Absatz 2 will die Minderheit allen Veranstaltern auferlegen. 
im Rahmen der Geschäftsordnung ein Redaktionsstatut mit 
abschliessend aufgezählten Grundsätzen zu erlassen. Ab
gesehen von geschäftlichen Mitteilungen und Werbung darf 
ohne Billigung der Redaktion nichts gesendet werden. Einzel
weisungen über die Ausführungen der redaktionellen Arbeit 
sind unzulässig. Herr Stappung hat schon mehrfach als Ver
treter der dem VPOD angehörenden Journalisten-Union ähn
liche Vorstösse, u. a. auch in einer parlamentarischen Initia
tive, ohne Erfolg gemacht. Er will hier etwas im Gesetz regeln, 
das in die Gesamtarbeitsverträge oder allenfalls in die Arbeits
verträge mit den Mitarbeitern gehört und dort zu einem guten 
Teil bereits geregelt ist. 
Die von der Minderheit vorgeschlagenen gesetzlichen Vor
schriften sind im übrigen viel zu eng und zu einseitig. Wollen 
Sie etwa in den nationalen Radio- und Fernsehinstitutionen 
schlicht und einfach verbieten. dass beispielsweise Generaldi
rektor Riva oder Herr Sehellenberg etwas zu einer verunglück
ten Sendung sagen oder in einem aussergewöhnlichen Fall 
zu einer geplanten Sendung Stellung nehmen und eingreifen 
können? Aehnliches gilt auch für private Sender. Es kann Sen
dungen geben. die den Status eines Senders oder gar seine 
Existenz in Frage stellen, und dazu soll der Veranstalter nichts 
zu sagen haben? 
Auch wenn ich eine grosse Autonomie der Redaktionen - als 
Redaktor - kräftig befürworte. sind die Beziehungen zwischen 
Veranstalter bzw. Verleger und Redaktion doch zu vielfältig 
und zu subtil, um mit den zwei Sätzen im Minderheitsantrag 
umrissen zu werden. 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen. den Antrag Stap
pung auch diesmal abzulehnen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Siehe Se,te 1533 hiervor - Voir page 1533 ci-devant 

Beschluss Ständerates vom 4. Oktober 1989 
Decis1on du des Etats du 4 octobre 1 989 

A. Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für die Veräusse
rung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke 
Arrete federal concernant un delal d'interdictlon de re
vente des immeubles non agricoles 

Differenzen - Divergences 

Bühler, Berichterstatter: Der Ständerat hat heute morgen die 
beiden verbliebenen Differenzen behandelt und in einer recht 
ausgiebig benützten Debatte 1n beiden Fällen entgegen dem 
Antrag seiner Kommission beschlossen. Die Differenz 1m Bun
desbeschluss A Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe cbis wurde auf. 
rechterhalten, und zwar mit dem kleinstmöglichen Stimmen
verhältnis von einer einzigen Stimme. Dafür ist der Ständerat 
beim Bundesbeschluss C, wo es um die Prozente ging, wel
che die institutionellen Anleger in Liegenschaften investieren 
dürfen. auf unseren Beschluss von 30 Prozent eingeschwenkt. 
So ist als einzige Differenz im Bundesbeschluss A Artikel 4 Ab
satz 1 Buchstabe cbis verblieben. 
Ihre Kommission hat heute mittag getagt. In der Kommission 
ist eine gewisse Enttäuschung darüber zum Ausdruck gekom
men, dass nach der Verwässerung, die Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c bereits durch die Einfügung der Worte« .... durch 
Dritte .... " erfahren hat. dieser Bundesbeschluss mit Buch
stabe cbis noch weiter abgeschwächt wird. Es bleibt somit 
kaum mehr etwas übrig als die Verunmöglichung der Kaska
denverkäufe auf unüberbauten Grundstücken. Aus diesem 
Grund hat die Kommission mit nur 9 zu 7 Stimmen Zustim
mung zum Ständerat beschlossen. Auf einen Minderheitsan
trag hat die Kommission aber verzichtet, weil wir der Meinung 
sind. man sollte nicht durch eine zu starre Haltung unserer
seits den Ständerat so weit provozieren, dass er die Bundes
beschlüsse nicht als dringlich erklärt. 
Aber auch zeitlich würden jetzt, gegen Ende der dritten Sessi
onswoche. kaum lösbare Schwierigkeiten auftreten. Im Sinne 
einer rasch wirkenden Lösung beantragt Ihnen daher die 
Kommission Zustimmung zum Ständerat. Für jene Damen 
und Herren, die aus der Fahne nicht klug geworden sind, 
möchte ich einfach noch darauf hinweisen, dass es sich nur 
um eine Ergänzung zur Fahne 89.042-3 handelt Dort ist auf
geführt, dass es Zustimmung zum Ständerat bedeutet, wenn 
nichts steht. 
Ich bitte Sie, der Kommission und damit dem Ständerat zuzu
stimmen. 

M. Houmard, rapporteur: Vous vous souvenez que deux di
vergences ont ete transmises au Conseil des Etats. Ce dernier 
est revenu sur une decision, en ce sens qu'il a accepte les 30 
pour cent. En revanche, ä l'article 4 c bis il a maintenu sa deci
sion. 
La commission s'est reunie cet apres-midi et eile vous pro
pose de ne plus maintenir de divergence avec le Conseil des 
Etats. En effet. il s'agit d'arretes urgents, une decision doit etre 
prise demain encore ä la majorite absolue, ce qui represente 
24 rnembres pour le Conseil des Etats et 101 pour le Conseil 
national. Si nous voulons prendre cette decision demain. nous 
pensons qu'il est preferable d'accepter cet article c bis alors 
meme que le Conseil national etait d'un autre avis et que l'ap
plicabilite de cet article 3 bis n'est pas absolument donnee. 
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Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis, Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4 al. 1 let. cbis, al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen Adopte 

87.061 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
Radio et television. Loi 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 161 O hiervor Voir page 161 O ci-devant 

Art. 15 Abs. 1-3-Art. 15 al. 1-3 

Fortsetzung - Suite 

Columberg: Namens der CVP bitte ich Sie. den Minderheits
antrag abzulehnen. Die Regelung der inneren Med1enfreihe1t 
gehört nicht ins Radio- und Fernsehgesetz. Wir haben zwar 
Verständnis für das Anliegen, aber wir sind der Meinung, dass 
es ausserhalb dieses Gesetzes geprüft und allenfalls gesetz
lich verankert werden soll. Wir dürfen nicht eine Sonderrege
lung für die Programm-Mitarbeiter von Radio und Fernsehen 
schaffen. Das wäre eine ungleiche Behandlung gegenüber 
den Printmedien. 
Aus diesen Gründen müssen wir den Minderheitsantrag ab
lehnen. 

Nebiker: Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion. den Min
derheitsantrag Stappung abzulehnen. Er verfolgt zwei Anlie
gen: 
1. Die obligatorische Trennung zwischen der Programmtätig
keit und den übrigen Aktivitäten. 
2. Die obligatorische Einführung eines Redaktionsstatutes. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Antrag selbst widersprüch
lich ist, weil er einerseits in der Geschäftsordnung eine mass
gebliche Ueberzeugung festlegen will, aber auf der anderen 
Seite ein Redaktionsstatut vorschreibt, das die innere Medien
freiheit garantieren soll. Entweder das eine oder das andere! 
Zum Unterschied zwischen Minderheit und Mehrheit: Die 
Mehrheit will eine fakultative Trennung zwischen der Pro
grammtätigkeit und den übrigen Tätigkeiten. Mir scheint, das 
genügt. Der Bundesrat wird in der Lage sein, die Trennung 
dort vorzuschreiben, wo eine Verflechtung tatsächlich 
schlecht wäre. Aber gerade bei kleinen Veranstaltern - ein Ver
anstalter, der beispielsweise nur das kleine Lokalradio macht
ist eine Trennung gar nicht notwendig. Das ist von Fall zu Fall 
zu regeln. Deshalb ist die Kann-Formulierung sicher den Ver
hältnissen angepasst. 
Zum Redaktionsstatut. Die innere Medienfreiheit ist ein gros
ses Anliegen der Medienschaffenden. Aber die innere Medien
freiheit ist natürlich auch mit der Verantwortung des Journali
sten und mit der Gesamtverantwortung des Veranstalters ver
bunden. Der Veranstalter ist einem Leistungsauftrag, einer 
Programmaufsicht unterstellt. Wenn wir im Gesetz ein Redakti
onsstatut einführen, kann s,ch der Veranstalter nicht hinter das 
Redaktionsstatut stellen und sagen: «Das haben die freien Re
daktoren gemacht», sondern Veranstalter und Redaktion sind 
im Rahmen des Fernsehgesetzes ein Ganzes. Das Ganze 
muss den Leistungsauftrag erfüllen. Es ist auch darauf hinzu-

weisen. dass die Erfahrungen der Zeitungen mit dem Redakti
onsstatut nicht durchwegs positiv sind. auch nicht im Inter
esse der Redaktoren. 
Im übrigen würde natürlich auch mit einem Redaktionsstatut 
nichts getan gegen Monopolstellungen. Monopolstellungen 
können wir nur - und ausschliesslich m,t Wettbewerb vermei
den, nicht mit Redaktionsstatuten. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die Kommissionsmit
glieder hatten, wie das häufig der Fall ist, viel Sympathie für die 
innere Medienfreiheit. Sie sprachen sich dafür aus. aber Sie 
haben den Antrag der Minderheit mit 13 zu 7 Stimmen abge
lehnt. Ich muss Sie bitten. den Antrag ebenfalls abzulehnen. 
Die Idee der inneren Medienfreiheit wird indessen zum Teil 
wiederaufgenommen in einem Kommissionspostulat, das die 
rasche Verwirklichung des Zeugnisverweigerungsrechts for
dert. 
Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu Absatz 3 gemäss An
trag der Mehrheit; sie betrifft das Protokoll. Es werden zwei Be
dingungen genannt: die repräsentative Trägerschaft und eine 
beratende Programmkommission. Diese beiden Bedingun
gen können sowohl alternativ wie kumulativ verlangt werden. 
Ich bitte Sie. der Mehrheit, d. h. dem Bundesrat zuzustimmen. 

M. Frey Claude. rapporteur: Pour la minorite, emmenee par 
M. Stappung, a l'alinea premier, il est imperatif, pour le diffu
seur, de dissocier de ses autres activites celles qui se rappor
tent aux programmes. La majorite estime que cette disposition 
est trop contraignante. C'est une solution trop rigide, Mon
sieur Stappung, notamment pour les petits diffuseurs! Et je 
vous le demande, Monsieur Stappung: protegez les petits, 
pensez aux petits diffuseurs qui pourraient se trouver en diffi
culte du fait de votre amendement a l'alinea premier! 
A l'alinea 2, on traite de la charte redactionnelle et nous obser
vons que celle-ci a ete largement rejetee dans la procedure de 
consultation et que, par consequent, ce principe n'a pas ete 
inscrit dans la presente loi. C'est une question plus generale 
qui concerne l'ensemble de la presse et c'est pourquoi la com
mission vous propose, par 13 voix contre 7. de rejeter la propo
sition de minorite de M. Stappung. 

Bundesrat Ogi: Der Minderheitsantrag von Herrn Stappung 
beinhaltet einerseits den Zwang zur Trennung der Aktivitäten 
und zur Schaffung einer repräsentativen Trägerschaft, ande
rerseits das umstrittene Redaktionsstatut. 
Zum ersten: Mit starren Organisationsvorschriften Herr Nebi
ker hat das bereits gesagt - werden ein kleines Lokalradio und 
ein internationaler Satellitenveranstalter auf die gleiche Stufe 
gestellt. Die sachlich erforderliche Fexibilität des bundesrät
lichen Vorschlags ginge damit verloren, das wäre schade. Ich 
habe den Eindruck. dass sich auch dieser Antrag offensicht
lich an der SAG orientiert. Im übrigen sprechen auch die er
sten Erfahrungen mit der Rundfunkverordnung eindeutig ge
gen starre Organisationvorschriften. In bezug auf die reprä
sentative Trägerschaft sind auch die Erfahrungen der Schwei
zerischen Trägervereinigung für Abonnementsfernsehen 
(STA) ziemlich ernüchternd. Zwangsgemeinschaften sind im
mer problematisch. Im besonderen Fall, insbesondere bei Al
leinstellung eines Veranstalters, kann - das ist zuzugeben -
eine Trägerschaft allerdings ausgleichend wirken. Aus der 
Kann-Formulierung ergibt sich, dass die Konzessionsbe
hörde entweder die Trägerschaft oder die Programmkommis
sion oder auch beides zusammen verlangen kann. 
Noch zur Forderung nach einem Redaktionsstatut: Herr Natio
nalrat Stappung hat bereits bei der Beratung des Bundes
beschlusses über den Satellitenrundfunk einen weitgehend 
identischen Minderheitsantrag eingereicht. Der Rat ist ihm im 
Oktober 1987 mit deutlicher Mehrheit nicht gefolgt. Die 
Gründe, die damals gegen die gesetzliche Verankerung des 
Redaktionsstatuts vorgebracht wurden. sind auch heute noch 
stichhaltig. Die im Pressebereich entwickelten Modelle lassen 
sich nicht einfach auf Radio und Fernsehen übertragen. Kon
flikte mit der konzessionsrechtlichen Verantwortung des Ver
anstalters wären dann unvermeidlich. Im übrigen ist zu beden-
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08.15h 

Vorsitz - Presidence: M. Reymond 

89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Siehe Seite 520 hiervor- Voir page 520 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 2. Oktober 1989 
Decision du Conseil national du 2 octobre 1989 

Differenzen - Divergences 

A. Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für die Veräusse
rung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke 
Arrete federal concernant un delai d'interdiction de reven
te des immeubles non agricoles 

Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis, Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Rhinow, Kündig, Rüesch, Schönenberger. Zimmerli) 
Festhalten 

Art. 4 al. 1 let. cbis, al. 3 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Rhinow. Kündig, Rüesch. Schönenberger. Zimmerli) 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Von den zahlreichen Differenzen. 
die im Zusammenhang mit den drei Bundesbeschlüssen «So
fortmassnahmen zum Bodenrecht» nach der Behandlung im 
Ständerat vorlagen. sind nur zwei verblieben, nachdem sich 
der Nationalrat in der zweiten Runde mit diesem Geschäft be
fasst hat. Die eine Differenz betrifft den Bundesbeschluss A, 
und zwar Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe cbis. Der Nationalrat hat 
diesen Buchstaben cbis, der durch den Ständerat neu einge
fügt worden ist, gestrichen. 
Ihre Kommission hat sich mit der Angelegenheit gestern 
abend an einer Sitzung beschäftigt. Ich muss Ihnen sagen, 
dass dabei die Meinungen recht deutlich auseinandergingen. 
Auf der einen Seite ist die Auffassung vertreten worden, der 
Buchstabe cbis bringe das gleiche oder jedenfalls nicht viel 
anderes als der Buchstabe c, insbesondere unter Berücksich
tigung der Veränderungen und Ergänzungen, die bezüglich 
des Buchstabens c im Ständerat beschlossen worden sind. 
Auf der anderen Seite ist geltend gemacht worden, der Buch
stabe cbis sei doch notwendig, um die Bebauung baureifer 
Grundstücke nicht zu verhindern und um Grundeigentümer 
nicht zur Hortung von Bauland zu zwingen. 
Ein gemeinsamer Nenner konnte in der Kommission nicht ge
funden werden. Bei der Abstimmung haben sich 6 Mitglieder 
der Kommission dem Nationalrat angeschlossen, während 

ebenfalls 6 Mitglieder der Kommission der Meinung waren. es 
sei richtig, am ursprünglichen Beschluss des Ständerates fest
zuhalten. 
Anders als im Fussballsport. wo bei unentschiedenem Aus
gang ein Penalty-Schiessen angehängt wird. ist der Ausgang 
in der Ständeratskommission durch die Stellungnahme des 
Präsidenten vorgezeichnet. und weil sich der Präsident der 
Kommission zufälligerweise bei jenen sechs Kommissionsmit
gliedern befand, die sich dem Nationalrat anschliessen woll
ten. beantragt Ihnen die Kommission Jetzt. dem Nationalrat zu
zustimmen. Das Ergebnis ist aber ich habe es Ihnen bereits 
dargetan sehr knapp ausgefallen. und Herr Rhinow wird den 
Minderheitsstandpunkt dartun und Ihnen darlegen, aus wel
chen Gründen nach Auffassung der Kommissionsminderheit 
am Buchstaben cbis festgehalten werden muss. Ich darf da
von ausgehen, dass anschliessend Herr Bundesrat Koller 
nochmals seinerseits den Standpunkt der Kommissionsmehr
heit darlegen wird. 

Rhinow, Sprecher der Minderheit: Ich darf als Vertreter dieser 
Minderheit noch einmal auf die Gründe zu sprechen kommen, 
die uns veranlassen, hier Festhalten zu beantragen. 
Wir müssen uns nochmals vergegenwärtigen, was das Ziel 
dieses Beschlusses A ist. Es geht darum. die Spekulation zu 
bekämpfen, und ich möchte aus der Botschaft zitieren, was 
der Bundesrat selbst schreibt: «Das Ziel, die Anzahl unliebsa
mer kurzfristiger Grundstückkäufe und -verkäufe stark zu ver
mindern und so eine Folge der schlechten Markttransparenz 
und des Nachfrageüberhangs zu bekämpfen. soll mit einer 
zeitlich befristeten Veräusserungssperre erreicht werden.» 
Und jetzt der wesentliche Teil: «Die Massnahme zielt darauf 
ab. die kurzfristige Weiterveräusserung, sogenannte Kaska
denverkäufe, von überbauten Grundstücken und von Bauland 
ohne Wertvermehrung zu verbieten.» 
Bei der Verfolgung dieses richtigen Zieles ist aber zu beach
ten, dass keine kontraproduktiven Nebenwirkungen eintreten. 
Davon haben wir letzte Woche gesprochen. Insbesondere ist 
betont worden, die Sofortmassnahmen sollten Zeit verschaf
fen, ohne die folgenden, echten Massnahmen zu präjudizie
ren oder ihnen gar entgegenzuwirken. 
Was sind nun aber die folgenden Massnahmen? Auch hier 
möchte ich mich an die Begründung des Bundesrates in der 
Botschaft anlehnen. Er schreibt: «Für die Ursachentherapie ist 
davon auszugehen. dass das Angebot an Boden, der für Sied
lungszwecke zur Verfügung steht, nur in beschränktem Um
fang erweitert werden kann. Im Vordergrund stehen raumpla
nerische Massnahmen insbesondere zur Verflüssigung des 
Baulandmarktes. Einmal eingezontes Bauland» - ich unter
streiche das - «soll möglichst rasch seiner Zweckbestimmung 
zugeführt werden. Dies setzt voraus, dass von seiten des Ge
meinwesens die Erschliessung zügig vorgenommen wird und 
auf seiten der Grundeigentümer der Boden nicht unnötig ge
hortet wird.» Das ist der springende Punkt. Und was der Bun
desrat hier ausführt für die Grundeigentümer, gilt doch erst 
recht auch für den Staat selber. Auch er soll nicht dazu Anlass 
geben, dass Boden unnötigerweise gehortet wird. 
Wenn wir aber auf diesen Ausnahmetatbestand verzichten, 
dann setzen wir einen massgeblichen Faktor für die Verhinde
rung von Ueberbauungen, für die Verhinderung just des Ge
brauches von baureifem Land. Wir setzen also eine kontrapro
duktive Bewegung in Gang, heizen die Preisentwicklung 
durch die Verknappung zusätzlich an. 
Nun wird gesagt, diese Bestimmung sei nicht praktikabel. Ich 
könnte mich auf eine billige Begründung zurückziehen und 
sagen: Es ist etwa die Lösung, die der Bundesrat uns im bäu
erlichen Bodenrecht vorschlägt. Aber ich will es mir nicht so 
einfach machen, sondern ich will nochmals kurz darauf einge
hen, warum meines Erachtens und auch nach Auffassung der 
Kommissionsminderheit die Praktikabilität gegeben ist. 
1 . Was den Baubeginn anbetrifft - es muss ja innert eines Jah
res mit dem Bau begonnen werden-. so besteht eine einlässli
che Rechtssprechung des Bundesgerichtes, wann ein Baube
ginn anzunehmen ist. Das Bundesgericht hat diese Rechts
sprechung im Zusammenhang mit dem Widerruf von Baube
willigungen entwickelt. 
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2. Die Kontrolle des Baubeginns innert eines Jahres sei nicht 
durchzuführen. wird gesagt. Abgesehen davon. dass es Ja nur 
wenige Fälle sein werden. die diese Ausnahmebewilligung er
füllen, haben die Gemeinden heute schon die Aufgabe. und 
z:war in viel schwierigeren Fällen. die baupolizeiliche Aufsicht 
auszuüben. Es ist an den Gemeinden. dafür zu sorgen. dass 
entsprechend den Baubewilligungen gebaut wird und nicht ir
gendwie. ohne Baubewilligung oder in Abweichung von 
rechtskräftigen Baubewilligungen. Zu prüfen. ob überhaupt 
begonnen wird. ist einfacher als viele andere Kontrollen. wel
che durchgeführt werden müssen. 
3. Wenn diese Kontrolle wirklich versagen würde. wenn sie 
wirklich nicht ausgeübt würde: auch dann ist die Konsequenz 
insofern nicht so tragisch. als jedenfalls eine Weiterveräusse
rung nicht mehr möglich ist; denn spätestens wenn Jemand, 
der gestützt auf diese Ausnahmebewilligung - Land erwor
ben hat und nicht mit dem Bau beginnt. dieses Land wieder 
veräussern möchte. wird der Grundbuchverwalter aufmerk
sam. Er wird die Rückabwicklung des Geschäftes veranlas
sen. Ich meine also, dass die Praktikabilität durchaus bejaht 
werden darf. 
Der Nationalrat hielt mit 88 zu 72 Stimmen an seinem Be
schluss fest. Ich glaube, dass wir bei einem so knappen Stim
menverhältnis ohne Hemmungen auf unserem Beschluss be
harren dürfen. Ich möchte Ihnen das beantragen. 

M. Cottier: L'idee de l'article 4, lettre cbis. qui consiste a faire 
construire un bätiment par l'acquereur est deja contenue dans 
la lettre c de l'article 4. Les deux dispositions sont tres proches 
l'une de l'autre et toutes deux tendent a faire creer des cons
tructions. A la lettre cbis, c'est l'acheteur qui bätit. et a la lettre 
c. c'est le vendeur qui construit pour. ou sur mandat de 
l'acquereur. L'acheteur peut, en vertu de la disposition de la 
lettre c deja, faire construire le bätiment qu'il veut. C'est donc 
la lettre c qui donne a l'acquereur la possibilite de faire cons
truire le bätiment et d'acheter l'immeuble. Le danger d'une 
thesaurisation sera ecarte par la lettre c tout autant que par la 
lettre cbis. Par consequent, pour realiser le but invoque par M. 
Rhinow, nous n'avons pas besoin de la lettre cbis. 
En revanche, cette prescription comporte des risques d'abus 
qui pourraient rendre inefficace l'arrete A. En effet. le vendeur 
se procure un permis de construire, l'acquereur achete le ter
rain et ouvre le chantier comme il doit le faire dans le delai 
d'une annee. mais sans le poursuivre et sans construire le bäti
ment. II aura realise la condition qui figure a l'alinea 3 de l'arti
cle 4, sans finalement achever la construction commencee. et 
aucune sanction ne sera possible, dans ce cas-la. la vente res
tera en vigueur alors qu'elle ne s'etaitfaite que dans le seul but 
de construire un bätiment. 
C'est pourquoi nous vous invitons a adherer a la version du 
Conseil nationalen biffant cette disposition. 

M. Masoni: J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'expose de 
M. Cottier. Je n'arrive pas a comprendre les craintes expri
mees. En premier lieu, on nous dit que la disposition figurant a 
la lettre cbis est deja contenue dans la precedente lettre c qui a 
ete acceptee par le Conseil national. Si tel est le cas, II ne fau
drait pas craindre de rendre explicite ce principe pour eviter 
des difficultes d'interpretation. Nous savons que les disposi
tions que nous votons seront ensuite appliquees par des offi
ces deja tres charges. Or, on ne peut pas leur demander de 
consulter constamment les materiaux legislatifs. 
Par consequent, si nous acceptons l'idee que la disposition fi. 
gurant sous la lettre cbis est deja contenue dans la 
precedente, nous ouvrons malheureusement la porte a des 
difficultes dans l'application qui ne sont pas souhaitables 
dans un domaine necessitant action rapide et efficace. II fau
drait un texte clair qui n'implique pas trop de difficultes d'inter
pretation et trop d'appreciation, etant donne que l'on est en 
presence d'une loi d'exception et que l'on ne dispose pas de 
commentaires. Donc, si on est convaincu que le principe de 
l'alinea cbis est implicite dans la disposition precedente c, on 
devrait sans difficulte accepter de le reprendre expressement 
a la lettre cbis, comme I' a fait notre conseil en premiere lecture. 
La deuxieme crainte qui a ete manifestee ici me preoccupe 

plus. On nous dit que le texte de la lettre cbis donne la possi
bilite de detourner la loi. Si l'on devait se baser sur cette 
crainte, aucun des trois arretes ne devrait etre vote: en effet, 
cette crainte de detournement empecherait. par exemple 
d'approuver la disposition se rapportant a la revente sans 
gain. au meme prix. Soit on admet que les mesures que l'on 
a souhaitees dans l'espoir d'une efficacite immediate, pour 
tenter de calmer le marche. sont dignes de confiance et se
ront suivies, soit on craint leur mauvaise acceptation et leur 
detournement. Dans le second cas. on ne ferait pas un bon 
travail en creant une loi, rneme transitoire. qui ne 
serait pas respectee. Ce n'est donc pas cette crainte qui 
devra1t nous inc1ter a refuser le maintien de cette disposition 
cbis. Du reste, s'il etait vrai. comme nos collegues prets a 
iaisser tomber l'alinea cbis nous le disent, a savoir que cet 
alinea est superflu car il est implicitement contenu a la 
preceente lettre c, la meme crainte devrait egalement se 
manifester envers celle-ci. En resumant: un texte clair. comme 
celui vote par notre conseil sous la lettre cbis, constitue le 
pendant du precedent a la lettre c. le point c prevoit le cas 
ou certaines conditions sont realisees chez le vendeur, le 
point cbis, adopte par notre conseil, vise le cas ou des condi
tions analogues se realisent chez l'acheteur. Si nous voulons 
veritablement calmer ce marche tout en evitant des entraves 
a la construction d'appartements - ce qui est le but de notre 
travail - le complement de la lettre cbis, adopte par notre 
conseil lors du premier debat. est le meilleur. Je vous recom
mande de le maintenir. 

Cavelty: Wir sollten die Sache auch vom praktischen Stand
punkt aus betrachten. Von den vielen Abweichungen sind jetzt 

dank dem Einlenken des Nationalrates - nur noch z:wei Diffe
renzen verblieben. Vom Fair play aus gesehen wird es wohl 
richtig sein, dass wir mindestens in einem Punkt nachgeben. 
Die Diskussion hier im Rat und auch schon in der Kommission 
hat gezeigt, dass der Artikel 4 Absatz cbis höchstens eine sehr 
kleine Bedeutung hat, wenn überhaupt eine. Da sind sich so
gar die Professoren nicht ganz einig. Deshalb sollte man in 
diesem Punkt nachgeben und dafür dann bei Beschluss C 
festhalten. 
Man sollte überhaupt beide Differenzen gemeinsam betrach
ten. Ich selber wäre an und für sich auch für Nachgeben beim 
Bundesbeschluss C, bin aber bereit festzuhalten, wenn wir im 
ersten Punkt nachgeben. Darum haben wir auf einen Minder
heitsantrag beim Bundesbeschluss C verzichtet. 
Ich bitte Sie also. hier zuzustimmen. 

Ziegler: Herr Cavelty sagte, es gehe um den praktischen 
Standpunkt. Ich glaube, es geht auch um den tatsächlichen 
Standpunkt. 
Der Titel dieses Bundesbeschlusses heisst: «Sperrfrist für die 
Veräusserung .... ». Wenn wir die einzelnen Artikel durchge
hen, stellen wir fest. dass immer von Veräusserung gespro
chen wird. Nun wechseln wir bei diesem Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe cbis plötzlich auf den Erwerber. Wenn also der Ver
äusserer keine Möglichkeit zu veräussern mehr hat, die Vor
aussetzungen nicht gegeben sind, dann kann er einen Er
werber suchen, der die Voraussetzungen nach diesem Absatz 
1 Buchstabe cbis erfüllt, und damit schafft man eine weitere -
wenn auch nicht eine weitgehende, so doch eine weitere -
Ausnahme. 
Es stellt sich doch die Frage, ob die Baulandhortung, die diese 
wenigen machen müssten - wenn sie eben nicht auf den Er
werber greifen könnten -, stärker zu werten ist als das Ziel die
ses Beschlusses, nämlich die Einschränkung der Kaskaden
verkäufe. Die behauptete Baulandhortung fällt nicht ins Ge
wicht. 
Aus diesem Grund meine ich, dass man der Mehrheit zustim
men und diesen Absatz 1 Buchstabe cbis streichen muss. 

Bundesrat Koller: Die Minderheit der Kommission möchte mit 
Buchstabe ct.lis eine weitere Ausnahme für die Sperrfrist schaf
fen und damit - dessen muss man sich doch bewusst sein -
kurzfristige Handänderungen von Grundstücken auch dann 
ermöglichen, wenn der Erwerber eines Grundstückes eine 
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Baubewilligung hat und wenn er die Absicht hat. das erwor
bene Land zu überbauen. 
Die erste Frage ist zweifellos: Besteht überhaupt ein Bedarf für 
eine weitere Ausnahmebestimmung? Der Bundesrat verneint 
dies. weil der Artikel bereits jetzt sieben Ausnahmen von der 
Sperrfrist vorsieht. vor allem auch - was ökonomisch entschei
dend ist eine erweiterte Bauträgerklausel und die Klausel für 
den preisgünstigen Wohnungsbau. Im übrigen darf ich Sie 
daran erinnern. dass nach unseren Schätzungen nur etwa 
zehn Prozent aller Grundstücke überhaupt unter die Sperrfrist 
fallen werden. weil der weit überwiegende Teil aller Grund
stücke sich schon seit mehr als fünf Jahren im Besitz der Ei
gentümer befindet. 
Herrn Rhinow möchte ich zu bedenken geben: Natürlich wol
len wir in erster Linie den Kaskadenverkäufen einen Riegel 
schieben. Aber wir möchten mit diesem Bundesbeschluss 
auch allgemein eine gewisse nachfragedämpfende Wirkung 
erreichen. also eine Beruhigung des Bodenmarktes. Hier öff
nen wir nun aber doch aus einer rein subjektiven Absicht her
aus eine Türe für kurzfristige Handänderungen, die diesen 
Zweck mindestens beeinträchtigen könnten. 
Der Haupteinwand. den ich gegen diesen Buchstabe cbis 
habe, ist jedoch jener der Praktikabilität. Es wird hier ja zu
nächst nur auf die Absicht des Erwerbers abgestellt. Er muss 
erklären: Ich kaufe dieses Land zum Zwecke der Ueberbau
ung. Und wenn er diese Absicht nicht realisiert, muss eben die 
Ausnahmebewilligung widerrufen werden. Das heisst: Der vor 
einem Jahr gültig abgeschlossene Kaufvertrag muss rückab
gewickelt werden, das Grundstück muss dem Verkäufer rück
übereignet werden, und dieser hat dem Käufer, der seine Ab
sicht nicht realisiert hat, den Kaufpreis zurückzuzahlen. Sie se
hen, in welche Vollzugsprobleme wir hineingeraten bei einem 
Beschluss, der nur während fünf Jahren gelten soll und für den 
wir sonst durchs Band darauf bedacht waren, einen einfachen 
Vollzug zu realisieren. Es wären in den Kantonen ja unter
schiedliche Behörden, die diese Ausnahmebewilligungen ge
währen müssten - wahrscheinlich das entsprechende Depar
tement oder eine Kommission auf kantonaler Stufe -, und 
nachher müsste dann in den Gemeinden überprüft werden, 
ob die angekündigte Absicht des Ueberbauens innert einem 
Jahr auch tatsächlich realisiert worden sei. 
Ich habe einfach Bedenken, ob wir damit - mangels Ueber
wachungsmöglichkeiten - nicht den Baumarkt weiter unnötig 
anheizen würden. Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen emp
fehlen, der Mehrheit Ihrer Kommission und dem Nationalrat 
zuzustimmen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

20Stimmen 
21 Stimmen 

C. Bundesbeschluss über Anlagevorschriften für Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge und für Versicherungs
einrichtungen 
Arrete federal concernant des dispositions en matiere de 
placement pour les institutlons de prevoyance professlon
nelle et pour les instltutlons d'assurance 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 3 al. 1 let. a 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Die nächste Differenz betrifft Artikel 
3 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses C. Der Bundesrat 
schlägt mit dieser Norm vor, dass Einrichtungen der berufli
chen Vorsorge und Versicherungseinrichtungen höchstens 
25 Prozent ihres Gesamtvermögens in Grundstücken in der 
Schweiz anlegen dürfen. In der ersten Beratungsrunde hat der 
Nationalrat diesen Anteil auf 30 Prozent angehoben. Unser Rat 

hat in der Folge an der Sitzung vom letzten Donnerstag eine 
weitere Anhebung auf 35 Prozent vorgenommen. Im Differenz
bereinigungsverfahren hat dann aber der Nationalrat an sei
nem Beschluss festgehalten. Er ist dabei geblieben. dass 
maximal 30 Prozent des Gesamtvermögens in Grundstücken 
in der Schweiz angelegt werden dürfen. Ihre Kommission 
beantragt Ihnen demgegenüber mit sehr deutlicher Mehr
heit. am Satz von 35 Prozent festzuhalten. Die Gründe, die 
Anlass zu diesem Kommissionsbeschluss geben, dürften 
Ihnen bekannt sein. Ich meine. ich könne darauf verzichten. 
hier nochmals 1m Detail darzulegen. was bereits ausführlich 
und sorgfältig abgehandelt worden ist. Es geht der Kommis
sion einfach darum - um das mit einem einzigen Satz noch
mals in Erinnerung zu rufen den institutionellen Anlegern 
bei der Bereitstellung von zinsgünstigem Wohnraum nicht 
in den Arm zu fallen. Diese Ueberlegung hat die Kommis
sion dazu veranlasst, am Satz von 35 Prozent als Maximal
satz für die Anlage von Grundstücken in der Schweiz festzu
halten und Ihnen zu beantragen. dem Nationalrat nicht zu 
folgen. 

Cavelty: Angesichts des Ausganges der vorherigen Abstim
mung beantrage ich Zustimmung zum Nationalrat. Wir waren 
schon in der Kommission eine Minderheit. die für Zustimmung 
plädierte. Wir haben dort von einem Minderheitsantrag ab
gesehen. weil wir der Meinung waren. der Rat folge der Mehr
heit bei Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe cbis. 
Der Nationalrat hat uns in vielen Differenzen nachgegeben. 
Deshalb sollten wir auch in einem Punkt nachgeben. Zudem 
scheint es mir richtig, dass wir die institutionellen Anleger in ih
rer Anlagetätigkeit etwas bremsen. Damit fördern wir die Ei
gentumsstreuung. Die institutionellen Anleger sollen in erster 
Linie Hypotheken gewähren. 

Mme Jaggi: M. Cavelty tire de notre decision precedente une 
conclusion qui ne s'imposait vraiment pas. Pour ma part, j'en 
tire exactement la conclusion inverse. Nous venons d'allonger 
la liste des derogations ä l'interdiction de revente. Et ce dont 
nous discutons maintenant. ä savoir la divergence ä l'arrete C, 
30 ou 35 pour cent, est precisement le point sur lequel nous 
devons maintenir notre decision, afin de montrer que nous ne 
nous trompons ni sur les objectifs de ces arretes ni sur les res
ponsables de la situation que nous voulons combattre. L'ob
jectif. la lutte contre la speculation, impose la prise de mesures 
a l'encontre des beneficiaires principaux et des agents de 
cette inflation, ceux qui pratiquent notamment la vente et re
vente rapide, et non pas ä l'encontre des moderateurs du 
mouvement de vente et de revente. a savoir les investisseurs 
institutionnels. La punition de ces investisseurs me parait parti
culierement injustifiee. Je crois que les placements effectues 
par ces institutions. et notamment par les caisses de pensions, 
sont sag es et j' affirme, aujourd' hui comme hier, que c' est dans 
l'immobilier qu'il doivent pouvoir placer les importants capi
taux qui leur sont confies par les assures. 
Je vous demande de maintenir, ä l'instar de ce qu'a fait la com
mission ä une eclatante majorite hier soir, a l'article 3, alinea 
premier, lettre a, la limite de placement a 35 pour cent. 

Schmid: Wir müssen uns fragen, in welcher Situation wir uns 
befinden. Im Rahmen der Differenzbereinigung zum vorlie
genden Geschäft, die noch diese Woche erledigt weden 
muss, stellt sich die Frage, welche von zwei Optionen wir wäh
len wollen. Entweder erledigen wir den Bundesbeschluss C 
auf parlamentarischem Weg - so fällt er aus Abschied und 
Traktanden -, oder wir geben dem Volk - sollte ein Referen
dum zustande kommen - die Gelegenheit, darüber abzustim
men. Wenn Sie heute auf 35 Prozent beharren, ist der Bundes
beschluss C nämlich schon im parlamentarischen Verfahren 
gestorben. Betrachten Sie die Mehrheitsverhältnisse: Wir ha
ben letzten Donnerstag mit 15 gegen 12 Stimmen 35 Prozent 
beschlossen. Der Nationalrat hat darauf einstimmig Festhal
ten an 30 Prozent beschlossen. Ich glaube nicht. dass das für 
den Nationalrat ein «bargaining point» sein kann. Ich würde es 
nicht für richtig halten - auch von jenen, die nicht für diesen 
Beschluss sind -, diesen Beschluss im parlamentarischen 
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Verfahren zu erledigen. Ich wäre dafür, dass man wenigstens 
das Volk entscheiden liesse. 
Angesichts der zeitlichen Dringlichkeit und der Mehrheitsver
hältnisse müssen wir dem Antrag von Herrn Cavelty zustim
men, das heisst dem Nationalrat folgen, wenn wir den Bundes
beschluss C halten wollen. 

Rüesch: Die Logik von Herrn Schmid kann man umkehren. 
Wenn Sie Angst haben, der Beschluss sterbe. kann er auch 
sterben, wenn er zu stark ist Und wenn Sie 35 Prozent wählen. 
werden Sie unter Umständen ein paar Stimmen mehr erhal
ten, um das qualifizierte Mehr zu erreichen. Sie müssen Ja für 
die Dringlichkeit im Nationalrat 101 Stimmen haben und 
diese sind noch nicht beieinander - und bei uns 24. Wenn Sie 
auf 35 Prozent einschwenken, ermöglichen Sie auch ein Ein
schwenken gewisser Gegner. Auch Ihr Vorschlag könnte des
halb ganz anders ausgelegt werden, als Sie es tun. 
Herrn Cavelty mit seinem immerwährenden Credo zu den Hy
potheken der Versicherungen möchte ich sagen: Schauen Sie 
die Bilanzen an! Grössere Versicherungsgesellschaften ha
ben zum Teil heute schon mehr Hypotheken als Grundbesitz. 
Man bringe doch nicht immer diese alte Schallplatte wieder! 
Ich stimme 35 Prozent zu. 

M. Oucret: Des le debut j'ai dit que rarrete C me paraissait en 
totale contradiction avec les besoins de logements connus 
dans de nombreuses regions de notre pays. On fait fausse 
mute avec l'arrete C et en vote final je le refuserai. 
Ceci ne m 'empeche nullement de vous proposer de maintenir 
le 35 pour cent. On s'accroche a ce 35 pour cent en oubliant 
completement que dans de precedents articles on parle de la 
reevaluation des immeubles en portefeuille dans differentes 
societes, qu'elles soient d'assurances. de retraite ou de fonds 
de placement. Si l'on se meta reevaluer les immeubles qui 
sont dans ces portefeuilles, le 35 pour cent sera immediate
ment atteint. et meme cette limite sera insuffisante. II ne faut 
pas oublier ces deux parametres inscrits: d'une part augmen
ter la valeur des immeubles en les estimant on ne sait pas en
core tres bien comment - on nous promet de nous le dire 
apres le vote, ce qui est curieux, on devrait nous le dire avant 
afin de savoir ce que nous votons - on va prendre la valeur de 
rendement et on prend la valeur reelle. Qu'est-ce que la valeur 
reelle? Si on peut me l'expliquer dans cette salle, j'en serais 
tres satisfait. Est-ce la valeur venale du marche? Le terme «va
leur reelle» ne recouvre rien. Gar la valeur reelle, lorsqu'il s'agit 
d'un marche ouvert, d'une sorte de vente aux encheres, i;:a 
peut etre le prix le plus eher offert par l'acheteur, mais aussi le 
prix le plus bas. Dans ce domaine on nage en plein doute. A 
mon avis le 35 pour cent est un minimum et deja de nombreu
ses caisses ne pourront plus acheter. Jene vous cache pas 
mon inquietude. 
A Geneve, actuellement, gräce a des lois sociales extreme
ment avancees en matiere de logement, nous avons en cons
truction plusieurs centaines de logements qui etaient promis a 
la vente a des caisses de pension. Je crains que ces loge
ments ne puissent plus leur etre vendus, d'une part, si l'on 
reevalue leurs biens immobiliers et, d'autre part, si l'on reste 
en-dessous de la barre de 30 pour cent. 
C'est la raison pour laquelle, tout en vous disant que jene vote
rai pas l'arrete C, mais au minimum - qui veut le plus veut le 
moins - inscrivons 35 pour cent. 

Bundesrat Koller: Ich bitte Sie, sich Ihrer Verantwortung be· 
wusst zu sein. Denn der Faktor Zeit beginnt nun wirklich eine 
grosse Rolle zu spielen. Wenn wir diese Beschlüsse dringlich 
erklären und das im vorgeschriebenen Verfahren tun wgllen, 
müssen morgen die Abstimmungen über die Dringlichkeits
klausel stattfinden. Sonst wird eine rechtzeitige Veröffentli
chung und Inkraftsetzung unmittelbar nach der Session gar 
nicht mehr möglich sein. Wenn Sie diese Beschlüsse ohne die 
Dringlichkeit annehmen, sind wir uns alle im klaren, dass vor al
lem die psychologische Wirkung dieser Bundesbeschlüsse to
tal im Eimer wäre, und dazu wäre während drei Monaten - bis 
diese Beschlüsse in Krafttreten würden-Umgehungsgeschäf
ten Tür und Tor geöffnet. Dessen müssen wir uns bewusstsein. 

19-S 

Nachdem Sie in der vorhergehenden Abstimmung auf Ihrem 
Standpunkt beharrt haben. verlangt es nun das Prinzip der Ei
nigung zwischen den beiden Räten innert dieser nützlichen 
Frist, dass Sie in diesem Punkt dem Nationalrat zustimmen, 
der übrigens einstimmig, ohne Jeglichen Gegenantrag, bei 
diesen 30 Prozent geblieben 1st. 
Gegenüber jenen. die Bedenken wegen kontraproduktiven 
Wirkungen haben, muss ich noch einmal darauf hinweisen. 
aass wir ,m entscheidenden Artikel genug Ausnahmemöglich
keiten haben. Jede Kasse und jeder Lebensversicherer, die 
weiter Wohnungen produzieren wollen, haben diese Möglich
keit aufgrund der Ausnahmemöglichkeiten. die wir gezielt ge
schaffen haben. 
Die Frage von Herrn Ständerat Ducret kann ich noch einmal in 
dem Sinn beantworten. dass wir bei der Bewertung nach dem 
tatsächlichen Wert ganz bewusst an die Regelungen bei der 
direkten Bundessteuer anknüpfen und an die Regelungen, 
wie sie schon heute für die Lebensversicherer praktiziert wer
den. Das heisst, dass der tatsächliche Wert nach einer heute 
schon gehandhabten Formel bemessen wird: zweimal der Er
tragswert, einmal der Verkehrswert. geteilt durch drei abzüg
lich zehn Prozent Das ist die Formel, die heute schon allge
mein praktiziert wird und die wir in der Ausführungsverord
nung noch festschreiben werden. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie dringend denn heute 
werden Sie eine weitere Runde nicht mehr realisieren können, 
und morgen sollten unbedingt die Abstimmungen über die 
Dringlichkeitserklärung stattfinden -, in diesem Punkte dem 
Nationalrat zuzustimmen. 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Cavelty 

An den Nationalrat- Au Conseil national 

89.528 

Motion Küchler 
Förderung von Wohneigentum mit 
Mitteln der zweiten Säule 
Acces a la propriete locative 
et fonds de la prevoyance 
professionnelle 

Wortlaut der Motion vom 21. Juni 1989 

17Stimmen 
22Stimmen 

Der Bundesrat wird eingeladen, im Rahmen der Neuordnung 
der BVG-Freizügigkeit eine Lockerung des in Artikel 331 Buch
stabe c OR verankerten Verpfändungsverbotes für Vorsorge
mittel vorzusehen. Darüber hinaus ist eine Regelung vorzu
schlagen, wonach die obligatorisch, vor- und ausserobligato
risch angesparten Mittel der beruflichen Vorsorge von den Ver
sicherten für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum 
bis zur Hälfte des jeweiligen Freizügigkeitsguthabens in An
spruch genommen werden können. 

Texte de la motion du 21 juin 1989 
Le Conseil federal est prie, dans le cadre du nouveau regle
ment du libre passage au titre de la loi s1:1r la prevoyance pro
fessionnelle, d'assouplir l'interdiction de mettre en gage les 
fonds de prevoyance qui est prescrite a l'article 331, lettre c, du 
Code des obligations. II est invite en outre a proposer une dis
position par laquelle les ressources economisees au titre de la 
prevoyance obligatoire, preobligatoire et hors regime obliga
toire puissent etre utilisees par l'assure, jusqu'a concurrence 
de la moitie de l'avoir de libre passage, pour l'acquisition de la 
propriete de son logement a usage personnel. 
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89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Fortsetzung Suite 

Siehe Seite 556 hiervor Voir page 556 ci-devant 

Abstimmung über die Dringlichkeitsklausel 
Vote sur la clause d'urgence 

Le president: Nous interrompons la seance pour passer au 
vote sur l'urgence des trois arretes relatifs au droit foncier. Je 
rends les scrutateurs attentifs au fait que, dans de tels cas, le 
president doit voter. 

Beschluss A - Arrete A 

Abstimmung Vote 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 

Beschluss B -Arrete B 

Abstimmung - Vote 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 

Beschluss C -Arrete C 

Abstimmung - Vote 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 
Dagegen 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

83.043 

Steuerharmonisierung. 
Bundesgesetze 
Harmonisation flscale. Lois 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 584 hiervor - Voir page 584 ci-devant 

38Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

39Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

26Stimmen 
15Stimmen 

B. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) 
Loi federale sur l'lmpot federal direct (LIFD) 

Fortsetzung - Suite 

Art. 84 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 84al.3 
Proposition de ta commission 
Maintenir 

597 Steuerharmonisierung. Bundesgesetze 

Reichmuth. Berichterstatter: Die Kommission beantragt lh· 
nen bei Artikel 84 Absatz 3 Festhalten am Beschluss des Stän
derates. entsprechend unserer Diskussion bei Artikel 74. 

Angenommen - Adopte 

Art. 101a Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 101a al. 1, 2 
Proposition de ta commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Reichmuth, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Zu
stimmung zum Nationalrat entsprechend unserem Beschluss 
zu Artikel 5 und zum Steuerharmonisierungsgesetz. 

Angenommen - Adopte 

Art. 102 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Reichmuth, Berichterstatter: Wir beantragen ebenfalls Zu
stimmung analog zu Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e. 

Angenommen - Adopte 

Art. 110, 111 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Küchler, Hefti, Kündig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbühl) 
Festhalten 

Art. 110, 111 
Proposition de ta commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Küch1er, Hefti, Kündig, Meier Hans, Reichmuth, Zumbühl) 
Maintenir 

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 11 O beantragen wir 
gemäss unserem Beschluss für die zweijährige Periode in Arti
kel 51, den Kommissionsminderheitsantrag anzunehmen. 
Desgleichen zu Artikel 111. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte seton la proposition de ta minorite 

Art.117 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Piller, Miville)) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 117 
Proposition de la commission 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Piller, Miville) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Reichmuth, Berichterstatter: Bei Artikel 117 handelt es sich 
um den analogen Beschluss zu Artikel 42 Absatz 3 Steuerhar
monisierungsgesetz. Wir halten an der Kann-Formel fest. 

michael.tellenbach
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Die Zusammenarbeit wird in Verträgen geregelt. die vom Bun
desrat genehmigt werden müssen. 

Art. 23 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Le Conseil federal peut octroyer a des diffuseurs locaux et 
regionaux une concession pour la diffusion de programmes 
de television en collaboration avec la SSR et d'autres diffu
seurs. La collaboration est reglee dans des contrats qui do1-
vent etre approuves par le Conseil federal. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenomcnen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich muss den Herrn 
Präsidenten bitten. die Behandlung des Kommissionsantra
ges zu Absatz 2 auszusetzen. Absatz 2 hängt mit Artikel 31 zu
sammen. Wtr müssen ihn im Zusammenhang mit dem dort 
vorgeschlagenen Vertragsmodell diskutieren. 

M. Frey Claude, rapporteur: Un des points centraux de la dis
cussion qui a eu lieu au sein de la commission a porte sur l 'arti
cle 31 relatif a la solution contractuelle. Avec l'article 23. alinea 
2. nous entrons dans ce concept du modele contractuel. Nous 
poursuivrons a l'article 28 et nous tiendrons la discussion de 
fond a l'article 31. C'est pourquoi nous ne developpons pas ici 
les considerations generales relevant du concept de la solu
tion contractuelle. 

Präsident: Der Entscheid soll bis zur Behandlung von Artikel 
31 ausgesetzt werden. - Sie sind mit diesem vorgehen ein
verstanden. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich . 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1616 hiervor-Voir page 1616 ci-devant 

Abstimmung über die Dringlichkeitsklausel 
Vote sur la clause d'urgence 

Präsident: Vor der Abstimmung werden noch zwei Fraktions
erklärungen abgegeben. 

Bundi: Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion gebe 
ich folgende Erklärung ab: Wir werden in den nun folgenden 
Abstimmungen allen drei Vorlagen zustimmen. weil sie der mi
nimale Versuch eines kleinen Schrittes in die richtige Richtung 
sind. Gleichzeitig stellen wir fest, dass das Bodenrechtspro
blem, wohl eines der wichtigsten Probleme unseres Landes 
überhaupt, hier nur mit Handschuhen angefasst worden ist. 
Unser Ja erfolgt denn auch ohne Begeisterung. 
Bestanden schon am Beginn der Beratungen Zweifel über die 
Wirksamkeit einiger vorgeschlagener Massnahmen, so sind 

diese an ihrem Schluss noch grösser. Der Ständerat hat den 
Katalog der Ausnahmen stark ausgeweitet. der Bauträgerarti
kel z. B. ist geradezu zu einem Bauförderungs- und Veräusse
rungsartikel geworden. Die Linie des Bundesrates ist zu einem 
wesentlichen Teil verlassen worden. Die sozialdemokratische 
Fraktion erwies sich in diesen Beratungen wieder einmal als 
eine der bundesratstreuesten. 
Wir stimmen heute trotzdem zu. weil wir der Auffassung sind. 
dass 1m Ganzen gesehen die kurzfristige Spekulation. d. h. die 
Kaskadenverkäufe. unterbunden werden können und dass 
bei den institutionellen Anlegern der Druck auf den Boden et
was verringert werden kann. Wir anerkennen auch eine ge
wisse psychologische Wirkung der drei Beschlüsse. Die So
fortmassnahmen gestatten es ferner, Erfahrungen zu sam
meln und sie auszuwerten. 
Wir knüpfen aber unsere Zustimmung an die bestimmteste Er
wartung, dass die Vorarbeit für tiefergre1fende Massnahmen. 
die vielgenannte Ursachentherapie, endlich in Angriff genom
men wird. Der Weg dahin ist vorgezeichnet durch eine Reihe 
von persönlichen Vorstössen und Initiativen in beiden Räten. 
Verschiedene dieser Vorschläge bedingen jedoch neue Ver
fassungskompetenzen. 
Wir erwarten deshalb vom Bundesrat mittelfristig, nicht erst in 
fernerer Zukunft. handfeste gesetzliche Vorschläge sowie ei
nen neuen Bodenrechtsartikel in der Bundesverfassung. Den 
vielen Beteuerungen und Versprechen in bezug auf weiterge
hende Massnahmen haben jetzt auch Taten zu folgen. 

Nussbaumer: Im Namen der CVP-Fraktion empfehle ich Ih
nen, die drei Bundesbeschlüsse als dringlich zu erklären. 
Die fünfjährige Sperrfrist wird die volkswirtschaftlich schädli
chen Kaskadenkäufe unterbinden. Alle beschlossenen Aus
nahmen dienen dem Zweck, den Bodenmarkt für die junge 
Generation. die Eigentum und Miete für den Eigenbedarf gel
tend macht. zu öffnen. Den Kantonen wird es wieder gestattet. 
das Grundbuch öffentlich zugänglich zu machen. 
Die Belastungsgrenze von 80 Prozent für Käufer. die keinen Ei
genbedarf geltend machen können, wird Kaufwillige ohne Ei
genmittel vom Markt verdrängen. Dieser Beschluss entspricht 
der früher bewährten Praxis der Banken. vorn Bauwilligen ei
nen angemessenen Anteil an Eigenmitteln zu verlangen. Die 
Beschränkung der Anlagemöglichkeiten für institutionelle An
leger ist notwendig, um verhindern zu helfen. dass Private mit 
Eigenbedarf vorn Bodenmarkt verdrängt werden, und um die 
steigende Tendenz zur Ballung des Grundeigentums zu bre
chen. 
Im Interesse der Erhaltung des guten Einvernehmens zwi
schen den Generationen muss der Eigenbedarf des Versi
cherten vor die Anlageinteressen der Versicherer gestellt wer
den. 
Die CVP-Fraktion sieht in den drei Beschlüssen taugliche Not
rnassnahrnen. die bis zum Abschluss der Revision des Raum
planungsgesetzes und bis zur Schaffung eines dauernden 
Vorrechtes zugunsten der Nachfrage für den Eigenbedarf die 
schlimmsten Auswüchse auf dem Bodenmarkt beseitigen 
werden. 

A. Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für die Veräusse
rung nichtlandwlrtschaftlicher Grundstücke 
Arrete federai concernant un delai d'lnterdictlon de re
vente des immeubles non agricoies 

Präsident: Sie haben zu entscheiden. 
In Artikel 9 Absatz 2 hat Ihnen die Kommission beantragt, den 
Bundesbeschluss als dringlich zu erklären. 
Für die Dringlichkeitserklärung braucht es die Zustimmung 
des absoluten Mehrs des Rates. 

Abstimmung - Vota 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 
Dagegen 

154Stimmen 
1 Stimme 
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5. Oktober 1989 N 1643 Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

B. Bundesbeschluss über eine Pfandbelastungsgrenze 
für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke 
Arrete federal concernant une charge maximale en ma
tiere d'engagement des lmmeubles non agricoles 

Präsident: Die Kommission beantragt Ihnen in Artikel 9 Ab
satz 2, auch diesen Beschluss als dringlich zu erklären. 

Abstimmung - Vote 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 
Dagegen 

163Stimmen 
1 Stimme 

C. Bundesbeschluss über Anlagevorschriften für Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge und für Versicherungs
einrichtungen 
Arrete concernant des dispositlons en mattere de place
ment pour les institutions de prevoyance professionnelle 
et pour les institutions d'assurance 

Präsident: Kommission und Bundesrat beantragen Ihnen in 
Artikel 9 Absatz 2 Dringlichkeit. 

Abstimmung - Vote 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 
Dagegen 

117Stimmen 
39Stimmen 

Präsident: Ich kann Sie darüber orientieren, dass auch der 
Ständerat der Dringlichkeit zugestimmt hat: bei Beschluss A 
mit 38 zu 0, bei Beschluss B mit 39 zu O und bei Beschluss C 
mit 26 zu 15 Stimmen. Damit werden diese Vorlagen in beiden 
Räten am Freitagmorgen zur Schlussabstimmung gelangen. 

87.061 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
Radio et televlsion. Loi 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1635 hiervor - Voir page 1635 ci-devant 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... verbreiten, wobei jedoch der lokale und regionale Charak
ter des Programmes gewahrt bleiben muss. 

Abs. 2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Sager) 
Zusammenarbeit, die auf eine sprachregionale Pogrammver
sorgung gerichtet ist oder sie zur Folge haben kann, ist zuläs
sig, sofern sie die Versorgungsgerechtigkeit erhöhen hilft oder 
einen spezifischen Beitrag zur Erreichung der Ziele leistet. 

Art. 24 
Proposition de la commission 
Al. 1 
..... pour autant toutefois que le caractere local et regional du 
programme seit sauvegarde. 

Al. 2 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Sager) 
Taute collaboration qui a ou peut avoir pour but ou conse
quence de diffuser des programmes a l'echelon national ou a 
celui de la region linguistique est autorisee dans la mesure ou 
eile ameliore l'egalite des chances de recevoir les program
mes ou si eile fournit une prestation specifique en vue d' attein
dre les objectifs definis a l'article 3. 

Abs. 1 -Al. 1 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die Kommissions
mehrheit hat den Text des Bundesrates im Absatz 1 sprachlich 
etwas verändert. Inhaltlich ändert sich nichts. Hingegen muss 
ich Sie bitten, den Antrag der Minderheit Sager abzulehnen. 
Der Konsens, den wir erarbeitet haben, beruht auf dem Drei
ebenenmodell, d. h. darauf, dass wir Konkurrenz auf lokal/ 
regionaler und internationaler Ebene zulassen, dass wir aber 
im sprach regionalen Bereich mit Rücksicht auf unsere Minder
heiten - die Romandie, das Tessin, die rätoromanische 
Schweiz - und die Vielfalt der Schweiz der SAG eine etwas pri
vilegierte Position einräumen. Sie werden sehen, dass wir bei 
Artikel 31 eine Oeffnung zulassen, indem wir eine Vertragslö
sung mit Privaten zulassen. Aber nicht zugelassen werden 
kann, dass sich z. B. lokale Veranstalter, die eine Bewilligung 
erhalten haben, zusammentun, vernetzen und wir plötzlich ei
nen weiteren nationalen Veranstalter haben. So ist das nicht 
gedacht. Wenn wir Ihren Antrag annehmen würden, Herr Sa
ger, können wir das Gesetz beiseite legen, und wir hätten wirk
lich für die Katz gearbeitet. 
Ich bitte Sie, den Antrag Sager ganz deutlich abzulehnen. 

Sager, Sprecher der Minderheit: Frau Uchtenhagen, Sie ha
ben mir die Begründung nicht erlaubt und bereits geantwortet. 
Ich hoffe, dass Sie dann nicht ein zweites Mal darauf zurück
kommen. 
Es wird immer wieder mit Nachdruck unterstellt, dass der vor
liegende Entwurf keine «Lex SAG» sei. Im Detail stösst man im
mer wieder auf Belege dafür, dass die Bewegungsfreiheit der 
privaten Veranstalter beschnitten wird, um denkbare konkur
renzierende Einflüsse auf die SAG zu verunmöglichen. Ein be
sonderer Versuch dazu ist auch der Artikel 24. Hier wird rund
weg eine Kooperation der privaten Veranstalter unter sich un
terbunden. obwohl man von diesem Pult aus und während der 
ganzen Behandlung des Gesetzes immer wieder das Hohe
lied der Kooperation singen wird, Kooperation allerdings zwi
schen der SAG und Privaten, wobei die SAG am längeren He
bel sitzen wird. 
Wir haben es trotz allem mit einer «Lex SAG» zu tun. Würde 
man die Ziele dieses Gesetzes ernster nehmen, dürfte man 
aus der SAG nicht eine heilige Kuh machen. In diesem Gesetz 
sollten die Bevölkerung - die einzelne Schweizerin und der 
einzelne Schweizer - und die vielfältigen Nutzungsbeiträge 
der elektronischen Medien zugunsten dieser Bevölkerung im 
Vordergrund stehen. Da ist es durchaus denkbar, dass es 
kommunikative Nutzungsformen gibt, so etwa, wenn private 
Lokalradioveranstalter zusammenarbeiten und damit eine 
bessere und flexiblere Lösung finden als bei der SAG. Es sind 
auch sinnvolle kommunikative Nutzungsmöglichkeiten denk
bar, auf die die SAG verzichten muss oder will, weil sie wegen 
der Programmstruktur und der vorhandenen Sendegefässe 
nicht erbracht werden können. 
Oder lassen Sie mich unter dem Aspekt der Kooperation um
gekehrt sagen: Es ist doch eine sinnvolle Arbeitsteilung zwi
schen der SAG und privaten Radiostationen denkbar, die allen 
dient: der SAG, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren 
kann, den Privaten, weil sie dank der Zusammenarbeit mit an
deren Privaten Synergien programmlicher und wirtschaftlicher 
Natur ausschöpfen können, und vor allem der Bevölkerung, 
der ein zusätzliches Angebot zur Verfügung steht, das, wie es 
mein Antrag festlegt, klaren Kriterien und Massstäben unter
worfen wird. 
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89.035 

Unterstützung von Schulen 
für Soziale Arbeit. Verlängerung 
Subventionnement des ecoles 
de servlce social. Prorogation 

Siehe Seite 1394 h1ervor - Vrnr page 1394 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 5. Oktober 1989 
Dec1sion du Conseil des Etats du 5 octobre 1989 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 149 Stimmen 
(Einstimm,gkert) 

An den Ständerat- Au Conseil des Etats 

86.043 

Strassenverkehrsgesetz. Aenderu ng 
Loi sur la circulation routlere. Modification 

Siehe Seite 132 hiervor - Voir page 132 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 18. September 1989 
Decision du Conseil des Etats du 18 septembre 1989 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Oroit foncler dans le secteur urbaln. 
Mesures immediates 

Siehe Seite 1642 hiervor-Voir page 1642 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 5. Oktober 1989 
Decision du Conseil des Etats du 5 octobre 1989 

115Stimmen 
43Stimmen 

M. Jeanneret: Le groupe liberal confirme la position qu'il a 
toujours prise dans ce debat, que ce soit en juin devant notre 
conseil ou durant cette session devant les deux conseils. Cette 
position est dans la ligne des theses que notre parti a emises a 
l'occasion de la procedure de consultation par le Conseil 
federal. et confirmees par un congres que nous avons tenu a 
Montreux le 30 septembre dernier et consacre a la propriete. 
Nous reaffirmons que nous condamnons fermement ceux qui 
usent de la speculation, celle-ci etant la consequence - selon 
nous - et non la cause de distorsions dans le marche immobi
lier. Pour nous, ces arretes ne s'attaquent pas au probleme es
sential qui est d'augmenter l'offre de terrains a. bätir, d'encou
rager les Suisses a devenir proprietaires et d'alleger l'ensem
ble des prescriptions qui alourdissent le droit foncier. Des me
sures conjoncturelles doivent par nature etre prises rapide
ment pour faire face a une situation donnee et etre abrogees 
sans tarder. Elles ne doivent pas etre le pretexte pour intro
duire dans la legislation ordinaire de nouvelles atteintes a la 

propriete. Dans ce cadre, la notion de delai est pour nous 
determinante et nous avons toujours fait dependre notre ac
cord sur ces arretes de la brievete de ces delais. Nous n'avons 
pas ete suivis en ce qui concerne une disposrtion capitale, a 
savoir le delai d' interdiction de cinq ans, alors que nous consi
derions deja qu'un delai de trois ans etait le grand maximum 
auquel nous pouvions souscrire. 
La majorrte de notre groupe estime donc qu'il s'agit d'un motif 
suffisant pour rejeter l'arrete A dont nous regrettons par ail
leurs plusieurs dispositions et dont nous savons que l'applica
tion sera source de nombreuses difficultes. 
Avec d·autres membres de ce Parlement. nous ne souscrivons 
pas a l'arrete C sur la limitation des avoirs immobiliers, nous 
ferons en temps utile des proposrtions pour permettre une 
meilleure cohabitation entre investisseurs institutionnels et pe
tits proprietaires. 

Weder-Basel: Unsere Fraktion sagt ja zu den beiden ersten 
Beschlüssen und lehnt mehrheitlich den Beschluss C ab. Un
bestritten dürfte sein, dass mit den drei Beschlüssen keine ent
scheidenden Weichen gestellt werden. Dank Beschluss A wird 
jedoch eine gewisse Beruhigung eintreten, da zukünftig Kas
kadenverkäufe nicht mehr möglich sein werden. 
Nach unserer Auffassung muss das Problem von der Ange
botsseite her angegangen werden. und das wiederum hiesse, 
unserem Postulat. das heisst dem Postulat Jaeger, nachzule
ben, ,n dem verlangt wird, dass Flachdächer und Dachstöcke 
grosszügig ausgebaut werden können. Noch weitsichtiger 
wäre es, das Problem ursächlich anzugehen und die planeri
schen Mehrwerte und die riesigen Bodengewinne marktwirk
sam abzuschöpfen. Dann muss auch abgeklärt werden, ob 
das Monopolgut Boden überhaupt als Handelsobjekt in den 
Preismechanismus der freien Marktwirtschaft passt oder ob 
ganz andere, weitsichtigere und sozialere Massnahmen ein
zuleiten wären. Stichworte dazu: Vorkaufsrecht der Gemein
den und Kantone bei Handänderungen, Abgabe des zurück
gekauften Landes im Baurecht nach marktwirtschaftlichen 
Grundsätzen. 
Mit Beschluss C- und da komme ich zum zentralen Problem -
verdrängen wir die grossen Pensionskassen vom Baumarkt. 
Es dürfen dann ausgerechnet jene nicht mehr mitwirken, die 
die anständigsten Mietzinse verlangen und sich gegenüber 
den Mietern am grosszügigsten verhielten. - Ich verstehe 
diese Unruhe nicht ganz, Herr Blocher. Sie reden da drein, da
bei wiederhole ich etwas, was Sie zum Teil auch gesagt ha
ben. (Heiterkeit) Meine Damen und Herren, es geht um folgen
des: Wir verdrängen die grossen Pensionskassen und sagen 
nicht, wer nachfolgt. Und hintendrein kommen die Spekulan
ten - und ich richte das an die Adresse meiner Kolleginnen 
und Kollegen von der sozialdemokratischen Partei und von 
den Grünen -. und diese Spekulanten werden reiche Ernte 
einfahren. Im gleichen Masse werden sie reiche Ernte einfah
ren wie die Banken, die kürzlich absolut willkürlich den Hypo
thekarzins um ein Prozent erhöht haben. In diesem Fall ging 
es um ein Prozent, per Saldo 2 Milliarden, und um ähnliche 
Beträge wird es gehen, wenn wir hier die Pensionskassen vom 
Markt verdrängen. 

A. Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für die Veräusse
rung nlchtlandwirtschaftlicher Grundstücke und die Veröf· 
fentlichung von Eigentumsübertragungen von Grund· 
stücken 
Arrete federal concernant un delai d'interdlction de re
vente des immeubles non agricoles et la publication des 
transferts de propriete immobiliere 

Schlussabstimmung - Vota final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

142Stimmen 
19Stimmen 

B. Bundesbeschluss über eine Pfandbelastungsgrenze 
für nichtlandwirtschattllche Grundstücke 
Arrete federai concernant une charge maximale en ma
tlere d'engagement des immeubles non agrlcoles 
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Votations finales 1806 N 6 octobre 1989 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

156Stimmen 
4Stimmen 

C. Bundesbeschluss über Anlagevorschriften für Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge und für Versicherungs
einrichtungen 
Arrete federal concernant des dispositions en matiere de 
placement pour les institutions de prevoyance profession
nelle et pour les institutions d'assurance 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

88.058 

Fi nanzhaushaltgesetz 

95Stimmen 
65Stimmen 

Loi sur les finances de la Confederation 

Siehe Seite 908 hiervor - Voir page 908 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 21. September 1989 
Decis1on du Conseli des Etats du 21 septembre 1989 

A. Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaus
halt 
Arrete federal sur les finances de la Confederation 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

158Stimmen 
1 Stimme 

B. Bundesbeschluss über die Unterbreitung der Objekt
kreditbegehren für Grundstücke und Bauten 
Arrete federal concernant les demandes de credits d'ou
vrage destines a l'acquisition de bien-fonds ou a des cons
tructions 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

88.061 

160Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Besoldung und berufliche Vorsorge 
der Mitglieder des Bundesrates, 
des Bundesgerichts und des Bundeskanzlers 
Retribution et prevoyance professlonnelle 
des membres du Conseil federal 
et du Tribunal federal 
ainsl que du chancelier de la Confederation 

Siehe Seite 1245 hiervor Voir page 1245 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 6. Oktober 1989 
Decision du Conseil des Etats du 6 octobre 1989 

A. Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vor
sorge der Mitglieder des Bundesrates und des Bundes
gerichts sowie des Bundeskanzlers 
Loi federale concernant la retribution et la prevoyance pro
fessionnelle des membres du Conseil federal et du Tribu
nal federal ainsi que du chancelier de la Confederatlon 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

136Stimmen 
5Stimmen 

B. Bundesbeschluss über Besoldung und berufliche Vor
sorge der Mitglieder des Bundesrates und des Bundes
gerichts sowie des Bundeskanzlers 
Arrete federal concernant la retribution et la prevoyance 
professionnelle des membres du Conseil federal et du Tri
bunal federal ainsi que du chancelier de la Confederation 

Oester: Die LdU/EVP-Fraktion wird aus zwei Gründen gegen 
diesen Bundesbeschluss stimmen: 
Erstens ist der aus unseren Reihen stammende Antrag, dass 
ein volles Ruhegehalt wie in vielen Kantonen üblich, erst nach 
mindestens achtjähriger Amtszeit ausbezahlt werden solle. 
hier im Rat abgelehnt worden. obwohl die Kommission sich 
hinter diesen vernünftigen Antrag gestellt hatte. 
Zweitens ist unser Antrag, beim Ruhegehalt auch den Vermö
gensertrag als Einkommen zu berücksichtigen. nach anfäng
lich breitester Zustimmung mit mistfaulen, völlig falschen Ar
gumenten ebenfalls niedergedrückt worden, offenbar nach 
entsprechender Bearbeitung der Opportunisten. Diese ge
genüber dem Steuerzahler nicht vertretbare Bevorzugung der 
Wohlhabenden mit der grösstmöglichen Kelle lehnen wir mit 
aller Entschiedenheit ab, auch mit Rücksicht auf die vielen 
knapp gehaltenen Rentner in unserem Lande. 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

85.069 

105Stimmen 
32Stimmen 

Arbeitsvermittlungsgesetz. Revision 
Loi sur le service de l'emploi. Revision 

Siehe Seite 1247 hiervor-Voir page 1247 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 21. Juni 1989 
Decision du Conseil des Etats du 21 juin 1989 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 158 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Ständerat- Au Conseil des Etats 
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89.042 

Bodenrecht im Siedlungsbereich. 
Sofortmassnahmen 
Droit foncier dans le secteur urbain. 
Mesures immediates 

Siehe Seite 597 hiervor - Voir page 597 c1-devant 

Nationalrates vom 6. Oktober 1989 
national du 6 octobre 1989 

A. Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für die Veräusse
rung nichtlandwirtschaftllcher Grundstücke und die Veröf
fentlichung von Eigentumsübertragungen von Grund
stücken 
Arrete federal concernant un delai d'interdiction de reven
te des immeubles non agrlcoles et la publication des 
transferts de propriete immobiliere 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

38Stimmen 
3Stimmen 

B. Bundesbeschluss über eine Pfandbelastungsgrenze 
für nichtlandwirtschaftllche Grundstücke 
Arrete federal concernant une charge maximale en mati
ere d'engagement des immeubles non agricoles 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

38Stimmen 
5Stimmen 

C. Bundesbeschluss über Anlagevorschriften für Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge und für Versicherungs
einrichtungen 
Arrete federal concernant des dispositions en matiere de 
placement pour les institutions de prevoyance profession
nelle et pour les institutions d'assurance 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federa/ 

88.058 

Flnanzhaushaltgesetz 

27Stimmen 
16Stimmen 

Loi sur les finances de la Confederation 

Siehe Seite 457 hiervor - Voir page 457 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1989 
Decision du Conseil national du 6 octobre 1989 

A Bundesgesetz über den eidgenössischen 
Finanzhaushalt 
Lol federale sur les flnances de la Confederatlon 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 40Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

B. Bundesbeschluss über die Unterbreitung der Objekt
kreditbegehren für Grundstücke und Bauten 

27-S 

Arrete federal concernant les demandes de credits d'ou
vrage destlnes a I' acquisition de bien-fonds ou a des cons
tructions 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Bundesrat- Au Conseil tederal 

88.061 

39Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Besoldung und berufliche Vorsorge 
der Mitglieder des Bundesrates, 
des Bundesgerichts und des Bundeskanzlers 
Retribution et prevoyance professionnelle 
des membres du Conseil federal 
et du Tribunal federal 
ainsi que du Chancelier de la Confederation 

Siehe Seite 457 hiervor - Voir page 457 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 18. September 1989 
Decision du Conseil national du 18 septembre 1989 

A. Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vorsor
ge der Mitglieder des Bundesrates und des Bundesge
richts sowie des Bundeskanzlers 
Loi federale concernant la retribution et la prevoyance pro
fessionnelle des membres du Conseil federal et du Tribu
nal federale ainsi que du Chancelier de la Confederatlon 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 39Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

B. Bundesbeschluss über Besoldung und berufliche Vor
sorge der Mitglieder des Bundesrates und des Bundes
gerichts sowie des Bundeskanzlers 
Arrete federal concernant la retribution et la prevoyance 
professionnelle des membres du Conseil federal et du Tri
bunal federal ainsi que du Chancelier de la Confederation 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

85.069 

37Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Arbeitsvermittlungsgesetz. Revision 
Lol sur le service de l'emploi. Revision 

Siehe Seite 353 hiervor - Voir page 353 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1989 
Decision du Conseil national du 6 octobre 1989 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

33Stimmen 
4Stimmen 
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Bundesbeschluss 
über eine Sperrfrist für die Veräusserung 
nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke und die 
Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen von 
Grundstücken 

vom 6. Oktober 1989 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1989 1), 

beschliesst: 

Art. 1 Grundsatz 

1 Nichtlandwirtschaftliche Grundstücke dürfen nach ihrem Erwerb während 
fünf Jahren weder als Ganzes noch in Teilen veräussert werden. 

2 Als Veräusserung gilt ein Vertrag auf Übertragung des Eigentums sowie jedes 
andere Rechtsgeschäft, das wirtschaftlich einem solchen Vertrag gleichkommt, 
namentlich: 

a. der Vorvertrag sowie die Begründung, Übertragung oder Ausübung eines 
Kaufrechts; 

b. der Vertrag auf Begründung oder Übertragung eines selbständigen und 
dauernden Baurechts; 

c. die Verpflichtung zur Übertragung einer Mehrheitsbeteiligung an einer ju
ristischen Person, deren Aktiven nach ihrem tatsächlichen Wert zu mehr 
als zur Hälfte aus Grundstücken bestehen. 

3 Als Erwerb gilt die Eigentumsübertragung im Grundbuch sowie jede andere 
rechtliche oder tatsächliche Verfügung über eine Sache, die wirtschaftlich einer 
Eigentumsübertragung gleichkommt. 

4 Baulandgrundstücke gelten als nichtlandwirtschaftliche Grundstücke. 

Art. 2 Ausnahmen 

1 Die Sperrfrist ist nicht zu beachten, wenn Eigentum veräussert wird: 
a. im Erbgang oder in der Erbteilung; 
b. an den Ehegatten oder an einen Verwandten des Veräusserers in gerader 

Linie; 

SR 211.437.1 
1> 881 1989 III 169 
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Nichtlandwirtschaftliche Grundstücke AS 1989 

c. an eine Person, die bereits Gesamteigentümer des Grundstücks ist; 
d. im Rahmen eines gerichtlichen Nachlassvertrages, einer Zwangsverwer

tung oder eines Enteignungsverfahrens; 
e. im Rahmen einer Baulandumlegung, die unter behördlicher Mitwirkung 

durchgeführt wird; 
f. auf Grund einer Grenzänderung, die eine Vergrösserung des Grundstücks 

um höchstens l O Prozent bewirkt; 
g. im Rahmen einer Erhöhung der Wertquote von Mit- oder Stockwerkeigen

tum um höchstens l O Prozent; 
h. bei der Zusammenlegung, Trennung oder Auflösung von Einrichtungen 

der beruflichen Vorsorge, wenn dafür eine Genehmigung der Aufsichtsbe
hörde vorliegt. 

2 Die Sperrfrist ist f emer nicht zu beachten, wenn: 
a. der Eigentümer das Grundstück aufgrund einer Anordnung nach dem 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 1) über den Erwerb von Grundstük
ken durch Personen im Ausland veräussem muss; 

b. der Richter die Änderung der Eigentumsverhältnisse im Grundbuch an
ordnet. 

Art. 3 Berechnung der Sperrfrist 
1 Die Sperrfrist beginnt zu laufen: 

a. beim aussergrundbuchlichen Erwerb mit dem Zeitpunkt, in dem das Ei
gentum tatsächlich erworben wurde; 

b. in den übrigen Fällen am Tag der Eintragung in das Grundbuch. 
2 Als Zeitpunkt der Veräusserung gilt das Datum des Vertragsabschlusses. 
3 Die Sperrfrist beginnt mit jedem Eigentumserwerb neu zu laufen, ausgenom
men wenn: 

a. das Grundstück durch Erbgang, Ehevertrag oder güterrechtliche Auseinan
dersetzung erworben wird; 

b. das Grundstück um höchstens l O Prozent vergrössert wird; 
c. ein Miteigentümer oder ein Stockwerkeigentümer eine zusätzliche Wert

quote von höchstens l O Prozent erwirbt. 

Art. 4 Bewilligung für eine vorzeitige Veräusserung 

1 Die kantonale Behörde bewilligt eine Veräusserung vor Ablauf der Sperrfrist, 
wenn: 

a. der Veräusserer damit keinen Gewinn erzielt; 
b. das Grundstück während mindestens zwei Jahren dem Veräusserer oder 

seiner Familie als Wohnung oder dem Veräusserer oder seinem Unterneh
men überwiegend als Betriebsstätte eines Handels-, Fabrikations- oder ei-

1> SR 211.412.41 

1975 
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nes andern kaufmännisch geführten Gewerbes, eines Handwerkbetriebes 
oder eines freien Beruf es gedient hat: 

c. der Veräusserer das Grundstück als Bauland oder zum Umbau erworben 
hat und selbst oder durch Dritte massgeblich mit Arbeit oder Materiallie
ferungen an der Planung, Erschliessung des Grundstücks oder Erstellung 
des Baus mitgewirkt hat. 

d. Bauland zum Zwecke der Überbauung erworben wird und eine rechtskräf
tige Baubewilligung vorliegt; 

e. das Grundstück an den Mieter oder Pächter zum Ertragswert veräussert 
wird: 

f. die Veräusserung der unaufschiebbaren Erfüllung unmittelbarer öffentli
cher Auf gaben dient und das Grundstück enteignet werden könnte; 

g. die Veräusserung den Zwecken des Wohnbau- und Eigentumsförderungs
gesetzes vom 4. Oktober I 974 1) oder entsprechender kantonaler Vorschrif
ten dient; 

h. sie im Rahmen einer Neugründung oder Umstrukturierung einer Unter
nehmung erfolgt, sofern das Grundstück Bestandteil des Geschäftsvermö
gens bildet und die buchmässige Neubewertung jede spekulative Absicht 
ausschliesst. 

2 Als Gewinn im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a gilt die Differenz zwischen 
dem bei der Veräusserung erzielten Erlös und den um einen Zuschlag von drei 
Hundertstel pro Jahr erhöhten Gestehungskosten. Die Gestehungskosten um
fassen den Erwerbspreis ( einschliesslich Nebenkosten), die Auslagen für not
wendige und nützliche Aufwendungen sowie eine angemessene Verzinsung des 
Eigenkapitals. 

3 Die Bewilligungsbehörde widerruft ihren Entscheid, wenn ihn der Erwerber 
durch falsche Angaben erschlichen hat oder wenn mit der Überbauung gemäss 
Absatz 1 Buchstabe d nicht innert eines Jahres begonnen worden ist. 

Art. 5 Verletzung der Sperrfrist 

1 Rechtsgeschäfte, die diesem Beschluss zuwiderlaufen oder seine Umgehung 
bezwecken, sind nichtig und geben keinen Anspruch auf Eintragung in das 
Grundbuch. 

2 Der Grundbuchverwalter weist die Anmeldung zur Grundbucheintragung ab, 
wenn die Sperrfrist zu beachten ist und die Bewilligung für eine vorzeitige Ver
äusserung fehlt. 

3 Ist ein nichtiges Geschäft im Grundbuch eingetragen worden, so ordnet die 
Bewilligungsbehörde die Berichtigung des Grundbuches an. 

1) SR 843 

1976 
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Art. 6 Rechtsschutz 

1 Weist der Grundbuchverwalter eine Anmeldung gemäss Artikel 5 Absatz 2 ab, 
so können der Anmeldende sowie alle übrigen, die von der Abweisung berührt 
sind, innert 30 Tagen bei der kantonalen Aufsichtsbehörde dagegen Beschwerde 
führen. 

2 Gegen Verfügungen der Bewilligungsbehörden nach Artikel 4 kann innert 
30 Tagen bei einer kantonalen Beschwerdeinstanz Beschwerde erhoben werden. 

3 Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide ist die Verwaltungsgerichtsbe
schwerde an das Bundesgericht zulässig. 

Art. 7 Vollzug 

1 Die Kantone vollziehen diesen Beschluss. 

2 Die Kantonsregierungen können vorläufig die nötigen Vorschriften auf dem 
Verordnungsweg erlassen. 

Art. 8 Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen 

Die Kantone können die Eigentumsübertragungen von Grundstücken veröff ent
lichen. 

Art. 9 Übergangsbestimmung 

Der Beschluss gilt nicht für Veräusserungsverträge, die vor dem Inkrafttreten 
des Beschlusses öffentlich beurkundet worden sind. 

Art. 10 Schlussbestimmung 

1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. 

2 Er wird nach Artikel 39bis Absatz 1 der Bundesverfassung als dringlich erklärt 
und tritt am Tag nach seiner Verabschiedung in Kraft. 

3 Er untersteht nach Artikel 39bis Absatz 2 der Bundesverfassung dem fakultati
ven Referendum und gilt bis zum 31. Dezember 1994. 

4 Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig autbeben. 

Nationalrat, 6. Oktober 1989 

Der Präsident: Iten 
Der Protokollführer: Anliker 

3364 

Ständerat, 6. Oktober 1989 

Der Präsident: Reymond 
Die Sekretärin: Huber 
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Bundesbeschluss 
über eine Pfandbelastungsgrenze 
für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke 

vom 6. Oktober 1989 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1989 1 >, 
beschliesst: 

Art. 1 Grundsatz 

1 Nichtlandwirtschaftliche Grundstücke dürfen nicht über die Belastungsgrenze 
nach Artikel 4 dieses Beschlusses hinaus mit Grundpfandrechten belastet wer
den; bereits eingetragene Pfandrechte werden in ihrem Bestand nicht berührt. 

2 Baulandgrundstücke gelten als nichtlandwirtschaftliche Grundstücke. 

3 Ein Geamtpfandrecht, das gleichzeitig auf einem landwirtschaftlichen und ei
nem nichtlandwirtschaftlichen Grundstück lastet, ist unzulässig. 

Art. 2 Geltungsdauer der Belastungsgrenze 

1 Die Belastungsgrenze gilt während fünf Jahren seit dem letzten Eigentumser
werb. 
2 Für die Berechnung der Frist nach Absatz l sind nicht zu beachten: 

a. der Erwerb im Erbgang oder in der Erbteilung; 
b. der Erwerb durch den Ehegatten oder einen Verwandten des Veräusserers 

in gerader Linie; 
c. die Vergrösserung eines Grundstücks um höchstens 10 Prozent infolge 

Grenzänderung; 
d. die Erhöhung der Wertquote durch einen Mit- oder Stockwerkeigentümer 

um höchstens l O Prozent. 

Art. 3 Ausnahmen 
1 Die Belastungsgrenze ist nicht zu beachten für Pfandrechte: 

a. die von Gesetzes wegen bestehen (Art. 808, 810, 819, 820 und 836 ZGB 2>; 
b. auf deren Errichtung der Gläubiger einen gesetzlichen Anspruch hat 

(Art. 712i, 779i und 837-841 2GB sowie Art. 523 des Obligationenrechts 3>; 
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c. für Grundstücke, die dem Eigentümer oder seiner Familie ganz oder zu ei
nem wesentlichen Teil als dauernder Aufenthalt oder als ständige Betriebs
stätte seines Handels-, Fabrikations- oder eines anderen nach kaufmänni
scher Art geführten Gewerbes, eines Handwerksbetriebes oder eines freien 
Beruf es dienen; 

d. für Grundstücke einer \Vohnbaugenossenschaft, die den Wohnraum ihren 
Genossenschaftern zu den in Buchstabe c erwähnten Zwecken zur Verfü
gung stellt. 

2 Die Belastungsgrenze ist ferner nicht zu beachten für Pfandrechte zur Siche
rung finanzieller Leistungen, die: 

a. der Bund oder die Kantone aufgrund der Gesetzgebung über die Wohnei
gentums- und Wohnbauförderung oder die Gemeinden oder andere Insti
tutionen des öffentlichen oder privaten Rechts zu diesem Zweck gewähren 
oder verbürgen; 

b. der Bund oder die Kantone aufgrund der Gesetzgebung über Wirtschafts
förderung gewähren oder verbürgen; 

c. gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften zum Zweck der Betriebsfinanzie
rung verbürgen. 

3 Der Grundbuchverwalter darf zur Prüfung der Voraussetzungen abstellen: 
a. im Falle von Absatz 1 Buchstabe c auf eine schriftliche Erklärung des Ei

gentümers und im Falle von Buchstabe d auf eine solche der Genossen
schaftsverwaltung; 

b. im Falle von Absatz 2 Buchstaben a und b auf eine schriftliche Bestätigung 
der für die Wohneigentums- und Wohnbauförderung beziehungsweise 
Wirtschaftsförderung zuständigen Bundes- oder kantonalen Behörde; 

c. im Falle von Absatz 2 Buchstabe c auf eine Erklärung der Bürgschaftsge
nossenschaft, die das Darlehen verbürgt. 

Art. 4 Belastungsgrenze 

1 Die Belastungsgrenze entspricht vier Fünftein des Verkehrswertes. 

2 Als Verkehrswert gilt der beurkundete Erwerbspreis oder die amtliche Schät
zung nach Artikel 843 des Zivilgesetzbuches 1>. Sind Neu- oder Umbauten ge
plant, so sind die vom Darlehensgeber anerkannten Kosten nach Voranschlag 
hinzuzurechnen. 

Art. 5 Nichtbeachten der Belastungsgrenze 
1 Rechtsgeschäfte auf Errichtung eines Pfandrechts sind nichtig, soweit das 
Pfandrecht die Belastungsgrenze übersteigt. 
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2 Der Grundbuchverwalter weist die Anmeldung auf Errichtung eines 
Grundpfandrechts ab, soweit es die Belastungsgrenze übersteigt, und trägt das 
Pfandrecht für den zulässigen Betrag ein. 

Art. 6 Rechtsschutz 

Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen über die Grundbuchbe
schwerde. 

Art. 7 Vollzug 

Die Kantone vollziehen diesen Beschluss. 

Art. 8 Übergangsbestimmung 

Der Beschluss gilt nicht für: 
a. Pfandverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Beschlusses öffentlich be

urkundet worden sind; 
b. Eigentümerschuldbriefe, die vor dem Inkrafttreten dieses Beschlusses beim 

Grundbuchamt angemeldet wurden. 

Art. 9 Schlussbestimmung 

1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. 

2 Er wird nach Artikel 89bis Absatz 1 der Bundesverfassung als dringlich erklärt 
und tritt am Tag nach seiner Verabschiedung in Kraft. 

3 Er untersteht nach Artikel 39bis Absatz 2 der Bundesverfassung dem fakultati
ven Referendum und gilt bis zum 31. Dezember 1994. 
4 Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig aufbeben. 

Nationalrat, 6. Oktober 1989 

Der Präsident: Iten 
Der Protokollführer: Anliker 
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Bundesbeschluss 
über Anlagevorschriften für Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge und für Versicherungseinrichtungen 

vom 6. Oktober 1989 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1989 1 >, 
beschliesst: 

Art. 1 Grundsatz 

1 Dieser Beschluss regelt die Anlage finanzieller Mittel in Grundstücke sowie in 
Aktien und ähnliche Wertschriften durch Einrichtungen der beruflichen Vor
sorge und von Versicherungseinrichtungen. 

2 Als Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und als Versicherungseinrichtun-
gen gelten: · 

a. die nach Artikel 48 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 2) über die beruf
liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge registrierten Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge; 

b. die nicht registrierten Personalfürsorgestiftungen nach Artikel 331 des Ob
ligationenrechts 3) sowie die nicht registrierten Personalvorsorgegenossen
schaften und die nicht registrierten öff entlichrechtlichen Vorsorgeeinrich
tungen; 

c. die für die berufliche Vorsorge tätigen Finanzierungsstiftungen, Freizügig
keitsstiftungen und Bankstiftungen; 

d. die Lebensversicherungseinrichtungen, die dem Versicherungsaufsichtsge
setz vom 23. Juni 1978 4) unterstehen; 

e. die übrigen Lebensversicherungseinrichtungen. 

3 Als Anlagen in Grundstücke gelten in- und ausländische Anlagen in: 
a. Wohn- und Geschäftshäusern: 
b. Bauten im Baurecht; 
c. Stockwerkeigentum; 
d. Bauland; 
e. Anteile an Anlagefonds sowie an juristischen Personen, insbesondere an 

Immobilienaktiengesellschaften und Anlagestiftungen, deren Aktiven nach 
ihrem tatsächlichen Wert zu mehr als zur Hälfte in Grundstücken nach 
den Buchstaben a-d bestehen. 
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Art. 2 Zulässige Anlagen in Grundstücken 

1 Die in den Artikeln 3 und 4 festgelegten Begrenzungen beziehen sich auf: 
a. das Gesamtvermögen von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach 

Artikel l Absatz 2 Buchstaben a-c und e; 
b. den Sollbetrag des Sicherungsfonds von Versicherungseinrichtungen nach 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d. 

2 Anleger, deren Grundstücksanteil am Gesamtvermögen oder am Sollbetrag 
des Sicherungsfonds beim Inkrafttreten dieses Beschlusses die Begrenzungen 
nach den Artikeln 3 und 4 bereits überschreitet, dürfen so lange keine zusätzli
chen Anlagen in Grundstücke tätigen, als sie die Begrenzungen nicht einhalten 
können. 

Art. 3 Begrenzung der einzelnen Anlagen 

1 Der Anteil der einzelnen Anlagekategorien am Gesamtvermögen beziehungs
weise am Sollbetrag des Sicherungsfonds darf höchstens betragen: 

a. 30 Prozent für Anlagen in inländische Grundstücke; 
b. 5 Prozent für Anlagen in ausländische Grundstücke und für Anteile an ju

ristischen Personen, deren Vermögen zu mehr als zur Hälfte aus ausländi
schen Grundstücken besteht; 

c. 25 Prozent für an Börsen gehandelte Aktien und ähnliche Wertschriften 
von Gesellschaften mit Sitz im Ausland, je Gesellschaft aber höchstens 
5 Prozent. 

2 Die Begrenzung für die Anlage in inländische Grundstücke (Abs. 1 Bst. a) darf 
bis zur Gesamtbegrenzung nach Artikel 4 Buchstabe b überschritten werden, 
wenn: 

a. ei sich um Grundstücke mit Wohnungen handelt, die überwiegend von 
Personen oder von deren Angehörigen bewohnt werden, die bei der betref
fenden Einrichtung der beruflichen Vorsorge versichert sind; 

b. es sich um Grundstücke mit Wohnungen handelt, deren Mietzinse den Be
stimmungen des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Ok
tober 197 4 1 > oder einer entsprechenden kantonalen Gesetzgebung unter
stellt sind; 

c. es sich um Grundstücke einer Einrichtung gemäss Artikel 1 Absatz 2 
Buchstaben a oder b mit Gewerbe- oder Industriebauten handelt, die ei
nem öffentlichen Gemeinwesen oder dem Unternehmen dienen, dessen 
Personal bei der betreffenden Einrichtung der beruflichen Vorsorge versi
chert ist; 

d. sich die Überschreitung nur daraus ergibt, dass Grundstücke, die sich beim 
Inkrafttreten dieses Beschlusses bereits im Eigentum des Anlegers befun
den hatten, erstmals überbaut worden sind oder eine darauf errichtete 
Baute renoviert oder umgebaut worden ist. 
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Art. 4 Gesamtbegrenzungen 

Für die Anlage des Vermögens und des Sicherungsfonds gelten folgende Ge
samtbegrenzungen (Anteil am Gesamtvermögen oder am Sollbetrag des Siche
rungsfonds): 

a. 50 Prozent für Aktien und ähnliche Wertschriften; 
b. 80 Prozent für Grundstücke, Aktien, ähnliche Wertschriften und andere 

Beteiligungen; 
c. 30 Prozent für Fremdwährungen sowie konvertible Fremdwährungsforde

rungen, sofern sie nicht der Deckung von Versicherungsansprüchen in 
Fremdwährungen dienen, und für Aktien und ähnliche Wertschriften von 
Gesellschaften mit Sitz im Ausland. 

Art. 5 Bewertung 

1 Massgebend für die Beurteilung, ob die Anlagebegrenzungen eingehalten sind, 
ist der tatsächliche Wert der Grundstücke im Zeitpunkt der Bewertung. Der tat
sächliche Wert wird unter Berücksichtigung des Ertragswerts und des Realwerts 
berechnet. 

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 6 Abweichungen 

1 Die Anleger können von den Höchstwerten für Anlagen in Grundstücken 
(Art. 3 Abs. l Bst. a) für längstens drei Jahre abweichen, wenn: 

a. besondere Verhältnisse dies rechtfertigen und 
b. die Erfüllung des Vorsorge- oder Versicherungszwecks nicht gefährdet ist. 

2 Die Kontrollstelle meldet in ihrem Bericht an die Aufsichtsbehörde allfällige 
Überschreitungen der zulässigen Höchstwerte. 

Art. 7 Kontrolle und Aufsicht 

1 Einrichtungen nach Artikel l Absatz 2, die keiner andern Aufsichtsbehörde 
unterstellt sind, unterstehen der Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversiche
rung (Bundesamt). 

2 Sie haben dem Bundesamt innert sechs Monaten eine vori ihm anerkannte 
Kontrollstelle zu bezeichnen, welche die Einhaltung der Höchstwerte nach den 
Artikeln 3-5 überprüft. 

3 Diese Kontrollstellen haben dem Bundesamt jährlich Bericht zu erstatten. 

4 Das Bundesamt ergreift im Widerhandlungsfall die nötigen Massnahmen zur 
Herstellung des rechtmässigen Zustandes. 
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Art. 8 Vollzug 

1 Die Kantone vollziehen diesen Bundesbeschluss, soweit die Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge und die Versicherungseinrichtungen der kantonalen Auf
sicht unterstehen. 

Der Bund erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen und vollzieht 
diesen Beschluss, soweit dies nicht den Kantonen obliegt. 

Art. 9 Schlussbestimmung 

1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. 

2 Er wird nach Artikel 89bis Absatz l der Bundesverfassung als dringlich erklärt 
und tritt am Tag nach seiner Verabschiedung in Kraft. 

3 Er untersteht nach Artikel g9bis Absatz 2 der Bundesverfassung dem fakultati
ven Referendum und gilt bis zum 31. Dezember 1994. 

4 Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig aufbeben. 

Nationalrat, 6. Oktober 1989 

Der Präsident: Iten 
Der Protokollführer: Anliker 
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